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1. Einleitung 

1.1 Thematische Ausgangslage und Forschungsinteresse 

Thematische Ausgangslage 

Die Europäische Union zielt primärrechtlich auf die (nicht unumstrittene) Verwirkli-

chung einer „immer engeren Union“ (Art. 1 EUV), ist zur Verwirklichung dessen an-

gesichts einer in vielerlei Hinsicht heterogenen Gemeinschaft von (voraussichtlich 

bald) 27 Mitgliedstaaten aber immer häufiger auf den Modus einer abgestuften In-

tegration angewiesen (vgl. Varwick 2011). Dahinter verbirgt sich die grundsätzliche 

Aufgabe des Einheits- und Gleichzeitigkeitsprinzips europäischer Integration, wie 

es integrationspolitisch eigentlich angedacht und durch den Europäischen Gerichts-

hof in mehreren Urteilen rechtsdogmatisch angelegt wurde (vgl. von Ondarza 2012: 

7). Der Währungsraum mit gegenwärtig 19 Teilnehmerstaaten ist ebenso Ausdruck 

für eine derartige horizontale Differenzierung wie das Schengener Abkommen, die 

Justiz- und Innenpolitik, die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder 

auch jüngere und kleinteiligere Projekte wie der Europäische Stabilitätsmechanis-

mus, der Fiskalpakt und das europäische Einheitspatent. In der Folge scheint die 

Europäische Union heute weniger eine monolithische Gemeinschaft und mehr eine 

„European Onion“ (De Neve 2007) zu sein, deren Mitglieder sich in unterschiedli-

chem Maße und in teils variierenden Konstellationen an einzelnen Integrationspro-

jekten beteiligen bzw. vice versa dauerhaft oder temporär nicht daran teilnehmen 

(vgl. Dyson/Sepos 2010; Varwick 2011; Tekin 2012; Leuffen/Rittberger/Schimmel-

fennig 2013; Riedeberger 2016). Mit Blick auf einzelne Politikfelder zeigt sich zu-

dem, dass der Integrationsprozess auch in vertikaler Hinsicht differiert. Grundlage 

hierfür ist die primärrechtlich festgeschriebene Kompetenzverteilung, nach der die 

Europäische Union „nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeit“ (Art. 5 Abs. 2 

EUV) tätig werden kann, die die Mitgliedstaaten in den EU-Verträgen festgelegt ha-

ben. Während mithin etwa die Zollpolitik, das Wettbewerbsrecht im Binnenmarkt 

und die Geldpolitik der Eurozone in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fal-

len und die Mitgliedstaaten ihre Handlungsautonomie auf diesen Gebieten aufge-
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geben haben, kommt es in einer ganzen Reihe von Politikfeldern zu einer abgestuf-

ten Kompetenzaufteilung zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaa-

ten (vgl. Borchardt 2015: Rd. 462-475). Auch die Sozialpolitik fällt in den Katalog 

der geteilten Zuständigkeiten (Art. 4 AEUV), womit die Europäische Union und ihre 

Mitgliedstaaten dem Grundsatz nach „je eigens und gemeinsam zur Gestaltung der 

Sozialpolitik“ (Varwick/Eichenhofer/Windwehr/Wäschle 2016: 64) befugt sind. Die 

Union nennt hierfür Nichtdiskriminierung, Gerechtigkeit und Solidarität (Art. 2 EUV) 

als verbindende gemeinsame Grundwerte, richtet ihr Handeln an sozialen Quer-

schnittszielen aus (Art. 9 AEUV) und verpflichtet sich mit dem Binnenmarkt auf eine 

„soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt“ 

(Art. 3 Abs. 3 EUV). Primärrechtlich erfährt die soziale Dimension der Union damit 

zweifelsohne einen grundsätzlichen Stellenwert, der bei der Gründung der Europä-

ischen Wirtschaftsgemeinschaft schon dem Namen nach weder angedacht noch für 

lange Zeit absehbar war (vgl. Anderson 2015; Dietz/Frevel/Toens 2015; Schmidt 

2016). Reichweite und Tiefe dieses sich daraus ergebenden „social acquis“ sind 

allerdings begrenzt, insbesondere mit Blick auf die europäische Regelungsdichte 

und Eingriffstiefe in anderen Politikfeldern (vgl. Huster/Benz/Boeckh 2004: 357). 

Größtenteils beschränkt sich europäische Sozialpolitik auf Fragen des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes und der Geschlechtergleichstellung (vgl. Dietz/Frevel/Toens 

2015: 198; Europäische Kommission 2016). Auch wenn vereinzelt eine sukzessive 

„Sozialstaatswerdung Europas“ (Knelangen 2005) und in der Folge ein relevanter 

(Platzer 2015), teils gar beeindruckender sozialer Besitzstand erkannt werden mag 

(Eichenhofer 2007), fällt die Bewertung mehrheitlich doch kritisch aus. Schmid 

(2010: 75) exempli causa bescheinigt der Europäischen Union ein „sozialpolitisches 

Defizit“, während für Schieren (2012: 32) die Union „sozialpolitisch auf der Stelle 

tritt.“ Als „strukturelle Schwäche“ (Däubler 2002: 484) aus sozialpolitischer Perspek-

tive mag dabei sicherlich gelten, dass die Europäische Union unter Ausschluss einer 

Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften die Mitgliedstaaten auf 

dem Gebiet der sozialen Sicherung nur unterstützend und ergänzend begleiten darf 

(Art. 153 AEUV). Für die Sozialversicherungssysteme als Kernbereich klassischer 

Sozialpolitik bedeutet dies nach gängiger Auffassung, dass die Europäische Union 

zwar zur Herstellung und Sicherung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Binnenmarkt 

die Kompetenz zur grenzüberschreitenden Gestaltung der sozialen Sicherheit be-

sitzt (Art. 48 AEUV), die Befugnis der Mitgliedstaaten zur autonomen Gestaltung, 
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Verwaltung und Finanzierung ihrer sozialen Sicherungssysteme (Art. 153 Abs. 4 

AEUV) aber grundsätzlich unangetastet bleibt (vgl. Ribhegge 2011). Fraglich ist 

aber, ob dieser primärrechtlich normierte und von den nationalen Regierungen re-

gelmäßig wiederholte Ausschluss einer Europäisierung der nationalen Sozialversi-

cherungssysteme tatsächlich auch der „Vertragswirklichkeit“ entspricht. Vertreter ei-

ner solchen weitreichenden Europäisierungsthese betonen neben den klassischen 

Koordinierungsmechanismen (Art. 5 Abs. 4 AEUV) allen voran die Offene Methode 

der Koordinierung (OMK) und die sich aus den Schnittmengen mit anderen Hand-

lungsfeldern der Union ergebenden spill-over-Effekte, etwa im Rahmen der Euro-

päischen Beschäftigungsstrategie, über den Binnenmarkt oder als Folge der wirt-

schafts- und haushaltspolitischen Steuerung im Europäischen Semester (vgl. 

Schmähl 2005; Anderson 2015; Guardiancich/Natali 2017). Aus diesem Blickwinkel 

erscheinen die Mitgliedstaaten bereits als „halbsouveräne Wohlfahrtsstaaten“ (Leib-

fried/Pierson 1998), die in ein „europäisches Mehrebenensystem des sozial-ökono-

mischen Regierens“ (Platzer 2015: 36) eingebunden sind und sich „vom souverä-

nen zum umfassend EU-rechtlich gebundenen sozialpolitischen Akteur“ gewandelt 

haben (Eichenhofer 2007: 152).  

Grundsätzlich gilt diese Frage nach der Europäisierung der nationalen Sozialversi-

cherungssysteme auch für den Teilbereich Alterssicherung. Die Alterssicherungs-

politik der Mitgliedstaaten ist aufgrund des voranschreitenden demografischen 

Wandels und der  gewachsenen volkswirtschaftlichen Verflechtungen und Interde-

pendenzen über die Wirtschafts- und Währungsunion bereits seit geraumer Zeit Ge-

genstand europäischer Debatten, wenn auch von einer breiteren Öffentlichkeit weit-

gehend unbemerkt (vgl. exemplarisch: Europäische Kommission 1999; Economic 

Policy Committee 2001; Glootz 2005; Eichenhofer 2007; Guardiancich/Natali 2017). 

Vorläufiger Höhepunkt ist das von der Europäischen Kommission veröffentlichte 

„Weißbuch für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten“ (Eu-

ropäische Kommission 2012). Struktureller Ausgangspunkt ist hierbei der Umstand, 

dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zwar nicht exklusiv, aber in be-

sonderem Maße von einer alternden Gesellschaft betroffen sind (vgl. Vereinte Na-

tionen 2015). Während das Medianalter der Europäischen Union zu Beginn der Lis-

sabon-Strategie noch bei knapp 38 Jahren lag, ist es bis zum Jahr 2015 bereits um 

über vier Jahre auf dann 42 Jahre angestiegen (vgl. Eurostat 2017). Dieser Entwick-

lung folgend hat sich auch der Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 und mehr 
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Jahren bezogen auf die Gesamtbevölkerung deutlich erhöht. Lag der Anteil der äl-

teren Menschen 2001 noch bei 15,8 Prozent, ist er bis 2015 um 3,4 Prozentpunkte 

auf dann 19,2 Prozent deutlich angestiegen. Projektionen zeigen dabei zugleich, 

dass sich diese zunehmende Alterung in den kommenden Jahren weiter fortsetzen 

wird. So wird der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) im 

Verhältnis zur Gesamtbevölkerung nach jüngsten Prognosen der Europäischen 

Kommission von 66 Prozent im Jahr 2013 auf 56,6 Prozent im Jahr 2060 zurückge-

hen, während sich der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung im 

selben Zeitraum von 10 Prozent auf 28,4 Prozent nahezu verdreifachen wird. Setzt 

man den Anteil der älteren Bevölkerung (über 65 Jahre) ins Verhältnis zur Bevölke-

rung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre), steigt diese sog. „Old-age dependency 

ratio“ von 27,8 Prozent im Jahr 2013 gar auf über 50,1 Prozent im Jahr 2060 (vgl. 

Europäische Kommission 2015a: 243). Zurückführen lässt sich diese zunehmende 

Alterung der Mitgliedstaaten auf eine über Jahrzehnte gesunkene Geburtenrate und 

eine zeitgleich deutlich gestiegene Lebenserwartung (vgl. Schölkopf 2000; Europä-

ische Kommission 2012; Europäische Kommission 2015b). In der Mehrzahl der Mit-

gliedstaaten liegt die Geburtenrate heute teils deutlich unterhalb der für eine Be-

standserhaltung notwendigen Ziffer. Während im Jahr 2015 in der EU-28 durch-

schnittlich noch 1,58 Kinder pro Frau geboren wurden, liegt die Geburtenrate in Por-

tugal (1,31), Polen (1,32), Zypern (1,32), Spanien (1,33), Griechenland (1,33) und 

Italien (1,35) deutlich darunter. Lediglich Irland (1,92) und Frankreich (1,96) ver-

zeichnen überdurchschnittliche Geburtenraten (vgl. Eurostat 2017a). Gegenläufig 

hierzu entwickelt sich die Lebenserwartung in der Europäischen Union. Diese ist für 

die EU-28 in den vergangenen 50 Jahren um etwa zehn Jahre angestiegen und 

liegt heute für beide Geschlechter bei durchschnittlich 80,6 Jahren (vgl. Eurostat 

2017b). Zwar partizipieren alle Mitgliedstaaten an diesem durchaus erfreulichen 

Trend, doch finden sich noch immer teils erhebliche Unterschiede zwischen diesen: 

Die geringste (kombinierte) Lebenserwartung bei Geburt weist gegenwärtig Litauen 

mit 74,6 Jahren auf, während Spanien den höchsten Wert mit 83,0 Jahren erzielt 

(vgl. Eurostat 2017c). Der unter diesen Vorzeichen ablaufende demografische Wan-

del hat zweifelsohne „weitreichende wirtschaftliche und budgetäre Konsequenzen“ 

(Europäische Kommission 2012: 3). Im besonderen Maße davon betroffen sind die 

im Umlageverfahren organisierten sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedstaaten. 
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Diese sind nicht nur direkt auf ein langfristig ausgewogenes Verhältnis von Beitrags-

zahlern und Leistungsempfängern angewiesen, sondern reagieren je nach spezifi-

scher Ausgestaltung beispielsweise auch sensibel auf Entwicklungen auf dem Ar-

beits- und Kapitalmarkt (vgl. Eitenmüller/Schüssler 2003; Cesaratto 2005; Mein-

hardt/Rietzler/Zwiener 2009). Im Jahr 2007 belief sich das Verhältnis von Sozial-

schutzausgaben zum Bruttoinlandsprodukt auf durchschnittlich knapp 26 Prozent 

und ist mit Ausbruch der Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise in Europa ab 2008 

(„Eurokrise“) auf knapp 28 Prozent am aktuellen Rand angestiegen (vgl. Eurostat 

2019a). Allerdings zeigt sich auch hier eine erhebliche Varianz: Während etwa Ru-

mänien im Jahr 2016 nur 14,6 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Sozialleistun-

gen aufwendete, waren dies bei Frankreich bereits 34,3 Prozent. Knapp ein Drittel 

der Sozialschutzausgaben in der Europäischen Union fließt dabei durchschnittlich 

in den Bereich der Alterssicherung. Dies entsprach 10,9 Prozent der Wirtschafts-

leistung der Union im Jahr 2016, wobei Irland mit 4,8 Prozent den unteren und Grie-

chenland mit 14,4 Prozent den oberen Rand der Ausgaben für die Alterssicherung 

markierten (vgl. Eurostat 2019a). Für die kommenden Jahrzehnte ist im Mittel mit 

weiter steigenden Ausgaben zu rechnen (vgl. Europäische Kommission 2015a: 73-

83), ohne dass diese steigenden Mittelzuweisungen auch zu einem größeren Leis-

tungsumfang führen werden: Die Bruttoersatzrate bei Renteneinritt lag im EU-

Durchschnitt 2013 noch bei 42,5 Prozent und wird nach jüngsten Prognosen bis 

2060 um knapp sechs Prozentpunkte auf 35,9 Prozent sinken (vgl. Europäische 

Kommission 2015a: 255). 

Abbildung 1: Sozialschutz- und 
Rentenausgaben 2016 

Abbildung 2: Finanzierungssaldo und 
Schuldenstand EU-28 2001-2017 

  
Quelle: eigene Darstellung, nach Daten von 

Eurostat (2019a). 
Quelle: eigene Darstellung nach Daten von 

Eurostat (2019). 
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Die Mitgliedstaaten haben in den vergangenen Jahren auf den demografischen 

Wandel und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Alterssicherungs-

systeme mit umfangreichen und teils paradigmatischen1 Reformen reagiert (vgl. 

exemplarisch: Immergut/Anderson/Schulze 2006; Natali/Stamati 2013; Queisser 

2015; Carone et al. 2016). Als Katalysator erwies sich hierbei zuletzt die im Kern 

noch immer ungelöste Eurokrise, die auch die finanzielle Nachhaltigkeit der Alters-

sicherungssysteme als regelmäßig größten staatlichen Ausgabenposten verstärkt 

in den Blickpunkt der Reformbemühungen rückte, allen voran in den Programmlän-

dern Griechenland, Spanien, Portugal und Zypern (vgl. Hinrichs/Brosig 2013; De La 

Porte/Heins 2016; Natali 2017; ders. 2017a). Häufigste parametrische Reformmaß-

nahme war die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, welches in einigen 

Mitgliedstaaten zudem an die weiter steigende Lebenserwartung gekoppelt wurde. 

Eine Reihe von Mitgliedstaaten hat zudem die Zugangsvoraussetzungen verschärft 

und mittels Bonus-Malus-Regelung den Übergang in den Ruhestand flexibilisiert. 

Mehrheitlich finden sich in den Rentenformeln der Mitgliedstaaten heute zudem sog. 

Demografie- oder Nachhaltigkeitsfaktoren, die die Systeme an demografische oder 

finanzielle Entwicklungen koppeln und die Rentenanpassungen in der Summe 

dämpfen. Neben diesen parametrischen Reformen haben einige Mitgliedstaaten 

ihre Alterssicherungssysteme zudem grundlegend umgebaut. Exempli causa wurde 

in Schweden, Italien, Polen, Griechenland und Lettland das alte leistungsorientierte 

System (DB) auf ein Notional Defined Contributions-System (NDC) umgestellt, wäh-

rend Deutschland und Österreich eine derartige fiktive personalisierte Kapitalisie-

rung mit ihren reformierten Punkte- bzw. DB-Systemen in Ansätzen zu imitieren ver-

suchen. Zugleich hat eine Reihe von Mitgliedstaaten die Fokussierung auf eine 

starke staatliche erste Säule zugunsten eines diversifizierten Mehrsäulensystems 

aufgegeben und dabei teilweise die private und/oder berufliche kapitalgedeckte Vor-

sorge verpflichtend ausgestaltet (vgl. Schmähl 2005; Immergut/Anderson/Schulze 

2006; Orenstein 2011; Carone et al. 2016; Natali 2017, 2017a). 

                                            

1 Holzmann/MacKellar/Rutkowski (2003) unterscheiden zwischen „parametrischen“ und „paradigma-
tischen“ Rentenreformen: „A parametric reform is an attempt to rationalize the pension system by 
seeking more revenues and reducing expenditures while expanding voluntary private pension provi-
sions. [… ] A paradigmatic reform is a deep change in the fundamentals of pension provision typically 
caused by the introduction of a mandatory funded pension pillar, along with a seriously reformed 
PAYG pillar and the expansion of opportunities for voluntary retirement saving.“ (Holzmann/MacKel-
lar/Rutkowski 2003: 8f.).  
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Forschungsinteresse: Europäisierung der Alterssicherungspolitik kleiner Staaten? 

Der kursorische Überblick offenbart, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union ähnlichen, meist nur graduell variierenden rentenpolitischen Herausforderun-

gen in Form eines voranschreitenden demografischen Wandels und einer in der 

Eurokrise verstärkt notwendig gewordenen politikfeldübergreifenden fiskalischen 

Konsolidierung gegenüberstehen. Trotz etwa unterschiedlicher sozial- wie wirt-

schafts- und gesellschaftspolitischer Kulturen und bestehender Pfadabhängigkeiten 

weisen die von den Mitgliedstaaten durchgeführten Reformbemühungen im Bereich 

der Alterssicherung deutliche Gemeinsamkeiten auf. Weil die Mitgliedstaaten dabei 

in ein europäisches Mehrebenensystem des sozial-ökonomischen Regierens ein-

gebunden sind und das Thema Alterssicherung schon seit längerer Zeit Gegen-

stand europäischen Bemühens ist, stellt sich die Frage nach möglichen europäi-

schen Einflüssen auf die Reformen, mithin nach einer Europäisierung der Alterssi-

cherungspolitik, wie sie Eichenhofer (2007: 15f.) der Sozialpolitik allgemein schon 

unterstellt: „Sie ist freilich vielen Europäern nicht bewusst und zwar im doppelten 

Sinne – sie wissen nichts davon und sie wissen auch nicht darum!“ 

Die bestehende Forschung zu Europäisierungsprozessen in der Alterssicherungs-

politik weist in zentralen theoretischen wie empirischen Fragen bislang allerdings 

noch Lücken auf. Dies gilt im Besonderen beim Blick auf die Mitgliedstaaten als die 

janusköpfigen Adressaten wie (Mit-) Gestalter solcher Europäisierungsprozesse. 

Mehrheitlich widmet sich die Forschung den großen Mitgliedstaaten wie Deutsch-

land, Frankreich, Italien oder Großbritannien. Ob diese aber als repräsentativ für die 

übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union angesehen werden können und 

damit belastbare Aussagen und Erwartungen über Europäisierungsprozesse (auch) 

in der Alterssicherungspolitik zulassen, scheint fraglich. Dies zumindest legen Er-

kenntnisse der Small States-Forschung nahe, nach denen kleine Staaten mit einem 

„particular set of policy problems and policy dilemmas“ (Steinmetz/Wivel 2010: 7) 

konfrontiert sind und folglich keine „mini version of great power“ (Neumann/Gstöhl 

2004: 13) darstellen. Neben Wolf (2016: 1f.) und Grimaud (2018: 2f.) bemängeln 

deshalb auch Steinmetz/Wivel (2010: 9), die wissenschaftliche Fokussierung auf 

eine wiederkehrende Auswahl an großen Staaten sei „highly problematic if we wish 

to understand international affairs.“ Die Gründe für die Ungleichgewichte zwischen 

den Mitgliedstaaten scheinen dabei struktureller Natur. Moravcsik (1998: 3) etwa 

charakterisiert die politischen Aushandlungsprozesse der Mitgliedstaaten als „hard 
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bargaining“, bei denen große und wirtschaftlich starke Mitgliedstaaten aufgrund ih-

rer Möglichkeiten, wie z. B. „[…] credible threats to veto proposals, to withhold fi-

nancial side-payments, and to form alternative alliances excluding recalcitrant 

governments […]”, prinzipiell im Vorteil seien. Ähnlich sieht es Panke (2010), für die 

kleine Staaten aufgrund des kleineren Stimmengewichts im Rat der Europäischen 

Union vor „structural disadvantages in uploading national policies to the EU-level“ 

(Panke 2010: 18) stünden. Umgekehrt scheinen die begrenzten Gestaltungs- und 

Einflussmöglichkeiten kleiner Staaten auf europäischer Ebene fallweise dazu zu 

führen, dass die europäischen Institutionen ihrerseits einen stärkeren Einfluss auf 

die nationale Politikgestaltung nehmen können, als dies bei großen Mitgliedstaaten 

der Fall ist. Kleine Volkswirtschaften weisen typischerweise einen größeren Offen-

heitsgrad auf „with little control over their domestic markets and high economic in-

terdependence“ (Moravcsik 1993: 492) und sind in der Folge anfälliger für externe 

Entwicklungen und Restriktionen, weshalb für Björkdahl (2013: 322) gilt: „powerful 

states do as they will and small states do as they must“ (vgl. exemplarisch auch: 

Katzenstein 1985; Obinger et al. 2010). Auf die prozesshafte Dimension von Politik 

bezogen schlussfolgert Börzel (2003) die Erwartung, dass (begrenzte) politische 

Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten spiegelbildlich auch die nationalstaatliche 

Fähigkeit zur (Nicht-) Übernahme von europäischen Politikinhalten bedingen: „If po-

litical resources are important for shaping EU policies, they also affect the taking 

capacity of Member States.“ (Börzel 2003: 6) Wenn auch die Small States-For-

schung traditionell in den Internationalen Beziehungen beheimatet ist und die Euro-

päische Union als Unter- und Sonderfall nur vereinzelt in den Blickpunkt nimmt, gilt: 

Die Unterscheidung von „great powers and small states continues to be important 

in European politics.“ (Thorhallsson/Wivel 2006: 653) Für die Europäisierungsfor-

schung erwächst daraus die allgemeine Erwartung, dass mit „different responses 

from small countries, depending upon policy area and decision rule“ (Schmidt 2011: 

171) zu rechnen ist. Ob und in welchem Maße dies auch für die Alterssicherungs-

politik gilt, soll in dieser Arbeit sowohl theoretisch als auch empirisch anhand der 

Small States Dänemark, Portugal, Österreich und der Tschechischen Republik un-

tersucht werden. Diese Arbeit folgt damit dem Aufruf von Archer/Nugent (2002: 9): 

“[w]hat are needed are hard case studies, some comparative work and analytical 

conclusions.” 
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit hat im vorausgehenden Kapitel 1.1 bereits einen thematischen Überblick 

über das Politikfeld Alterssicherung und dessen Restriktionen und Herausforderun-

gen im europäischen Mehrebenensystem geboten und das grundsätzliche For-

schungsinteresse aufgeworfen. Im nachfolgenden Kapitel 2 soll nun das doppelte 

theoretische Fundament bestehend aus Europäisierungsansatz und Small States-

Debatte aufbereitet und der relevante Forschungsstand dargestellt werden. Aus der 

Synthese beider theoretischer Ansätze werden eine Reihe von Forschungsfragen 

abgeleitet und Thesen formuliert, die die Arbeit strukturieren und leiten sollen, ehe 

der gewählte methodische Zugang erläutert und die konkrete Auswahl der Fallstu-

dienländer im Detail begründet werden. 

In Kapitel 3 wird anschließend ein politik- wie rechtswissenschaftlicher Überblick 

über das Politikfeld Alterssicherung im europäischen Mehrebenensystem gegeben. 

Gezeigt werden soll dabei nicht nur die historische Genese des Politikfelds auf eu-

ropäischer Ebene, sondern auch die gegenwärtige Kompetenz- und Aufgabenver-

teilung zwischen europäischen und nationalen Akteuren. Dies erscheint sinnvoll, 

fällt das Politikfeld Alterssicherung augenscheinlich der primärrechtlichen Regelun-

gen doch originär in nationalstaatliche Kompetenz, ist zugleich aber von einer aus-

geprägten Kompetenzverflechtung gekennzeichnet. Dies hat Folgen sowohl für die 

Statik als auch Durchsetzung einer „europäischen“ Alterssicherungspolitik. Als zent-

raler Akteur auf europäischer Ebene kann dabei die Europäische Kommission an-

gesehen werden. Es soll deshalb in Kapitel 3.2 der Versuch unternommen werden, 

die rentenpolitischen Vorstellungen der Europäischen Kommission herauszuarbei-

ten und in einem abgeschlossenen Modell zusammenzufassen. In Kapitel 3.3 ste-

hen dann die zentralen Europäisierungsinstrumente und die Frage im Mittelpunkt, 

ob und in welchem Maße kleinere Länder in diesen Instrumenten aufgrund ihrer 

Größe und den zuvor davon abgeleiteten besonderen politischen Handlungsbedin-

gungen einer Benachteiligung ausgesetzt sind oder vor speziellen Herausforderun-

gen stehen. Seinen Abschluss findet das dritte Kapitel schließlich in einem kurzen 

Blick auf die rentenpolitischen Vorstellungen der Weltbank und der Internationalen 

Arbeitsorganisation, die ihrerseits versuchen Einfluss auf die Rentenpolitik der Län-

der zu nehmen und deshalb für ein besseres Verständnis der europäischen Ren-

tendimension kontrastierend eingeführt werden sollen. 
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Die so in den vorausgehenden Kapiteln gewonnenen theoretischen wie themati-

schen Grundlagen bereiten den Boden für die Analyse der ausgewählten Fallstu-

dienländer in Kapitel 4. Die Fallstudien werden in eigenen, ihrem Aufbau nach aber 

vergleichbaren Unterkapiteln bearbeitet. Eingeleitet werden diese zunächst mit Aus-

führungen zum politischen System, den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

und dem demografischen Wandel des jeweiligen Fallstudienlandes. Zudem wird 

das jeweilige Alterssicherungssystem in seinen Grundzügen vorgestellt. Mit diesem 

Hintergrundwissen soll nicht nur ein besseres Verständnis des nationalen Politik-

prozesses gelingen, sondern auch die Grundlage für die Analyse der Europäisie-

rungsprozesse unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Policy- und Europäi-

sierungsforschung zu auslösenden und intervenierenden Variablen gelegt werden. 

Die Untersuchung der Rentenpolitik der Fallstudienländer auf mögliche Europäisie-

rungsprozesse erfolgt schließlich entlang der einzelnen im Untersuchungszeitraum 

umgesetzten Rentenreformen und ermöglicht so eine vertiefte punktuelle wie zu-

sammenhängende Auswertung des nationalen Reformprozesses. 

In Kapitel 5 werden die gewonnenen Erkenntnisse der Fallstudienländer schluss-

endlich rückgekoppelt an die eingangs aufgestellten Thesen und dienen der Beant-

wortung der aufgeworfenen Forschungsfragen. Abgeschlossen wird die vorliegende 

Arbeit mit einem politikfeldspezifischen Ausblick auf potentielle Entwicklungen über 

das konkrete Forschungsinteresse hinaus und möglichen Anknüpfungspunkten für 

die weitere Forschung. 

 

 



11 

 

2. Theorie, Forschungsstand und Design der Arbeit 

Im folgenden Kapitel 2.1 werden zunächst die klassischen Theorien der Staatstä-

tigkeitsforschung umrissen, eher in Abgrenzung dazu der Europäisierungsansatz 

und die europawissenschaftliche Debatte zu Small States als theoretisches Funda-

ment der Arbeit eingeführt und begründet werden. Im anschließenden Kapitel 2.2 

werden die bestehende Forschung gesichtet und etwaige Lücken identifiziert, um 

dann in Verbindung mit den vorherigen theoretischen Überlegungen die For-

schungsdesiderate und forschungsleitende Thesen in Kapitel 2.3 zu entwickeln. 

Eine detaillierte Beschreibung und Begründung des weiteren Vorgehens der Arbeit 

und der Fallauswahl erfolgt abschließend in Kapitel 2.4. 

2.1 Theoretische Grundlagen der Arbeit 

Dye (1976: 1) beschreibt das Aufgabenfeld der Policy-Forschung als „finding out 

what governments do, why they do it and what difference it makes.“ Von herausge-

hobenem politikwissenschaftlichen Interesse ist dabei die Frage nach den Gründen 

für eine bestimmte Policy („why they do it“), zu deren Erklärung sich in der (verglei-

chenden) Staatstätigkeitsforschung eine Vielzahl an Theorieansätzen herausgebil-

det hat. Üblicherweise wird auf die Ansätze der „Heidelberger Schule“ zurückgegrif-

fen, die sich für ein breites Feld unterschiedlichster Policies als geeignete Analy-

segrundlage erwiesen haben (s. im Detail Kapitel 2.2; vgl. Schmidt 1993; 

Schmidt/Ostheim 2007; Zohlnhöfer 2008; Wenzelburger 2012: 320; Wenzelbur-

ger/Zohlnhöfer 2015; Reiter 2017: 11f.). Hierzu gehört zunächst der Funktionalis-

mus, der staatliches Handeln als rein funktional begründete Reaktion auf sozioöko-

nomische Umwälzungen und Veränderungen begreift und einen „Reiz-Reaktion-

Mechanismus“ postuliert (Zohlnhöfer 2008: 158; vgl. zudem: Obinger 2015: 35; Rei-

ter 2017: 13). Demgegenüber heben die Machtressourcentheorie und die Parteien-

differenzthese den Konfliktcharakter von Politik hervor und konstruieren staatliches 

Handeln als das Produkt von Verteilungs- und Interessenskonflikten bzw. sehen die 

parteipolitische Zusammensetzung und ideologische Ausrichtung einer Regierung 

als entscheidend für deren Handeln an. Jüngere Ansätze der vergleichenden 
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Staatstätigkeitsforschung wiederum betrachten die sich aus der institutionellen Aus-

gestaltung des politischen Raums ergebenden „Gelegenheitsstrukturen“ (Zohlnhö-

fer 2008: 161) für die darin agierenden politischen Akteure als entscheidend für die 

Reichweite und konkrete Ausgestaltung von Policies, unabhängig von einem ver-

meintlichen „Sachzwang“ oder der eigentlich parteiideologischen Ausrichtung der 

handelnden politischen Akteure. Zudem postuliert dieser Ansatz die Existenz einer 

Pfadabhängigkeit politischer Entscheidungen, die sich aus dem „geronnenen politi-

schen Wille[n]“ der Vorgängerregierungen (Schmid/Reissert/Bruche 1987: 25) 

ergibt und die den gegenwärtigen Handlungsspielraum der politischen Akteure ein-

grenzen kann (vgl. Reiter 2017: 22-27). Auch für die Erklärung von Reformen auf 

dem Gebiet der Rentenpolitik wird regelmäßig auf diese vier klassischen Theorie-

ansätze der Policy-Forschung zurückgegriffen. Es erscheint deshalb lohnenswert, 

die Ansätze in Kapitel 2.2 näher einzuführen und den daraus abgeleiteten relevan-

ten Forschungsstand aufzuzeigen. Ohne an dieser Stelle in einen vertieften Theo-

riediskus einsteigen zu wollen, soll jedoch ein ganz grundsätzliches Defizit dieser 

Ansätze hervorgehoben werden, konstruieren sie den Nationalstaat doch als abge-

schlossenes System und stellen die endogenen politischen Prozesse und Variablen 

in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Unberücksichtigt bleiben damit jedoch all 

jene potentiellen Einflussgrößen auf die Sozial- und Alterssicherungspolitik, die sich 

aus der zunehmenden wirtschaftlichen und politischen internationalen Verflechtung 

und Interdependenz der Nationalstaaten ergeben. Eine eben solche Vermutung 

liegt dem hier vorliegenden Forschungsinteresse mit Blick auf das europäische In-

tegrationsprojekt aber zugrunde: „[…] the issue is no longer whether Europe mat-

ters, but how it matters, to what degree, in what direction, at what pace, and at what 

point of time.“ (Börzel/Risse 2000: 4) Die Europäische Union als ein System diffe-

renzierter Integration (vgl. Leuffen/Rittberger/Schimmelfennig 2013) hat nämlich 

mittlerweile jene diffuse „Staatsqualität“ (Bieling/Große Hüttmann 2016: 13) erreicht, 

die wahlweise als „Nationalitätenstaat“ (Lepsius 1991), „supranationale Union“ 

(Bogdandy 1993), „Staatenverbund“ (Bundesverfassungsgericht 1993) oder „post-

modern state“ (Ruggie 1993) kategorial hervorgehoben wird. Mit den aus dieser 

„Staatswerdung“ (Wildenmann 1991) ableitbaren und stellenweise immer deutliche-

ren Rückwirkungen auf die Mitgliedstaaten beschäftigt sich explizit der Europäisie-

rungsansatz, der aus diesem Grund nachfolgend vorgestellt und für das For-

schungsinteresse aufbereitet werden soll. 
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2.1.1 Europäisierung 

Obwohl der Europäisierungsansatz sich in den letzten Jahren zu einer „Wachstums-

industrie in der Politikwissenschaft“ (Auel 2012: 247) entwickelt und seinen Nieder-

schlag in zahlreichen empirischen wie theoretischen Arbeiten gefunden hat (s. u.), 

ist die Begriffsbestimmung und konzeptionelle Verwendung wenig einheitlich (vgl. 

Olsen 2002). Nachdem anfänglich vereinzelt noch eng an die klassischen Integrati-

onstheorien angelehnt die Herausbildung neuer Governance-Formen auf europäi-

scher Ebene in den Mittelpunkt gerückt wurde (etwa bei Risse/Cowles/Caporaso 

2001), hat sich als „differencia specifica“ (Axt/Milososki/Schwarz 2007: 137) von 

Europäisierung mittlerweile die Fokussierung auf die sich aus dem erreichten Integ-

rationslevel ergebenden Implikationen für die Mitgliedstaaten und deren „Penetra-

tion“ (Sturm 2016: 61) mit europäischen Vorgaben, Vorstellungen und Ideen her-

ausgebildet. Eine Minimaldefinition von Europäisierung in diesem „post-ontologi-

schen“ Sinn (Radaelli 2003: 33) findet sich bei Vink (2003: 72), der Europäisierung 

als nationalen Wandlungsprozess versteht, ausgelöst „[…] (somehow) by proces-

ses of European integration.“ In ähnlicher Weise definieren auch Schimmelfen-

nig/Sedelmeier (2005: 7) Europäisierung rudimentär „[…] as a process in which sta-

tes adopt EU rules“, während Ladrech (1994: 69) Europäisierung als Reaktion der 

Mitgliedstaaten auf europäische Impulse versteht, die politischer und ökonomischer 

Natur sein können und in die Organisationslogik nationaler Politik einfließen: „Euro-

peanization is an incremental process of reorientating the direction and shape of 

politics to the degree that EC political and economic dynamics become part of the 

organizational logic of national politics and policy-making.“ Gemein ist allen drei De-

finitionen dabei zunächst ein Verständnis von Europäisierung als einseitig gerichte-

tem Prozess. In dieser anfänglichen „top-down“-Lesart erscheinen die Mitgliedstaa-

ten als passive Empfänger europäischer Vorgaben (vgl. Börzel/Panke 2015: 226f.). 

Erweisen sich die nationalstaatlichen Gegebenheiten als inkompatibel mit den eu-

ropäischen Vorgaben, kommt es in der Folge zur Adaption und damit zur Europäi-

sierung (s. u.). Forschungstechnisch spiegelt sich das Top-Down-Verständnis viel-

fach in der Festlegung von europäischen Vorgaben als unabhängige Variable und 

Ausgangspunkt für das jeweilige Forschungsprojekt wider. Erst daran anschließend 

erfolgt die Analyse der nationalstaatlichen Ebene und des hier ggf. feststellbaren 

Wandels, der als direkte Reaktion auf den europäischen Impuls verstanden und als 

abhängige Variable konzipiert wird (vgl. Beichelt 2015: 22). 
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Abbildung 3: Grundmodell Top-Down-Europäisierung 

 

Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Risse/Cowles/Caporaso (2001: 6). 

Unklar bleibt bei diesem Top-Down-Modell forschungstechnisch aber, ob die auf 

nationaler Ebene beobachtbaren Veränderungen tatsächlich auch einen europäi-

schen Impuls haben oder nicht vielmehr nationalstaatlicher oder globaler Natur sind 

und nur zufällig deckungsgleich zu den auf europäischer Ebene formulierten Vorga-

ben erscheinen (vgl. Risse/Cowles/Caporaso 2001: 4; Haverland 2005: 2; Rada-

elli/Pasquier 2007: 40): „How do we know that Europe is really affecting the logic of 

interaction at home? All in all, we observe change at the domestic level, but this may 

well be the result of some other processes. It well may be that Europe is not im-

portant at all in terms of logic of interaction, even if directives and policies coming 

from Brussels have been implemented.“ (Radaelli 2004: 5) Neuere Ansätze konzi-

pieren Europäisierung deshalb als „Zusatzbedingung des nationalen politischen 

Prozesses“ (Beichelt 2015: 22). Die Untersuchung in diesem sog. Bottom-Up-Mo-

dell beginnt und endet auf nationaler Ebene. Die hier im Zeitverlauf feststellbaren 

Veränderungen werden sequenziell identifiziert und einzeln mit potentiellen internen 

wie externen globalen und europäischen Einflussfaktoren abgeglichen. Idealer-

weise lassen sich so die einzelnen Einflüsse auf den nationalen Politikprozess zeit-

lich abgegrenzt und ggf. in ihrem wechselseitigen Zusammenwirken darstellen. Von 

Europäisierung ist hierbei immer dann auszugehen, wenn sich die Logik nationaler 

Politikgestaltung an der europäischen Ebene ausrichtet (vgl. Radaelli/Pasquier 

2007: 37). Aufbauend auf Ladrech (1994) hat Radaelli (2004) Europäisierung in 

diesem Bottom-Up-Verständnis deshalb wie folgt definiert: „Europeanisation con-

sists of processes of a) construction, b) diffusion and c) institutionalisation of formal 

and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, 'ways of doing things' and 

shared beliefs and norms which are first defined and consolidated in the EU policy 

process and then incorporated in the logic of domestic (national and subnational) 

discourse, political structures and public policies.“ (Radaelli 2004: 3) 

Europäische 

Vorgabe
Inkompatibilität

Nationaler 

Wandel
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Abbildung 4: Grundmodell Bottom-Up-Europäisierung 

 

Quelle: eigene Darstellung, angelehnt an Beichelt (2015: 25). 

Grundsätzlich strittig in der Europäisierungsforschung ist bis heute die Frage, ob die 

Entstehung europäischer Politikinhalte prinzipiell den klassischen Integrationstheo-

rien zugerechnet und deshalb aus der Betrachtung von Europäisierungsprozessen 

ausgeschlossen werden muss. Während Radaelli (2004: 10) eine solche strikte 

Trennung noch fordert, um das Konzept nicht zu überfrachten und Überschneidun-

gen mit anderen theoretischen Zugängen zu vermeiden, erweitern einzelne Autoren 

den Bottom-Up-Ansatz explizit um diesen „Upload“-Aspekt und konzeptualisieren 

Europäisierung als wechselseitigen Prozess (vgl. Auel 2012: 263f.; Börzel/Panke 

2015: 225). Dahinter verbirgt sich die Auffassung, dass europäische Politikinhalte 

nicht von den Mitgliedstaaten losgelöst in einem quasi luftleeren Raum auf supra-

nationaler Ebene gebildet und schließlich den nationalen Akteuren vorgegeben wer-

den, sondern gerade erst durch einen politischen Dialog zwischen den supranatio-

nalen und nationalen Akteuren im europäischen Mehrebenensystem entstehen. 

Börzel (2002) und De la Porte/Natali (2014) etwa charakterisieren in diesem Sinne 

die Mitgliedstaaten als janusköpfige Empfänger wie (Mit-) Gestalter des europäi-

schen Politikprozesses und verweisen zur Begründung auf deren zentrale Stellung 

im politischen System der Europäischen Union, etwa in Gestalt des Europäischen 

Rates, des Rates der Europäischen Union oder der Komitologie: „domestic actors 

are regularly present at domestic and EU levels of governance.“ (Porte/Natali 2014: 

734; ähnlich: Lodge 2006: 65) Während die grundsätzliche politische Ausrichtung 

und Weiterentwicklung der Union von den Staats- und Regierungschefs festgelegt 

wird, treten die nationalen Fachminister in ihrer jeweiligen Zusammensetzung im 

Ministerrat als entscheidender Akteur in der sekundärrechtlichen Rechtsetzung auf. 

Unterstützt werden sie dabei von über 150 Arbeitsgruppen und Ausschüssen, den 

sogenannten Vorbereitungsgremien des Rates, die sich jeweils mehrheitlich aus 
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nationalen Vertretern zusammensetzen (vgl. Rat der Europäischen Union 2016). 

Dazu gehören für den Bereich der Alterssicherungspolitik u. a. der Ausschuss für 

Wirtschaftspolitik (Economic Policy Committee; EPC) und der Ausschuss für Sozi-

alschutz (Social Protection Committee; SPC). Unter Berücksichtigung dieser akti-

ven Rolle der Mitgliedstaaten entfaltet europäische Politik nicht nur eine Wirkung 

auf die Mitgliedstaaten in einem einfachen top-down-Prozess (Download), sondern 

ist zugleich das Produkt der Mitgliedstaaten, die ihre Präferenzen in die europäische 

Politikformulierung haben einfließen lassen (Upload): „Nevertheless, national exe-

cutives hold a key position in both the decision-making and the implementation of 

European policies and thus influence the way in which Member States shape Euro-

peanization and adopt it.“ (Börzel 2002: 195) Saurugger (2014) wiederum folgt in 

ihrem Upload-Zugang einem systemtheoretischen Verständnis des europäischen 

Politikprozesses, der an Eastons (1965) Modell des politischen Prozesses erinnert. 

In einem solchen politischen Prozess werden Inputs aus der Umwelt in politische 

Entscheidungen transformiert und als verbindliche Outputs an die Umwelt abgege-

ben, wobei diese Outputs wiederum in einer Rückkopplungsschleife den neuerli-

chen Input beeinflussen. Übertragen auf den Europäisierungsansatz bedeutet dies 

für Saurugger (2014: 185f.), dass Europäisierung als zirkulärer Prozess verstanden 

werden muss, in dessen Ablauf europäische Vorgaben sowohl die Ausprägung als 

abhängige wie unabhängige Variable annehmen können und sich gegenseitig be-

dingen. Am Beispiel der Instrumente der makroökonomischen Steuerung zeigt sich 

diese konträr zu Börzel (2002) nun auf sachlicher Ebene angesiedelte doppelte 

Spielart besonders deutlich, wenn etwa die auf europäischer Ebene formulierten 

Haushaltsvorgaben einer erheblichen Politisierung unterliegen und auf Widerstand 

des betroffenen Mitgliedstaates treffen. Die in der Folge auf nationaler Ebene ge-

führten Debatten und beobachtbaren Umsetzungsschwierigkeiten und Adaptions-

widerstände führen anschließend dazu, dass die Vorgaben auf europäischer Ebene 

erneut verhandelt und ggf. angepasst werden (Saurugger 2014: 186f.). Das Bottom-

Up-Modell wird in dieser Sichtweise also um einen „Feedback-Loop“ erweitert und 

Europäisierungsprozesse erscheinen als fortlaufende Austausch- und Verhand-

lungsprozedere zwischen nationaler und europäischer Ebene: „In other words, while 

circular Europeanisation analyses domestic change, it does not do so without having 

considered how the norm developed at the EU level has been influenced by domes-

tic debates, positions and power games between actors.“ (Saurugger 2014: 184) 
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Während beide Upload-Zugänge also den iterativen Charakter europäischer Politik 

hervorheben, unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Reichweite. Zusammenge-

fasst zielt Saurugger (2014) mit ihrem „engen“ Verständnis von Upload auf den Di-

alog der Mitgliedstaaten und der europäischen Institutionen, der sich an der Durch-

führung und Implementierung eines konkreten Sachverhalts entzündet und damit 

an der Frage einer möglichen Auslegung einer europäischen Policy interessiert ist. 

Demgegenüber zielt das von Börzel (2002) eingebrachte „weite“ Verständnis von 

Upload auf den von einem konkreten Sachverhalt losgelösten Versuch eines Mit-

gliedstaats, mittelfristig auf den Inhalt europäischer Politik Einfluss zu nehmen, etwa 

durch die grundsätzliche (Neu-) Bestimmung des Inhalts einer europäischen Politik 

(policy) oder deren Handhabung (politics). Während die Abgrenzung beider Upload-

Ansätze im Zweifel aber nur gradueller Natur ist, unterscheiden sie sich doch klar 

von den klassischen Integrationstheorien, die eine weitere Kompetenzübertragung 

auf die europäische Ebene in den Mittelpunkt ihres Interesses rücken. 

In der Forschung wird der bidirektionale Europäisierungsprozess zwischen nationa-

ler und europäischer Ebene (Up- und Download) vereinzelt außerdem noch um eine 

dritte (indirekte) Dimension erweitert. Im Fokus dieses „Interloads“ (Varwick/Eichen-

hofer/Windwehr/Wäschle 2016: 37f.) oder auch „Crossloads“ (Howell 2004; Ma-

jor/Pomorska 2005) stehen die wechselseitigen bi- und multilateralen Beziehungen 

zwischen den Mitgliedstaaten, ohne dass die Europäische Union an diesen freiwil-

ligen Austausch- und Lernprozessen direkt beteiligt ist. Vielmehr bilden die „Europa-

Werdung“ (Beichelt 2015: 14) und das damit verbundene, auch auf politischer und 

administrativer Ebene beobachtbare Zusammenwachsen der Mitgliedstaaten die in-

stitutionelle und kognitive Klammer und notwendige Voraussetzung für derartige ho-

rizontale Europäisierungsprozesse. Die Zurechnung als dritte Dimension zum Eu-

ropäisierungskonzept beruht auf der Überzeugung, dass solche Informationsflüsse 

und Lernprozesse zwischen den Mitgliedstaaten systematisch erst durch die Mit-

gliedschaft in der Europäischen Union entstehen, mithin nicht zufällig auftreten (vgl. 

Holzinger/Jörgens/Knill 2007: 16; Simmons/Elkins 2004). Damit handelt es sich 

beim Interload um eine EU-spezifische Unterform des freiwilligen Politiktransfers 

bzw. der Politikdiffusion, verstanden als: „the exchange of ideas, norms and ‘ways 

of doing’ things between countries or other entities for which the EU sets the scene; 

thus change is not only ‘due’ to but takes place ‘within’ Europe.“ (Major/Pomorska 

2005: 1f.) 
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Die Upload- und Interload-Erweiterung sind allerdings nicht unumstritten. Kritisiert 

wird insbesondere, dass durch die Einbeziehung von immer mehr Einflussrichtun-

gen und Rückkopplungsschleifen die Abgrenzung zum Multi-Level Governance-An-

satz (vgl. Lehmkuhl 2007: 342) oder zu den klassischen Integrationstheorien (vgl. 

Radaelli 2004: 10; Beichelt 2015: 26) verschwimme. Letztlich bleibt die Frage, „[…] 

who is affecting whom?“ (Featherstone 2003: 18) und damit ein wesentlicher Teil 

von Europäisierung analytisch aber unbeachtet, wenn etwa die Upload-Dimension 

gänzlich ausgeklammert und den klassischen Integrationstheorien zugeschlagen 

wird: Auel (2012: 263) merkt zu Recht an, dass exempli causa Veränderungen auf 

nationaler Ebene nicht erst Folge, sondern bereits eine notwendige Voraussetzung 

für europäische Politik sein können. Zudem meint Upload im Verständnis von Börzel 

(2002) und Saurugger (2014) nicht die Etablierung neuer Governance-Formen auf 

europäischer Ebene oder die weitere Kompetenz- und Souveränitätsübertragung 

(vgl. Risse/Cowles/Caporaso 2001), sondern zielt vielmehr auf die Reformulierung 

und Anwendung bestehender Inhalte innerhalb der bereits festgelegten Grenzen, 

mithin „Europapolitik in ihrer tagespolitischen Ausprägung“ (Beichelt 2015: 33). Die 

Abgrenzung der Upload-Dimension zu den klassischen Integrationstheorien mag 

dabei in Einzelfällen aber teils ebenso schwierig sein wie die Unterscheidung der 

Download- und Interload-Dimension aufgrund eines nicht immer klaren Ausmaßes 

an Einfluss der Gemeinschaftsinstitutionen, thematisch augenfällig feststellbar etwa 

bei der Offenen Methode der Koordinierung (vgl. Windwehr/Wäschle 2017: 300). 

Impulse und Mechanismen von Europäisierung 

Für die Erklärung von Europäisierungsprozessen in der Download-Dimension wird 

in der Forschung analytisch auf unterschiedliche Ansätze zurückgegriffen. Dominie-

rend, weil auch dem anfänglichen Top-Down-Verständnis von Europäisierung zu-

grundeliegend (vgl. Ladrech 1994; Schimmelfennig/Sedelmeier 2005), ist dabei der 

Goodness-of-fit-Ansatz (vgl. Risse/Cowles/Caporaso 2001; Knill/Lehmkuhl 2002). 

Dieser stellt die Kongruenz nationaler Strukturen mit den auf europäischer Ebene 

getroffenen Vorgaben in den Mittelpunkt. Erweisen sich die europäischen Vorgaben 

als inkompatibel mit den nationalen Gegebenheiten („misfit“), führt der dadurch aus-

gelöste Anpassungsdruck zu innerstaatlicher Adaption. Zu erwarten ist dabei, dass 

mit ansteigender Inkompatibilität auch der Anpassungsdruck zunimmt, zumindest 
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solange keine fundamentalen Widersprüche bestehen. Bei solchen, zumeist institu-

tionell begründeten grundsätzlichen Inkompatibilitäten ist eher mit nationalstaatli-

cher Persistenz zu rechnen (vgl. Knill/Lehmkuhl 2002: 259f.; Bulmer/Radaelli 2004: 

8). Der Goodness-of-fit-Ansatz benötigt zur Erklärung von Europäisierungsprozes-

sen eine klare europäische Vorgabe, weshalb er zumeist in Bereichen der positiven 

(üblicherweise marktkorrigierenden) Integration herangezogen wird, in denen die 

europäische Ebene ein bestimmtes Politikmodell vorgibt und die Mitgliedstaaten zur 

Übernahme und Implementation verpflichtet sind (vgl. Auel 2012: 254; Scharpf 

1999). Europäisierungsprozesse gehen in diesem Goodness-of-fit-Verständnis also 

von einem hierarchischen Impuls aus und beruhen auf einer grundsätzlichen Re-

geltreue der umsetzenden Mitgliedstaaten (vgl. Beichelt 2015: 18; Falkner/Hart-

lapp/Leiber/Treib 2004). Fehlt ein solches konkretes Politikmodell, kann auch der 

Goodness-of-fit-Ansatz keine Erklärung für Europäisierungsprozesse liefern. Dies 

ist zumeist in Bereichen der negativen Integration der Fall, in denen die europäische 

Ebene marktschaffend eingreift, etwa durch den Abbau von Wettbewerbsbeschrän-

kungen (vgl. Scharpf 1999). In der Forschung finden sich hier zwei strukturell ähnli-

che Erklärungsansätze für den in der Folge feststellbaren nationalen Wandel (bzw. 

dessen Ausbleiben). Einerseits kann durch den hierarchischen Eingriff der europä-

ischen Ebene die strategische Position nationaler Akteure betroffen sein, was sich 

in der Reallokation von politischer Macht und Ressourcen beispielsweise zwischen 

Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden oder allgemein Reformbefür-

wortern und -gegnern manifestieren kann und sich damit auf Erkenntnisse der 

Machtressourcentheorie stützt (vgl. Knill/Lehmkuhl 2002: 258). Andererseits kann 

der marktschaffende Eingriff der europäischen Ebene auch einen regulativen Wett-

bewerb zwischen den Mitgliedstaaten auslösen, die nun versuchen, sich über refor-

mierte nationale Regulierungssysteme einen Standortvorteil zu verschaffen (vgl. 

Bulmer/Radaelli 2004: 10). Europäisierungsprozesse haben damit zwar in beiden 

Fällen ihren Ursprung in einem hierarchischen Meta-Impuls der europäischen 

Ebene, Ausmaß und Richtung werden aber maßgeblich durch den damit einherge-

henden Wettbewerb zwischen nationalen Akteuren bzw. den Mitgliedstaaten und 

dem in der Folge neuen Gleichgewicht bestimmt (vgl. Auel 2012: 257). Der Europä-

isierungsprozess selbst bleibt in beiden Erklärungsansätzen hinsichtlich der mögli-

chen Ergebnisse indifferent (vgl. Börzel/Risse 2000: 6). Europäisierungsprozesse 
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in der Download-Dimension lassen sich drittens auch in jenen Politikbereichen iden-

tifizieren, in denen die Europäische Union rechtlich nicht bindend aktiv werden kann 

und die damit im „Schatten der Hierarchie“ liegen (vgl. Börzel 2008; dies. 2008a; 

Jachtenfuchs 2008). Dies ist einerseits in jenen Politikfeldern der Fall, in denen die 

Europäische Union keine (oder nur eine eingeschränkte) Rechtsetzungskompetenz 

besitzt, etwa in den von der Offenen Methode der Koordinierung (OMK) abgedeck-

ten Bereichen. Andererseits sind dies intergouvernemental ausgestaltete Politikfel-

der, in denen die Mitgliedstaaten nur im Konsens entscheiden können, etwa in der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Ausgangspunkt für Europäi-

sierungsprozesse in diesen Bereichen ist nun vielmehr die Koordination und Koope-

ration der Mitgliedstaaten untereinander, wobei zur Erklärung nationalen Wandels 

auf den Mechanismus des „soft framings“ zurückgegriffen wird. Dahinter verbergen 

sich Lern- und Sozialisierungsprozesse und die Diffusion von Ideen und Argumen-

ten, die auf europäischer Ebene gebildet und bereitgestellt werden und über Zeit 

auf nationaler Ebene den Problem- und Lösungshorizont beeinflussen (vgl. 

Knill/Lehmkuhl 2002: 258; Bulmer/Radaelli 2004: 7). Erklärungskraft hat der Soft-

Framing-Mechanismus dabei nicht allein in der Download-Dimension. Auch in der 

Interload-Dimension können Lern-, Sozialisierungs- und horizontale Diffusionspro-

zesse zur Erklärung nationalen Wandels herangezogen werden. 

Grundlage und den beiden obigen Governance-Formen (Hierarche/Koordination) 

vorausgehend sind abschließend Verhandlungen auf europäischer Ebene, sowohl 

zwischen den europäischen Organen und den Mitgliedstaaten als auch jeweils un-

tereinander. Obwohl diese Verhandlungen zumeist eine konkrete Regelung zum In-

halt haben und letztlich (aber nicht zwangsläufig) in einen hierarchischen Eingriff 

oder eine „facilitated coordination“ (Bulmer/Radaelli 2004: 7) münden, kann bereits 

von diesem frühen Stadium europäischer Politik ein Impuls für Europäisierungspro-

zesse ausgehen. Diese können einerseits in der Form antizipierter Reaktion wirken, 

wenn sich abzeichnende Verhandlungsergebnisse bereits vorab die Logik nationa-

ler Politik verändern, etwa durch die Initiierung eines neuen Reformvorhabens oder 

die Anpassung einer bereits laufenden Reform. Andererseits können als Mechanis-

mus auch hier Lernprozesse von Bedeutung sein, die den Problem- und Lösungs-

horizont nationaler Akteure verändern (vgl. Bulmer/Radaelli 2004: 11-13). Grund-

sätzlich lässt sich dies analog auf die Interload-Dimension übertragen (s. o.). Auf 
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das Stadium der Verhandlungen und Deliberation als dominierenden Entschei-

dungsstil der Europäischen Union zielt auch die Upload-Dimension von Europäisie-

rung (vgl. Jachtenfuchs 2008: 389). Grundsätzlich bietet sich den Mitgliedstaaten 

die Möglichkeit, durch eine erfolgreiche Beeinflussung des europäischen Verhand-

lungs- und Politikprozesses die späteren Adaptionskosten von Europäisierung zu 

reduzieren, je mehr die beschlossenen europäischen Vorgaben bereits den eigenen 

nationalen Regelungen und Strukturen entsprechen oder den eigenen Interessen 

nützen. In Bereichen marktkorrigierender (positiver) Integration kann eine erfolgrei-

che Beeinflussung der europäischen Ebene beispielsweise Standortnachteile im in-

nereuropäischen Wettbewerb ausgleichen, wenn die Etablierung europäischer 

Standards auf dem bekannten (hohen) nationalen Niveau gelingt. Andererseits kön-

nen Mitgliedstaaten einen solchen Markteingriff zu verhindern versuchen, um Kos-

tenvorteile der heimischen Wirtschaft nicht zu gefährden. Abhängig von ihren Prä-

ferenzen und administrativen Fähigkeiten lassen sich dabei analytisch drei idealty-

pische Upload-Strategien der Mitgliedstaaten unterscheiden (vgl. Börzel 2002): 

„Pace-Setting“ beschreibt die aktive Beeinflussung und Gestaltung des europäi-

schen Politikprozesses durch einen Mitgliedstaat, während diametral hierzu die 

Strategie des „Foot-Draggings“ steht, die auf die Verhinderung eines bestimmten 

Regelungsinhalts abzielt. „Fence-Sitting“ wiederum beschreibt abschließend das 

passive Abwarten und Beobachten eines Mitgliedstaates, der eine europäische Di-

rektive weder aktiv vorantreibt noch zu verhindern versucht (vgl. Börzel 2002). 

Tabelle 1: Zusammenfassung Impulse und Mechanismen von Europäisierung 

Dimension Impuls Policy Typ Mechanismen 

Download 

Hierarchie 

Positive 
Integration 

Goodness of fit 

Negative 
Integration 

Regulativer Wettbewerb; 
veränderte Opportunitäts-
strukturen 

Erleichterte Koordination Koordinierung Soft framing 

Verhandlungen Alle 

Antizipierte Reaktion; Lern-
prozesse 

Upload 
Iterativer Dialog (eng); 
Pace-Setting, Foot-Drag-
ging, Fence-Sitting (weit) 

Interload 
Verhandlungen oder 
Koordination 

Alle Soft framing 

Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Bulmer/Radaelli (2004: 8). 
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Vermittelnde Faktoren 

In der Forschung unstrittig ist mittlerweile, dass Europäisierung länder- und themen-

spezifisch unterschiedliche Reaktionen hervorruft, mithin nicht zu einer Konvergenz 

der Mitgliedstaaten führt (vgl. Schmidt 2002: 895; Knill/Lehmkuhl 2002: 255; Martin-

sen 2005; Caporaso 2007: 30). Allenfalls eine Clusterbildung lässt sich vereinzelt 

beobachten (vgl. Goetz 2006). Die Mechanismen des regulativen Wettbewerbs, der 

veränderten Opportunitätsstrukturen und des Soft framings deuten per definitionem 

bereits an, dass die Mitgliedstaaten bzw. die auf nationaler Ebene betroffenen und 

eingebundenen (politischen) Akteure unterschiedlich auf den europäischen Politik-

prozess und dessen Output reagieren können und entsprechend Ausmaß und Rich-

tung des Wandels maßgeblich bestimmen. Aber auch der Goodness-of-fit-Ansatz 

ist nur eine notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung für nationalen Wandel 

(vgl. Börzel/Risse 2000: 5). Welche vermittelnden Variablen aber generalisierend 

das „big picture“ (Börzel/Risse 2007: 486) vervollständigen und eine Erklärung für 

die differenzierte Wirkung von Europäisierung liefern können, bleibt bislang unklar: 

„The more we go into the deep when seeking explanations for a specific way in 

which a national institutional setting reacts differently to others, the larger the num-

ber of case-specific explanations is going to be.“ (Lehmkuhl 2007: 344) 

Zunehmend konzentriert sich die Europäisierungsforschung allerdings auf instituti-

onelle Faktoren zur Erklärung unterschiedlicher Europäisierungsresultate und be-

dient sich hierbei des Historischen Institutionalismus mit seinen soziologischen und 

rationalistisch-ökonomischen Ansätzen (vgl. Anderson 2015: 33; Morisse-Schilbach 

2012: 225). Der Begriff der Institution ist dabei weit gefasst und beinhaltet nicht nur 

formale Einrichtungen wie Parlamente und Gerichte, sondern auch Normen, Pro-

zesse und Konventionen, die als (in-) formelle Regeln konstitutiv für Politik und Ge-

sellschaft sind (vgl. March/Olsen 1989). Aus rationalistisch-ökonomischer Sicht las-

sen sich die Ausgestaltung und Geschwindigkeit des europäisch induzierten Wan-

dels etwa mit formalen Institutionen auf nationaler Ebene erklären, die als „decision 

points“ (vgl. Schmidt 2002: 898; Martinsen 2007) oder Vetopunkte (vgl. Tsebelis 

2002; Haverland 2000) den Entscheidungs- und Implementationsprozess beeinflus-

sen bzw. letztlich blockieren können: „Such capacity depends primarily upon the 

political interactions and institutional arrangements that affect principal policy actors’ 

ability to impose and/or negotiate change.“ (Schmidt 2002: 898) Soziologische An-
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sätze wiederum betonen die Rolle von Werten, Normen und „cognitive under-

standings“ (Anderson 2015: 34). Ausmaß und Richtung von Europäisierungspro-

zessen lassen sich in diesem Ansatz mit der grundsätzlichen Einstellung der natio-

nalen politischen Akteure gegenüber der Europäischen Union und der von ihr aus-

gehenden Vorgaben, Vorlagen und Ideen erklären (vgl. Bulmer/Burch 2001; 

Knill/Lehmkuhl 2002). Während bei Mitgliedstaaten mit einer ausgeprägten Regel-

treue typischerweise keine Adaptionsschwierigkeiten im Misfit-Modell zu erwarten 

sind, lässt sich dies regelmäßig bei Mitgliedstaaten beobachten, die der Europäi-

schen Union kritisch(er) gegenüberstehen und auf europäischer Ebene getroffene 

Entscheidungen erst einer Kosten-Nutzen-Kalkulation unterziehen (vgl. Falk-

ner/Hartlapp/Treib 2007). Analog gilt dies für Lern- und Sozialisierungsprozesse 

und die Diffusion von Ideen und Argumenten. Diese Mechanismen des Soft fra-

mings können sich qua ihrer Ausgestaltung erst dann entfalten, wenn den auf euro-

päischer Ebene gebildeten und bereitgestellten Ideen und Vorstellungen ein Min-

destmaß an Legitimation und Sinngehalt seitens der Mitgliedstaaten unterstellt wird, 

mithin die Inhalte allein aufgrund ihrer europäischen Herkunft nicht a priori abge-

lehnt werden: „European policies can thus hardly be expected to have a substantial 

impact if the initial level of domestic support is very low […].“ (Knill/Lehmkuhl 2002: 

263) 

Welche Wirkung Europäisierungsprozesse auf nationaler Ebene hinterlassen, hängt 

mitunter zudem von der politikfeldspezifischen Verwundbarkeit des jeweiligen Mit-

gliedstaats ab. Dies zeigt sich einerseits beim Mechanismus des regulativen Wett-

bewerbs, der immer dann greift, wenn die Mitgliedstaaten im betroffenen Politikfeld 

Regelungs- und damit Wettbewerbsnachteile mit anderen Mitgliedstaaten befürch-

ten und entsprechend den europäischen Metaeingriff als Ausgangspunkt für Refor-

men nehmen. Verstärkt zeigt sich eine solche Verwundbarkeit andererseits in Zei-

ten tiefgreifender Krisen, etwa in der Form von Wirtschaftskrisen oder Refinanzie-

rungsschwierigkeiten, wie es die Programmländer in der noch immer schwelenden 

Eurokrise erfahren mussten. In solchen für den betroffenen Staat teils existenziellen 

Situationen entfalten spezifische Europäisierungsprozesse teils eine stärke Wir-

kung, als dies bei Mitgliedstaaten ohne vergleichbare Notlage der Fall wäre (vgl. 

Schmidt 2002; Varwick 2012; De la Porte/Natali 2014). 



24 

 

Ausmaß und Richtung von Europäisierung 

Die Bestimmung des Ausmaßes von Europäisierung ist mit einigen Unsicherheiten 

behaftet (vgl. Haverland 2007; s. auch Kapitel 2.4.1). Auch unter Rückgriff auf das 

Bottom-Up-Modell und die Sequenzierung des nationalen politischen Prozesses 

lassen sich die einzelnen potentiellen Einflussfaktoren endogener wie exogener 

(globaler, regionaler und europäischer) Natur nicht immer trennscharf abgrenzen, 

insbesondere dann nicht, wenn diese bei gleicher Stoßrichtung zeitgleich auftreten. 

Zudem können Europäisierungsprozesse auch nur indirekter Natur sein oder als 

Zweitrundeneffekte à la longue auftreten. Die Mechanismen des regulativen 

Wettbewerbs, der veränderten Opportunitätsstrukturen oder des Soft framings 

legen dies bereits nahe: „From a methodological point of view, this means that we 

cannot always (or probably not even in most cases) see a ‘European effect’ by look-

ing for a label that says ‘European’.“ (Vink/Graziano 2007: 16) Eher irreführend sind 

zumeist Versuche, das Ausmaß von Europäisierung quantitativ zu bestimmen. Töl-

ler (2008) beispielsweise bemisst den Anteil der Gesetzgebung des Deutschen Bun-

destages, der sich auf einen europäischen Impuls zurückführen lässt, auf mittler-

weile 40 Prozent (ähnlich: König/Mäder 2008). Hölscheidt/Hoppe (2010) kritisieren 

an der von Töller (2008) verwendeten „Impuls-Methode“ zwar zu Recht, dass etwa 

die in „vorauseilendem Gehorsam“ erlassenen Rechtsakte unberücksichtigt bleiben, 

lassen mit der von ihnen vorgeschlagenen „Kompetenz-Methode“ aber ebenfalls all 

jene Europäisierungseffekte außer Acht, die sich nicht direkt auf den Erlass einer 

EU-Norm zurückführen lassen. Der von Hölscheidt/Hoppe (2010: 546) ausgerufene 

Anteil von 80 Prozent europäischen Rechts an den in Deutschland aktuell geltenden 

Normen mag damit zwar rechnerisch plausibel und in sich konsistent sein, verzerrt 

aber letztlich den Blick auf die teils auch indirekt und versteckt wirkenden Europäi-

sierungsprozesse auf den deutschen Gesetzgebungsprozess und damit auf das 

Gesamtbild (von) Europäisierung (vgl. Auel 2012: 261). Breite Verwendung in der 

Forschung findet eine qualitative Bewertung europäisch induzierter Veränderungen, 

bei der zumeist auf die Klassifikation von Börzel/Risse (2000) oder Radaelli (2003) 

zurückgegriffen wird. Erstere schlagen eine dreiteilige Einteilung vor, in der „Absorp-

tion“ einen nur geringfügigen Wandlungsprozess beschreibt, die nationale Ebene 

europäische Politiken und Ideen also zwar aufnimmt, es aber zu keinen größeren 

Anpassungen kommt. Demgegenüber beschreibt „Accomodation“ die parametri-

sche Anpassung nationaler Politikinhalte, Strukturen und Prozesse und meint damit 
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Veränderungen mittlerer Reichweite. Kommt es hingegen zu einem grundlegenden 

(paradigmatischen) Wandel, kann die Entwicklung als „Transformation“ gekenn-

zeichnet werden. Die Klassifizierung deckt sich im Grundsatz mit dem von Hall 

(1993: 281ff.) eingebrachten Konzept, Politikwechsel nach einer ersten, zweiten 

und dritten Ordnung zu unterscheiden. Radaelli (2003: 37) übernimmt die von Bör-

zel/Risse (2000) eingebrachte Klassifikation der „Absorption“ und „Transformation“ 

deckungsgleich, berücksichtigt mit „Inertia“ aber auch den Fall, dass es zu keinerlei 

Wandel kommt. Zudem beschreibt „Retrenchment“ Situationen der Europäisierung 

mit negativem Vorzeichen. Dies ist zum Beispiel in Fällen veränderter Opportuni-

tätsstrukturen denkbar, wenn durch einen europäischen Meta-Eingriff jene politi-

schen Akteure auf nationaler Ebene gestärkt werden, die dem eigentlich intendier-

ten europäischen Reformziel ablehnend gegenüberstehen und die neugewonnene 

(politische) Macht in der Folge konterkarierend einsetzen. Diskussionswürdig bleibt 

letztlich aber immer die begriffliche Operationalisierung und damit die trennscharfe 

Abgrenzung und Zuordnung der auf nationaler Ebene beobachteten Änderungen, 

unabhängig vom gewählten Zugang (vgl. Dallinger 2016: 185). Verschärft wird die 

Messproblematik zudem durch die Möglichkeit, dass Europäisierungseffekte erst 

außerhalb des gewählten Untersuchungszeitraums (verstärkt) auftreten, etwa in der 

Form von Zweitrundeneffekten, und damit die ursprüngliche Klassifikation ihre Gül-

tigkeit verliert (vgl. Martinsen 2007: 548). Grundsätzlich steht die Europäisierungs-

forschung aber unter dem Vorbehalt, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle ein 

Plausibilitätsnachweis eher gelingen mag als der einer Kausalität, bleiben der poli-

tische Entscheidungsprozess und die darin getroffenen Abwägungen und Informa-

tionsverwertungen als „Black Box“ im Sinne Eastons (1965) doch regelmäßig einem 

wissenschaftlichen Zugriff verschlossen. 

Gegenstandsbereiche von Europäisierung 

Grundsätzlich können alle mitgliedstaatlichen Politikinhalte (policy), Strukturen (po-

lity) und Prozesse (politics) Gegenstand von Europäisierungsprozessen sein. Dies 

zeigen die Ergebnisse einer vielfältigen Forschungslandschaft, die an dieser Stelle 

nur exemplarisch und punktuell aufgezeigt werden soll. Bislang schon untersucht 

wurden exempli causa die Rückwirkungen der europäischen Integration auf die na-

tionalen Parlamente (vgl. Maurer 2001; Auel/Benz 2005; Buzogány 2015; Hä-

sing/Buzogány 2015), Regierungen (vgl. Knodt 2002; Goetz/Meyer-Sahling 2008; 
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Beichelt 2015; Sturm 2016) und Parteien (vgl. Ladrech 2009; Rüther 2009) ebenso 

wie auf nationale Identitäten (vgl. Risse 2010; Kaina/Karolewski 2013) und Öffent-

lichkeiten (vgl. Koopmans/Erbe 2003). Mehrheitlich widmet sich die Forschung der 

inhaltlichen Dimension von Politik und den Veränderungen konkreter Politikfelder, 

etwa der Außen- und Sicherheitspolitik (vgl. Irondelle 2001; Hellmann et al. 2005; 

Silzer 2014), der Wirtschafts- und Fiskalpolitik (vgl. Schmidt 2002; Dyson 2003; Mar-

cussen 2008) oder der Beschäftigungspolitik (vgl. Parsons/Pochet 2008; Zirra 

2010). Die Forschung beschränkt sich aber nicht allein auf EU-Mitgliedstaaten, son-

dern widmet sich unter dem Schlagwort der Beitrittseuropäisierung auch den Wir-

kungen auf Beitrittskandidaten und Drittstaaten (vgl. Papadimitriou 2002; Schimmel-

fennig/Sedelmeier 2005; Sedelmeier 2011, Schimmelfennig 2015). Einen detaillier-

ten Überblick über den Forschungsstand zur Europäisierung der Sozial- und Alters-

sicherungspolitik bietet Kapitel 2.2. 

2.1.2 Small States 

Das in Kapitel 1.1 aufgeworfene Forschungsinteresse setzt sich aus der Frage nach 

möglichen Europäisierungsprozessen in der Alterssicherungspolitik einerseits und 

der nicht minder interessanten Frage nach möglichen Besonderheiten dieser Pro-

zesse für kleinere europäische Mitgliedstaaten zusammen. In den Internationalen 

Beziehungen wie in den Europawissenschaften finden Small States als eigenstän-

diger Untersuchungsgegenstand allerdings nur wenig Aufmerksamkeit (vgl. 

Neumann/Gstöhl 2004; Thorhallsson 2018). Dies erstaunt nicht nur, weil die über-

wiegende Zahl der Staaten im internationalen Staatengefüge wie in der Europäi-

schen Union dieser Gruppe zugerechnet werden kann, gleich welche Definition kon-

kret herangezogen wird, sondern gerade auch, weil in der Forschung überwiegend 

nicht bestritten wird, dass diese Staatengruppe besonderen Restriktionen und Her-

ausforderungen im politischen Prozess gegenübersteht. Die Small States-For-

schung hat dabei noch keinen in sich geschlossenen und vollumfänglichen syste-

matischen Theorieansatz hervorgebracht, liefert aber eine abstrahierende Beschrei-

bung der Handlungsbedingungen kleiner Länder. Im Folgenden soll deshalb geklärt 

werden, auf welchen Prämissen die Small States-Debatte aufbaut, welche speziel-

len Handlungsbedingungen in der Europäischen Union für kleine Mitgliedsländer 
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trotz einer offiziellen „equality-of-states doctrine“ (Hey 2003: 77) auftreten und wel-

che EU-Länder überhaupt als „klein“ klassifiziert werden können. 

Zum Begriff der Macht und der Dichotomie von kleinen und großen Staaten 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung findet sich bislang keine Definition 

von Small States, die allgemein geteilt wird oder vorherrschende Verwendung findet 

(vgl. Vandenbosch 1964: 293; Archer/Nugent 2002: 2; Thorhallsson/Wivel 2006: 

652; Steinmetz/Wivel 2010: 5). Im Wesentlichen lässt sich diese Unbestimmtheit 

darauf zurückführen, dass eine derartige Dichotomie von Staaten auf dem seiner-

seits vieldeutigen und diffusen Begriff der Macht beruht, dessen politische Konturen 

von Morgenthau (1964: 27n) gar als „one of the most difficult and controversial prob-

lems of political science“ beschrieben werden (vgl. Hanke 2000; Baldwin 2013; Ha-

cke 2015; Biniossek/Gurol 2016; Imbusch 2016). Ausgangspunkt für den politikwis-

senschaftlichen Zugriff auf diesen „Fundamentalbegriff der Sozialwissenschaft“ 

(Hacke 2015: 277) bildet zumeist die von Max Weber eingebrachte Definition, wo-

nach Macht als „jede Chance“ zu verstehen ist, „innerhalb einer sozialen Beziehung 

den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen […].“ (Weber 2002: 

28) Auf welcher Grundlage und mit welchen Mitteln der eigene Wille in einer solchen 

sozialen Beziehung durchgesetzt wird, ist von der jeweiligen Situation und den kon-

kret gegebenen Kontextfaktoren abhängig und bleibt damit zunächst unbestimmt 

(vgl. Biniossek/Gurol 2016: 6). Weber selbst bezeichnet Macht als „soziologisch 

amorph“, da „alle denkbaren Qualitäten eines Menschen und alle denkbaren Kons-

tellationen […] jemand in die Lage versetzen [können], seinen Willen in einer gege-

benen Situation durchzusetzen“ (Weber 2002: 28f.). Seine politische Kontur und 

Bedeutung erhält der Machtbegriff bei Max Weber durch seine Übertragung auf mo-

derne Gemeinwesen und die handlungstheoretische Betrachtung, wie allgemein 

verbindliche Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden. Politik ist für ihn 

„die Leitung oder die Beeinflussung der Leitung eines […] Staates“ (Weber 1919: 3) 

und damit im Kern das „Streben nach Machtanteil oder nach Beeinflussung der 

Machtverteilung, sei es zwischen Staaten, sei es innerhalb eines Staates zwischen 

den Menschengruppen, die er umschließt.“ (Weber 1919: 4) Innerstaatliche und in-

ternationale Politik unterscheiden sich jedoch wesentlich in dem ihnen zugrundelie-

genden Ordnungsprinzip. Bei Max Weber wird der Staat noch über sein „Monopol 
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der legitimen Gewaltsamkeit“ (Weber 1919: 4) als dessen spezifisches Mittel defi-

niert. In der hierarchischen Ordnung des Staates „gilt [er] als alleinige Quelle des 

»Rechts« auf Gewaltsamkeit.“ (Weber 1919: 4) Demgegenüber wird internationale 

Politik gemeinhin als „Politik unter den Bedingungen der Anarchie“ definiert (Schim-

melfennig 2015a: 23). Den sich auf internationaler Ebene begegnenden Staaten ist 

keine Gewaltinstanz übergeordnet, die ein hierarchisches Ordnungsprinzip konsti-

tuieren und Sicherheit und Ordnung sanktionsbewährt durchsetzen könnte. Vorder-

gründig bedeutet dies, dass die Staaten gleichrangig sind und „keiner von ihnen […] 

berechtigt [ist] zu befehlen; keiner […] verpflichtet [ist] zu gehorchen“ (Waltz 1979: 

88). Welche Bedeutung aber eine eben solche anarchische Grundstruktur für den 

politischen Begriff der Macht und damit letztlich für die faktische Rangordnung der 

Staaten bzw. deren jeweilige Macht hat, spiegelt sich in der Theoriediskussion in 

den Internationalen Beziehungen und in den Integrationstheorien für die Europäi-

sche Union wider. 

Die Small States-Debatte ist klassischerweise in den Internationalen Beziehungen 

beheimatet. Stärker noch als andere Theorien internationaler Politik postuliert der 

Realismus die Staaten dabei als rationale, nutzenmaximierende und egoistische 

Akteure (vgl. Schimmelfennig 2015a: 66-88). Weil diese in einem anarchischen in-

ternationalen System um ihre Sicherheit fürchten müssen und sich in ihrer Existenz 

und autonomen Souveränität bedroht sehen, streben sie nach Macht. Gleichgesetzt 

mit militärischer Stärke, bedeutet Macht aus realistischem Blickwinkel für die Staa-

ten die Möglichkeit, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen. Zugleich können Staaten, 

die über entsprechende physische Zwangsmittel verfügen, ihre politischen Ziele im 

internationalen System durch die Anwendung oder zumindest Androhung von 

Zwangsmacht gegen den Willen anderer Staaten durchsetzen. In den Annahmen 

des Realismus führen die Notwendigkeit zur Lösung der Unsicherheit und der rela-

tive Charakter von Macht letztlich aber zu einer andauernden Machtkonkurrenz der 

Staaten und einem fortlaufenden Machtstreben selbiger. Auch der rationalistische 

Institutionalismus als zweiter wichtiger theoretischer Ansatz in den IB postuliert die 

Staaten als rationale, nutzenmaximierende und egoistische Akteure, die sich in ei-

nem anarchischen internationalen System begegnen (vgl. Schimmelfennig 2015a: 

89-113). Allerdings ist dieses internationale System weit komplexer als noch von 

den Grundannahmen des Realismus abgebildet. Von Bedeutung ist dabei insbe-

sondere die wechselseitige Abhängigkeit und Verwundbarkeit der Staaten, die in 
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vielen Handlungsfeldern die Handlungsautonomie der einzelnen Staaten be-

schränkt und Kooperationen mit anderen Staaten erfordert. Die Staaten stellen 

demnach keine isolierten, voneinander getrennten und ohne Berührungspunkte 

operierenden „Inseln“ dar. Vielmehr sind diese über vielfältige gemeinsame Prob-

lem- und Interessenlagen miteinander verbunden. Für das politische Konzept von 

Macht bedeutet dies, dass es nicht zwangsläufig mit militärischer Stärke gleichge-

setzt werden kann, sondern sich situations- und kontextabhängig manifestiert. Ent-

scheidend ist, unter welchen konkreten Rahmenbedingungen sich die Staaten tref-

fen und von welcher Position aus diese verhandeln können: „Militärisch schwache 

Staaten können hohe, Supermächte hingegen geringe problemspezifische Macht 

besitzen.“ (Schimmelfennig 2015a: 96) Aus der Diskussion um den Realismus und 

Institutionalismus als dominierende Theorien in den Internationalen Beziehungen 

ist der Konstruktivismus hervorgegangen, der in seinen variierenden Spielarten im 

Kern die materialistischen und rationalistischen Prämissen der beiden vorigen The-

orien in Frage stellt (vgl. Schimmelfennig 2015a: 160-185). Stattdessen behauptet 

der Konstruktivismus, dass intersubjektive Strukturen das Handeln der Akteure im 

internationalen System prägen. Zwar ist dieses durchaus noch ein anarchisches 

System, die Staaten begegnen sich in diesem aber nicht als egoistische und nut-

zenmaximierende Akteure, sondern sind geleitet von einer „Logik der Angemessen-

heit“ (March/Olsen: 1989: 160f.). Ein solches angemessenes Handeln beruht auf 

gemeinsam geteilten Werten, Normen und Regeln und führt aus konstruktivistischer 

Perspektive dazu, dass die Akteure bei Unsicherheiten und Unstimmigkeiten in ei-

nen argumentativen Diskurs eintreten. Für den politischen Begriff der Macht und die 

Frage, wie internationale Politik betrieben wird, bedeutet dies, dass sich ein be-

stimmtes Politikergebnis (Policy) mit der jeweiligen Argumentationsmacht der betei-

ligten Akteure erklären lässt: Nicht militärische Macht und die Androhung von phy-

sischem Zwang oder die situationsbedingte Verhandlungsübermacht und das Aus-

nutzen konkreter Abhängigkeiten bestimmen demnach den Ausgang internationaler 

Politik (politics), sondern das glaubwürdige Vortragen von inhaltlich überzeugenden 

Argumenten (vgl. Schimmelfennig 2015a: 179). 

Die Europäische Union stellt einen Sonderfall internationaler Politik dar. In der in-

tegrationstheoretischen Betrachtung spiegelt sich dies in der punktuellen Übertra-

gung und Modifizierung einzelner IB-Theorien wider, wenngleich diese sicherlich 

keine „[einfachen] integrationstheoretischen Ableger“ (Bieling 2012: 78) darstellen. 
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Der von Stanley Hoffman (1966) eingebrachte Intergouvernementalismus und die 

später von Andrew Moravcsik vorgenommene Weiterentwicklung zum Liberalen In-

tergouvernementalismus jedenfalls bauen auf rationalistischen Annahmen auf, wo-

bei aber insbesondere der Liberale Intergouvernementalismus verstärkt auch auf 

institutionalistische und liberale Überlegungen und Theoriebausteine zurückgreift 

(vgl. Moravcsik 1993: 480; Schimmelfennig 2015:a 293f.). Während sich so im rea-

listischen Intergouvernementalismus das außenpolitische Handeln eines Landes 

noch statisch am Erhalt und Ausbau der eigenen nationalen Autonomie, Sicherheit 

und der Vergrößerung des eigenen Einflusses orientiert, sind demgegenüber im Li-

beralen Intergouvernementalismus die außenpolitischen Präferenzen eines Landes 

das Ergebnis innerstaatlicher Aushandlungsprozesse zwischen gesellschaftlichen 

Interessengruppen (vgl. Leuffen/Rittberger/Schimmelfennig 2013: 46). Das auf eu-

ropäischer Ebene ausgehandelte Verhandlungs- und Politikergebnis spiegelt in den 

Annahmen des (Liberalen) Intergouvernementalismus die asymmetrisch verteilte 

wechselseitige Abhängigkeit der beteiligten Mitgliedstaaten und damit deren relative 

Machtposition in den „processes of intergovernmental bargaining“ (Leuffen/Rittber-

ger/Schimmelfennig 2013: 48) wider: „The greater the potential gains for a govern-

ment from co-operation, as compared to its best alternative policy, the less risk of 

non-agreement it is willing to assume and, therefore, the weaker its bargaining 

power over the specific terms of agreement.” (Moravcsik 1993: 499) Entscheidende 

Determinanten der Verhandlungsmacht können dabei sein: „credible threats to veto 

proposals, to withhold financial side-payments, and to form alternative alliances ex-

cluding recalcitrant governments carried the day.“ (Moravcsik 1998: 3) 

Die in der Forschung anzutreffenden vielfältigen, sich teils widersprechenden wie 

überlappenden Definitionen von Small States spiegeln die Ambivalenz des – an die-

ser Stelle bewusst nur kursorisch vorgestellten – Machtbegriffs wider und lassen 

sich grob in drei Stränge unterteilen. Ein erster Strang in der Forschungslandschaft 

grenzt kleine Länder ex negativo von jenen Staaten ab, die vermeintlich zweifelsfrei 

als Großmächte beschrieben werden können (vgl. Thorhallsson/Wivel 2006: 653). 

Seinen gedanklichen Ausgangspunkt hat dieser Ansatz in der europäischen Pen-

tarchie des 19. Jahrhunderts, als Frankreich, Großbritannien, Russland, Preußen 

und Österreich ausgehend vom Wiener Kongress die europäische Ordnung festleg-

ten und eindeutig abgrenzbar das „Europäische Konzert der Großmächte“ bildeten 

(vgl. Schulz 2009). Weniger eindeutig fällt die Benennung von Großmächten und 
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entsprechend die Abgrenzung von kleinen und großen Staaten allerdings heute 

nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Übergang zu einer multipo-

laren Weltordnung aus (vgl. Neumann/Gstöhl 2004: 4; Hacke 2015: 284f.). Eine 

Reihe von Autoren wählt den Weg über die Vereinten Nationen und benennt die mit 

einem erweiterten Vetorecht ausgestatteten fünf ständigen Mitglieder des Sicher-

heitsrates der Vereinten Nationen als Großmächte, womit auf die mit dieser Position 

einhergehende herausgehobene sicherheitspolitische Stellung als Unterschei-

dungskriterium abgezielt wird. Vereinzelt wird aber auch, in enger Anlehnung an die 

Vorstellungen des Realismus über die Relevanz von physischen Zwangsmitteln, der 

Status als Nuklearmacht und die damit einhergehende militärische Überlegenheit 

als Distinktionskriterium herangezogen. Ganz grundsätzlich definiert jedenfalls Van-

denbosch (1964: 294) in diesem Sinne einen kleinen Staat als „[…] a state which is 

unable to contend in war with the great powers on anything like equal terms.” Dem-

gegenüber rückt ein zweiter Strang ganz im Sinne des Institutionalismus die einzel-

nen Beziehungsgeflechte internationaler Politik und damit die konstellationsabhän-

gige und variierende Macht von Staaten in den Vordergrund. Wivel (2010: 15) etwa 

begreift einen kleinen Staat als jenen Staat, „[who] is by definition the weaker part 

in an asymmetric relationship.“ Mouritzen/Wivel (2005: 4) erweitern und übertragen 

dieses Verständnis auf multilaterale Beziehungen und Regime, indem sie kleine 

Staaten als jene Akteure definieren, „[which] are stuck with the […] power configu-

ration and its institutional expression […].“ Solche asymmetrischen Machtverhält-

nisse sind dabei nicht statisch und können sowohl zwischen einzelnen Kontexten 

und Konstellationen als auch im Zeitverlauf variieren. Für Neumann/Gstöhl (2004: 

5) besitzen beispielsweise Saudi-Arabien und Kuweit durch ihre enormen Ölvor-

kommen und ihre Stellung auf dem Weltmarkt eine erhebliche sektorspezifische 

Machtposition, weshalb sie in der internationalen Energiepolitik ebenso wenig zu 

den kleinen Ländern gezählt werden dürften wie etwa die Schweiz aufgrund ihres 

global agierenden Bankensektors in der internationalen Finanzpolitik. Vergleichbar 

asymmetrisch scheint die Verhandlungsmacht im Beispiel von Thorhallsson/Wivel 

(2006: 654) verteilt, für die ein Austritt der Vereinigten Staaten aus der Organisation 

des Nordatlantikvertrags schwerwiegendere Folgen für das Verteidigungsbündnis 

und seine verbleibenden Mitglieder haben dürfte, als dies bei einem Austritt Däne-

marks der Fall wäre. Ob die vermeintliche Machtposition aber von den Staaten auch 

tatsächlich realisiert und in der internationalen Politik eingesetzt wird, hängt auch 
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vom Selbstverständnis und der Eigenwahrnehmung der jeweiligen politischen Ak-

teure ab (vgl. Thorhallsson 2006: 24f.). Schätzen diese ihr Machtpotential selbst als 

gering ein, fällt dieses auch gering aus: „A small power is a state whose leaders 

consider that it can never, acting alone or in a small group, make a significant impact 

on the system.” (Keohane 1969: 296) 

Der dritte und wohl populärste Strang setzt schließlich auf quantitativ bestimmbare 

Größen zur Bestimmung von kleinen und großen Staaten und der Vorhersage ihres 

Verhaltens in den internationalen Beziehungen. Allen voran das Bruttoinlandspro-

dukt, die Bevölkerungszahl oder die Größe des Territoriums finden hierbei als Mess-

größe regelmäßig Verwendung (vgl. Steinmetz/Wivel 2010: 4f.). Ein solches Vorge-

hen kann durchaus mit dem aus dem Realismus entliehenen Argument begründet 

werden, wonach militärische (Über-) Macht entsprechende Ressourcen voraus-

setzt: Erst eine hohe Bevölkerungszahl lässt eine umfangreiche Mobilisierung zu 

und erst ein hohes wirtschaftliches Niveau erlaubt einem Staat die Aufstellung und 

den Unterhalt schlagkräftiger Streitkräfte, während die geografische Größe eines 

Landes zumeist mit dem Auftreten von natürlichen Ressourcen in ausreichendem 

Maße verbunden wird (vgl. Schimmelfennig 2015a: 70; Damijan 2001: 92-94). Ent-

sprechende Kennziffern dienen als Indikatoren für militärische Macht und erlauben 

die Aufstellung einer Rangordnung zur Unterscheidung von kleinen und großen 

Staaten (vgl. Lehtonen 2009: 11). Je nach Forschungsgegenstand und Politikfeld 

lassen sich aber auch jenseits militärisch nutzbarer Ressourcen entsprechende In-

dikatoren aufstellen und theoriegeleitet begründen. Zumeist wird ein solcher quan-

titativer Zugang aber aus rein forschungspraktischen Gründen herangezogen, hat 

dieser doch zweifelsohne den Vorteil, dass eine Unterscheidung von großen und 

kleinen Ländern anhand einzelner messbarer Indikatoren zumeist deutlich objekti-

ver und zielgerichteter erfolgen kann als eine vom politischen Begriff der Macht aus-

gehende rein theoriegeleitete Ableitung. Baldwin (2013: 280) weist zwar zu Recht 

darauf hin, dass Macht und Ressourcen nicht synonym verwendet werden sollten, 

erkennt aber auch an, dass eine derartige Gleichsetzung für die wissenschaftliche 

Handhabung gerechtfertigt sein kann. 

Definitionsansätze kleiner Mitgliedsländer der Europäischen Union 

Alle drei Zugänge lassen sich grundsätzlich auch zur Unterscheidung von großen 

und kleinen Staaten in der Europäischen Union verwenden. Wenig überzeugend 
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erscheint jedoch zweifelsohne eine rein realistisch-inspirierte Fokussierung auf phy-

sische Zwangsmittel, die weder der institutionellen Ausgestaltung noch der histo-

risch begründeten Intention des europäischen Integrationsprojekts gerecht wird, 

eben jene Militarisierung europäischer Politik zu überwinden: „The new Europe is 

based primarily on economic cooperation, combined with highly advanced political 

cooperation among its members.“ (Thorhallsson 2006: 13) Überzeugender er-

scheint deshalb schon der Rückgriff auf die Wirtschaftskraft eines Landes (gemes-

sen anhand des BIPs) oder die Berücksichtigung der einzelnen Beziehungsge-

flechte und damit der konstellationsabhängigen und variierenden Macht von Staa-

ten. Für letzteren Zugang gilt vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Austrittsver-

handlungen Großbritanniens sicherlich die Feststellung, dass „[…] a decision in Co-

penhagen to leave the EU would mainly affect Denmark itself and only have minor 

consequences for the Union […].“ (Thorhallsson 2018: 20) Spiegelbildlich können 

Deutschland, Frankreich und eben Großbritannien als große Mitgliedstaaten be-

schrieben werden, zumal der sich vollziehende Austrittsprozess unter den bislang 

bekannten Vorzeichen eine solche Abgrenzung nochmals zu stützen scheint. Als 

„the most common yardstick“ (Brown 2000: 13) gilt in der Europäischen Union 

gleichwohl vielmehr die Bevölkerungszahl als maßgebliches Unterscheidungskrite-

rium von großen und kleinen Mitgliedsländern. Dies ergibt sich aus der institutionel-

len Struktur und den formalen Abstimmungsmodalitäten im Rechtsetzungsverfah-

ren als dem zentralen Politikinstrument der Europäischen Union, die eine Reihe von 

Anknüpfungspunkten zur Bevölkerungsgröße der Mitgliedstaaten aufweisen. So 

kennt etwa der Rat der Europäischen Union drei Abstimmungsverfahren, je nach 

Rechtsgrundlage des zu behandelnden Themas. Befasst sich der Rat mit Verfah-

rensfragen oder möchte er die Europäische Kommission mit der Durchführung von 

Studien und Folgeabschätzungen beauftragen, erfolgt dies durch Beschluss mit ein-

facher Mehrheit. Diese ist erreicht, wenn 15 der gegenwärtig noch 28 Mitgliedstaa-

ten (vertreten durch das jeweilige Ratsmitglied) dem Antrag zustimmen. Einstim-

migkeit ist im Rat demgegenüber in politisch sensiblen Themenbereichen erforder-

lich, etwa in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). In der Mehr-

zahl der Fälle entscheidet der Rat der Europäischen Union aber mit qualifizierter 

Mehrheit, die als erreicht gilt, wenn 55 Prozent der Mitgliedstaaten (16 von 28), die 

zusammen mindestens 65 Prozent der Bevölkerung der Europäischen Union um-
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fassen, dem Antrag zustimmen. Im Europäischen Parlament als dem zweiten zent-

ralen Akteur im Rechtsetzungsverfahren verteilen sich die Sitze nach dem Prinzip 

der degressiven Proportionalität, womit bevölkerungsreichere Mitgliedstaaten zwar 

insgesamt betrachtet mehr Parlamentssitze erhalten als bevölkerungsärmere, be-

zogen auf das innerstaatliche Verhältnis von Bürgern pro Abgeordneten bevölke-

rungsärmere Staaten aber vergleichsweise mehr Parlamentssitze zugesprochen 

bekommen als bevölkerungsreichere Mitgliedstaaten (vgl. Art. 14 EUV). Im Ergeb-

nis entfallen auf Deutschland als dem bevölkerungsreichsten Mitgliedsland der Eu-

ropäischen Union insgesamt 96 Parlamentssitze, die rechnerisch jeweils 860.000 

Einwohner vertreten, während auf Malta insgesamt sechs Parlamentssitze entfal-

len, die wiederum rechnerisch jeweils nur rund 77.000 Einwohner parlamentarisch 

repräsentieren (vgl. Eurostat 2018i; Borchardt 2015: 174). Zweck dieser Regelung, 

die sich in ähnlicher Weise auch in andere nationalen gesetzgebenden Körperschaf-

ten wiederfindet, ist eine angemessene Berücksichtigung der kleineren Gebietskör-

perschaften (im Falle der Europäischen Union der kleinen Mitgliedstaaten) unter 

Wahrung der für eine effektive und effiziente Arbeitsweise notwendigen Größe des 

Parlaments insgesamt. Für das Bundesverfassungsgericht steht die Zusammenset-

zung des Europäischen Parlaments nach dem Prinzip der degressiven Proportiona-

lität so  „[…] zwischen dem völkerrechtlichen Prinzip der Staatengleichheit und dem 

staatlichen Prinzip der Wahlrechtsgleichheit.“ (Bundesverfassungsgericht 2009: Rn. 

284)  

Herausforderungen und Restriktionen in der Europäischen Union 

Europäische Politik und Europäisierungsprozesse weisen einen iterativen Charak-

ter auf und entstehen erst durch den politischen Dialog nationaler und supranatio-

naler Akteure im europäischen Mehrebenensystem. Form und Inhalt dieser dyna-

mischen Interaktionsprozesse sind somit auch abhängig von den jeweiligen politi-

schen Einflussmöglichkeiten der einzelnen Mitgliedstaaten. Kleinere Mitgliedstaa-

ten scheinen dabei mit „structural disadvantages in uploading national policies to 

the EU-level“ (Panke 2010: 18) konfrontiert. Bemerkbar macht sich diese Benach-

teiligung in erster Linie in den intergouvernementalen Organen und dabei insbeson-

dere im Rat als dem zentralen Entscheidungs- und Legislativorgan der Europäi-

schen Union (Knelangen 2015: 100). In der Mehrzahl der Fälle entscheidet der Rat 

im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mit qualifizierter Mehrheit, wobei diese 
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Mehrheitsregel im Untersuchungszeitraum dieser Arbeit grundlegend geändert 

wurde. Bis zum 31. Oktober 2014 galt noch das im Vertrag von Nizza niedergelegte 

System der Stimmgewichtung, bei dem jeder Mitgliedstaat über eine festgelegte 

Anzahl an Stimmen verfügte. Die abgestufte Stimmenverteilung von drei bis 29 

Stimmen orientierte sich zwar grob an der Bevölkerungsgröße, war letztlich aber 

auch das Resultat von politischen Aushandlungsprozessen während den jeweiligen 

Vertragsrevisionen, bei denen die Stimmenverteilung (neu) festgeschrieben wurde 

(vgl. Hrbek 2001: 26). Auf Deutschland als dem bevölkerungsreichsten Land entfie-

len dabei zuletzt 29 Stimmen, während Malta nur drei Stimmen auf sich vereinigen 

konnte. Die erforderliche qualifizierte Mehrheit im System der Stimmgewichtung war 

erreicht, wenn eine Mehrheit von 14 Mitgliedstaaten mit mindestens 255 (von ins-

gesamt 345) Stimmen vorlag und, sofern von einem Mitgliedstaat gefordert, diese 

Mehrheit mindestens 62 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentierte (vgl. Borchardt 

2015: 168-170). Seit dem 1. November 2014 gilt (mit einer Übergangszeit bis zum 

31.3.2017) nun das neue System der doppelten Mehrheit, bei dem die qualifizierte 

Mehrheit als erreicht gilt, wenn 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die mindestens 65 

Prozent der EU-Bevölkerung vertreten, dem Vorhaben zustimmen. Zwar liegt für 

Borchardt (2015) die Bedeutung der Mehrheitsabstimmungen im Rat nicht so sehr 

darin, „dass durch sie kleine Staaten gehindert werden können, wichtige Beschlüsse 

zu blockieren, sondern das Mehrheitsprinzip ermöglicht eine Überstimmung einzel-

ner großer Mitgliedstaaten.“ (Borchardt 2015: 170) Allerdings fällt es kleineren Mit-

gliedstaaten aufgrund ihrer geringeren Abstimmungsmacht ungleich schwerer als 

großen Mitgliedstaaten, entscheidend auf eine Abstimmung Einfluss nehmen zu 

können: Aufgrund des bereits großen eigenen Stimmengewichts benötigen Staaten 

wie Deutschland, Frankreich oder Italien nur wenige weitere zusätzliche EU-Staaten 

und können entsprechend leichter Absprachen treffen und Koalitionen bilden. Klei-

nere Mitgliedstaaten benötigen demgegenüber eine Vielzahl an zusätzlichen Stim-

men für die Organisation einer Sperrminorität oder einer siegentscheidenden Koa-

lition (vgl. Panke 2010: 15): „Such coalitional dynamics tend to favour large states, 

whose participation is necessary for viable coalitions, and governments with prefer-

ences close to the median of the EC, since they are potential members of more 

viable coalitions.“ (Moravcsik 1993: 503) Erschwert wird diese Benachteiligung zu-

dem durch den Umstand, dass kleinere Länder aufgrund ihrer vergleichsweise limi-
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tierten finanziellen wie wirtschaftlichen Ressourcen nur schwer attraktive „side pay-

ments“ anbieten können, um ein bestimmtes Verhandlungsergebnis zu erreichen 

(vgl. Mattila 2004: 34f.). Abgemildert wird diese geringere Abstimmungs- und Ver-

handlungsmacht kleiner Länder im Rat der Europäischen Union nur vordergründig 

durch den Umstand, dass die überwiegende Zahl an Themen auf der Grundlage 

von Argumentations- und Aushandlungsprozessen konsensorientiert entschieden 

werden, was kleine(re) Länder vordergründig in eine gleichberechtigte Stellung rü-

cken mag (vgl. Elgström/Jönsson 2000; Thomson 2013). Solche Verhandlungen 

bleiben oftmals im Schatten möglicher (qualifizierter) Abstimmungen, weshalb Staa-

ten mit einem größeren Stimmengewicht folglich den Entscheidungsprozess auch 

stärker zu ihren Gunsten beeinflussen können. Bemerkbar macht sich dieses Droh-

potential zudem bereits in den dem Rat vorgelagerten Instanzen wie den Working 

Groups oder dem Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten, auch 

wenn Abstimmungen auf diesen Ebenen formal noch nicht vorgesehen sind (vgl. 

Panke 2010: 12-16). Moravcsik (1993) merkt zudem an, dass größere Länder auf-

grund ihrer wirtschaftlichen Stärke und Autonomie zumeist weniger stark von einem 

integrationsfreundlichen Verhandlungsergebnis profitieren als kleinere Länder und 

entsprechend einen grundsätzlichen verhandlungstaktischen Vorteil hätten: „[…] 

governments of large, prosperous, relatively self-sufficient countries tend to wield 

the most influence, because they gain relatively little from agreement, compared to 

their smaller, poorer, more open neighbours. The former can therefore afford to be 

more discriminating about the terms they will accept.“ (Moravcsik 1993: 500) 

Neben diesen prozessualen Hindernissen sehen sich kleine(re) EU-Länder zudem 

auch in inhaltlicher Hinsicht strukturellen Nachteilen im europäischen Politikprozess 

ausgesetzt. Die in der Small States-Debatte aufgebrachten Argumente leiten sich 

dabei alle aus ressourcenbasierten Überlegungen und Beobachtungen ab: „Popu-

lation size creates special static advantages, disadvantages and needs.“ (Thorhalls-

son 2018: 19) Während größere EU-Länder dank ihrer zumeist breit aufgestellten 

Ministerialbürokratie auf nationaler Ebene und in den Vertretungen auf europäischer 

Ebene eine vertiefte Fachexpertise generieren können und darauf politikfeldüber-

greifend in Verhandlungen im Rat, seinen Vorbereitungsgremien und mit der Euro-

päischen Kommission zurückgreifen können, sind entsprechende administrative 

und institutionelle Ressourcen bei kleiner(en) EU-Staaten häufig begrenzt. Kleine-

ren Ländern fällt es in der Folge schwer(er), die Folgen diskutierter Politikinhalte 



37 

 

unmittelbar abzuschätzen (vgl. Radaelli 1995; Panke 2010; Grøn/Wivel 2011; Thor-

hallsson 2015). Sie vertrauen deshalb oftmals auf das Fachwissen der Europäi-

schen Kommission in Themen- und Politikbereichen, in denen sie nicht über die 

notwendigen Ressourcen für eigene Analysen und Folgeabschätzen verfügen: „The 

perception of needing a strong Commission to defend small states stems not only 

from the independence and functions of the Commission, but also from the addi-

tional resources, expertise […].“ (Bunse/Magnette/Nicolaïdis 2005: 13) Zudem kann 

die limitierte personelle Besetzung insbesondere der Landesvertretungen in Brüssel 

dazu führen, dass kleinere Länder weniger intensiv im Kontakt und im Austausch 

mit anderen Mitgliedstaaten und den europäischen Institutionen stehen. Eine nähe-

rungsweise Maßzahl für diese Grundvoraussetzung von Argumentationsmacht ist 

das von Naurin/Lindahl (2009) eingebrachte Konzept des „Netzwerkkapitals“, ver-

standen als die Kontaktfrequenz mit anderen Mitgliedstaaten: „The more potential 

partners an actor has access to the better their opportunities for controlling the flow 

of information, resources and coalition-building within the group.“ (Naurin/Lindahl 

2009: 5) 

Tabelle 2: Zentrale Nachteile im politischen Prozess 

Dimension Form von Macht 
Phase im Politikpro-
zess 

Nachteile für kleine 
Länder 

Prozessual 
Verhandlungs- und 
Abstimmungsmacht 

Agenda-Setting und 
Entscheidungsfindung 

Geringeres Stimmen-
gewicht, einge-
schränkte Side-Pay-
ment-Möglichkeiten 
und alternative Hand-
lungsoptionen 

Inhaltlich Argumentationsmacht 

Geringeres Netzwerk-
kapital, politikfeldspezi-
fisches Wissen und 
wissenschaftliche Res-
sourcen 

Quelle: eigene Darstellung und Zusammenstellung, nach Panke (2008: 7). 

Trotz der erkennbaren Ungleichgewichte im politischen Prozess wird die Entschei-

dungsfindung in der Europäischen Union aber zweifelsohne nicht von größeren Mit-

gliedstaaten dominiert: „The propositions that power is held by medium and large 

states only, or by France, Germany and the UK only, or by France and Germany 

alone, generally give less accurate predictions.“ (Thomson 2011: 198) Als Erklärung 

hierfür lassen sich in erster Linie die heterogenen Interessen der Mitgliedstaaten 

anführen, die auch eine dauerhafte Absprache und damit Dominanz etwa von 
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Deutschland, Frankreich und Großbritannien verhindert. Unter dem Schlagwort der 

„Smart States“ (Joenniemi 1998) werden in der Small States-Forschung aber auch 

eine Reihe von Handlungsoptionen diskutiert, mit denen kleine Länder ihre erkenn-

baren Restriktionen in der Beeinflussung der europäischen Politikprozesses aus-

gleichen können. Hervorgehoben werden können hierfür exemplarisch die von 

Grøn/Wivel (2011) eingebrachten Handlungsempfehlungen, die aufbauend auf 

Björkdahl (2008) drei sich idealerweise ergänzende Strategieansätze vorschlagen: 

Als „State Lobbyist“ können Small States erstens mit themenspezifischem Fachwis-

sen insbesondere die EU-Kommission in deren Rolle als Agenda-Setter und Gate-

Keeper strategisch in ihrem Sinne beeinflussen, als „Self-interested Mediator“ kön-

nen Small States zweitens in der „pre-decision phase“ zwischen den unterschiedli-

chen Positionen der übrigen Mitgliedstaaten vermitteln, die eigenen Präferenzen als 

besonders gemeinschaftsdienlich darstellen und den Entscheidungsprozess in ih-

rem Sinne lenken, und als „Norm Entrepreneur“ bietet sich Small States drittens die 

Möglichkeit, durch die Inszenierung als Benchmark-Setter die übrigen Mitgliedstaa-

ten von der Richtigkeit der eigenen Präferenzen zu überzeugen (ähnlich: Joenniemi 

1998; Thorhallsson/Wivel 2006; Panke 2010). 

2.1.3 Ein neuer Intergouvernementalismus als Resonanzboden? 

Krisen sind in der Geschichte des europäischen Integrationsprojekts keine Selten-

heit (vgl. Brunn 2009; Loth 2014). Zumeist waren sie der Ausgangspunkt für tief-

greifende Reformen und Vertragsrevisionen, weshalb Woyke (1998) die Europäi-

sche Union auch als „erfolgreiche Krisengemeinschaft“ bezeichnet. Die vielfältigen 

Herausforderungen der jüngeren Vergangenheit aber, nicht zuletzt die im Kern noch 

immer ungelöste Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise, haben den be-

kannten Modus Operandi europäischer Politikgestaltung nachhaltig verändert, ohne 

dass sich dies primärrechtlich widerspiegelt (vgl. Nettesheim 2012; Hölscheidt 

2013: 125; Schwarzer/Wolff 2013: 2; Schorkopf 2015; Schellinger 2015). In der in-

tegrationstheoretischen Debatte wird dieses grundsätzliche Phänomen vereinzelt 

anhand gegenläufiger Konzepte diskutiert, die wahlweise einen „Neuen Supranati-

onalismus“ (Dehousse 2015) oder einen „Neuen Parlamentarismus“ (Schmidt 

2016a) erkennen wollen. Nachhaltigen Widerhall gefunden hat jedoch allein der auf 
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die Rolle der Mitgliedstaaten abzielende „Neue Intergouvernementalismus“ (Bicker-

ton/Hodson/Puetter 2015; Puetter 2015). Welche Rückwirkungen sich aus einer sol-

chen geänderten Integrationslogik aber für die Europäisierungs- und Small States-

Debatte ergeben, bleibt bislang noch größtenteils unbeachtet. Allein Wind-

wehr/Wäschle (2017) diskutieren neben forschungspraktischen Auswirkungen für 

die Europäisierungsforschung auch mögliche Veränderungen in der Intensität und 

den Mechanismen von Europäisierung.  

Eingebracht wurde die Debatte um einen Neuen Intergouvernementalismus von 

Bickerton/Hodson/Puetter (2015), die für die Europäische Union bereits seit dem 

Vertrag von Maastricht eine neue Integrationslogik erkennen. Die Mitgliedstaaten 

sähen zwar die Notwendigkeit, gemeinsame Herausforderungen auf europäischer 

Ebene zu lösen, scheuten nach Ansicht der Autoren aber eine weitere Stärkung der 

supranationalen Elemente der Europäischen Union. Zu beobachten sei vielmehr 

eine verstärkte (formelle wie informelle) Politikkoordination und Entscheidungsfin-

dung zwischen den Mitgliedstaaten, die auf der Grundlage einer vom supranationa-

len Rahmen entkoppelten Deliberation und Konsensbildung stattfinde (vgl. Bicker-

ton/Hodson/Puetter 2015: 706). Ähnlich sprechen auch Bulmer/Joseph (2015: 739) 

von einer “increased role of government heads”, während White (2014) eine weit-

reichende „executive discretion“ und Curtin (2013) eine „executive dominance“ se-

hen. Grundlage für das Agieren der Exekutive scheinen dabei in Abgrenzung zu 

den Annahmen des Liberalen Intergouvernementalismus nicht mehr allein wirt-

schaftliche Interessen (vgl. Bickerton/Hodson/Puetter 2015: 714f.), sondern ganz 

allgemein „domestic political considerations” (Bulmer/Joseph 2015: 739) zu sein. 

Statt der weiteren Kompetenz- und Ressourcenverlagerung auf die klassischen 

supranationalen Organe wie Europäische Kommission oder EuGH komme es des-

halb zu einer verstärkten Delegation an neu geschaffene und auf die Lösung ein-

zelner Problemlagen gerichtete „de novo bodies“. Diese Institutionen, zu denen 

Bickerton/Hodson/Puetter (2015: 705) etwa die Europäische Zentralbank, den Eu-

ropäischen Auswärtigen Dienst oder den jüngst eingerichteten Europäischen Stabi-

litätsmechanismus (ESM) zählen, weisen eine weitgehend autonome Stellung auf, 

sind in erheblichem Maße aber durch mitgliedstaatliche Interessen beschränkt. 

Kennzeichnend für die neue Integrationslogik ist in den Augen der Autoren demnach 

in der Summe eine intensive „integration without supranationalism“ (Bickerton/Hod-

son/Puetter 2015: 703), die durch die klassischen Integrationstheorien nicht erklärt 
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werde und aus Sicht der Autoren die Begründung eines Neuen Intergouvernemen-

talismus rechtfertige. Exemplarisch kritisiert Schimmelfennig (2015b) am Neuen In-

tergouvernementalismus allerdings die unzureichende und häufig inkonsequente 

begriffliche Unterscheidung von Supranationalismus und Intergouvernementalis-

mus, in dessen Folge Bickerton/Hodson/Puetter (2015) erst eine Dominanz des in-

tergouvernementalen Modus hätten konstruieren können. Insbesondere die Einfüh-

rung und Abgrenzung der „de novo bodies“ von den klassischen supranationalen 

Institutionen erscheine willkürlich (vgl. Schimmelfennig 2015b: 724). Die Kompe-

tenzzuwächse der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und 

die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Rat der Europäischen Union lie-

ßen sich zudem als Beleg einer weiteren Supranationalisierung europäischer Politik 

anführen, weshalb Schimmelfennig weniger eine neue Integrationslogik sieht als 

vielmehr „an issue-specific approach focusing on a particular set of policies that can 

be subsumed under non-regulatory policies or ‘core state powers’.“ (Schimmelfen-

nig 2015b: 723) Ohne in diese grundsätzliche integrationstheoretische Debatte ein-

steigen zu wollen, erscheinen zumindest die Beobachtungen einer Gubernativlas-

tigkeit europäischer Politik und eine stärkere und breitere Betonung der Kategorie 

„nationales Interesse“ schlüssig. 

Für die Europäisierungsforschung lässt sich aus diesen Beobachtungen eines 

Neuen Intergouvernementalismus zunächst die forschungspraktische Erkenntnis 

ableiten, dass der in der Forschungslandschaft vorherrschende Rückgriff auf den 

Top-down-Ansatz und die analytische Beschränkung auf die Download-Dimension 

fragwürdig erscheinen, wenn innenpolitische Restriktionen und Widerstände gegen 

eine europäische Policy als Folge einer intensiven Politisierung zunehmen und ih-

rerseits wiederum den Ausgangspunkt für eine Beeinflussung der europäischen Po-

litikinhalte begründen. Solche „domestic political considerations” (Bulmer/Joseph 

2015: 739) erzeugen Feedback-Schleifen im europäischen Mehrebenensystem und 

führen letztlich zu einem iterativen Europäisierungsverlauf, bei welchem die abhän-

gigen und unabhängigen Variablen nicht mehr ohne Weiteres benannt werden kön-

nen und nach je einer Hälfte des Zirkels wechseln: „[…] if the domestic level initiates 

change in the EU and affects European integration then the variables are reversed. 

The relationship between European integration and Europeanization is interactive 

and the distinction between the dependent and independent variable obscured.“ 
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(Howell 2004: 3) Für die Europäisierungsforschung geht damit die forschungsprak-

tische Konsequenz einher, dass solche Wechselwirkungen erst durch den Bottom-

Up-Ansatz und den Einbezug der Upload-Dimension adäquat erfasst werden kön-

nen (vgl. Saurugger 2014: 189; Windwehr/Wäschle 2017: 305). Welche Verände-

rungen in der Intensität und den Mechanismen von Europäisierung und damit in-

haltlich in den drei Teildimensionen Download, Upload und Interload zu erwarten 

sind, diskutieren ausführlich Windwehr/Wäschle (2017: 303-306). Klare Tendenzen 

sind hierbei nicht auszumachen, dürften aber nicht zuletzt zwischen einzelnen Poli-

cies, den jeweils dahinterliegenden spezifischen europäischen Kompetenzregelun-

gen und den mitgliedstaatlichen Interessen im Einzelfall variieren. Ganz allgemein 

dürften die verstärkten „domestic political considerations” (Bulmer/Joseph 2015: 

739) aber zu regen Upload-Aktivitäten der Mitgliedstaaten führen, insbesondere bei 

Policies, die von hoher elektoraler Bedeutung sind und ein vote-seeking der Regie-

rungspartei(en) erfolgsversprechend erscheinen lassen. Nicht zuletzt in Folge eines 

erodierenden „permissive consensus“ ist allerdings davon auszugehen, dass die 

Upload-Aktivitäten der Mitgliedstaaten dabei vermehrt auf ein Blockieren von euro-

päischen Regelungen und auf die Verhinderung weiterer Kompetenzübertragung 

auf die supranationale Ebene ausgerichtet sein werden. Analog dazu wäre in der 

Download-Dimension ein Anwachsen von „non-compliance“ zu erwarten, wenn eu-

ropäische Policies auf nationaler Ebene einer zunehmenden Politisierung unterlie-

gen und auf innenpolitische Restriktionen treffen: „opposition at the domestic level 

makes implementation of European public policies difficult“ (Saurugger 2014: 181). 

Andererseits erkennt der Neue Intergouvernementalismus eine verstärkte (formelle 

wie informelle) Politikkoordination und Entscheidungsfindung zwischen den Mit-

gliedstaaten und eine “increased role of government heads” (Bulmer/Joseph 2015: 

739). Ein derart intergouvernemental geprägter Entscheidungsprozess berücksich-

tigt bereits umfangreich die variierenden nationalen Interessen und ist in seinem 

Output letztlich „determined by the lowest common intergovernmental denominator“ 

(Leuffen/Rittberger/Schimmelfennig 2013: 53). Dies bedeutet nicht, dass ein so get-

roffener Kompromiss in Gänze deckungsgleich sein muss mit  „[…] the preferences 

of the least forthcoming government – since it is generally in its interest to compro-

mise somewhat rather than veto an agreement – but only that the range of possible 

agreements is decisively constrained by its preferences.” (Moravcsik 1993: 501) Zu-
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gleich schließt das intergouvernementale Zustandekommen einer solchen europäi-

schen Policy eine „Politics of Blame Avoidance“ (Weaver 1986) dem Grundsatz 

nach aus, weshalb zu erwarten wäre, dass die europäische Policy auf nationaler 

Ebene keinen Umsetzungswiderständen unterliegen dürfte. Für die Small States-

Debatte schließlich bedeutet die verstärkte (formelle wie informelle) Politikkoordina-

tion und Entscheidungsfindung zwischen den Mitgliedstaaten, die einhergeht mit ei-

ner Schwächung supranationaler Akteure und dabei insbesondere der Europäi-

schen Kommission, die grundsätzliche Gefahr einer (Re-) Etablierung prägender 

Machtasymmetrien unter den Mitgliedstaaten (vgl. Windwehr/Wäschle 2017: 306). 

Intergouvernementale Aushandlungsprozesse sind nach Moravcsik (1998: 3) 

geprägt von „[…] credible threats to veto proposals, to withhold financial side-pay-

ments, and to form alternative alliances excluding recalcitrant governments […].” 

Entscheidend ist dabei zumeist die relative Machtverteilung der Staaten, die sich 

zuvorderst nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis für die beteiligten Staaten im kon-

kreten Einzelfall richtet und damit nicht zwangsläufig entlang der Trennlinie zwi-

schen großen und kleinen Mitgliedstaaten verläuft (vgl. Leuffen/Rittberger/Schim-

melfennig 2013: 48f.). Gleichwohl sehen sich große Mitgliedstaaten allein schon 

aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke und der sich daraus ergebenden alternativen 

Handlungsoptionen in der Mehrzahl der Fälle in einer gleichsam besseren Aus-

gangsposition für Verhandlungen als kleine Mitgliedstaaten „with little control over 

their domestic markets and high economic interdependence […].“ (Moravcsik 1993: 

492) Welche konkreten Erwartungen sich aus den hier nur schlaglichtartig aufge-

worfenen Beobachtungen eines Neuen Intergouvernementalismus für das hier vor-

liegende Forschungsinteresse ergibt, soll in Kapitel 2.3 dargelegt und bei der dort 

zu leistenden Entwicklung der Forschungsdesiderate und Thesen eingebracht wer-

den. An dieser Stelle festhalten lässt sich jedoch bereits, dass der Neue Intergou-

vernementalismus und die daraus ableitbaren Überlegungen insbesondere von 

Saurugger (2014) und Windwehr/Wäschle (2017) das in Kapitel 2.1.1 erarbeitete 

Verständnis von Europäisierung ebenso stützen wie die in Kapitel 2.1.2 dargelegten 

Erwartungen zur Position und zum Handeln von Small States in der europäischen 

Politikgestaltung. 
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2.1.4 Zusammenführung der theoretischen Zugänge 

List (1999) und Bieling/Lerch (2012: 9) beschreiben die Europäischen Union bildhaft 

als „Baustelle“ bzw. „moving target“ und verweisen auf die wechselvolle und erklä-

rungsbedürftige Entwicklungsgeschichte, die ebenso geprägt ist von Beitrittsrunden 

und Vertragsrevisionen wie von Krisen- und Stagnationsphasen (vgl. Loth 2014). 

Die Erklärung dieses dynamischen und nicht immer linear verlaufenden Integrati-

onsprozesses stand dabei lange Zeit im Fokus der Europawissenschaft (vgl. Wes-

sels/Gläser 2012). Allen voran der von Ernst B. Haas entwickelte Neo-Funktionalis-

mus (vgl. Haas 1958, 1970) und die von Andrew Moravcsik vorgenommene liberale 

Reformulierung intergouvernementaler Ansätze (vgl. Moravcsik 1993) haben die in-

tegrationstheoretischen Auseinandersetzungen befeuert und dienen bis heute als 

Referenzpunkte für Weiterentwicklungen wie Kritik und Abgrenzungen gleicherma-

ßen. Welche Rückwirkungen sich aber aus dem Integrationsprozess für die teilneh-

menden Staaten ergeben, wird von den klassischen Gründungstheorien per defini-

tionem nicht behandelt. Auch neuere Ansätze wie die Fusionsthese (vgl. Wessels 

1992) oder der Multi-Level-Governance-Ansatz (vgl. Marks/Hooghe/Blank 1996; 

Hooghe/Marks 2001) rücken zwar die Funktionsweise europäischen Regierens und 

die Komplexität des Mehrebenensystems der Europäischen Union in den Mittel-

punkt ihrer Betrachtung, bieten jedoch keine kausalen Erklärungen für von der sup-

ranationalen Ebene bedingte bzw. beeinflusste Politikwechsel auf nationaler Ebene. 

Eben jenen fundamentalen Perspektivwechsel in der integrationstheoretischen Be-

trachtung leistet aber genuin der Europäisierungsansatz, ohne dabei bereits eine 

vollumfängliche Theorieleistung zu erbringen: „Europeanisation should be seen as 

a problem, not as a solution. […] A problem in search of explanation – not the ex-

planation itself.“ (Radaelli 2004: 2) Für die Erklärung dieser Phänomene hat die Eu-

ropäisierungsforschung einige grundsätzliche Impulse und Mechanismen entwickelt 

und zeigt sich zugleich offen für einen Rückgriff auf Überlegungen anderer Theorien 

der Policy-Forschung bei der Entwicklung und Identifizierung kausaler Zusammen-

hänge (vgl. Vink 2003: 66; Wenzelburger/Zohlnhöfer 2015: 29). Folgt man dem er-

weiterten Bottom-Up-Ansatz und konzipiert Europäisierung als zirkulären und wech-

selseitigen Prozess zwischen supranationaler und nationaler Ebene (Upload und 

Download), zeigt sich der Europäisierungsansatz überdies anschlussfähig an die 

Small States-Debatte und die von ihr aufgeworfenen (macht-) politischen Disparitä-

ten zwischen den Mitgliedstaaten und die propagierte strukturelle Benachteiligung 
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kleiner(er) Mitgliedstaaten im politischen Prozess der Europäischen Union. Gestützt 

werden das zirkuläre Europäisierungsverständnis und die Erwartungen zur Position 

und zum Handeln von Small States in der europäischen Governance zugleich von 

den Überlegungen eines Neuen Intergouvernementalismus. In der Zusammenfüh-

rung erweisen sich der so verstandene Europäisierungsansatz und die Erwartungen 

der Small States-Forschung somit als geeignete theoretische Grundlage für das hier 

aufgeworfene Forschungsinteresse. Europäisierung wird in dieser Arbeit deshalb im 

Sinne Radaellis (2004) verstanden als Prozess eines strukturellen Wandels von 

Akteuren und Institutionen, Prozessen, Interessen und Identitäten auf nationaler 

Ebene infolge der europäischen Integration (vgl. Varwick et al. 2017). Unterteilen 

lässt sich der Europäisierungsprozess analytisch in die drei Vektoren Upload, 

Download und Interload. Untersucht werden soll somit sowohl die Beeinflussung 

der Mitgliedstaaten durch die EU-Ebene (Download), die Beeinflussung der EU-

Ebene durch einzelne oder Gruppen von Mitgliedstaaten (Upload) als auch die ho-

rizontalen Interaktionsprozesse zwischen einzelnen Mitgliedstaaten (Interload). Das 

Forschungsdesign orientiert sich an der Bottom-Up-Perspektive, um rivalisierende 

Erklärungsfaktoren für den beobachteten innerstaatlichen Wandel abgrenzen zu 

können. Die Bestimmung des Ausmaßes von Europäisierung in der Download-Di-

mension erfolgt dabei auf Grundlage des von Radaelli (2003) eingebrachten viertei-

ligen Kontinuums.  

Abbildung 5: Gesamtmodell Europäisierung & Small States 

 

Quelle: eigene Darstellung. 
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2.2 Forschungsstand 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Europäisierungsprozessen in der Alters-

sicherungspolitik kleiner Mitgliedstaaten und greift damit nicht nur eine umfangrei-

che und komplexe wissenschaftliche Debatte über Sozial- und Alterssicherungspo-

litik im europäischen Mehrebenensystem auf, sondern stützt sich in ihrem theoreti-

schen Zugriff auf die nicht weniger breitgefächerte Europäisierungs- und Small Sta-

tes-Forschung. Die nachfolgende Übersicht über den Forschungsstand verzichtet 

deshalb auf eine erschöpfende Darstellung aller dieser Teilbereiche und beschränkt 

sich vielmehr notwendigerweise auf den Versuch der Identifikation zentraler For-

schungsbeiträge und der Verknüpfung bedeutsamer Teilaspekte. 

Die finanzwissenschaftliche Sichtweise auf staatliche Rentensysteme 

Im wissenschaftlichen Diskurs zu Alterssicherungssystemen dominiert zweifels-

ohne die finanzwissenschaftliche Sichtweise und deren Fokus auf die langfristige 

Finanzierbarkeit der „Supertanker“ (Dallinger 2016: 101), die üblicherweise den 

größten Einzelposten in den nationalen Haushalten stellen und einen Großteil der 

Sozialausgaben ausmachen. Die finanzwissenschaftliche Debatte spitzt sich dabei 

zumeist auf die Frage nach dem Finanzierungsverfahren staatlicher Rentensysteme 

zu, bei dem sich klassischerweise das Umlage- und das Kapitaldeckungsverfahren 

als Grundkonzepte gegenüber stehen (vgl. Börsch-Supan 2000). Mehrheitlich wird 

diese Frage nach einem effizienten Finanzierungsverfahren in der finanzwissen-

schaftlichen Forschung versucht normativ zu beantworten (vgl. Blankart 2006: 415). 

Unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit werden dabei in der Regel 

die im Umlageverfahren anfallenden impliziten Staatsschulden in den Mittelpunkt 

der Bewertung gerückt (vgl. exemplarisch: Sinn/Werding 2000; Börsch-Supan 2000; 

Cesaratto 2005). Häufig werden aber auch in mathematischen Modellrechnungen 

die Renditen der beiden unterschiedlichen Systeme berechnet und der gesamtwirt-

schaftliche Nutzen der beiden Grundkonzepte zu quantifizieren und zu vergleichen 

versucht (vgl. exemplarisch: Siebert 1997a; Breyer 2000). Einen umfangreichen 

Überblick über diesen Ansatz und dessen wirtschaftstheoretischen Hintergrund bie-

tet Börsch-Supan (2001), der anhand der gesetzlichen Rentenversicherung in 

Deutschland auch beispielhaft die Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten einer 
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solchen empirischen Schätzung aufzeigt. Ausgehend von entsprechenden Refor-

men in Schweden und Italien hat sich der finanzwissenschaftliche Fokus in jüngerer 

Vergangenheit nunmehr aber auf das Konzept von „Notional Defined Contribution 

Schemes“ verlagert. NDC-Systeme können vereinfacht als Mischform aus Umlage- 

und Kapitaldeckungsverfahren beschrieben werden. Zwar erfolgt die tatsächliche 

Finanzierung und Auszahlung der Renten hierbei auch weiterhin zwischen den ein-

zelnen Generationen auf Umlagebasis, die Berechnung und Bewertung der Ren-

tenansprüche folgt aber den Grundsätzen des Kapitaldeckungsverfahrens. Hierfür 

werden in NDC-Systemen für jeden Versicherten individuelle fiktional-kapitalge-

deckte Konten eingerichtet. Eine umfassende Einführung in NDC-Systeme und de-

ren konzeptionelle Ausgestaltung findet sich bei Palmer (2006) und Börsch-Supan 

(2006), während exempli causa Franco/Sartor (2006) und Könberg/Palmer/Sundén 

(2006) die beiden NDC-forerunner Italien bzw. Schweden eingehender beleuchten. 

Die Notwendigkeit und denkbare Ausgestaltung eines pan-europäischen NDC-Sys-

tems wiederum diskutiert prominent Holzmann (2006). Befürworter von NDC-Sys-

temen wie etwa Chlon-Dominczak/Mora/Rutkowski (1999), Palmer (2000), William-

son (2004) und Auerbach/Lee (2009) heben hervor, dass NDC-Systeme theoretisch 

versicherungsmathematisch neutral seien und auf demografische und volkswirt-

schaftliche Änderungen ohne diskretionäre Eingriffe der Politik reagieren könnten, 

was diese deshalb sowohl hinsichtlich ihrer finanziellen Nachhaltigkeit als auch ihrer 

politischen Steuerungsfähigkeit anderen Finanzierungsverfahren überlegen mache. 

Kritiker wie Disney (1999) und Cichon (1999) hingegen argumentieren, dass NDC-

Systeme als Mischform innerhalb der bestehenden Restriktionen der beiden Grund-

finanzierungskonzepte operieren und damit letztlich keine wirkliche Neuerung dar-

stellen würden. Zudem kommen beide Autoren zu dem Schluss, dass die vermeint-

lichen Vorteile von NDC-Systemen „[…] could also be achieved by a classical, linear 

defined‐benefit formula.“ (Cichon 1999) Der finanzwissenschaftliche Urkonflikt über 

das „effizienteste“ Finanzierungsverfahren bleibt damit bis auf weiteres „contro-

versial and […] vigorously discussed.“ (Breyer 2000) 

Befeuert wurde die Debatte zur finanziellen Nachhaltigkeit von Alterssicherungssys-

temen maßgeblich durch den sich zunehmend deutlicher abzeichnenden demogra-

fischen Wandel, wie es in der Einleitung dieser Arbeit bereits skizziert wurde (s. 

Kapitel 1.1). Ursächlich für diese Entwicklung sind in der Regel eine sinkende Ge-
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burtenrate und eine steigende Lebenserwartung, die den Anteil der älteren Bevöl-

kerung ansteigen lässt. Im besonderen Maße davon betroffen sind die im Umlage-

verfahren organisierten nationalen Alterssicherungssysteme, die qua ihrer Ausge-

staltung auf ein langfristig ausgewogenes Verhältnis von Beitragszahlern und Leis-

tungsempfängern angewiesen sind, wenn das bekannte Leistungs- und Beitragsni-

veau erhalten bleiben soll. Lisack/Sajedi/Thwaites (2017) und Gagnon/Johann-

sen/Lopez-Salido (2016) können zudem einen erheblichen dämpfenden Einfluss 

des demografischen Wandels auf den langfristigen realen Zins zeigen, wovon wie-

derum kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme unmittelbar betroffen sind, deren 

entscheidender Vorteil gegenüber Umlagesystemen ja gerade in einer höheren Ka-

pitalmarktrendite gesehen wird. Ganz grundsätzliche Rückwirkungen auf die Alters-

sicherungssysteme und deren finanzielle wie soziale Nachhaltigkeit ergeben sich 

zudem aus den negativen volkswirtschaftlichen Implikationen des demografischen 

Wandels, etwa auf das langfristige Potentialwachstum und das Arbeitskräfteange-

bot (vgl. Hagemann/Nicoletti 1989; Börsch-Supan 2013; Nerlich/Schroth 2018). 

Dass nahezu alle Länder von diesem „Mega-Trend des 21. Jahrhundert[s]“ (Börsch-

Supan 2011: 19) betroffen sind, zeigen umfangreiche Studien der Vereinten Natio-

nen (2015) und der US-amerikanischen Statistikbehörde (Bureau of the Census 

2016). Besonders gilt dies jedoch für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 

wenn auch in variierendem Maße. Detailreiche Studien und Prognosen über den 

länderspezifisch ablaufenden demografischen Wandel in den EU-Mitgliedstaaten 

liefern insbesondere die regelmäßig aktualisierten Ageing Reports der Europäi-

schen Kommission und des Wirtschaftspolitischen Ausschusses (zuletzt: Europäi-

sche Kommission 2018b). Länderübergreifende Analysen und Vergleiche finden 

sich zudem exemplarisch bei Coleman (1992), Bosworth/Burtless (1998), Dickmann 

(2003), Bijak et al. (2007), Tivig/Frosch/Kühntopf (2008), Müller/Raffelhü-

schen/Weddige (2009), Arltová/Langhamrová (2010) und Sievert/Neubecker/Kling-

holz (2017). Ergänzend für die hier besonders im Fokus stehenden vier Fallstudien-

länder können zudem angeführt werden für Dänemark Andersen/Pedersen (2006) 

und Nordic Social-Statistical Committee (2008); für Österreich Kytir (1995) und 

Schipfer (2005); für Portugal Moreira/Henriques (2013) und Albuquerque (2015); 

sowie für Tschechien Pohl (2004) und Dufek/Minařík (2009). 

Während der demografische Wandel per definitionem von herausgehobener Be-

deutung für die nationalen Alterssicherungssysteme und deren Finanzierbarkeit ist, 
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heben andere Autoren mit der wirtschaftlichen Globalisierung einen zweiten, wenn-

gleich eher allgemeinen und übergeordneten „Sachzwang“ hervor (vgl. Martin 1997; 

Scharpf 2000; Holzmann/Hinz 2005: 32-34; Brooks 2007). Mit der voranschreiten-

den Öffnung zuvor abgeschlossener Volkswirtschaften und einer stetig wachsenden 

internationalen Handels- und Kapitalverflechtung steigt nach gängiger Lesart der 

Druck auf die Nationalstaaten, (potentielle) Wettbewerbsnachteile auszugleichen 

und für eine hohe Attraktivität des heimischen Wirtschaftsstandorts zu sorgen. In 

den Reformfokus einer in diesem Sinne orientierten Wirtschafts- und Finanzpolitik 

geraten dabei auch die Systeme der sozialen Sicherung, die nicht nur einen Großteil 

der staatlichen Ausgaben binden, sondern deren (explizite oder implizite) Sozialab-

gaben überdies einen signifikanten Teil der Kostenstruktur des Faktors Arbeit aus-

machen und damit ihrerseits einen relevanten Wettbewerbsfaktor darstellen: „Cre-

dible threats to relocate enterprises or actual closures due to competitive forces can 

in practice limit the power of the nation State to tax or collect contributions.“ (Inter-

nationale Arbeitsorganisation 2001: 83) Stärker noch als große Staaten scheinen 

davon aber kleine Staaten betroffen zu sein, denen eine überproportionale Abhän-

gigkeit und Exponiertheit vom Weltmarkt unterstellt wird, so etwa von Moravcsik 

(1993: 492), Schmidt (2006) und Obinger et al. (2010: 3). Kleine Länder unterliegen 

aufgrund ihrer vergleichsweise kleinen Binnenmärkte und der damit einhergehen-

den volkswirtschaftlichen Restriktionen und Limitationen einem verstärkten Anreiz 

zur Aufnahme und Intensivierung internationalen Handels, wenn der Wohlstand des 

Landes weiter gesteigert werden soll. Eine prominente Maßzahl für die Einbindung 

eines Landes in den internationalen Handel ist dabei der Offenheitsgrad einer Volks-

wirtschaft, der vereinfacht als Summe der nominalen Exporte und Importe eines 

Landes bezogen auf dessen nominales Bruttoinlandsprodukt verstanden werden 

kann und der für kleine Länder typischerweise höher ausfällt (vgl. Diekmann/Meu-

rers 2008). Zugleich wird in den Außenhandelstheorien eine Reihe von Besonder-

heiten für kleine Länder diskutiert, die sich etwa aus dem nur geringen Anteil an der 

weltweiten Nachfrage und am weltweiten Angebot ergeben, die entsprechend kei-

nen Einfluss auf den Weltmarktpreis haben, weshalb zum Beispiel Zölle für kleine 

Länder immer mit einem Nettowohlfahrtsverlust verbunden sind. 
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Endogene politikwissenschaftliche Zugänge und die Erklärungskraft von „old and 

new politics of the welfare state“ 

Die finanzwissenschaftliche Sicht auf den demografischen Wandel und die wirt-

schaftliche Globalisierung und deren Rückwirkungen auf die langfristige Finanzier-

barkeit der Alterssicherungssysteme zeichnet zweifelsohne ein erkenntnisreiches 

Bild des politikfeldspezifischen Problemdrucks. Für Bonoli/Shinkawa (2005) sind 

beide Entwicklungen maßgeblich verantwortlich für die in den vergangenen Jahren 

in den Industrienationen durchgeführten Rentenreformen. Erklärungsbedürftig 

bleibt allerdings die konkrete Ausgestaltung einer (nicht nur) in diesem Sinne moti-

vierten Rentenpolitik. Hierfür bieten sich zunächst die politikwissenschaftlichen An-

sätze der „Heidelberger Schule“ an, die sich als geeignete Analysegrundlage auch 

für die Sozial- und Rentenpolitik erwiesen haben. 

Der Funktionalismus als erster theoretischer Ansatz der Heidelberger Schule sieht 

staatliches Handeln als rein funktional begründete Reaktion auf sozioökonomische 

Umwälzungen und Veränderungen (vgl. Obinger 2015: 35; Reiter 2017: 13). Kern 

der Argumentation ist dabei vereinfacht die Annahme, dass wirtschaftliche und ge-

sellschaftliche Wandlungsprozesse, etwa in der Form von wirtschaftlichen Struktur-

veränderungen, demografischen Verschiebungen innerhalb einer Gesellschaft oder 

geänderten Familienstrukturen, auf alle Teilbereiche einer Gesellschaft einwirken, 

fortwährend neue Problemlagen und Bedürfnisse erzeugen und so politische Ent-

scheidungen im Sinne eines „Reiz-Reaktion-Mechanismus“ (Zohlnhöfer 2008: 158) 

erzwingen. Zugleich prädisponieren die am Bruttoinlandsprodukt ablesbare wirt-

schaftliche Entwicklung und die sich daraus ergebenden Steuereinnahmen eines 

Landes den politischen Handlungsspielraum der politischen Akteure (vgl. Obinger 

2015: 35f.). Der Funktionalismus stellt somit „eine bedarfs- und ressourcenbasierte 

Erklärung von Politikinhalten“ (Schmidt/Ostheim 2007a: 29) zur Verfügung und er-

möglicht mit seinem Postulat des „Sachzwangs“ die direkte Anknüpfung an den fi-

nanzwissenschaftlich begründeten „Problemdruck“. Entsprechend erwartet die 

funktionalistische Schule der Wohlfahrtsstaatsforschung als Folge des zunehmen-

den Effizienzdrucks auch einen quasi-automatischen Rückbau der nationalstaatli-

chen Sicherungssysteme und deren Leistungen. Der insbesondere mit Blick auf die 

wirtschaftliche Globalisierung aufgestellten und in ihrer zugespitzten Form als sozi-

alpolitische Abwärtsspirale („race to the bottom“) bekannten Effizienz- und Konver-

genzthese wird in der Wohlfahrtsstaatsforschung aber mehrheitlich widersprochen. 
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Ausgangspunkt hierfür ist die empirische Beobachtung stabiler und teilweise sogar 

weiter steigender Sozialausgaben trotz zunehmender wirtschaftlicher Verflechtun-

gen. Cameron (1978) etwa konnte in einer Untersuchung von 18 westlichen Indust-

rienationen einen positiven Zusammenhang zwischen dem volkswirtschaftlichem 

Offenheitsgrad eines Landes und dessen wohlfahrtstaatlichem Niveau feststellen, 

wobei das im Zeitverlauf beobachtete Wachstum der Staatsausgaben bei kleineren 

Ländern noch stärker ausfiel. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen exempli causa 

auch Rodrik (1998) und Leibfried/Rieger (2002), sowie speziell für kleine Länder 

Katzenstein (1985). Die daraus abgeleitete „Kompensationstheorie“ erklärt diesen 

positiven Zusammenhang mit dem Ziel einer Regierung, die „Verlierer“ des Freihan-

dels sozialpolitisch zu entschädigen und somit den Zuspruch für den Freihandel des 

Landes insgesamt zu erhalten. Auch für den demografischen Wandel finden sich 

bislang keinen empirischen Hinweis auf flächendeckende und tiefgreifende Leis-

tungskürzungen in den europäischen Alterssicherungssystemen und eine nach un-

ten gerichtete Konvergenz der Systeme: „Thus, pension ‘politics’ are central to pen-

sion reform.“ (Immergut/Anderson 2006: 16) 

Vertreter der Machtressourcentheorie greifen deshalb den Konfliktcharakter von Po-

litik auf und verstehen staatliches Handeln als das Produkt von Verteilungs- und 

Interessenkonflikten zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen (vgl. 

Ebbinghaus 2015). Entscheidend für die Reichweite und konkrete Ausgestaltung 

einer konkreten Policy ist demnach zuvorderst die Organisations- und Durchset-

zungsfähigkeit einzelner gesellschaftlicher Gruppen (z. B. Gewerkschaften, Ver-

bände) und das Machtverhältnis zwischen diesen und zum Staat (vgl. 

Ostheim/Schmidt 2007). Als prägend für marktwirtschaftlich organisierte Wohl-

fahrtsstaaten gelten dabei die diametralen sozialen und ökonomischen Interessen 

von Kapital und Arbeit beziehungsweise von Arbeitgebern und gewerkschaftlich or-

ganisierten Arbeitnehmern (vgl. Zohlnhöfer  2008: 158f.; Reiter 2017: 16). Parla-

mentarisch vermittelt wird eine aus diesem Grundkonflikt entstehende marktkorri-

gierende Politik üblicherweise von Parteien links der politischen Mitte (vgl. Zohlnhö-

fer 2008: 159f.; Starke 2008; Wenzelburger 2012: 321), auch wenn exempli causa 

Korpi/Palme (1998) die Bedeutung von klassenübergreifenden Koalitionen betonen 

und Alber (1982) das sozialpolitische Programm christdemokratischer Parteien her-

vorhebt. Demgegenüber wird Parteien im rechten Spektrum für gewöhnlich eine e-

her marktorientierte Politik zugeschrieben (vgl. Zohlnhöfer 2008: 159f.). Weniger die 
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Verteilung der Machtressourcen in einer Gesellschaft als vielmehr die parteipoliti-

sche Zusammensetzung der jeweiligen Regierung und deren ideologische Motiva-

tion stellt deshalb auch die Parteiendifferenzthese in den Vordergrund (vgl. 

Schmidt/Ostheim 2007c; Wenzelburger 2015; Reiter 2017: 17f.). Das konkrete Re-

gierungshandeln und damit auch die Ausgestaltung einer bestimmten Policy ist den 

Annahmen dieses Theorieansatzes zufolge entweder dem Ziel der Regierungspar-

tei(en) geschuldet, die eigene Wiederwahl zu sichern (vote-seeking), oder lässt sich 

inhaltlich auf deren programmatische Überzeugungen und Motive zurückführen (po-

licy-seeking; vgl. Zohlnhöfer 2008: 159f.; Wenzelburger 2015: 90f.). Auch in der For-

schung zu Alterssicherungssystemen und deren Entwicklung wird regelmäßig auf 

diese Konflikttheorien zurückgegriffen. Exemplarisch erklärt etwa Anderson (2004) 

die unterschiedliche Entwicklung der Rentensysteme in Schweden, Dänemark und 

den Niederlanden mit der jeweiligen politischen Stärke linksgerichteter Parteien und 

deren Zusammenwirken mit den Gewerkschaften, während Mácha (2002) und Mül-

ler (2002) die nicht erfolgte (Teil-) Privatisierung des Rentensystems in Tschechien 

und das damit verbundene Ausscheiden des Landes aus dem allgemeinen Reform-

trend der übrigen mittel- und osteuropäischen Staaten unter anderem mit dem star-

ken politischen Widerstand der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaf-

ten begründen, die den klassischen leistungsorientierten Sozialversicherungscha-

rakter des Rentensystems trotz offenkundiger Finanzierungsschwierigkeiten be-

wahren wollten (und konnten). Aufschlussreiche konflikttheoretische Einblicke in die 

Alterssicherungspolitik der hier vorliegenden Fallstudienländern finden sich für Dä-

nemark zudem exemplarisch bei Andersen/Larsen (2002), Green-Pedersen (2006), 

Kangas/Lundberg/Ploug (2010) und Obinger et al. (2010); für Österreich bei Schludi 

(2001), Mairhuber (2003), Obinger/Tálos (2006), Schulze/Schludi (2006), Grünber-

ger (2008) und Obinger et al. (2010); für Portugal bei Sakellaropoulos/Angelaki 

(2007), Chuliá/Asensio (2006), Carrera/Angelaki/Carolo (2009) und Gago (2014); 

sowie für Tschechien bei Saxonberg/Sirovátka (2014), Adascalitei/Domonkos 

(2015), Potucek/Rudolfova (2015, 2016) und Agostini/Lisi/Natali/Sabato (2016). 

Jüngere Ansätze der Policy-Forschung stellen bei der Erklärung sozialstaatlicher 

Politik auf institutionelle Faktoren und Arrangements ab (vgl. Scharpf 1997; 

Schmidt/Ostheim 2007b; Reiter 2017: 19). Als Institutionen verstanden werden kön-

nen alle formellen oder informellen Einrichtungen, Vorschriften, Regeln und Nor-

men, die in der Summe Politik konstituieren, das politische Handeln strukturieren 
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und den Handlungsraum der politischen Akteure vorgeben (vgl. Schmidt/Ostheim 

2007b: 63; Zohlnhöfer 2008: 160; Treib 2015: 278f.). Entscheidend für die Reich-

weite und konkrete Ausgestaltung von Policies sind die sich aus diesen Institutionen 

ergebenden „Gelegenheitsstrukturen“ (Zohlnhöfer 2008: 161) für die beteiligten po-

litischen Akteure. Lijphart (1999) etwa betont die unterschiedliche Wirkung verfas-

sungsrechtlicher Arrangements in Konsens- und Mehrheitsdemokratien, während 

Tsebelis (2002) die Bedeutung von potentiellen Veto-Spielern und deren (Droh-) 

Potential zur Restriktion des politischen Handlungsspielraums hervorhebt (vgl. 

Ganghof/Schulze 2015). Andere institutionalistische Zugänge verstehen politische 

Institutionen zudem als „geronnenen politischen Wille[n]“ der Vorgängerregierungen 

(Schmid/Reissert/Bruche 1987: 25) und leiten daraus eine Pfadabhängigkeit für 

künftige politische Entscheidungen ab (vgl. Reiter 2017: 22-27). Das Kernargument 

hierbei lautet, dass in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen den gegenwär-

tigen Handlungs- und Entscheidungsspielraum der politischen Akteure eingrenzen 

und somit vordeterminieren können. Ein Ausbrechen aus diesen (mehr oder weni-

ger) vorgefertigten Pfaden ist demnach nur bei kritischen Ereignissen wahrschein-

lich und zumeist nur unter Inkaufnahme hoher (politischer und/oder finanzieller) 

Kosten möglich (vgl. Zohlnhöfer 2008: 163f.; Beyer 2015). Insbesondere die Sys-

teme der sozialen Sicherung gelten aufgrund ihres finanziellen Volumens und des 

zumeist über mehrere Generationen angelegten Leistungsversprechens als beson-

ders pfadabhängig und robust gegenüber paradigmatischen Reformen (vgl. Ebbin-

ghaus 2005; Beyer 2015: 162). Der oftmals aus einer finanzwissenschaftlichen Per-

spektive angeratene Wechsel des Finanzierungsverfahrens eines Rentensystems 

scheitert deshalb oftmals auch an der sog. „double payment“-Problematik, bei der 

eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in der Übergangsphase einen verdoppelten 

Beitragssatz entrichten müsste. Green-Pedersen/Lindbom (2006) erklären etwa die 

ausbleibende Ergänzung der zweiten Säule des dänischen Alterssicherungsystems 

damit, „[…] that existing funded, occupational pension schemes precluded a pay-

as-you-go (PAYGO) solution for workers not already covered due to a ‘reverse dou-

ble payment problem’.“ 

Einen grundsätzlichen theoretischen Einwand gegen die Erklärungskraft der älteren 

Theorien sozialstaatlicher Politik in Zeiten des aufgezeigten Problemdrucks (s. o.) 

erhebt Pierson (1994, 1996, 1998) mit seinen proklamierten „New Politics of the 
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Welfare State“. Ergänzend zu den institutionell begründeten Beharrungskräften er-

kennt dieser zusätzlich eine sich aus elektoralen Überlegungen ergebende neue 

Politiklogik, die sich von den Überlegungen der Parteiendifferenztheorie unterschei-

det. Ausgehend von der Prämisse, dass eine Beschneidung des Sozialstaates und 

eine Reduzierung wohlfahrtstaatlicher Leistungen unpopulär seien, müssen Regie-

rungen und Parteien bei der Durchführung eines solchen „retrenchments“ mit Wäh-

lerverlusten rechnen. Verstärkt wird dieser elektorale Druck zusätzlich noch durch 

den Umstand, dass der in den Jahrzehnten zuvor erfolgte Ausbau des Sozialstaates 

und die Gewährung immer neuer und umfangreicher sozialstaatlicher Leistungen 

auch den Empfängerkreis zahlenmäßig haben anwachsen lassen. Weitreichende 

und offenkundige Einschnitte und Umbauten des Sozialstaates sind in dieser New-

Politics-Lesart deshalb auch unabhängig von der parteipolitischen Ideologie und 

Ausrichtung unwahrscheinlich, da Regierungen und Parteien allein auf das kurzfris-

tige Ziel der Wiederwahl bzw. der Gewinnung von Wählerstimmen ausgerichtet 

seien. Statt eines „credit claimings”, wie es die älteren Theorien der Sozialstaatsfor-

schung noch für den Ausbau des Sozialstaates postulieren (vgl. Schludi 2005: 59), 

erwarten Weaver (1986) und Pierson/Weaver (1993) bei einer Kürzungspolitik viel-

mehr eine Strategie der „blame avoidance“, bei der politische Akteure versuchen, 

die Urheberschaft für ihre Kürzungspolitik zu verschleiern. In der Rentenpolitik kann 

dies etwa über intransparente Änderungen an der Rentenformel oder durch lange 

Übergangsfristen geschehen, wodurch die Leistungseinschnitte nicht direkt ersicht-

lich sind oder gänzlich erst in der Zukunft anfallen (vgl. Immergut/Anderson 2006: 

11). Denkbar ist aber auch die Strategie des „blame spreadings“, worunter Pierson 

(1996: 147) den Versuch einer Regierung versteht, eine gewünschte Reform unter 

Einbezug anderer (oppositioneller) Parteien umzusetzen, um im Zweifel die Verant-

wortung für die vollzogenen Kürzungen nicht allein tragen zu müssen und die Wahr-

scheinlichkeit einer Abstrafung durch die Wähler zu verringern. 

Exogene Prozesse und der Einfluss internationaler Akteure 

Während die klassische Policy-Forschung die Nationalstaaten als abgeschlossene 

politische Systeme begreift und folgerichtig endogene Prozesse und Variablen bei 

der Erklärung einer bestimmten Policy in den Mittelpunkt rückt, stellt ein jüngerer 

Strang der Forschung auf die Relevanz von exogenen Prozessen und Variablen ab. 
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Dahinter steht die Überzeugung, dass die Nationalstaaten nicht allein auf dem Ge-

biet der Wirtschaft einer zunehmenden Verflechtung und Interdependenz ausge-

setzt sind, sondern auch in politischer Hinsicht Abhängigkeiten und Austauschpro-

zesse zwischen den Nationalstaaten feststellbar sind. Die von dieser Beobachtung 

ausgehenden Konzepte des Politiktransfers und der Politikdiffusion rücken in der 

Erklärung einer bestimmten nationalen Policy deshalb den Prozess der (freiwilligen) 

Übertragung von Ideen, Politiken und Institutionen zwischen einzelnen Ländern o-

der von internationalen Organisationen und „epistemic communities“ (Ervik 2005) 

ausgehend in den Mittelpunkt (vgl. Dolowitz/Marsh 2000; Maggetti/Gilardi 2013; 

Holzinger/Jörgens/Knill 2007: 13). Im Kern nehmen Transferstudien dabei eine Mik-

roperspektive ein und interessieren sich für den Verlauf und die Ausgestaltung eines 

konkreten Transferprozesses zwischen zwei Ländern, während Diffusionsstudien 

aus einer Makroperspektive heraus die globale oder regionale Übertragung und 

Verbreitung von Ideen, Politiken und Institutionen in den Mittelpunkt ihres Interesses 

rücken und sich für die Mechanismen hinter diesem „big picture“ interessieren. Zwar 

unterscheiden sich die Konzepte der Diffusion und des Transfers damit im Detail, 

doch werden beide Ansätze in der politikwissenschaftlichen Forschung oftmals 

gleichgesetzt und synonym behandelt. Offenkundig jedenfalls ist die Abgrenzung 

dieser beiden prozessbezogenen Ansätze zum Konzept der Politikkonvergenz, die 

das Ergebnis in den Mittelpunkt rückt und sich für das Angleichen einzelner Policies 

in den Nationalstaaten interessiert. Eine umfangreiche Einführung in diese exoge-

nen Konzepte findet sich exemplarisch bei Holzinger/Jörgens/Knill (2007). 

In der Forschung zur Alterssicherungspolitik nehmen Transfer- und Diffusionsstu-

dien einen immer größer werdenden Platz ein. Verantwortlich hierfür ist primär der 

von einer entsprechenden Reform in Chile (1980) ausgehende weltweite Trend zur 

(Teil-) Privatisierung des Rentensystems, dem zwischenzeitlich über 30 Länder ge-

folgt sind (Holzmann 2013). Als zentraler Antreiber dieser „New Pension Orthodoxy“ 

gilt die Weltbank, die bereits 1994 mit ihrer Studie „Averting the Old Age Crisis“ 

(Weltbank 1994) ein eigenes Drei-Säulen-Modell vorstellte und in den Folgejahren 

offensiv propagierte (s. im Detail Kapitel 3.4.1). Der Einfluss der Weltbank gründet 

sich dabei nicht allein auf die breitangelegte Generierung und Bereitstellung von 

politikfeldspezifischen Wissen (vgl. Ervik/Kildal/Nilssen 2009), sondern wird maß-

geblich auch durch finanzielle und technische Hilfe bei der Gestaltung und Umset-

zung entsprechender Reformen erzielt. Dies zeigen Untersuchungen der Reformen 
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mittel- und osteuropäischer Staaten, bei denen die Weltbank durch die Bereitstel-

lung von Krediten und durch die Entsendung von Experten maßgeblich den Reform-

prozess mitbestimmen konnte (vgl. exemplarisch Müller 2002, 2002a, 2003; Stano-

vnik 2002; Orenstein 2008). Brooks (2005) wiederum liefert Anhaltspunkte, dass die 

Privatisierung des Rentensystems in einem Land umso wahrscheinlicher ist, „as the 

proportion of peer nations that have adopted corresponding measures rises.“ Wa-

rum Tschechien aber als eines der wenigen Länder in Mittel- und Osteuropa dem 

dort vorherrschenden Trend (lange Zeit) nicht gefolgt ist, untersucht exemplarisch 

Müller (2002). Sie kommt zu dem Schluss, dass die Weltbank in diesem Fall auf-

grund vergleichsweise günstiger volkswirtschaftlicher Rahmenbedingungen keinen 

Zugriff auf die rentenpolitische Agenda hatte und sich die Gewerkschaften überdies 

als faktischen Vetospieler etablieren konnten. Innenpolitische Faktoren, Restriktio-

nen und Rigiditäten bleiben damit offenkundig von Relevanz in der Analyse natio-

nalstaatlichen Handelns. Dass es sich bei der neuen Renten-Orthodoxie nicht um 

ein statisches Konzept handelt, zeigt Orenstein (2011, 2013), der die inhaltliche 

(Weiter-) Entwicklung des Privatisierungsansatzes von 1981 bis zur letzten Finanz- 

und Wirtschaftskrise nachzeichnet und die (bereits genannte) Debatte um NDC-

Systeme als jüngste Variante des Privatisierungskonzept charakterisiert. Zwar gilt 

die Weltbank als besonders aktiver und einflussreicher internationaler Akteur in der 

Rentenpolitik, weshalb sich der akademische Fokus auch zumeist auf deren um-

strittenes Mehrsäulen-Modell richtet. Neben der Weltbank verfolgen aber auch die 

Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und die Organisation für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (OECD) eigene rentenpolitische Konzepte, die ins-

besondere im Falle der ILO in deutlichem Kontrast zum Weltbank-Modell stehen (s. 

im Detail Kapitel 3.4.2). Einen Vergleich der Ansätze und der von den Organisatio-

nen gewählten Strategien der Beeinflussung nationaler Rentenpolitik leisten exemp-

larisch Queisser (2000), Gillion (2000), Ervik (2005) und Maier-Rigaud (2009).  

Europäische Sozialpolitik und die Europäisierung der Sozialstaaten 

Auch die Europäische Union als „supranationale Union“ (Bogdandy 1993) beein-

flusst das Handeln ihrer Mitgliedstaaten auf unterschiedlichste Art und Weise und 

wird von der Policy-Forschung vermehrt als exogener Faktor berücksichtigt. Wäh-

rend im angelsächsischen Zweig der Forschung die Europäische Union und deren 

Rückwirkungen auf die Mitgliedstaaten aber noch als Sonderfall der Globalisierung 
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betrachtet wird, behandelt die kontinentaleuropäische Forschung „Europäisierung“ 

zumeist getrennt davon als eigenständiges Forschungskonzept (vgl. Reiter 2017: 

27). Die Ausrichtung des Forschungsfeldes spiegelt dabei den Verlauf des europä-

ischen Integrationsprojektes wider. So war die „erste Welle“ der Forschung zur So-

zialpolitik der Europäischen Union (Anderson 2015: 6) noch von der Auffassung 

vollumfänglich souveräner Wohlfahrtstaaten geprägt, die von den nur rudimentären 

und zumeist symbolischen Ansätzen einer supranationalen Sozialpolitik unberührt 

operieren konnten (vgl. Lange 1992; De Swaan 1992, 1994). Europäische Sozial-

politik in dieser Phase wurde als das unterentwickelte „Stiefkind des westeuropäi-

schen Integrationsprozesses“ (Bellers 1984: 246) beschrieben, während die wirt-

schaftliche Integration der Mitgliedstaaten im Vordergrund stand und mit dem Ziel 

eines einheitlichen Binnenmarkts auch intensiv verfolgt wurde. Erst mit der voran-

schreitenden „Staatswerdung“ (Wildenmann 1991) des Integrationsprojekts und 

den immer größeren Verflechtungen und Abhängigkeiten der europäischen und na-

tionalen Akteure wurde auch in der Forschung das „minimalistische Verständnis von 

der Rolle der Europäischen Gemeinschaft in der Sozialpolitik“ (Leibfried 1995: 1) 

zunehmend in Frage gestellt. In der Theoriebildung schlug sich diese Entwicklung 

im Multi-Level-Governance-Ansatz nieder (vgl. Hooghe/Marks 2001), der insbeson-

dere von Stephan Leibfried und Paul Pierson prominent auf die Sozialpolitik über-

tragen wurde (vgl. Leibfried/Pierson 1995, 1998; Leibfried 1994, 1997). Letztlich 

blieb die Forschung aber auch in dieser „zweiten Welle“ größtenteils noch auf die 

Erklärung der sozialpolitischen Entwicklung auf europäischer Ebene und der eher 

strukturellen Wirkungen auf die nationalen Wohlfahrtsstaaten beschränkt. Eng ver-

bunden ist dieser Zugriff zudem mit der Funktionalismus-Debatte und deren Postu-

lat eines „Sachzwangs“. Zwar merkt Leibfried (1997: 7) noch an, dass die sich aus 

der europäischen Integration ergebenden mittel- wie unmittelbaren Zwänge für die 

Nationalstaaten („positive/negative Integration“) keine normative Wertung im Sinne 

von „gut“ oder „schlecht“ erlauben würden. Kritische Vertreter dieser Forschungs-

richtung argumentieren aber dennoch oftmals ähnlich wie Vertreter des Funktiona-

lismus und unterstellen dem europäischen Integrationsprojekt und dessen primärer 

Ausrichtung auf die Binnenmarktentwicklung negative Rückwirkungen auf die mit-

gliedstaatlichen Sozialpolitiken (vgl. Offe 1998, Scharpf 1999, 2002; Lamping 2008). 

Allerdings fällt die empirische Beweislage für eine solche EU-spezifische Effizienz-

hypothese und eine vom Binnenmarkt ausgehende sozialpolitische Abwärtsspirale 
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(„race to the bottom“) auch in diesem Fall bislang wenig überzeugend aus. Welche 

konkreten Rückwirkungen sich für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aber 

tatsächlich im Einzelfall aus dem voranschreitenden Integrationsprojekt ergeben, 

nimmt die erst seit einigen Jahren aufkommende Europäisierungsforschung detail-

liert in den Blick (vgl. Falkner 2007: 253). Dabei deutet die „often fragmented nature 

of this literature“ (Anderson 2015: 7) bereits an, dass der Europäisierungsansatz 

selbst noch in der Entwicklung ist und keinen abgeschlossenen Theorieansatz dar-

stellt (vgl. Axt/Milososki/Schwarz 2007). Auch die Einschätzung des tatsächlichen 

Ausmaßes fällt in Abhängigkeit des gewählten Zugangs unterschiedlich aus. So fin-

det sich etwa bei Schmidt (1999, 2016) der Versuch, den Europäisierungsgrad der 

Sozialpolitik nach Perioden und sozialpolitischen Handlungsfeldern aufgeschlüsselt 

mittels einer rangskalierten Fünfer-Skala abzubilden. Er kommt zu dem Schluss, 

dass die verschiedenen Sozialpolitikfelder zwischen 1957-2014 zwar in variieren-

dem Maße leicht europäisiert wurden, insgesamt aber (noch) deutlich hinter dem 

Europäisierungsgrad der Wirtschafts- und Geldpolitik zurückbleiben. Im für diese 

Arbeit besonders interessanten Politikfeld Alterssicherung sieht Schmidt (2016) ein 

nur geringes Maß an Vergemeinschaftung, leitet diese Einschätzungen aber allein 

aus den formalen und de jure festgeschriebenen Entscheidungsprozessen ab, wäh-

rend die nur mittelbaren und informellen Verpflichtungen und Einflusskanäle unbe-

rücksichtigt bleiben. Dass das Ausmaß der Europäisierung sozialpolitischer Hand-

lungsfelder unter Berücksichtigung dieser Kanäle faktisch aber höher ausfallen 

kann, zeigen demgegenüber die umfangreichen Sammelbänder von Kvist/Saari 

(2007) und Graziano/Jacquot/Palier (2011), deren Einzelbeiträge eine breite Aus-

wahl an Mitgliedstaaten und Handlungsfeldern untersuchen. Während die Arbeiten 

in Kvist/Saari (2007) dabei den klassischen Top-Down-Ansatz von Europäisierung 

wählen und die Wirkungen einzelner sozialpolitisch relevanter EU-Policies in den 

Mitgliedstaaten untersuchen (darin für Tschechien Potucek 2007 und für Dänemark 

Kvist 2007), bedienen sich die Arbeiten in Graziano/Jacquot/Palier (2011; darin für 

Portugal Zartaloudis 2011 und für Tschechien Sirovátka 2011) des Bottom-Up-Ver-

ständnisses von Europäisierung „to see whether, where, when and how the EU has 

been mobilized by national actors during the reform dynamic.“ (Graziano/Jac-

quot/Palier 2011a: 5) Der Schwerpunkt der Europäisierungsforschung in der Sozi-

alpolitik lag lange Zeit auf der Offenen Methode der Koordinierung (OMK), was auch 
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darin begründet liegen mag, dass es sich dabei um eine völlig neue Form der Poli-

tikgestaltung („soft law“) handelt (vgl. Heidenreich 2009: 10). Trotz einzelner Stim-

men, die der Koordinierungsmethode einen relevanten Einfluss auf die nationale 

Sozialpolitik unterstellen (vgl. exemplarisch bei Zeitlin 2005: 451f.; Heidenreich/Bi-

schoff 2008; Zeitlin 2009), überwiegt in der Forschung doch eine skeptische Ein-

schätzung (exemplarisch hier: Zeitlin 2005: 472). Dies scheint auch für die Koordi-

nierungsmethode in der Rentenpolitik (OMK/R) zu gelten (s. im Detail Kapitel 3.3.1), 

wenngleich die Arbeiten zur Koordinierungsmethode Soziale Inklusion (OMK/SI) 

zahlenmäßig das Forschungsfeld dominieren. Lediglich in Einzelfällen wurde die 

Koordinierungsmethode bislang für die Rentenpolitik untersucht (vgl. exemplarisch 

De la Porte/Nanz 2004; Ervik 2006; Schrader 2009; Vanhercke 2009; Varwick/Ei-

chenhofer/Windwehr/Wäschle 2016). Für die hier vorliegenden vier Fallstudienlän-

der können im Besonderen Hacker (2010) und De la Porte (2011) hervorgehoben 

werden. Hacker (2010) untersuchte die Relevanz der Koordinierungsmethode für 

einzelne Rentenreformen in Deutschland, Frankreich und Österreich. Er kommt zu 

dem Schluss, dass die Koordinierungsmethode trotz einzelner Referenzen im par-

lamentarischen Prozess keinen lenkenden Einfluss auf die österreichischen Refor-

men der Jahre 2003 und 2004 hatte und vielmehr innerstaatliche Gründe für deren 

Umsetzung und Ausgestaltung verantwortlich sind. Ähnlich fällt die Wertung De la 

Portes (2011) für Dänemark aus. Während die Koordinierungsmethode Soziale In-

klusion (OMK/SI) nach Ansicht der Autorin durchaus dazu beigetragen habe, das 

Thema Armut auf die politische Agenda zu setzen, hatte die OMK/R demgegenüber 

in der dänischen Rentenpolitik keinen Einfluss, da diese zu sehr von haushaltspoli-

tischen Überlegungen geprägt war und die rentenpolitischen Akteure der OMK/R a 

priori keinen Mehrwert zusprachen. Zwar ist die Koordinierungsmethode mit der Eu-

rokrise in den politischen wie akademischen Hintergrund gerückt (s. Kapitel 3.3.1), 

doch bleibt ihr Einfluss in vielen Fällen und gerade für die hier vorliegenden Fallstu-

dienländer noch immer weitgehend unklar, weshalb „[…] more detailed research 

would be needed to verify the precise significance of the OMC’s influence on these 

national reforms.“ (Zeitlin 2009: 220; mit einem ähnlichen Aufruf De la Porte/Pochet 

2012) 

Mit den teils gravierenden Haushaltschwierigkeiten einzelner Mitgliedstaaten in 

Folge der Eurokrise hat sich der Fokus der Europäisierungsforschung mittlerweile 

auf die Instrumente der europäischen Haushaltsüberwachung und deren (indirekte) 



59 

 

Wirkungen auf die nationale Sozial- und Alterssicherungspolitik verlagert (s. im De-

tail Kapitel 3.3.2). Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive analysieren exempla-

risch Gröpl (2013) und Eichenhofer (2016) die geänderten Rahmenbedingen, wäh-

rend Varwick (2012) und Windwehr (2017) die strukturellen Folgen der Eurokrise 

und der reformierten makroökonomischen Steuerung für die Alterssicherungspolitik 

aus politikwissenschaftlicher Sicht untersuchen. Konkrete Einzelfallstudien sind, 

ähnlich wie im Falle der OMK/R, allerdings selten und konzentrieren sich überdies 

zumeist auf die „Krisenländer“. Hervorzuheben sind insbesondere die Arbeiten von 

Hinrichs/Brosig (2013), Natali/Stamati (2013), De la Porte/Natali (2014) und Theo-

doropoulou (2015). Erstere Autoren vergleichen die während der Eurokrise in neun 

EU-Ländern (Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Portugal, Ru-

mänien, Spanien und Ungarn) umgesetzten Rentenreformen und stellen in allen 

Fällen einen „rapiden Politikwechsel“ fest, der den Regierungen entweder von ex-

ternen Akteuren in der Form von konditionierten Hilfskrediten aufgezwungen oder 

von den nationalen Akteuren als funktionaler Sachzwang dargestellt wurde. Das 

zweite Autorenpaar untersucht die in der Eurokrise von Finnland, Frankreich, Irland, 

Italien, Polen, Slowenien, Schweden und Großbritannien umgesetzten Rentenrefor-

men einerseits auf ihre Gemeinsamkeiten und geht andererseits der Frage nach, 

welche Rolle die Gewerkschaften in diesen Reformprozessen gespielt haben. De la 

Porte/Natali (2014) untersuchen die Rentenreformen 2011 in Dänemark und Italien 

hinsichtlich ihres europäischen Einflusses und konstatieren, „[…] that the EU’s role 

in pension reform has been significant during crises, but through interaction with 

domestic actors.“ Theodoropoulou (2015) schließlich untersucht aus einem breiten 

Blickwinkel die Sozial- und Arbeitsmarktreformen in Griechenland und Portugal un-

ter dem Eindruck der europäischen Rettungspakete und schlussfolgert, dass in bei-

den Ländern „[…] the MoUs have been unprecedentedly intrusive in national social 

and labour market policies […]“, wobei das portugiesische Rentensystem allerdings 

nur von kleineren Kürzungsmaßnahmen betroffen war und kein paradigmatischer 

Eingriff feststellbar sei. Obwohl die Compliance-Forschung Anzeichen dafür sieht, 

dass kleine EU-Staaten durch die Institutionen des Stabilitäts- und Wachstumspakts 

stärker beschränkt werden als große EU-Staaten, und dies mit politischen wie öko-

nomischen Überlegungen begründet (s. im Detail Kapitel 3.3.2; vgl. exemplarisch 

hier: Von Hagen 2003; Busemeyer 2004; Buti/Pench 2004; Deubner 2006; Ba-

erg/Hallerberg 2016), greift die Europäisierungsforschung diesen Ansatz bislang 
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noch nicht systematisch auf. Allein Zartaloudis (2014) untersucht die wohlfahrtstaat-

lichen Kürzungen in Griechenland und Portugal während der Eurokrise und kontras-

tiert diese oberflächlich mit vergleichbaren Reformen in Spanien und Italien. Er 

kommt zu dem Schluss: „it may be argued that it is not size but whether a country 

is part of the EU core or of the EU periphery in terms of economic and political power 

that matters for coping with the effects of the current crisis.“ (Zartaloudis 2014: 443) 

Nicht weiter ausgeführt und damit diskussionswürdig bleibt allerdings, in welchem 

Verhältnis Größe und Macht für Zartaloudis (2014) zueinander stehen. Ähnlich wie 

schon für die Koordinierungsmethode Rente bleibt auch für die Instrumente der 

makroökonomischen Steuerung in der Gesamtschau jedoch festzuhalten, dass „[…] 

the impact this is having on welfare state reform deserves more in-depth analysis.“ 

(Heins/De la Porte 2015: 2) 

Losgelöst von Einzelfallstudien zeichnet noch exemplarisch Eichenhofer (2007) die 

rechtspolitische Entwicklung der Sozialpolitik auf europäischer Ebene und die da-

von ausgehenden Europäisierungsprozesse nach, während in ähnlicher Weise 

Glootz (2005) die Entwicklungsetappen der nationalen Alterssicherungssysteme im 

Spiegelbild des europäischen Integrationsprozesses aufzeigt. Sommer (2007) wie-

derum rekonstruiert die rechtlichen Handlungsspielräume und Einflussmöglichkei-

ten der Europäischen Kommission im Verlauf des europäischen Integrationsprozes-

ses, und Fuchs (2009) untersucht aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive, 

wie die europäische Integration die Rahmen- und Funktionsbedingungen der natio-

nalen Rentensysteme verändert hat und welche Integrationshemmnisse und Per-

spektiven sich aus der bestehenden Vielfalt der Alterssicherungssysteme ergeben. 

Als Zwischenfazit lässt sich bereits an dieser Stelle festhalten, dass die Europäisie-

rungsforschung zwar einerseits einen sich „immer rasanter vollziehenden Europäi-

sierungsprozess“ (Sommer 2007: 26) im Bereich der Sozial- und Alterssicherungs-

politik erkennt und damit oftmals im Kontrast zur vorherrschenden Auffassung in der 

(vergleichenden) Sozialstaatsforschung steht, die bis heute europäische Einflüsse 

nur am Rande behandelt (vgl. exemplarisch die Einführungswerke zur Sozialpolitik 

von Schubert/Hegelich/Bazant 2008a; Dallinger 2016; Schubert/Villota/Kuhlmann 

2016). Andererseits weist die Europäisierungsforschung selbst noch erhebliche Lü-

cken für die Rentenpolitik auf, weshalb „an urgent need to shed light on two decades 

of reforms“ vorhanden ist (Natali 2017a: 18). Dies gilt ausdrücklich auch für das hier 

vorliegende Ländersample. Aus konzeptioneller und integrationstheoretischer Sicht 
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misslich ist zudem die vorherrschende Fokussierung auf die Download-Dimension. 

Unberücksichtigt bleiben damit erstens die iterativen Austauschprozesse zwischen 

nationalen und supranationalen Akteuren und die Frage, ob und in welchem Maße 

ein solcher Dialog den Europäisierungsprozess beeinflusst (vgl. Saurugger 2014). 

Eine Ausnahme hiervon ist die bereits erwähnte Arbeit von De la Porte/Natali 

(2014), die dieses enge Verständnis von Upload in ihrer Untersuchung der Renten-

reformen 2011 in Italien und Dänemark berücksichtigen. Gleichzeitigt fehlen bislang 

zweitens gesicherte Erkenntnisse darüber, welche mittelfristigen Upload-Bemühun-

gen die Mitgliedstaaten in der Rentenpolitik verfolgen. Völlig abstinent ist zudem die 

Interload-Dimension, die sich zwar mit der Koordinierungsmethode überschneidet, 

konzeptionell aber alle breiteren und von der EU losgelösten Austauschprozesse in 

den Fokus nimmt. Einzig Varwick/Eichenhofer/Windwehr/Wäschle (2016) greifen in 

ihrer Untersuchung der Europäisierungsprozesse in der Alterssicherungspolitik sys-

tematisch alle drei Dimensionen auf, beschränken sich in ihrer Analyse aber wiede-

rum auf die „großen“ Mitgliedstaaten Deutschland, Italien, Spanien, Italien, Polen 

und Großbritannien und haben mit Schweden lediglich ein kleines EU-Land in ihrem 

Ländersample. Die Ergebnisse dieser breitangelegten und ganzheitlichen Studie 

unter Beteiligung des Verfassers bilden – unter Berücksichtigung der hier aufge-

zeigten Erkenntnisse und Forschungslücken – die Hintergundschablone für die vor-

liegende Arbeit (s. Kapitel 2.3). 

Small States-Ansätze in den IB und der Europawissenschaft 

Die Forschung zu kleinen Staaten hat ihren Ursprung im Fach Internationale Bezie-

hungen, wird aber selbst in dieser Disziplin stiefmütterlich behandelt (vgl. Elman 

1995: 172). Trotz – oder gerade wegen – dieser theoretischen wie empirischen 

Leerstellen in der Forschung gilt als „[…] conventional wisdom that powerful states 

do as they will and small states do as they must […]“ (Björkdahl 2013: 322). Ein 

Großteil der Forschungsbeiträge sowohl in den IB als auch in den Europawissen-

schaften widmet sich bis heute der Definition und der Abgrenzung dieser Staaten-

gruppe (vgl. Hey 2003a: 2). Die Vielfalt der dabei zur Anwendung kommenden An-

sätze lässt aber den Schluss zu, dass bislang noch keine einheitliche Definition von 

kleinen Ländern gefunden wurde (s. im Detail Kapitel 2.1.2). Während einige Auto-

ren auf die Bevölkerungsgröße zurückgreifen und unterschiedliche Schwellenwerte 
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einziehen (vgl. exemplarisch Katzenstein 1985; Armstrong/Read 2000; Eas-

terly/Kraay 2000; Butler/Morris 2017), verwenden andere Autoren wirtschaftliche, 

territoriale oder militärische Kennziffern als Unterscheidungskriterium (vgl. exemp-

larisch Vandenbosch 1964; Archer/Nugent 2002). Einen relationalen Zugang wie-

derum verwenden zum Beispiel Thorhallsson/Wivel (2006) und Wivel/Bailes/Archer 

(2014), die damit versuchen, der situationsbezogenen und politikfeldspezifischen 

Machtverteilung Rechnung zu tragen. EU-spezifisch ist zudem der Versuch, die Mit-

gliedstaaten anhand des Stimmengewichts im Rat der Europäischen Union zu un-

terscheiden, wie dies exempli causa Panke (2010) unternimmt. 

Neben diesen eher methodologischen Überlegungen hat sich das Forschungsfeld 

in den vergangenen Jahrzehnten grundsätzlich gewandelt. So stand die von Thor-

hallsson (2018) identifizierte „erste Welle“ der Forschung zu Small States noch unter 

dem Eindruck des Kalten Krieges und des Aufeinandertreffens der beiden Groß-

mächte USA und Sowjetunion (Thorhallsson 2018: 20f.). Das außenpolitische Han-

deln kleiner Länder wurde in dieser Phase mit dem Versuch erklärt, die eigene wirt-

schaftliche und territoriale Überlebensfähigkeit zu sichern, was etwa durch ein 

„Bandwagoning“ an mächtigere Staaten oder durch den Eintritt in internationale Or-

ganisationen gelingen konnte. Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtung 

und dem Ende des Kalten Krieges ist dieses sicherheitspolitische Interesse aber 

zunehmend in den Hintergrund gerückt. Neuere Forschungsarbeiten zu Small Sta-

tes stehen nunmehr oftmals unter der These des „small is beautiful“ (Thorhallsson 

2018: 20) und interessieren sich entweder für die Frage, wie kleinere Länder auf die 

globalisierte Wirtschaftsordnung reagieren oder für die Frage, welchen Restriktio-

nen und Herausforderungen kleine Länder in internationalen Organisationen gegen-

überstehen und wie es ihnen (trotzdem) gelingt „[…] to ‘punch above their weight’ 

in international politics“ (Björkdahl 2007: 538). Für erstere Forschungsrichtung be-

sonders hervorzuheben sind die bereits unter dem Stichwort der Kompensations-

theorie erläuterten Arbeiten von Cameron (1978), Katzenstein (1985) und Rodrik 

(1998), die kleinen Ländern zwar eine besondere Abhängigkeit und Exponiertheit 

vom Weltmarkt unterstellen, zugleich aber deren Fähigkeit „to respond quickly to 

changing conditions with the consent of all major stakeholders […]“ (Thorhallsson 

2018: 19) hervorheben. Katzenstein (1985) erklärt diese Flexibilität kleiner Ländern 

mit dem Vorhandensein eines ausgeprägten demokratischen Korporatismus und 
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dem gezielten Zusammenwirken nationaler Verbände. Jedenfalls können Dami-

jan/Damijan/Parcero (2013) in einer aktuellen quantitativen Auswertung wirtschaft-

licher und sozio-ökonomischer Indikatoren von 200 Ländern über einen Zeitraum 

von 50 Jahren zeigen, „[…] that small countries are richer, have larger governments, 

but are also more prudent in terms of fiscal policies and run smaller public debts. 

[…] This, however, comes at cost of higher vulnerability to external shocks resulting 

in higher volatility of growth rates.“ (Damijan/Damijan/Parcero (2013: 24)  

Im Fokus der zweiten Forschungsrichtung stehen regelmäßig die Vereinten Natio-

nen (vgl. exempli causa Björkdahl 2007, 2013; Balik 2008; Thorhallsson 2012; 

Tarp/Hansen 2013) und – aus einem europäischen Blickwinkel – die Europäische 

Union als Sonder- und Unterform regionaler Zusammenarbeit. Ausgangspunkt für 

Studien in diesem Feld ist für beide Arenen die Prämisse von „[…] limited adminis-

trative resources, weak bargaining power, and institutional arrangements that are 

biased in favour of the most powerful states.“ (Thorhallsson 2018: 21) Die Mehrzahl 

der Arbeiten zur Europäischen Union beschäftigt sich mit den spezifischen Hand-

lungsbedingen kleiner Mitgliedstaaten beim Versuch der Beeinflussung des euro-

päischen Integrations- und Politikprozesses („Upload“). Die zahlenmäßig unterlege-

nen Arbeiten, die explizit einen Download-Blickwinkel einnehmen, sind zumeist in 

der Compliance-Forschung beheimatet. Hervorzuheben sind hierfür insbesondere 

die Arbeiten von Börzel/Hofmann/Panke/Sprungk (2010) und Börzel/Hof-

mann/Panke (2012). Die erste Arbeit untersucht insgesamt 6.300 Umsetzungsver-

stöße europäischer Rechtsakte durch die Mitgliedstaaten und kommt zu dem 

Schluss, dass „[p]owerful member states are most likely to violate European law, 

whereas the best compliers are small countries with efficient bureaucracies.“ (Bör-

zel/Hofmann/Panke/Sprungk 2010: 1363) Dass das politische Gewicht eines Mit-

gliedstaates zudem die Durchführung eines Vertragsverletzungsverfahrens beein-

flussen kann, welches üblicherweise auf einen solchen Umsetzungsverstoß folgt, 

zeigen die Ergebnisse der zweiten Arbeit. Zwar scheinen auch hier innerstaatliche 

Gründe von Relevanz für die Länge und ansteigende Eskalationsstufe eines sol-

chen Verfahrens zu sein, doch halten auch Börzel/Hofmann/Panke (2012) nach Un-

tersuchung von 5.000 Vertragsverletzungsverfahren den politischen Einfluss eines 

Mitgliedstaates für relevant und schlussfolgern, „[…] that states combining high ca-

pacities with low power, such as Denmark, tend to be the better compliers, whereas 

countries that lack government capacity and autonomy, but have political influence 
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(e. g., Italy), are the biggest compliance laggards.“ (Börzel/Hofmann/Panke 2012: 

467) Die Europäisierungsforschung unterstellt den Instrumenten der makroökono-

mischen Steuerung einen indirekten, stellenweise aber bedeutsamen Einfluss auf 

die nationale Sozial- und Alterssicherungspolitik. Wie oben bereits ausgeführt, fin-

den sich in der Compliance-Forschung auch explizit hierauf gerichtet Hinweise, 

dass kleine EU-Staaten durch die Institutionen des Stabilitäts- und Wachstumspakts 

stärker beschränkt werden als große EU-Staaten (s. im Detail Kapitel 3.3.2; vgl. 

exemplarisch hier: Von Hagen 2003; Busemeyer 2004; Buti/Pench 2004; Deubner 

2006; Baerg/Hallerberg 2016). Dass kleine Mitgliedstaaten trotz der strukturellen 

Nachteile den europäischen Integrations- und Politikprozess beeinflussen können, 

zeigt eine wachsende Zahl an Studien, deren thematische Bandbreite hier nur kurz 

umrissen werden soll: Exempli causa untersucht Lehtonen (2009) den Einfluss klei-

ner Mitgliedstaaten in Vertragsverhandlungen, Maes/Verdun (2005) analysieren die 

Rolle Belgiens und der Niederlande im Entstehungsprozess der Währungsunion, 

Arter (2002) zeigt den Einfluss Finnlands bei der Einrichtung der Nördlichen Dimen-

sion, Jakobsen (2009) betrachtet die Rolle der nördlichen Mitgliedstaaten bei der 

Ausrichtung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Czina 

(2013) widmet sich dem Versuch Estlands, das Thema Cyber-Security auf die eu-

ropäische Agenda zu setzen. Zentrales Ergebnis dieser Studien ist die Feststellung, 

dass die noch in der „ersten Welle“ der Forschung zu Small States geltende Maxime 

des „Bandwagoning“ nicht mehr erfolgsversprechend scheint, wenn kleine Mitglied-

staaten den politischen Prozess der Europäischen Union erfolgreich beeinflussen 

möchten.  

Rentensysteme und Reformen der gewählten Fallforschungsländer 

Mit dem Aufbau der einzelnen Alterssicherungssysteme der gewählten Fallstudien-

ländern und der inhaltlichen Ausgestaltung einzelner Reformen beschäftigt sich 

eine Vielzahl von (teils interdisziplinären und vergleichend angelegten) Arbeiten, auf 

die bei der Anfertigung der Arbeit intensiv zurückgegriffen wurde. Für Dänemark 

exemplarisch angeführt werden können Abrahamson/Wehner (2003), Ploug (2003), 

Andersen/Pedersen (2006), Green-Pedersen (2006), Andersen/Carstensen (2009), 

Pedersen (2009), Guardiancich (2010), Stöger (2011), Kvist (2010, 2011, 2014), 

Alves (2015), Andersen (2008; 2015), Beier Sørensen (2015) und Beier Sørensen 

et al. (2016). Für Österreich einschlägig sind Knell/Köhler-Töglhofer/Prammer 
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(2006), Schulze/Schludi (2006), Wissmann (2008) und Fink (2014). Das Alterssi-

cherungssystem Portugals und dessen Reformen im Untersuchungszeitraum be-

handeln insbesondere Campos/Pereira (2008), Cunha/Paulo/Pereira/Reis (2009), 

Goulart/Camacho (2014) und Mendes (2014). Für Tschechien exemplarisch ange-

führt werden können Müller (2003), Slavik (2006), Háva (2009, 2010), Potucek 

(2009), Škorpík/Suchomel (2011), Vostatek (2012), Holub (2014). Einen deskriptiv-

vergleichenden Blickwinkel nehmen beispielhaft ein Queisser (2015), Grech (2015) 

und Domonkos/Simonovits (2017). Einen detaillierten Überblick über grundlegende 

Struktur- und Organisationsmerkmale sowie über aktuelle Eckwerte der öffentlich-

rechtlichen Pflichtsysteme bietet zudem das von den Mitgliedstaaten und der Euro-

päischen Kommission gemeinsam getragene „Mutual Information System on Social 

Protection“ (Missoc 2017). 

2.3 Forschungsdesiderate und Thesen 

Fügt man den doppelten theoretischen Rahmen aus Europäisierungsansatz und 

Small States-Debatte zusammen und gleicht diesen mit den Erkenntnissen der Po-

licy-Forschung zur Alterssicherungspolitik ab, zeigt sich eine Reihe von For-

schungslücken. Die überwiegende Zahl der Europäisierungsstudien konzentriert 

sich erstens auf eine hierarchische Betrachtung von Europäisierung (Download) 

und blendet damit die aus den theoretischen Überlegungen bekannte Frage der 

vorgelagerten Einflussnahme der Mitgliedsstaaten auf supranationaler Ebene (Up-

load) ebenso aus wie eine mögliche Beeinflussung der Mitgliedstaaten untereinan-

der ohne (direkte) Beteiligung der EU-Ebene (Interload). Zweitens widmet sich die 

Mehrzahl der Europäisierungsstudien regelmäßig den gleichen Mitgliedstaaten, al-

len voran den großen Ländern wie etwa Deutschland, Frankreich und Großbritan-

nien, oder unter dem Eindruck der gegenwärtigen Eurokrise zuletzt isoliert den Pro-

grammländern (vgl. Vink/Graziano 2007: 17; Börzel/Panke 2015: 230). Die Small 

States-Forschung wiederum hat ihren Ursprung in den Internationalen Beziehungen 

und konzentriert sich thematisch deshalb bislang in erster Linie auf außen- und si-

cherheitspolitische Themen und Fragestellungen, auch wenn ihre Überlegungen zu 

den Handlungsbedingungen kleiner Mitgliedsstaaten in der Europäischen Union als 

grundsätzlich politikfeldunabhängig angenommen werden können. In den Europa-

wissenschaften werden kleine Länder zudem zumeist hinsichtlich der Frage nach 
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möglichen Upload-Erfolgen untersucht. In der klassischen Policy-Forschung 

schließlich werden potentielle europäische Einflüsse auf die nationale Alterssiche-

rungspolitik jenseits von konditionierten Rettungsmaßnahmen in der Eurokrise bis-

lang noch systematisch unterschätzt und infolgedessen zumeist keiner vertieften 

wissenschaftlichen Analyse und Einordnung unterzogen (vgl. Schubert/Hegel-

ich/Bazant 2008: 24f.). Aus dieser Synopse lassen sich eine Reihe von Forschungs-

fragen formulieren: 

1. Wie ist das Politikfeld Rente auf europäischer Ebene institutionell und inhalt-

lich ausgestaltet? 

2. Welche Rückwirkungen ergeben sich aus diesem europapolitischen Rahmen 

für die Rentenpolitik der EU-Mitgliedstaaten im Allgemeinen und für kleinere 

Mitgliedsländer im Speziellen? 

3. Mit welchen Instrumenten und Mitteln nimmt die europäische Ebene Einfluss 

auf die Rentenpolitik der vier Fallstudienländer? 

4. Wie groß ist das Ausmaß der europäischen Beeinflussung der Rentenpolitik 

der vier Fallstudienländer (Download)? 

5. Welche Unterschiede zeigen sich bei diesem rentenpolitischen Download 

und wie lassen sich diese Abweichungen erklären? 

6. Nehmen die vier Fallstudienländer (mittel-/unmittelbar) Einfluss auf den ren-

tenpolitischen Download (Upload-eng) oder die europäische Rentendiskus-

sion (Upload-weit) und welche Ziele verfolgen die Länder dabei? 

7. Kommt es beim Versuch der (mittel-/unmittelbaren) Beeinflussung der euro-

päischen Rentendiskussion (Upload-weit) zu Absprachen und Kooperatio-

nen mit anderen Mitgliedstaaten und welche (regelmäßigen) Konstellationen 

und Muster zeigen sich hierbei? 

8. Lassen sich in der Rentenpolitik der vier Fallstudienländer Lern- und Aus-

tauschprozesse mit anderen Mitgliedstaaten (außerhalb bestehender EU-

Strukturen) feststellen (Interload)? 

9. Wie werden diese Interload-Prozesse von den beteiligten Akteuren begrün-

det und nach welchem Muster und mittels welcher Kanäle erfolgt ein solcher 

Interload? 

Zu allen drei Europäisierungsdimensionen lassen sich in Verbindung mit den vor-

herigen theoretischen Überlegungen und den Erkenntnissen der fragmentierten 

Forschungslandschaft ein Bündel von (teils konkurrierenden) Thesen formulieren, 

die dieser Arbeit strukturierend zugrunde gelegt werden sollen. Für die Download-

Dimension lässt sich einleitend die These formulieren, dass Europäisierungspro-

zesse in kleineren Mitgliedsländern auch außerhalb eines akuten Krisenmoments 

feststellbar sein werden. Dahinter stehen einerseits die bisherigen Erkenntnisse der 



67 

 

Europäisierungsforschung, dass solche Einwirkungen auf die nationale Alterssiche-

rungspolitik nur dann feststellbar sind, wenn der betroffene Staat unter einem 

akuten finanziellen Handlungsdruck steht, und andererseits das in der Small States-

Forschung formulierte Argument, dass kleine Länder anfälliger für externe Einflüsse 

sind und ihrerseits nur unzureichend auf entsprechende Einflüsse (moderierend o-

der abwehrend) reagieren können. Konträr hierzu ließe sich aber auch die von Var-

wick/Eichenhofer/Windwehr/Wäschle (2016: 259) aufgestellte These auf Small Sta-

tes übertragen, wonach die „formalen haushaltspolitischen Instrumente (HPIf) be-

reits in haushaltspolitischen Normalzeiten eine gewisse Grundsubstanz aufweisen 

und die nationale Haushaltspolitik flankieren“, allerdings erst in ausgeprägten Kri-

senzeiten einen nachhaltigen europäischen Einfluss auf die nationale Alterssiche-

rungspolitik ermöglichen. 

Download-Hypothese 1: Weicht das nationale Alterssicherungssystem gänzlich 

oder in Teilen von den auf europäischer Ebene getroffe-

nen Vorgaben und Vorstellungen ab, werden bei europä-

ischen Small States auch außerhalb eines akuten Kri-

senmoments Downloadprozesse feststellbar sein. 

Fraglich ist die Relevanz der einzelnen Einflusskanäle, über die europäische Poli-

tikinhalte auf die nationale Alterssicherungspolitik einwirken, und welche Herausfor-

derungen sich hierbei jeweils aus den Handlungsbedingungen kleiner Mitglieds-

staaten ergeben. Der vorausgegangene Forschungsüberblick hat gezeigt, dass die 

Offene Methode der Koordinierung auf dem Feld der Alterssicherung (OMK/R) nur 

eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint, was vorwiegend mit der Ausgestal-

tung als „soft-law-Instrument“ und der fehlenden primärrechtlichen Absicherung be-

gründet wird. Mithin wäre zu erwarten, dass auch bei den in der Arbeit zu untersu-

chenden Small States die Koordinierungsmethode keinen substanziellen Einfluss 

auf die Rentenpolitik ausübt. Konträr hierzu ließe sich jedoch auch die Erwartung 

formulieren, dass die Koordinierungsmethode bei Small States eine vergleichbare 

Wirkung entfaltet, wie dies rechtlichen und haushaltspolitischen Impulsen bereits 

unterstellt wird, da sich kleine Mitgliedstaaten auch einem rechtlich unverbindlichen 

„peer and public pressure“ nur schwer entziehen können (vgl. Schmidt 2011: 170). 

Schlüssig erscheint zudem die (Interload-) Argumentation, dass die Ausgestaltung 

der Koordinierungsmethode als Plattform für wechselseitiges Lernen den Small Sta-

tes dabei helfen kann, den eigenen Problem- und Lösungshorizont zu erweitern und 
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damit eventuell vorhandene (fachliche/personelle) Defizite zu kompensieren (s. u.). 

Zu erwarten wäre dann, dass sich dies in einer verstärkten Nutzung der Koordinie-

rungsplattform widerspiegelt. 

Download-Hypothese 2:  Einflüsse der europäischen Ebene werden vornehmlich 

mittels rechtlicher oder haushaltspolitischer Instrumente 

erfolgen. Die Offene Methode der Koordinierung 

(OMK/R) mit ihren primär sozialpolitischen Zielen spielt 

keine Rolle. 

Die Upload-Dimension in der Alterssicherungspolitik genießt in der Forschung bis-

lang nur wenig Aufmerksamkeit. Einzig Varwick/Eichenhofer/Windwehr/Wäschle 

(2016: 260-262) haben die Gestaltungs- und Einflussprozesse einer vertieften kom-

parativen Analyse unterzogen, können für die von ihnen untersuchten sechs Fall-

studienländer allerdings ein insgesamt nur geringes Upload-Aktivitätsniveau erken-

nen. Als mögliche Erklärung verweisen die Autoren auf die vielfach ebenfalls nur 

schwach ausgeprägten Download-Prozesse, die eine kohärente Upload-Strategie 

aus Sicht der betroffenen Staaten nicht erforderlich erscheinen lasse. Unabhängig 

davon ist gleichwohl das (mittel- und langfristige) Bestreben der untersuchten Mit-

gliedstaaten zu erkennen, eine weitere formelle wie informelle Kompetenzübertra-

gung in diesem Politikfeld auf die europäische Ebene zu verhindern. Ergänzt man 

die von den Autoren somit implizit postulierte lineare Abhängigkeit von Download-

Bemühungen der supranationalen Ebene und Upload-Aktivitäten der Mitgliedstaa-

ten mit der oben formulierten Erwartung, dass in Small States auch außerhalb eines 

akuten Krisenmoments Downloadprozesse feststellbar sein werden, wären analog 

auch verstärkt Upload-Aktivitäten in den entsprechenden Einzelfällen zu erwarten. 

Eine ablehnende Haltung gegenüber einer weiteren Kompetenzübertragung auf die 

europäische Ebene kann aus dem Blickwinkel der intergouvernementalen Integra-

tionstheorie auch den Small States unterstellt werden. Beide Erwartungen decken 

sich zugleich mit den von Windwehr/Wäschle (2017: 305f.) formulierten Annahmen 

über mögliche allgemeine Rückwirkungen der vom Neuen Intergouvernementalis-

mus postulierten neuen Integrationslogik auf die Intensität und Mechanismen von 

Europäisierung und damit inhaltlich auf die drei Teildimensionen Download, Upload 

und Interload. Auf das hier vorliegende Politikfeld Alterssicherung übertragen, wel-

ches zumindest primärrechtlich ein Primat der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Ge-

staltung, Verwaltung und Finanzierung ihrer sozialen Sicherungssysteme erkennen 

lässt, kann so für die Upload-Dimension die grundsätzliche Erwartung formuliert 
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werden, dass entsprechende Aktivitäten der Mitgliedstaaten angesichts der elek-

toralen Bedeutung der Rentensysteme für die Regierungsparteien (im Sinne eines 

vote-seeking) zunehmen und auf die Verteidigung der nationalen Interessen und 

Kompetenzen gerichtet sein werden.  

Upload-Hypothese: Kurzfristig werden die Upload-Bemühungen eines Small 

States auf das Moderieren oder Begrenzen des europä-

ischen Einflusses in konkreten Einzelfällen gerichtet 

sein, langfristig auf die Verhinderung einer weiteren 

Kompetenzübertragung auf die europäische Ebene. 

Weniger noch als mit der Upload-Dimension beschäftigt sich die Forschung bislang 

mit der Interload-Dimension. Dies gilt im Besonderen auch für das Politikfeld Alters-

sicherung. Auf entwickelte Ansätze und Erkenntnisse lässt sich deshalb nicht zu-

rückgreifen. Erste Systematisierungsversuche finden sich wiederum bei Varwick/Ei-

chenhofer/Windwehr/Wäschle (2016: 262-264), die  für ihre sechs Fallstudienländer 

allerdings ein ebenfalls nur geringes Aktivitätsniveau in dieser Europäisierungsdi-

mension feststellen. Die von den Autoren nur vereinzelt identifizierten Kooperations- 

und Austauschformate sowie Lernprozesse folgen dabei offenkundig keinem gene-

rellen Muster und sind eher themen- als länderspezifisch, wobei (vermeintliche) 

Benchmark-Setter von den Autoren als jeweiliger Bezugspunkt entsprechender Ak-

tivitäten gesondert hervorgehoben werden. Zudem scheint es nur in Krisenzeiten 

und bei paradigmatischen Rentenreformen zu einem „Blick über den eigenen Tel-

lerrand“ zu kommen. Dies lässt sich zweifelsohne auf kleine Mitgliedstaaten über-

tragen. Schlüssig, weil mit den Erkenntnissen der Small States-Debatte kombiniert, 

ist jedoch auch die konträre Erwartung, dass bei kleinen Mitgliedstaaten verstärkte 

Interload-Aktivitäten zu beobachten sein werden, da solche Kooperations- und Aus-

tauschformate sowie Lernprozesse ihnen dabei helfen können, den eigenen Prob-

lem- und Lösungshorizont zu erweitern und eventuell vorhandene fachliche oder 

personelle Defizite zu kompensieren: „Being a small country with a relatively small 

academic community, it seems that […] experts look eagerly to the debates other 

countries are conducting, and the policies they are proposing and implementing.“ 

(Chuliá/Asensio 2006: 653). 

Interload-Hypothese 1:  Kleine Mitgliedstaaten werden auch außerhalb des insti-

tutionalisierten europäischen Rahmens Konsultations- 

und Austauschprozesse mit anderen EU-Mitgliedstaaten 

etablieren, wenn sie nur über eingeschränkte finanzielle, 
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ministerielle und/oder fachliche Ressourcen verfügen 

und in diesem Politikfeld Defizite feststellen. 

Interload-Hypothese 2: Sucht ein kleiner Mitgliedstaat die Kooperation/den Aus-

tausch mit anderen Mitgliedstaaten, wird er sich an (ver-

meintliche) Benchmark-Setter wenden, die bereits eine 

hohe Kompatibilität mit den europäischen Zielvorgaben 

aufweisen. 

In der Gesamtschau zeigt sich somit, dass die europäische Dimension der Alterssi-

cherungspolitik bislang weder theoretisch noch empirisch hinreichend erschlossen 

ist. Insbesondere „‘pressure’ and ‘intervening variables’ received a rudimentary 

treatment“ (Radaelli 2004: 4), was mit Blick auf die europäischen Small States und 

ihre exponierte Stellung in der europäischen Governance umso misslicher er-

scheint. Durch die in der Forschung vorherrschende Verkürzung auf eine reine 

Download-Analyse von Europäisierung können die vielfältigen Prozesse in einem 

zunehmend im europäischen Fokus befindlichen Politikfeld nur unzureichend er-

fasst werden. Systematisch unberücksichtigt bleiben zudem regelmäßig die außer-

halb eines akuten Krisenmodus ablaufenden Prozesse und Interaktionen ebenso 

wie die speziellen Handlungsbedingungen kleiner Mitgliedsstaaten in der europäi-

schen Alterssicherungspolitik, was folglich auch „nur einen sehr reduzierten Blick 

auf die Interaktionsbeziehungen und Beeinflussungskanäle zwischen nationalen 

und europäischen Akteuren bzw. Politiken“ ermöglicht (Fehmel 2017: 636). Dies 

erscheint umso misslicher, „[as] big lessons can be drawn from the experience of 

small nations.“ (Obinger et al. 2010: 1) Der Mehrwert der Arbeit ergibt sich deshalb 

primär aus dem explorativen Füllen dieser Leerstellen und der theoriegeleiteten Ver-

knüpfung der Policy- und Europäisierungsforschung: „By considering policy coordi-

nation broadly within the process of domestic reform, the scholarship on European-

isation and comparative welfare state reform should come closer together and not 

move further apart.“ (De la Porte/Pochet 2012: 345). 

2.4 Methodik und Fallauswahl 

2.4.1 Methodik 

Die vorliegende Arbeit steht bei der Beantwortung der mehrteiligen Forschungs-

frage vor einer Reihe von methodischen Herausforderungen. Exemplarisch lässt 
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sich dies für die Download- und Upload-Dimension anhand der Offenen Methode 

der Koordinierung und der europäischen Haushaltsüberwachung darlegen, die als 

zentrale Wirkkanäle in diesen beiden Europäisierungs-Dimensionen aufgefasst 

werden können. Beide Instrumente sind als wechselseitige Austausch- und Koope-

rationsprozesse zwischen nationaler und europäischer Ebene ausgestaltet (s. im 

Detail Kapitel 3.3). Unklar bleibt bei solchen zirkulären Prozessen im Zweifel aber, 

wann und wo diese beginnen und welche Wechselwirkungen tatsächlich vorliegen 

(s. Kapitel 2.1.1). Erschwerend kommt hinzu, dass beide Instrumente dem Modus 

der rechtlich nicht bindenden politischen Koordinierung folgen. Zwar werden in der 

Koordinierungsmethode qualitative Zielgrößen formuliert, es bleibt den Mitgliedstaa-

ten aber vorbehalten, über deren Erreichen und die hierfür notwendigen Mittel und 

Wege zu entscheiden. Ähnliches gilt für die Instrumente der gemeinsamen Haus-

haltsüberwachung. In deren Zentrum setzt der Stabilitäts- und Wachstumspakt 

Grenzwerte für das zulässige staatliche Finanzierungsdefizit und die Schuldenquote 

und kann im Defizitverfahren auch Maßnahmen im Bereich der Alterssicherung an-

mahnen. Die Sanktionierung und damit die Frage der tatsächlichen Bindewirkung 

unterliegt letztlich allerdings politischen Erwägungen der Europäischen Kommission 

und des Ministerrats. Bei der Analyse beider Instrumente besteht damit die Gefahr 

des Fehlschlusses, wenn nationale Reformen der Alterssicherung bei inhaltlicher 

Kongruenz mit den europäischen Zielvorgaben auftreten, der genuin politische Ent-

stehungskontext jedoch ausgeblendet wird („cum hoc ergo propter hoc“). Umge-

kehrt besteht grundsätzlich die Gefahr, europäische Einflüsse systematisch zu un-

terschätzen, wenn diese nicht auf einem hierarchischen Einfluss beruhen und in 

nationalen Rechtstexten und politischen Dokumenten entsprechend nicht benannt 

werden. Dies kann einerseits auf Verzögerungseffekte (als time lag) zurückgeführt 

werden, etwa weil sich Lern- und Sozialisierungsprozesse über einen längeren Zeit-

raum erstrecken und der genuin europäische Ursprung verloren geht, oder ande-

rerseits auf politische Opportunitätsüberlegungen, um etwa die (vermeintliche) na-

tionale Souveränität hervorzuheben. Anzumerken ist zudem, dass diese Arbeit – 

ähnlich wie andere politikwissenschaftliche Untersuchungen – vor der Herausforde-

rung steht, dass der politische Entscheidungsprozess in variierendem Maße in einer 

„black box“ stattfindet und damit dem wissenschaftlichen Zugriff (zumindest teil-

weise) entzogen ist (vgl. Easton 1965). In der Folge fällt beispielsweise auch die 
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Quellenlage je nach Europäisierungsdimension (und Fallstudienland) unterschied-

lich aus. Während in der Download-Ebene mit einer Vielzahl an Primär- und Sekun-

därquellen zu rechnen ist, fällt deren Zahl in der Upload- und insbesondere in der 

Interload-Dimension bereits deutlich kleiner aus. Vor dem Hintergrund der kurso-

risch aufgezeigten methodischen Herausforderungen greift die Arbeit deshalb auf 

ein methodenverbindendes Forschungsdesign zurück und stützt sich neben der 

systematischen Analyse von Primär- und Sekundärquellen zudem auf eine Reihe 

von Experteninterviews. Eine solche Triangulation bietet den Vorteil, dass etwaige 

Schwächen der einzelnen Verfahren und der Quellenlage zumindest teilweise aus-

geglichen werden können (vgl. Lauth/Pickel/Pickel 2015: 220). Zweifelsohne bleibt 

eine Verallgemeinerung der Erkenntnisse unter diesen methodischen Herausforde-

rungen aber schwierig. 

Analyse von Primär- und Sekundärquellen 

Die Analyse von Primär- und Sekundärquellen stellt die methodische Grundlagen-

arbeit für dieses Forschungsvorhaben dar. Als Primärquellen gelten dabei neben 

offiziellen nationalen Dokumenten (z. B. Gesetzestexte, -begründungen und -vorla-

gen, Plenarprotokolle, ministerielle Berichte und Analysen) auch Dokumente der 

europäischen Institutionen. Die Auswertung dieser offiziellen Dokumente dient für 

die Bereiche der Download- und Upload-Dimension dem Abgleich der nationalen 

Reformen mit den europäischen Zielvorgaben, der Herausarbeitung des Reform-

prozesses und der ihm öffentlich zugeschriebenen Motive und möglichen Hand-

lungsoptionen sowie der Analyse des Austauschprozesses mit den europäischen 

Institutionen. Um die eingangs beschriebene Gefahr des Fehlschlusses zu minimie-

ren, wird die Analyse durch den Einbezug relevanter Sekundärliteratur ergänzt und 

abgesichert. Hierzu gehören allen voran wissenschaftliche Abhandlungen und Stu-

dien, die sich mit Teilbereichen und Detailfragen der jeweiligen nationalen Reformen 

beschäftigen und so einen differenzierten Blick auf den Reformprozess geben. 

Experteninterviews 

Neben der systematischen Auswertung der verfügbaren Primär- und Sekundärquel-

len stützt sich die vorliegende Arbeit zudem auf eine Reihe von Experteninterviews, 

die mit Vertretern der ausgewählten Fallstudienländern und der auf europäischer 
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Ebene relevanten Institutionen geführt wurden. Auf nationaler Ebene sind dies Ver-

treter der an der Querschnittspolitik Alterssicherung beteiligten Ministerien, klassi-

scherweise des Sozial- und Finanzministeriums. Zudem wurden Interviews mit Wis-

senschaftlern geführt, die mit den jeweiligen nationalen Reformprozessen vertraut 

sind und über deren Begründung, Durchführung und den nationalen Reformdiskurs 

weitergehende Informationen bereitstellen können. Auf europäischer Ebene wurden 

Vertreter aus den zuständigen Generaldirektionen der Europäischen Kommission 

und den Sekretariaten der maßgeblichen Ausschüsse befragt (siehe Kapitel 3.1). 

Die Experten werden dabei als Informationsträger konzeptualisiert, die aufgrund ih-

rer spezifischen Insider-Perspektive der jeweiligen Institution für die Beantwortung 

der Forschungsfrage relevantes Akteurswissen bereitstellen können: „Der Experte 

wird also nicht um seiner selbst willen interviewt, sondern als Informationsquelle 

über einen zu erforschenden Sachbestand.“ (Lauth/Pickel/Pickel 2015: 179) Ideal-

erweise wurden für jede ausgewählte Institution auch mehrere Vertreter interviewt, 

um differierende Wissensstände und Interpretationen nutzbar zu machen (vgl. Hil-

debrandt 2015: 243). Die Experteninterviews wurden als halb-offene Leitfadeninter-

views mit einer Gesamtdauer von 30 bis max. 60 Minuten durchgeführt. Die Anlage 

als halb-offene Befragung ermöglicht nicht nur die Berücksichtigung des natürlichen 

Gesprächverlaufs, sondern dient vornehmlich der Erschließung des spezifischen 

(und variierenden) Akteurswissens auch jenseits des Spektrums vorgegebener 

Frage- und Antwortkonstellationen vollständig strukturierter Befragungen (vgl. Diek-

mann 2010: 437f.). Die Interviews wurden wenn möglich persönlich geführt, um Ver-

zerrungen zu vermeiden. Allerdings war dies nicht in allen Fällen möglich, etwa an-

gesichts des institutionellen Hintergrunds der Experten und der damit oftmals ein-

hergehenden Terminschwierigkeiten. In diesen Fällen wurde das Experteninterview 

telefonisch durchgeführt. Die dadurch theoretisch denkbaren Qualitätseinbußen 

werden aber als in der Summe vernachlässigbar erachtet (vgl. Hildebrandt 2015: 

246f.). Zudem war es nicht für alle vier Fallstudienländer möglich, in gleicher Zahl 

Interviews mit Regierungsvertretern bzw. der nationalen Bürokratie zu führen. Ent-

sprechende Interviewanfragen wurden teilweise ignoriert oder abgelehnt. Die Er-

gebnisse der Gespräche wurden in Ergebnisprotokollen festgehalten und werden in 

der Arbeit anonymisiert wiedergegeben. Als grundsätzliches methodisches Problem 

erweist sich bei Experteninterviews die mögliche Antwortverzerrung durch „politi-

sche Erwünschtheit“. Dies kann sich, mit Blick auf die Download-Dimension, etwa 
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in der Überbetonung oder vice versa dem Herunterspielen europäischer Einflüsse 

auf den nationalen Reformprozess zeigen. Als Gründe hierfür ist neben der Strate-

gie des „blame shiftings“ auch das demonstrative Herausstellen nationaler Souve-

ränität denkbar, insbesondere da das Politikfeld Alterssicherung aufgrund seiner 

gesellschaftlichen wie volkswirtschaftlichen herausgehobenen Bedeutung von poli-

tischer Brisanz ist. Ein solcher Bias muss, unabhängig vom ihm zugrundeliegenden 

Motiv, in der Auswertung berücksichtigt werden und kann mit der methodischen Tri-

angulation (zumindest teilweise) aufgefangen werden (vgl. Wolf 2015). Die Arbeit 

greift auf insgesamt 31 Experteninterviews zurück, die alle vom Autor dieser Arbeit 

durchgeführt wurden. Acht dieser Experteninterviews fielen bereits im Rahmen ei-

nes von der Deutschen Rentenversicherung Bund geförderten interdisziplinären 

Vorgängerprojekts an den Universitäten Halle-Wittenberg und Jena an (vgl. Var-

wick/Eichenhofer/Windwehr/Wäschle 2016). 

Untersuchungszeitraum 

Europäisierungsprozesse können als fortlaufende Austausch- und Verhandlungs-

prozesse zwischen nationaler und europäischer Ebene charakterisiert werden (vgl. 

Börzel 2002; Saurugger 2014) und entfalten ihre Wirkung auf die nationale Ebene 

entsprechend nicht als „‘one-off’, fixed-term process“ (Martinsen 2007: 548). Für die 

Forschung bedeutet dies, dass zur adäquaten Erfassung und Bewertung der Euro-

päisierungsprozesse der Untersuchungszeitraum entsprechend über eine längere 

Periode angelegt werden muss. Für die Analyse der Europäisierung der Alterssi-

cherungspolitik in den gewählten Fallstudienländern wird aus diesem Grund der 

Zeitabschnitt von 1999 bis 2015 gewählt. Der Beginn des Untersuchungszeitraums 

begründet sich mit dem Beginn der dritten und (letzten) Stufe der Wirtschafts- und 

Währungsunion und der seither erfolgenden Koordinierung der Wirtschafts- und 

Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten, die als zentraler (indirekter) Wirkkanal auf die 

nationale Alterssicherungspolitik beschrieben werden kann (vgl. Varwick 2012).  Ei-

nen Sonderfall stellt dadurch die Tschechische Republik dar, die der Europäischen 

Union erst im Jahr 2004 beigetreten ist. Die Analyse möglicher Europäisierungspro-

zesse in der tschechischen Alterssicherungspolitik beginnt entsprechend erst mit 

dem Beitritt des Landes zur Europäischen Union, auch wenn eine Beitrittseuropäi-

sierung grundsätzlich denkbar und von wissenschaftlichem Interesse ist. Allerdings 
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unterliegt ein solcher Beitrittsprozess einer gewissen Konditionalität, weshalb ent-

sprechende Europäisierungsprozesse auf anderen Impulsen und Mechanismen be-

ruhen, als es jene Prozesse und ihren Voraussetzungen sind, die im Fokus dieser 

Arbeit stehen. Das Ende des Untersuchungszeitraums markiert die jüngste Aus-

gabe des „Ageing Reports“ aus dem Jahr 2015, die systematisch für diese Arbeit 

ausgewertet werden konnte (vgl. Europäische Kommission 2015; dies. 2015a). Die-

ser wird alle drei Jahre von der Europäischen Kommission und der Ageing Working 

Group (AWG) des Wirtschaftspolitischen Ausschusses (EPC) erstellt und liefert eine 

detaillierte Analyse des demografischen Wandels in den Mitgliedstaaten und der in 

der Folge zu erwarteten langfristigen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf die 

wirtschaftliche Entwicklung und auf die finanzielle Tragfähigkeit der öffentlichen 

Aushalte im Allgemeinen wie der Sozialsysteme im Besonderen. Vordergründig 

handelt es sich beim Ageing Report damit zunächst lediglich um eine technische 

Bestandsaufnahme und Projektion der nationalen Bevölkerungsstrukturen. Zugleich 

haben die von der Ageing Working Group daraus abgeleiteten Prognosen und Mo-

delle einen „massiv political impact“ (Interview #1), bilden diese doch die Grundlage 

für die von der Europäischen Kommission und dem Rat der Europäischen Union 

gerade auch in der Rentenpolitik ausgesprochenen problemfeld- und länderspezifi-

schen Empfehlungen. Der Ageing Report ist damit zweifelsohne „extremly im-

portant“ (Interview #1) für die europäische Alterssicherungsdebatte und bietet sich 

deshalb in seiner 2015-Ausgabe als Endpunkt für die hier zu verwendende Unter-

suchungsperiode an. Durch den gewählten Untersuchungszeitraum 1999-2015 

werden summa summarum zentrale rentenpolitische Entwicklungen auf nationaler 

Ebene und potentielle Einflussmechanismen auf europäischer Ebene abgedeckt, 

allen voran die mit dem Beginn der Währungsunion eingeführte Haushaltsüberwa-

chung (s. Kapitel 3.3.2), die Offene Methode der Koordinierung (siehe Kapitel 3.3.1), 

sowie die Eurokrise mit ihrer teils katalysatorischen Wirkung (vgl. Varwick 2012: 43). 

Untersuchungsgegenstand in Mehrschichtsystemen 

Alterssicherungssysteme sind, sofern es zu keinen paradigmatischen Umbauten 

gekommen ist, zumeist historisch gewachsen und entsprechend komplex. Dies gilt 

im Besonderen auch für die Systeme in der Europäischen Union, die eine hohe 

Varianz möglicher Finanzierungs-, Durchführungs- und Abdeckungskombinationen 
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aufweisen und in der Folge einen vergleichenden Zugriff erschweren. In der wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung wird zur Klassifikation deshalb in der Regel auf 

entsprechende Arbeiten der OECD (2013) oder der Weltbank (1994) zurückgegrif-

fen. Beide Ansätze ordnen die einzelnen Komponenten und Programme der Alters-

sicherungssysteme anhand deren jeweiliger Aufgaben und Zielsetzung. Während 

die Weltbank Alterssicherungssysteme so in Säulen gruppiert, unterteilt die OECD 

die Alterssicherungssysteme in Schichten (sog. tier-framework). Anhand dieses 

Schicht-Schemas der OECD soll im Folgenden auch der Untersuchungsgegen-

stand eingegrenzt werden. In die erste Schicht des OECD-Frameworks werden alle 

unter öffentlich-rechtlicher Verwaltung stehenden Programme eingruppiert, die eine 

Mindest- oder Basisabsicherung im Alter gewährleisten und auf die Vermeidung von 

Altersarmut ausgerichtet sind. Demgegenüber werden der zweiten Schicht alle Pro-

gramme und Komponenten eines Alterssicherungssystems zugerechnet, die auf die 

Bereitstellung eines angemessenen Ruhestandseinkommens abzielen und den ge-

wohnten Lebensstandard auch im Alter gewährleisten sollen. Diese können unter 

öffentlich-rechtlicher Verwaltung stehen oder privatrechtlich organisiert sein. In der 

dritten Schicht findet sich schließlich die übrige private Vorsorge wie etwa Spargut-

haben, Lebensversicherungen oder Immobilienbesitz.  

Abbildung 6: Untersuchungsgegenstand 

 

Quelle: eigene Darstellung, nach OECD (2013: 133). 

Die Untersuchung beschränkt sich auf jene Teile eines Rentensystems, die dem 

staatlichen Sektor zugeschrieben werden können und entsprechend öffentlich-

rechtlich organisiert sind. In der OECD-Klassifikation sind dies die erste und zweite 

Schicht, wobei die privaten Elemente der zweiten Schicht nur dann in die Untersu-
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chung einbezogen werden, wenn durch eine Reform das Zusammenspiel von staat-

lichen und privaten Elementen betroffen ist, mithin die Statik des Rentensystems 

geändert wird. Nicht in die Untersuchung einbezogen werden hingegen alle jene 

Prozesse und Reformen, die primär auf die privatwirtschaftlich organisierten und 

verwaltenden Schichten einwirken, etwa Binnenmarkt-Regulierungen für Einrichtun-

gen der betrieblichen Altersversorgung (z.B. Richtlinie (EU) 2016/2341). Insgesamt 

untersucht die Arbeit so 29 einzelne Reformmaßnahmen in den vier Fallstudienlän-

dern. 

2.4.2 Fallauswahl 

Für die Beantwortung der Frage, welchen Einfluss die Größe eines Landes auf die 

dynamischen Interaktionsprozesse zwischen Mitgliedstaaten und EU und damit auf 

die Europäisierungsprozesse in der Alterssicherungspolitik hat, greift die vorlie-

gende Arbeit auf die komparative Methode nach Lijphart (1971) zurück. Im Gegen-

satz zu anderen Methoden des Vergleichs, etwa der Einzelfallstudie oder der sta-

tistischen Methode, steht damit die systematische qualitative Analyse einer mittle-

ren Anzahl von Fällen und Variablen im Fokus (vgl. Lauth/Pickel/Pickel 2015: 49-

54). Für die daraus folgende notwendige Auswahl an Fallstudienländern aus der 

Grundgesamtheit wird auf  die kontrollierte Versuchsanordnung des Most-Different-

Case-Designs zurückgegriffen. Der potentielle Zusammenhang zwischen Größe 

und Europäisierung soll so über differierende Kontexte hinweg gesichert werden 

(vgl. Pickel 2010: 36). Die Grundgesamtheit der Untersuchung bilden jene Mitglied-

staaten der Europäischen Union, die als „klein“ definiert werden können. In Kapitel 

2.1.2 wurde bereits ein Überblick über die in der Forschungslandschaft diskutierten 

Zugänge gegeben und auf das dahinterliegende politikwissenschaftliche Machtkon-

zept verwiesen. Grundproblematik wie bei anderen politikwissenschaftlichen Kon-

zepten auch ist die Operationalisierung und Messbarkeit politischer Macht und dar-

aus abgeleitet die Abgrenzung von kleinen und großen Ländern. Baldwin (2013: 

280) weist zwar zurecht darauf hin, dass Macht und Ressourcen nicht synonym 

verwendet werden sollten, betont aber auch, dass eine derartige Gleichsetzung für 

die wissenschaftliche Handhabung gerechtfertigt sein kann. Bislang wurde für die 

Europäische Union regelmäßig die Bevölkerungsgröße oder die damit (lose) ver-
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knüpfte Stimmengewichtung im Rat der Europäischen Union nach dem Nizza-Ver-

fahren der qualifizierten Mehrheit als Unterscheidungskriterium herangezogen: „it is 

a distinction that has proven to be politically very significant in the EU context.“ (Bu-

semeyer 2004: 10; vgl. zudem Panke 2010: 15; Loth 2014: 327) Dieses Verfahren 

soll, auch wenn es seit April 2017 endgültig durch die Beschlussfassung mit "dop-

pelter Mehrheit" abgelöst wurde (vgl. Artikel 16 Abs. 5 EUV), auch in dieser Arbeit 

als zentrales Auswahlkriterium dienen. Durch den Rückgriff auf dieses etablierte 

Verfahren wird nicht zuletzt die Anschlussfähigkeit an die bestehende Forschung 

gewahrt. Als „Small States“ gelten in diesem Sinne somit all jene EU-Mitgliedsstaa-

ten, die im Rat der Europäischen Union nicht mehr Stimmen als der Durchschnitt 

(12,57/gerundet 13) besitzen (s. nachfolgende Tabelle). Die dieser Arbeit zugrun-

deliegende Grundgesamtheit umfasst damit 21 von 28 Mitgliedstaaten. Zum Zwe-

cke einer forschungspraktisch durchführbaren qualitativen Untersuchung be-

schränkt sich die Arbeit zudem auf das daraus ausgewählte repräsentative Länder-

sample Dänemark, Österreich, Portugal und die Tschechische Republik, wobei sich 

diese Stichprobe nachfolgend in mehrfacher Hinsicht begründen lässt. 

Tabelle 3: Bevölkerungsgröße und Nizza-Stimmengewicht 

Mitgliedstaat Bevölkerung (in Mio.) Stimmen im Rat (Nizza-System) 

Deutschland 82,5 29 

Frankreich 67,0 29 

Vereinigtes Königreich 65,8 29 

Italien 60,6 29 

Spanien 46,5 27 

Polen 38,0 27 

Rumänien 19,6 14 

Niederlande 17,1 13 

Belgien 11,4 12 

Griechenland 10,8 12 

Tschechische Republik 10,6 12 

Portugal 10,3 12 

Schweden 10,0 10 

Ungarn 9,8 12 

Österreich 8,7 10 

Bulgarien 7,1 10 

Dänemark 5,8 7 
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Mitgliedstaat Bevölkerung (in Mio.) Stimmen im Rat (Nizza-System) 

Finnland 5,5 7 

Slowakei 5,4 7 

Irland 4,8 7 

Kroatien 4,2 7 

Litauen 2,9 7 

Slowenien 2,1 4 

Lettland 2,0 4 

Estland 1,3 4 

Zypern 0,9 4 

Luxemburg 0,6 4 

Malta 0,5 3 

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten von Borchardt (2015: 169f.), Eurostat (2018i). 

Wohlfahrtsregime 

Bei der Auswahl des Samples wurde erstens auf den Einbezug unterschiedlicher 

Sozialstaatstypen geachtet, die als modellhafte Regime die vielfältige wohlfahrts-

staatliche Politik gruppieren und bevorzugt die Basis in der vergleichenden Wohl-

fahrtsstaatsforschung bilden. Als Standardwerk gilt dabei die von Esping-Andersen 

(1990) entlang der Grundprinzipien Dekommodifizierung und Stratifizierung einge-

brachte Typologisierung, nach der zwischen einem liberalen, einem konservativen 

und einem sozialdemokratischen Wohlfahrtsregime unterschieden werden kann. Im 

liberalen Wohlfahrtsregime ist primär der Markt für die Wohlfahrtsproduktion zustän-

dig, während die staatliche Sozialpolitik in materieller wie rechtlicher Hinsicht nur 

marginal ausfällt. Leitbild und Zielvorstellung ist die aus dem Wirtschaftsliberalismus 

übernommene Marktkonformität und die negative Freiheit des Einzelnen. Entspre-

chend hoch fällt dessen Marktabhängigkeit aus, während die bestehenden sozialen 

Ungleichheiten in der Gesellschaft durch das nur rudimentäre staatliche Siche-

rungsnetz weiter verschärft werden. Dem gegenüber steht der sozialdemokratische 

Wohlfahrtsregimetyp, welcher durch eine hohe Dekommodifizierung und die Anglei-

chung sozialer Schichten geprägt ist. Der Staat mit seinem universalistischen sozi-

alen Sicherungsnetz ist dabei der primäre Ort für die Wohlfahrtsproduktion. Gleich-

sam eine Mittelposition einnehmend gestaltet sich der konservative Wohlfahrts-

staat. In ihm kommt der Familie eine Schlüsselrolle zu, die an erster Stelle für die 
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Wohlfahrtsproduktion zuständig ist. Das zwar gut ausgebaute soziale Sicherungs-

netz des Staates wird hingegen nur unterstützend eingesetzt und bietet einen hohen 

Grad an Dekommodifizierung, wirkt aber verfestigend auf die bestehenden sozialen 

Unterschiede. Diese von Esping-Andersen (1990) eingebrachten drei Wohlfahrts-

welten sind nicht unumstritten und wurden in der Folge wiederholt theoretisch wie 

empirisch kritisiert und erweitert (vgl. exemplarisch Leibfried 1992; Castles/Mitchell 

1993; Ferrera 1996; Bonoli 1997). Erwähnenswert sind hierbei insbesondere zwei 

Ergänzungen. Zum einen werden teilweise die südlichen Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union, die von Esping-Andersen (1990) mit Ausnahme Italiens nicht be-

rücksichtigt wurden, als eigenständige Gruppe aufgefasst. Kennzeichnend für diese 

Länder scheint ein vergleichsweise rudimentär ausgestalteter Wohlfahrtsstaat zu 

sein, weshalb der Familie in diesem „familistischen Wohlfahrtsregime“ (Holtmann 

2016: 15f.) eine noch weitaus tragendere Rolle in der Wohlfahrtsproduktion zu-

kommt, als dies bereits beim konservativen Wohlfahrtsregime der Fall ist. Zum an-

deren sind dies die mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten, die im Zuge der 

langen Transformationsphase in den 1990er Jahre auch ihren „staatspaternalisti-

schen Wohlfahrtsstaat“ (Freise 2005: 325) einem tiefgreifenden Reformprozess un-

terzogen haben. Resultat dessen ist ein Welfare Mix, der politikfeldspezifisch Anlei-

hen aller drei Wohlfahrtswelten im Sinne Esping-Andersens aufweist und in der For-

schung mithin als eigenständiges rekombinantes Wohlfahrtsregime klassifiziert wird 

(vgl. Freise 2005). 

Bismarck- oder Beveridge-Alterssicherungssystem 

Beim spezifischen Vergleich von Alterssicherungssystemen als Teilsystem staatli-

cher Sozialpolitik wird klassischerweise auf die modellhafte Unterscheidung von 

Bismarck- und Beveridge-Systemen zurückgegriffen (vgl. Krieger/Traub 2013). Das 

Bismarck-System geht auf den deutschen Politiker Otto von Bismarck zurück und 

zielt im Kern auf den Statuserhalt des Versicherungsnehmers. Die Leistungen im 

Alter orientieren sich entsprechend an der zuvor erreichten Lohn- und Beitragshöhe. 

Der Kreis der Versicherten umfasst typischerweise alle abhängig Beschäftigten, wo-

bei die Finanzierung über Beiträge erfolgt. Das Beveridge-System wiederum ist 

nach dem englischen Politiker William Henry Beveridge benannt und zielt auf die 

Sicherung des Existenzminimums der gesamten Wohnbevölkerung im Alter mittels 

Pauschalleistungen. Die Finanzierung erfolgt in diesem Fall aus öffentlichen Mitteln. 
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In der Europäischen Union folgt kein Mitgliedstaat einem der Systeme in Reinform, 

dominierend sind vielmehr Mischformen. Die Zuweisung zu einem System ist damit 

wie bei anderen Klassifikationsversuchen nicht immer eindeutig, erlaubt aber einen 

modellhaften Rückschluss auf grundlegende Finanzierungs- und Organisationsprin-

zipien der Alterssicherungssysteme (vgl. Rohwer 2008: 26). Als Kriterium für die 

Zuordnung zu einem der beiden Modelle kann auf die Bezugsgröße für die Renten-

höhe oder den Anteil an Beiträgen und Steuern an den Gesamteinnahmen für den 

staatlichen Sozialschutz zurückgegriffen werden.  

EU-Beitritt, Euro-Mitgliedschaft und volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Berücksichtigt wird abschließend außerdem eine Reihe von europapolitischen wie 

fiskalpolitischen Kennziffern. Hierzu gehören das Jahr des Beitritts zur Europäi-

schen Union, eine Mitgliedschaft im Euroraum, unterschiedliche Wohlstandsni-

veaus, finanzpolitische Problemkonstellationen und der aktuelle Alterslastenquoti-

ent als themenspezifische Schlüsselgröße. Das Jahr des Beitritts zur Europäischen 

Union etwa kann Hinweise darüber geben, in welchem Maße ein Mitgliedstaat be-

reits mit den politischen Prozessen auf europäischer Ebene vertraut ist und in wel-

chem Maße die notwendigen politischen Ressourcen zur erfolgreichen Beeinflus-

sung des politischen Prozesses gebildet werden konnten. Es kann angenommen 

werden, dass mit ansteigender Dauer der Mitgliedschaft auch die europapolitischen 

Fähigkeiten des Mitgliedstaates steigen. Die (Nicht)- Teilnahme an der Währungs-

union ist mit Blick auf die Funktionsweise und Reichweite der Instrumente der euro-

päischen Haushaltsüberwachung und für das dem Mitgliedstaat verbleibende wirt-

schaftspolitische Instrumentarium von Bedeutung. Die europäische Haushaltsüber-

wachung zielt im Kern auf das ordnungsgemäße Funktionieren der Währungsunion 

und sieht ultima ratio Sanktionen bei Nichteinhaltung vor, wobei es Ausnahmen für 

Nicht-Euromitglieder gibt. Einen Hinweis auf die unterschiedlichen Wohlstandsni-

veaus der Mitgliedstaaten liefert das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Kaufkraftstan-

dards (KKS). Das Ländersample umfasst zudem Mitgliedstaaten mit unterschiedli-

chen öffentlichen Schulden- und Alterslastenquoten, die einen Hinweis auf den di-

rekten wie indirekten fiskalischen Reformdruck für das Alterssicherungssystem ge-

ben können. Der Alterslastenquotient beschreibt dabei den Anteil der Bevölkerung 

im Alter von 65 und mehr Jahren bezogen auf die Bevölkerung im Alter von 15 bis 

64 Jahren. 
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Synthese Fallauswahl 

Das ausgewählte Ländersample bestehend aus Dänemark, Österreich, Portugal 

und der Tschechischen Republik versucht die vorgestellten Faktoren im Sinne des 

Most-Different-Case-Designs und unter Berücksichtigung des theoretischen Funda-

ments abzudecken. Alle vier Mitgliedstaaten haben im gewählten Untersuchungs-

zeitraum ihr Alterssicherungssystem einer Reihe von Reformen unterzogen, die für 

eine Analyse herangezogen werden können, wobei kleinere Sozialrechtsänderun-

gen unberücksichtigt bleiben. Dänemark besitzt sieben Stimmen im Rat der Euro-

päischen Union und wird in der Forschung als typischer Vertreter des sozialdemo-

kratischen Wohlfahrtsstaatenregimes genannt (vgl. Borchardt 2015: 170;  Holtmann 

2016: 36-37). Zudem kann sein Alterssicherungssystem dem Beveridge-System zu-

geordnet werden, stammen doch erstens knapp 79,8 Prozent der Einnahmen aus 

Steuermitteln (bei steigender Tendenz), während der Anteil aus Beiträgen bei ledig-

lich 19 Prozent liegt (vgl. Eurostat 2017d). Zweitens ist auch der Bezug (und die 

Höhe) einer staatlichen Rente an die Wohndauer in Dänemark gekoppelt, nicht aber 

an das erzielte Einkommen wie in klassischen Sozialversicherungssystemen. Das 

Land ist der Europäischen Union bereits 1973 im Zuge der ersten Erweiterung bei-

getreten, verfügt aber über ein primärrechtliches Opt-Out für die Währungsunion. 

Dänemark gehört zu den wohlhabendsten Ländern der Europäischen Union: das 

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Kaufkraftstandards liegt bei 127 (EU-Durch-

schnitt=100). Der Schuldenstand Dänemarks lag zum Ende der Untersuchungspe-

riode mit 40,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts deutlich unterhalb des  EU-Mittel-

werts und der Maastricht-Schuldengrenze, während die Alterslastenquote mit 28,8 

Prozent dem europäischen Durchschnitt entsprach. Für die Auswahl Dänemarks 

spricht außerhalb des angelegten Rasters zudem, dass das dänische Alterssiche-

rungssystem regelmäßig als vorbildlich hinsichtlich seiner sozialen wie finanziellen 

Nachhaltigkeit beschrieben wird (vgl. Mercer 2018). 

Österreich verfügt über zehn Stimmen im Rat der Europäischen Union und kann 

dem konservativen Wohlfahrtsstaat zugerechnet werden (vgl. Borchardt 2015: 170;  

Holtmann 2016: 45f.). Weil sich die Rentenhöhe am Einkommen der besten 40 Ver-

sicherungsjahre orientiert und der Anteil der Beiträge an den Gesamteinnahmen der 

Sozialversicherung bei 62 Prozent liegt (vgl. Eurostat 2017d), ist das Alterssiche-

rungssystem in Bismarck’scher Tradition ausgestaltet. Österreich ist der Europäi-
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schen Union 1995 beigetreten, Teil des Euroraums und gehört zu den wohlha-

bendsten Ländern der Europäischen Union. Während die staatliche Verschuldung 

am Ende der Untersuchungsperiode mit 85,5 Prozent deutlich oberhalb der zuläs-

sigen Maastricht-Grenze lag, befand sich die Alterslastenquote mit 27,5 Prozent un-

terhalb des europäischen Durchschnitts. 

Die Tschechische Republik vereint zwölf Stimmen im Rat der Europäischen Union 

und wird dem rekombinanten Wohlfahrtsstaatentyp zugerechnet, wie es typisch für 

mittel- und osteuropäische Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist (vgl. 

Borchardt 2015: 169; Freise 2005). Das tschechische Alterssicherungssystem kann 

dem Bismarck-System zugeordnet werden, ist die Altersrente doch an das zuvor 

erreichte durchschnittliche (gewichtete) Bruttogehalt gekoppelt. Zudem stammen 70 

Prozent der Einnahmen der Sozialversicherung aus Beiträgen (vgl. Eurostat 

2017d). Die Tschechische Republik ist der Europäischen Union 2004 als Teil der 

ersten Osterweiterung beigetreten, erfüllt bislang aber nicht die Konvergenzkriterien 

und ist entsprechend nicht Teil der Währungsunion. Der Lebensstandard liegt mit 

einem BIP pro Kopf in KKS von 87 unterhalb des europäischen Durchschnitts 

(=100). Mit einer Schuldenquote von 40,3 Prozent lag das Land deutlich unterhalb 

des Maastricht-Schwellenwerts von 60 Prozent. Die Alterslastenquote gestaltet sich 

mit 26,6 Prozent zudem deutlich günstiger als der europäische Mittelwert. 

Portugal verfügt über zwölf Stimmen im Rat der Europäischen Union und gilt als 

Vertreter des familistischen Wohlfahrtsregimes (vgl. Borchardt 2015: 169; Holtmann 

2016: 80-82). Das Alterssicherungssystem ist einkommens- und beitragsbezogen 

und gehört damit dem Bismarck-System an. Allerdings stammen nur 45,3 Prozent 

der Einnahmen der Sozialversicherung aus Beiträgen, während 46 Prozent aus öf-

fentlichen Mitteln bestritten werden, weshalb das System in der Forschung verein-

zelt als Mischsystem bezeichnet wird (vgl. Poteraj 2008: 331). Portugal ist der Eu-

ropäischen Union 1986 beigetreten und ist auch Mitglied des Währungsraums. Das 

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Kaufkraftstandards liegt mit einem Indexwert von 

77 deutlich unterhalb des europäischen Durchschnitts. Mit einer Quote von 129 Pro-

zent war das Land am Ende der Untersuchungsperiode deutlich stärker verschuldet 

als die Mehrzahl der übrigen EU-Mitgliedstaaten. Zudem ist die demografische Si-

tuation wenig vorteilhaft, wie eine Alterslastenquote von 31,1 Prozent signalisiert. 
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Tabelle 4: Fallforschungsländer in der Gegenüberstellung 
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Dänemark 7 sozialdem. Bev 1973 Nein 127 40,4 28,8 

Österreich 10 konservativ Bis 1995 Ja 128 85,5 27,5 

Tschechien 12 rekombinant Bis 2004 Nein 87 40,3 26,6 

Portugal 12 familistisch Bis/Bev 1986 Ja 77 129,0 31,1 

Deutschland 29 konservativ Bis 1957 Ja 124 74,9 32,0 

Quelle: eigene Zusammenstellung, nach Daten von Eurostat (2016; 2016b; 2016c; 2017d; 2018c); 
Borchardt 2015 (169f.). 
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3. Alterssicherungspolitik im europäischen Mehrebenensystem 

Im Folgenden steht die Genese und Ausgestaltung einer im europäischen Mehrebe-

nensystem angesiedelten Alterssicherungspolitik im Fokus. Hierfür soll im einfüh-

renden Kapitel 3.1 zunächst ein kurzer Überblick über die historische Entwicklung 

der Sozial- und Alterssicherungspolitik auf europäischer Ebene und die konkrete 

Kompetenz- und Aufgabenteilung gegeben werden. Im darauffolgenden Kapitel 3.2 

wird der Versuch einer Rekonstruktion eines europäischen Rentenmodells unter-

nommen, um die Konturen potentieller vertikaler Europäisierungsprozesse auszu-

machen. In Kapitel 3.3 werden die zentralen Download-Wirkkanäle von Europäisie-

rung in der Alterssicherungspolitik eingeführt und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen 

Handlungsbedingungen für Small States untersucht. Das abschließende Kapitel 3.4 

greift für eine bessere Einordnung der europäischen Dimension die rentenpoliti-

schen Vorstellungen der Weltbank und der Internationalen Arbeitsorganisation auf 

und stellt diese in der gebotenen Kürze vor. 

3.1 Bestandsaufnahme 

3.1.1 Entwicklung einer europäischen Sozial- und Alterssicherungspolitik  

Die Entwicklung der europäischen Sozial- und Alterssicherungspolitik ist in Schüben 

erfolgt (detailliert: Benner 1998; Kowalsky 1999; Karrasch 2006; Eichenhofer 2007; 

Vahlpahl 2007; Schieren 2012; Anderson 2015: 49-80). In der ersten Phase, die 

zeitlich von der Gründung der europäischen Staatengemeinschaft 1957 bis in die 

1970er Jahre reicht, hatte die europäische Sozialpolitik einen rein „akzessorischen 

Charakter“ (Schmidt 2016: 204). Das europäische Integrationsprojekt wurde von 

den beteiligten Mitgliedstaaten mehrheitlich zuvorderst als wirtschaftliches Projekt 

angesehen, in dessen Mittelpunkt die Entwicklung eines gemeinsamen Binnen-

marktes gerückt wurde. Zwar formulierten schon die Römischen Verträge das sozi-

alpolitische Ziel einer „stetigen Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedin-

gungen" (Präambel EWG-V), doch sollte dieses Ziel allein aus der wirtschaftlichen 
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Entwicklung und den durch den europäischen Binnenmarkt zu realisierenden Wohl-

fahrtssteigerungen erreicht werden. Frankreich, welches aus wettbewerbs- und 

standortpolitischen Gründen in den Verhandlungen zum EWG-Vertrag noch eine 

weitgehende Harmonisierung sozial- und arbeitsrechtlicher Vorschriften (auf sei-

nem hohen Niveau) forderte, konnte sich gegenüber den übrigen Teilnehmerstaa-

ten nicht durchsetzen (vgl. Anderson 2015: 55). Die wenigen konkreten sozialpoliti-

schen Bestimmungen im EWG-Vertrag zielen deshalb auf eine rechtlich unverbind-

liche Förderung der „enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten" (Art. 118 

EWG-V) auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen, der Be-

schäftigung und der sozialen Sicherheit. Eine prominente Ausnahme dieser nur ru-

dimentären originären europäischen Sozialpolitik stellt gleichwohl der bereits in den 

Art. 123-125 vorgesehene Europäische Sozialfonds (ESF) dar, mit dessen Hilfe die 

„Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte im Gemeinsamen Markt“ (Art. 123 

EWG-V) gefördert und regionale Nachteile aus der wirtschaftlichen Integration aus-

geglichen werden sollten. Dieses erste redistributive Element europäischer Sozial-

politik nahm allerdings erst Jahre später tatsächlich seine Arbeit auf und konnte 

aufgrund der nur begrenzten eingesetzten Mittel nie einen nachhaltigen sozialpoli-

tischen Fußabdruck (Europas) hinterlassen (vgl. Vahlpahl 2007: 108). Einen wirkli-

chen Schub sollte die europäische Sozialpolitik insofern erst Anfang der 1970er 

Jahre erfahren. Den Auftakt dieser zweiten Phase europäischer Sozialpolitik mar-

kiert der im Oktober 1972 durchgeführte Pariser Gipfel, auf dem die Staats- und 

Regierungschefs der Sozialpolitik erstmals die gleiche Aufmerksam und Bedeutung 

zusprechen wie der weiteren wirtschaftlichen Integration (vgl. Benner 1998: 48f.). 

Seinen Niederschlag findet dieses von höchster politischer Ebene geforderte ener-

gische Vorgehen im von der Europäischen Kommission im Januar 1974 vorgestell-

ten „sozialpolitischen Aktionsprogramm“, das auf Vollbeschäftigung und eine Ver-

besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der europäischen Bürger abzielt 

und auf dessen Grundlage der Ministerrat in der Folgezeit eine Reihe von Richtlinien 

zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen und zum Arbeitsrecht verabschie-

det hat (vgl. Kowalsky 1999: 72). Bereits im Jahr 1971 wurde zudem die Verordnung 

(EWG) 1408/71 verabschiedet, mit der die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der 

sozialen Sicherheit koordiniert werden und die sicherstellen soll, dass die individuell 

erworbenen Sozialversicherungs- und Rentenansprüche auch bei einem Wohnort-
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wechsel innerhalb der Europäischen Union erhalten bleiben. Für die Alterssiche-

rungspolitik relevant ist daneben die im Frühjahr 1982 vom Ministerrat verabschie-

dete Empfehlung 82/857/EWG des Rates vom 10. Dezember 1982, mit der die Mit-

gliedstaaten zur Verwirklichung einer flexiblen Rentenaltersgrenze aufgefordert 

werden. Letztlich blieb die europäische Sozialpolitik allerdings auf einzelne legisla-

tive Akte aus dem Bereich der Arbeits- und Beschäftigungspolitik beschränkt, was 

machtpolitisch auch mit der Aufnahme Großbritanniens in die Europäische Gemein-

schaft begründet werden kann, das als strikter Gegner einer weitergehenden ver-

gemeinschafteten Sozialpolitik gilt (vgl. Anderson 2015: 60). Wenig überraschend 

brachte die im Jahr 1987 erfolgte Vertragsrevision mit der Einheitlichen Europäi-

schen Akte auf dem Feld der Sozialpolitik keine grundlegenden Neuerungen, zu-

mindest auf den ersten Blick. Während der Reformvertrag die Beschlussfassung mit 

qualifizierter Mehrheit im Ministerrat auf alle Bereich des Binnenmarkts ausdehnte, 

blieben originär sozialpolitische Regelungsinhalte auf Drängen Großbritanniens da-

von unberührt. Allerdings sah die Vertragsrevision erstmals die Möglichkeit zur Set-

zung von Mindeststandards per Mehrheitsbeschluss vor, „um die Sicherheit und die 

Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen" (Art. 118a; vgl. Vahlpahl 2007: 98f.; 

Schmidt 2016: 206). Auch die symbolträchtige, aber rechtlich unverbindliche Grund-

rechtscharta von 1989 wurde von Großbritannien nicht ratifiziert. Der Vertrag von 

Maastricht aus dem Jahr 1993 markiert schließlich den Auftakt der bis heute anhal-

tenden dritten Phase europäischer Sozialpolitik, so widersprüchlich die sozialpoliti-

sche Ausgestaltungen und (Rück-) Wirkungen des Vertragstextes auch ausfallen 

mögen. Mit der durch den Maastricht-Vertrag erfolgten Vollendung des Binnen-

markts und der eingeleiteten Errichtung einer Währungsunion verschärfte sich ei-

nerseits der von Schmidt (2016: 207) als Sozialpolitik der „negativen Integration“ 

bezeichnete Vorgang der Unterordnung sozialrechtlicher Vorschriften und Arrange-

ments unter die Prinzipien des Binnenmarkts. Treibende Kraft dieser Entwicklung 

ist der Europäische Gerichtshof (EuGH), der für Kritiker allzu oft als „europäische 

Grenzpolizei“ (Lamping 2008: 127) auftritt und die wirtschaftlichen Aspekte des Bin-

nenmarktes systematisch entgegenstehenden sozialpolitischen Normen der Mit-

gliedstaaten überordnet, was die „Durchschlagskraft der in den Römischen Verträ-

gen niedergelegten wirtschaftlichen Marktfreiheiten potenziert.“ (Erdmen-

ger/Gran/Kowalsky/Polzer 2009: 7) Zudem wurden mit dem Maastricht-Vertrag die 
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Schaffung einer Währungsunion beschlossen, in deren Folge die nationalen Haus-

halte und damit auch die sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedstaaten einer eu-

ropäischen Haushaltsüberwachung unterworfen und verstärkt unter dem Blickwin-

kel der finanziellen Nachhaltigkeit diskutiert werden. Zugleich wurden ausgehend 

von Maastricht-Vertrag mit jeder weiteren Vertragsrevision aber auch eine weitere 

Übertragung von sozialpolitischen Kompetenzen und eine Ausdehnung der Be-

schlussfassung per Mehrheitsentscheid im Ministerrat vorgenommen, selbst wenn 

dies beim Maastricht-Vertrag aufgrund der ablehnenden Haltung Großbritanniens 

noch temporär über ein gesondertes Sozialprotokoll erfolgen musste und sich größ-

tenteils auf die Belange von Arbeitnehmern und deren Arbeitsumfeld beschränkte 

(vgl. Eichenhofer 2007: 87; Schieren 2012: 27f.; Becker 2015: 13). Die jüngste Ver-

tragsrevision in Form des Vertrags von Lissabon unterscheidet zudem erstmals sys-

tematisch zwischen den einzelnen bei den Mitgliedstaaten verbleibenden und den 

auf europäischer Ebene angesiedelten Kompetenzen in der Sozialpolitik (vgl. Ober-

maier 2008: 27). Auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit bleibt der europäische 

Kompetenzrahmen aber bis heute eng gezogen, wie das nachfolgende Kapitel spe-

zifisch für die Rentenpolitik aufzeigen soll. 

3.1.2 Kompetenz- und Aufgabenteilung in den Alterssicherungspolitik 

Aufgabenstellung und Zielbestimmung europäischer Sozialpolitik 

Primärrechtlich werden die Aufgabenstellung und Zielbestimmung europäischer So-

zialpolitik in Art. 2, 3 EUV eingeführt. Als die gemeinsamen Grundwerte der Euro-

päischen Union und ihrer Mitgliedstaaten nennt Art. 2 EUV „die Achtung der Men-

schenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 

der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten an-

gehören“. Ausgehend davon verpflichtet sich die Europäische Union in Art. 3 Abs. 

3 EUV auf die „nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausge-

wogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wett-

bewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fort-

schritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Um-

weltqualität“. Zusätzlich werden in Art. 3 Abs. 3 UAbs. 2 EUV die Bekämpfung sozi-

aler Ausgrenzung und Diskriminierung, die Förderung sozialer Gerechtigkeit und 

sozialen Schutzes und die Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
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Zusammenhalts und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten als Zielbestim-

mungen der Europäischen Union genannt. Als Grundlage und Maßstab für die eu-

ropäische Gesetzgebung und deren Umsetzung werden diese sozialpolitischen 

Ziele durch die sozialpolitische Querschnittsklausel in Art. 9 AEUV bekräftigt (vgl. 

Becker 2015: 14). Abschließend wird in 151 Abs. 1 AEUV ergänzend auf die Euro-

päische Sozialcharta (ESC) und die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte 

der Arbeitnehmer (GCSGA) und deren konkrete Ziele verwiesen. Auch wenn das 

europäische Integrationsprojekt oftmals zuvorderst als wirtschaftliches Einigungs-

projekt beschrieben wird, tritt in den genannten Grundwerten und Zielen zweifels-

ohne eine soziale Dimension der Europäischen Union deutlich hervor. Für Eichen-

hofer (2012: 525) zeigt sich in der Verknüpfung von „Prosperität durch Wettbewerb 

und dessen sozialstaatliche Flankierung“ gar ein spezifisches Europäisches Sozial-

modell. 

Kompetenz- und Aufgabenteilung im europäischen Mehrebenensystem 

Die konkrete Kompetenzaufteilung in der Sozial- und Alterssicherungspolitik zwi-

schen nationaler und supranationaler Ebene folgt den in Art. 4, 5 EUV übergeord-

neten Kompetenzgrundsätzen der begrenzten Einzelermächtigung, Subsidiarität 

und Verhältnismäßigkeit. Demnach verbleiben alle der Europäischen Union in den 

Verträgen nicht ausdrücklich übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten 

(Art. 4 Abs. 1 EUV). In Bereichen, in denen die Europäische Union ausweislich der 

europäischen Verträge tätig werden kann, darf sie dies allerdings auch nur, „sofern 

und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaa-

ten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend ver-

wirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkun-

gen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“ (Art. 5 Abs. 3 EUV) Die von der 

Europäischen Union so erlassenen Maßnahmen dürfen dabei nicht unverhältnismä-

ßig über das zur Zielerreichung notwendige Maß hinausgehen (Art. 5 Abs. 4 EUV). 

Abgeleitet davon sieht Art. 4 Abs. 2 lit. b) AEUV eine geteilte Zuständigkeit von eu-

ropäischer Ebene und Mitgliedstaaten für die „Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem 

Vertrag genannten Aspekte“ vor, und in Art. 5 Abs. 3 AEUV wird festgelegt, dass 

die Europäische Union Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitglied-

staaten ergreifen kann. In Art. 153, 156 AEUV werden die grundsätzlichen sozial-
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politischen Aufgabenstellungen und Zielbestimmungen und die spezifische Kompe-

tenzaufteilung schließlich zusammengeführt. Demnach unterstützt und ergänzt die 

Europäische Union die Tätigkeit der Mitgliedstaaten u. a. auf dem Gebiet der sozi-

alen Sicherheit und des sozialen Schutzes der Arbeitnehmer (Art. 153 Abs. 1 lit. c) 

AEUV), sowie bei der Modernisierung der Systeme des sozialen Schutzes (Art. 153 

Abs. 1 lit. k) AEUV). Darunter fallen auch die gesetzlichen Alterssicherungssysteme. 

Die Europäische Union kann demnach Maßnahmen erlassen, die auf eine ver-

stärkte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und den Austausch von Informationen, 

bewährten Verfahren und innovativen Ansätzen abzielen (Art 153 Abs. 2 lit a), 156 

AEUV). Explizit ausgeschlossen nach Art. 153 Abs. 2 lit. a) AEUV ist dabei aber 

eine Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. 

Zudem bekräftigt Art. 153 Abs. 4 Spiegelstrich 1 AEUV die Befugnis der Mitglied-

staaten zur autonomen Gestaltung, Verwaltung und Finanzierung ihrer sozialen Si-

cherungssysteme. Hohe Hürden setzen die europäischen Verträge zudem bei der 

Beschlussfassung. Sollen Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit und 

des sozialen Schutz der Arbeitnehmer gemäß Art. 153 Abs. 1 lit. c) AEUV umgesetzt 

werden, ist dafür im Rat der Europäischen Union ein einstimmiger Beschluss not-

wendig. 

Jenseits dieser unmittelbar auf die Sozialpolitik abzielenden Bestimmungen erge-

ben sich zudem eine Reihe von weiteren Anknüpfungspunkten und Überschneidun-

gen mit anderen Politikbereichen, die einen (mittelbaren) Einfluss auf die Alterssi-

cherungspolitik der Mitgliedstaaten haben (können). Von Bedeutung ist hierbei ers-

tens der europäische Binnenmarkt (Art. 3 Abs. 3 EUV), der sich in seiner Innenper-

spektive durch die primärrechtlich festgeschriebenen Grundfreiheiten für den freien 

Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital auszeichnet (vgl. Möstl 

2010: 59-62; Borchardt 2015: 389-510). Die für die Herstellung der Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer (Art. 45ff. AEUV) notwendigen Maßnahmen im Bereich der gesetzli-

chen Rentensysteme kann die Europäische Union gemäß Art. 48 AEUV im ordentli-

chen Gesetzgebungsverfahren umsetzen. Den Mitgliedstaaten wird dabei aber die 

Möglichkeit eines (aufschiebenden) Vetos eingeräumt, wenn diese durch die Maß-

nahme grundlegende Aspekte ihrer sozialen Sicherungssysteme oder deren finan-

zielles Gleichgewicht gefährdet sehen (Art. 48 Abs. 2 AEUV). Zudem können sich 

aus dem verstärkten Rückgriff auf betriebliche und private Vorsorgeinstrumente 

Rückkopplungen aus dem Binnenmarkt für die Statik und Balance der nationalen 



91 

 

Alterssicherungssysteme ergeben, wenn etwa die private kapitalgedeckte Vorsorge 

verpflichtend ausgestaltet ist (wie in einer Reihe von ost- und mitteleuropäischen 

Mitgliedstaaten). Anknüpfungspunkt ist dann dabei zumeist die in Art. 63 ff. AEUV 

niedergelegte Kapitalverkehrsfreiheit. Ein zweiter Bezugspunkt ergibt sich aus der 

mittlerweile umfassenden und weitreichenden Antidiskriminierungspolitik der Euro-

päischen Union, die ausgehend von Art. 3 Abs. 3 UAbs. 2 EUV auf die Bekämpfung 

von „Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 

Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters o-

der der sexuellen Ausrichtung“ abzielt (Art. 10 AEUV). Den Erfordernissen der 

Nichtdiskriminierung aufgrund des Alters und des Geschlechts unterordnen müssen 

sich dabei ggf. auch die Bestimmungen der nationalen Rentensysteme. Ein dritter 

Bezugspunkt ist die Währungsunion, in deren Rahmen die Geldpolitik vergemein-

schaftet, die Wirtschafts- und Haushaltspolitik aber weitgehend in nationalstaatli-

cher Kompetenz belassen wurde. Die für die Ausgestaltung der Währungsunion als 

Stabilitätsunion notwendige Koordinierung dieser Bereiche begrenzt aber ggf. den 

nationalstaatlichen Handlungsraum in der Sozial- und Alterssicherungspolitik, ins-

besondere etwa über die Verpflichtung zur Vermeidung von übermäßigen Defiziten 

(Art. 126 AEUV). Ein vierter Bezugspunkt ist die sich aus der errichteten gemeinsa-

men Wirtschaftsunion ergebende gemeinsame Wirtschafts- (Art. 121 AEUV) und 

Beschäftigungspolitik (Art. 145 AEUV). 

Abbildung 7: Kompetenzverteilung in der Alterssicherungspolitik 

 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Relevante Akteure auf europäischer Ebene 

Das Akteursfeld der europäischen Alterssicherungspolitik zeichnet sich durch eine 

komplexe horizontale wie vertikale Differenzierung aus, bei der die nationalen Re-

gierungen, Sozialpartner und Rententräger einerseits auf die europäischen Akteure 

treffen und andererseits selbst in variierendem Maße an der Gestaltung und Durch-

führung europäischer Politik beteiligt sind. Die nachfolgenden Ausführungen sollen 

deshalb einen kursorischen Überblick über die wichtigsten Akteure auf europäischer 

Ebene bieten, ohne in eine umfassende lehrbuchhafte Darstellung dieser Multi-Le-

vel-Governance zu verfallen. 

Die Europäische Kommission zählt neben dem Rat der Europäischen Union zu den 

zentralen rentenpolitischen Akteuren auf europäischer Ebene. Während der Rat der 

Europäischen Union der intergouvernementalen Seite der Europäischen Union an-

gehört, verkörpert die Europäische Kommission klassischerweise die supranatio-

nale Seite. Als „Hüterin der Verträge“ ist sie für die Durchführung der europäischen 

Rechtsakte und im Zusammenspiel mit dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) für 

die Kontrolle des Primär- und Sekundärrechts verantwortlich (vgl. Knelangen 2015: 

100). Zudem besitzt die Europäische Kommission das alleinige Initiativrecht und die 

Verfahrenshoheit im Rechtsetzungsprozess (vgl. Art. 17 Abs. 2 EUV), weshalb auch 

die Beschreibung als „Motor“ der europäischen Integration verwendet wird (vgl. 

Borchardt 2015: Rd. 365). An der Spitze der Europäischen Kommission stehen 28 

Mitglieder, jeweils auf Vorschlag der einzelnen Mitgliedstaaten, wobei die Europäi-

sche Kommission von einem mit einer weitreichenden Richtlinien- und Organisati-

onskompetenz ausgestatteten Präsidenten geführt wird (vgl. Artikel 17 Abs. 6 EUV). 

Organisatorisch untergliedert sich die Europäische Kommission darunter in eine 

Vielzahl an Generaldirektionen und Dienststellen. Von herausgehobener Bedeu-

tung für den Bereich der Alterssicherung sind hierbei die Generaldirektionen für Be-

schäftigung, Soziales und Integration (EMPL) und Wirtschaft- und Finanzen (EC-

FIN). In den Geschäftsbereich der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und 

Integration fallen die beschäftigungs- und sozialpolitischen Maßnahmen, darunter 

etwa die Offene Methode der Koordinierung, während die Generaldirektion Wirt-

schaft- und Finanzen für das Europäische Semester und die darin angesiedelten 

fiskal- und wirtschaftspolitischen Koordinierungs- und Überwachungsinstrumente 

zuständig ist. 
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Der Rat der Europäischen Union ist neben dem Europäischen Rat das zweite Organ 

der Mitgliedstaaten im europäischen Institutionengefüge, bestehend aus je einem 

weisungsgebundenen Vertreter auf Ministerebene (vgl. Art. 16 Abs. 2 EUV). Auch 

wenn der Rat dabei als einheitliches Organ auftritt (vgl. Art. 13 EUV), tagt er je nach 

Beratungsgegenstand in unterschiedlichen Formationen der jeweiligen Fachminis-

ter (vgl. Art. 16 Abs. 6 EUV). Seit dem Vertrag von Lissabon bestehen zehn Rats-

formationen (vgl. Härtel 2012: 348). Thematisch primär zuständig für die Alterssi-

cherungspolitik ist dabei die Ratsformation „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesund-

heit und Verbraucherschutz” (EPSCO). Aufgrund des engen Zusammenhangs der 

Thematik mit Fragen der Finanz- und Wirtschaftspolitik ist zudem die Ratsformation 

„Wirtschaft und Finanzen” (ECOFIN) von Bedeutung. Der Rat wird in seiner Arbeit 

von 150 Vorbereitungsgremien unterstützt (Stand September 2017), die in der Re-

gel aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der Europäische Kommission bestehen 

und spezifisches Fachwissen generieren und bereitstellen. Für rentenpolitische Fra-

gen relevant sind hierbei primär der Ausschuss für Wirtschaftspolitik (EPC) und der 

Ausschuss für Sozialschutz (SPC). Der EPC gehört zu den ältesten Vorbereitungs-

gremien der Europäischen Union. Er wurde bereits 1974 durch den Rat der Euro-

päischen Union eingesetzt (74/122/EWG) und bündelt seither die Aufgaben der bis 

dahin separaten Ausschüsse für Konjunktur-, Haushalts- und mittelfristige Wirt-

schaftspolitik. Die Grundlage für die heutige Zusammensetzung und Ausrichtung 

bildet ein Beschluss des Rates vom 18. Juni 2003 (2003/475/EG). Der Ausschuss 

setzt sich zusammen aus zwei Vertretern je Mitgliedstaat sowie der Europäischen 

Kommission und der Europäischen Zentralbank. Zu den Aufgaben des Ausschus-

ses zählt die Unterstützung des Rates für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) bei 

der Koordinierung der Wirtschaftspolitik, die Beratung der Europäischen Kommis-

sion in wirtschaftspolitischen Fragen und die Vorbereitung der informellen Treffen 

der Wirtschafts- und Finanzminister der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets 

(Euro-Gruppe). Der Ausschuss für Wirtschaftspolitik wirkt zu diesem Zwecke u. a. 

bei der multilateralen Überwachung der nationalen Wirtschaftspolitik und an der 

Ausarbeitung von wirtschaftspolitischen Empfehlungen im Rahmen des Europäi-

schen Semesters mit. Stellungnahmen und Berichte des Ausschusses werden, falls 

erforderlich, mit Mehrheitsbeschluss angenommen, wobei jedes Mitglied über eine 

Stimme verfügt. Der EPC hat eine Reihe von Arbeitsgruppen eingesetzt, u. a. die 

Working Group on Ageing Populations and Sustainability (AWG), die sich mit den 
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langfristigen fiskalischen und wirtschaftlichen Konsequenzen des demografischen 

Wandels befasst. Der von der Working Group im Drei-Jahres-Zyklus veröffentlichte 

„Ageing Report“ und die darin regelmäßig aktualisierten Projektionen und Analysen 

über die Tragfähigkeit der nationalen Rentensysteme bilden einen zentralen Eck-

pfeiler in der europäischen Debatte und liegen zahlreichen weiteren Berichten, 

Schlussfolgerungen und Stellungnahmen sowohl der Europäische Kommission als 

auch des Rates der Europäischen Union zugrunde. Die Arbeit des Wirtschaftspoli-

tischen Ausschusses und seines Unterausschusses ist damit trotz des zunächst nur 

mittelbaren Sachzusammenhangs „extremely important“ für die europäische Alters-

sicherungspolitik (Interview #1). Mit ihrer im Jahr 1999 veröffentlichten Mitteilung 

"Eine konzertierte Strategie zur Modernisierung des Sozialschutzes" hat die Euro-

päische Kommission (1999) eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Sozi-

alschutzpolitik vorgeschlagen und zu diesem Zwecke die Einrichtung einer Gruppe 

hochrangiger Beamter empfohlen. Der daraus entstandene Ausschuss für Sozial-

schutz (SPC) wurde durch Beschluss 2000/436/EG des Rates vom 29. Juni 2000 

geschaffen und hat seine heutige Grundlage im Beschluss (EU) 2015/773 des Ra-

tes vom 11. Mai 2015. Der Ausschuss setzt sich aus jeweils zwei von den Mitglied-

staaten ernannten Vertretern und zwei Vertretern der Europäischen Kommission 

zusammen. Als Vorbereitungsgremium unterstützt der Ausschuss für Sozialschutz 

den Rat "Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz" 

(EPSCO) und die Europäische Kommission, ist an der Erstellung der länderspezifi-

schen Empfehlungen (CSR) im Rahmen des Europäischen Semesters beteiligt, 

überwacht die sozialpolitische Entwicklung in den Mitgliedstaaten und fördert deren 

Austausch, etwa im Rahmen der Koordinierungsmethode. Dies gilt im besonderen 

Maße auch für den Bereich der Alterssicherung, wobei der thematische Schwer-

punkt hierbei auf der Angemessenheit der Rentenleistungen liegt. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bildet im Zusammenspiel mit dem Gericht der 

Europäischen Union (EuG) und den Fachgerichten den Gerichtshof der Europäi-

schen Union (CVRIA). Das oberste rechtsprechende Organ der Europäischen 

Union ist dabei der Europäische Gerichtshof, dessen Aufgabe die „Wahrung des 

Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge“ (Artikel 19 EUV) und, aus-

gehend von seiner institutionellen Stellung, auch die Rechtsfortbildung ist (vgl. 

Borchardt 2015: Rd. 408). Der Europäische Gerichtshof setzt sich aus 28 von den 

Mitgliedstaaten entsendeten Richtern und 11 Generalanwälten zusammen, die auf 
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sechs Jahre ernannt werden und deren Auswahl in gegenseitigem Einvernehmen 

der mitgliedstaatlichen Regierungen erfolgt (Artikel 19 Abs. 2 EUV). Zu den wich-

tigsten Verfahrensarten gehören das Vertragsverletzungsverfahren (Artikel 258, 

259 AEUV), die Nichtigkeits- und Untätigkeitsklage (Artikel 263, 265 AEUV) und das 

Vorabentscheidungsverfahren von Gerichten der Mitgliedstaaten (Artikel 267). Der 

Europäische Gerichtshof beeinflusst die nationale Sozial- und damit auch Alterssi-

cherungspolitik erheblich, „[…] ohne dabei auf substantielle sozialpolitische Ver-

tragstitel zurückgreifen zu können.“ (Lamping 2008: 126). 

Das Europäische Parlament ist die direkte Vertretung der Unionsbürger im europä-

ischen Institutionengefüge. Zusammen mit dem Rat bildet das Europäische Parla-

ment das Legislativorgan der Europäischen Union und ist dabei mittlerweile über 

das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in der Mehrzahl der Politikfelder zu einem 

gleichwertigen Akteur neben den Rat aufgestiegen (vgl. Knelangen 2015: 101). Auf-

grund der eingeschränkten Kompetenzordnung fällt die Rolle des Europäischen 

Parlaments in der Rentenpolitik aber deutlich hinter andere Politikfelder zurück und 

wird in dieser Arbeit deshalb nicht als zentraler Akteur eingestuft. 

Abbildung 8: Zentrale Akteure in der Alterssicherungspolitik 

 

Quelle: eigene Darstellung. 
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3.2 Ein europäisches Rentenmodell? 

Seitens der Institutionen der Europäischen Union existiert offiziell kein ausgearbei-

tetes und ganzheitliches Rentenkonzept, wie es etwa bei der Weltbank (s. u.) der 

Fall ist. Dies liegt hauptsächlich in dem differenzierten Akteursfeld und den einge-

schränkten unmittelbaren rentenpolitischen Kompetenzen europäischer Akteure be-

gründet. Erschwerend kommt die ausgeprägte Heterogenität der Mitgliedstaaten 

hinzu, deren Alterssicherungssysteme teils unterschiedliche Ziele verfolgen (Bis-

marck/Beveridge) und in differierenden wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Kon-

texten operieren (vgl. Interviews #1; #23). Ausdruck dieser engen rentenpolitischen 

Kompetenzordnung und der teils gegenläufigen Zielvorstellungen ist die Verständi-

gung aller Akteure auf drei allgemeine Grundzüge für die Sicherung der Zukunfts-

fähigkeit der Rentensysteme, namentlich die Gewährleistung eines angemessenen 

Rentenniveaus, die Sicherstellung der langfristigen finanziellen Tragfähigkeit der 

Rentensysteme und deren Modernisierung und Anpassung an die sich verändern-

den Bedürfnisse der Gesellschaft (vgl. Europäische Kommission 2001: 5-9; Euro-

päischer Rat 2001: 10). Auch die Europäische Kommission, die als zentraler supra-

nationaler Akteur in der europäischen Alterssicherungspolitik beschrieben werden 

kann (s. Kapitel 3.1), nennt in diesem Duktus als übergeordnetes Ziel nur vage die 

Gewährleistung von „angemessenen, sicheren und nachhaltigen Pensionen und 

Renten“ (Europäische Kommission 2012) und betont regelmäßig die Eigenständig-

keit der Mitgliedstaaten in diesem Politikfeld: „We are not pushing for one single 

model. We are allowing every country to have its own model.“ (Interview #7) Als 

geeignete Reformmaßnahmen empfiehlt die Europäische Kommission unter Be-

rücksichtigung des Subsidiaritätsprinzip den Mitgliedstaaten allenfalls die Anglei-

chung des Rentenalters für Frauen und Männer, die Kopplung an die Lebenserwar-

tung und eine Beschränkung von Vorruhestandsregelungen (vgl. Europäische Kom-

mission 2011: 7; Europäische Kommission 2011a: 5). Eingebettet sein sollten diese 

Reformen zudem in ein volkswirtschaftlich nachhaltiges Umfeld, wobei die Europä-

ische Kommission insbesondere ausgeglichene staatliche Haushalte, eine Redu-

zierung der Staatsverschuldung sowie eine hohe Beschäftigungsquote (gerade 

auch älterer Arbeitnehmer) in den Fokus rückt (vgl. Europäische Kommission 2001: 

5-8; Europäische Kommission 2011: 5). 
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Explizite Eckwerte und implizite Strukturmerkmale 

Auch wenn die Europäische Kommission als eigenständiger supranationaler Akteur 

so die Festlegung auf ein bestimmtes Rentenmodell offiziell vermeidet und die Ei-

genständigkeit der Mitgliedstaaten betont (vgl. Europäische Kommission 2010: 2), 

zeigen sich in den zahlreichen Mitteilungen, Arbeitsunterlagen und den thematisch 

beiden letzten Grün- und Weißbüchern der Europäischen Kommission rentenpoliti-

sche Strukturmerkmale, die in der Zusammenstellung als ganzheitliches Rentenmo-

dell interpretiert werden können. So spricht sich die Europäische Kommission be-

reits seit geraumer Zeit für Mehrsäulensysteme aus, da nur eine substanzielle Diver-

sifizierung des Ruhestandseinkommens in der Kombination ein angemessenes 

Rentenniveau bei gleichzeitig nachhaltiger staatlicher Finanzierung gewährleisten 

könne: „The public sector simply cannot provide it any longer.“ (Interview #7; vgl. 

zudem: Europäische Kommission 2000, 2010, 2012) 

In der Gesamtschau umfasst das von der Europäischen Kommission indirekt pro-

pagierte Modell vier Säulen. Die erste Säule dient der Armutsvermeidung und wird 

aus Steuermitteln finanziert. Sie soll grundsätzlich allen Bürgern offenstehen und 

kann unterschiedlich ausgestaltet sein, etwa in der Form einer Mindestrente oder 

als allgemeine bedarfsgeprüfte soziale Grundsicherung für Menschen unterhalb ei-

nes bestimmten Existenzminimums. Ein solches Mindesteinkommen, das fehlende 

oder nur unzureichend erworbene Rentenanwartschaften ausgleichen und damit Al-

tersarmut verhindern und den sozialen Zusammenhalt stärken soll (vgl. Europäi-

sche Kommission 2010: 6), wird als „wichtige Komponente“ der europäischen Al-

terssicherungssysteme bezeichnet (Europäische Kommission/Rat der Europäi-

schen Union 2003: 23; Europäische Kommission 2009: 81). Die zweite Säule finan-

ziert sich aus einkommensbezogenen Pflichtbeiträgen der Erwerbstätigen. Als zent-

rales Strukturmerkmal definiert die Europäische Kommission das versicherungsma-

thematische Prinzip und spricht sich deshalb für NDC-Systeme aus (vgl. Europäi-

sche Kommission 2000: 14; dies. 2006: 11). Eine solche enge Verbindung von Bei-

trägen und Leistungen kann aber auch durch reformierte DB-Systeme erreicht wer-

den, etwa durch die Berücksichtigung des gesamten Erwerblebens in der Leistungs-

berechnung oder durch Punktesysteme (vgl. Europäische Kommission/Rat der Eu-

ropäischen Union 2010: 122). Zudem spricht sich die Europäische Kommission für 

eine stärkere Kapitaldeckung aus, erlaube dies aus makroökonomischer Perspek-
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tive doch die Verteilung der Kosten des demografischen Wandels über einen län-

geren Zeitraum und über mehrere Generationen hinweg (vgl. Europäische Kommis-

sion/Rat der Europäischen Union 2010: 122). Die dritte Säule umfasst typischer-

weise alle Formen der beruflichen und privaten Vorsorge, die im DC-Verfahren aus-

gestaltet sind. Die Finanzierung erfolgt über Beiträge. Damit die zweite und dritte 

Säule im Zusammenspiel den Lebensstandard im Ruhestand sichern können, muss 

auch die Teilnahme an der dritten Säule verpflichtend, mindestens aber steuerlich 

begünstigt oder gefördert sein, um eine hohe Abdeckungsquote zu erreichen (vgl. 

Europäische Kommission 2006: 13f.). Die politisch nicht unumstrittene, für die Eu-

ropäische Kommission aber nur „buchhalterische“ Frage (Interview #7) der Verzah-

nung von zweiter und dritter Säule folgt der Prämisse „[…] to incorporate the better 

features that used to distinguish public from private and PAYG from funding 

schemes.“ (Europäische Kommission/Rat der Europäischen Union 2010: 122; siehe 

auch: Europäische Kommission 2012: 7) Die vierte Säule schließlich soll das Ruhe-

standseinkommen auf eine breitere Basis stellen, stammt ein Großteil des verfüg-

baren Einkommens doch aus Renten- und Pensionszahlungen (vgl. Europäische 

Kommission 2000: 4; dies. 2010: 9). Darunter lassen sich etwa alle Formen der 

innerfamiliären Unterstützung subsummieren, zugleich etwa aber auch Kapitaler-

träge, selbstgenutztes Wohneigentum, Mieteinkünfte oder eine Immobilienrente 

(vgl. Europäische Kommission 2012: 7; Lang 2008). 

Die Gewichtung der Säulen hat sich mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 und 

der sich daraus entwickelnden Eurokrise gewandelt. Anfänglich präferierte die Eu-

ropäische Kommission noch eine stärkere Gewichtung der privaten und beruflichen 

dritten Säule zulasten der staatlichen zweiten Säule. Darin spiegelt sich die gute 

wirtschaftliche Lage und die im Vergleich besseren Renditen kapitalmarktbasierter 

privater Vorsorgesysteme in den Anfangsjahren der Wirtschafts- und Währungs-

union wider, die eine (zumindest teilweise) Substitution der zweiten Säule durch die 

dritte Säule politisch opportun erscheinen ließen. Mit der Eurokrise und den sich 

daraus ergebenden Solvenz- und Rendite-Schwierigkeiten privater Vorsorgepro-

dukte spricht sich die Europäische Kommission nun allerdings wieder für eine stär-

kere Gewichtung der zweiten Säule aus (vgl. Europäische Kommission 2010: 7; ge-

nerell: Social Protection Committee 2008). Der dritten Säule kommt damit nunmehr 

weniger eine substituierende als vielmehr eine ergänzende Rolle in der Lebensstan-



99 

 

dardsicherung zu (Interviews #16; #21). Während die erste Säule der Armutsver-

meidung dient und damit einen spezifischen Auftrag erfüllt, fällt die Rolle der vierten 

Säule in der politischen Wahrnehmung zumeist marginal aus (vgl. Behring/Hel-

brecht 2002). Die nachfolgende Tabelle zeigt die Strukturmerkmale des von der Eu-

ropäischen Kommission angedachten europäischen Rentenmodells abschließend 

in der Gesamtschau. 

Tabelle 5: Das Rentenmodell der Europäischen Kommission 

 1. Säule 2. Säule 3. Säule 4. Säule 

Finanzierung Steuern 
Beiträge 
(PAYG) 

Beiträge (kapital-
gedeckt) 

- 

Träger staatlich staatlich 
staatlich/beruf-
lich/privat 

privat 

Verfahren 
Mindestrente, be-
darfsgeprüfte 
Grundsicherung 

NDC- oder an-
gepasstes DB-
System 

DC-System 
weitere Quellen 
des Ruhestands-
einkommens 

Ziel Armutsvermeidung Lebensstandardsicherung Zusatz 

Teilnahme automatisch verpflichtend 
verpflichtend oder 
steuerlich geför-
dert 

individuell 

Quelle: eigene Darstellung. 

Framing 

Die Europäische Kommission bettet ihr propagiertes Rentenmodell in eine Reihe 

von Frames ein, um die Mitgliedstaaten von entsprechenden Reformen zu überzeu-

gen. Frames werden in der Kommunikationsforschung definiert als “strategisch ge-

färbte Blickwinkel auf politische Themen, die gewisse Informationen in den Vorder-

grund rücken und andere außen vor lassen.“ (Matthes 2014: 18) Dahinter steht die 

Erkenntnis, „that an issue can be viewed from a variety of perspectives and be cons-

trued as having implications for multiple values or considerations“ (Chong/Druck-

man 2007: 104) und infolgedessen einen Einfluss auf das Verhalten eines begrenzt 

rationalen Akteurs haben kann (vgl. Druckman 2004: 673).  

Die von der Europäischen Kommission gewählten Frames decken dabei sowohl die 

Problemdimension als auch die daraus ableitbare vielschichtige Lösungsdimension 

ab. Im Problem-Frame beschreibt die Europäische Kommission den demografi-

schen Wandel als „große Herausforderung“ (Europäische Kommission 2012: 2) für 

die Renten- und Pensionssysteme in den Mitgliedstaaten. Durch die voranschrei-

tende Alterung der Bevölkerung drohe die finanzielle Nachhaltigkeit der Systeme 
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ebenso verlorenzugehen wie die Angemessenheit von Pensions- und Rentenleis-

tungen. Zugleich beschränke der demografische Wandel das Potenzialwachstum 

der einzelnen Mitgliedstaaten, weshalb der Druck auf die öffentlichen Finanzen an-

steigen werde (vgl. Europäische Kommission 2012: 3). Bedingt durch die engen 

wirtschaftlichen wie politischen Verflechtungen der Mitgliedstaaten bedrohen die 

einst isolierten budgetären wie wirtschaftlichen Herausforderungen aus Sicht der 

Europäischen Kommission damit aber in letzter Konsequenz zugleich auch den so-

zialen und wirtschaftlichen Erfolg der Europäischen Union als Ganzes (Europäische 

Kommission 2012: 3). Der demografische Wandel wird von der Europäischen Kom-

mission somit als doppelte europapolitische Herausforderung beschrieben, der – 

ohne Reformen der nationalen Alterssicherungssysteme im Sinne der Europäi-

schen Kommission  sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zu wirt-

schaftlichen und sozialen Problemen führen werde. Neben dem demografischen 

Wandel und der damit einhergehenden zunehmenden Alterung beschreibt die Eu-

ropäische Kommission aber auch den Arbeitsmarkt als aktuelle Herausforderung für 

die Altersvorsorge, wenn auch nicht ähnlich prominent. Dabei betont die Europäi-

sche Kommission, dass letztlich nicht das Verhältnis der Bevölkerungsgruppe der 

über 65-Jährigen zur Gruppe der im Erwerbsleben stehenden Bevölkerung hinrei-

chend Auskunft über den Problemdruck gibt, dem die nationalen Alterssicherungs-

systeme gegenüberstehen: „Der springende Punkt ist jedoch die wirtschaftliche Ab-

hängigkeitsrate, die wie folgt definiert ist: Arbeitslose und Personen im Ruhestand 

als Prozentsatz der Erwerbstätigen. Wenn Europa das Beschäftigungsziel der Stra-

tegie Europa 2020 – eine Erwerbsquote von 75 % in der Altersgruppe der 20-64-

Jährigen – erreicht und im Zeitraum 2020-2050 weitere Fortschritte erzielt werden, 

steigt die ökonomische Abhängigkeitsquote von derzeit 65 % auf lediglich 79 % im 

Jahr 2050.“ (Europäische Kommission 2012: 7f.) 

Die von der Europäischen Kommission angemahnten Reformen werden in vier Lö-

sungs-Frames eingebettet. Erstens argumentiert die Europäische Kommission, 

dass die von ihr vorgeschlagenen Strukturen ein angemessenes Ruhestandsein-

kommen garantieren und vor Altersarmut schützen würden. Mehrsäulensysteme 

böten grundsätzlich die Möglichkeit, sinkende Ersatzquoten in der staatlichen Säule 

ausgleichen zu können, auch wenn die Eurokrise gezeigt habe, dass kapitalge-

deckte Vorsorgemodelle ihrerseits Risiken hätten (vgl. Europäische Kommission 
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2006: 4; dies. 2010: 9; dies. 2012: 14f.). Die Europäische Kommission mahnt des-

halb die richtige Balance und Verzahnung von öffentlicher (umlagefinanzierter) und 

privater (kapitalgedeckter) Säule an (vgl. Europäische Kommission 2009: 93). Bei 

gebrochenen Erwerbsbiografien oder atypischen Beschäftigungsverhältnissen 

biete die in der ersten Säule angesiedelte Mindestrente oder (bedarfsgeprüfte) 

Grundsicherung zudem ein ausreichendes Alterseinkommen zum Schutz vor Alters-

armut (vgl. Europäische Kommission 2000: 13; dies. 2009: 81). Zweitens sieht die 

Europäische Kommission die finanzielle Nachhaltigkeit des Alterssicherungsystems 

und des öffentlichen Haushalts verbessert, wenn die von ihr empfohlenen Struktur-

merkmale umgesetzt würden. So könne etwa die Aufgabe einer einseitigen Kon-

zentration auf die staatliche Säule und die Einführung eines tragfähigen Mehrsäu-

lensystems die Belastung der öffentlichen Haushalte langfristig senken und das in-

dividuelle Renteneinkommen auf eine breitere, mithin risikoärmere Basis stellen 

(vgl. Europäische Kommission 2000: 9; dies. 2010: 9). Eine stärkere mathematische 

Verknüpfung von Beiträgen und Leistungen, wie es vornehmlich von NDC-Renten-

systemen gewährleistet wird, könne Ausgaben und Einnahmen zudem (näherungs-

weise) in ein Gleichgewicht bringen; kapitalgedeckte DC-Systeme sind automatisch 

versicherungsmathematisch neutral (vgl. Börsch-Supan 2006: 40). Dies verhindere 

aus Sicht der Europäischen Kommission, dass die öffentlichen Haushalte entste-

hende Defizite bei umlagefinanzierten Systemen ausgleichen müssten und staatli-

che Ausgaben und Investitionen in anderen Bereichen deshalb nicht getätigt wer-

den könnten (vgl. Europäische Kommission 2001: 6). Drittens verspricht sich die 

Europäische Kommission von entsprechenden Reformen eine Belebung der euro-

päischen Wirtschaft und positive Beschäftigungsanreize. Dies einerseits dadurch, 

dass die bei ausbleibenden Reformen auftretenden Finanzierungslücken durch stei-

gende Sozialabgaben aufgefangen werden müssten. In einer anteiligen oder pari-

tätischen Finanzierung durch die Arbeitgeber wird der Faktor Arbeit dadurch in stei-

gendem Maße belastet, was wiederum dämpfend auf das Wirtschaftswachstum 

wirkt und folglich zu Einnahmeausfällen der öffentlichen Hand führt (vgl. Europäi-

sche Kommission 2001: 5-8). Zudem sieht die Europäische Kommission die Legiti-

mität der Alterssicherungssysteme in Gefahr, wenn die Sozialabgaben über Gebühr 

ansteigen und das verfügbare Haushaltseinkommen schmälern (vgl. Europäische 

Kommission 2009: 82). Andererseits bilden Rentensysteme einen Eckstein in der 

persönlichen Erwerbsplanung und können entsprechend positive (oder negative) 
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Beschäftigungsanreize senden: „Pension systems can support labour market objec-

tives by including all active groups, by signalling appropriate ages of retirement and 

by establishing economic incentives (bonus/malus) in support of desired behaviour. 

[…] Rules of pension accruals, the pensionable age and designs of early retirement 

benefits represent signals for workers and employers that impact on age manage-

ment.“ (Europäische Kommission 2009: 78) Viertens bewirbt die Europäische Kom-

mission ihr Rentenkonzept als einen Beitrag für mehr Generationengerechtigkeit 

(vgl. Europäische Kommission 2009: 82). Durch entsprechende Reformen könne 

verhindert werden, dass die „[…] Belastung aufgrund notwendiger Anpassungen 

entweder auf die zukünftigen Erwerbstätigen oder die zukünftigen Pensions- und 

Rentenempfänger/innen abgewälzt“ werde (Europäische Kommission 2010: 9).  

3.3 Small States und die zentralen Europäisierungsinstrumente 

In den beiden vorausgehenden Unterkapiteln wurden zunächst die bestehende 

Kompetenz- und Aufgabenteilung in der europäischen Alterssicherungspolitik und 

die rentenpolitischen Vorstellungen der Europäischen Kommission dargestellt. Im 

Zentrum des folgenden Abschnitts stehen nun jene Instrumente, die den europäi-

schen Akteuren beim Versuch der Beeinflussung der Alterssicherungspolitik der 

Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen und unter Berücksichtigung der bestehenden 

Forschungsliteratur (s. Kapitel 2.2) als besonders einschlägig angenommen werden 

können. Es handelt sich dabei im Einzelnen um die Offene Methode der Koordinie-

rung (OMK/R), die wirtschafts- und haushaltspolitische Koordinierung im Rahmen 

des Stabilitäts- und Wachstumspakts und des Europäischen Semesters, sowie die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Hierarchische Impulse finden 

sich, aufgrund der dargestellten und zuvorderst im Bereich der Mitgliedsstaaten ver-

bleibenden Kompetenzordnung, weitgehend nur durch die Rechtsprechung des Eu-

ropäischen Gerichtshofs. Dem Europäisierungsimpuls der erleichterten Koordina-

tion zugeordnet werden kann hingegen die Koordinierungsmethode aufgrund ihrer 

Ausgestaltung als Soft-law- und Mutual-Learning-Instrument. Demgegenüber weist 

die wirtschafts- und haushaltspolitische Koordinierung sowohl Züge einer erleich-

terten Koordinierung als auch aufgrund der Möglichkeit von (finanziellen) Sanktio-

nen bei anhaltenden Verstößen gegen die Bestimmungen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts Züge eines Hierarchie-Impulses auf. Alle drei Instrumente sollen 
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im Folgenden vorgestellt und ihre Wirksamkeit kritisch untersucht werden, wobei 

dabei ein besonderes Augenmerk den Handlungsbedingungen für Small States gilt. 

Tabelle 6: Zusammenführung Download-Europäisierung, Instrumente, Akteure 

Impuls Policy Typ Beispiel Zentrale Akteure 

Hierarchie 

Negative Integration 
Grundfreiheiten und 

Antidiskriminierungsrecht 
KOM, EuGH 

Positive Integration 
Koordinierungsrecht KOM, Rat, EuGH 

Wirtschafts- und haushaltspoli-

tische Koordinierung 
Rat, KOM, MS 

Erleichterte 

Koordination 
Koordinierung Offene Methode der 

Koordinierung (OMK/R) 
Rat, KOM, MS 

Verhandlungen Alle Alle Alle 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 

3.3.1 Offene Methode der Koordinierung (OMK/R) 

Die Offene Methode der Koordinierung stellt eine weiche Form europäischen Re-

gierens dar. Auf Politikfeldern, in denen die Europäische Union ausweislich der pri-

märrechtlichen Regelungen legislativ nicht tätig werden kann, sollen mit Hilfe der 

Koordinierungsmethode die Mitgliedstaaten auch ohne konkrete Vorgabe von Mit-

teln und Wegen zum Erreichen eines zuvor gemeinschaftlich definierten Ziels be-

wegt werden. Ziel der Koordinierungsmethode ist damit keine Harmonisierung der 

Politiken der Mitgliedstaaten, gleichwohl aber ausdrücklich eine größere Konver-

genz der Mitgliedstaaten. An die Stelle von hierarchischen Vorgaben und einer 

Sanktionierung bei Nichterfüllen treten bei der Koordinierungsmethode der freiwil-

lige Austausch von bewährten Inhalten und Praktiken und die Identifikation und Be-

nennung von Best Practices beziehungsweise vice versa das Herausstellen von 

Defiziten und der Aufbau eines Peer-Pressures. In der Lissabon-Strategie wird die 

Koordinierungsmethode konkret als vierstufiger und rekursiver Prozess beschrie-

ben (Europäischer Rat 2001b): 

1. Festlegung von Leitlinien für die Union mit einem jeweils genauen Zeitplan für die 

Verwirklichung der gesetzten kurz-, mittel- und langfristigen Ziele; 

2. gegebenenfalls Festlegung quantitativer und qualitativer Indikatoren und Bench-

marks im Vergleich zu den Besten der Welt, die auf die in den einzelnen Mitglied-

staaten und Bereichen bestehenden Bedürfnisse zugeschnitten sind, als Mittel für 

den Vergleich der bewährten Praktiken; 

3. Umsetzung dieser europäischen Leitlinien in die nationale und regionale Politik 
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durch Entwicklung konkreter Ziele und Erlass entsprechender Maßnahmen unter 

Berücksichtigung der nationalen und regionalen Unterschiede; 

4. regelmäßige Überwachung, Bewertung und gegenseitige Prüfung im Rahmen eines 

Prozesses, bei dem alle Seiten voneinander lernen. 

Die Koordinierungsmethode in der Rentenpolitik 

Nach diesem Muster haben die Staats- und Regierungschefs die Koordinierungs-

methode schrittweise für die Bereiche Soziale Inklusion (OMK/SI), Renten (OMK/R) 

und Gesundheit und Langzeitpflege (OMK/G) eingeführt. Der Beschluss für die Ein-

führung der rentenpolitischen Koordinierungsmethode fiel dabei auf dem Gipfeltref-

fen des Europäischen Rates in Laeken im Dezember 2001, auf dem sich die Mit-

gliedstaaten auch auf drei allgemeine Oberziele einigen konnten. Demnach sollen 

die nationalen Alterssicherungssysteme so reformiert werden, dass sie angemes-

sene Rentenleistungen bereitstellen, nachhaltig finanziert sind und als modern ge-

staltete Systeme auf die sich verändernden Bedürfnisse der Wirtschaft, der Gesell-

schaft und des Einzelnen reagieren (Europäischer Rat 2001a). Konkretisiert und 

operationalisiert werden die drei Oberziele durch elf spezifische Unterziele, die von 

den Ausschüssen für Wirtschaftspolitik (EPC) und Sozialschutz (SPC) gemeinsam 

ausgearbeitet wurden (s. u.). Die Mitgliedstaaten sind dazu aufgerufen, über den 

Fortschritt ihrer Reformbemühungen und das Erreichen dieser Ziele alle drei Jahre 

in eigens dafür anzufertigenden Stellungnahmen zu berichten. Diese werden von 

der Europäischen Kommission und dem Rat der Europäischen Union in seiner For-

mation „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz” (EPSCO) 

unter Beteiligung der Ratsformation „Wirtschaft und Finanzen” (ECOFIN) gemein-

sam ausgewertet und in der Form eines gemeinsamen Berichts bewertet. Der erste 

Berichtszyklus startete im Jahr 2002 mit der Vorlage der ersten nationalen Berichte 

und der ersten gemeinsamen Bewertung durch die europäischen Akteure im Jahr 

2003. Neben diesem vertikalen Dialog der Mitgliedstaaten mit den europäischen 

Institutionen beruht die Koordinierungsmethode zudem auf einem horizontalen Aus-

tausch der Mitgliedstaaten untereinander. In regelmäßig stattfindenden Peer-Re-

view-Seminaren soll ein wechselnder Kreis von Mitgliedstaaten ihre gewählten Re-

form- und Politikinhalte vorstellen und gemeinsam denkbare Handlungsoptionen 

und mögliche Anknüpfungspunkte für andere Mitgliedstaaten diskutieren. Insge-

samt wurden bislang 68 solcher Seminare durchgeführt, neun davon zu rentenpoli-

tischen Themen (vgl. Europäische Kommission 2018). 
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Bereits im Jahr 2006 verständigten sich die Mitgliedstaaten auf Vorschlag der Eu-

ropäischen Kommission auf eine erste grundlegende Umstrukturierung der Koordi-

nierungsmethode. Die bislang getrennt voneinander operierenden und ablaufenden 

Koordinierungsmethoden Soziale Inklusion (OMK/SI), Rente (OMK/R) und Gesund-

heit und Langzeitpflege (OMK/G) wurden zur Koordinierungsmethode Sozialschutz 

und Soziale Eingliederung (OMK/SSSI) zusammengefasst. Teil dieser instrumen-

tellen Defragmentierung war auch eine Überarbeitung der für die einzelnen Politik-

felder gültigen Unterziele, wobei die für die Rentenpolitik bestimmten Ziele aber le-

diglich gerafft und in nunmehr nur noch drei Unterziele zusammengefasst wurden. 

Zudem verständigten sich die Mitgliedstaaten nach langen Verhandlungen auf eine 

Reihe von Indikatoren, mit denen die rentenpolitischen Ziele beziehungsweise de-

ren Erreichen auch quantitativ abgebildet werden sollen und ein stärkerer Vergleich 

der mitgliedstaatlichen Situation und Performance erreicht werden soll (vgl. Social 

Protection Committee 2015: 35-44). In ihrer inhaltlichen Tiefe wie Breite blieb die 

Zielsetzung der rentenpolitischen Koordinierungsmethode damit weitgehend unver-

ändert. Auch an der grundsätzlichen Arbeitsweise und inhaltlichen Durchführung 

der Koordinierungsmethode in der Form von nationalen Berichten und anschließen-

der Bewertung durch die Europäische Kommission und den Rat der Europäischen 

Union änderte sich durch das Zusammenlegen nichts. Die Europäische Kommis-

sion erhoffte sich durch die Änderungen dennoch eine „solidere, sichtbarere OKM 

mit einer stärkeren Fokussierung auf die Politikumsetzung und einer positiven Inter-

aktion mit der überarbeiteten Lissabon-Strategie bei gleichzeitiger Vereinfachung 

der Berichterstattung und Erweiterung des politischen Austausches.“ (Europäische 

Kommission 2005b: 2) 

Tabelle 7: Gegenüberstellung Ziele der OMK/R (vor/nach Zusammenlegung) 

2001 – 2005 2006 – bis heute 

Angemessenheit der Renten 

1. Vermeidung von Altersarmut und Si-
cherstellen eines angemessenen Le-
bensstandards; Partizipation am wirt-
schaftlichen Wohlstand sowie am öf-
fentlichen, sozialen und kulturellen Le-
ben; 

2. Zugang zu angemessenen staatlichen 
und/oder privaten Rentensystemen, die 
Lebensstandard im Alter sichern; 

3. Förderung der Solidarität zwischen den 
Generationen; 

1. Solidarität und Generationengerechtig-
keit, ein angemessenes Rentenein-
kommen für alle und den Zugang zu 
Renten gewährleisten, die es den 
Menschen erlauben, nach der Verren-
tung einen angemessenen Lebens-
standard zu bewahren; 
 

Indikatoren: 
- Armutsrisiko im Alter 
- Durchschnittliches Einkommen im Alter 
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- Relative Einkommensersatzraten 
- Projektion der Einkommensersatzraten 

2006-2046 
 
 

Finanzielle Tragfähigkeit der Renten 

4. Ein hohes Beschäftigungsniveau im 
Einklang mit der europäischen Be-
schäftigungsstrategie und den Grund-
zügen der Wirtschaftspolitik; 

5. Sicherstellen wirksamer Anreize für 
hohe Erwerbsbeteiligung älterer Ar-
beitskräfte; Inanspruchnahme von Vor-
ruhestandsregelungen nicht fördern; 
Verlängerung des Erwerbslebens über 
das übliche Rentenalter hinaus nicht 
bestrafen; einen schrittweisen Über-
gang in den Ruhestand erleichtern; 

6. Rentensysteme so reformieren, dass 
das übergeordnete Ziel der Nachhaltig-
keit der öffentlichen Finanzen gewahrt 
bleibt, untermauert durch eine solide 
Fiskalpolitik, einschließlich, soweit er-
forderlich, eines Schuldenabbaus; 

7. Gewährleisten eines  ausgewogenen 
Gleichgewichts zwischen Erwerbsper-
sonen und Rentnern; 

8. Durch einen angemessenen regulati-
ven Rahmen und durch solides Ma-
nagement sicherstellen, dass private 
und staatliche kapitalgedeckte Renten-
systeme Rentenleistungen mit der er-
forderlichen Effizienz, Kostengünstig-
keit, Nachhaltigkeit und Sicherheit bie-
ten; 

2. Im Rahmen des Erfordernisses solider 
öffentlicher Finanzen die Zukunftssi-
cherheit öffentlicher und privater Ren-
tensysteme sicherstellen, vor allem 
durch: Verlängerung des Arbeitslebens 
und Förderung des aktiven Alterns, 
Ausgewogenheit von Beiträgen und 
Leistungen, Förderung der Erschwing-
lichkeit und Sicherheit kapitalgedeckter 
und privater Systeme; 
 

Indikatoren: 
- Rentenausgaben in % des BIP 
- Beschäftigungsquote 
- Länge des Erwerbslebens 
- Projektion der Rentenausgaben 2004-

2050 (öffentlich und gesamt) 

Modernisierung der Rentensysteme als Reaktion auf sich verändernde Bedürf-
nisse der Wirtschaft, der Gesellschaft und des Einzelnen 

9. Sicherstellen der Vereinbarkeit der 
Rentensysteme mit Flexibilität und Si-
cherheit auf dem Arbeitsmarkt; Förde-
rung der Arbeitsmarktmobilität inner-
halb der Mitgliedstaaten; Sicherstellen, 
dass atypische Beschäftigungsverhält-
nisse keine unangemessenen Einbu-
ßen bei Rentenansprüchen zur Folge 
haben und selbstständige Erwerbstä-
tigkeit nicht gehemmt wird; 

10. Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern gewährleisten; 

11. Transparenz und Anpassungsfähigkeit 
der Rentensysteme verbessern; Zuver-
lässige und leicht verständliche Infor-
mationen über die langfristigen Per-
spektiven von Rentensystemen bereit-

3. Gewährleisten, dass die Rentensys-
teme transparent und an die Bedürf-
nisse und Erwartungen von Frauen 
und Männern, die Anforderungen der 
modernen Gesellschaft und die 
Zwänge der demografischen Alterung 
und des Strukturwandels angepasst 
sind. Sicherstellen, dass die Menschen 
die zur Ruhestandsplanung erforderli-
chen Informationen erhalten und dass 
Reformen auf der Basis eines mög-
lichst breiten Grundkonsenses durch-
geführt werden. 

 
Indikatoren: 
- Unterschiede Armutsrisiko im Alter 

zwischen Geschlechtern 
- Relatives Einkommen im Alter nach 
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stellen (z. B. voraussichtliche Entwick-
lung von Leistungsniveaus und Bei-
tragssätzen);  Herstellen eines breitest-
möglichen Konsenses bei Rentenpolitik 
und Rentenreformen; methodische 
Grundlagen für ein effizientes Monito-
ring von Rentenreform und Rentenpoli-
tik verbessern. 

Geschlechtern 
- Relative Einkommensersatzraten nach 

Geschlechtern 

Quelle: Rat der Europäischen Union (2001); Europäische Kommission (2005b); Social Protection 
Committee (2015). Ziele werden teils in gekürzter Form wiedergegeben. 

Mit dem planmäßigen Auslaufen der Lissabon-Strategie im Jahr 2010 und dem 

Übergang zur nachfolgenden Europa2020-Strategie wurde auch die Koordinie-

rungsmethode Sozialschutz und Soziale Eingliederung (OMK/SSSI) ein weiteres 

Mal überarbeitet. Sowohl die Europäische Kommission als auch die Mitgliedstaaten 

haben sich für eine Fortführung der Koordinierungsmethode ausgesprochen, die 

von beiden Seiten als „wichtiges Instrument [beschrieben wird], das den Sozialmi-

nistern hilft, die soziale Lage und die Entwicklung der Sozialschutzsysteme sowie 

der sozialen Dimension der Strategie Europa2020 […] zu überwachen und zu be-

werten.“ (Rat der Europäischen Union 2011: 3) Zugleich sollte die Koordinierungs-

methode erneut  gerafft und mit dem neugeschaffenen Europäischen Semester ver-

knüpft werden, um die „begrenzten Ressourcen der zuständigen einzelstaatlichen 

Stellen und der Europäischen Kommission“ besser zu nutzen und Synergien zu he-

ben (Rat der Europäischen Union 2011: 4). Die Mitgliedstaaten sind seither dazu 

aufgerufen, im Anschluss an ihre jährlich vorzulegenden Nationalen Reformpro-

gramme (NRP) in der wirtschafts- und haushaltspolitischen Koordinierung (s. u.) in 

eigenständigen Nationalen Sozialberichten (NSB) über ihre sozialpolitischen Stra-

tegien und Maßnahmen zu berichten. Die Europäische Kommission und der Rat der 

Europäischen Union verzichten allerdings nunmehr auf eine Bewertung und Über-

prüfung der nationalstaatlichen Aktivitäten hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den 

vereinbarten politikfeldspezifischen Zielen in der Form eines gemeinsamen Be-

richts. Stattdessen berichtet der Ausschuss für Sozialschutz (SPC) in einem Anhang 

seiner Jahresberichte über die Reformaktivitäten der Mitgliedstaaten, belässt es 

aber bei einer numerischen Aufzählung der einzelnen Maßnahmen, ohne diese in 

einen breiteren Kontext einzuordnen, mit den Zielen der Koordinierungsmethode 

abzugleichen oder gar einer inhaltlichen Bewertung zu unterziehen. Letztlich wird 

die Koordinierungsmethode damit nur noch formal weitergeführt und muss hinsicht-



108 

 

lich ihrer politischen Relevanz endgültig den unter dem Eindruck der Eurokrise wei-

ter ausgebauten wirtschafts- und haushaltspolitischen Instrumenten (s. u.) unterge-

ordnet werden: „Concerning pensions, the OMC process is now fully controlled by 

the economic policy actors (i. e. DG Ecfin and the Ecofin Council), which focus 

exclusively on the financial stability of pension systems.“ (De la Porte/Pochet 2012: 

338; ähnlich Interview #8) Aus der Perspektive der Europäisierungstheorie kann da-

mit zudem davon ausgegangen werden, dass die der Koordinierungsmethode teil-

weise zugesprochene Wirkung der indirekten hierarchischen Beeinflussung endgül-

tig nicht mehr vorhanden ist, wenn die hierfür notwendige Analyse und Bewertung 

der Rentensysteme durch die einschlägigen europäischen Akteure nun völlig aus-

bleibt. Vielmehr kann argumentiert werden, dass die bereits von Anfang an stärkere 

Betonung des Lernens von anderen Mitgliedstaaten und der Austausch von Infor-

mationen und Best-Practices nun endgültig den zentralen Wirkmechanismus der 

Koordinierungsmethode darstellen. 

Rückwirkungen auf die Alterssicherungssysteme der Mitgliedstaaten 

Die Koordinierungsmethode hat insbesondere in ihren Anfangsjahren viel Aufmerk-

samkeit erfahren und war Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten (s. 

für einen detaillierten Forschungsüberblick: Borrás/Radaelli 2010; Zeitlin 2005, 

2009; De la Porte/Pochet 2012). Den mittlerweile umfangreichen aber oftmals frag-

mentierten Forschungsstand unterteilen De la Porte/Pochet (2012) dabei in drei 

Stränge: Während ein erster Strang sich mit der Einrichtung und Entwicklung der 

Koordinierungsmethode auf europäischer Ebene beschäftigt und seinen Ausgangs-

punkt damit in den klassischen Integrationstheorien hat (vgl. exemplarisch: Schäfer 

2004; Vanhercke 2006; Natali 2007; Barcevicius/Weishaupt/Zeitlin 2014a), rückt ein 

zweiter Strang die Ausgestaltung der Koordinierungsmethode als „weiches“ Politik-

instrument in den Mittelpunkt des Interesses und geht der Frage nach, welche 

grundsätzlichen Herausforderungen und Möglichkeiten sich aus dieser nicht-hierar-

chischen Politikgestaltung ergeben. Der eng damit zusammenhängende dritte von 

De la Porte/Pochet (2012) identifizierte Strang ist in der Europäisierungsforschung 

verortet und geht der Frage nach, welche konkreten Auswirkungen die Koordinie-

rungsmethode tatsächlich auf die nationalen Politiken der Mitgliedstaaten hat. Eine 

einheitliche Bewertung der Koordinierungsmethode und ihres Einflusses auf die Na-

tionalstaaten scheint hierbei noch nicht gefunden, hauptsächlich aufgrund der „[…] 
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methodological difficulties of assessing the causal impact of an iterative process 

based on collaboration between EU institutions and Member States, without legally 

binding sanctions.“ (Zeitlin 2009: 215) Befürworter der Koordinierungsmethode he-

ben insbesondere ihre souveränitätsschonende Ausgestaltung hervor und sehen in 

ihr „[…] a suitable instrument for identifying and pursuing common European con-

cerns while respecting legitimate national diversity […].“ (Zeitlin 2011: 136) Zudem 

wurde (zumindest noch in den Anfangsjahren) der Koordinierungsmethode die Hoff-

nung entgegengebracht, die Herausbildung eines gemeinsamen Verständnisses 

von sozialer Gerechtigkeit zu fördern und damit trotz sozialpolitischer Unterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten den Aufbau eines europäisches Sozialmodells zu un-

terstützen (vgl. Hemerijck 2002: 60-62). Einzelne Autoren versprachen sich durch 

den potentiell möglichen Einbezug der Sozialpartner und von Vertretern der Zivilge-

sellschaft auch eine höhere Transparenz und demokratische Legitimierung der EU, 

was dabei helfen könnte „reducing the gap between Brussels and ‚its‘ citizens“ (Krö-

ger 2009: 5). Insgesamt überwiegt aber eine skeptische Einschätzung der Koordi-

nierungsmethode, sowohl hinsichtlich ihrer konkreten Ausgestaltung und Anwen-

dung, als auch bei der Frage ihrer tatsächlichen Rückwirkungen und Einflüsse auf 

die beteiligten Mitgliedstaaten. Zwar merkt Anderson (2015: 31) an, dass die Koor-

dinierungsmethode einen in den internationalen Beziehungen nicht unüblichen 

Kompromiss darstellt „[…] between ‚doing nothing' (because of the difficulty of com-

ing to agreement) and accepting undesirable binding provisions.“ Mehrheitlich wird 

aber gerade dieser rechtlich unverbindliche Charakter, das Merkmal der Freiwillig-

keit und die fehlenden Sanktionsmöglichkeiten kritisiert. Für Schäfer (2006: 70) bei-

spielsweise ist die Koordinierungsmethode ein politisches Ablenkungsmanöver der 

nationalen Regierungen, „[…] mainly to secure their own competencies rather than 

to realize common goals.“ In ähnlicher Weise bezeichnen Zeitlin/Barcevicius/Weis-

haupt (2014: 6) die Koordinierungsmethode als „window dressing“, mit deren Hilfe 

das eigene Handeln legitimiert und in Übereinstimmung mit den europäischen Vor-

gaben präsentiert werden soll. Schärfer noch fällt die Wertung bei Busch (2006: 21) 

aus, der in der Koordinierungsmethode eine „Als-Ob-Veranstaltung“ sieht, bei der 

die EU und die Regierungen ein entschiedenes Eintreten für die vereinbarten (sozi-

alen) Ziele nur „fingieren“ und ihre eigentlichen Politiken diametral hierzu an makro-

ökonomischen Zielgrößen ausrichten würden. Als zentralen Grund für diesen Miss-
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stand sieht Scharpf (2002) die unterschiedliche Verankerungen der Ziele und In-

strumente in den EU-Verträgen bzw. im Falle der Koordinierungsmethode eben jene 

fehlende primärrechtliche Grundlage, was zu einer fundamentalen Asymmetrie 

führe: „The Method leaves effective policy choices at the national level […]. But 

since effective welfare-state policies will remain located at the national level, they 

cannot overcome the constitutional asymmetry that constrains national solutions.“ 

(Scharpf 2002: 17) 

Diese grundsätzlichen Konfliktlinien finden sich auch in der Debatte zur Koordinie-

rungsmethode in der Rentenpolitik (OMK/R). De la Porte (2017) sieht zwar keine 

Belege dafür, dass die Koordinierungsmethode unmittelbar auf die nationale Ren-

tenpolitik der Mitgliedstaaten eingewirkt habe oder gar ursächlich für eine national-

staatliche Reform sei. Allerdings liegt der Erfolg der Koordinierungsmethode für die 

Autorin darin, die Dominanz finanzpolitischer Akteure auf europäischer Ebene zu-

mindest in Ansätzen aufgebrochen und eine sozialpolitische Sichtweise im europä-

ischen Politikprozess etabliert zu haben: „For example, in the pensions OMC, the 

issue of adequacy of pensions has been integrated into policy debates, by highlight-

ing solidarity and fairness between and within generations, adequate retirement in-

comes for all, reasonable replacement rate (of wages earned during working life).“ 

(De la Porte 2017: 149) In ähnlicher Weise betont Eckardt (2005) den partizipativen 

und inklusiven Charakter der Koordinierungsmethode, der dazu beigetragen habe 

„[to] provide a forum for the Commission and the various subcommittees involved 

to develop a commonly accepted European social-policy paradigm” (Eckardt 2005: 

263). Dem hält Höchstetter (2007: 138) allerdings entgegen, dass sich bei der Aus-

wahl und Formulierung der quantitativen Indikatoren in der OMK/R die finanzwis-

senschaftliche Sichtweise durchgesetzt habe und die finanzielle Nachhaltig der 

Rentensysteme erkennbar einen höheren Stellenwert zugesprochen wird als die 

Angemessenheit der Leistungen. Auch Schmähl (2003a) kritisiert die erkennbar do-

minierende Rolle der Wirtschafts- und Finanzminister und die Beurteilung von Al-

terssicherungssystemen anhand der Frage, „[…] inwieweit hierdurch öffentliche 

Haushalte ‚belastet‘ oder ‚entlastet‘ werden.“ (Schmähl 2003a: 18) Ruland (2003) 

bemängelt zudem eine mangelhafte wissenschaftliche und methodische Vorberei-

tung und Begleitung der Koordinierungsmethode, und Schmitt (2009: 323) wirft die 

grundsätzliche Frage ein, ob „eine seriöse Vergleichbarkeit gänzlich unterschiedli-

cher Systeme“ überhaupt gelingen kann. Entsprechend umstritten ist auch, welchen 
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konkreten Einfluss die Koordinierungsmethode auf die Rentenpolitik der Mitglied-

staaten bislang hatte. Lodge (2007: 358) jedenfalls bezweifelt, dass aufgrund der 

aus seiner Sicht mangelhaften Umsetzung der Koordinierungsmethode überhaupt 

Lernprozesse stattfinden können: „[…] standards had no directing capacity, infor-

mation-gathering offered only very little truly comparative information to encourage 

‘benchmarking’ or ‘learning with others’ and voluntary adjustment pressures 

seemed hardly present.“  

3.3.2 Wirtschafts- und haushaltspolitische Koordinierung 

Nachhaltige Finanzpolitik als Voraussetzung für eine Stabilitätsunion 

Laut Streeck (2013: 109) haben die westlichen Industrienationen in den letzten bei-

den Jahrzehnten eine tiefgreifende Transformation vollzogen und sich von Steuer-

staaten zu Schuldenstaaten gewandelt, die in zunehmenden Maße ihren Kapitalbe-

darf durch Kredite statt durch Steuern und Abgaben decken. Tatsächlich haben die 

Verbindlichkeiten der Staaten insbesondere seit den 1970er und 1980er Jahren 

stark zugenommen (vgl. Wagschal 1996; Beck/Prinz 2012; Holtfrerich et al. 2015: 

28ff.). Welche Folgen sich aus einer hohen staatlichen Verschuldung für die volks-

wirtschaftliche Entwicklung und Stabilität einer Währung ergeben können, ist in der 

ökonomischen Diskussion jedoch nicht unumstritten (vgl. exemplarisch: Rein-

hart/Rogoff 2010; Herndon/Ash/Pollin 2013; Holtfrerich et al. 2015). Unstrittig, weil 

mit Blick allein auf die jüngere Wirtschaftsgeschichte evident, ist allein noch die Ge-

fahr, dass ein Staat mit einer anhaltend hohen Verschuldung und einem nur gerin-

gen Wirtschaftswachstum langfristig seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen 

kann und in der Folge den Zugang zu den Kapitalmärkten verliert, wie es nicht zu-

letzt die Programmstaaten in der Eurokrise erfahren mussten. Mittelfristig befürch-

ten Kritiker als Folge einer staatlichen Verschuldung aber auch eine Verdrängung 

privatwirtschaftlicher Investitionen (Crowding-out-Effekt), was zu einer Verringerung 

des künftigen Kapitalstocks einer Volkswirtschaft und damit zu Wohlfahrtseinbußen 

insgesamt führe (vgl. Blankart 2006: 398f.). Kern der Argumentation ist dabei die 

Annahme, dass durch die staatliche Kreditnachfrage auf den Kreditmärkten das An-

gebot sinke, was zu steigenden Zinssätzen und in der Folge zu einem Rückgang 

privater (kreditfinanzierter) Investitionen führen werde, sofern sich die Unternehmen 

mit einem für sie nicht mehr akzeptablen Zinsniveau konfrontiert sehen (vgl. 
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Blankart 2006: 399; Mankiw/Taylor 2008: 802). Richtet man den Blick auf die Hand-

lungsoptionen bei einer übermäßigen Verschuldung, dann zeigt sich, dass Staaten 

ohne unabhängige Zentralbank, wie es etwa auch bei den südeuropäischen Staaten 

und Frankreich vor der Errichtung des Europäischen Systems der Zentralbanken 

der Fall war, regelmäßig über eine starke Ausweitung des Geldangebots versuchen 

einen Teil ihrer Verbindlichkeiten abzubauen. Der aus einem vergrößerten Geldan-

gebot resultierende Inflationsschub entwertet einerseits die in heimischer Währung 

gehaltenen Schuldtitel und führt andererseits über die zu erwartende Abwertung der 

eigenen Währung auch zu einem realen Wertverlust der in Fremdwährungen ge-

rechneten staatlichen Schuldverschreibungen (vgl. Mankiw/Taylor 2008: 942). 

Staaten mit einer unabhängigen, auf das Ziel der Geldwertstabilität ausgerichteten 

Zentralbank steht eine solche politisch motivierte Möglichkeit der monetären Finan-

zierung nicht zur Verfügung. Gleichwohl ist auch hier ein Regime der fiskalpoliti-

schen Dominanz grundsätzlich möglich, wenn eine steigende Verschuldung die 

Zahlungs- und Handlungsfähigkeit eines Staates bedroht und die nominell unab-

hängige Zentralbank sich genötigt fühlt, mit ihren geldpolitischen Maßnahmen die 

Refinanzierungskosten der Staaten zu drücken (vgl. Deutsche Bundesbank 2013; 

Holtfrerich et al. 2015). In einer Währungsunion können potentiell alle teilnehmen-

den Staaten von einer übermäßigen Verschuldung eines einzelnen Mitgliedstaats 

betroffen sein (vgl. Siebert 2002; Konow 2002: 25-28). Ausgangspunkt der ökono-

mischen Argumentation sind dabei zunächst die Finanzmärkte, bei denen einerseits 

das Szenario denkbar ist, dass die Marktteilnehmer Staaten mit einer hohen (Neu-

) Verschuldung neue Kredite nur mit Risikoaufschlägen entsprechend der jeweiligen 

Ausfallwahrscheinlichkeit anbieten. In einer von einer hohen Substituierbarkeit der 

Kapitalanlagen geprägten Wirtschafts- und Währungsunion kann dies zu einem An-

stieg der Zinsen im gesamten Währungsgebiet und damit zu einer Verschlechterung 

der Refinanzierungsbedingungen aller Mitgliedstaaten führen (vgl. Bofinger 1997: 

14; Ohr/Schmidt 2003: 4). Gehen die Finanzmarktakteure im konträren Szenario 

davon aus, dass die Währungsunion als Haftungsgemeinschaft ausgestaltet ist und 

die Mitgliedstaaten gegenseitig für ihre Verbindlichkeiten eintreten werden, kann es 

zu einem Wegfall der individuellen Risikoprämien und einer Konvergenz der Zinss-

ätze auf einem mittleren Niveau kommen. Die Mitgliedstaaten mit einer hohen Ver-

schuldung erhalten in diesem Szenario eine Zinssubventionierung durch jene Staa-

ten, die aufgrund ihrer geringen Verschuldung bislang ein niedrigeres Zinsniveau 
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hatten. Dies birgt die grundsätzliche Gefahr eines Trittbrettfahrerverhaltens, bei 

dem Staaten mit einer hohen Verschuldung einen Teil ihrer Refinanzierungskosten 

an die Gemeinschaft abtreten können und zugleich den vollen Nutzen einer über-

mäßigen Verschuldung erfahren (vgl. Callies 1997: 154; Mankiw/Taylor 2008: 942). 

Neben den negativen Folgen auf das Zinsniveau birgt eine übermäßige Verschul-

dung überdies auch in einer Währungsunion Gefahren für die Geldwertstabilität. 

Kurz- und mittelfristig kann es etwa zu einem Anstieg der Inflation kommen, wenn 

die in Folge eines Crowding-outs privater (kreditfinanzierter) Investitionen verringer-

ten Wachstumsraten einer verhältnismäßig zu expansiven Geldpolitik gegenüber-

stehen oder die Marktteilnehmer eine entsprechende Geldpolitik erwarten (Holtfre-

rich et al. 2015: 58). Zudem können auch in einer Währungsunion mit einer unab-

hängigen Zentralbank die Mitgliedstaaten mit einer anhaltend hohen Verschuldung 

versuchen, Einfluss auf die gemeinschaftliche Geldpolitik zu nehmen, um die eige-

nen Refinanzierungskosten zu senken (vgl. Callies 1997: 153; Siebert 1997; ders. 

2002; Konow 2002: 27f.; Ohr/Schmidt 2003: 4; Weidmann 2012; konträr: Bofinger 

1997; Vaubel 1997). 

Instrumente einer wirtschafts- und fiskalpolitischen Koordinierung 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union waren sich dieser potentiellen Auswir-

kungen einer übermäßigen Verschuldung für die Stabilität der gemeinsamen Wäh-

rung und das Funktionieren der Währungsunion bewusst. Der Eintritt in die Wäh-

rungsunion ist deshalb an die Erfüllung einer Reihe von fiskalischen und monetären 

Konvergenzkriterien geknüpft (vgl. Art. 140 AEUV). So dürfen etwa die jährliche 

Neuverschuldung drei Prozent und der öffentliche Gesamtschuldenstand 60 Pro-

zent des Bruttoinlandsprodukts nicht übersteigen. Insbesondere auf Drängen 

Deutschlands wurde mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) zudem ein auf 

europäischer Ebene angesiedelter Kontrollmechanismus eingerichtet, der die Ein-

haltung dieser fiskalischen Eckwerte auch nach Einführung der Gemeinschaftswäh-

rung dauerhaft sichern soll (vgl. Art. 126 AEUV; Heipertz/Verdun 2004; Chang 2016: 

122). Die Gefahr eines Free-Rider-Verhaltens einzelner Mitgliedstaaten soll mit der 

Festschreibung einer Nichtbeistands-Klausel (Art. 125 AEUV) begegnet werden, die 

es der Europäischen Union ebenso wie den einzelnen Mitgliedstaaten verbietet, ge-

genseitig für Verbindlichkeiten einzutreten. 
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Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist Herzstück und, wie die Reformdebatte zei-

gen wird, zugleich Achillesferse der europäischen Haushaltsüberwachung. In seiner 

präventiven Komponente verlangt der Stabilitäts- und Wachstumspakt von den Mit-

gliedstaaten der Eurozone jährliche sog. Stabilitätsprogramme, in denen sie darle-

gen müssen, wie sie mittelfristig einen im Grundsatz strukturell ausgeglichenen 

Haushalt erreichen bzw. sichern möchten. Konkreter Zielwert ist dabei das für jeden 

Mitgliedstaat individuell zu berechnende medium-term objective (MTO), „providing 

a safety margin with respect to the 3% of GDP deficit limit.“ (Rat der Europäischen 

Union 2017a: 5)  Die Stabilitätsprogramme und deren Umsetzung werden anschlie-

ßend von der Europäischen Kommission und dem Rat der Europäischen Union 

überprüft. Erfüllt ein Mitgliedstaat seine Verpflichtungen nicht und droht mittelfristig 

ein übermäßiges Defizit, kann die Europäische Kommission eine Frühwarnung aus-

sprechen und im Zusammenspiel mit dem Rat der Europäischen Union konkrete 

Abhilfemaßnahmen empfehlen. Im Falle eines bereits vorliegenden übermäßigen 

Defizits wird in der korrektiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts 

ein Defizitverfahren eingeleitet. In diesem mehrstufigen Prozess prüft der Rat der 

Europäischen Union auf Grundlage einer von der Europäischen Kommission ange-

fertigten Beurteilung zunächst, ob ein übermäßiges Defizit besteht, und setzt dem 

betroffenen Mitgliedstaat anschließend ggf. eine Frist zur Rückführung der Neuver-

schuldung. Zugleich empfiehlt der Rat der Europäischen Union dem Defizitsünder 

konkrete Korrekturmaßnahmen. Lässt der Mitgliedstaat die gesetzte Frist verstrei-

chen und verfehlt die Rückführung seines übermäßigen Defizits, kann der Rat der 

Europäischen Union in letzter Konsequenz eine Geldbuße aussprechen (vgl. Hei-

pertz/Verdun 2004; Hallerberg/Bridwell 2008: 71f.; Chang 2016: 133-136). 

In der Eurokrise wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt umfangreich reformiert 

und die wirtschafts- und haushaltspolitische Koordinierung auf europäischer Ebene 

weitreichend ausgebaut. Mehrheitlicher, wenngleich nicht unumstrittener Tenor in 

der politischen wie wissenschaftlichen Debatte war dabei die Wertung, dass sich 

der Stabilitäts- und Wachstumspakt als „zahnloser Tiger“ (Mankiw/Taylor 2008: 943) 

erwiesen habe, der die Eurostaaten überwiegend nicht zu einer nachhaltigen Fis-

kalpolitik anhalten konnte (vgl. De Haan/Berger/Jansen 2004; Heipertz/Verdun 

2004; Dieter 2012; Enderlein/Gnath/Haas 2016). Tatsächlich befanden sich die öf-

fentlichen Haushalte zumindest vor Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 
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2007/08 mehrheitlich (zumindest nominell) noch in Übereinstimmung mit den euro-

päischen Vorgaben (vgl. Hallerberg/Bridwell 2008: 69f.; Hacker/Van Treeck 2010: 

5). Zudem gestalten sich die Gründe für die finanzielle Schieflage insbesondere der 

Programmländer komplexer und sind allen voran bei Spanien und Irland primär nicht 

in einer vorausgehenden übermäßigen staatlichen Verschuldung zu suchen (vgl. 

Schellinger 2015: 4; Dullien 2016: 541). Gleichwohl wurde insbesondere die politi-

sche Ausgestaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakt kritisiert, da die Mitglied-

staaten im Rat der Europäischen Union als „(potenzielle) Sünder über Sünder“ (Hei-

nemann/Moessinger/Osterloh 2012: 170) zu richten hatten und sich regelmäßig 

„strategische Allianzen zur Abwehr von Sanktionen“ (Hilpold 2014: 29) formierten. 

Prominentestes Beispiel hierfür ist sicherlich das Suspendieren des Defizitverfah-

rens gegen Deutschland und Frankreich 2003 durch die übrigen Eurostaaten, ob-

wohl die Europäische Kommission ein übermäßiges Defizit festgestellt und dem Rat 

der Europäischen Union die Einleitung des Verfahrens empfohlen hatte (vgl. Chang 

2006: 110-114). Auf eine „Depolitisierung des Defizitverfahrens“ (Herzmann 2012: 

171) zielen deshalb zunächst das Ende 2011 verabschiedete sekundärrechtliche 

„Six-Pack-Maßnahmenpaket“2 sowie der 2012 unterzeichnete völkerrechtliche Ver-

trag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungs-

union (VSKS, kurz Fiskalpakt)3. Beide Regelwerke etablieren einen Quasi-Automa-

tismus in der korrektiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts und 

stärken die Rolle der Europäischen Kommission als Regelwächterin. Deren Vor-

                                            

2 Beim sog. „Six-Pack“ handelt es sich im Detail um fünf Verordnungen und eine Richtlinie (VO (EU) 
Nr. 1173/2011; VO (EU) Nr. 1174/2011; VO (EU) Nr. 1175/2011; VO (EU) Nr. 1176/2011; VO (EU) 
Nr. 1177/2011; RL 2011/85/EU), die erstens die sekundärrechtlichen Bestimmungen des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts ändern und ergänzen, zweitens mit der „Macroeconomic Imbalance Proce-
dure“ (MIP) ein neues Rahmenwerk zur Prävention und Korrektur makroökonomischer Ungleichge-
wichte in den Mitgliedstaaten einrichten und drittens mit dem sog. „Europäischen Semester“ ein ab-
gestimmtes Koordinierungsverfahren installieren, das die Wirtschafts- und Fiskalpolitik der Mitglied-
staaten mit den einzelnen europäischen Koordinierungsinstrumenten verknüpfen soll. Auf die Dar-
stellung und Analyse des makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahrens wird an dieser Stelle 
aufgrund des nur mittelbaren Sachzusammenhangs mit der hier diskutierten Fragestellung verzich-
tet. 

3 Bei der für diese Arbeit nicht unwesentlichen Frage, ob der Fiskalpakt der Download- oder Inter-
load-Dimension zuzurechnen ist, folgt der Autor den Überlegungen von Nettesheim (2012a), dem-
zufolge die formale Einordnung eines Gründungsvertrags als völkerrechtliche Vereinbarung außer-
halb des europäischen Primärrechts nicht über den ggf. engen Sachzusammenhang des Regelwerks 
zur Europäischen Union hinwegtäuschen darf. In diesem Sinne bildet der Fiskalvertrag eine „para-
unionale Institution“ und ist folglich der Download-Dimension zuzurechnen. Großbritannien, die 
Tschechische Republik und Kroatien haben den Fiskalpakt nicht unterzeichnet. 
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schläge und Empfehlungen müssen die Eurostaaten im Defizitverfahren künftig un-

terstützen, sofern sich nicht eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten explizit 

dagegen ausspricht (Art. 7 Fiskalpakt). Eine selbige (umgekehrte qualifizierte) 

Mehrheit ist überdies künftig nötig, wenn die nunmehr automatische Verhängung 

von finanziellen Sanktionen gegen Defizitsünder als letzter Verfahrensschritt ver-

hindert werden soll. Mit den Six-Pack-Reformen haben sich die Verfahrensbeteilig-

ten zudem auf eine generelle  Verschärfung der Haushaltsüberwachung geeinigt. 

Unter die Regelungen des Stabilitäts- und Wachstumspakt fällt neben dem jährli-

chen Defizit nunmehr auch die staatliche Gesamtverschuldung. Ein Defizitverfahren 

kann demnach auch dann eingeleitet werden, wenn sich der Abstand der öffentli-

chen Verschuldungsquote zum erlaubten Referenzwert von 60 Prozent in den vo-

rausgehenden drei Jahren nicht um mindestens ein Zwanzigstel verringert hat. Bis-

lang war im Stabilitäts- und Wachstumspakt allein ein Verfahren bei einem übermä-

ßigen Defizit möglich. In der präventiven Komponente sehen die Six-Pack-Refor-

men zudem nun ebenfalls finanzielle Sanktionen für den Fall vor, dass ein Mitglied-

staat sein mittelfristiges Haushaltsziel dauerhaft nicht einhalten kann. Begleitend 

unternimmt der Fiskalpakt den Versuch, bereits auf nationaler Ebene geeignete 

Kontroll- und Korrekturmechanismen zu etablieren. Die Eurostaaten sind dazu ver-

pflichtet, eine Schuldenbremse in „verbindlicher und dauerhafter Art […], vorzugs-

weise mit Verfassungsrang“ in ihre Rechtsordnung aufzunehmen (Art. 3 Abs. 2 Fis-

kalpakt). Die vom Fiskalpakt vorgeschriebenen Eckwerte einer solchen nationalen 

Schuldenbremse gehen dabei über die Anforderungen des Stabilitäts- und Wachs-

tumspakts hinaus, zumindest für jene Staaten, deren Schuldenquote noch deutlich 

über 60 Prozent liegt (Art. 3 Fiskalpakt). Erlaubt ist in diesen Fällen dann nur ein 

gesamtstaatliches strukturelles Defizit von nicht mehr als 0,5 Prozent des nomina-

len Bruttoinlandsprodukts. 

Das Six-Pack-Maßnahmenpaket zielt mit der Einführung eines sog. „Europäischen 

Semesters“ außerdem noch auf eine verbesserte ex-ante-Koordinierung der Wirt-

schafts-, Struktur- und Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten. Verknüpft und zeitlich 

aufeinander abgestimmt werden dabei insbesondere die präventive Komponente 

des Stabilitäts- und Wachstumspakts mit der Europa 2020-Strategie und dem neu 

eingeführten makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahren. Den Auftakt des auf 

die ersten sechs Monate eines Kalenderjahres angelegten Zyklus bildet der von der 
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Europäischen Kommission jeweils zu Jahresbeginn vorgelegte Jahreswachstums-

bericht, der „die dringendsten wirtschafts- und sozialpolitischen Prioritäten, auf die 

sich die Europäische Union und die Mitgliedstaaten in den kommenden Monaten 

konzentrieren müssen, dar[…]legt.“ (Europäische Kommission 2016a: 2) Nachdem 

das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union den Jahreswachs-

tumsbericht diskutiert haben, benennt der Europäische Rat auf seiner Frühjahrsta-

gung im März die aus seiner Sicht drängendsten Handlungsfelder und stellt allge-

meine politische Leitlinien für die Mitgliedstaaten auf. Aufbauend auf diese europä-

ischen Rahmenvorgaben sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, bis Ende April der 

Europäischen Kommission ihre Stabilitäts- bzw. Konvergenzprogramme sowie ihre 

Nationalen Reformprogramme (NRP) vorzulegen. Diese bilden abschließend die 

Grundlage für länderspezifische Empfehlungen (Country Specific Recommenda-

tions; CSR), die im Juni vom Rat der Europäischen Union auf Vorschlag der Euro-

päischen Kommission verabschiedet und im Juli vom Europäischen Rat formell ge-

billigt werden. Die länderspezifischen Empfehlungen haben ihre primärrechtliche 

Grundlage in den Art. 121, 136 und 148 AEUV und benennen konkrete Reformvor-

haben, die von den Mitgliedstaaten vorrangig umgesetzt werden sollen. Neben 

haushaltspolitischen Aspekten adressieren die Empfehlungen  auch „policies rele-

vant to achieve other major economic policy objectives, such as growth enhancing 

structural reforms, employment and social aspects and/or financial market stability 

[…]” (Europäisches Parlament 2014: 1), worunter regelmäßig auch Reformvor-

schläge für den Bereich der Alterssicherung fallen (vgl. Clauwaert 2015). 

Im März 2011 haben sich die Eurostaaten sowie die Nicht-Eurostaaten Bulgarien, 

Dänemark, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien mit dem „Euro-Plus-Pakt“ 

schließlich noch auf eine stärkere Förderung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Be-

schäftigung, auf eine weitere Konsolidierung ihrer öffentlichen Haushalte und auf 

eine Stärkung der Finanzstabilität verständigt (vgl. Europäischer Rat 2011). Ziel des 

intergouvernementalen und völkerrechtlich nicht bindenden Abkommens ist ein 

stärker konvergierenderes Wachstum der Volkswirtschaften. Die teilnehmenden 

Mitgliedstaaten sind aufgerufen, jährlich im Rahmen des Europäischen Semesters 

(als Teil der Nationalen Reformprogramme) konkrete Reformmaßnahmen vorzu-

stellen, „die für die Erreichung der gemeinsamen Ziele notwendig sind“ (Europäi-

scher Rat 2011: 15). Als geeignete Maßnahmen empfiehlt der Pakt u. a. nationale 

Haushaltsvorschriften zur Gewährleistung tragfähiger öffentlicher Haushalte, wie 
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sie mit dem Fiskalpakt schließlich umgesetzt wurden. Für langfristig tragfähige und 

sozial angemessene Rentensysteme schlägt der Pakt als geeignete Reformmaß-

nahmen eine Angleichung des tatsächlichen Renteneintrittsalters an die Lebenser-

wartung, eine Erhöhung der Beitragssätze und eine Begrenzung der Vorruhe-

standsregelungen vor (vgl. Europäischer Rat 2011a; Hilpold 2014). 

Wirksamkeit der Koordinierung (in kleinen und großen Staaten) 

Die im Kontext dieser Arbeit nicht unwesentliche Frage, ob die europäische Haus-

haltsüberwachung disziplinierender auf kleine Eurostaaten wirkt als auf große Eu-

rostaaten, findet in der (Reform-) Debatte nur wenig Beachtung. Tatsächlich lassen 

sich aber auch jenseits der vielzitierten Kontroverse um die im Jahr 2003 erteilte 

Ausnahmeregelung für Deutschland und Frankreich Hinweise finden, dass das eu-

ropäische „fiscal framework is indeed more effective in the small than in the large 

states“ (von Hagen 2003: 10). So haben etwa die vier großen Mitgliedstaaten der 

Eurozone Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien im Untersuchungszeitraum 

dieser Arbeit (1999 bis 2015) in 36 von insgesamt 68 möglichen Fällen gegen die 

Defizitgrenze des Stabilitäts- und Wachstumspakts verstoßen und ein jährliches Fi-

nanzierungsdefizit von mehr als drei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung verbucht. 

Dies entspricht einer Quote von 52,9 Prozent.4 Die kleinen Eurostaaten haben dem-

gegenüber nur in 70 von 174 möglichen Fällen gegen die Defizitgrenze des Stabili-

täts- und Wachstumspakts verstoßen (40,23 Prozent). Schließt man Griechenland 

aufgrund wiederholter Unregelmäßigkeiten in den Finanzstatistiken aus der Gruppe 

der kleinen Eurostaaten aus, reduziert sich die Zahl der Verstöße auf 55 Fälle.5 Bei 

einer Gesamtfallzahl von dann 159 entspricht dies einer Quote von 34,6 Prozent. 

                                            

4 Die nachfolgenden Berechnungen beruhen auf Daten von Eurostat (2018c). Gezählt werden die 
Jahre, in denen die jeweiligen Staaten bereits der Eurozone angehören, sowie die Jahre, in denen 
ein Verstoß gegen die Defizitgrenze des Stabilitäts- und Wachstumspakts vorlag (jährliches Finan-
zierungsdefizit > 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts). Die Unterteilung in kleine und große Mit-
gliedstaaten folgt der in Kapitel 2.4.2 erarbeiteten Arbeitsdefinition europäischer Small States. Auf-
grund der unterschiedlichen Beitrittsjahre zur Währungsunion setzt sich die Gruppe der kleinen Staa-
ten in den betrachteten Zeitabschnitten teilweise unterschiedlich zusammen. Dies wird in den Be-
rechnungen berücksichtigt. 

5 Griechenland hat wiederholt manipulierte Zahlen zum Finanzierungssaldo an Eurostat gemeldet 
und ein deutlich besseres Bild seiner Haushaltssituation gezeichnet, als dies tatsächlich der Fall war 
(vgl. Europäische Kommission 2010a). Es kann deshalb argumentiert werden, dass der europäisch 
induzierte haushaltspolitische Druck auf Griechenland deutlich geringer ausfiel, als dies bei korrekt 
übermittelten Zahlen der Fall gewesen wäre. Eine Berücksichtigung Griechenlands in den Berech-
nungen kann deshalb die daraus ableitbaren Schlussfolgerungen verzerren, weshalb im Text ggf. 
beide Werte (inklusive/exklusive der Hellenischen Republik) ausgewiesen werden. 
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Ein noch deutlicheres Gefälle zwischen großen und kleinen Eurostaaten zeigt sich 

bei der Betrachtung allein der ersten Untersuchungshälfte bis zum Ausbruch der 

Finanz- und Wirtschaftskrise (1999 bis 2007). In diesen konjunkturell vergleichs-

weise stabilen Jahren haben die vier großen Staaten in 15 von 36 möglichen Fällen 

gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt verstoßen. Dies entspricht einer Quote 

von 41,7 Prozent. Die kleinen Eurostaaten (ohne Griechenland) haben demgegen-

über nur in acht von 64 möglichen Fällen ein Defizit oberhalb der zulässigen drei 

Prozent angehäuft (12,5 Prozent), wobei allein Portugal für sieben Verstöße verant-

wortlich ist. Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich die Haushaltssituation der 

Mitgliedstaaten nachhaltig eingetrübt, ungeachtet deren Größe. Getrieben wurden 

die staatlichen Finanzierungsdefizite dabei von einer einbrechenden Wirtschafts-

leistung und einer zumeist diskretionären Finanzpolitik, wie es explizit auch von der 

Europäischen Kommission gefordert und von ihr bei der Bewertung der nationalen 

Haushalte auch wohlwollend berücksichtigt wurde (vgl. Baerg/Hallerberg 2016: 

994). Beide Staatengruppen verbuchten in dieser von einer schweren Rezession 

gekennzeichneten zweiten Untersuchungshälfte (2008 bis 2015) erhebliche Finan-

zierungsdefizite, was sich auch in der Zahl der Defizitverstöße niederschlägt. Die 

vier großen Eurostaaten haben in 21 von 32 möglichen Fällen ein Defizit oberhalb 

der zulässigen drei Prozent angehäuft (65,6 Prozent), während die kleinen Mitglied-

staat (ohne Griechenland) dies in 47 von 95 Fällen getan haben (49,5 Prozent). Eine 

mit diesen Werten durchgeführte lineare Regression bestätigt die oben aufgezeig-

ten Unterschiede zwischen großen und kleinen Eurostaaten und deutet einen star-

ken Zusammenhang zwischen der Größe eines Landes und der Wahrscheinlichkeit 

eines Verstoßes gegen die Neuverschuldungsgrenze des Stabilitäts- und Wachs-

tumspaktes an: „The ability of the small/medium MS to respect the Pact in the short 

and in the long run, is higher than that of the larger ones.“ (Deubner 2006: 4) Nach-

folgende Abbildung zeigt die Verknüpfung der jeweiligen Stimmgewichte der Euro-

staaten (im Nizza-System) mit deren individueller Anzahl an Jahren mit einem über-

mäßigen Haushaltsdefizit (1999-2015). 
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Abbildung 9: OLS-Regression Nizza-Stimmengewicht und Defizitverstöße 

 

Quelle: eigene Darstellung, Berechnung nach Daten von Eurostat (2018c). Hinweise zur Zählweise 
der jährlichen Defizitverstöße der Eurostaaten finden sich in Fußnote Nr. 4.   

Ein gemischtes Bild zeigen die Daten zu den konsolidierten Bruttoschuldenständen 

der Eurostaaten. In der ersten Untersuchungshälfte (1999 bis 2007) wiesen die gro-

ßen Mitgliedstaaten der Eurozone eine durchschnittliche Verschuldung in Höhe von 

69 Prozent auf. Spanien konnte hierbei seine Verbindlichkeiten bis zum Ausbruch 

der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich reduzieren und markierte mit 35,6 Prozent 

(2007) den unteren Rand der Gruppe, während Italien mit einem Schuldenstand von 

99,8 Prozent (2007) den oberen Rand der Gruppe markierte. Über die gesamte 

erste Untersuchungsperiode betrachtet konnten die großen Eurostaaten ihre Ver-

bindlichkeiten um 6,8 Prozentpunkte reduzieren. Demgegenüber lag der konsoli-

dierte Schuldenstand der kleinen Eurostaaten (ohne Griechenland) in der ersten 

Untersuchungshälfte mit 51,3 Prozent deutlich unterhalb des Wertes ihrer großen 

Konterparts und zugleich signifikant unterhalb der im Stabilitäts- und Wachstums-

pakt festgeschriebenen zulässigen Maximalverschuldung von 60 Prozent des Brut-

toinlandsprodukts. Zugleich konnten die kleinen Eurostaaten ihren Schuldenstand 

in diesem Zeitraum aber auch nur um drei Prozentpunkte reduzieren (vgl. Eurostat 

2018c).  

Die länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters 

weisen insgesamt eine nur niedrige Umsetzungsquote auf. Dies verwundert insbe-

sondere vor dem Hintergrund der eigentlich hohen politischen Legitimität der Emp-

fehlungen, die sie durch ihre Verabschiedung im Rat der Europäischen Union und 

die Billigung durch die Staats- und Regierungschefs erfahren. In den für diese Arbeit 
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relevanten Jahren 2011 bis 2015 haben die Mitgliedstaaten insgesamt 1234 Re-

formempfehlungen erhalten. Vollständig umgesetzt wurden davon jedoch lediglich 

175 Empfehlungen (14,2 Prozent), während 504 Empfehlungen nur teilweise (40,8 

Prozent) bzw. 555 Empfehlungen überhaupt nicht (45 Prozent) umgesetzt wurden. 

Signifikante Unterschiede in der Umsetzungsperformance zwischen großen und 

kleinen Mitgliedstaaten lassen sich für diesen Zeitraum nicht feststellen (konträr ar-

gumentieren Alcidi/Gros 2017: 13f.). Die Quote vollständig umgesetzter Empfehlun-

gen liegt für große Mitgliedstaaten mit 14,7 Prozent nur unwesentlich über der 

Quote kleiner Mitgliedstaaten mit 14 Prozent. Die individuellen Reformempfehlun-

gen zumindest teilweise umgesetzt haben die großen Mitgliedstaaten in 44,9 Pro-

zent der Fälle, während die kleinen Mitgliedstaaten dies in 39,2 Prozent der Fälle 

getan haben.6 

Die in der Literatur diskutierten Erklärungsansätze, warum die europäische Haus-

haltsüberwachung eine tendenziell disziplinierendere Wirkung auf kleine Mitglied-

staaten hat als auf große Mitgliedstaaten, konzentrieren sich in der Regel auf öko-

nomische oder politische Variablen. Exemplarisch führen Buti/Pench (2004: 1027) 

und Deubner (2006: 5) den unterschiedlich stark ausgeprägten Konsolidierungs-

druck auf die mit einer solchen restriktiven Fiskalpolitik einhergehenden wirtschaft-

lichen Kosten zurück. Die kleinen Mitgliedstaaten der Eurozone weisen erwartungs-

gemäß einen höheren Offenheitsgrad auf als ihre großen Konterparts (vgl. 

Heertje/Wenzel 2002: 33; Diekmann/Meurers 2008). Der wirtschaftliche Nutzen ei-

ner nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik diffundiert bei ihnen deshalb stärker auf 

die Handelspartner in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, als dies 

vergleichsweise bei den großen (tendenziell geschlosseneren) Mitgliedstaaten der 

Fall ist (vgl. Dullien/Schwarzer 2009: 501). Zugleich schlägt eine Erhöhung der 

staatlichen Investitionen vollumfänglich auf das eigene Finanzierungssaldo durch, 

weshalb für kleine Mitgliedstaaten „the best demand policy is supply side policy.“ 

                                            

6 Eigene Berechnungen nach Daten von Europäisches Parlament (2014, 2014a, 2015, 2016). Die 
Unterteilung in kleine und große Mitgliedstaaten folgt der in Kapitel 2.4.2 erarbeiteten Arbeitsdefini-
tion europäischer Small States. Die Einteilung, ob eine Empfehlung ganz oder nur teilweise umge-
setzt wurde, basiert für die Jahre 2011 und 2012 auf einer entsprechenden Einschätzung des Euro-
päischen Parlaments und für die Jahre 2013-2015 auf den jeweiligen Bewertungen der Europäischen 
Kommission in den einzelnen Länderberichten (siehe für mehr Informationen: Europäisches Parla-
ment 2014a). Länder, die in einem Economic Adjustment Programme waren (Irland, Griechenland, 
Zypern, Portugal) oder eine Balance of Payments Assistance erhalten haben (Rumänien), erhalten 
keine länderspezifischen Empfehlungen und wurden entsprechend in den jeweiligen Jahren nicht 
berücksichtigt. 
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(Buti/Pench 2004: 1027) Demgegenüber profitieren große Mitgliedstaaten mit ihren 

vergleichsweise geschlosseneren Volkswirtschaften in stärkerem Maße von einer 

Erhöhung der heimischen Konsumausgaben. Vice versa bedeutet dies jedoch auch, 

„that the amount of growth foregone, in consequence of reducing public expenses, 

is comparatively larger than in smaller states […]“ (Deubner 2006: 5), weshalb der 

Anreiz zur Haushaltskonsolidierung bei großen Mitgliedstaaten geringer ausfällt. 

Der zweite Strang in der Forschung betont die politische Ausgestaltung des Stabili-

täts- und Wachstumspakts, die dazu führe, dass „power relations between small 

and big states are mirrored in the extent to which compliance with supranational 

rules can be enforced“ (Busemeyer 2004: 11). Der Kern der Argumentation zielt 

dabei auf die Stimmverteilung im Rat der Europäischen Union als zentralem Ent-

scheidungsgremium in der Haushaltsüberwachung, die es den großen Mitgliedstaa-

ten leichter mache, Koalitionen in ihrem Sinne bilden zu können (vgl. Busemeyer 

2004: 12; von Hagen 2003: 10, Chang 2006; Baerg/Hallerberg 2016). Ein vielzitier-

tes Beispiel für ein solches power play der großen Mitgliedstaaten ist die Ausset-

zung der Defizitverfahren gegen Frankreich und Deutschland 2003. Zugleich kön-

nen Baerg/Hallerberg (2016) in einer statistischen Untersuchung nachweisen, dass 

auch in den Folgejahren Eurostaaten mit einem größeren Stimmgewicht regelmäßig 

die Haushaltskontrolle durch den Stabilitäts- und Wachstumspakts unterlaufen ha-

ben, in dem sie die von der Europäischen Kommission vorgelegten Berichte zur 

Haushaltslage in ihrem Sinne abgeschwächt haben: „no action against a Member 

State can begin unless the Council identifies clear issues first.“ (Baerg/Hallerberg 

2016: 4) Entsprechend schwierig gestaltet sich damit auch der Versuch, „to enforce 

[the rules of the Pact] against powerful countries” (Stone 2011: 118). Laut De 

Haan/Berger/Jansen (2004), Chang (2006) und Deubner (2006) sehen sich Defizit-

sünder neben den im Stabilitäts- und Wachstumspakt formell festgeschriebenen fi-

nanziellen Sanktionsmöglichkeiten aber zusätzlich noch einem drohenden informel-

len Verlust von Reputation und „politischem Kapital“ gegenüber. Letzteres führe aus 

Sicht der Autoren dazu, dass die Verhandlungsposition des Defizitsünders auf eu-

ropäischer Ebene insgesamt beschädigt werde, wobei kleine Mitgliedstaaten davon 

aufgrund ihrer bereits vergleichsweise geringen Verhandlungsmacht stärker betrof-

fen seien als große Mitgliedstaaten. Der Nutzen eines größeren Defizits wiegt für 

kleine Mitgliedstaaten die (politischen) Kosten deshalb nicht auf, weshalb sie einen 
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stärkeren Anreiz haben, das Finanzierungsdefizit in Übereinstimmung mit den eu-

ropäischen Regeln zu halten. Demgegenüber bemessen große Mitgliedstaaten den 

mit dem Status als Defizitsünder einhergehenden Verlust von politischer Reputation 

als geringer als den Nutzen eines übermäßigen Defizits, „because its size makes 

the ensuing loss in political reputation negligible“ (De Haan/Berger/Jansen 2004: 

249).  

Ob die infolge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise erfolgten Reformen der euro-

päischen Haushaltsüberwachung langfristig zu einer stärkeren Befolgung der Haus-

haltsvorgaben führen werden, lässt sich bislang noch nicht seriös abschätzen. In 

der wissenschaftlichen Debatte überwiegt bislang jedoch eine skeptische Einschät-

zung. Exemplarisch kritisieren Schuknecht/Moutot/Rothe/Stark (2011), Jopp/Heine-

mann (2012), Calliess/Schoenfleisch (2012) und Becker (2014) den noch immer po-

litischen Zuschnitt des Stabilitäts- und Wachstumspakts, der eine sanktionsbe-

währte Durchsetzung der haushaltspolitischen Vorgaben auch künftig nicht erwar-

ten lasse. Neben den Mitgliedstaaten rückt dabei zunehmend die Europäische Kom-

mission in den Fokus, von deren „strikten und konsequenten Anwendung der Re-

geln“ (Belke 2015: 290) die Wirksamkeit der europäischen Haushaltsvorgaben künf-

tig verstärkt abhänge. Weil diese aber zuletzt eine stärkere Flexibilisierung der 

Haushaltsvorgaben angekündigt hatte, schlagen Janeba/Schröder (2016) und die 

Deutsche Bundesbank (2017a: 29-45) die Einrichtung von politisch unabhängigen 

Institutionen vor, die mit der Kontrolle der Haushalte und der Regeleinhaltung be-

auftragt werden sollen. Gelöst werden soll damit auch der von Callies/Schoenfleisch 

(2012: 485) monierte Umstand, dass auch der Fiskalvertrag „auf Basis der gelten-

den Kompetenzordnung im Rahmen des Sekundärrechts“ arbeite und damit letztlich 

nicht wie politisch oftmals kommuniziert eine „europäisch überformte Wirtschafts-, 

Finanz- und Haushaltspolitik“ (Calliess/Schoenfleisch 2012: 485) errichtet habe. 

Weiter geht noch Dieter (2012), der über eine Resolvenzordnung und eine Zwangs-

ausschlussklausel aus dem Euroraum für Mitgliedsländer, die ihren Zahlungsver-

pflichtungen nicht vollständig nachkommen, eine stärkere Marktdisziplinierung und 

damit eine Neuauflage der ursprünglichen Maastricht-Ordnung anstrebt. 

Blum/Pies/Sieveking (2012) werfen ein, dass die Europäische Union ein grundsätz-

liches politisches Ordnungsproblem habe, dass sich allein mit einer weiteren Ver-

rechtlichung nicht beheben lasse. Vielmehr fordern die Autoren ein Legitimations-

verfahren ähnlich dem Corporate-Governance-Kodex, das die Glaubwürdigkeit und 
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in deren Gefolge die Handlungsfreiheit insbesondere der gegenwärtigen Krisen-

staaten wiederherstellt. Ein „vorsichtig optimistisches Bild“ der Reformmaßnahmen 

zeichnen demgegenüber Heinemann/Moessinger/Osterloh (2012) und Pilz (2012), 

die sich etwa von der Einführung nationaler Budgetregeln durch den Fiskalvertrag 

eine wirksame Begrenzung der Haushaltsdefizite versprechen. Jenseits dieser (wei-

tergehenden) Reformdebatte bestehen bleibt gleichwohl die aus keynesianischer 

Perspektive geübte grundsätzliche Kritik am „ideologischen Glauben an eine regel-

dominierte Wirtschaftspolitik“ (Schellinger 2015: 8). 

Welche Folgen die reformierte wirtschafts- und haushaltspolitische Steuerung auf 

die erkennbaren Compliance-Unterschiede zwischen großen und kleinen Mitglied-

staaten haben wird, kann analog zu den obigen Ausführungen gegenwärtig eben-

falls noch nicht seriös abgeschätzt werden. Die sich aus unterschiedlichen Offen-

heitsgraden ergebenden ökonomischen Restriktionen bleiben zumindest von den 

Reformmaßnahmen unberührt und werden auch künftig geschlosseneren (zumeist 

großen) Volkswirtschaften einen geringeren Anreiz zur Haushaltskonsolidierung 

vermitteln als offeneren (zumeist kleineren) Volkswirtschaften. Zugleich darf be-

zweifelt werden, dass die politischen Ungleichgewichte insbesondere im Stabilitäts- 

und Wachstumspakt durch die angestrebte stärkere Regelbindung beseitigt wur-

den: „Auch mit Fiskalpakt, Six-Pack und Two-Pack ist klar: Die großen Mitgliedstaa-

ten machen am Ende, was sie wollen.“ (Schellinger 2015: 7) Ähnlich sieht es ein 

Gesprächspartner, für den ein erfolgreiches Defizitverfahren gegen große Länder 

„politisch undenkbar“ ist (Interview #23). Die jüngsten Lockerungen der Defizitver-

fahren gegen Spanien und Italien deuten bereits an, dass auch künftig große Euro-

länder anders behandelt werden, als kleine, „[u]nabhängig davon wie sinnvoll dieser 

Aufschub makroökonomisch in den spezifischen Fällen ist […]“ (Dullien 2016: 545).  

Rückwirkungen auf die Alterssicherungssysteme der Mitgliedstaaten 

Eichenhofer (2016: 41) beklagt eine „in der Diskussion bisher noch nicht hinlänglich 

wahrgenommene Befugnis der EU“ in der makroökonomischen Steuerung, die sich 

„wegen deren beträchtlicher finanzwirtschaftlicher Tragweite […] auch auf die So-

zial- und Alterssicherungspolitik im Besonderen auswirkt.“ Tatsächlich werden die 

Rückwirkungen der wirtschafts- und haushaltspolitischen Koordinierung auf die Al-

terssicherungssysteme der Mitgliedstaaten in der Europäisierungsforschung bis-
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lang stiefmütterlich behandelt (vgl. Falkner 2007: 261), was nicht zuletzt in der zu-

meist indirekten, als „Restriktion nationalstaatlicher Handlungsspielräume“ (Gohr 

2001: 37) vermittelten und damit wissenschaftlich nur schwer nachweisbaren 

(Schein-) Kausalität begründet ist. Für Leibfried/Pierson (1999: 30) fügt sich dies 

gleichwohl nahtlos ein in das Bild „[…] of increasing supranational influence over 

the design of national social policy.“ In der Debatte vorherrschend ist dabei die Wer-

tung, dass die „beiden institutionellen Ziele der langfristigen Haushaltsstabilität und 

der staatlich garantierten Lebensstandardsicherung im Alter“ (Hering 2004: 370) in 

einem Zielkonflikt stehen, bei dem zunehmend „[…] die Kompatibilität der Sozial-

schutzsysteme mit der Wirtschafts-, Haushalts- und Beschäftigungspolitik der Ge-

meinschaft […] “ (Boeckh/Huster/Benz 2006: 448) die Oberhand gewinnt. Lamping 

(2008: 116) spricht gar von einer „Scheinsouveränität“ der Mitgliedstaaten, da deren 

Sozialpolitik „mehr und mehr den Prinzipien der wirtschaftlichen Integration“ unter-

worfen werde. Nur vereinzelt wird in der Debatte darauf hingewiesen, dass eine 

verstärkte Europäisierung der Alterssicherungspolitik über die gemeinschaftliche 

wirtschafts- und haushaltspolitische Koordinierung auch „Reformfenster öffnen und 

helfen [kann], enge nationale Handlungskorridore zu verlassen.“ (Gohr 2001: 37) 

Italien mit seinen weitreichenden Sozialreformen vor Übernahme der Gemein-

schaftswährung wird dabei ebenso als Beispiel angeführt, wie die „Pathologien des 

griechischen Alterssicherungssystems“ (Eichenhofer 2016: 47), die im Zuge der 

noch schwelenden Schuldenkrise in den europäischen wie nationalen Reformfokus 

rückten. Unterstützung erfährt dieses Argument durch eine im Stabilitäts- und 

Wachstumspakt angelegte Flexibilisierungsklausel, der zufolge bei Strukturrefor-

men mit einem „major positive impact on growth and the long-term sustainability of 

public finances, such as pension reforms“ (Rat der Europäischen Union 2017a: 55), 

eine zeitlich befristete Abweichung vom mittelfristigen Haushaltsziel bzw. dem An-

passungspfad dorthin möglich ist. Nicht zuletzt in der Eurokrise hat sich aber auch 

gezeigt, dass derartige langfristige Reformanreize oftmals von kurzfristigen Refi-

nanzierungs- und Konsolidierungsnöten überlagert werden und der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt in diesen Fällen zumeist einer restriktiven Handhabung unterliegt 

(vgl. Bielawska/Chłoń-Domińczak 2015). So hat etwa eine Reihe von ost- und mit-

teleuropäischen Mitgliedstaaten Teile ihrer kapitalgedeckten Elemente wieder auf-

gehoben, um mit den freiwerdenden Mitteln kurzfristig ihre Finanzierungsdefizite zu 

decken. Diese „Pension privatization in crisis“ (Orenstein 2011) ist für Casey (2014) 
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eine direkte Konsequenz aus der aus seiner Sicht mangelhaften Ausgestaltung der 

europäischen Haushaltsüberwachung, die Anreize zur kurzfristigen Haushaltskon-

soldierung setzt statt einer langfristigen Nachhaltigkeit der öffentlichen Haushalte 

und der sozialen Sicherungssysteme: “In short, there were few restraints upon gov-

ernments using pension funds as piggy banks. Indeed, that they could do so was 

one of the perverse consequences of the Stability and Growth Pact.” (Casey 2014: 

44) 

3.3.3 Rechtsprechung des EuGH 

Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft (Pernice 2001; Mayer 2005; 

Bogdandy 2017). Dies ergibt sich aus der besonderen Stellung und Bedeutung des 

Europarechts (vgl. Mayer 2005: 430). Charakteristisch für die Rechtsnatur der Eu-

ropäischen Union sind dabei die unmittelbare Anwendbarkeit des Unionsrechts und 

dessen Vorrang vor mitgliedstaatlichem Recht. Beide Strukturprinzipien wurden 

schon früh vom Europäischen Gerichtshof in den Rechtssachen „Van Gend & Loos“ 

(Europäischer Gerichtshof 1963) und „Costa/ENEL“ (Europäischer Gerichtshof 

1964) entwickelt und konstituieren im Zusammenspiel mit der primärrechtlichen und 

institutionellen Ausgestaltung die Europäische Union als eigenständigen „Herr-

schaftsverband mit eigenen Hoheitsrechten und einer von den Mitgliedstaaten un-

abhängigen Rechtsordnung“ (Borchardt 2015: 83). Treibende Kraft der in diesem 

Sinne als „Integration durch Recht“ (Mayer 2005: 456) angelegten Entwicklung der 

europäischen Rechtsordnung über die in den Verträgen niedergelegten Mechanis-

men und Prinzipien hinaus ist der Europäische Gerichtshof, dem als höchste rich-

terliche Instanz die „Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der 

Verträge“ (Art. 19 Abs. 1 EUV) zukommt. Insbesondere für die Sozialpolitik wird die 

Rechtsprechung und -fortbildung des Europäischen Gerichtshofs aber teils scharf 

kritisiert, ermöglichen die sich aus einem „incomplete treaty“ (Stone Sweet 2004; 

Stone Sweet/Brunell 2013) ergebenden Interpretations- und Regelungslücken dem 

Europäischen Gerichtshof doch regelmäßig tiefgreifende Eingriffe in die Arbeits- 

und Sozialordnungen der Mitgliedstaaten. Vorgeworfen wird dem Gerichtshof dabei 

das Auftreten als „Ersatzgesetzgeber“ (Lamping 2008: 127), der statt der gebotenen 

richterlichen Zurückhaltung eine “judicialization of politics“ (Stone Sweet 2010: 7) 

betreibe: „Integrationspolitik ist Innenpolitik (auch: Verteilungspolitik) geworden [...].“ 



127 

 

(Höpner 2009: 32) Zwar betont der Europäische Gerichtshof regelmäßig, dass die 

Befugnis der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung ihrer Systeme durch das Gemein-

schaftsrecht nicht beschnitten werde, weist zugleich aber auch die Vorstellung der 

Mitgliedstaaten zurück, wonach „der Bereich der sozialen Sicherheit ein gemein-

schaftsrechtsfreier Raum wäre, und daß somit alle nationalen Rechtsvorschriften 

auf diesem Gebiet außerhalb des Anwendungsbereichs des Gemeinschaftsrechts 

stünden.“ (Europäischer Gerichtshof 1997: Rn. 17) Verschärft wird eine solche, im 

Zweifel im alleinigen Ermessen des Gerichtshofs liegende „freihänderische Rechts-

schöpfung“ (Schieren 2012: 51) aus Sicht der Kritiker durch die inhaltliche Stoßrich-

tung des Europäischen Gerichtshofs: Dieser trete allzu oft als „europäische Grenz-

polizei“ (Lamping 2008: 127) auf und ordne die wirtschaftlichen Aspekte des Bin-

nenmarktes systematisch entgegenstehenden sozialpolitischen Normen der Mit-

gliedstaaten über, was die „Durchschlagskraft der in den Römischen Verträgen nie-

dergelegten wirtschaftlichen Marktfreiheiten potenziert.“ (Erdmenger/Gran/Ko-

walsky/Polzer 2009: 7) Dies gilt nicht zuletzt auch für die nationalen Alterssiche-

rungssysteme, die mit ihren zahlreichen mittelbaren wie unmittelbaren Anknüp-

fungspunkten zum Binnenmarkt und dem davon historisch wie materiell abgeleite-

ten europäischen Antidiskriminierungsrecht regelmäßig Eingriffsmöglichkeiten für 

den Europäischen Gerichtshof ermöglichen, wie nachfolgende Beispiele zeigen sol-

len. 

Rückwirkungen der Rechtsprechung auf die Alterssicherungssysteme 

Die Europäische Union ist zunächst und zuvorderst ein wirtschaftliches Projekt, in 

dessen Zentrum die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes steht. Zur Absi-

cherung und Gewährleistung eines solchen Binnenmarktes trotz weiterhin beste-

hender unterschiedlicher Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten wurden sog. Grund-

freiheiten für den freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital 

festgeschrieben (vgl. Möstl 2010: 59-62; Borchardt 2015: 389-510). Die sich daraus 

ergebenden fünf Einzelfreiheiten, namentlich die Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 

45ff. AEUV), die Niederlassungsfreiheit (Art. 49ff. AEUV), die Warenverkehrsfreiheit 

(Art. 28ff. AEUV), die Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 ff. AEUV) und die Dienstleis-

tungsfreiheit (Art. 56 ff.) binden als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbote in 

erster Linie die Mitgliedstaaten, gelten dabei aber nicht schrankenlos. Soweit zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit notwendig, 
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können die Mitgliedstaaten Beschränkungen der Grundfreiheiten in bestimmten Re-

gelungsfällen einführen. Zudem billigt der Europäische Gerichtshof den Mitglied-

staaten das Recht zu, die Grundfreiheiten über die primärrechtlich abschließend 

aufgezählten Ausnahmetatbestände hinaus auch bei zwingenden Gründen des All-

gemeininteresses zu begrenzen (vgl. Möstl 2010: 61f.). Für die Systeme der sozia-

len Sicherheit ist insbesondere die Arbeitnehmerfreizügigkeit von herausgehobener 

Bedeutung, zu deren Herstellung und sozialpolitischen Flankierung die Mitglied-

staaten auf Grundlage von Art. 48 AEUV eine Koordinierung der Systeme der sozi-

alen Sicherheit eingeführt haben (Verordnung (EG) Nr. 883/2004). Im Kern sieht 

das Koordinierungssystem die Zusammenrechnung der von Arbeitnehmern in un-

terschiedlichen Mitgliedstaaten geleisteten Versicherungszeiten vor und ermöglicht 

die Auszahlung der Leistungen auch bei Aufenthalt außerhalb des zuständigen Mit-

gliedstaates. Eine nur mittelbare, mitunter ebenfalls weitreichende Wirkung entfal-

ten zugleich aber auch die übrigen europäischen Grundfreiheiten auf die Alterssi-

cherungssyteme der Mitgliedstaaten, wie exempli causa ein Vertragsverletzungs-

verfahren gegen Polen zeigt (vgl. Europäischer Gerichtshof 2011). Kernelement der 

paradigmatischen 1999er-Rentenreform in Polen war eine Aufteilung der ersten (öf-

fentlich-rechtlichen) Säule in zwei obligatorische Säulen, wobei der Beitragsteil der 

ersten Säule in einem Notional-Defined Contributions System (NDC) zur Finanzie-

rung der laufenden Renten verwendet wurde, während der Beitragsteil der zweiten 

Säule von privaten Investmentgesellschaften über sog. Alterssicherungsfonds 

(OPF) am Kapitalmarkt investiert wurde (vgl. Varwick/Eichenhofer/Wind-

wehr/Wäschle 2016: 158f.). Mit dieser Aufteilung sollte das Renteneinkommen 

diversifiziert werden, wobei die gängige Mehrsäulenterminologie den Kerngedan-

ken des polnischen Alterssicherungssystems nicht erfasst: „The second pillar was 

designed as a part of the public pillar.“ (Interview #10) Die Europäische Kommission 

monierte an der zweiten Säule aber, dass lediglich fünf Prozent des Anlagevolu-

mens der Alterssicherungsfonds (OPF) in ausländische Anlageformen investiert 

werden durften, und sah darin einen Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 

63 ff. AEUV). Die polnische Regierung berief sich demgegenüber auf die Befugnis 

der Mitgliedstaaten zur autonomen Gestaltung, Verwaltung und Finanzierung ihrer 

sozialen Sicherungssysteme (Art. 153 Abs. 4 AEUV) und bestritt, dass die Tätigkeit 

der Alterssicherungsfonds (OPF) einen wirtschaftlichen Charakter im Sinne der Ka-

pitalverkehrsfreiheit hätte: „Aufgrund ihres Status als Einrichtungen des öffentlichen 
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Rechts, die keinen Erwerbszweck verfolgten, und ihrer Beteiligung am System der 

obligatorischen Grundrente müsse den OPF ein rein sozialer Charakter zuerkannt 

werden.“ (Europäischer Gerichtshof 2011: Rn. 37) Ziel der quantitativen Investiti-

onsbeschränkung sei nicht zuletzt die Sicherstellung des finanziellen Gleichge-

wichts des Rentenversicherungssystems. Dem ist der Europäische Gerichtshof je-

doch nicht gefolgt und hat die Begrenzung des Anlagevolumens der Alterssiche-

rungsfonds (OPF) auf fünf Prozent als europarechtswidrig eingestuft und eine An-

hebung auf mindestens 30 Prozent gefordert. Der Europäische Gerichtshof hat da-

mit klargestellt, dass auch Regelungen der gesetzlichen Pflichtsysteme europa-

rechtskonform ausgestaltet und den Erfordernissen des Binnenmarktes, namentlich 

hier der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 ff. AEUV), genügen müssen. 

Diese teilweise Unterordnung zeigt sich auch beim europäischen Antidiskriminie-

rungsrecht, das seinen Ausgangspunkt im Gebot der Lohngleichheit hat. In ersten 

Ansätzen bereits mit den Römischen Verträgen eingeführt, verpflichtet es die Mit-

gliedstaaten in seiner heutigen primärrechtlichen Ausgestaltung zur „Anwendung 

des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher [oder 

gleichwertiger] Arbeit“ (Art. 157 Abs. 1 AEUV; ex Art. 119 EGV). Unter den Begriff 

des Entgelts subsummierte der Europäische Gerichtshof dabei schon früh über die 

primärrechtlichen Bestimmungen hinausgehend „[alle] gegenwärtigen oder künfti-

gen in Bar oder in Sachleistungen gezahlten Vergütungen […], vorausgesetzt dass 

sie der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer wenigstens mittelbar aufgrund des Dienst-

verhältnisses zahlt.“ (Europäischer Gerichtshof 1971: Rn. 5/6) Zugleich stellte der 

Europäische Gerichtshof im Fall Defrenne I aus dem Jahr 1971 klar, dass Leistun-

gen aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht unter den Entgeltbegriff fallen, 

auch wenn zumindest im Falle von beitragsfinanzierten Systemen ein mittelbarer 

Zusammenhang zwischen den sich aus einem konkreten Arbeitsverhältnis ergeben-

den Sozialversicherungsbeiträgen und den davon abgeleiteten Leistungen aus dem 

gesetzlichen Rentensystem erkennbar ist (Europäischer Gerichtshof 1971: Rn. 

7/12). Sekundärrechtlich haben die Mitgliedstaaten die Richtlinie 79/7/EWG „zur 

schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit“ erlassen, wobei für die gesetzlichen 

Rentensysteme aus sozialpolitischen Gründen weitreichende Ausnahmen vom 

Gleichheitsgrundsatz vorgesehen sind. Demgegenüber entschied der Europäische 

Gerichtshof im Fall Bilka aus dem Jahr 1986, dass Betriebsrenten sehr wohl als 
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Entgelt zu klassifizieren seien und dementsprechend unter den Lohngleichheitssatz 

fallen, da solche Systeme typischerweise vertraglichen und nicht gesetzlichen Ur-

sprungs sind (vgl. Europäischer Gerichtshof 1986). Abgeleitet davon urteilte der Eu-

ropäische Gerichtshof im Fall Barber kurze Zeit später, dass ein unterschiedliches 

Rentenalter für Frauen und Männer in der betrieblichen Altersversorgung eine Be-

nachteiligung wegen des Geschlechts darstelle und deshalb unzulässig ist (vgl. Eu-

ropäischer Gerichtshof 1990). Welche Rentenschemen aber im Zweifel dem gesetz-

lichen Rentensystem oder der betrieblichen Altersversorgung zuzurechnen sind und 

im letzteren Fall dann dem Gebot der Lohngleichheit unterliegen, ist trotz einiger 

vom Europäischen Gerichtshof aufgestellter Abgrenzungskriterien nicht immer ein-

deutig (Europäischer Gerichtshof 1994: Rn. 23f.; Europäischer Gerichtshof 2000: 

Rn. 24ff.; Europäischer Gerichtshof 2002: Rn. 39ff.). Dies wird deutlich an zwei Ver-

tragsverletzungsverfahren, die von der Europäischen Kommission gegen Italien und 

Griechenland angestrengt wurden (vgl. Europäischer Gerichtshof 2008; ders. 

2009). Gegenstand in beiden Verfahren waren Sondersysteme für bestimmte Be-

rufsgruppen in der gesetzlichen Rentenversicherung, in denen für Männer und 

Frauen unterschiedliche Altersgrenzen bzw. Mindestversicherungszeiten galten. 

Konkret lag in Italien im vom Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti 

dell'Amministrazione Pubblica verwalteten Versorgungssystem für Beamte und An-

gestellte des öffentlichen Dienstes die Altersgrenze für Männer mit 65 Jahren fünf 

Jahre über der Altersgrenze für Frauen, während im beanstandeten griechischen 

Zivil- und Militärrentensystem die Mindestversicherungszeit für den Bezug einer Al-

tersrente nach geschlechterspezifischen Aspekten gestaffelt ausfiel. Die Europäi-

sche Kommission wertete beide Untersysteme als Berufssysteme im Sinne des Art. 

141 EG (heute Art. 157 Abs. 1 AEUV), weshalb derartige nach Geschlecht differen-

zierte Staffelungen einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz darstell-

ten. Sowohl die italienische als auch die griechische Regierung vertraten demge-

genüber den Standpunkt, dass die Versorgungssysteme ein tradierter Bestandteil 

ihres gesetzlichen Rentensystems seien und deshalb im Sinne der Defrenne I-Ent-

scheidung nicht in den Anwendungsbereich des Nicht-Diskriminierungsgrundsatzes 

fallen würden. Unterschiedliche Altersgrenzen und Mindestversicherungszeiten für 

Männer und Frauen seien deshalb zulässig. Der Europäische Gerichtshof hat sich 

gleichwohl in beiden Verfahren der Argumentation der Europäischen Kommission 
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angeschlossen und einen Verstoß der beiden Mitgliedstaaten gegen ihre Verpflich-

tungen aus Art. 141 EG festgestellt, woraufhin beide Staaten in den folgenden Jah-

ren ihre Untersysteme entsprechend anpassen mussten. 

Neben der Gleichstellung der Geschlechter im europäischen Binnenmarkt postuliert 

der mit dem Vertrag von Amsterdam eingeführte Artikel 13 (heute Art. 10 AEUV) ein 

allgemeines Diskriminierungsverbot, auf dessen Grundlage die Gleichbehandlungs-

rahmenrichtlinie 2000/78/EG einen allgemeinen Rahmen zur Bekämpfung einer Be-

nachteiligung aufgrund von Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder 

sexueller Orientierung in Beschäftigung und Beruf errichtet. In den Geltungsbereich 

der Richtlinie fallen „alle Personen in öffentlichen und privaten Bereichen, ein-

schließlich öffentlicher Stellen“ (Art. 3 Abs. 1), wobei „Leistungen jeder Art seitens 

der staatlichen Systeme oder der damit gleichgestellten Systeme einschließlich der 

staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit oder des sozialen Schutzes“ (Art. 3 

Abs. 3) ausdrücklich ausgenommen sind. Zugleich bietet das Merkmal Alter zahlrei-

che weitere Anknüpfungspunkte für Regelungen der nationalen Alterssicherungs-

systeme, bei denen die Mitgliedstaaten allerdings über einen weitreichenden Ge-

staltungsspielraum verfügen: „Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mit-

gliedstaaten vorsehen, dass Ungleichbehandlungen wegen des Alters keine Diskri-

minierung darstellen, sofern sie objektiv und angemessen sind und im Rahmen des 

nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel […] gerechtfertigt sind und die Mittel zur 

Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sind.“ (Art. 6 Abs. 1). Gegen-

stand europarechtlicher Rechtsprechung sind dabei regelmäßig etwaige Altersgren-

zen in den Alterssicherungssystemen, so etwa in der Rechtssache C-286/12. Kon-

kreter Verfahrensgegenstand des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Ungarn 

war eine ungarische Novelle des Ruhestandsalters für Richter, Staatsanwälte und 

Notare, das von 70 auf 62 Jahre abgesenkt wurde, während gleichzeitig das allge-

meine Rentenalter für Beschäftigte von 62 auf 65 Jahre erhöht wurde (vgl. Europä-

ischer Gerichtshof 2012). Die Europäische Kommission erkannte in dieser gegen-

läufigen und erheblichen Senkung der zwingenden Altersgrenze für Richter und 

Staatsanwälte eine Benachteiligung wegen des Alters, eine Argumentation, der 

auch der Europäische Gerichtshof folgte. Den Einwand der ungarischen Regierung, 

die drastische Absenkung der Altersgrenze solle die Funktionsfähigkeit des Pensi-

onssystems sicherstellen, eine ausgewogene Altersstruktur gewährleisten und zu 

einer größeren Effektivität des öffentlichen Dienstes in der Justiz führen, wies das 
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Gericht als ungeeignete Rechtfertigung der Ungleichbehandlung zurück. Einen eher 

„politischen“ Europäisierungsprozess löste die Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie 

indessen auf das britische Alterssicherungssystem aus. Gegenstand eines Vor-

abentscheidungsersuchen des High Court of Justice im Jahr 2007 war dabei eine 

gesetzliche Regelung, nach der Arbeitgeber Arbeitnehmer, die die Regelalters-

grenze (Default Retirement Age; 65 Jahre) erreicht haben, zwangsweise in den Ru-

hestand entlassen konnten (Europäischer Gerichtshof 2009a). Gegen eine solche 

Regelung, wie sie in vielen anderen Mitgliedstaaten in ähnlicher Weise bis heute 

vorhanden ist, klagte die britische Nichtregierungsorganisation National Council on 

Aging und bemängelte insbesondere, dass die britische Regelung keine Aufzählung 

der Ziele enthalte, die eine solche Benachteiligung wegen des Alters rechtfertigen 

könnte. Der Europäische Gerichtshof entschied jedoch, dass das Fehlen einer sol-

chen Aufzählung die Ausnahme vom Grundsatz des Verbots von Diskriminierungen 

aus Gründen des Alters nicht zwangsläufig aufhebe und die Mitgliedstaaten über-

dies einen weitreichenden Wertungsspielraum in der Sozialpolitik hätten. Es sei 

deshalb Aufgabe des nationalen Gerichts zu prüfen, ob das angestrebte Ziel der 

Default-Retirement-Age-Regelung rechtmäßig und die gewählten Mittel angemes-

sen und erforderlich waren. Dies hat der High Court of Justice in der Folge zwar 

auch festgestellt, doch hat die britische Regierung das Vorabentscheidungsersu-

chen an den Europäischen Gerichtshof zum Anlass für eine politische Neubewer-

tung und schließlich zur Abschaffung des Default Retirement Age genommen: „We 

believe strongly in the freedom of people to work on for as long as they want and 

are able to.” (Department for Business, Innovation and Skills 2011: 2). 

Small States und die Rechtsprechung des EuGH 

Der Rechtsprechungsprozess des Europäischen Gerichtshofs lässt sich formal in 

zwei Phasen unterteilen. Die erste Phase ist der eigentlichen Rechtsprechung des 

Gerichtshofs vorgelagert und umfasst im Vertragsverletzungsverfahren die rechtli-

che Würdigung und Klageerhebung durch die Europäische Kommission und im Vor-

abentscheidungsverfahren ein entsprechendes Ersuchen eines nationalen Gerichts 

zur Auslegung und Gültigkeit von EU-Rechtsakten. Die zweite Phase als Rechtspre-

chungsprozess im engeren Sinne schließlich umfasst das eigentliche Verfahren vor 

dem Europäischen Gerichtshof, an dessen Ende ein Urteil durch den jeweiligen 

Spruchkörper steht. Dominierend sind dabei in jüngster Vergangenheit Vorlagen zur 
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Vorabentscheidung, während Klagen etwa in der Form vom Vertragsverletzungs-

verfahren rückläufig sind (vgl. Gerichtshof der Europäischen Union 2018: 127f.). 

Eine Ungleichbehandlung von kleinen und großen Mitgliedstaaten in der zweiten 

Phase des Rechtsprechungsprozesses ist dabei nicht erkennbar. Entscheidungs-

maßstab für die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist das Europa-

recht, welches eine Differenzierung zwischen den Mitgliedstaaten (zumindest) hin-

sichtlich ihrer (politischen und/oder wirtschaftlichen) Größe nicht zulässt. Erkennbar 

sind auch keine diesbezüglichen informellen Abwägungen in der Tätigkeit des Ge-

richtshof, gleichwohl aber sicherlich ein genereller und den Mitgliedstaaten insge-

samt entgegenstehender Hang zur integrationsfreundlichen Auslegung europäi-

schen Rechts, namentlich in der Sozialpolitik in Abwesenheit entsprechender Ver-

tragstitel der Versuch, „jeden noch so abwegige[n] Sachverhalt in einen binnen-

marktlichen Kontext [zu] zwingen“ (Zapka 2008: 191). In der ersten Phase des 

Rechtsprechungsprozesses ist eine Ungleichbehandlung von kleinen und großen 

Mitgliedstaaten wiederum allenfalls in der Klageerhebung durch die Europäische 

Kommission im Vertragsverletzungsverfahren denkbar. Gleichwohl finden sich auch 

hier bislang weder in der wachsenden Compliance-Forschung (vgl. Treib 2014 für 

einen detaillierten Überblick) noch in der Small States-Forschung entsprechende 

Hinweise: „even in politically sensitive dossiers the Commission has not shied away 

from taking the big states to the ECJ.“ (Bunse/Magnette/Nicolaïdis 2005: 12) 

3.4 Globale Dimension – Weltbank und ILO 

Ein zentrales Problem in der Europäisierungsforschung ist die Abgrenzung des po-

tentiellen europäischen Einflusses von rivalisierenden Erklärungsfaktoren (vgl. 

Radaelli/Pasquier 2007: 40). Diese können sowohl innerstaatlicher, regionaler wie 

auch globaler Herkunft sein und dürfen nicht a priori als potentielle Erklärung für 

den beobachteten Wandel auf nationaler Ebene ausgeschlossen werden. In dem 

hier vorliegenden Forschungsfeld sind ausweislich des bestehenden wissenschaft-

lichen Diskurses insbesondere die Weltbank und die Internationale Arbeitsorgani-

sation (ILO) „the two major institutions dealing with pension policy on an internatio-

nal level“ (Maier-Rigaud 2009: 256). Ihnen wird als „producers and/or mediators of 

social policy ideas in the search for solutions to conceived welfare problems“ (Er-

vik/Kildal/Nilssen 2009: 4) ein teils weitreichender Einfluss auf die Rentenpolitik in 
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einzelnen Staaten zugerechnet (vgl. exemplarisch: Orenstein 2003, 2005; Weltbank 

2006; Maier-Rigaud 2009; Hinz 2011; Wodsak 2011; Holzmann 2013). Nachfolgend 

sollen deshalb diese beiden internationalen Organisationen und ihre gegenläufigen 

rentenpolitischen Vorschläge und Konzepte in der gebotenen Kürze vorgestellt, für 

die nachfolgenden Länderanalysen aufbereitet und der Rentenprogrammatik der 

Europäischen Kommission (s. Kapitel 3.2) gegenübergestellt werden.  

3.4.1 Das Mehrsäulensystem der Weltbank 

Die Weltbank (bzw. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 

IBRD) ist wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) eine Sonderorganisation 

der Vereinten Nationen (VN). Sie hat ihren Ursprung im 1944 unterzeichneten Bret-

ton-Woods-Abkommen (vgl. Tetzlaff 1996: 52). Als Teil eines neuen „embedded li-

beralism“ (Ruggie 1982) legte das Bretton-Woods-System bis zu dessen Zusam-

menbruch 1973 feste Wechselkurse zwischen den teilnehmenden Staaten fest, in 

dessen Zentrum der US-Dollar als Leitwährung fungierte. Ziel war es, den interna-

tionalen Güterhandel durch einen neuen geldpolitischen Ordnungsrahmen abzusi-

chern und so die wirtschaftliche Erholung nach dem Zweiten Weltkrieg zu unterstüt-

zen. Institutionell schlägt sich das Bretton-Woods-System in der Schaffung der 

Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie in der Verabschie-

dung des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) als Vorläufer der heu-

tigen Welthandelsorganisation (WTO) nieder (vgl. Rode/Kabus 2012; Schimmelfen-

nig 2015a; Klein/Engelhardt 2015). Die ursprüngliche Aufgabe der Weltbank lag da-

bei zunächst in der Wiederaufbauhilfe für Europa, diese blieb in der Summe aber 

deutlich hinter dem späteren Marshallplan der Vereinigten Staaten zurück und 

wurde schnell zu einer allgemeinen Entwicklungshilfe umgebaut (vgl. Tetzlaff 1996: 

68; Marshall 2008: 2; Maier-Rigaud 2009: 92). Heute liegt die Hauptaufgabe der 

Weltbank in der Armutsbekämpfung. Hierfür vergibt die Weltbank (bzw. deren Un-

terorganisationen) langfristig angelegte (teils zinslose) Darlehen an Entwicklungs-

länder oder sichert entsprechende ausländische Direktinvestitionen in diesen Län-

dern ab (vgl. Führmann 2003; Rittberger/Zangl/Kruck 2013: 206). Durch eine breit-

angelegte Generierung und Bereitstellung von politikfeldspezifischem Wissen tritt 

die Weltbank zudem verstärkt als „knowledge agency“ (Maier-Rigaud 2009: 90) auf, 
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nicht zuletzt mit dem Ziel, die wirtschaftspolitische Debatte und angrenzende The-

menfelder in ihrem Sinne zu beeinflussen. Das Interesse der Weltbank für das Po-

litikfeld Alterssicherung leitet sich dabei ab „[…] from the macroeconomic, social 

policy and financial policy dimensions of pension systems.“ (Queisser 2000: 32) 

Rentenpolitisch gründet sich der Einfluss der Weltbank auf die 1994 veröffentlichte 

Studie „Averting the Old Age Crisis“ (Weltbank 1994). In dieser untersuchte die 

Weltbank nicht nur, in welchem Maße das damals vorherrschende (zumeist staatli-

che) Ein-Säulen-Modell vom demografischen Wandel betroffen sein würde, sondern 

legte mit dem Drei-Säulen-Modell zudem einen eigenen Entwurf für ein Alterssiche-

rungssystem vor (vgl. ausführlich Maier-Rigaud 2009). Grundidee hierbei ist es, die 

bislang in einer Säule zusammengefasste staatliche Umverteilungsfunktion und die 

individuelle Sparfunktion aufzuteilen und das Ruhestandseinkommen auf verschie-

dene Säulen zu stellen. Die Weltbank verspricht sich von einer solchen Diversifizie-

rung nicht nur die Bereitstellung eines angemessenen Ruhestandseinkommens, 

sondern zielt insbesondere auf die Herstellung eines ausgeglichenen gesamtfiska-

lischen Umfelds und die Generierung von positiven Wirtschafts- und Beschäfti-

gungsimpulsen (vgl. Weltbank 1994: 92f.). 

Tabelle 8: Das Drei-Säulen-Modell der Weltbank 

 1. Säule 2. Säule 3. Säule 

Finanzierung Steuern Beiträge 

Träger staatlich privat 

Verfahren Umlageverfahren kapitalgedeckt 

Ziel Armutsvermeidung Lebensstandardsicherung 

Teilnahme automatisch verpflichtend freiwillig 

Quelle: eigene Darstellung, nach: Weltbank (1994: 15-18). 

Die erste Säule im Weltbank-Modell, in der sich der solidarische Umverteilungscha-

rakter vereint, finanziert sich dabei aus Steuern und dient allein der Armutsvermei-

dung. Die Leistungen können etwa in der Form einer (universellen) Garantierente 

oder als bedarfsgeprüfte Grundsicherung bereitgestellt werden. Die individuelle 

Sparfunktion für eine Lebensstandardsicherung im Alter sollen dem Weltbank-Mo-

dell zufolge die zweite und dritte Säule erfüllen, wobei in der klassischen Form die 

zweite Säule eine betriebliche Alterssicherung darstellt und in der dritten Säule alle 

Formen der privaten Vorsorge zusammengefasst sind. Beide Säulen speisen sich 
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aus festen Beiträgen (DC-Systematik), die im Kapitaldeckungsverfahren privat-

rechtlich verwaltet werden. Die Teilnahme an der zweiten Säule ist dabei nach den 

Vorstellungen der Weltbank verpflichtend, während die private Vorsorge in der drit-

ten Säule auf freiwilliger Basis erfolgen soll. Mitte der 2000er Jahre hat die Weltbank 

ihr Rentenkonzept überarbeitet und ein erweitertes Fünf-Säulen-Modell vorgestellt 

(vgl. Holzmann/Hinz 2005; Holzmann/Hinz/Dorfman 2008). Ausgangspunkt bleibt 

das Drei-Säulen-Modell, allerdings wird die vormals erste Säule zur „zero pillar“ de-

klariert. Die neue öffentlich-rechtlich organisierte erste Säule folgt dem Umlageprin-

zip und sieht Leistungen im Alter vor, die sich am vormaligen Erwerbseinkommen 

orientieren. Die Teilnahme ist verpflichtend. Die Ausgestaltung der zweiten und drit-

ten Säule bleibt unverändert, während zugleich eine neue vierte Säule eingefügt  

wird, die alle weiteren (informellen) Formen der innerfamiliären Unterstützung um-

fasst (vgl. Holzmann/Hinz/Dorfman 2008: 6f.). Sowohl in der öffentlichen Wahrneh-

mung als auch in der (renten-) politischen Wirkung bleibt das Fünf-Säulen-Modell 

bislang hinter dem ursprünglichen Drei-Säulen-Modell zurück. Letzteres Modell mit 

seiner starken Betonung der privaten Vorsorge in der zweiten Säule und der nur 

rudimentären Rolle des Staates ist akademisch und politisch gleichermaßen um-

stritten (siehe insbesondere ILO unten; vgl. Orszag/Stiglitz 1999; Barr 2000; 

Fultz/Ruck 2001; Wodsak 2011; Drahokoupil/Domonkos 2013), hat aber eine Reihe 

von strukturellen Rentenreformen beeinflusst. Dazu gehören auch einige Rentenre-

formen vornehmlich in den ost- und mitteleuropäischen Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Union, etwa in Ungarn, Rumänien, Polen und der Slowakei (Chlon/Góra/Rut-

kowski 1999; Deacon 2000; Hausner 2002; Müller 2003; Ferge/Juhász 2004; Holz-

mann/Hinz 2005: 154f.; Orenstein 2005: 195; Holzmann/MacKellar/Repansek 2009; 

Varwick/Eichenhofer/Windwehr/Wäschle 2016). 

3.4.2 Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) ist eine Sonderorganisation der Verein-

ten Nationen, die ihren Ursprung bereits im Friedensvertrag von Versailles (1919) 

hat und damit zu den ältesten noch tätigen internationalen Organisationen gehört 

(vgl. Hughes/Haworth 2011: 5-19; Stübig 2015: 91; Servais/Van Goethem 2016: 13-

20). Sie wurde auf der Überzeugung gegründet, dass soziale Gerechtigkeit eine 
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notwendige Bedingung für dauerhaften Frieden sei. Die Hauptaufgabe der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation ist deshalb auch “promoting social justice and interna-

tionally recognized human and labour rights“ (Internationale Arbeitsorganisation 

2019). Zur Durchsetzung umfassender Arbeitsstandards bedient sich die Arbeitsor-

ganisation der Verabschiedung von Übereinkünften und Empfehlungen. Für die Mit-

gliedstaaten rechtsverbindlich, weil nach der Ratifikation in nationales Gesetz zu 

überführen und durchzusetzen, sind dabei jedoch allein Übereinkünfte, während 

demgegenüber Empfehlungen keinen rechtsverbindlichen Charakter haben und zu-

meist nur allgemeine Handlungsempfehlung an die Mitgliedstaaten darstellen (vgl. 

Stübig 2015: 105-107). Erarbeitet und verabschiedet werden die Übereinkünfte und 

Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation von den Delegationen der 

Mitgliedstaaten, die sich tripartistisch zusammensetzen aus je zwei Regierungsver-

tretern und je einem Vertreter der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen 

(vgl. Hughes/Haworth 2011: 20-32; Servais/Van Goethem 2016: 45-52). 

Die rentenpolitischen Vorstellungen der Internationalen Arbeitsorganisation werden 

in der wissenschaftlichen Debatte als Gegenmodell zum häufig als „neoliberal“ cha-

rakterisierten Drei-Säulen-Modell der Weltbank beschrieben (vgl. u. a.: Ervik 2005; 

Maier-Rigaud 2009; Orenstein 2013). Dabei hatte die Arbeitsorganisation dem „pen-

sion privatization trend“ (Orenstein 2008: 899), der seinen Ausgangspunkt in einer 

entsprechenden Reform in Chile Anfang der 1980er Jahre hatte und dem zeitweilig 

knapp 30 Staaten weltweit gefolgt sind (vgl. Orenstein 2005; Holzmann 2013; Oren-

stein 2013), lange Zeit keinen eigenen Entwurf entgegenzusetzen: „We have to con-

cede here that the ILO expressed its scepticism in a relatively modest manner as 

the decision was made to research the issue in more depth and respond through a 

substantial publication that would provide a full analysis of the complex issue of 

pension reform. The process took its time. In hindsight, it was probably too long.“ 

(Diop 2008: 1) Erst gut sechs Jahre nach Veröffentlichung der Weltbank-Studie 

führte die Internationale Arbeitsorganisation eine eigene Analyse von kapitalge-

deckten und beitragsdefinierten Rentensystemen durch und legte Eckpunkte für ein 

Rentensystem vor, „[…] which would provide income security in old-age by 

adequate benefits, the extension of coverage and ‘good governance’ of pension 

systems.” (Rodgers/Lee/Swepston/Daele 2009: 164; vgl. zudem Gillion 2000) Aus-

gangspunkt der Kritik der Arbeitsorganisation ist dabei zunächst die dem Weltbank-
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Modell zugrundeliegende Prämisse, wonach der demografische Wandel und die zu-

nehmende Alterung der Gesellschaft das Hauptproblem für die langfristige Finan-

zierbarkeit klassischer im Umlageverfahren organisierter Rentensysteme darstel-

len: „An ageing society need not face any crisis, as long as it is able to provide jobs 

for its ageing workforce. […] Employment is the key to the future financing of social 

protection in all societies. Ageing is not so much a threat for social security systems 

as a challenge for economic and social policy-making and for the labour market.” 

(Internationale Arbeitsorganisation 2001: 83) Abgeleitet von dieser auf den Arbeits-

markt gerichteten Perspektive identifiziert die Arbeitsorganisation stattdessen viel-

mehr die Globalisierung als zentrale Herausforderung für die langfristige Finanzier-

barkeit der Rentensysteme. Durch die internationale Arbeitsteilung und Handelsver-

flechtung und den damit einhergehenden verschärften Wettbewerbsdruck zwischen 

den Staaten gerieten demnach zunehmend die Lohnnebenkosten in den Mittelpunkt 

der Industrie- und Standortpolitik: „Credible threats to relocate enterprises or actual 

closures due to competitive forces can in practice limit the power of the nation State 

to tax or collect contributions.“ (Internationale Arbeitsorganisation 2001: 83) Gelinge 

es den Staaten nicht, diese Erosion ihrer steuerlichen Basis zu verhindern oder 

durch alternative Besteuerungsformen auszugleichen, gerieten zwangsläufig auch 

die (größtenteils) beitragsfinanzierten Sozialversicherungssysteme zunehmend un-

ter finanziellen Druck, was letztlich zu reduzierten Leistungen dieser Systeme führe. 

Auf Grundlage dieser geänderten Prämisse wendet sich die Internationale Arbeits-

organisation gegen die von der Weltbank propagierte (weitreichende) Umgestaltung 

und Privatisierung der Alterssicherung. Einerseits hält die Arbeitsorganisation den 

impliziten One-size-fits-all-Approach des Weltbank-Modells für wenig geeignet, die 

unterschiedlichen nationalen Bedingungen und spezifischen Herausforderungen in 

geeigneter Weise abzubilden. Stattdessen betont die Internationale Arbeitsorgani-

sation: „there is no single design which fits all countries and all circumstances. The 

question of what is the most appropriate design has to be weighed against the other 

factors, in particular the historical and social context and the need to provide univer-

sal coverage and good governance.” (Gillion 2000: 63) Andererseits hält die Arbeits-

organisation die konkrete Ausgestaltung des Drei-Säulen-Modells und dessen zu-

grundeliegende Annahmen für problematisch. So widerspricht die Arbeitsorganisa-

tion insbesondere dem Kernargument der Weltbank, demzufolge kapitalgedeckte 

Systeme im Gegensatz zu im Umlageverfahren organisierten Systemen per se nicht 
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von den Auswirkungen einer alternden Gesellschaft betroffen seien: „A society has 

to allocate a certain amount of resources to provide a certain level of consumption 

for its elderly. The shift from wage-based to capital-based financing does not change 

that fundamental equation.” (Internationale Arbeitsorganisation 2001: 88) Die Ar-

beitsorganisation stellt dabei auf ein simples Angebots-Nachfrage-Modell ab, bei 

dem in kapitalgedeckten Systemen das Alterseinkommen durch die Veräußerung 

der angesparten Vermögenswerte an die nachfolgende Generation generiert werde: 

„If the buyer generation contracts, then one must expect asset prices to drop, 

thereby reducing the retirement income of the selling generation.“ (Internationale 

Arbeitsorganisation 2001: 88) Tatsächlich lasse sich das mit einer alternden Gesell-

schaft auftretende Problem einer steigenden Alterslastenquote und der damit auf-

tretenden Ungleichgewicht zwischen Beitragszahlern und Leistungsempfängern 

vielmehr durch eine gebührende Reduzierung der Leistungen oder alternativ durch 

ein Anheben der Regelaltersgrenze weitgehend ausgleichen: „But both these chan-

ges could also be achieved under a public social security scheme of the pay-as-

you-go type.“ (Gillion 2000: 61) Zudem sieht die Internationale Arbeitsorganisation 

keine Belege dafür, dass eine verpflichtende kapitalgedeckte zweite Säule zu einer 

Steigerung der volkswirtschaftlichen Spar- und Investitionsquote führe und damit 

insgesamt wohlfahrtssteigernd wirke, wie dies von der Weltbank behauptet werde 

(vgl. Internationale Arbeitsorganisation 2001: 87f.; zudem: Blankart 2006: 419f.). 

Neben diesen finanzpolitischen Erwägungen hält die Internationale Arbeitsorgani-

sation das Weltbank-Modell zudem für unvereinbar mit ihren zentralen normativen 

Grundsätzen. Insbesondere bemängelt die Organisation, dass das Alterseinkom-

men in beitragsbezogenen kapitalgedeckten Systemen für den Versicherungsneh-

mer weder garantiert noch in seiner Höhe abschätzbar sei. So sei das angesparte 

Vermögen zu weiten Teilen abhängig von der Zinsentwicklung sowohl in der An-

sparphase als auch von der Höhe des gegenwärtigen Zinssatzes zum Zeitpunkt des 

Renteneintritts und der Bewertung und Umwandlung des angesparten Vermögens 

in eine lebenslange Rente. Die Arbeitsorganisation schätzt die daraus möglichen 

Schwankungen des tatsächlichen Ruhestandseinkommens auf über dreißig Pro-

zent, was für den Versicherungsnehmer letztlich ein nicht hinreichend kalkulierbares 

Risiko darstelle (vgl. Gillion 2000: 61). Zudem bemängelt die Arbeitsorganisation, 

dass durch den verpflichtenden Rückgriff auf private Versicherungs- und Invest-
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mentunternehmen ein erheblicher Teil des Alterssicherungssystems dem demokra-

tischen Zugriff weitgehend entzogen werde. Private Rentenfonds operieren nach 

marktwirtschaftlichen und privatrechtlichen Grundsätzen und kennen damit keine 

ähnlich gelagerte Einbeziehung der Sozialpartner, wie dies in klassischen Sozial-

versicherungssystemen üblicherweise der Fall ist (vgl. Gillion 2000: 62; Internatio-

nale Arbeitsorganisation 2001: 96f.). 

Während also die Weltbank für einen radikalen und paradigmatischen Wechsel in 

der Alterssicherungspolitik wirbt und mit dem Drei-Säulen-Modell (bzw. dessen Ak-

tualisierung und marginalen Erweiterung zum Fünf-Säulen-Modell) einen eigenen 

konkreten Vorschlag einbringt, vertritt die Internationale Arbeitsorganisation die Po-

sition einer behutsamen, nur parametrischen Weiterentwicklung der bestehenden 

Alterssicherungssysteme: „we have decided to take a pragmatic stance now and 

focus on the mandate of the ILO, i. e. safeguarding social outcomes, rather than to 

argue about process and methods.“ (Diop 2008: 10) Abgeleitet aus ihrem Mandat 

und den zahlreichen Übereinkünften und Empfehlungen stellt die Arbeitsorganisa-

tion zehn grundsätzliche Erwartungen auf, denen moderne Alterssicherungssyteme 

genügen müssen (vgl. Diop 2008: 10f.): 

1. Universelle Ausgestaltung: Alle Bürger sollten Zugang zum Rentensystem und einer 

Mindestabsicherung im Alter haben; 

2. Leistungen als Recht: Ansprüche aus Rentenleistungen sollten konkret festge-

schrieben und planbar sein; 

3. Schutz vor Altersarmut: Rentensysteme sollten eine garantierte Mindestleistung im 

Alter bereitstellen, die effektiv vor Altersarmut schützt; 

4. Einkommenssicherheit: Langjährig Versicherte mit mindestens 30 Beitragsjahren, 

deren monatliches Einkommen unter dem Durchschnitt liegt, sollten Rentenzahlun-

gen in Höhe von mindestens 40 Prozent ihres vorherigen Erwerbseinkommens er-

halten; 

5. Zusammenhang von Beiträgen und Leistungen: Die Ersatzrate sollte das geleistete 

Beitragsvolumen in angemessener Weiße widerspiegeln; 

6. Garantie des angesparten Vermögens: Kapitalgedeckte Systeme sollten das einge-

zahlte Sparguthaben gegen negative Renditen absichern; 

7. Geschlechtergleichheit: Leistungsbestimmungen sollten geschlechterneutral formu-

liert sein und berufstätige Elternteile gerecht berücksichtigen; 

8. Langfristige Finanzierbarkeit: Rentensysteme sollten so gestaltet sein, dass sie 

langfristig finanzierbar sind und entsprechende Unsicherheiten verhindern; 

9. Fiskalische Verantwortung: Rentensysteme sollten den haushälterischen Spielraum 

für andere Sozialleistungen im Rahmen begrenzter nationaler Sozialhaushalte nicht 

begrenzen; 

10. Staatliche Verantwortung: Die Verantwortung für sicherere und angemessene Ren-

ten sollte allein beim Staat verbleiben. 
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Aus diesen Eckpunkten lässt sich keine „exact architecture of national pension sys-

tems“ (Diop 2008: 11) ableiten. Zweifelsohne unvereinbar mit den Grundsätzen ist 

jedoch das Drei-Säulen-Modell der Weltbank in seiner Reinform als weitgehend pri-

vatisiertes Alterssicherungssystem: „[…] the ILO is fundamentally unwilling to ac-

cept systems which cannot guarantee insured persons with a full contributions re-

cord any more than benefits at the subsistence level.“ (Queisser 2000: 37) Denkbar 

sind aber gleichwohl Kombinationen von leistungs- und (fiktiven) beitragsdefinierten 

Systemen mit privaten, aber unter strenger staatlicher Regulierung stehender Ele-

mente, die sowohl eine Mindestabsicherung garantieren als auch eine weiterge-

hende Lebensstandardsicherung im Alter ermöglichen. Dies umfasst nach eigenem 

Bekunden der Internationalen Arbeitsorganisation auch staatliche Systeme mit ei-

ner fiktiven Kapitalisierung (NDC; vgl. Gillion 2000: 62f.). Die Internationale Arbeits-

organisation unterstützt entsprechende Rentenreformen, „[…] as long as they pro-

vide the ten social outcomes mentioned above.“ (Diop 2008: 11) 

3.4.3 Rückwirkungen beider Modelle auf die Europäische Kommission 

Die rentenpolitischen Vorstellungen der Europäischen Kommission weisen Merk-

male sowohl des Weltbank-Modells als auch der parametrischen Reformvorstellun-

gen der Internationalen Arbeitsorganisation auf (vgl. Interviews #1; #19; #31). Ähn-

lich wie die Weltbank optiert auch die Europäische Kommission für eine Aufteilung 

des Alterssicherungssystems auf mehrere Säulen, wenngleich der propagierte Pa-

radigmenwechsel mit einer dominierenden privaten Vorsorge und einer nur rudi-

mentären staatlichen Armutsabsicherung von der Europäischen Kommission abge-

lehnt wird (vgl. Holzmann/Hinz 2005: 11f.; Europäische Kommission 2012). Die Eu-

ropäische Kommission spricht der privaten Vorsorge weniger eine substituierende 

als vielmehr eine ergänzende Rolle in der Lebensstandardsicherung zu (Interviews 

#16; #21). Damit liegt die Kommission ebenso auf einer Linie mit der Internationalen 

Arbeitsorganisation wie bei der Forderung, dass private kapitalgedeckte Systeme 

(DC) einer strengen staatlichen Regulierung und Aufsicht unterliegen und so aus-

gestaltet sein müssen, „dass sie Risiken abschwächen und Krisen auffangen kön-

nen.“ (Europäische Kommission 2012: 7) Dabei würdigt die Europäische Kommis-

sion jene Mitgliedstaaten, die verpflichtende oder mit steuerlichen Anreizen geför-

derte freiwillige kapitalgedeckte Zusatzsysteme in ihre Alterssicherungssysteme 
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aufgenommen haben, durchaus als „pioneering Member States“ (Europäische 

Kommission 2010d: 111). Als gangbare Reformoption für die öffentlich-rechtliche 

Säule, neben parametrischen Änderungen, wertet die Internationale Arbeitsorgani-

sation Systeme mit einer fiktiven Kapitalisierung (vgl. Gillion 2000: 62f.). Diese Ein-

schätzung findet sich auch bei der Europäischen Kommission, die entsprechende 

Reformen in einzelnen Mitgliedstaaten positiv hervorhebt: „Through transformative 

NDC designs (e g. SE, IT, PL) or simply by significantly strengthening the links be-

tween contributions and benefits, a number of statutory, public PAYG systems (e. g. 

DE, ES, FR, PT) now emulate the individual accounts and actuarial connections 

hitherto only found with private, fully funded schemes.” (Europäische Kommission 

2010d: 111) Abseits dieser konkreten Eckpunkte spiegelt sich die zwischen der 

Weltbank und der Internationalen Arbeitsorganisation anzusiedelnde Rentenpro-

grammatik der Europäischen Kommission letztlich auch in der ihr zugrundeliegen-

den Problemdefinition wider. Als zentrale Herausforderung werden sowohl der de-

mografische Wandel (Weltbank) als auch die Arbeitsmarktsituation und die Er-

werbsquote von Frauen und älteren Arbeitskräften (Arbeitsorganisation) beschrie-

ben, allerdings rekurriert die Europäische Kommission bei letzterem Punkt nicht auf 

die Globalisierung, wie dies noch die Internationale Arbeitsorganisation tut (vgl. Eu-

ropäische Kommission 2012: 7-9). Eine „Weltbankisierung“ der EU und der renten-

politischen Ziele der Europäischen Kommission hat damit in geringerem Maße statt-

gefunden als noch von Orenstein (2008: 911) und Maier-Rigaud (2009: 254) erwar-

tet. Zweifelsohne hat die Weltbank mit ihrem Drei-Säulen-Modell und der Strategie 

einer weitreichenden „pension privatization“ (Orenstein 2008) an der Restrukturie-

rung der Systemlandschaft Ost- und Mitteleuropas entscheidend mitgewirkt und 

durch den Beitritt dieser Länder den rentenpolitischen Diskurs der Europäischen 

Union in diesem Sinne zumindest indirekt mitgestaltet. Zugleich lassen die renten-

politischen Vorstellungen der Europäischen Kommission eine stärkere Betonung 

des Faktors Angemessenheit im Allgemeinen wie der Bereitstellung eines garan-

tierten Mindesteinkommens zur Existenzsicherung im Speziellen und eine generell 

größere Verantwortung des Staates erkennen: „Less dogmatic than the World Bank 

approach. More pragmatic.“ (Interview #7) Das Rentenmodell der Europäischen 

Kommission ist damit aber zweifelsohne ein Hinweis darauf, dass „the trend toward 

pension privatization is not dead, but evolving.“ (Orenstein 2013: 275; ähnlich: Holz-

mann 2013) 
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4. Fallstudien 

Im Folgenden werden die Fallstudienländer Dänemark, Österreich, die Tschechi-

sche Republik und Portugal im Hinblick auf die Forschungsdesiderate und Thesen 

untersucht. Die jeweiligen Länderkapitel sind hierbei vergleichbar aufgebaut: Jeder 

Fallstudie vorangestellt sind zunächst Ausführungen zum jeweiligen politischen 

System und dem volkswirtschaftlichen Umfeld im Untersuchungszeitraum sowie zu 

den demografischen Eckwerten und langfristigen Entwicklungen. Zudem wird das 

jeweilige Alterssicherungssystem in seinen Grundzügen vorgestellt. Eine solche 

Darstellung und die auf das hier vorliegende Forschungsinteresse zugespitzte Ana-

lyse der länderspezifischen Rahmenbedingungen folgt aus den Erkenntnissen der 

Europäisierungs- und Policyforschung, wonach institutionelle Faktoren und Arran-

gements sowie eine politikfeldspezifische Verwundbarkeit länder- und themenspe-

zifisch unterschiedliche Reaktionen auf Europäisierungsprozesse hervorrufen kön-

nen und entsprechend berücksichtigt werden müssen. Die Analyse der länderspe-

zifischen Rahmenbedingungen bildet damit die Grundlage für die daran anschlie-

ßende Untersuchung möglicher Europäisierungsprozesse in der Alterssicherungs-

politik und deren Einordnung und Abgrenzung von möglichen rivalisierenden Erklä-

rungsfaktoren. 

4.1 Dänemark 

4.1.1 Rahmenbedingungen 

Das politische System Dänemarks 

Verfassungsrechtlich ruht das Königreich Dänemark auf dem bereits 1849 erlasse-

nen Grundgesetz (Grundloven), das bislang erst dreimal geändert wurde und in sei-

ner bis heute gültigen Fassung von 1953 das Land als parlamentarische Monarchie 

konstituiert (vgl. Nannestad 2009). Die Verfassung selbst spricht dabei von einer 

„beschränkt-monarchischen“ Regierungsform (indskrænket-monarkisk; Art. 2 Verf.) 
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und weist der Krone als Staatsoberhaupt nominell die vollziehende und im Zusam-

menspiel mit dem Parlament auch die gesetzgebende Gewalt zu (Art. 3 Verf.). In 

der Praxis beschränken sich die politischen Kompetenzen des Monarchen jedoch 

allein auf repräsentative und notarielle Befugnisse (vgl. Nannestad 2009: 69). Die 

dänische Verfassung beauftragt die Minister mit der Ausübung der Exekutive und 

sieht diese auch in der politischen wie rechtlichen Verantwortung. Zudem bedürfen 

die Handlungen des Monarchen der Gegenzeichnung durch einen Minister, was den 

politischen Entscheidungsraum der Krone einschränkt und zugleich parlamenta-

risch rückkoppelt (vgl. Hartmann/Kempf 2011: 57). Zu den zentralen Aufgaben des 

Monarchen gehört die Ernennung des Regierungschefs (Staatsminister) und seiner 

Minister (Art. 14 Verf.), wobei er dabei faktisch an die parlamentarische Zusammen-

setzung und die erwartbaren Mehrheiten gebunden ist (vgl. Nannestad 2009: 76). 

Dies resultiert aus dem verfassungsrechtlich festgeschriebenen Prinzip des „nega-

tiven Parlamentarismus“, demzufolge sich eine vom Monarchen eingesetzte Regie-

rung zwar keiner formellen Investiturabstimmung im Parlament stellen muss, jedoch 

jederzeit durch ein einfaches Misstrauensvotum gegen den Regierungschef abge-

wählt werden kann (vgl. Hönnige 2009: 26; Nannestad 2009: 76; Steffani 1979). 

Das Ausbleiben eines eben solchen (erfolgreichen) Misstrauensvotums kann ent-

sprechend als impliziter Vertrauensbeweis des Parlaments für die Regierung ge-

wertet werden und charakterisiert damit den zentralen Unterschied zum „positiven 

Parlamentarismus“, bei dem eine Regierung aktiv von einer entsprechenden Mehr-

heit im Parlament getragen werden muss (vgl. Döring/Hönnige 2008: 460; Jahn 

2013: 108). 

Dänemark ist ein dezentraler Einheitsstaat mit einem Einkammerparlament (vgl. Se-

baldt 2009: 54). Bis zur Verfassungsreform 1953 bildeten das Landsting als dama-

lige erste Kammer und das Folketing zusammen den Dänischen Reichstag. Heute 

ist das Folketing die einzige parlamentarische Versammlung. Diese setzt sich aus 

179 Mitgliedern für eine Wahlperiode von vier Jahren zusammen, wobei je zwei 

Abgeordnete Grönland und die Färöer-Inseln repräsentieren (vgl. Green-Pedersen 

2006: 457). In der Praxis ist die Wahlperiode des Folketing aber teils deutlich kürzer, 

da die Regierung das Parlament jederzeit auflösen und Neuwahlen ausrufen kann 

und dieses Instrument in der Vergangenheit auch regelmäßig aus politik-taktischen 

Überlegungen heraus genutzt hat  (Art 32 Verf.; Nannestad 2009: 70). Dänemark 

folgt dem Modell der diffusen Verfassungsgerichtsbarkeit (vgl. Kneip 2008: 633). 
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Die Kompetenz zur Normenkontrolle liegt nicht bei einem spezialisierten Verfas-

sungsgericht, wie es idealtypisch beim österreichischen Verfassungsgerichtshof der 

Fall ist. Vielmehr kann jeder dänische Richter „an jedem Gericht in jedem Streitfall 

zu jeder Zeit Normen als verfassungswidrig erkennen und durch ihre Nichtanwen-

dung den Vorrang der Verfassung sichern.“ (Schulz 2010: 3; vgl. zudem Helms 

2006; Haase/Struger 2009) Möglich ist bei einer solchen diffusen Verfassungsge-

richtsbarkeit systembedingt nur eine konkrete und inzidente Normenkontrolle. An 

der Spitze des normalen Instanzenzuges steht in Dänemark das Oberste Gericht 

(Højesteret), dem insgesamt 19 Richter angehören. Sie werden auf Vorschlag eines 

unabhängigen Auswahlgremiums vom Justizminister auf Lebenszeit ernannt (vgl. 

Kneip 2008: 637). 

Der Gesetzgebungsprozess wird durch eine Reihe von verfassungsrechtlichen Vor-

gaben strukturiert. Das Initiativrecht haben neben der Regierung außerdem die ein-

zelnen Abgeordneten des Folketings (Art. 21; 41 Verf.). Wie in den meisten west-

europäischen Systemen üblich, gehen aber auch in Dänemark Gesetzesentwürfe 

größtenteils auf eine Initiative der Regierung zurück (vgl. Nannestad 2009: 81f.). 

Verfassungsrechtlich vorgesehen sind drei Lesungen (Art. 41 Abs. 2 Verf.). Nach 

einer grundsätzlichen ersten Aussprache über das vorliegende Vorhaben im Ple-

num wird der Gesetzesentwurf in aller Regel dem thematisch zuständigen ständi-

gen Ausschuss überwiesen. Die zweite und dritte Lesung im Plenum finden nach 

der Ausschussarbeit statt und werden in der Regel mit einem zeitlichen Abstand 

von jeweils mehreren Tagen abgehalten (vgl. Nannestad 2009: 83f.). Findet die Ge-

setzesinitiative eine parlamentarische Mehrheit, muss sie innerhalb von 30 Tagen 

durch den Monarchen bestätigt werden, um Gesetzeskraft zu erlangen. Der Mo-

narch hat dabei aber kein Vetorecht (vgl. Nannestad 2009: 81). Ein Bruch mit dem 

repräsentativen System findet sich in der Möglichkeit, umstrittene Gesetzesinitiati-

ven einem bindenden Referendum zu unterwerfen, wenn dies mindestens ein Drittel 

der Parlamentarier fordert. Ausgeschlossen von diesem direktdemokratischen Ele-

ment sind allein Steuer- und Haushaltsgesetze. Seit dem Beitritt zur Europäischen 

Gemeinschaft 1973 dominieren europapolitische Themen bei Volksabstimmungen 

(vgl. Green-Pedersen 2006: 457; Nannestad 2009: 88ff.; Jochem 2012: 69f.). 

Das dänische Parteiensystem hat sich seit 1973 stark ausdifferenziert (vgl. Schu-

bert 2011: 68; Jochem 2012: 74). Niedermayer (2008: 360ff.) spricht von einem 

„hoch fragmentierten System ohne prädominante Partei“. In Kombination mit dem 
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Prinzip des negativen Parlamentarismus und einer ausgeprägten Konsensorientie-

rung der dänischen Politik begünstigte dies in der Vergangenheit regelmäßig die 

Bildung von Minderheitsregierungen (vgl. Nannestad 2009: 65). Nach der Parla-

mentswahl 2015 sind im Folketing insgesamt neun Parteien vertreten (vgl. Dan-

marks Statistik 2015). Zu den etablierten Parteien gehören die Sozialdemokraten 

(Socialdemokraterne; S), die Sozialliberalen (Radikale Venstre; RV), die Liberalen 

(Venstre; V) und die Konservative Volkspartei (Konservative Folkeparti; K) (vgl. 

Green-Pedersen 2006: 461). Mit der Dänischen Volkspartei (Dansk Folkeparti; DF) 

findet sich zudem eine rechtspopulistische und zugleich EU-skeptische Partei im 

Folketing, die im Untersuchungszeitraum regelmäßig liberal-konservative Minder-

heitsregierungen parlamentarisch unterstützte und entsprechend auch ohne offizi-

elle Regierungsverantwortung politischen Einfluss gelten machen konnte (vgl. 

Schubert 2011: 73; Wirries 2014; Dialer/Maurer/Richter 2015: 138). 

Tabelle 9: Dänische Regierungen im Untersuchungszeitraum 

Regierung Amtszeit 
Koalition (+ 
Unterstützung) 

Regierungs-
mehrheit (% 
Sitze Folketing) 

Poul Nyrup 
Rasmussen IV 

23.03.1998 – 27.11.2001 S/RV (+ var.) 40,0% 

Fogh Rasmussen I 27.11.2001 – 18.02.2005 V/K (+ DF) 41,1% (53,7%) 

Fogh Rasmussen II 18.02.2005 – 23.11.2007 V/K (+ DF) 40,0% (53,7%) 

Fogh Rasmussen III 23.11.2007 – 05.04.2009 V/K (+ DF) 
36,6% (50,9%) 

Løkke Rasmussen I 05.04.2009 – 03.10.2011 V/K (+ DF) 

Thorning-Schmidt I 03.10.2011 – 03.02.2014 S/RV/SF (+ EL) 44,0% (50,9%) 

Thorning-Schmidt II 03.02.2014 – 28.06.2015 S/RV (+ SF, EL) 34,9% (50,0%) 

Løkke Rasmussen II 28.06.2015 – 28.11.2016 V (+ DF, LA, K) 19,4% (54,9%) 

Quelle: eigene Zusammenstellung, nach Daten von Green-Pedersen (2006); Danmarks Statistik 
(2011, 2015); Folketing (2015). 

Volkswirtschaftliches Umfeld 

Die dänische Volkswirtschaft verzeichnete im Untersuchungszeitraum 1999 bis 

2015 durchgehend positive Wachstumsraten. Ausnahmen bilden lediglich die Jahre 

2008 und 2009 mit Einbrüchen in Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. 

Insgesamt entwickelte sich die dänische Wirtschaft im europäischen Vergleich al-

lerdings nur wenig dynamisch, wenngleich bereits von einer hohen Basis ausge-

hend. Im Durchschnitt konnte das Bruttoinlandsprodukt im Untersuchungszeitraum 

nur um 1,2 Prozent pro Jahr gesteigert werden, während die Wirtschaftskraft der 
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Europäischen Union als Ganzes im selben Zeitraum um durchschnittlich 1,6 Prozent 

pro Jahr zulegen konnte (vgl. Eurostat 2018). Entsprechend lag die Wirtschaftskraft 

Dänemarks Ende 2015 nur gut 19 Prozent über dem Ausgangswert von 1999, wäh-

rend die Wirtschaftskraft der Europäischen Union demgegenüber um gut 26 Prozent 

zulegen konnte. Als Zäsur wirkte, wie in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union auch, die Finanz- und Wirtschaftskrise. Während in den Jahren vor der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise das jährliche Wachstum noch bei durchschnittlich 2,0 

Prozent lag (1999 bis 2007), haben sich die Wachstumsraten in der zweiten Hälfte 

des Untersuchungszeitraums mit 1,3 Prozent deutlich verringert (vgl. Eurostat 

2018). Analog hierzu entwickelte sich der dänische Arbeitsmarkt. Während die Ar-

beitslosenquote zwischen 1999 und 2007 im Mittel bei 4,7 Prozent lag und sich in 

einzelnen Jahren in Richtung Vollbeschäftigung bewegte, stieg sie in Folge der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise zwischenzeitlich auf bis zu 7,6 Prozent (2011) an (vgl. 

Eurostat 2018a). Im europäischen Vergleich robust zeigte sich auch die Beschäfti-

gungsquote der 20- bis 64-Jährigen in Relation zur Wohnbevölkerung, die eine nur 

geringe Schwankungsbreite aufwies und im Mittel mit 77,4 Prozent auf hohem Ni-

veau verharrt (vgl. Eurostat 2018b). 

Abbildung 10: Wirtschaftswachstum und 
Arbeitslosigkeit in DK (1999-2015) 

Abbildung 11: Finanzierungssaldo und 
Verschuldung DK (1999-2015) 

  

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten von 
Eurostat (2018; 2018a). 

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten 
Eurostat (2018c). 

Das stabile volkswirtschaftliche Umfeld spiegelt sich im Finanzierungssaldo und der 

Schuldensituation des dänischen Staates wider. In den Jahren 1999 bis 2008 ver-

zeichnete der dänische Staat einen durchschnittlichen Finanzierungsüberschuss 

von 2,4 Prozent pro Jahr und konnte in Kombination mit der positiven konjunkturel-

len Entwicklung seine Schuldenquote von 52,4 Prozent (1999) auf 27,3 Prozent 
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(2007) halbieren (vgl. Eurostat 2018c). Eine gegenläufige Entwicklung zeigte sich 

hingegen in der zweiten Untersuchungshälfte. Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 

ist die Schuldenquote wieder auf ein lokales Maximum von 46,1 Prozent im Jahr 

2011 angestiegen und erst in den Folgejahren wieder leicht gesunken. Verantwort-

lich hierfür ist neben der abgeschwächten konjunkturellen Entwicklung ein ausge-

prägtes Finanzierungsdefizit des dänischen Staates in der zweiten Untersuchungs-

hälfte, das bei durchschnittlich -1,9 Prozent pro Jahr lag. Im Juli 2010 eröffnet der 

Rat der Europäischen Union als Folge dessen ein Defizitverfahren im Rahmen des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts, das erst im Juni 2014 wieder beendet wurde (vgl. 

Rat der Europäischen Union 2010a; ders. 2014a).  

Demografische Eckwerte 

Die demografischen Eckwerte Dänemarks bewegen sich im europäischen Mittelfeld 

(s. Tabelle unten). So lag etwa das Medianalter der Bevölkerung mit 38,1 Jahren zu 

Beginn des Untersuchungszeitraums noch leicht über dem europäischen Ver-

gleichswert (37,7 Jahre), während es am Ende der Periode mit 41,5 Jahren leicht 

darunter lag (42,4 Jahre; vgl. Eurostat 2018e). Wesentlich verantwortlich für diese 

im europäischen Schnitt vergleichsweise langsame Alterung der Bevölkerung ist 

eine überdurchschnittliche Fruchtbarkeitsrate. Diese lag mit durchschnittlich 1,73 

Kindern pro Frau deutlich über dem europäischen Mittelwert (1,47) und war nur in 

Luxemburg (1,74), Frankreich (1,81) und Irland (1,90) noch höher (vgl. Eurostat 

2018d). Zugleich wird in den kommenden Jahren ein weiterer Anstieg der Fertilitäts-

rate auf voraussichtlich 1,81 im Jahr 2030 erwartet (vgl. Europäische Kommission 

2015a: 307). Zentrale Schlüsselgröße in der Beurteilung der Auswirkungen des de-

mografischen Wandels auf die Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme ist die 

Zahl der Beschäftigen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung (vgl. Börsch-Supan 

2011: 21). Während am linken Rand der Untersuchungsperiode die Zahl der Perso-

nen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) an der Gesamtbevölkerung noch bei 

66,9 Prozent lag, ist der Anteil am rechten Rand bereits deutlich auf 64,4 Prozent 

zurückgegangen. Gleichzeitig ist die Zahl der älteren Personen (65 und mehr Jahre) 

von 14,9 Prozent auf 18,6 Prozent angestiegen (vgl. Eurostat 2018i). Setzt man 

beide Bevölkerungsgruppen ins Verhältnis, hat sich diese sog. Alterslastenquote im 

Untersuchungsverlauf von 22,2 Prozent auf 28,8 Prozent erhöht und soll bis zum 

Jahr 2030 auf dann 37 Prozent weiter ansteigen (vgl. Eurostat 2018e; Europäische 
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Kommission 2015a: 307). Die Rentenausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt 

sind kein hinreichender Indikator für die finanzielle Nachhaltigkeit eines Alterssiche-

rungssystems, bieten aber einen Hinweis auf den (verbleibenden) finanziellen Spiel-

raum der öffentlichen Hand. Im Falle Dänemarks ist hierbei eine zum europäischen 

Umfeld gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Während die öffentlichen Ren-

tenausgaben im Untersuchungszeitraum zunächst noch leicht auf 11,6 Prozent an-

gestiegen sind und damit nur geringfügig über dem europäischen Schnitt lagen, 

rechnet die Europäische Kommission (2015a) bis zum Jahr 2030 mit einem deutli-

chen Rückgang auf dann nur noch 8,3 Prozent. Demgegenüber wird für die Euro-

päischen Union als Ganzes mit einem weiteren Anstieg auf 11,6 Prozent gerechnet 

(vgl. Eurostat 2018h; Europäische Kommission 2015a: 308). 

Tabelle 10: Demografische Eckwerte Dänemarks 

 
Dänemark Europäische Union 

1999 2015 2030 Δ 1999 2015 2030 Δ 

Medianalter 38,1 41,5 -- -- 37,7 42,4 -- -- 

Lebenserwartung bei Ge-
burt 

77,1 80,8 -- -- 77,7g 80,6 -- -- 

Anteil Erwerbstätige (15-
64)a 

66,9 64,4 60,7 -6,2 62,2 65,6 61,1 -1,1 

Anteil Senioren (65+)a 14,9 18,6 22,4 +7,5 15,4 18,9 24,1 +8,7 

Alterslastenquote (15-64)b 22,2 28,8 37 +14,8 23 28,8 39 +16 

Fruchtbarkeitsrate 1,73 1,71 1,81 +0,08 1,47d 1,57 1,68 +0,21 

Rentenausgaben (öffent-
lich; brutto)c 

10,8 11,6 8,3 -2,5 9,6e 11,1f 11,6 +2,0 

Quelle: eigene Zusammenstellung und Berechnung, nach Daten von Eurostat (2018d; 2018e; 
2018f; 2018g; 2018h; 2018i); Europäische Kommission (2015a). Hinweise: a Anteil an der 

Bevölkerung (in Prozent); b Verhältnis zwischen der Zahl der Personen im Alter von 65 Jahren und 
älter und der Zahl aller Personen zwischen 15 und 64 Jahren; c ohne Hinterbliebenenrente als 

Anteil am Bruttoinlandsprodukt (in Prozent); d im Jahr 2000; e EU-15; f im Jahr 2014 für EU-28; g im 
Jahr 2002 

Zwischenfazit 

Charakteristisch für das politische System Dänemarks ist die Häufung von Minder-

heitsregierungen, wie sie im europäischen Umfeld sonst nur noch in Schweden und 

Norwegen sowie mit Abstrichen in Irland, Italien und Spanien regelmäßig anzutref-

fen sind (vgl. Döring/Hönnige 2008: 462; Kropp 2008: 526). Alle dänischen Regie-

rungen im Untersuchungszeitraum gehören dieser Regierungsform an. Begünstigt 

wird die Bildung von Minderheitsregierungen dabei durch das verfassungsrechtlich 
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festgeschriebene Prinzip des negativen Parlamentarismus, das keine formelle In-

vestiturabstimmung vorsieht, dafür jedoch eine absolute Mehrheit im Parlament bei 

Misstrauensvoten gegen die amtierende Regierung verlangt. Zudem ist die politi-

sche Kultur Dänemarks von einer ausgeprägten Konsensorientierung geprägt, was 

eine parlamentarische Zusammenarbeit konkurrierender Parteien vereinfacht. Sta-

bilisiert werden kann damit (zumindest partiell) die im europäischen Vergleich hohe 

Fragmentierung des Parteiensystems, wobei im Untersuchungszeitraum insbeson-

dere die Sozialdemokraten (Socialdemokraterne; S) als Partei links der Mitte und 

die Liberalen (Venstre; V) als Partei rechts der Mitte alternierend Minderheitsregie-

rungen bilden und parlamentarisch absichern konnten. Die Liberalen (V) stützten 

sich dabei zumeist auf die rechtspopulistische und zugleich EU-skeptische Däni-

sche Volkspartei (Dansk Folkeparti; DF). Aus institutioneller Perspektive bildet das 

Parlament für Minderheitsregierungen einen gesonderten Vetopunkt, da die Oppo-

sitionsparteien im legislativen Prozess eingebunden werden müssen, um für das 

jeweilige Vorhaben eine Mehrheit zu finden. Die politischen Kompetenzen des Mo-

narchen beschränken sich demgegenüber allein auf repräsentative und notarielle 

Befugnisse und lassen diesen als Vetopunkt im Institutionengefüge Dänemarks 

ausfallen. Selbiges gilt auch für die diffuse Verfassungsgerichtsbarkeit, die modell-

bedingt nur eine konkrete und inzidente Normenkontrolle kennt, nicht aber eine po-

litisch motivierte abstrakte Normenkontrolle etwa auf Antrag der Oppositionspar-

teien (vgl. Green-Pedersen 2006: 458). Die demografische Entwicklung Dänemarks 

ist von einer generellen Alterung der Bevölkerung geprägt und folgt damit dem eu-

ropäischen Trend, wenn auch in der Tendenz langsamer. Insbesondere die über-

durchschnittliche Fruchtbarkeitsrate lässt den Überhang älterer Personen (65 und 

mehr Jahre) im europäischen Vergleich weniger stark ansteigen. Die Alterslasten-

quote als zentrale demografische Kennziffer ist im Untersuchungsverlauf von 22,2 

Prozent auf 28,8 Prozent angestiegen und soll bis zum Jahr 2030 auf dann 37 Pro-

zent weiter ansteigen (s. o.), was im hier vorliegenden Untersuchungsfeld den zweit-

niedrigsten Wert nach Tschechien (35 Prozent) darstellt und insgesamt einen ge-

mäßigten demografischen Druck auf die dänische Volkswirtschaft signalisiert. Diese 

befand sich im Untersuchungszeitraum zwar auf einem dauerhaften Wachstums-

pfad, lediglich kurzzeitig unterbrochen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise in den 

Jahren 2008 und 2009, entwickelte sich aber insgesamt weniger dynamisch als das 

europäische Umfeld und lag am Ende der Untersuchungsperiode nur gut 19 Prozent 



151 

 

über dem Ausgangswert (1999). Dies stellt im hier vorliegenden Untersuchungsfeld 

den zweitniedrigsten Zuwachs vor Portugal (sieben Prozent) dar und liegt knapp 

sieben Prozentpunkte hinter der Steigerung der Europäischen Union als Ganzes. 

Der haushaltspolitische Problemdruck im Untersuchungszeitraum war angesichts 

einer Schuldenquote deutlich unterhalb der Maastricht-Grenze von 60 Prozent dem-

gegenüber aber gering und ist erst mit dem im Jahr 2010 eröffneten Defizitverfahren 

im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts als Folge des externen Schocks 

2008 und 2009 kurzzeitig angestiegen.  

4.1.2 Das dänische Alterssicherungssystem 

Dänemark hat mit der „Alderdomsunderstøttelse“ bereits 1891 und damit nur wenige 

Jahre nach Deutschland eine staatliche Unterstützung im Alter eingeführt. Während 

in Deutschland jedoch ein Bismarck-System eingeführt wurde, wählte Dänemark mit 

seiner öffentlich-rechtlichen Absicherung zunächst das Beveridge-System (vgl. Ab-

rahamson/Wehner 2003: 3; Andersen 2016: 2). Heute vereint das dänische Alters-

sicherungssystem beide Strukturmerkmale und ruht, eng angelehnt an das Welt-

bankkonzept, auf drei Säulen (vgl. Stöger 2011: 10). Die erste Säule umfasst hierbei 

neben einer universellen Basissicherung (Folkepension) auch eine an eine Er-

werbstätigkeit geknüpfte Zusatzversicherung (Arbejdsmarkedets Tillægspension; 

ATP). Die betriebliche Altersvorsorge in der zweiten Säule ist zumeist über sektorale 

Rentenschemata privatwirtschaftlich geregelt und wird durch eine freiwillige private 

Vorsorge in der dritten Säule ergänzt (vgl. Stöger 2011: 11f.). Rechtliche Grundlage 

der ersten Säule sind für die Basisabsicherung das Gesetz Nr. 10 vom 12.01.2015 

(Bekendtgørelse af lov om social pension) und für die Zusatzversicherung das Ge-

setz Nr. 1110 vom 14.10.2014 (Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets 

Tillægspension). Verwaltet werden die Folkepension von Udbetaling Danmark und 

das ATP-System von Arbejdsmarkedets Tillægspension, unter Aufsicht des Minis-

teriums für Beschäftigung (Beskæftigelsesministeriet) (vgl. Missoc 2017h). 

Die Basissicherung (Folkepension) in der ersten Säule ist als umlagefinanziertes 

und leistungsdefiniertes (DB) System ausgestaltet, das vollständig aus Steuermit-

teln finanziert wird (vgl. Missoc 2017c). Der Bezug einer Basisrente ist an die Wohn-

dauer in Dänemark und nicht an eine etwaige Erwerbsbiografie geknüpft, weshalb 

die Folkepension dem Grundsatz nach eine universelle Basisabsicherung für die 



152 

 

gesamte Wohnbevölkerung Dänemarks darstellt. Voraussetzung ist jedoch für dä-

nische Staatsbürger eine Mindestwohndauer von drei Jahren in Dänemark und für 

nicht-dänische Staatsbürger eine Mindestwohndauer von zehn Jahren in Däne-

mark, davon fünf Jahre unmittelbar vor Renteneintritt (vgl. Missoc 2017c). Die Leis-

tungen der Folkepension setzen sich zusammen aus einer Basisrente und einer 

ergänzenden Rentenzahlung (pensionstillæg). Es handelt sich hierbei um Pau-

schalbeträge, die in Abhängigkeit von der individuellen Wohnsitzdauer in Dänemark 

berechnet werden. Das zuvor erzielte Erwerbseinkommen hat demzufolge keinen 

Einfluss. Die Pauschalbeträge der Basisrente und der ergänzenden Rentenzahlung 

in voller Höhe erhalten Rentner, die zwischen ihrem 15. Lebensjahr und dem Ren-

teneintritt mindestens 40 Jahre in Dänemark gewohnt haben. Die Basisrente beträgt 

dann gegenwärtig DKK 73.920 (9.940 Euro) pro Jahr vor Steuern, während die er-

gänzende Rentenzahlung für Alleinstehende bei DKK 78.612 (10.571 Euro) und für 

Verheiratete bei DKK 38.676 (5.201 Euro) pro Jahr liegt. Liegt die kumulierte Ge-

samtwohnsitzdauer unterhalb der Bemessungsgrenze von 40 Jahren, werden die 

Pauschalbeträge jeweils anteilig um 1/40 pro fehlendem Jahr gekürzt, wobei eine 

Mindestrente von DKK 1.848 (248 Euro) pro Jahr garantiert wird (vgl. Missoc 

2017c). Leistungen der Folkepension werden zudem mit anderen Einkommensar-

ten verrechnet, etwa mit Rentenzahlungen aus der zweiten und dritten Säule, und 

entsprechend anteilig gekürzt. Bedarfsgeprüfte Zusatzleistungen sind für Gesund-

heits- (helbredstillæg) und Heizkosten (varmetillæg) sowie allgemein für Härtefälle 

(personligt tillæg) möglich. Die Leistungen der Folkepension werden jährlich anhand 

der Lohnentwicklung angepasst (satsreguleringsprocenten; vgl. Missoc 2017c). 

Rentner mit einem nur geringfügigen jährlich zur Verfügung stehenden Vermögen 

(Sparguthaben, Bargeld, Wertpapiere) erhalten zusätzlich zu den Leistungen der 

Folkepension außerdem noch eine bedarfsgeprüfte Zusatzleistung (Supplerende 

pensionsydelse). Als Grenzwert für den Bezug dieser auch als „Elderly Cheque“ 

bezeichneten Zusatzleistung sind Vermögenswerte bis zu einer Höhe von DKK 

84,300 (11.336 Euro) zulässig. Die Zusatzleistung wird als Einmalzahlung jährlich 

zusammen mit der Folkepension ausbezahlt. Der Pauschalbetrag liegt bei einer 

Wohnsitzdauer von 40 Jahren gegenwärtig bei DKK 16,900 (2.272 Euro) und wird 

bei einer geringeren Wohnsitzdauer entsprechend analog zur Folkepension um 

1/40 pro Jahr gekürzt (vgl. Missoc 2017c; Kvist 2014: 5). Die Regelaltersgrenze für 
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die Folkepension wird im Zeitraum von 2019-22 schrittweise auf 67 Jahre angeho-

ben, ehe im Jahr 2030 die Altersgrenze erneut auf dann 68 angehoben wird. Grund-

sätzlich orientiert sich die Altersgrenze an der statistischen Lebenserwartung mit 60 

Jahren und wird alle 15 Jahre angepasst (vgl. Missoc 2017c; Kvist 2014: 5f.). Ein 

vorzeitiger Bezug der Folkepension ist nicht möglich, allerdings gibt es mit dem ”Ef-

terløn” eine Vorruhestandsregelung, die über die Arbeitslosenversicherung organi-

siert wird und die ein Ausscheiden aus dem Erwerbsleben bereits mit 60 Jahren 

ermöglicht (vgl. Missoc 2017c). Die Höhe der Efterløn-Leistungen orientiert sich an 

der Arbeitslosenunterstützung. 

Teil des öffentlich-rechtlichen Systems ist neben der Basissicherung (Folkepension) 

auch eine Zusatzversicherung (Arbejdsmarkedets Tillægspension; ATP), die als ka-

pitalgedecktes und beitragsdefiniertes (DC) System ausgestaltet ist und parallel zur 

Folkepension bezogen werden kann (vgl. Missoc 2017c). Versicherungspflicht be-

steht für alle abhängig Beschäftigten, die älter als 16 Jahre sind und mindestens 

neun Wochenarbeitsstunden bei einem Arbeitgeber vorweisen können. Abgesichert 

sind zudem Bezieher von Sozial- und Unterstützungsleistungen (vgl. Missoc 

2017c). Der Bezug der ATP-Rente ist mit 65 Jahren möglich, kann jedoch bis zum 

75 Lebensjahr aufgeschoben werden. Ein vorzeitiger Rentenbezug ist nicht möglich 

(vgl. Missoc 2017c). Finanziert wird das ATP-System durch Beiträge, die sich an 

den geleisteten Arbeitsstunden orientieren und zu zwei Dritteln vom Arbeitgeber 

übernommen werden (vgl. Borger 2017). Für Bezieher von Sozial- und Unterstüt-

zungsleistungen werden die Beiträge in Teilen vom Staat übernommen (vgl. Stöger 

2011: 11). Für einen Vollzeitbeschäftigten liegt der monatliche Beitrag gegenwärtig 

bei DKK 284 (38 Euro) und wird durch die Sozialpartner festgelegt  (vgl. Missoc 

2017c; Green-Pedersen 2006: 468). Die Beiträge werden von einem privatwirt-

schaftlich organisierten ATP-Fonds am Kapitalmarkt angelegt, der unter Kontrolle 

der Sozialpartner steht (vgl. Green-Pedersen 2006: 468). Die Leistungen ergeben 

sich aus der Höhe der eingezahlten Beiträge anhand der geleisteten Arbeitsstun-

den, der erzielten Rendite des ATP-Fonds und der durchschnittlichen Lebenserwar-

tung zum Zeitpunkt des Rentenantritts. Eine Wartezeit besteht nicht. Für einen fik-

tiven Arbeitnehmer, der dem ATP-System seit dessen Einführung als Vollzeitbe-

schäftigter angehört, ergäbe sich bei Renteneintritt mit 65 Jahren so gegenwärtig 

eine Rentenzahlung aus dem ATP-System in Höhe von DKK 23.500 (3.160 Euro) 
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pro Jahr (vgl. Missoc 2017c; Ploug 2003: 73). Als Mindestrente aus dem ATP-Sys-

tem sind gegenwärtig DKK 2.850 (383 Euro) pro Jahr garantiert (vgl. Missoc 2017c). 

Tabelle 11: Das dänische Alterssicherungssystem (vereinfacht) 

 1. Säule 2. Säule 3. Säule 

Träger öffentlich-rechtlich organisiert betrieblich privat 

Mitgliedschaft obligatorisch quasi-obligatorisch freiwillig 

Ziel Armutsvermeidung 
Zusatzabsicherung bzw. Lebens-

standardsicherung 

Schichten (1) Folkepension (2) ATP-System  

Durchführung 

umlagefinanziertes 

(PAYG) und leis-

tungsdefiniertes 

(DB) System 

kapitalgedecktes 

und beitragsdefi-

niertes (DC) 

System 

üblicherweise kapitalgedeckte und 

beitragsdefinierte (DC) Systeme 

Finanzierung 
Finanzierung aus 

Steuermitteln 

Fixe Beiträge an-

hand geleisteter 

Wochenarbeits-

stunden; dabei 

2/3 Arbeitgeber 

und 1/3 Arbeit-

nehmer 

Beitragssatz je 

nach Kollektivver-

trag/Betriebsver-

einbarung und Ein-

kommenshöhe im 

Durchschnitt zwi-

schen 12 und 18 

Prozent 

 

Leistungen 

Basisrente (max. 

DKK 73.920 (9.940 

Euro)) pro Jahr + 

ergänzender Ren-

tenzahlung (max. 

DKK 78.612 

(10.571 Euro) für 

Alleinstehende / 

DKK 38.676 (5.201 

Euro) für Verheira-

tete) pro Jahr, je-

weils abhängig von 

der Wohnsitzdauer 

in Dänemark; min-

destens DKK 1.848 

(248 Euro) pro Jahr 

Leistungen an-

hand der einge-

zahlten Beiträge, 

der Rendite des 

ATP-Fonds und 

der durchschnitt-

lichen Lebenser-

wartung bei Ren-

teneintritt; min-

destens DKK 

2.850 (383 Euro) 

pro Jahr 

Leistungen anhand der eingezahl-

ten Beiträge, der Rendite des je-

weiligen Fonds am Kapitalmarkt 

und der durchschnittlichen Lebens-

erwartung bei Renteneintritt 

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten von Missoc (2017c), Stöger (2011), Kvist (2014), Green-
Pedersen (2006). 

Betriebliche Vorsorgeinstrumente sind in der zweiten Säule zusammengefasst. 

Diese sind in der Regel als kapitalgedeckte und beitragsdefinierte (DC) Systeme 

ausgestaltet und gründen auf sektoralen Tarifvereinbarungen der Sozialpartner o-

der einzelnen Betriebsvereinbarungen (vgl. Stöger 2011: 11). Daraus ergibt sich 



155 

 

eine quasi-verpflichtende Teilnahme für alle abhängig Beschäftigten in diesen Be-

reichen (vgl. Beier Sørensen et al. 2016: 60). Die Beitragssätze variieren je nach 

Einkommenshöhe im Durchschnitt zwischen 12 und 18 Prozent und sind steuerlich 

begünstigt (vgl. Green-Pedersen 2006: 467; Beier Sørensen et al. 2016: 58). Die 

Leistungen ergeben sich aus der Höhe der eingezahlten Beiträge, der erzielten Ka-

pitalentwicklung und der statistischen Lebenserwartung bei Renteneintritt. Die dritte 

Säule schließlich umfasst alle weiteren Formen der privaten Zusatzvorsorge, die 

zumeist als Rentenfonds und Sparpläne von Banken und Versicherungen angebo-

ten werden. Diese Systeme sind als kapitalgedeckte und beitragsdefinierte Systeme 

ausgestaltet, deren Leistungen sich im Grundsatz nach der Höhe der eingezahlten 

Beiträge und der erzielten Kapitalentwicklung errechnen. Die Beiträge sind teilweise 

steuerlich absetzbar. Über 90 Prozent der Dänen sind durch die zweite und dritte 

Säule abgedeckt (vgl. Kvist 2014: 10;  Green-Pedersen 2006: 467). 

4.1.3 Up- und Download-Analyse der zentralen Reformen 

Reformprozess im Vorfeld des Untersuchungszeitraums 

Das dänische Alterssicherungssystem gilt heute als Prototyp des Weltbank-Mo-

dells, was aber weniger das Ergebnis eines gezielt darauf abgestellten Reformpro-

zesses ist als vielmehr das Resultat bereits früh getroffener Rahmenentscheidun-

gen in den ersten Nachkriegsjahrzehnten (vgl. Green-Pedersen 2006: 455). So 

wurde bereits 1956 die bedarfsgeprüfte Grundsicherung zu einer universellen 

Grundsicherung („Folkepension“) umgebaut, die allen dänischen Staatsbürgern ab 

dem 67. Lebensjahr eine steuerfinanzierte und pauschale Rente gewährt. Im Jahr 

1964 wurde schließlich auf Initiative der Sozialpartner die kapitalgedeckte und bei-

tragsdefinierte (DC) Zusatzversicherung „Arbejdsmarkedets Tillægspension“ (ATP) 

eingerichtet (vgl. Abrahamson/Wehner 2003: 5-8). Diese ist zwar an eine Erwerbs-

tätigkeit geknüpft, sieht aber analog zur Folkepension ebenfalls nur (gestaffelte) 

Pauschalleistungen vor. Dänemark hat sich damit für eine Stärkung seines Pau-

schalsystems und gegen die Einrichtung einer (ergänzenden) einkommensabhän-

gigen und aus Beiträgen zu finanzierenden Zusatzversicherung in der ersten Säule 

entschieden, wie es etwa Schweden nahezu zeitgleich mit seiner „Allmän tilläggs-

pension“ tat (vgl. Andersen 2016: 2; Green-Pedersen 2006: 465; Andersen/Cars-
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tensen 2009: 72f.). Ausgehend von diesen grundsätzlichen Weichenstellungen ori-

entierte sich die dänische Alterssicherungspolitik in den Folgejahren bis zum hier 

vorliegenden Untersuchungszeitraum hauptsächlich an der Frage, wie die Zusatz-

vorsorge in der zweiten und dritten Säule gefördert werden kann. Bis 1980 hatten 

zwei Drittel der dänischen Erwerbsbevölkerung nur Zugang zur staatlichen Rente, 

die oftmals wiederum nur eine Ersatzquote von einem Drittel des vorherigen Ein-

kommens leistete (vgl. Green-Pedersen 2006: 455). In Folge der Ölkrise und der 

sich verschlechternden volkswirtschaftlichen Rahmenbedingen rückten ab Mitte der 

1970er Jahre zudem periodisch Konsolidierungsbemühungen in den Vordergrund 

der dänischen Alterssicherungspolitik (vgl. Green-Pedersen 2006: 474; Obinger et 

al. 2010: 89). Im Mittelpunkt der Diskussion um betriebliche Vorsorgesysteme stand 

die Frage, wie eine höhere Abdeckungsrate dieser Zusatzsysteme erreicht werden 

kann. Die bürgerlichen Parteien sprachen sich für eine flächendeckende Einführung 

solcher Systeme durch die Sozialpartner in den von ihnen auszuhandelnden Tarif-

vereinbarungen aus, fürchteten sie doch, dass ein gesetzlicher Eingriff von den Er-

werbstätigen als versteckte Sozialabgabe interpretiert werden würden und in der 

Folge zu Stimmverlusten führen könnte. Die Sozialdemokraten und Gewerkschaf-

ten wiederum favorisierten eine gesetzliche Grundlage, um die Teilnahme an der 

betrieblichen Alterssicherung obligatorisch auszugestalten und damit möglichst die 

gesamte Erwerbsbevölkerung abzudecken, insbesondere aber jene Gruppen, die 

keinem Tarifvertrag unterliegen (vgl. Green-Pedersen 2006: 481). Aufgrund der par-

lamentarischen Kräfteverhältnisse konnte die Frage allerdings auch nach Jahren 

nicht entschieden werden, weshalb in den frühen 1990er Jahren die ersten Gewerk-

schaften von ihrer bisherigen Strategie abwichen, das Thema in die Tarifverhand-

lungen aufnahmen und schließlich auch durchsetzen konnten: „Moreover, the Metal 

Workers Union feared that if occupational pensions were not introduced, large 

Danish companies would introduce firm-based pension schemes, implying that the 

unions would have no influence on pension savings.“ (Green-Pedersen 2006: 483) 

Im Rahmen der Steuerreform 1993 wurden die Leistungen der Basisrente steuer-

pflichtig und – auf lange Sicht – für breite Einkommensgruppen gesenkt. Die dama-

lige Mitte-Links-Regierung unter Führung der Sozialdemokraten wollte mit einer 

breit angelegten Steuerreform die dänische Volkswirtschaft antizyklisch unterstüt-

zen. Teil dieser Steuerreform war auch die Umstellung aller Sozialleistungen in 



157 

 

steuerpflichtige Bruttoleistungen. Um die daraus resultierenden Einkommensver-

luste der Rentner auszugleichen, wurde eine Sonderzulage in Höhe der Differenz 

eingeführt, die allerdings nach einer Übergangszeit (ab 1999) nur noch bedarfsge-

prüft gewährt wird. Weil mit dem steigenden Verbreitungsgrad betrieblicher Vorsor-

geinstrumente allerdings auch das verfügbare Einkommen im Alter ansteigt, fallen 

die bedarfsgeprüften Zulagen in der staatlichen Basisrente für weite Gruppen weg, 

weshalb die Steuerreform letztlich langfristige Kosteneinsparungen für die Regie-

rung brachte (vgl. Green-Pedersen 2006: 486f.; Obinger et al. 2010: 106). Die Ren-

tenreform 1996 führte die Möglichkeit zu Beitragszahlungen zum ATP-System auch 

in Zeiten von Arbeitslosigkeit, Krankheit und Mutterschutz ein. Eine solche Möglich-

keit wurden von den Sozialpartnern bereits 1989 vorgeschlagen, stieß angesichts 

der dann vom Staat zu leistenden Beiträge anfänglich allerdings noch auf Wider-

stand seitens des Finanzministeriums und liberal-konservativer Parteien (vgl. 

Green-Pedersen 2006: 485). Die letzte Reform im Vorfeld des Untersuchungszeit-

raums wurde 1998 umgesetzt und beinhaltet die Einführung der Special Pension 

(SP). Dabei handelt es sich um ein zusätzliches kapitalgedecktes Vorsorgeinstru-

ment, mit welchem die Regierung die boomende dänische Volkswirtschaft vor einer 

Überhitzung schützen wollte. Zu diesem Zweck musste jeder Erwerbstätige ein Pro-

zent seines Bruttoeinkommens in dieses System einzahlen, das von der ATP ver-

waltet wurde und welches bei Erreichen der Altersgrenze als Einmalzahlung ausbe-

zahlt wurde. Zentraler Streitpunkt zwischen den Sozialdemokraten und den bürger-

lichen Parteien war allerdings die Frage, ob die Leistungen sich an den geleisteten 

Arbeitsstunden wie im ATP-System orientieren sollte, wie von den Sozialdemokra-

ten präferiert, oder ob die Leistungen sich aus den einbezahlten Beiträgen ergeben 

sollten, wie es von den bürgerlichen Parteien gewünscht wurde. Die seit März 1998 

regierenden Sozialdemokraten haben sich mit ihrem Vorschlag zwar zunächst 

durchgesetzt, allerdings sollte das SP-System die dänische Alterssicherungspolitik 

auch nach seiner Installation weiter beschäftigen (s. u). 

Ausgewählte Maßnahmen im Untersuchungszeitraum in Dänemark 

Jahr Bezeichnung Zentrale Inhalte 

1999 
Erhöhung effektives Ren-

teneintrittsalter 

Absenkung des Rentenalters von 67 auf 65 

Jahre; Verschärfung Vorruhestandsregelungen; 

(Anpassung ”Efterløn” an EU-Recht) 

2001 Førtidspensionsreform Einführung Zusatzsystem für Bezieher einer Inva-
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Jahr Bezeichnung Zentrale Inhalte 

liditätsrente (SAP) sowie Teilnahme am ATP-Sys-

tem und Teilübernahme von Beiträgen 

2002 Einführung „ældrecheck“ Einführung bedarfsgeprüfte Sonderzahlung 

2006 Welfare Reform 

Erhöhung Rentenalter auf 67 Jahre bis 2022 und 

Kopplung an Lebenserwartung ab 2018 (halb-au-

tomatisch mit Parlamentsvorbehalt) 

2009 
Auflösung Særlige Pensi-

onsopsparing (SP) 

Auflösung Kapitaleinlagen bzw. endgültige Ab-

schaffung bis 2015 

2011 Reformpakken 2020 

Reform des Efterløn mit Möglichkeit des Rück-

zugs; Vorziehen Anhebung Rentenalter und 

Kopplung an Lebenserwartung (2015 statt 2018) 

2015 Erhöhung Rentenalter Anhebung Rentenalter auf 68 Jahre ab 2030 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 

Erhöhung des effektiven Renteneintrittsalters (1999) 

Zu den ersten Maßnahmen in der dieser Arbeit zugrundeliegenden Untersuchungs-

periode gehört die Rentenreform 1999, die von der aus Sozialdemokraten (S) und 

Sozialliberalen (B) gebildeten Minderheitsregierung unter Führung von Ministerprä-

sident Poul Nyrup Rasmussen (S) angestoßen wurde. Die Reform zielt im Kern auf 

eine Erhöhung des effektiven Renteneintrittsalters. Zwar senkt die Reform kontra-

intuitiv die Altersgrenze für den Bezug einer regulären Altersgrenze ab 2004 von 67 

auf 65 Jahre, verschärft gleichzeitig aber die Vorruhestandsregelungen (Efterløn) 

und setzt Anreize für einen späteren Bezug dieser Vorruhestandsleistungen (vgl. 

Bingley/Gupta/Pedersen 2007: 128). Bei Letzterem wird erstens die notwendige Al-

tersgrenze für die Vorruhestandsregelungen de facto um zwei Jahre angehoben, da 

sie de jure wie zuvor bei 60 Jahre belassen wird und sich durch die Absenkung des 

allgemeinen Rentenalters damit von sieben auf fünf Jahre reduziert. Zweitens wer-

den mit der Reform die notwendigen Mindestversicherungszeiten in der Arbeitslo-

senkasse für den Bezug einer Vorruhestandsleistung von 20 auf 25 Jahre angeho-

ben. Drittens sieht die Reform größere Abzüge für den Fall vor, dass die Vorruhe-

standsleistungen bereits vor dem 62. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. 

In diesem Fall werden die Leistungen strenger mit anderweitigen Einkommensquel-

len verrechnet, während vice versa bei einem Aufschub des Efterløn über das 62. 

Lebensjahr hinaus Steuervergünstigungen und eine großzügigere Berücksichtigung 

von anderen Einkommensarten gewährt werden. 
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Mit der Reform möchte die sozialliberale Koalitionsregierung das effektive Renten-

eintrittsalter erhöhen. So beklagt die Regierung, dass die Zahl von Menschen, die 

vorzeitig in den Ruhestand gehen, in den vergangenen zehn Jahren um über 40 

Prozent angestiegen sei und mittlerweile jährlich knapp 16 Milliarden DKK für Vor-

ruhestandsleistungen ausgegeben werden müssen (vgl. Folketing 1999). Eine sol-

che Entwicklung hält die Regierung vor dem Hintergrund des demografischen Wan-

dels und einer älter werdenden Gesellschaft für unverantwortlich, da dies den däni-

schen Arbeitsmarkt langfristig verstärkt unter Druck setzen und durch steigende So-

zialausgaben und sinkende Steuereinnahmen die öffentlichen Haushalte doppelt 

belasten würde. Die in diesem Sinne konträr zur eigentlichen Intention des Geset-

zesvorhabens laufende Senkung der regulären Altersgrenze wird von der Regie-

rung mit der Tatsache begründet, dass nur wenige Menschen im Alter von 65 und 

66 Jahren noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen würden, weshalb es sozialpoli-

tisch geboten sei, für alle Dänen über dem 65. Lebensjahr eine einheitliche Versor-

gungsgrundlage zu schaffen. (vgl. Folketing 1999) 

Das Gesetzesvorhaben wurde am 5. Februar 1999 von der Minderheitsregierung in 

den parlamentarischen Prozess eingebracht (vgl. Folketing 1999a). Unterstützung 

für ihr Vorhaben erhielt die Regierung dabei von den oppositionellen Liberalen 

(Venstre), der Konservativen Volkspartei, den Zentrumsdemokraten und den Christ-

demokraten. Diese Fraktionen betonten in der parlamentarischen Auseinanderset-

zung insbesondere den aus dem demografischen Wandel erwachsenden Druck auf 

den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushalte und folgten damit der Argumenta-

tionslinie der Regierung: „Eine Rentenreform war einfach notwendig, weil wir selbst 

sehen können, dass sich die Bevölkerungszusammensetzung so grundlegend ver-

ändert, dass die Gefahr eines sehr starken Arbeitskräftemangels besteht.“7 (Folke-

ting 1999b) Die dem Vorhaben ablehnend gegenüberstehenden Parteien, insbe-

sondere die Dänische Volkspartei (DF) und die Sozialistische Volkspartei (SF), kri-

tisierten hingegen die deutlichen Verschlechterungen für Versicherte, die bereits vor 

dem 62. Lebensjahr in den Vorruhestand gehen möchten und teils aus gesundheit-

lichen Gründen auch müssen (Folketing 1999c). Ein Punkt, den die Dänische Volks-

partei (DF) in der parlamentarischen Debatte wiederholt aufgegriffen hat und der 

                                            

7 Sofern das Originalzitat nicht bereits auf Deutsch oder Englisch vorlag, handelt es sich im Folgen-
den immer um eine Übersetzung des Verfassers. 
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letztlich sogar zu einem zweiten legislativen Vorgang führte, war die (drohende Un-

) Vereinbarkeit der Efterløn-Regelung mit EU-Recht. Nach damals geltendem Recht 

sahen die Vorruhestandsregelungen als Voraussetzung für den Bezug einer ent-

sprechenden Leistung u. a. einen dauerhaften Wohnsitz in Dänemark vor (vgl. Meier 

1992: 96f.). Allerdings befürchtete die Dänische Volkspartei, dass diese (von ihr be-

fürwortete) notwendige Gebietsansässigkeit von der Europäischen Kommission als 

eine indirekte Diskriminierung von Arbeitern gewertet werden könnte, die ihr Recht 

auf Freizügigkeit ausüben, indem sie in Dänemark beschäftigt sind, ihren Wohnsitz 

aber in einem anderen EU-Mitgliedstaat haben. Dies könnte einen Verstoß gegen 

Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die „Freizü-

gigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft“ (heute Verordnung (EU) Nr. 

492/2011) und gegen Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 

über die „Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer, Selb-

ständige und deren Familienangehörige innerhalb der Gemeinschaft“ darstellen. 

Sollte die Europäische Kommission zu dieser Einschätzung kommen und vor dem 

Europäischen Gerichtshof ein entsprechendes Vertragsverletzungsverfahren einlei-

ten, befürchtete die Dänische Volkspartei einen vermehrten Bezug von Vorruhe-

standsleistungen durch EU-Ausländer mit Wohnsitz im europäischen Ausland, was 

von der Partei abgelehnt wurde. Die Dänische Volkspartei hat im parlamentarischen 

Prozess die Regierung deshalb wiederholt auf diesen Punkt aufmerksam gemacht 

und die Regierung aufgefordert, entsprechend auf die Europäische Kommission 

einzuwirken und eine solche Ausweitung der Leistungen zu verhindern. Die Mitte-

Links-Regierung vertrat allerdings den Standpunkt, dass die Vorruhestandsregelun-

gen nicht in den Geltungsbereich entsprechender Antidiskriminierungsregelungen 

fallen würden, und hat den Parlamentsparteien in einer Fragestunde zum hier vor-

liegenden Gesetzesvorhaben zunächst noch mitgeteilt, dass die Regierung bislang 

nicht im Austausch mit der Europäischen Kommission stehe und dies auch nicht 

beabsichtige: „Die von der Regierung vorgenommene Bewertung des Vorschlags 

für eine flexible vorzeitige Pensionierung in Bezug auf das EU-Recht spiegelt sich 

in den Kommentaren zum Gesetzentwurf Nr. L 174 wider, den ich am 5. Februar 

1999 eingereicht hatte. […] Nach Auffassung der Regierung verstößt das Aufent-

haltserfordernis nicht gegen EU-Recht. Die Regierung hat die EU im Zusammen-

hang mit der Bewertung oder der Ausarbeitung des Gesetzes nicht konsultiert und 

beabsichtigt dies auch nicht.“ (Folketing 1999d) Allerdings sollte die Regierung ihre 
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Wertung nur kurze Zeit später revidieren, nachdem die Europäische Kommission 

der dänischen Regierung im Frühjahr 1999 ihre ablehnende Haltung zum Wohnor-

tkriterium mitteilte und feststellte, dass diese aus ihrer Sicht eine Diskriminierung 

von EU-Bürgern darstelle. In der Folge hat die Mitte-Links-Regierung im Frühjahr 

2000 die Efterløn-Regelungen überarbeitet und die Notwendigkeit eines Wohnsit-

zes in Dänemark gestrichen (Gesetz 397 vom 31. Mai 2000). Anderweitige renten-

politische Bezüge zur Europäischen Union oder zu EU-Mitgliedstaaten finden sich 

in der Debatte zur Erhöhung des effektiven Renteneintrittsalters nicht. Das Vorha-

ben wurde am 27. April 1999 mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der op-

positionellen Liberalen (Venstre), der Konservativen Volkspartei, der Zentrumsde-

mokraten und der Christdemokraten im Folketing verabschiedet (vgl. Folketing 

1999a). 

Die Mitte-Links-Regierung hat ihr Vorhaben den europäischen Institutionen erst-

mals im aktualisierten Konvergenzprogramm des Landes für die Periode 1999 bis 

2005 angekündigt, allerdings primär als Arbeitsmarktreform und weniger als Ren-

tenreform (vgl. Dänische Regierung 1998). Mittelfristig plant die Mitte-Links-Regie-

rung einen dauerhaften Haushaltsüberschuss von jährlich zwei Prozent des Brutto-

inlandsprodukts und eine Rückführung des öffentlichen Schuldenstands von 55,6 

Prozent (1998) auf 35,9 Prozent (2005) des Bruttoinlandsprodukts (vgl. Dänische 

Regierung 1998: 10). Dieser im europäischen Vergleich bereits von einem niedrigen 

Niveau ausgehende ambitionierte Konsolidierungsprozess wird von der Mitte-Links-

Regierung als „important element in the medium-term strategy“ beschrieben, um 

sowohl auf kurz- wie auch auf langfristige Risiken vorbereitet zu sein, worunter die 

Regierung auch den demografischen Wandel und dessen budgetäre Konsequen-

zen subsummiert: „Debt reductions will ensure that, when the time comes, the eco-

nomic challenges from the ageing of the population can be handled without signifi-

cant tax increases or reductions of service. Furthermore, the continued consolida-

tion of the general government budget will act as a buffer in the event of an unfa-

vourable cyclical development.” (Dänische Regierung 1998: 5) Im Wesentlichen soll 

die Konsolidierung durch Strukturreformen erreicht werden, zu denen die Regierung 

auch die hier vorliegenden Maßnahmen im Rentenbereich zählt: „A significant in-

crease in the labour supply must be obtained, if the medium-term targets of the 

Government concerning employment, general government budget etc. are to be 

reached. Since the demographic development entails a decrease in the work force 
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over the next years, it is necessary to increase the participation rate by each age 

class.” (Dänische Regierung 1998: 7) Von der Europäischen Kommission werden 

die angekündigten Strukturreformen als „important steps“ gewürdigt (Europäische 

Kommission 2000b: 2). Dem schließt sich auch der Rat der Europäischen Union an, 

der allerdings anmerkt, dass die Arbeitslosenquote bereits auf dem niedrigsten Ni-

veau seit Jahrzehnten sei, weshalb mittelfristig weitere strukturelle Arbeitsmarktre-

formen – und damit Rentenreformen – notwendig sein werden, wenn das für trag-

fähige öffentlichen Finanzen notwendige Beschäftigungswachstum auch unter der 

erwarteten Bevölkerungsalterung erreicht werden soll (vgl. Rat der Europäischen 

Union 2000a). Eine genuin rentenpolitische Analyse und Bewertung wurde von den 

europäischen Institutionen nicht vorgenommen. 

Førtidspensionsreform (2001) 

Im Frühjahr 2001 hat die Mitte-Links-Regierung die „Førtidspensionsreform“ umge-

setzt (vgl. Folketing 2001a). Kernbestandteil der Reform ist eigentlich ein weitrei-

chender Umbau des „Fleksjob-Systems“8, in welchem der Aktivierungs- und Reha-

bilitationsgedanke gestärkt, die Verwaltungsstrukturen vereinfacht und die Vorruhe-

standsregelungen transparenter und zielgerichteter ausgestaltet werden sollen. Zu-

gleich wird mit der Førtidspensionsreform aber auch die erste Säule des dänischen 

Rentensystems umgebaut, um Empfängern von Invalidenrenten eine bessere Al-

tersabsicherung zu bieten. Hierfür wird einerseits das eigentlich auf den regulären 

Arbeitsmarkt abzielende ATP-System weiter geöffnet und andererseits wird ein zu-

sätzliches Sicherungssystem in der ersten Säule für Menschen mit teilweiser oder 

voller Erwerbsminderung eingerichtet. Bezieher von Invalidenrenten sollen künftig 

automatisch dem ATP-System angehören, sofern das verfügbare jährliche Netto-

einkommen 20.000 DKK nicht übersteigt. Liegt das verfügbare Einkommen über 

diesem Schwellenwert, ist die Teilnahme freiwillig. Unabhängig davon werden die 

sich aus der ATP-Mitgliedschaft ergebenden Beitragszahlungen aber zu zwei Drit-

teln von der öffentlichen Hand übernommen. Zudem wird mit der Reform ein neues 

                                            

8 „Fleksjobs“ sind von privaten und öffentlichen Arbeitgebern angebotene und von den Kommunen 
finanziell geförderte Arbeitsstellen für Personen, die eine dauerhafte Einschränkung ihrer Arbeitsfä-
higkeit haben und deshalb nicht mehr am regulären Erwerbsleben teilnehmen können. Je nach 
Schwere der Behinderung/Arbeitsunfähigkeit werden von der öffentlichen Hand zwischen einem Drit-
tel und zwei Drittel des Mindestlohns übernommen (vgl. OECD 2003: 164). 
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Zusatzrentensystem eingerichtet (Supplerende arbejdsmarkedspension for førtids-

pensionister; SAP). Dieses kapitalgedeckte System orientiert sich an der Ausgestal-

tung des ATP-Systems. Die Teilnahme ist freiwillig. Der Beitragssatz, der zu zwei 

Dritteln vom Staat übernommen wird, liegt umgerechnet bei knapp zwei Prozent des 

Durchschnittslohns (vgl. Folketing 2001a). 

Die ATP- und SAP-Teile der Førtidspensionsreform stehen im direkten Zusammen-

hang mit den von den Sozialpartnern seit den frühen 1990er Jahren vermehrt ein-

gerichteten betrieblichen Altersversorgungssystemen. Weil diese mangels politi-

scher Einigung auf der Grundlage von Branchentarifverträgen etabliert werden 

mussten (s. o.), sind einzelne Gesellschaftsgruppen (zeitweilig) von diesen Instru-

menten der zweiten Säule ausgeschlossen, insbesondere jene Erwerbstätigen, die 

nicht in den Geltungsbereich eines Tarifvertrages fallen. Betroffen sind aber auch 

Erwerbstätige, die in Zeiten von Arbeitslosigkeit, Krankheit und Mutterschutz tem-

porär keine Beitragszahlungen leisten können, weshalb die Rentenreform 1996 er-

satzweise für diese Gruppen die Übernahme von ATP-Beitragszahlungen durch 

den Staat einführte. Die Førtidspensionsreform setzt diesen Reformprozess fort und 

überträgt das solidarische Prinzip der Beitragsübernahme auch auf Empfänger von 

Invalidenrenten, die bislang noch unberücksichtigt geblieben waren (vgl. Green-Pe-

dersen 2006: 485). Darauf konnte sich die links-liberale Minderheitsregierung von 

Ministerpräsident Poul Nyrup Rasmussen (S) mit den übrigen Oppositionsparteien 

einigen. Allein die rechtspopulistische Dänische Volkspartei (DF) und die sozialisti-

sche Einheitsliste (EL) verweigerten die Zusammenarbeit (vgl. Folketing 2001). Of-

fiziell eingebracht in den parlamentarischen Prozess wurde die Førtidspensionsre-

form von der Regierung am 15. Dezember 2000 (vgl. ebd.). Dort standen in erster 

Linie die Änderungen am Fleksjob-System im Vordergrund der Auseinanderset-

zung, während die Öffnung des ATP-Systems und die Einrichtung des SAP-Sys-

tems nur eine untergeordnete Rolle spielten. Von Seiten der unterstützenden Frak-

tionen wurden die rentenpolitischen Maßnahmen jedenfalls begrüßt, da Bezieher 

von Invalidenrenten aufgrund ihres Ausscheidens aus dem regulären Arbeitsmarkt 

und des auf eine Erwerbstätigkeit ausgerichteten Alterssicherungssystems bislang 

deutlich schlechter gestellt gewesen seien: „Das ist natürlich ein echtes Problem, 

insbesondere in einem System, in welchem durch die Verbindung mit dem allge-

meinen Arbeitsmarkt eine erhöhte Rente erwirtschaftet werden kann. Auch die pri-

vaten Renten steigen. Wir können also sagen, dass wir es hier mit einer Gruppe zu 
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tun haben, die sozial wesentlich schlechter gestellt ist als jene Gruppe, die die übli-

che Verbindung zum Arbeitsmarkt hat. Wir freuen uns deshalb sehr, dass es sowohl 

einen obligatorischen als auch freiwilligen Teil in der Altersvorsorge gibt, so dass 

zukünftige und auch aktuelle Frühpensionäre die Möglichkeit haben auch im Alter 

einen angemessenen Lebensstandard genießen [zu] können.“ (Folketing 2001b) Im 

Grundsatz werden die rentenpolitischen Maßnahmen der Førtidspensionsreform 

(im Gegensatz zu den Änderungen am Fleksjob-System) auch von den ablehnen-

den Fraktionen begrüßt. Insbesondere aber die Vertreter der Dänischen Volkspartei 

(DF) kritisierten die gewählte Stichtagsregel, die vor dem 1. Januar 2003 als Invali-

den anerkannte Versicherte von den subventionierten Beitragszahlungen aus-

nimmt. Zwar können diese nach den Regelungen der Reform dem ATP- und SAP-

System freiwillig beitreten, allerdings müssen sie dann den vollen Beitragssatz 

selbst bezahlen: „Die derzeitigen vorzeitigen Rentner sind somit bis zu vierzig Jahre 

im System eingesperrt, ohne dass es zu signifikanten Änderungen kommt, und das 

ist völlig inakzeptabel. Die derzeitigen 273.000 vorzeitigen Rentner sind in diesem 

Reformgesetzkomplex vielleicht fast unsichtbar geworden, mit der Ausnahme, dass 

das neue Sparprogramm auch die aktuellen vorzeitigen Rentner umfasst, und das 

ist positiv. Ich bezweifle jedoch stark, dass die wirtschaftlich am stärksten benach-

teiligten Personen es sich leisten werden können, den Beitrag zu diesem Sparplan 

zu zahlen […].“ (Folketing 2001c) Die Førtidspensionsreform wurde am 3. April 2001 

mit einer breiten parlamentarischen Mehrheit verabschiedet (vgl. Folketing 2001). 

Die Mitte-Links-Regierung hat ihr Vorhaben den europäischen Institutionen erst-

mals im aktualisierten Konvergenzprogramm des Landes für die Periode 2000 bis 

2005 angekündigt. Ähnlich wie schon bei der Rentenreform 1999 stehen für die Re-

gierung dabei allerdings die beschäftigungspolitischen Auswirkungen im Vorder-

grund und weniger die genuin sozialpolitischen Effekte der ATP-Öffnung und der 

Einrichtung des SAP-Systems. Die Førtidspensionsreform wird den europäischen 

Institutionen als Arbeitsmarktreform präsentiert, die dazu beitragen werde, dass we-

niger Menschen aufgrund einer Erwerbsminderung aus dem Arbeitsmarkt ausschei-

den müssten: „This reform assumes that an intensified effort be made to create 

more flex jobs (i. e. jobs with salary supplement) so that more people with reduced 

fitness for work may be employed.” (Dänische Regierung 1999: 9) Für die dänische 

Regierung stellt die Førtidspensionsreform damit einen Baustein bei der Erreichung 

des von ihr selbstgesteckten Ziels der Erhöhung des Arbeitskräftepotenzial um 
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80.000 Menschen bis 2005 dar (vgl. Dänische Regierung 1999: 3). Zwar liegt die 

Arbeitslosenquote 1999 bei knapp über fünf Prozent und soll nach dem Willen der 

Regierung bis zum Ende der Programmperiode (2005) auf nur noch 4,4 Prozent 

weiter sinken, doch sieht die Mitte-Links-Regierung in der weiteren Erhöhung der 

Beschäftigungszahlen eine notwendige Strategie, um die prognostizierte Alterung 

der Gesellschaft volkswirtschaftlich aufzufangen (vgl. Dänische Regierung 1999: 9). 

Flankierend hierzu setzt die Mitte-Links-Regierung auf eine Fortsetzung ihrer dop-

pelten Konsolidierungsstrategie, bestehend aus einem dauerhaften Haushaltsüber-

schuss in Höhe von über zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts jährlich und einer 

signifikanten Rückführung des öffentlichen Schuldenstands von 48,3 Prozent 

(2000) auf 33,7 Prozent (2005) des Bruttoinlandsprodukts (vgl. Dänische Regierung 

1999: 12). Dieser Konsolidierungsprozess wird von der Regierung als selbstge-

wählte Bindung und als „important element in the medium-term strategy“ beschrie-

ben, um alterungsbedingte diskretionäre fiskalpolitische Eingriffe in der Zukunft 

möglichst auszuschließen und nachfolgenden Regierungen einen budgetären 

Spielraum zu erhalten (Dänische Regierung 1999: 9). Sollten diese Ziele in der Mit-

telfristperspektive (bis 2010) jedoch verfehlt werden, rechnet die Mitte-Links-Regie-

rung mit einem erhöhten Konsolidierungsbedarf in einer Größenordnung von 2,6 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts (vgl. Dänische Regierung 1999: 21). Insgesamt 

erwartet die Regierung einen Anstieg der öffentlichen Rentenausgaben von 9,9 Pro-

zent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 1998 auf 13,4 Prozent im Jahr 2035 (+3,5 

Prozentpunkte), relativiert zugleich den Anstieg aber durch einen Verweis auf die 

Kapitaldeckung des ATP-Systems „[…] and may thus be viewed as neutral with 

respect to fiscal sustainability.“ (Dänische Regierung 1999: 22) Rechnet man die 

Aufwendungen im ATP-System heraus, steigen die Rentenausgaben bis 2035 le-

diglich um 1,9 Prozentpunkte von 9,6 Prozent auf 11,5 Prozent des Bruttoinlands-

produkts (vgl. Dänische Regierung 1999: 22). Von der Europäischen Kommission 

werden die mittelfristigen fiskal- und wirtschaftspolitischen Ziele gelobt und hervor-

gehoben, dass Dänemark deutlich die Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachs-

tumspakt einhalte. Zudem begrüßt die Europäische Kommission ausdrücklich den 

langfristigen Planungshorizont der dänischen Regierung, der bereits den demogra-

fischen Wandel und die sich daraus ergebenden absehbaren budgetären Heraus-

forderungen berücksichtige (vgl. Europäische Kommission 2001a: 2). Eine genuin 
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rentenpolitische Analyse und Bewertung der Rentenreform wurde von der Europäi-

schen Kommission aber nicht vorgenommen. Auch konkrete Reformempfehlungen 

spricht die Europäische Kommission nicht aus. Selbiges gilt für den Rat der Euro-

päischen Union. Auch dieser lobt den Reform- und Konsolidierungspfad der Mitte-

Links-Regierung und sieht das Land durch die konsequente Einhaltung des Stabili-

täts- und Wachstumspakts in einer „guten Ausgangsposition“, um den projizierten 

alterungsbedingten Ausgabenanstieg zu bewältigen (vgl. Rat der Europäischen 

Union 2002). 

Einführung des „ældrecheck“ (2002) 

Die am 20. November 2001 stattgefundene Folketingswahl hat die politische Aus-

richtung Dänemarks grundlegend geändert. Die bislang regierenden Sozialdemo-

kraten (S) verloren knapp sieben Prozent der Wählerstimmen und erreichten nur 

noch 29,1 Prozent (vgl. Folketing 2015). Zwar konnte ihr bisheriger Koalitions-

partner, die links-liberale Radikale Venstre (RV), mit 5,2 Prozent noch einen leichten 

Stimmenzuwachs verzeichnen (+1,3 Prozent), doch konnte die seit 1993 beste-

hende Minderheitsregierung um Ministerpräsident Poul Nyrup Rasmussen (S) unter 

diesen Vorzeichen nicht fortgeführt werden. Demgegenüber gelang es der liberal-

konservativen Venstre (V), ihren Stimmenanteil um 7,2 Prozentpunkte auf 31,2 Pro-

zent zu steigern und stärkste Kraft im Folketing zu werden. Zu den Wahlsiegern 

gehörte auch die rechtspopulistische Dänische Volkspartei (DF), die ihren Stimmen-

anteil gegenüber der Folketingswahl 1998 auf nunmehr zwölf Prozent fast verdop-

peln konnte (vgl. Folketing 2015). In der Folge einigten sich die liberal-konservative 

Venstre und die Konservative Volkspartei (9,1 Prozent der Stimmen) auf eine Min-

derheitsregierung mit Anders Fogh Rasmussen (V) als Ministerpräsidenten und un-

ter Duldung der Dänischen Volkspartei (DF). In der Literatur wird das schlechte Ab-

schneiden der Sozialdemokraten trotz hoher Wachstumsraten der Wirtschaft und 

niedriger Arbeitslosenzahlen unter anderem auf die Einschnitte in den Vorruhe-

standsregelungen (Efterløn) im Zuge der Rentenreform 1999 zurückgeführt, wäh-

rend vice versa der Erfolg der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei (DF) ne-

ben ihrer restriktiven Ausländerpolitik auch mit ihrer auf den Ausbau des Sozialstaa-

tes gerichteten Programmatik begründet wird (vgl. Obinger et al. 2010: 103f.). 
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Die erste auf dem Gebiet der Alterssicherung angesiedelte Maßnahme der Regie-

rung war die Einführung einer bedarfsgeprüften Sonderzulage für wirtschaftlich be-

nachteiligte Rentner. Ursprünglich als einmalige Sonderzulage im Haushaltsjahr 

2003 konzipiert (s. u), erhalten alle Rentner, die das 67. Lebensjahr vollendet und 

weniger als 53.100 DKK pro Jahr zur Verfügung haben, seit 2003 eine jährliche 

Einmalzahlung in Höhe von (damals) 5.000 DKK. Beträgt die Wohndauer in Däne-

mark weniger als 40 Jahre (im Zeitraum zwischen dem 15. und 67. Lebensjahr), 

wird die Zulage analog zur regulären staatlichen Rente anteilig der fehlenden Jahre 

gekürzt. Ist der Bezieher der Zulage verheiratet und der Ehepartner erhält ebenfalls 

eine staatliche Rente, wird die Zulage um 50 Prozent reduziert. Die Regierung rech-

net mit Kosten in Höhe von 417 Mio. DKK im Jahr 2003 (vgl. Folketing 2002). Die 

als „Seniorenscheck“ (ældrecheck) bekanntgewordene Maßnahme lässt sich auf 

die politischen Kräfteverhältnisse im Folketing und die Abhängigkeit der liberal-kon-

servativen Minderheitsregierung von der Dänischen Volkspartei (DF) zurückführen, 

da die Rechtspopulisten dem Haushaltsentwurf 2003 erst nach Bewilligung der Son-

derzulage zustimmen wollten. Diese Vereinbarung wird von der Regierung in der 

Gesetzesbegründung selbst angeführt, wenngleich die Regierung mit der Maß-

nahme offiziell zuvorderst die „finanzielle Situation der am stärksten benachteiligten 

älteren Menschen“ verbessern möchte (Folketing 2002). In den parlamentarischen 

Prozess eingebracht wurde die Maßnahme von der Regierung am 8. November 

2002 und stieß dort auf eine breite parlamentarische Unterstützung. Allein die in der 

vorherigen Regierung sitzende linksliberale Radikale Venstre (RV) und die konser-

vativen Christdemokraten (KRF) stimmten geschlossen gegen die Sonderzulage 

(vgl. Folketing 2002a). Erstere lehnten die Einführung der Sonderzulage in erster 

Linie aufgrund ihres einmaligen Charakters ab und kritisierten, dass so die wirt-

schaftliche Situation wirklich bedürftiger Rentner nicht verbessert werde. Die Links-

liberalen plädierten deshalb für eine strukturelle Rentenreform, um die individuelle 

Situation der Rentner künftig zielgerichteter verbessern zu können: „So offensicht-

lich es auch ist, dass nicht alle Rentner gut versorgt sind, so offensichtlich ist es 

aber auch, dass nicht alle Rentner wirklich bedürftig sind. Wir sollten das im Zusam-

menhang sehen.“ (Folketing 2002b) Bezüge zur europäischen Alterssicherungspo-

litik oder zu anderen EU-Mitgliedstaaten finden sich in der parlamentarischen Aus-

einandersetzung nicht. Das Vorhaben wurde am 13. Dezember 2002 mit den Stim-



168 

 

men der Koalitionsfraktionen und der Fraktionen der Sozialdemokraten (S), der Dä-

nischen Volkspartei (DF), der Sozialistischen Volkspartei (SF) und der links-grünen 

Einheitsliste (EL) im Folketing verabschiedet (vgl. Folketing 2002a). 

Der Seniorenscheck (ældrecheck) war in seiner ursprünglichen Verabredung zwi-

schen der liberal-konservativen Minderheitsregierung und der sie tolerierenden Dä-

nischen Volkspartei (DF) als einmalige und auf das Haushaltsjahr 2003 begrenzte 

Sonderzahlung konzipiert. Allerdings drängten die Rechtspopulisten bereits in den 

Verhandlungen zum nächsten Haushalt auf eine dauerhafte Einrichtung der Son-

derzahlung und konnten sich angesichts der parlamentarischen Mehrheitsverhält-

nisse damit auch durchsetzen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde am 14. 

November 2003 in den parlamentarischen Prozess eingebracht, traf dieses Mal 

aber auf größeren Widerstand (vgl. Folketing 2003). Neben der linksliberalen Radi-

kale Venstre (RV) und den konservativen Christdemokraten (KRF) kritisierten nun-

mehr auch die Sozialdemokraten das Vorhaben, nachdem sie der einmaligen Be-

willigung der Sonderzulage im Jahr davor noch zugestimmt hatten. Die Sozialde-

mokraten lehnten die dauerhafte Einrichtung des Seniorenschecks ab, da durch die 

engen Verdienst- und Vermögensgrenzen ein Großteil der Rentner von der Zulage 

ausgeschlossen sei. Dies macht den Seniorenscheck für die Sozialdemokraten zu 

einer reinen Wahlkampfmaßnahme für die Rechtspopulisten. Ähnlich wie die links-

liberale Radikale Venstre (RV) forderten die Sozialdemokraten vielmehr einen 

grundsätzlichen Umbau des Alterssicherungssystems, um die wirtschaftliche Situa-

tion bedürftiger Rentner nachhaltiger und zielgerichteter zu verbessern: „Wir sehen 

uns nun mit einem Seniorenscheck konfrontiert, der völlig unangemessen konstru-

iert ist […] und, wie ich finde, einen Betrug am Wähler darstellt, weshalb wir als 

Sozialdemokraten diesem Vorschlag auch nicht zustimmen werden. Wir müssen 

den wirtschaftlich schwächsten Rentnern helfen, aber auf eine ganz andere Art und 

Weise als hier vorgeschlagen. Wenn wir Sozialdemokraten wieder an die Regierung 

kommen, werden wir diese Maßnahme wieder abschaffen.“ (Folketing 2003a) Mit 

ihren Einwänden konnten sich die oppositionellen Fraktionen am Ende allerdings 

nicht durchsetzen. Die Koalitionsfraktionen haben das Vorhaben mit Unterstützung 

der Dänischen Volkspartei (DF) am 19. Dezember 2003 im Folketing beschlossen 

(vgl. Folketing 2003). 

Obwohl der ældrecheck das dominierende Thema in der dänischen Alterssiche-

rungspolitik zu dieser Zeit war und nach Berechnungen der Regierung mit einem 
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dauerhaften jährlichen Mehraufwand in Höhe von durchschnittlich knapp 400 Mio. 

DKK nicht unerheblich ist, spielte die Sonderzulage im Dialog mit den europäischen 

Institutionen keine Rolle. Die Mitte-Rechts-Regierung hat die Maßnahme erstmals 

in ihrem aktualisierten Konvergenzprogramm für die Periode 2003 bis 2010 ange-

kündigt und als „key measure“ des neuen Haushaltsgesetzes für das Jahr 2004 

beschrieben, auf eine ausführliche Beschreibung und Folgeabschätzung aber ver-

zichtet (vgl. Dänische Regierung 2003: 22). Trotz der Mehrausgaben setzte die li-

beral-konservative Regierung den übergeordneten Konsolidierungsprozess der öf-

fentlichen Haushalte fort und kündigte gegenüber der Europäischen Kommission 

und dem Rat der Europäischen Union an, bis zum Jahr 2010 einen jährlichen Fi-

nanzierungsüberschuss von 1,5 bis 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu er-

wirtschaften und die staatliche Schuldenquote von gegenwärtig 42,7 Prozent (2003) 

auf 27,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts deutlich zu senken (vgl. Dänische Re-

gierung 2003: 18). Zumindest in dieser Hinsicht stand die Sonderzulage für die dä-

nische Regierung in keinem Widerspruch zu ihren Konsolidierungsbemühungen. 

Langfristig erwartet die Regierung einen Anstieg der Rentenausgaben von 4,7 Pro-

zent des Bruttoinlandsprodukts (2005) auf 7,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

im Jahr 2050 (vgl. Dänische Regierung 2002: 35). Dieser Anstieg um 2,5 Prozent-

punkte deckt sich mit den Projektionen des Wirtschaftspolitischen Ausschusses 

(EPC), der allerdings das ATP-System in seine Zahlen integriert und einen Anstieg 

in fast gleicher Höhe von 11,3 Prozent (2005) auf 14,2 Prozent (2050) erwartet (vgl. 

Economic Policy Committee 2003: 17). Mit diesen Werten liegt Dänemark, sowohl 

hinsichtlich der absoluten Ausprägung als auch mit Blick auf die Zuwachsraten bis 

2050, oberhalb des europäischen Durchschnitts. Weil allerdings in den europäi-

schen Vergleichen das ATP-System berücksichtigt wird und dieses kapitalgedeckt 

ist, wertet der Wirtschaftspolitische Ausschuss die altersbedingten Kosten als lang-

fristig tragbar (vgl. Economic Policy Committee 2001: 22f.). Zu dieser Wertung kom-

men auch die Europäische Kommission und der Rat der Europäischen Union. Beide 

Institutionen sehen das Land durch die von allen größeren Parteien getragene 

Schuldenabbaustrategie in einer „good position to meet the budgetary costs associ-

ated with ageing populations.“ (Europäische Kommission 2004d: 19) Ohne auf den 

ældrecheck direkt einzugehen, erwarten die europäischen Institutionen zudem, 

dass durch den verstärkten Rückgriff auf Formen der betrieblichen Rentenversiche-

rung (s. o.) die künftigen Ersatzraten ansteigen werden und sich somit der bislang 
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bestehende Druck zur Anhebung der staatlichen Rentensätze abschwächen wird 

(vgl. Europäische Kommission/Rat der Europäischen Union 2003: 117). Abgesehen 

von dieser nachgelagerten und auch nur indirekten Bewertung findet sich Umfeld 

des Reformprozesses kein unmittelbar auf die Zulage gerichteter Dialog zwischen 

den nationalen und supranationalen Akteuren. 

Welfare Reform (2006) 

Die Folketingswahl 2005 brachte keine nennenswerten Veränderungen in der par-

lamentarischen Konstellation mit sich. Zwar musste die liberal-konservative Venstre 

(V) um Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen leichte Stimmverluste hinneh-

men (29 Prozent; - 2,2 Prozentpunkte), doch konnte dies aus Sicht des Regierungs-

lagers durch Zugewinne bei der mitregierenden Konservativen Volkspartei (K; 10,3 

Prozent; +1,2 Prozentpunkte) und bei der rechtspopulistischen Dänischen Volks-

partei (DF; 13,3 Prozent; +1,3 Prozentpunkte) vollständig kompensiert werden. Die 

oppositionellen Sozialdemokraten (S) hingegen verzeichneten einen deutlichen 

Verlust von -3,3 Prozentpunkten und erreichten nur noch 25,8 Prozent der Stimmen, 

weshalb schlussendlich die seit 2001 regierende Mitte-Rechts-Koalition von Minis-

terpräsident Anders Fogh Rasmussen (V) ihre Zusammenarbeit unter parlamenta-

rischer Duldung der Rechtspopulisten auch fortsetzen konnte (vgl. Folketing 2015). 

Während in der ersten Wahlperiode der Regierung Fogh Rasmussen mit dem Se-

niorenscheck (ældrecheck) noch eine qualitative, wenngleich in ihrem Umfang nur 

marginale Erweiterung des Rentensystems vollzogen wurde, kam es in der zweiten 

Wahlperiode der Mitte-Rechts-Regierung nun erstmals zu tiefgreifenden Einschnit-

ten. Eingebettet in ein breiteres wohlfahrtstaatliches Reformprogramm sieht die 

Rentenreform 2006 eine schrittweise Anhebung des allgemeinen Rentenalters im 

Zeitraum von 2024 bis 2027 von 65 auf 67 Jahre und des Rentenalters im Efterløn-

Vorruhestandssystem von 60 auf 62 Jahre in den Jahren 2019 bis 2022 vor. Zu-

sätzlich koppelt die Reform diese Altersgrenzen halb-automatisch an die (stei-

gende) Lebenserwartung. Entsprechende Änderungen an den Altersgrenzen sollen 

nach dem Willen der liberal-konservativen Regierung künftig alle fünf Jahre (erst-

malig 2018) durch den Gesetzgeber beschlossen werden. Grundlage für die Ent-

scheidung im Folketing soll die zurückliegende Entwicklung der statistischen Le-

benserwartung mit 60 Jahren sein, wobei die Anpassung der Altersgrenzen so aus-

gestaltet sein soll, dass der durchschnittliche Bezug der regulären Altersgrenze bei 
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14,5 Jahren liegt (vgl. Folketing 2006; Folketing 2006a). Die Maßnahmen beruhen 

im Grundsatz auf den Empfehlungen einer Reformkommission, die von der liberal-

konservativen Minderheitsregierung noch in der vorherigen Legislaturperiode ein-

gesetzt und mit der Ausarbeitung von Reformempfehlungen für alle Teilbereiche 

des dänischen Sozialstaates beauftragt wurde (vgl. Velfærdskommissionen 2005; 

Gjerding 2006). Der Reformkommission gehörten neun unabhängige Experten an, 

mehrheitlich mit akademischem Hintergrund. Trotzdem wurde die Besetzung der 

Reformkommission insbesondere von den Gewerkschaften und linken Parteien und 

Gruppierungen kritisiert, da die Sozialpartner nicht berücksichtigt wurden. Als Re-

aktion darauf haben die Gewerkschaften zwar eine alternative Reformkommission 

eingesetzt, die allerdings keinen politischen (oder gar legislativen) Einfluss entwi-

ckeln konnte (vgl. Gjerding 2006: 3). Die Nichtberücksichtigung der Sozialpartner in 

der Debatte um eine breitangelegte Reform des dänischen Sozialstaats ist für Obin-

ger et al. (2010: 113) ein Beispiel für den „changed policy-making style“ der liberal-

konservativen Regierung, die zumindest in dieser Hinsicht mit den etablierten kor-

poratistischen Strukturen brechen wollte (vgl. Mailand 2009). Ihren Abschlussbe-

richt hat die Reformkommission schließlich im Dezember 2005 veröffentlicht (vgl. 

Velfærdskommissionen 2005). Die darin entwickelten in der Summe 109 Reform-

empfehlungen basieren auf der von der Reformkommission herausgearbeiteten Di-

agnose, wonach Dänemark mittel- und langfristig mit einer zunehmend älteren Ge-

sellschaft, einem Rückgang des Arbeitskräftepotentials und einem sich verschär-

fenden Standortwettbewerb konfrontiert sein wird, weshalb umfangreiche Änderun-

gen und Einschnitte in den sozialen Sicherungssystemen unumgänglich seien. Von 

allen drei Herausforderungen, in erster Linie aber von den beiden ersten Manifes-

tationen des demografischen Wandels in besonderem Maße betroffen sein wird das 

Alterssicherungssystem. Die Reformkommission schlägt deshalb vor, in einem ers-

ten Schritt den Zugang zum Efterløn-Vorruhestandssystem durch eine schrittweise 

Anhebung der Altersgrenze zunächst zu begrenzen und das System in einem zwei-

ten Schritt beginnend für die Jahrgänge 1963 (und damit ab dem Jahr 2028) schließ-

lich gänzlich zu schließen. Zudem spricht sich die Reformkommission für eine au-

tomatische und in ihrer Höhe nicht gedeckelte Anhebung der regulären Altersgrenze 

um einen Monat pro Geburtenjahrgang aus, um die zu erwartende Steigerung der 

Lebenserwartung auszugleichen (vgl. Velfærdskommissionen 2005a: 1). Die mittel-

fristige Abschaffung des Efterløns begründet die Reformkommission mit der seit der 
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Einführung des Systems 1979 übermäßigen Nutzung dieses über die Arbeitslosen-

versicherung finanzierten Vorruhestands. Nach Zahlen der Reformkommission nut-

zen vier von zehn Dänen diese Form der vorzeitigen Rente. Die automatische und 

lineare Anhebung des Rentenalters wiederum begründet die Reformkommission mit 

dem sich zunehmend verschlechternden Alterslastenverhältnis: Während gegen-

wärtig vier Erwerbstätige einem Rentner gegenüberstehen, kommen nach Bevölke-

rungsprojektionen der Reformkommission im Jahr 2040 lediglich 2,5 Erwerbstätige 

auf einen Rentner, was die finanzielle Grundlage des Rentensystems in Frage 

stelle. In der Rentenpolitik ist die Mitte-Rechts-Regierung, wie der Abgleich zeigt, 

den Vorschlägen der Reformkommission letztlich nur in Teilen gefolgt: Der Efterløn 

wird zwar durch die Anhebung der Altersgrenzen merklich verschärft, bleibt aber 

grundsätzlich erhalten und ermöglicht damit auch künftig einen vorzeitigen Ausstieg 

aus dem Erwerbsleben, sofern der Arbeitnehmer über eine Arbeitslosenversiche-

rung versichert ist und die Zugangskriterien erfüllt. Die stetige Anhebung der Alters-

grenzen hat die Regierung wiederum durch einen halb-automatischen Mechanis-

mus mit Parlamentsvorbehalt ersetzt. Ein wesentlicher Grund für die nur begrenzte 

Umsetzung der Reformempfehlungen dürfte die parlamentarische Abhängigkeit der 

Minderheitsregierung sein. So musste die liberal-konservative Regierung ihre Re-

formpläne einerseits insbesondere mit der sie stützenden rechtspopulistischen Dä-

nischen Volkspartei in Einklang bringen, „[which] has adopted the classic social de-

mocratic concern for social benefits for pensions, health and care.“ (Gjerding 2006: 

14) Andererseits ist die Konsensorientierung in der dänischen Politik generell be-

sonders stark ausgebildet (vgl. Nannestad 2009: 65), weshalb die Regierung Fogh 

Rasmussen ihre Reformpläne auch mit den oppositionellen Sozialdemokraten (S) 

und der linksliberalen Radikale Venstre (RV) abstimmen und entsprechend einver-

nehmlich ausgestalten musste, wenn die Reform nicht gänzlich scheitern sollte. Der 

auf zwei Gesetzesvorhaben aufgeteilten Rentenreform, die am 11. März 2006 in 

das parlamentarische Verfahren eingebracht wurde, standen damit schlussendlich 

nur die im politischen Spektrum deutlich links angesiedelte Sozialistische Volkspar-

tei (SF) und die rot-grüne Einheitsliste (EL) ablehnend gegenüber (vgl. Folketing 

2006b; Folketing 2006c). 

In der parlamentarischen Debatte wurden von den Befürwortern der Reform im We-

sentlichen die Argumente der Reformkommission rezipiert. Demnach sei durch die 

steigende Lebenserwartung eine Anpassung der Altersgrenzen unumgänglich, 
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wenn das bekannte Leistungsniveau beibehalten werden soll. Zudem wurde etwa 

von den Sozialdemokraten das Argument vorgebracht, dass das Arbeitskräftepo-

tential weiter gesteigert werden müsse, wenn das für die Finanzierung des Renten-

systems notwendige Wirtschaftswachstum erzielt werden soll. Vertreter der Regie-

rungsparteien wiesen darauf hin, dass die Verknüpfung der Altersgrenzen mit der 

Lebenserwartung kein Automatismus sei, sondern durch die parlamentarische 

Rückkoppelung und den Gesetzesvorbehalt eine Entscheidung des Folketing vo-

raussetze: „Die Anhebung des Rentenalters erfordert die Vorlage eines Gesetzes 

und einen aktiven Parlamentsbeschlusses. […] In den Parteien und in der Bevölke-

rung wird es daher reichlich Gelegenheit geben, die Vorschläge zur Anhebung der 

Altersgrenzen zu erörtern.“ (Hans Andersen (V), in: Folketing 2006d) Vertreter der 

Sozialistischen Volkspartei (SF) begründeten ihre ablehnende Haltung insbeson-

dere mit den finanziellen Einbußen, die die Reform für Arbeitnehmer ohne Standard-

Erwerbsbiografie mit sich bringe. So sei etwa eine Vielzahl an Arbeitsnehmern aus 

gesundheitlichen Gründen auf ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 

angewiesen, weshalb diese von der Verschärfung des Efterløn-Systems und der 

Anhebung der Altersgrenze im besonderen Maße betroffen seien. Stärker noch 

seien aus Sicht der Soziallisten aber Arbeitnehmer mit gebrochenen Erwerbsbio-

grafien betroffen, die typischerweise keine Arbeitslosenbeiträge abführen könnten 

und deshalb auch keine Efterløn-Ansprüche besitzen und die Zeit bis zum Renten-

antritt anderweitig überbrücken müssten: „Diese Menschen haben aber sicherlich 

weder die Energie noch die Rücklagen, um einige zusätzliche Jahre auf dem Ar-

beitsmarkt zu verbringen.“ (Lotte Thiim Bertelsen (SF), in: Folketing 2006d) Vertre-

ter der rot-grünen Einheitsliste wiederum kritisierten die vorgesehene Kopplung der 

Altersgrenze an die durchschnittliche Lebenserwartung als unsozial, da nicht nur 

zwischen den Geschlechtern Unterschiede in der Lebenserwartung bestünden, 

sondern beispielsweise auch zwischen Gruppen mit unterschiedlichem Bildungsni-

veau. So hätten Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau statistisch gesehen 

eine kürzere Lebenserwartung als jene mit einem höheren Bildungsniveau, weshalb 

erstere Gruppe durch die Verknüpfung der Altersgrenze mit der statistischen durch-

schnittlichen Lebenserwartung benachteiligt würde: „Die gesamte Idee des automa-

tischen Renteneintrittsalters, die auf durchschnittlichen Lebenserwartungen basiert, 

ist sozial verzerrt und unausgewogen.“ (Jørgen Arbo-Bæhr, in: Folketing 2006d) 
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Trotz dieser Einwände wurden beide Einzelvorlagen am 14. Dezember mit deutli-

chen Mehrheiten angenommen (vgl. Folketing 2006b; Folketing 2006c). 

Obwohl die Rentenreform 2006 die erste umfangreiche Reform des dänischen Al-

terssicherungssystems seit Jahren ist, fällt der hierauf bezogene Dialog der däni-

schen Regierung mit den europäischen Institutionen überraschend gering und ret-

rospektiv aus. Erstmals erwähnt hat die dänische Regierung die Einsetzung einer 

unabhängigen Reformkommission in ihrem aktualisierten Konvergenzprogramm für 

die Periode 2003 bis 2010 und im zweiten OMK-Bericht 2005 (vgl. Dänische Regie-

rung 2003: 9; Dänische Regierung 2005: 5). Als Arbeitsauftrag der Reformkommis-

sion wird beide Male die Erarbeitung von Reformempfehlungen genannt, die auf 

eine Steigerung des Arbeitskräftepotentials und der Erwerbsbeteiligung und damit 

auf die Sicherung der finanziellen Nachhaltigkeit des Alterssicherungssystems ab-

zielen. Allerdings belässt es die dänische Regierung bei dieser kurzen Erwähnung 

und liefert keine weitergehenden Informationen. Wenig überraschend gehen die eu-

ropäischen Institutionen deshalb in den Folgejahren auch nicht auf die Reformkom-

mission und deren Arbeit ein. In den entsprechenden wirtschafts- und sozialpoliti-

schen Publikationen der Europäischen Kommission und den Empfehlungen des 

Rats der Europäischen Union finden sich keine Verweise auf die Reformkommis-

sion, was aber zusätzlich auch darin begründet liegen mag, dass die einschlägigen 

Kennziffern zur Performance und Nachhaltigkeit des dänischen Rentensystems im 

Vorfeld der Rentenreform für sich genommen keinen geänderten Reformdruck er-

kennen ließen. So verzeichnete das Land seit 1997 durchgehend einen staatlichen 

Finanzierungsüberschuss, der unmittelbar vor der Rentenreform konkret bei +2,7 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2005) lag. Der öffentliche Schuldenstand 

konnte auf 35,6 Prozent gesenkt werden und sollte nach dem Willen der regieren-

den liberal-konservativen Koalition bis zum Jahr 2010 auf 21,5 Prozent des Brutto-

inlandsprodukts weiter sinken (vgl. Dänische Regierung 2005a: 23). Zeitgleich 

konnte Dänemark Pensionsfondsvermögen in Höhe von mehr als 135 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts aggregieren, was die potenzielle Belastung der öffentlichen 

Haushalte durch steigende Rentenausgaben langfristig zusätzlich deutlich verrin-

gert (vgl. Europäische Kommission 2006c: 24). Die Europäische Kommission 

(2006c: 23f.) urteilte deshalb noch Anfang 2006, dass die langfristige Tragfähigkeit 

der öffentlichen Finanzen Dänemarks (bis 2050) gegeben sei, sofern die von der 

Regierung angestrebte Erhöhung der Erwerbstätigenzahl tatsächlich gelinge.  
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Ein erster Hinweis auf die Arbeit der Reformkommission seitens der europäischen 

Institutionen findet sich in der Bewertung des Konvergenzberichtes Dänemarks für 

die Jahre 2005-2010. In dieser stellt die Europäische Kommission fest, dass die 

nationalen Projektionen der Reformkommission deutlich höhere staatliche Ausga-

bensteigerungen unterstellen und diese deshalb im Unterschied zur Europäischen 

Kommission die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen pessimistischer 

einschätzen (vgl. Europäische Kommission 2006c: 25). Allerdings belässt es die 

Europäische Kommission bei dieser Feststellung, ohne näher auf methodische Un-

terschiede einzugehen oder mögliche Konsequenzen für die eigene Bewertung o-

der Schlussfolgerungen daraus abzuleiten. Erst in ihrer Analyse des nachfolgenden 

Konvergenzprogramms 2006 geht die Europäische Kommission auf die aus den 

Empfehlungen der Reformkommission abgeleiteten Maßnahmen ein, was damit 

zeitlich allerdings erst nach der parlamentarischen Bearbeitung und Verabschie-

dung der jeweiligen Gesetzesvorhaben erfolgte (vgl. Europäische Kommission 

2007b). Zuvor hatte die dänische Regierung die legislativen Maßnahmen erstmals 

im Konvergenzbericht 2006 ausführlich vorgestellt und durchaus erfreut festgestellt, 

dass mit den umgesetzten Maßnahmen erstmals alle (bislang immer nur unterstell-

ten und angekündigten) arbeitsmarktpolitischen Voraussetzungen erfüllt seien, um 

die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu sichern. Konkret erwartet 

die Mitte-Rechts-Regierung einen langfristigen Anstieg des Arbeitskräftepotentials 

um 190.000 Menschen (bis 2040), wovon allein drei Viertel aus den restriktiveren 

Frühverrentungsmöglichkeiten resultieren sollen: „Hence, for the first time a scena-

rio is presented, which essentially fulfils the requirement of policy sustainability wit-

hout requiring further – not yet decided – labour market initiatives. Spending for 

health care and long-term care will remain a major fiscal policy challenge even 

though the Welfare Agreement guards against increasing pension expenditures in 

the long run and strengthens the revenue base through higher employment.“ (Däni-

sche Regierung 2006: 6) Aufbauend auf ein gutes volkswirtschaftliches Umfeld er-

wartet die Regierung mit den Gesamtmaßnahmen einen beschleunigten mittelfristi-

gen Rückgang der staatlichen Schuldenquote von zuletzt 35,9 Prozent (2005) auf 

nur noch 17,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts am Ende der Programmlaufzeit 

(2010), was nochmals 3,7 Prozentpunkte unterhalb des im Jahr zuvor angestrebten 

Niveaus liegen würde (vgl. Dänische Regierung 2006: 23). Deutlicher noch zeigen 

sich die angestrebten Wirkungen der umgesetzten Maßnahmen allerdings in den 
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nationalen Langfristprognosen. Erwartete die dänische Regierung im Konvergenz-

bericht 2005 noch einen langfristigen Anstieg der Rentenausgaben von 9,4 Prozent 

(2005) auf 10,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2050), rechnet die Mitte-

Rechts-Koalition nunmehr mit einem deutlich verringerten Anstieg auf nur noch 9,4 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2050). Bis zum Jahr 2070 sehen die Langfrist-

prognosen sogar einen signifikanten Rückgang auf 8,0 Prozent des Bruttoinlands-

produkts vor, nachdem zuvor noch ein erheblicher Anstieg auf 11,1 Prozent erwartet 

wurde (vgl. Dänische Regierung 2006: 88; Dänische Regierung 2005a: 57). Im 

Grundsatz begrüßte die Europäische Kommission die Rentenreform, die von ihr als 

„well designed“ beschrieben wurde und ihrer Ansicht nach auch die erhofften Wir-

kungen entfalten dürfte (Europäische Kommission 2007b: 42). Allerdings merkte die 

Europäische Kommission kritisch an, dass die Wirkungen der Reform sich erst lang-

fristig zeigen und zudem auf Annahmen beruhen würden, die nicht zuverlässig ab-

schätzbar seien. Darunter versteht die Europäische Kommission etwa die langfris-

tige Entwicklung der Zinssätze, der Geburtenziffer oder der Lebenserwartung, wes-

halb „[…] it still remains to be seen whether the measures will be enough to address 

fully the challenges facing the Danish economy.“ (Europäische Kommission 2007b: 

42) In diesem Zusammenhang kritisierte die Europäische Kommission auch, dass 

die von der Mitte-Rechts-Koalition getroffenen Reformentscheidungen hinter den 

Vorschlägen der Reformkommission zurückblieben. Insbesondere gibt die Europä-

ische Kommission zu verstehen, dass sie eine vollständige Abschaffung des Ef-

terløn-Vorruhestandssystems begrüßt hätte (vgl. Europäische Kommission 2007b: 

42). Letztlich sieht die Europäische Kommission in der Summe aber nur ein gerin-

ges Risiko für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen Dänemarks. 

Dieser Wertung hat sich auch der Rat der Europäischen Union (2007) angeschlos-

sen.  

Auflösung Særlig Pensionsopsparing (2009/10) 

Bereits zur Mitte der regulären Wahlperiode kam es im November 2007 zu vorge-

zogenen Parlamentswahlen, da Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen (V) die 

politische Abhängigkeit seiner liberal-konservativen Minderheitsregierung von der 

rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei beenden wollte und eine eigenständige 

parlamentarische Mehrheit anstrebte (vgl. Guenther 2007). Allerdings brachte die 

Folketingswahl 2007 nicht das gewünschte Resultat: Die liberal-konservative 
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Venstre (V) des Ministerpräsidenten musste entgegen den eigenen Erwartungen 

leichte Verluste hinnehmen (-2,7 Prozentpunkte) und erreichte nur noch 26,3 Pro-

zent der Stimmen (vgl. Folketing 2015). Während die mitregierende Konservative 

Volkspartei (K; 10,4 Prozent; +0,1 Prozentpunkte) und die sie tolerierende rechts-

populistische Dänische Volkspartei (DF; 13,9 Prozent; +0,6 Prozentpunkte) ihre Er-

gebnisse aus der vorherigen Wahl größtenteils zwar bestätigen konnten, verlor das 

(erweiterte) Regierungslager schlussendlich jedoch fünf Parlamentssitze. Keine 

größeren Stimmenveränderungen gab es hingegen bei den oppositionellen Sozial-

demokraten (S), die ihr Ergebnis von 2005 ebenfalls knapp halten konnten und auf 

25,5 Prozent der Stimmen kamen. Zu den Wahlgewinnern gehörte die Sozialisti-

sche Volkspartei (SF), die um sieben Prozentpunkte auf 13 Prozent zulegen und 

damit den parlamentarischen Vorsprung der Mitte-Rechts-Parteien weiter verrin-

gern konnte (89 zu 81 Sitze). Entgegen der eigentlichen Intention stieg somit die 

Abhängigkeit der seit 2001 regierenden Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsi-

dent Anders Fogh Rasmussen (V) von der Dänischen Volkspartei (DF) faktisch wei-

ter an. Zudem konnte die Regierungszusammenarbeit schlussendlich nur dadurch 

fortgesetzt werden, weil die erst kurz vor der Wahl gegründete Liberale Allianz (LA; 

2,8 Prozent der Stimmen; vgl. Folketing 2015) sich gegen eine Zusammenarbeit mit 

den linksgerichteten Oppositionsparteien entschied und durch die Tolerierung der 

Mitte-Rechts-Koalition dieser die erforderliche Mehrheit sicherte (vgl. Schymik 

2008: 2). 

In der Rentenpolitik hatten die beiden Regierungsparteien (V+K) für ihre kommende 

Wahlperiode ursprünglich keine grundlegenden Reformen vorgesehen. Zwar sah 

das Regierungsprogramm eine Fortsetzung der bisherigen Arbeitsmarkt- und Be-

schäftigungspolitik vor, die darauf abzielte, das Arbeitskräfteangebot dauerhaft um 

weitere 20.000 Menschen zu erhöhen. Allerdings sollte dies im Gegensatz zu frühe-

ren Legislaturperioden nicht durch entsprechende Änderungen etwa am Efterløn-

Vorruhestandssystem oder am Alterssicherungssystem erreicht werden. Für beide 

Bereiche nennt das Regierungsprogramm stattdessen nur kleinere Sozialrechtsän-

derungen (vgl. Dänische Regierung 2007: 14-17). Allerdings sollte die ab 2008 ein-

setzende Wirtschaftskrise das Rentensystem doch wieder auf die politische Agenda 

bringen und zwei Reformen auslösen: zunächst die Auflösung des Særlig Pensi-

onsopsparing (SP) in den Jahren 2009/10 aus konjunkturellen Gründen und schließ-

lich eine Verschärfung der Rentenreform 2006 mit dem Reformpakken 2020 (s. u.). 
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Von der vom US-amerikanischen Immobilienmarkt ausgehenden Finanz- und Wirt-

schaftskrise war auch Dänemark betroffen, wenngleich weniger stark und anhaltend 

als andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Kennzeichnend war jedoch 

auch hier ein merklicher Einbruch der Volkswirtschaft und ein sich eintrübendes 

budgetäres Umfeld mit steigenden Finanzierungsdefiziten und einem deutlichen An-

wachsen der öffentlichen Verschuldung (s. Kapitel 4.1.1). Die Mitte-Rechts-Koalition 

reagierte auf die im Jahr 2008 einsetzende Rezession u. a. mit der Auflösung des 

Særlig Pensionsopsparing (SP), eines kapitalgedeckten Zusatzsystems in der ers-

ten Säule. Dieses wurde erst 1997 von der damaligen Mitte-Links-Regierung von 

Ministerpräsident Poul Nyrup Rasmussen (S) eingeführt, um den privaten Konsum 

zu dämpfen und damit eine Überhitzung der dänischen Volkswirtschaft zu verhin-

dern (s. o). Hierfür mussten alle Arbeitnehmer zusätzlich ein Prozent ihres Brutto-

einkommens in das obligatorische und kapitalgedeckte SP-System abführen, wel-

ches von der Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) verwaltet und am Kapital-

markt angelegt wurde. Ausbezahlt werden sollten die SP-Leistungen ab dem 65. 

Lebensjahr in der Form einer Einmalzahlung oder als monatliche Rente über eine 

Laufzeit von zehn Jahren. Wiederkehrender Streitpunkt an diesem Zusatzsystem 

zwischen den Parteien war die Frage, ob sich die Leistungen des SP-Systems an 

den eingezahlten Beiträgen oder an den geleisteten Arbeitsstunden (wie im ATP-

System) orientierten sollten. Während die liberal-konservativen Parteien erstere Va-

riante bevorzugten und in dem SP-System ein rein individuelles Sparprodukt sahen, 

präferierten die Parteien links der Mitte letztere Variante, um einen gewissen Grad 

an Umverteilung zu erreichen (vgl. Green-Pedersen 2006: 488). Nachdem sich die 

Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Poul Nyrup Rasmussen (S) bei der 

Einführung des Systems noch mit ihren Vorstellungen durchsetzen konnte, koppelte 

die ihr nachfolgende liberal-konservative Regierung von Ministerpräsident Anders 

Fogh Rasmussen (V) erst die Leistungen an die Beitragszahlungen (2003), ehe die 

Beitragszahlungen schließlich (ab 2004) ganz ausgesetzt wurden und das SP-Sys-

tem damit faktisch geschlossen wurde (vgl. Green-Pedersen 2006: 488; Obinger et 

al. 2010: 113; Kvist 2010: 7). Auf den Einbruch der dänischen Wirtschaft in den 

Jahren 2008 und 2009 reagierte die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident 

Anders Fogh Rasmussen (V) nun mit einer Reihe von konjunkturstützenden Maß-

nahmen. Dazu gehörte auch die Möglichkeit für SP-Sparer, ihr angespartes Vermö-
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gen im Zeitraum vom 1. Juni bis 31. Dezember 2009 aus dem SP-System abzuzie-

hen und – so zumindest die Hoffnung der Regierung – zu konsumieren. 

Die mit der Dänischen Volkspartei (DF) abgestimmte Maßnahme wurde am 25. 

März 2009 in den politischen Prozess eingebracht (vgl. Folketing 2009). Dort traf 

das Vorhaben auf Kritik und Ablehnung der linksgerichteten Oppositionsparteien. 

Die Regierung rechnete vor, dass allein bei einer Auszahlung von der Hälfte des 

SP-Vermögens das verfügbare Einkommen um 14 bis 15 Mrd. DKK und die Steu-

ereinnahmen um 9 bis 10 Mrd. DKK ansteigen werden, was die öffentlichen Haus-

halte und die Wirtschaft gleichermaßen unterstützen würde (vgl. Folketing 2009a). 

Zudem gab die Regierung zu bedenken, dass das SP-System von den Sozialde-

mokraten ursprünglich nicht als Rentensystem, sondern als konjunkturelle Maß-

nahme entworfen wurde. Es sei deshalb nur folgerichtig, dass das SP-System nun 

auch in diesem Sinne konjunkturstützend eingesetzt werde: „Im Moment denke ich, 

dass wir die Wirtschaft ankurbeln müssen und deshalb ist es nur richtig, dass die 

Menschen ihr Geld auszahlen lassen können. […] Ich weiß, dass die Sozialdemo-

kraten manchmal behaupten(,) es sei eine Altersvorsorge, aber die Wahrheit ist, 

dass die Einführung des Systems eine Überhitzung der Wirtschaft verhindern helfen 

sollte.“ (Claus Hjort Frederiksen (V), in: Folketing 2009b) Während die Dänische 

Volkspartei (DF) weitergehend sogar für die vollständige Abschaffung des SP-Sys-

tems plädierte, setzten sich die Sozialdemokraten (S) für eine Beibehaltung des 

Systems und gegen die Möglichkeit einer Auszahlung der Beiträge ein. Die Sozial-

demokraten argumentierten, dass die Rezession nur durch langfristige Investitionen 

der öffentlichen Hand überwunden werden könne, während die einmalige Auszah-

lung der SP-Beiträge nur einen kurzfristigen Effekt haben werde und selbst dessen 

Eintreten unsicher sei: „Die Regierung muss etwas gegen diese Krise unternehmen. 

Wir haben mit unserem Wachstumspaket den Weg gezeigt. Wachstum muss nach-

haltig generiert werden, etwa durch öffentliche Investitionen, damit die Menschen 

ihre Arbeitsplätze behalten können. Aber was macht die Regierung? Es gibt Steu-

ererleichterungen und jetzt wird auch noch vorgeschlagen, dass sie ihr Geld vom 

SP-Konto abheben können. […] Wenn Sie eine große Krise in Dänemark vermeiden 

möchten, ist dies ein völlig falsches Instrument. Sie wissen einfach nicht, was die 

Leute mit diesem Geld machen werden.“ (Leif Lahn Jensen (S), in: Folketing 

2009b). Eine europäische Dimension findet sich in der parlamentarischen Ausei-

nandersetzung nicht. Die Oppositionsparteien konnten sich mit ihren Einwänden 
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nicht durchsetzen. Das Vorhaben der Regierung wurde mit den Stimmen der Koali-

tionsfraktionen, der Dänischen Volkspartei (DF) und der Liberalen Allianz (LA) am 

19. Mai 2009 verabschiedet (vgl. Folketing 2009). 

Nach der Suspendierung der Beitragszahlungen durch die liberal-konservative Re-

gierung 2004 blieb die Særlig Pensionsopsparing ein zentrales rentenpolitisches 

Thema. Im Vorfeld zur Folketingswahl 2005 kündigten die Sozialdemokraten unter 

ihrem damaligen Vorsitzenden Mogens Lykketoft noch die Wiederaufnahme des 

Systems und eine Verdoppelung der Beitragszahlungen für den Fall eines Wahlsie-

ges an (vgl. Danmarks Radio 2004). Auch die liberal-konservative Minderheitsre-

gierung schien sich eine solche Option lange Zeit offenzuhalten, wenngleich die ab-

lehnende Haltung der Dänischen Volkspartei (DF) die Wiedereinführung wenig rea-

listisch erscheinen ließ (s. o). Jedenfalls wurde gegenüber den europäischen Insti-

tutionen die Möglichkeit einer Reaktivierung des SP-Systems wiederkehrend in den 

Konvergenzprogrammen erwähnt, so auch erneut in der fiskal- und wirtschaftspoli-

tischen Berichterstattung 2008 und damit nur wenige Monate vor der faktischen Auf-

lösung des Systems (vgl. Dänische Regierung 2008: 49). Dies traf allerdings auf ein 

nur geringes Interesse seitens der Europäischen Kommission, was auch darin be-

gründet liegen mag, dass durch die nur kurzen Ansparzeiten (1999 bis 2003) ein 

allenfalls geringer Kapitalstock angespart werden konnte. Zudem wertete die Euro-

päische Kommission das SP-System als insgesamt buchhalterisch neutral, da bei 

einer Wiederaufnahme der Beitragszahlungen zwar aufgrund der Abzugsfähigkeit 

der Zahlungen die Steuereinnahmen des Staates zunächst um geschätzte 0,5 Pro-

zent des Bruttoinlandsprodukts sinken würden, gleichzeitig aufgrund der nachgela-

gerten Besteuerung bei Auszahlung der Leistungen das spätere Steueraufkommen 

wiederum entsprechend höher ausfalle (vgl. Europäische Kommission 2009f: 8). Ein 

über diese Einschätzung hinausgehender Dialog zwischen nationaler und suprana-

tionaler Ebene hat jedoch im Vorfeld der Reform nicht stattgefunden. Stattdessen 

hat die dänische Regierung die Maßnahme erst retrospektiv im Konvergenzbericht 

2009 als Teil ihres Konjunkturpakets vorgestellt und den kurzfristigen Wachstums-

beitrag in Höhe von 0,3 Prozent (2009), 0,6 Prozent (2010) und 0,3 Prozent (2011) 

des Bruttoinlandsprodukts beziffert (vgl. Dänische Regierung 2010a: 13). Zugleich 

erwartete die Regierung durch die Maßnahme nur eine „relatively mild debt accu-

mulation“ von elf Mrd. DKK (0,5 Prozent des BIP) bis 2015 (vgl. Dänische Regierung 
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2010a: 57). Dem übergeordnet sah das Konvergenzprogramm 2009 einen krisen-

bedingten Anstieg des öffentlichen Bruttoschuldenstands von 33,4 Prozent (2008) 

auf 48,1 Prozent (2013) des Bruttoinlandsprodukts vor, resultierend aus einem deut-

lichen Einbruch der Wirtschaftsentwicklung und einem prognostizierten dauerhaften 

Finanzierungsdefizit von über drei Prozent in den Jahren 2009 bis 2012 (vgl. Däni-

sche Regierung 2010a: 91). Erst zum Ende des Programmzeitraums 2015 hin sollte 

nach den Planungen der Regierung wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt 

möglich sein. Hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit des Rentensystems erwar-

tete die Regierung aber keine Veränderung: Die Ausgaben im Rentensystem sollten 

unverändert ihren Höhepunkt im Jahr 2010 mit 10,4 Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts erreichen und danach merklich auf nur noch 8,4 Prozent im Jahr 2050 zurück-

gehen (vgl. Dänische Regierung 2010a: 169). Die europäischen Institutionen äu-

ßerten sich nicht zur Möglichkeit der Entnahme der SP-Beiträge. Lediglich die Eu-

ropäische Kommission merkte am Rande an, dass, obwohl das verfügbare Netto-

einkommen (auch) durch die Entnahme angestiegen sei, „[…] the bleak global eco-

nomic outlook caused consumers to continue to cut back on consumption.“ (Euro-

päische Kommission 2010g: 5f.) 

Bereits im November 2009 und damit noch in der veranschlagten Auszahlungsperi-

ode (1. Juni bis 31. Dezember 2009) brachte die liberal-konservative Regierung ei-

nen zweiten Gesetzentwurf in das Folketing ein, mit dem das SP-System nun gänz-

lich geschlossen und aufgelöst werden sollte (vgl. Folketing 2009c). Die Regierung 

reagierte damit auf die zahlreiche Inanspruchnahme der Option, was zu einer fast 

vollständigen Ausbezahlung des SP-Kapitals führte. Zudem entsprach die vollstän-

dige Abschaffung des SP-Systems dem erklärten Willen der rechtspopulistischen 

Dänischen Volkspartei (DF), von der die Minderheitsregierung parlamentarisch ab-

hängig war. Die noch verbliebenen SP-Versicherten mussten nach dem Willen der 

Regierung nun bis zum 1. Mai 2010 verbindlich entscheiden, ob ihre SP-Beiträge 

ausgezahlt oder auf ein anderes Sparprodukt übertragen werden sollten. Zum 1. 

Mai 2015 hin sollte das SP-System dann vollständig abgewickelt sein (vgl. Folketing 

2009d). Ähnlich wie schon das vorherige Vorhaben traf die Initiative zur Abschaf-

fung des SP-Systems auf Ablehnung der Sozialdemokraten (S) und der Sozialisti-

schen Volkspartei (SF), die einerseits auf den rentenpolitischen Charakter und 

Zweck des Systems verwiesen und andererseits den wirtschaftspolitischen Nutzen 
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der Auflösung in Frage stellten und sich stattdessen für größere staatliche Investiti-

onen einsetzten (vgl. Folketing 2009e). Letztlich wurde die Abschaffung aber von 

allen übrigen Parteien unterstützt, weshalb der Gesetzesentwurf am 10. Dezember 

2009 im Folketing verabschiedet wurde (vgl. Folketing 2009c). Die europäischen 

Institutionen äußerten sich – wie schon zur vorherigen Auszahlungsmöglichkeit – 

nicht zu der Maßnahme (vgl. Europäische Kommission 2010g; Rat der Europäi-

schen Union 2010d).  

Reformpakken 2020 (2011) 

Die im Dezember 2011 umgesetzte Rentenreform steht in einem engen Zusammen-

hang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise und ist Teil eines übergeordneten Kon-

solidierungs- und Reformprogramms, das in der Sozialpolitik auch noch die Berei-

che Gesundheit und Pflege umfasst. Kern der Rentenreform ist zunächst eine vor-

gezogene Umsetzung der in der Rentenreform 2006 angelegten Maßnahmen (vgl. 

Folketing 2011; Folketing 2011a). So soll die Altersgrenze für eine reguläre Alters-

rente bereits in den Jahren 2014-17 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben 

werden, nachdem dies eigentlich erst für die Jahre 2019-22 vorgesehen war. Zudem 

soll die geplante halb-automatische Kopplung der Altersgrenzen für die reguläre Al-

tersrente und das Efterløn-Vorruhestandsprogramm mit der (steigenden) Lebenser-

wartung bereits im Jahr 2015 und nicht wie ursprünglich geplant erst 2018 mit einer 

ersten parlamentarischen Begutachtung (und ggf. Anpassung) beginnen. Zusätzlich 

sieht das neuerliche Reformprogramm aber auch eine weitere Verschärfung des 

Efterløn-Systems durch eine Anhebung der Altersgrenze für einen Bezug einer vor-

zeitigen Altersrente von 62 auf 64 Jahre vor, womit auch der mögliche Bezugszeit-

raum von fünf auf drei Jahre verkürzt wird. Zudem sieht das Reformprogramm – 

ähnlich wie bei der Auflösung der Særlig Pensionsopsparing (SP; s. o) – die Mög-

lichkeit eines steuerfreien Opt-Outs aus dem Vorruhestandsystem vor. Nach den 

eigentlich geltenden gesetzlichen Regelungen ist ein solcher Rückzug aus dem ka-

pitalgedeckten Efterløn-System durch die Auszahlung der eingezahlten Beiträge 

nur unter Abzug der üblichen Einkommenssteuer möglich und entsprechend unat-

traktiv. Die Rentenreform 2011 bietet nun allerdings allen Versicherten, die das 60. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die Möglichkeit, sich steuerfrei aus dem Ef-

terløn-System zurückzuziehen und die eingezahlten Beiträge ohne Abzüge ausbe-

zahlt zu bekommen. Ein solcher Opt-Out, welcher den Verlust der Möglichkeit eines 
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vorzeitigen Ausscheidens aus dem Erwerbsleben bedeutet, war allerdings zeitlich 

befristet und konnte nur im Zeitraum von April bis Oktober 2012 beantragt werden. 

Die Rentenreform 2011 ging aus einem zeitlich gestreckten und parteipolitisch brei-

ten Entstehungsprozess hervor. Im Frühjahr 2010 legte die liberal-konservative Min-

derheitsregierung von Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen9 (V) eine als „Dä-

nemark-2020“ bezeichnete ganzheitliche Reformstrategie vor, deren finanz- und 

wirtschaftspolitische Komponente auf eine Überwindung der anhaltenden Rezes-

sion und die Anknüpfung an die bis 2007 bekannte dynamische Wachstumsentwick-

lung abzielte (vgl. Dänische Regierung 2010b). Die Finanz- und Wirtschaftskrise 

hatte im Jahr 2008 zunächst noch zu einem leichten Rückgang des Bruttoinlands-

produkts um -0,9 Prozent geführt, was sich im darauf folgenden Jahr 2009 allerdings 

zu einem drastischen Rückgang in Höhe von -4,9 Prozent ausweiten sollte (vgl. 

Eurostat 2018). Dies führte auch zu einer sich deutlich verschlechternden Haus-

haltssituation und einem abrupten Ende der bislang durchgeführten Schuldenredu-

zierungsstrategie (s. o.). Nach einem durchschnittlichen Finanzierungsüberschuss 

von über vier Prozent in den Jahren unmittelbar vor der Krise (2005-2008) lag das 

Finanzierungsdefizit im Jahr 2009 bei -2,8 Prozent (vgl. Eurostat 2018c). Parallel 

hierzu ist der Bruttoschuldenstand des Staates von 27,3 Prozent (2007) auf 40,2 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2009) merklich angestiegen (vgl. Eurostat 

2018c). Um aber die öffentlichen Haushalte wieder konsolidieren und ein nachhal-

tiges Wirtschaftswachstum erreichen zu können, schlägt die Mitte-Rechts-Regie-

rung in ihrer Dänemark-2020-Strategie u. a. Änderungen am Efterløn-Vorruhe-

standsprogramm vor, um das gesamte dänische Arbeitskräfteangebot bis 2020 wei-

ter zu erhöhen: „We need more people in ordinary employment and fewer people 

on social welfare. Inter alia, we will propose a change to the early retirement pension 

scheme, etc. to the effect that fewer will be referred to permanent exclusion from 

the labour market.“ (Dänische Regierung 2010b: 16) Zwar wollte die Mitte-Rechts-

Regierung konkrete Reformvorschläge in Abstimmung mit den übrigen Parteien im 

Folketing erarbeiten und umsetzen, doch schlug die Regierung Anfang 2011 einsei-

tig eine vollständige Abschaffung des Efterløn-Systems für alle Dänen unter 45 Jah-

                                            

9 Lars Løkke Rasmussen (V) ersetzte den bisherigen Ministerpräsidenten Anders Fogh Rasmussen 
(V), der am 1. August 2009 zum neuen NATO-Generalsekretär ernannt wurde (vgl. Anwar 2009). 
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ren vor (vgl. Dänische Regierung 2011: 16). Dies traf allerdings auf politischen Wi-

derstand der (links-gerichteten) Oppositionsparteien, was nicht zuletzt auf den gro-

ßen Zuspruch der Bevölkerung für das Vorruhestandsystem zurückzuführen ist (vgl. 

Kvist 2011: 10). Kurze Zeit später konnten sich die liberal-konservative Regierung 

und die oppositionellen Sozialliberalen (RV), die Dänische Volkspartei (DF) und die 

Liberale Allianz (LA) schließlich auf die oben skizzierten Grundzüge der Rentenre-

form einigen, die eine vollständige Abschaffung des Efterløn-Systems auf Druck der 

eher linksgerichteten Parteien aber nicht mehr enthält (vgl. Dänisches Finanzminis-

terium 2011). Tatsächlich legislativ umgesetzt wurden die auf mehrere Gesetzes-

vorhaben aufgeteilten Maßnahmen dann aber erst im Dezember 2011 von der aus 

der im September durchgeführten Folketingswahl hervorgegangenen sozial-libera-

len Minderheitsregierung von Helle Thorning-Schmidt (S). Deren sozialdemokrati-

sche Partei konnte sich auf eine Regierungszusammenarbeit mit den Soziallibera-

len (RV) und der Sozialistischen Volkspartei (SF) unter parlamentarischer Duldung 

der rot-grünen Einheitsliste (EL) einigen (s. Kapitel 4.1.1), obwohl sie gegenüber 

der Folketingswahl 2007 erneut leichte Verluste hinnehmen musste und nur auf 24,8 

Prozent der Stimmen kam (vgl. Folketing 2015). Weil aber die bislang regierende 

Venstre (V) nur marginale Zugewinne verbuchen konnte (26,7 Prozent; +0,4 Pro-

zentpunkte), während ihr Koalitionspartner, die Konservative Volkspartei (K), 

ebenso Verluste hinnehmen musste (4,6 Prozent; -5,5 Prozentpunkte) wie die 

rechtspopulistische Dänische Volkspartei (12,3 Prozent; -1,6 Prozentpunkte), 

reichte es nicht für eine Fortsetzung der liberal-konservativen Koalitionsregierung 

von Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen (V). 

Einen potentiell europapolitischen Zuschnitt hat die Rentenreform 2011 durch ihre 

zeitliche Nähe zu dem im Sommer 2010 gegen Dänemark eröffneten Defizitverfah-

ren. Nachdem das öffentliche Finanzierungsdefizit des Landes 2009 nur knapp un-

terhalb der erlaubten Drei-Prozent-Grenze lag und für 2010 ein deutlicher Anstieg 

auf -5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwartet wurde, eröffnete der Rat der 

Europäischen Union auf Vorschlag der Europäischen Kommission ein solches Ver-

fahren. Zwar werteten die europäischen Institutionen das Defizit als „außergewöhn-

lich“ im Sinne des Stabilitäts- und Wachstumspakts und betonten überdies nach-

drücklich, dass Dänemark zu jenen Ländern mit dem „strongest fiscal framework“ 

gehöre (Europäische Kommission 2010h: 7), doch äußerten die europäischen Ak-

teure die Befürchtung, dass das Finanzierungsdefizit von längerer Dauer sei. Die 
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dänische Regierung wurde von den europäischen Institutionen deshalb dazu auf-

gefordert, das Finanzierungsdefizit bis zum Jahr 2013 wieder in Einklang mit den 

europäischen Regeln zu bringen (vgl. Rat der Europäischen Union 2010a; ders. 

2010e). Konkrete Reform- und Maßnahmenempfehlungen sprachen die europäi-

schen Institutionen allerdings nicht aus, da sie die von der dänischen Regierung 

bereits im aktuellen Konvergenzprogramm 2009 angekündigten Konsolidierungs-

maßnahmen (insbesondere eine Verschiebung von Steuersenkungen und eine Ver-

schärfung der Bedingungen der Arbeitslosenversicherung) als ausreichend erach-

teten (vgl. Rat der Europäischen Union 2010e). Somit waren das Alterssicherungs-

system und das Efterløn-Vorruhestandsprogramm zumindest vordergründig kein 

Gegenstand im europäischen Defizitverfahren. Dies deckt sich auch mit den Lang-

fristprognosen der dänischen Regierung, die zum damaligen Zeitpunkt und trotz der 

Rezession einen Rückgang der Ausgaben für die regulären Altersrenten und das 

Vorruhestandsprogramm von 8,1 Prozent (2010) auf 6,2 Prozent (2050) des Brut-

toinlandsprodukts vorsahen (vgl. Dänische Regierung 2009: 169). In der Ende 2007 

veröffentlichten Langfristprognose zur Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 

wurde zwar für 2010 noch ein geringerer Wert angenommen (7,6 Prozent), doch 

sollten die Ausgaben bis 2050 nach damaligen Projektionen auch nur marginal um 

0,3 Prozentpunkte zurückgehen (vgl. Dänische Regierung 2007a: 87). Dass das 

Efterløn-Vorruhestandsprogramm für die dänische Regierung nach Meinung der eu-

ropäischen Institutionen trotzdem ein Reformschwerpunkt sein sollte, zeigte sich al-

lerdings in den nur wenige Wochen vor dem Defizitverfahren veröffentlichten Stel-

lungnahmen der beiden Akteure zum Konvergenzprogramm des Landes. Darin be-

zeichneten diese eine Reform des Vorruhestandsprogramms als „in particular im-

portant“ (Europäische Kommission 2010g: 6), wenn Dänemark wie gewollt das Ar-

beitskräfteangebot steigern und damit die „nachteiligen Auswirkungen der Bevölke-

rungsalterung auf das Produktionspotenzial und die langfristige Tragfähigkeit der 

öffentlichen Finanzen“ entschärfen möchte (Rat der Europäischen Union 2010d). 

Schon in der Bewertung der Rentenreform 2006 hatte die Europäische Kommission 

bemängelt, dass die Regierung den Empfehlungen der nationalen Reformkommis-

sion nur in Ansätzen gefolgt war und u. a. auf die vollständige Abschaffung des 

Efterløn-Vorruhestandssystems verzichtet hatte (vgl. Europäische Kommission 

2007b: 42). Die von der liberal-konservativen Minderheitsregierung von Ministerprä-

sident Lars Løkke Rasmussen (V) kurze Zeit nach Eröffnung des Defizitverfahrens 
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erfolgte Ankündigung der vollständigen Abschaffung des Vorruhestandsprogramms 

fand deshalb auch die Zustimmung der Europäischen Kommission, die davon einen 

signifikanten Beitrag zur langfristigen Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichen 

Haushalte erwartete. Zwar räumte die Europäische Kommission ein, dass die Auf-

lösung des kapitalgedeckten Systems und die damit verbundene Rückzahlung der 

eingezahlten Beiträge einen signifikanten (negativen) Effekt auf die Haushaltssitu-

ation 2012 haben könnten. Allerdings erwartete die Europäische Kommission nicht, 

dass davon der strukturelle Konsolidierungsprozess und die erwartete Rückführung 

des übermäßigen Defizits bis zum Jahr 2013 betroffen sein werde (vgl. Europäische 

Kommission 2011g: 5). Insgesamt wertete die Europäische Kommission Anfang 

2011, dass Dänemark die erforderlichen Schritte zur Korrektur des übermäßigen 

Defizits wie vereinbart umgesetzt habe, weshalb „[…] no further steps in the exces-

sive deficit procedure of Denmark are needed at present.“ (Europäische Kommis-

sion 2011h: 19) Zwar hat die dänische Regierung mit der schließlich im Dezember 

2011 verabschiedeten Rentenreform auf eine vollständige Abschaffung des Ef-

terløn-Vorruhestandsprogramms verzichtet, dafür konnten die Versicherten aber 

freiwillig aus dem kapitalgedeckten System aussteigen und ihre Beiträge auszahlen 

lassen. Dies führte (wie von den nationalen und europäischen Akteuren erwartet) 

zu einer einmaligen Verschlechterung der öffentlichen Finanzen in Höhe von 2,0 

Prozent des BIPs und zu einem temporären Anstieg des Finanzierungsdefizits auf 

4,0 Prozent im Jahr 2012 (vgl. Europäische Kommission 2013b: 9). 

Die einzelnen Gesetzesvorhaben (L22 und L19) der Rentenreform wurden am 21. 

November 2011 von der sozial-liberalen Minderheitsregierung in den parlamentari-

schen Prozess eingebracht und trafen dort angesichts ihrer überparteilichen Entste-

hungsgeschichte überwiegend auf Zustimmung (vgl. Folketing 2011; Folketing 

2011a). Von den Befürwortern wurden in der parlamentarischen Auseinanderset-

zung vornehmlich die bereits bei der Reform 2006 vorgebrachten Argumente wie-

derholt. So sollen durch die Anhebung des Rentenalters und eine restriktivere Hand-

habung des Efterløns die finanziellen Auswirkungen des demografischen Wandels 

abgemildert und das Arbeitskräfteangebot gesteigert werden, um die wirtschaftliche 

Basis zu sichern (vgl. Folketing 2011b): „Dänemark steht vor großen Herausforde-

rungen. Die Zahl der Beschäftigten fällt, das Wachstum ist gering, […] und das De-

fizit der öffentlichen Haushalte ist zu groß. Es ist daher notwendig, mit Reformen 

das Arbeitskräfteangebot zu erhöhen und die öffentlichen Finanzen zu verbessern, 
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so dass wir Wachstum und Wohlstand schaffen können und wir uns damit um die-

jenigen kümmern können, die Hilfe brauchen.“ (Thyra Frank (LA), in: Folketing 

2011d). In selbige Richtung zielt mittel- und langfristig auch der temporär mögliche 

Opt-Out, von dem die Regierung schätzt, dass er von 415.000 Personen genutzt 

wird (vgl. Folketing 2011c). Mittelpunkt der parlamentarischen Auseinandersetzung 

waren allerdings weniger die einzelnen Gesetzesvorhaben an sich als vielmehr der 

Standpunkt der regierenden Sozialdemokraten (S) dazu. Diese waren an der ur-

sprünglichen Formulierung des Reformpakets im Mai 2011 nicht beteiligt und stan-

den den Einschnitten kritisch gegenüber, trugen die Umsetzung der Vorhaben aber 

mit, um die Regierungskoalition nicht zu gefährden, potentiell weitergehende sozi-

alpolitische Einschnitte einer alternativen Mitte-Rechts-Regierung auszuschließen 

und stattdessen eine linke Regierungspolitik in vielen anderen Politikbereichen zu 

ermöglichen: „Die Wahl, der wir gegenüber standen, war, dass wir den Rückbau der 

vorzeitigen Pensionierung einer bürgerlichen Regierung hätten überlassen können, 

und dann hätten wir natürlich sagen können, dass wir gar nicht die Möglichkeit ha-

ben, dies zu verhindern. Oder aber wir knüpfen eine Regierungskooperation mit den 

radikalen Liberalen und tragen das Vorhaben mit, können dann aber auch wirklich 

viele andere gute und wichtige Dinge umsetzen. Wir haben uns für letztere Option 

entschieden. Und ich finde das richtig.“ (Maja Panduro (S), in: Folketing 2011d) Eu-

ropapolitische Bezüge oder Vergleiche mit anderen Mitgliedstaaten finden sich in 

der parlamentarischen Auseinandersetzung nicht. Die beiden Gesetzesentwürfe 

wurden schließlich mit breiter Mehrheit am 21. Dezember 2011 beschlossen (vgl. 

Folketing 2011; Folketing 2011a). Lediglich die rot-grüne Einheitsliste stimmte ge-

schlossen gegen die Rentenreform, die sie als „groben Angriff auf die Rechte der 

Arbeitnehmer“ bezeichnete (Finn Sørensen (EL), in: Folketing 2011d). 

Nachdem das Finanzierungsdefizit wie von den europäischen Institutionen gefor-

dert in den Jahren 2010 bis 2013 unter der Drei-Prozent-Grenze gehalten werden 

konnte und nur 2012 aufgrund des einmaligen Opt-Outs aus dem Efterløn-System 

auf 3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angestiegen ist, wurde das Defizitverfah-

ren im Sommer 2014 schließlich wieder eingestellt (vgl. Rat der Europäischen Union 

2014a; s. Kapitel 4.1.1). Aus Sicht der europäischen Institutionen ist die Nachhal-

tigkeit des dänischen Haushalts sowohl kurz- wie langfristig gesichert. Neben den 

im Sinne des Stabilitäts- und Wachstumspakts gesunden budgetären Rahmenbe-

dingen hebt die Europäische Kommission in ihren wirtschaftspolitischen Analysen 
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insbesondere die Reform des Efterløn-Systems und die Verknüpfung der Alters-

grenzen mit der Lebenserwartung als entscheidende Faktoren bei der Bewältigung 

demografisch-bedingter Kostensteigerungen hervor (vgl. Europäische Kommission 

2013b: 12). 

Erhöhung Rentenalter (2015) 

Das Reformpakke 2020 brachte die letzte große Rentenreform im hier vorliegenden 

Untersuchungszeitraum. Eine nicht minder weitreichende Änderung wurde jedoch 

zuletzt noch im Dezember 2015 umgesetzt, wenngleich dies weniger eine originäre 

Reform als vielmehr eine erstmalige Anwendung zentraler Bestimmungen der Ren-

tenreform 2006 darstellt. Als Reaktion auf den demografischen Wandel und die zu-

nehmende Alterung der Gesellschaft wurde mit der Rentenreform 2006 eine halb-

automatische Kopplung der Altersgrenzen für die reguläre Altersrente und für das 

Efterløn-Vorruhestandsprogramm mit der statistischen Lebenserwartung einge-

führt. Eigentlich sollte die alle fünf Jahre durchzuführende Anpassung erstmals im 

Jahr 2018 erfolgen, doch wurden in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise mit dem 

Reformpakke 2020 auch die Regelungen um drei Jahre vorgezogen. Im Jahr 2015 

war die dänische Regierung deshalb gesetzlich dazu verpflichtet, auf Grundlage der 

Entwicklung der statistischen Lebenserwartung eine Anpassung der Altersgrenzen 

dem Folketing vorzuschlagen. Als Berechnungsbasis sehen die Bestimmungen die 

durchschnittliche Lebenserwartung der 60-Jährigen in den zurückliegenden zwei 

Jahren vor, die um einen prognostizierten Anstieg der Lebenserwartung erhöht wird. 

Anhand dieses Wertes muss die reguläre Altersgrenze (und davon abgeleitet das 

Efterløn-Eintrittsalter) vom Gesetzgeber so festgesetzt werden, dass der durch-

schnittliche Rentenbezug bei 14,5 Jahren liegt. Allerdings darf das Renteneintritts-

alter maximal um ein Jahr angepasst werden. Zudem werden die neuen Rentenein-

trittsalter erst nach einer Übergangszeit von 15 Jahren verbindlich. In diesem Sinne 

hat die Regierung im Winter 2015 vorgeschlagen, die Altersgrenzen für die Jahr-

gänge 1963 und jünger auf 68 Jahre anzuheben, nachdem laut offiziellen Daten von 

Danmarks Statistik die statistische Lebenserwartung der 60-Jährigen in den Jahren 

2013/14 bei durchschnittlich 83,3 Jahren lag (vgl. Folketing 2015b). 

Vorgeschlagen wurde die Erhöhung von der Einparteienregierung von Lars Løkke 

Rasmussen (V), die seit der Folketingswahl im Juni 2015 als Minderheitsregierung 

im Amt war (vgl. Folketing 2015; Wyssuwa 2015; Bauer/Cornelius 2016). Zwar 
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konnten die bislang regierenden Sozialdemokraten unter Führung von Helle Thorn-

ing-Schmidt ihr Wahlergebnis von 2011 noch leicht ausbauen (26,3 Prozent; +1,5 

Prozentpunkte), doch verloren die bislang mitregierenden Sozialliberalen (RV) 

ebenso deutlich an Zuspruch (4,6 Prozent; -4,9 Prozentpunkte) wie die sie parla-

mentarisch tolerierenden Sozialisten (SF; 4,2 Prozent; -5,0 Prozentpunkte). Die li-

beral-konservative Venstre musste zwar ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen (-

7,2 Prozentpunkte) und wurde mit 19,5 Prozent nur drittstärkste Kraft im Folketing, 

doch konnte insbesondere die rechtspopulistische Dänische Volkspartei (DF) deut-

liche Zugewinne verbuchen (21,1 Prozent; +8,8 Prozentpunkte; vgl. Folketing 

2015). Damit gelang der bürgerlichen Opposition der Machtwechsel. Die neue libe-

ral-konservative Regierung von Lars Løkke Rasmussen (V) wurde (anfänglich) par-

lamentarisch toleriert von der Dänischen Volkspartei (DF), der Liberalen Allianz (LA) 

und der Konservativen Volkspartei (K), was letztlich der gleichen Regierungskons-

tellation wie in den Jahren 2001 (bzw. 2007) bis 2011 entsprach ( s. Kapitel 4.1.1). 

In den parlamentarischen Prozess eingebracht wurde der Gesetzentwurf von der 

Regierung am 4. November 2015 (vgl. Folketing 2015a). Die Regierung verweist 

zur Begründung für das Vorhaben auf die gesetzlichen Verpflichtungen, die eine 

solche Anpassung zwingend vorschreiben. Zudem betont die Regierung, dass die 

regelmäßige Anpassung der Altersgrenzen an die steigende Lebenserwartung be-

reits in den nationalen Langfristprognosen und den Regierungspolitiken antizipiert 

wird, weshalb eine Nichtumsetzung des Vorschlags zu erheblichen finanziellen De-

fiziten führen würde. Die Regierung schätzt, dass die Indexierung des Rentenein-

trittsalters die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in der Größenordnung von 60 

Mrd. DKK stärkt (vgl. Folketing 2015b). Aus Sicht der Regierung ist Dänemark damit 

„Vorreiter bei der Gewährleistung langfristig tragfähiger öffentlicher Finanzen.“ (Mi-

nister für Beschäftigung Jørn Neergaard Larsen, in: Folketing 2015c) Die Anpas-

sung fand eine breite parlamentarische Unterstützung. Allein die Sozialistische 

Volkspartei (SF) und die beiden links-grünen Parteien Die Alternative (ALT) und die 

Einheitsliste (EL) lehnten die Anpassung ab. Zentraler Kritikpunkt wie schon bei der 

Einführung der Indexierung 2006 waren aus Sicht dieser Parteien die sich aus der 

Erhöhung ergebenden sozialen Härten insbesondere für Berufsgruppen, die unter 

erschwerten körperlichen Bedingungen arbeiten und deswegen zumeist aus ge-

sundheitlichen Gründen die (angehobene) Regelaltersgrenze nicht erreichen könn-

ten. Verschärft wird diese Problematik zusätzlich durch den Umstand, dass mit der 
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Rentenreform 2011 das Efterløn-System beschränkt wurde und damit ein Auswei-

chen auf diese Vorruhestandsregelungen nicht mehr in selben Maße möglich ist, 

wie es bei der Einführung der Indexierung 2006 noch der Fall war. Diese geänderten 

Rahmenbedingungen wurden auch von den Sozialdemokraten kritisiert, die damit 

ihre Position zum Reformpakken 2020 (s. o.) wiederholten, die Erhöhung nun aber 

unterstützten (Peter Hummelgaard Thomsen (S), in: Folketing 2015c). Eine europä-

ische Dimension oder Verweise auf andere EU-Mitgliedstaaten finden sich in der 

parlamentarischen Auseinandersetzung nicht. Die Erhöhung der Altersgrenze 

wurde vom Folketing schlussendlich am 23. Dezember 2015 mit einer breiten Mehr-

heit beschlossen (vgl. Folketing 2015a). Ein Dialog mit den europäischen Institutio-

nen hat im Vorfeld der Reform nicht stattgefunden, was einerseits darin begründet 

liegen mag, dass die Indexierung von den Akteuren als Quasi-Automatismus inter-

pretiert wird und die (fortlaufenden) Anpassungen des Renteneintrittsalters still-

schweigend vorausgesetzt werden. Andererseits hat sich das budgetäre Umfeld im 

Nachgang der Finanz- und Wirtschaftskrise ebenso wieder nachhaltig verbessert 

(s. Kapitel 4.1.1) wie die finanzielle Nachhaltigkeit des Rentensystems spätestens 

mit den weitreichenden Reformen 2006 grundsätzlich gesichert scheint. In der letz-

ten Langfristprognose des Wirtschaftspolitischen Ausschusses (EPC) in der dieser 

Arbeit zugrundeliegenden Untersuchungsperiode wird ein langfristiger Rückgang 

der Rentenaufwendungen von 10,3 Prozent (2013) auf 7,5 Prozent des Bruttoin-

landsprodukts (2050) erwartet, was damit die vorherigen Projektionen bestätigt (vgl. 

Europäische Kommission 2015a: 308). 

Weitergehende Upload-Bemühungen 

Jenseits des konkreten, auf einzelne Reformmaßnahmen bezogenen Austauschs 

mit den europäischen Institutionen fallen die dänischen Upload-Bemühungen in der 

Alterssicherungspolitik zurückhaltend aus, was angesichts des dem dänischen Ren-

tensystem zugesprochenen Vorbildcharakters hinsichtlich der Angemessenheit der 

Leistungen und der finanziellen Nachhaltigkeit überrascht. Als Grund für diese Zu-

rückhaltung verweisen die Gesprächspartner (ähnlich wie für die Interload-Dimen-

sion) hauptsächlich auf die besondere Ausgestaltung des Systems mit dessen an 

eine Erwerbstätigkeit geknüpfter kapitalgedeckter zweiter Schicht und der Kopplung 

des Rentenanspruchs an die Wohndauer in Dänemark. Ein vergleichbares Arran-

gement finde sich in keinem anderen europäischen Land, was nach Ansicht der 
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Gesprächspartner letztlich auch eine aktive Beeinflussung und inhaltliche Gestal-

tung der europäischen Rentendebatte verhindere (Interview #18). Zudem betonen 

alle Gesprächspartner, dass Rentenpolitik kein Thema von hoher Priorität für Däne-

mark sei, weshalb es auch keinen entsprechenden Versuch gäbe, die inhaltliche 

Ausrichtung der europäischen Rentenpolitik zu beeinflussen: „It is difficult to pro-

mote something that is irrelevant for the country.“ (Interview #11) Im Wesentlichen 

beschränken sich die weitergehenden Upload-Bemühungen deshalb auf die Ver-

hinderung von weiteren Kompetenzübertragungen auf die Gemeinschaftsebene 

und damit einhergehenden größeren (und direkteren) Zugriffsrechten europäischer 

Akteure auf die dänische Sozial- und Alterssicherungspolitik (Interviews #4; #18). 

Im Rahmen des Konsultationsprozesses des Grünbuchs für „Angemessene, nach-

haltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme“ (Europäische 

Kommission 2010) spricht sich die dänische Regierung in diesem Sinne nachdrück-

lich für eine Beibehaltung des Subsidiaritätsprinzips in diesem Politikfeld aus. Die 

Befugnisse der Nationalstaaten und der nationalen Sozialpartner dürften nicht in 

Frage gestellt werden (vgl. Dänische Regierung 2010: 1). Den Vorschlag der Euro-

päischen Kommission, klarer zu definieren, was unter einem angemessenen Ruhe-

standseinkommen zu verstehen ist, lehnt das Land deshalb auch ab. Eine solche 

Definition könne der Heterogenität der mitgliedstaatlichen Gesellschaften und 

Volkswirtschaften nicht gerecht werden und müsse deshalb ein rein „nationales An-

liegen“ bleiben (Dänische Regierung 2010: 4). Stattdessen solle die Europäische 

Union aus Sicht der dänischen Regierung „[…] die Bemühungen der Mitgliedstaaten 

zur Schaffung eines angemesseneren Rentensystems am besten dadurch unter-

stützen, dass sie Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums in der EU 

einschließlich der Umsetzung der Strategie 2020 durchführt.“ (Dänische Regierung 

2010: 3f.) Die Koordinierungsmethode als souveränitätsschonendes Instrument 

möchte die dänische Regierung fortsetzen, auch, weil sich der fachliche Diskurs und 

der Austausch von Erfahrungen als durchaus hilfreich für die eigene Alterssiche-

rungspolitik erwiesen hätten: „Aus dänischer Sicht besteht keine unmittelbare Not-

wendigkeit für eine verstärkte politische Koordinierung auf EU-Ebene. Die EU kann 

die Entwicklung nationaler Rentensysteme am besten durch den Aufbau von erfah-

rungsbasiertem Wissen unterstützen, das es ermöglicht, die Rentensysteme der 

Länder zu vergleichen und von den Erfahrungen der anderen zu profitieren, d. h. 
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durch Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit im Rahmen der erweiterten Ko-

ordinierungsmethode.“ (Dänische Regierung 2010: 12) Einen indirekten und passi-

ven rentenpolitischen Upload benennen demgegenüber die Gesprächspartner aus 

der Europäischen Kommission. Demnach lasse sich die Forderung der Europäi-

schen Kommission, die Regelaltersgrenze an die steigende Lebenserwartung zu 

knüpfen, im Wesentlichen auf eine entsprechende Regelung im dänischen Alterssi-

cherungssystem zurückführen: „Denmark was a pioneer in this respect. And we in 

the European Commission have closely monitored this policy and its implementa-

tion. After having seen that such a controversial measure can be successfully intro-

duced, we have included it in our toolbox. So you could say this was some kind of 

upload, although not from the Danish government.” (Interview #19) 

Auch im jüngsten Konsultationsprozess zur Europäischen Säule sozialer Rechte 

wiederholt Dänemark seine Einwände gegen eine weitere Übertragung von Kom-

petenzen auf die europäische Ebene und eine stärkere Harmonisierung der Sozial-

politiken. Hervorgehoben wird erneut das Subsidiaritätsprinzip, weshalb die von der 

Europäischen Kommission vorgeschlagene Europäische Säule sozialer Rechte den 

Mitgliedstaaten auch lediglich als Bezugsrahmen und Orientierungspunkt dienen 

sollte: „Die konkreten Mittel und Instrumente müssen den Ländern selbst überlas-

sen bleiben. Formaler Erfahrungsaustausch und Monitoring, wie es bereits stattfin-

det, sind in dieser Hinsicht entscheidend.“ (Dänische Regierung 2017: 1) Um den 

rechtlich unverbindlichen Charakter der Säule besser wiederzugeben, empfiehlt die 

Regierung der Europäischen Kommission den Begriff „Rechte“ durch den Begriff 

„Prinzipien“ zu ersetzen (vgl. Dänische Regierung 2017: 4). Den sozial- und be-

schäftigungspolitischen Besitzstand der Europäischen Union hält die dänische Re-

gierung für grundsätzlich ausreichend. Lediglich einzelne Rechtsvorschriften sollten 

aus Sicht der Regierung hinsichtlich ihrer Ausgestaltung überprüft werden. Auf dem 

Gebiet der Alterssicherung betrifft dies nach Ansicht der dänischen Regierung ins-

besondere die Koordinierungsrichtlinie 883/2004, die teilweise geschlechterdiskri-

minierend ausgestaltet sei (vgl. Dänische Regierung 2017: 2). Entschieden wendet 

sich die dänische Regierung gegen den Versuch, die Europäische Säule sozialer 

Rechte allein als Instrument für die Eurostaaten auszugestalten. Zwar werde durch 

die Säule keine weitere Kompetenzübertragung auf die europäische Ebene erfol-

gen, zugleich beträfen die angesprochenen Bereiche aber alle Mitgliedstaaten und 

sollten deshalb auch grundsätzlich von allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
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Union gemeinsam erörtert und entschieden werden: „Es wäre daher unangemessen 

– und riskiere letztlich eine Zersplitterung der EU – wenn die Säule allein für das 

Euro-Währungsgebiet gilt. Die Säule sollte Ländern außerhalb des Euroraums zu 

gleichen Bedingungen offen stehen.“ (Dänische Regierung 2017: 3) Zusätzlich zum 

eigenen Beitrag hat Dänemark noch einen mit Schweden, Finnland, Norwegen und 

Island im Rahmen des Nordic Council of Ministers abgestimmten Beitrag einge-

reicht, der inhaltlich aber weitgehend deckungsgleich zum dänischen Beitrag ist. Die 

fünf Minister für Arbeit und Soziales begrüßen darin den Versuch der Europäischen 

Kommission, „[…] to examine the broader labour market and social tendencies [...]“ 

(Nordic Council of Ministers of Labour 2016: 2). Betont wird aber wie schon im al-

leinigen Beitrag Dänemarks, dass die Europäische Säule sozialer Rechte die nati-

onalen Arbeitsmärkte und Sozialmodelle berücksichtigen und ihre Eigenarten nicht 

verletzen dürfe: „Member States have different starting points and different 

strengths and challenges and there is no "one size fits all" -solution to create social 

progress.“ (Nordic Council of Ministers of Labour 2016: 2). 

Dänemark gehört zu jenen Mitgliedstaaten, die sich gegen eine weitere Vertiefung 

und Weiterentwicklung der Eurozone in Richtung einer Fiskalunion aussprechen 

(vgl. Dänische Regierung 2015). Die bestehenden Instrumente zur Haushalts- und 

Wirtschaftskoordinierung hält die Regierung für grundsätzlich ausreichend. Dies gilt 

auch für den Einbezug von Pensionen und Renten und die Verhinderung von lang-

fristigen Belastungen für die öffentlichen Haushalte (vgl. Dänische Regierung 2010: 

5). Ein stärkerer Fokus sollte aus Sicht der Regierung künftig vielmehr auf der tat-

sächlichen Befolgung der vereinbarten Regeln und der Umsetzung der Empfehlun-

gen liegen. Auf europäischer Ebene sieht die dänische Regierung hierbei insbeson-

dere die Europäische Kommission in der Pflicht: „The Commission has a very im-

portant role in applying and enforcing the rules, and has been given improved pos-

sibilities for enforcement of the new rules […]. Sanctions should be a credible threat 

and could be used actively.” (Dänische Regierung 2015: 2) Eine langfristige Stabili-

sierung der Eurozone und der Europäischen Union als Ganzes gelinge letztlich aber 

nur, wenn die Mitgliedstaaten die notwendigen Strukturreformen auch umsetzen 

würden: „The long run prosperity of the euro area and the EU depends on Member 

States’ structural reforms that are in turn supported by the current governance 

framework.“ (Dänische Regierung 2015: 2) Überlegungen für eine europäische Fis-
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kalkapazität oder eine stärkere Risikoteilung über gemeinschaftliche Finanzierungs-

instrumente erteilt die dänische Regierung eine Absage. Derartige Instrumente 

seien der Einstieg in eine dauerhafte Transferunion und würden den Druck zu not-

wendigen Strukturreformen untergraben (vgl. Dänische Regierung 2015: 4). Wichtig 

ist der dänischen Regierung zudem, dass die mit der Einführung der Gemein-

schaftswährung in einem Teil der Mitgliedstaaten einhergehende Teilung der Euro-

päischen Union nicht weiter vertieft, idealerweise sogar wieder zurückgebaut werde. 

Dänemark beteilige sich aus diesem Grund auch am Fiskalpakt und dem Euro-Plus-

Pakt, die mit einem besonderen Augenmerk auf die Eurostaaten konzipiert wurden: 

„Denmark clearly acknowledges the need for the euro area Member States to dis-

cuss matters strictly concerning the euro. This should, however, not challenge the 

integrity and transparency of EU28 decision making. Deliberations on sound fiscal 

policies, structural reforms and internal market regulation are relevant for all EU 

Member States.” (Dänische Regierung 2015: 1) 

Die politischen Gestaltungsmöglichkeiten Dänemarks auf europäischer Ebene sind 

nach einhelliger Meinung der Gesprächspartner begrenzt: „Denmark is a small 

country in the European Union. We know that. Our resources are limited and in the 

Council of the European Union, for instance, our voting power is quite small.” (Inter-

view #4) Im Unterschied zu größeren Mitgliedstaaten wie Deutschland oder Frank-

reich könne es sich Dänemark deshalb nicht erlauben, in für das Land wichtigen 

Themenfeldern zunächst die Positionen der europäischen Institutionen oder der üb-

rigen Mitgliedstaaten abzuwarten: „We can't just wait and see. If an issue is im-

portant for us, we have to act and promote our position at the European level already 

at an early stage.” (Interview #4) Das Thema Alterssicherung gehört dabei nach 

Auskunft der befragten Experten aber nicht zu den für das Land zentralen Themen-

feldern, was mit der konkreten Kompetenzverteilung in diesem Politikfeld begründet 

wird (Interviews #4; #18). Bei konkreten Sachthemen stimmt sich das Land regel-

mäßig mit anderen Mitgliedstaaten ab. Zentraler Bezugspunkt sind für Dänemark 

dabei insbesondere die nordischen Länder Finnland und Schweden, mit denen über 

den Nordischen Ministerrat seit 1952 eine vertiefte intergouvernementale Koopera-

tion besteht (s. u.). Ansonsten folge die Zusammenarbeit und Kooperation nach 

Auskunft der Experten fallweise aber dem konkreten Verhandlungsgegenstand und 

den jeweiligen Positionen der übrigen Mitgliedstaaten; feste Gruppenkonstellatio-
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nen, etwa anhand grundsätzlicher Systemeigenschaften (Bismarck/Beveridge), lie-

ßen sich in der Alterssicherungspolitik nicht ausmachen (Interviews #4; #18). 

4.1.4 Interload-Analyse 

Ähnlich wie schon bei den weitergehenden Upload-Bemühungen (s. Kapitel 4.1.3) 

fallen auch die Interload-Aktivitäten Dänemarks überraschend gering aus. Die Ge-

sprächspartner heben zwar hervor, dass durch die Mitgliedschaft in der EU der Aus-

tausch mit anderen Mitgliedstaaten zugenommen und sich insgesamt vereinfacht 

habe: „Knowledge travels faster because of the European Union.“ (Interview #12) 

Allerdings nehme Dänemark dabei eine zumeist passive Rolle ein und werde über-

wiegend von anderen EU-Mitgliedstaaten um Informationen und Erklärungen hin-

sichtlich bestimmter Regelungen und Ausgestaltungen seines Rentensystems ge-

beten. Durch die zahlreichen Kontakte und Treffen auf europäischer Ebene ge-

schehe dies nach Auskunft der Gesprächspartner üblicherweise etwa durch die di-

rekte Ansprache am Rande von Sitzungen und Treffen, teilweise aber auch durch 

informelle Anfragen per E-Mail und Telefon auf Referentenebene. Vereinzelt kommt 

es aber auch zu offiziellen bilateralen Treffen, zuletzt etwa im Herbst 2017 durch 

einen Besuch einer französischen Delegation in Kopenhagen (Interview #4). In die-

sem Sinne benennt auch Schönheinz (2014) einen solchen passiven Interload-Ein-

fluss Dänemarks auf die Rentenpolitik Großbritanniens zur Frage „[…] on how to 

inform people about pension rights […]. The UK learned about Denmark’s approach 

when a Danish delegation visited the UK” (Schönheinz 2014: 186). Die zumeist pas-

sive Rolle Dänemarks, sich zwar selbst als Ansprechpartner und Ideengeber bereit-

zustellen, selbst aber kein aktives und systematisches Lernen von anderen Mitglied-

staaten zu forcieren, wird demgegenüber von den Gesprächspartnern mit dem im 

Vergleich zu den klassischen kontinentaleuropäischen Rentensystemen unüblichen 

und komplexen eigenen System erklärt (Interview #18). Allerdings erscheint diese 

Erklärung insofern als zu kurz gegriffen, als dass eine solche grundsätzliche Inkom-

patibilität die Interload-Versuche der Dänemark kontaktierenden übrigen Mitglied-

staaten nicht zu verhindern scheint. Letztlich kann deshalb wohl eher die gegenwär-

tig hohe finanzielle wie soziale Nachhaltigkeit des dänischen Rentensystems und 

damit der fehlende Problemdruck als ausschlaggebender Grund für den ausblei-

benden „Blick über den eigenen Tellerrand“ angenommen werden. Dies deutet auch 
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ein Gesprächspartner an, der zugleich betont, dass eine grundsätzliche Bereitschaft 

und Offenheit für die Übernahme von Ideen und Arrangements von anderen Staaten 

durchaus vorhanden sei: „The willingness to learn should always be there, even if 

the economy is doing well at the moment.“ (Interview #4) Eine Sonderstellung in der 

Kooperation und Abstimmung mit anderen Staaten nimmt allerdings die institutio-

nalisierte nordische Zusammenarbeit Dänemarks mit Island, Norwegen, Schweden 

und Finnland ein. Bereits 1952 haben diese Länder den parlamentarischen Nordi-

schen Rat gegründet, ehe die Zusammenarbeit 1971 mit dem intergouvernementa-

len Nordischen Ministerrat weiter vertieft wurde. Letzterer setzt sich je nach Ver-

handlungsgegenstand aus den entsprechenden Ressortministern zusammen. Ins-

gesamt gibt es gegenwärtig zehn solcher Ministerräte. Die vom Nordischen Minis-

terrat getroffenen Beschlüsse werden einstimmig gefasst und sind für die beteiligten 

Länder bindend (vgl. Nordischer Ministerrat 2019). Thematisch deckt die Zusam-

menarbeit der Regierungen weitgehend alle Politikbereiche ab, allein die Außen- 

und Sicherheitspolitik und die Wirtschaftspolitik sind aufgrund grundsätzlich unter-

schiedlicher Auffassung und Vorstellungen von der formellen Zusammenarbeit aus-

genommen (vgl. Opitz/Etzold 2018: 2). Mit ihrer intergouvernementalen Zusammen-

arbeit in den übrigen Politikbereichen verfolgen die nordischen Länder hingegen die 

übergeordnete Idee eines „grenzenlosen Nordens“, weshalb etwa in der Sozial- und 

Alterssicherungspolitik der Fokus darauf gerichtet ist, in der Ausgestaltung der je-

weiligen nationalen Systeme etwaige Regelungen abzubauen (bzw. zu verhindern), 

die einer grenzüberschreitenden Mobilität und Freizügigkeit entgegenstehen 

(„Grenzhindernisse“): „The goal of our nordic cooperation in pension politics is to 

prevent new problems and new barriers.“ (Interview #18). Hierfür stimmen sich die 

nordischen Länder aber nicht nur über den Ministerrat ab, sondern pflegen auch auf 

Arbeitsebene nach Auskunft der befragten Experten einen intensiven Austausch: 

„We know each other very well. We often talk on the phone, discuss reform ideas 

and coordinate our projects. But this is usually done in an informal way and in the 

early stages of policy making.“ (Interview #18) Dass die nordischen Nachbarländer 

für Dänemark (auch) in der Alterssicherungspolitik eine besondere Rolle spielen, 

zeigt sich darüber hinaus aber auch beispielhaft in der Arbeit der in den Jahren 2004 

und 2005 eingerichteten Reformkommission, die in ihrem Abschlussbericht und bei 

der Herleitung der von ihr ausgesprochenen Reformempfehlungen punktuell auf die 

nordischen Nachbarländer verweist (vgl. Velfærdskommissionen 2005). 
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4.1.5 Zwischenfazit 

Dänemark hat im Untersuchungszeitraum insgesamt sieben weitreichende Renten-

reformen umgesetzt. Der Reformprozess unterscheidet sich, ausgehend vom Be-

veridge-Charakter des Alterssicherungssystems und einer breiten Kapitaldeckung, 

in seiner inhaltlichen Ausgestaltung allerdings merklich vom Reformtrend in ande-

ren europäischen Mitgliedstaaten (vgl. Green-Pedersen 2006: 489). So findet sich 

zwar auch in Dänemark erstens eine Reihe von Maßnahmen, die den Leistungsum-

fang des Alterssicherungssystems beschneiden und die langfristige Finanzierbar-

keit sicherstellen sollen. Hierzu gehören insbesondere die deutliche Verschärfung 

des Efterløn-Vorruhestandsprogramms und die Anhebung und Koppelung der Al-

tersgrenze an die steigende Lebenserwartung. Gleichzeitig wurde zweitens mit ein-

zelnen Reformen aber auch der Leistungsumfang des Alterssicherungssystems an 

einigen Stellen merklich ausgebaut. Dieser Ausbau zielt aber hauptsächlich auf fi-

nanziell bedürftige Rentner (Seniorenscheck) oder auf Personen, die aus gesund-

heitlichen Gründen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind und deshalb nur unzu-

reichende Rentenanwartschaften erzielen können (ATP-Beitragsübernahme und 

Einrichtung SAP). In struktureller Hinsicht folgen diese Reformen drittens dabei der 

institutionellen Ausgestaltung und Logik des Rentensystems. So sind die Leistungs-

ausweitungen bedarfsgeprüft und werden in der Form von Pauschalbeträgen und 

gekoppelt an die Wohndauer in Dänemark ausbezahlt. Andererseits setzen die Ret-

renchment-Maßnahmen nicht, wie in Umlagesystemen üblich, direkt an den Leis-

tungen des Alterssicherungssystems an, sondern nehmen vornehmlich das volks-

wirtschaftliche Umfeld in den Fokus und zielen neben der Konsolidierung der öffent-

lichen Finanzen (Schuldenabbaustrategie) auf eine deutliche Erhöhung des Arbeits-

kräfteangebots (Reform der Altersgrenze und des Efterløns). In der Gesamtschau 

können die Reformen als graduelle und parametrische Weiterentwicklung des däni-

schen Alterssicherungssystems gewertet werden, die den bisherigen Entwicklungs-

pfad fortsetzen. Aus Sicht der klassischen Ansätze der Policy-Forschung bestätigt 

der dänische Reformprozess zentrale Überlegungen und Annahmen. Deutlich wird 

an den Maßnahmen insbesondere die strategische Position von Oppositionspar-

teien im Falle von Gesetzesentwürfen, die von Minderheitsregierungen eingebracht 

werden. Insbesondere die Dänische Volkspartei (DF) konnte ihre Stellung als inof-

fizieller Partner und damit faktischer Veto-Spieler der liberal-konservativen Minder-
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heitsregierung an mehreren Stellen für die Durchsetzung eigener Politikinhalte aus-

nutzen. Offenkundig ist dies bei der Einführung des Seniorenschecks, welchen die 

liberal-konservative Minderheitsregierung als Gegenleistung für die notwendige Zu-

stimmung der Dänischen Volkspartei (DF) zu mehreren Haushaltsgesetzen akzep-

tieren musste. Gleichzeitig entspricht der Seniorenscheck in seiner inhaltlichen Aus-

gestaltung im Sinne der Parteiendifferenzthese dem klassischen Muster des „credit 

claiming“ und dem Versuch, die eigene Wählerklientel zu bedienen: „This clearly is 

a party issue, based on the Danish People's Party strategy to satisfy their voters.“ 

(Interview #12) Gleichzeitig zeigt der Reformprozess aber auch, dass die dänische 

Politik von einer bemerkenswerten Konsensorientierung getragen wird und die 

grundsätzlichen Eckpfeiler der übergeordneten Rentenstrategie, namentlich die Er-

wirtschaftung von dauerhaften Haushaltsüberschüssen, eine deutliche Reduzierung 

der öffentlichen Verschuldung und eine Erhöhung des Arbeitskräftepotentials, von 

allen großen Parteien unterstützt werden. Insbesondere die beiden „großen“ Refor-

men 2006 und 2011 können als Beispiele für diese lagerübergreifende Zusammen-

arbeit angeführt werden und entsprechen zugleich der Strategie des „blame sprea-

dings“, worunter Pierson (1996: 147) den Versuch einer Regierung versteht, eine 

gewünschte Reform unter Einbezug anderer (oppositioneller) Parteien umzusetzen, 

um im Zweifel die Verantwortung für die vollzogenen Kürzungen nicht allein tragen 

zu müssen und die Wahrscheinlichkeit einer Abstrafung durch die Wähler zu verrin-

gern. Die Tatsache, dass zudem der Schwerpunkt des dänischen Alterssicherungs-

systems auf kapitalgedeckten und beitragsbezogenen (DC) Systemen beruht (ATP, 

SAP, sowie die zweite und dritte Säule), führt zweifelsohne zu einer im europäi-

schen Vergleich weitreichenden „de-politicization of pension issues“ (Green-Peder-

sen 2006: 491), fallen komplexe diskretionäre politische Entscheidungen bei sol-

chen sich selbst regulierenden DC-Systemen doch üblicherweise nicht an. 

Die Rolle Europas in der dänischen Rentenpolitik fällt demgegenüber marginal aus, 

was primär mit der eigentlich über den gesamten Untersuchungszeitraum gegebe-

nen finanziellen wie sozialen Nachhaltigkeit des Rentensystems begründet werden 

kann. Obwohl das dänische Alterssicherungssystem in seiner gesetzlichen Säule 

nur Pauschalleistungen bzw. ATP-Leistungen auf einem insgesamt betrachtet nur 

mittleren Niveau bereitstellt, war die Angemessenheit der Leistungen für die euro-

päischen Institutionen nie ein hervorgehobenes Thema. Vielmehr erwarteten die 
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Europäische Kommission und der Rat der Europäischen Union durch den verstärk-

ten Rückgriff auf Formen der betrieblichen Rentenversicherung, dass die künftigen 

Ersatzraten ansteigen werden und somit der anfänglich vorhandene Druck zur An-

hebung der staatlichen Rentensätze im Zeitverlauf automatisch schwächer wird 

(vgl. Europäische Kommission/Rat der Europäischen Union 2003: 117). Die finan-

zielle Nachhaltigkeit des Systems wiederum verbesserte sich über den gesamten 

Untersuchungszeitraum hinweg kontinuierlich und war nur während der Finanz- und 

Wirtschaftskrise kurzfristig gefährdet, während langfristig deutlich sinkende Ausga-

ben prognostiziert werden. Zwar decken sich die Reformen grundsätzlich mit den 

auf europäischer Ebene formulierten Zielen und Vorgaben, doch findet quasi kein 

Austausch zwischen den beteiligten Akteuren im europäischen Mehrebenensystem 

statt und im politischen Prozess finden sich keinerlei Referenzen und Bezüge zur 

Europäischen Union oder anderen europäischen Mitgliedstaaten. Abweichend hier-

von lassen sich für einzelne Reformen und zwischen den einzelnen Download-Eu-

ropäisierungsinstrumenten allerdings einige Besonderheiten feststellen. 

Die Koordinierungsmethode Rente (OMK/R) hatte über die gesamte Untersu-

chungsperiode hinweg keinen erkennbaren Einfluss auf den Reformprozess. Die 

mit den Reformen der Jahre 2001 und 2002 vorgenommenen partiellen Leistungs-

ausweitungen wurden bereits vor Implementierung der Koordinierungsmethode und 

dem Abschluss des ersten Berichtszyklus umgesetzt, weshalb allein aus zeitlichen 

Gründen ein Zusammenhang ausgeschlossen werden kann. Die nachfolgenden 

Reformen wiederum lassen aus inhaltlichen Überlegungen keinen Zusammenhang 

erkennen, zum einen, weil die europäischen Berichte sich auf eine Ist-Beschreibung 

der dänischen Rentensituation beschränken und keine konkreten Empfehlungen 

aussprechen. Geschuldet ist dies zum Teil auch dem Umstand, dass die dänischen 

OMK-Berichte selbst nur eine Beschreibung des aktuellen Zustands des Renten-

systems und vergangener Rentenreformen liefern, nicht aber über angedachte und 

geplante Rentenreformen informieren und so einen vorgelagerten Austausch mit 

den europäischen Institutionen verhindern (vgl. Interview #18): „Der dänische nati-

onale Strategiebericht drückt Zufriedenheit über die in den vergangenen Jahren 

durchgeführten Reformen aus und hebt hervor, dass in der näheren Zukunft keine 

größeren Anpassungen des Systems geplant sind.“ (Europäische Kommission/Rat 

der Europäischen Union 2003: 116) Zum anderen finden sich in der parlamentari-
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schen Debatte keinerlei Referenzen zur Koordinierungsmethode und den dort for-

mulierten europäischen Zielen, wie es die Analyse der Reformen gezeigt hat und 

von den Gesprächspartnern auch bestätigt wurde (vgl. Interviews #11; #18). Ein 

Gesprächspartner weist als Erklärung für den faktisch nicht vorhandenen Einfluss 

der OMK/R und die fehlenden Bezügen in der dänischen Debatte zusätzlich darauf 

hin, dass Dänemark in vielerlei Hinsicht auf dem Gebiet der Rentenpolitik als Inno-

vator angesehen werden kann, etwa bei der Kopplung des Rentenalters an die Le-

benserwartung, weshalb im Umkehrschluss die Koordinierungsmethode der däni-

schen Rentenpolitik inhaltlich keinen Mehrwert brachte: „In pension politics, Den-

mark itself is a benchmark-setter and agenda-setter, which is why the OMC did not 

add any value to the national pension debate.“ (Interview #6) Differenzierter fällt die 

Bewertung der haushaltspolitischen Instrumente aus. Die von allen dänischen Re-

gierungen verfolgte Konsolidierungsstrategie findet ungeteilte Zustimmung der eu-

ropäischen Institutionen. Ein hierauf gerichteter Dialog zwischen nationalen und 

supranationalen Akteuren findet allerdings weitgehend nicht statt, wie die Auswer-

tung der einzelnen Reformprozesse gezeigt hat. Die durchgeführten Rentenrefor-

men werden in den Verfahren der makroökonomischen Steuerung zumeist nur 

oberflächlich und im Nachgang ihrer Implementierung angesprochen. Eine wirkliche 

Diskussion der Maßnahmen findet allerdings nicht statt, was darin begründet liegen 

mag, dass der budgetäre Druck angesichts des guten volkswirtschaftlichen Umfelds 

gering ausfiel und einen europäischen Einflussversuch unnötig erschienen ließ. 

Eine Ausnahme hiervon bilden allerdings die Rentenreform 2011 und die darin vor-

genommene Beschneidung des Efterløn-Vorruhestandssystems. Diese tiefgrei-

fende Reform kann zunächst als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise und 

den kurzfristig erhöhten Konsolidierungsdruck angesehen werden. Katalysatorisch 

wirkte auf diesen Reformprozess sicherlich der europäische Haushaltsdruck, der 

durch die Eröffnung eines Defizitverfahrens institutionell sichtbar wurde. Zwar wur-

den im Rahmen des Defizitverfahrens keine rentenpolitischen Reformempfehlun-

gen ausgesprochen, doch kann dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zumindest ein 

indirekter Druck zur Haushaltskonsolidierung unterstellt werden. Die Sanktionsmög-

lichkeiten für Dänemark fallen als Nicht-Eurostaat bei Nichterfüllung der Defizitvor-

gaben zwar deutlich hinter das Sanktionspotenzial für Eurostaaten zurück, doch 

merken die Gesprächspartner an, dass Dänemark selbst eine stabilitätsorientierte 

Haushalts- und Wirtschaftspolitik verfolgt, weshalb entsprechende europäische 
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Empfehlungen den nationalen Diskurs bestätigen und den politischen Akteuren als 

Argumentationshilfe dienen können. Zudem ist Dänemark trotz primärrechtlich fest-

geschriebenem Opt-Out von der Gemeinschaftswährung freiwillig Mitglied des 

Wechselkursmechanismus II und fühlt sich den Konvergenzkriterien verpflichtet, 

weshalb die Gesprächspartner dem indirekt wirkenden europäischen Haushalts-

druck durchaus einen unterstützenden, wenngleich nicht lenkenden Einfluss auf die 

Rentenreform 2011 unterstellen: „One the one hand it is a Danish discussion, and 

on the other hand it is a European discussion. But they are linked, since the Danish 

krone is part of the European Exchange Rate Mechanism II. It is some kind of indi-

rect pressure.“ (Interview #12; ähnlich die Aussagen bei #6 und #11; zudem: De la 

Porte/Natali 2014: 742) Gestützt wird diese Einschätzung eines nur geringen Ein-

flusses der europäischen Ebene durch die Analyse des im Umfeld der Reform statt-

findenden Dialogs zwischen der dänischen Regierung und den europäischen Insti-

tutionen. So hatte die Europäische Kommission im Nachgang der Rentenreform 

2006 erstmals angemerkt, dass sie die Empfehlung der nationalen Reformkommis-

sion zur vollständigen Abschaffung des Vorruhestandssystems ausdrücklich unter-

stützt (vgl. Europäische Kommission 2007b: 42). Im Vorfeld der Rentenreform 2011 

hat die Europäische Kommission unter dem Eindruck der Finanz- und Wirtschafts-

krise ihren Standpunkt erneuert und eine Reform des Vorruhestandsprogramms als 

„besonders wichtig“ bezeichnet (Europäische Kommission 2010g: 6). Tatsächlich 

erwog auch die Regierung danach kurzzeitig eine vollständige Abschaffung des Ef-

terløn-Vorruhestandssystems, was allerdings schlussendlich am Widerstand der 

oppositionellen Parteien scheiterte. Einen zweifelsohne direkten Einfluss jedenfalls 

hatte das europäische Antidiskriminierungsrecht auf das Efterløn-System, welches 

in seiner ursprünglichen Fassung ein Wohnortkriterium für den Bezug einer Vorru-

hestandsleistung beinhaltete. Nachdem die Europäische Kommission diese Rege-

lung aber als unvereinbar mit europäischem Recht ansah und eine Diskriminierung 

von EU-Bürgern feststellte, hat die Mitte-Links-Regierung im Frühjahr 2000 die Ef-

terløn-Regelungen überarbeitet und die Notwendigkeit eines Wohnsitzes in Däne-

mark für den Bezug von Efterløn-Leistungen gestrichen (Gesetz 397 vom 31. Mai 

2000). Die dänische Regierung reagierte mit der Änderung bereits nach der Festle-

gung der Europäischen Kommission und ließ es erst gar nicht auf ein Vertragsver-

letzungsverfahren ankommen. 
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Tabelle 12: Zusammenfassung Download-Europäisierung in Dänemark 

Reform Kongruent zu 
EU-Zielen und 
Vorgaben? 

Referenzen 
im parl. Pro-
zess? 

Einfluss mittels wel-
chen Kanals erkenn-
bar? 

Ausmaß Eu-
ropäisie-
rung 

Reform 
1999 

Ja Ja 
Deutlich bei Efterløn-
Wohnortkriterium 

Absorption 

Førtidspen-
sionsreform 
2001 

Ja Nein 
Kein Einfluss erkenn-
bar 

- 

Seniorens-
check 2002 

Ja Nein 
Kein Einfluss erkenn-
bar 

- 

Welfare Re-
form 2006 

Ja Nein 
Kein Einfluss erkenn-
bar 

- 

Auflösung 
SP 

Ja Nein 
Kein Einfluss erkenn-
bar 

- 

Reformpak-
ken 2020 

Ja Nein 
Mittelbar durch Haus-
haltsdruck 

Absorption 

Erhöhung 
Rentenalter 
2015 

Ja Nein 
Kein Einfluss erkenn-
bar 

- 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 

Jenseits des konkreten, auf einzelne Reformmaßnahmen bezogenen Austauschs 

mit den europäischen Institutionen fallen die dänischen Upload-Bemühungen in der 

Alterssicherungspolitik zurückhaltend aus. Die befragten Experten begründen dies 

einerseits mit dem komplexen und sich von den klassischen europäischen Renten-

systemen unterscheidenden dänischen Rentensystem, was eine aktive Beeinflus-

sung und inhaltliche Gestaltung der europäischen Rentendebatte verhindere (Inter-

view #18). Zudem betonen alle Gesprächspartner, dass Rentenpolitik kein Thema 

von hoher Priorität für Dänemark sei, weshalb es auch keinen entsprechenden Ver-

such gebe, die inhaltliche Ausrichtung der europäischen Rentenpolitik zu beeinflus-

sen: „It is difficult to promote something that is irrelevant for the country.“ (Interview 

#11) Im Wesentlichen beschränken sich die weitergehenden Upload-Bemühungen 

deshalb auf die Verhinderung von weiteren Kompetenzübertragungen und damit 

einhergehenden größeren (und direkteren) Zugriffsrechten europäischer Akteure 

auf die dänische Sozial- und Alterssicherungspolitik, auf eine stärkere Durchset-

zung bereits bestehender Instrumente und Verpflichtungen insbesondere im Be-

reich der makroökonomischen Steuerung und eine Verhinderung einer weiteren 

Spaltung der Europäischen Union entlang der Teilnahme an der Gemeinschafts-

währung (Interviews #4; #18). Ein hervorzuhebender indirekter und passiver Upload 
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findet sich bei der von Dänemark eingeführten Kopplung des Rentenalters an die 

statistische Lebenserwartung. Diese Maßnahme wurde nach Auskunft der befrag-

ten Vertreter der Europäischen Kommission von Dänemark in den europäischen 

„Instrumentenkasten“ übernommen. Ähnlich passiv und insgesamt nur schwach 

ausgeprägt ist auch die dänische Interload-Dimension. In den parlamentarischen 

Auseinandersetzungen finden sich keine Referenzen und Bezüge zu Erfahrungen 

und Rentenreformen in anderen europäischen Ländern. Überwiegend wird Däne-

mark nur von anderen Mitgliedstaaten als Ansprechpartner und Ideengeber kontak-

tiert, worin sich die dem dänischen Alterssicherungssystem regelmäßig zugespro-

chene Vorbildfunktion widerspiegelt. 

4.2 Österreich 

4.2.1 Rahmenbedingungen 

Das politische System Österreichs 

Verfassungsrechtlich ruht die Republik Österreich auf dem bereits 1920 erlassenen 

und 1929 weitreichend novellierten Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), das nach 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Herrschaft wieder 

in Kraft gesetzt wurde (vgl. Berka 2005: 10; Pelinka 2009: 607; Öhlinger 2017: 

105f.). Es konstituiert Österreich als demokratischen und föderalen Rechtsstaat mit 

einem abgeschwächten semi-präsidentiellen Regierungssystem (vgl. Döring/Hön-

nige 2008: 455; Helms/Wineroither 2017: 194; Steffani 1995: 639). 

Staatsoberhaupt Österreichs ist der Bundespräsident, der für die Dauer von sechs 

Jahren von der wahlberechtigten Bevölkerung direkt gewählt wird. Eine einmalige 

Wiederwahl ist möglich. Erreicht in der ersten Wahlrunde kein Kandidat die absolute 

Mehrheit, kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten 

Stimmen. Aus der direktdemokratischen Legitimierung durch die wahlberechtigte 

Bevölkerung folgt auch die politische Verantwortlichkeit des Bundespräsidenten ge-

genüber den Wählern: Der Bundespräsident kann allein durch eine Volksabstim-

mung abgesetzt werden. Das Bundes-Verfassungsgesetz weist dem Bundespräsi-

denten eine Reihe von Kompetenzen zu, die über die Rolle als reines Vollzugs- und 
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Repräsentationsorgan hinausgehen. Zugleich ist die Wahrnehmung dieser Kompe-

tenzen oftmals an einen vorausgehenden Vorschlag der übrigen Verfassungsor-

gane geknüpft, was dem politischen Gestaltungswillen des Bundespräsidenten ein-

schränkend gegenübersteht (vgl. Hartmann/Kempf 2011: 127f.). Die Verfassungs-

wirklichkeit ist zudem von einem ausgeprägten „Rollenverzicht“ der bisherigen Bun-

despräsidenten zugunsten der Bundesregierung geprägt, insbesondere in der Au-

ßenpolitik (Pelinka 2009: 609; Helms/Wineroither 2017: 194-198). Von herausgeho-

bener politischer Bedeutung nach innen ist die Ernennung des Bundeskanzlers 

durch den Bundespräsidenten und der übrigen Mitglieder der Bundesregierung auf 

Vorschlag des Bundeskanzlers, wobei der Bundespräsident dabei verfassungs-

rechtlich nicht an die Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat gebunden ist (vgl. Pelinka 

2009: 609f.). Zugleich weist das Bundes-Verfassungsgesetz dem Bundespräsiden-

ten die (bislang nie genutzte) Möglichkeit zu, den Bundeskanzler oder die gesamte 

Bundesregierung zu entlassen (vgl. Art. 70 Absatz 1 Satz 2 B-VG) und den Natio-

nalrat aufzulösen (Art. 29 Abs. 1 B-VG; vgl. Döring/Hönnige 2008: 457). 

Österreich gehört zu den Ländern mit einem schwachen Bikameralismus, fällt die 

Kompetenzausstattung des Nationalrats doch deutlich größer aus als die des Bun-

desrates (vgl. Grande 2002: 198). Der Nationalrat setzt sich aus 183 Abgeordneten 

zusammen, die für eine Wahlperiode von fünf Jahren von der wahlberechtigten Be-

völkerung nach dem Verhältniswahlrecht gewählt werden (vgl. Pelinka 2009: 611). 

Demgegenüber spiegelt der Bundesrat den föderalen Staatsaufbau Österreichs wi-

der und setzt sich als Vertretungsorgan der Bundesländer auf Bundesebene de-

gressiv-proportional aus Mitgliedern der einzelnen Länderparlamente zusammen. 

Die Bundesregierung ist abhängig von den Mehrheitsverhältnissen im Nationalrat 

und entsprechend auch nur diesem politisch verantwortlich, nicht jedoch dem Bun-

desrat (vgl. Pelinka 2009: 611). Die Gesetzgebung üben der Nationalrat und der 

Bundesrat gemeinsam aus (Art. 24 B-VG). Weil der Bundesrat jedoch nur über ein 

suspensives Vetorecht bei einfachen Gesetzen verfügt, fällt dessen (Mit-) Gestal-

tungspotential als föderales Korrektiv wie parteipolitisches Oppositionsinstrument 

nur marginal aus (vgl. Helms/Wineroither 2017: 210). 

Mitunter weitreichende politische Implikationen gehen vom Verfassungsgerichtshof 

(VfGH) aus, der als unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit eine besondere Aus-

gestaltung und Stellung im staatlichen Institutionengefüge einnimmt (vgl. Berka 
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2005: 264; Obinger/Tálos 2006: 37; Kneip 2008). Die österreichische Bundesver-

fassung weist dem Verfassungsgerichtshof zur Kontrolle allen staatlichen Handelns 

auf Verfassungsmäßigkeit eine Reihe von Kompetenzen zu. Von Bedeutung ist hier-

bei neben der Wahlrechtsprüfung (Art. 141 B-VG) und einzelnen Verfahren bei 

Kompetenzstreitigkeiten (Art. 138 B-VG) insbesondere die Normenkontrolle als Ver-

fassungsgerichtsbarkeit im engeren Sinne (vgl. Art. 139, 140 B-VG). Im letzteren 

Verfahren prüft der Verfassungsgerichtshof die Vereinbarkeit von Bundesgesetzen 

mit der Bundesverfassung und Verordnungen auf ihre Gesetzmäßigkeit (Art. 139, 

140 B-VG) und kontrolliert damit die demokratisch legitimierten und parlamentarisch 

vermittelten Mehrheitsentscheidungen auf ihre Rechtmäßigkeit (vgl. Berka 2005: 

264). Zugleich besteht für den Gesetzgeber jedoch die Möglichkeit, vom Verfas-

sungsgerichtshof verworfene einfache Gesetze mit einer „Verfassungsdurchbre-

chung“ (Berka 2005: 266) in den Verfassungsrang zu heben und so ihre Geltung 

auch gegen den richterlichen Einspruch durchzusetzen. Die hierfür notwendige 

Zweidrittelmehrheit im Nationalrat war insbesondere in Zeiten von „Großen Koaliti-

onen“ bislang regelmäßig gegeben, was zur Folge hat, dass das Verfassungsrecht 

in Österreich wiederholt unter tages- wie parteipolitischen Gesichtspunkten ange-

passt wurde (vgl. Berka 2005: 20f.; Wineroither 2009: 247). Nach diesem Muster 

wurden etwa unterschiedliche Altersgrenzen in der Pensionsversicherung bis ins 

Jahr 2033 festgeschrieben, obwohl eine solche im Kern geschlechterdiskriminie-

rende Regelung vom Verfassungsgerichtshof mit Blick auf den Gleichheitsgrund-

satz verworfen wurde (vgl. Schulze/Schludi 2006: 560). Die insgesamt 14 Mitglieder 

des Verfassungsgerichtshofs werden durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag 

der Bundesregierung, des Nationalrates oder des Bundesrates ernannt. Obwohl 

sich der Verfassungsgerichtshof somit unter parteipolitischen Gesichtspunkten und 

Erwartungen rekrutiert, wird ihm in der Literatur eine überparteiliche Rechtspre-

chung und eine eher zurückhaltende Verfassungsinterpretation im Sinne eines „ju-

dicial restraint“ bescheinigt (vgl. Berka 2005: 267; Pelinka 2009: 634; Ehs 2015: 17). 

Wie in den meisten westeuropäischen Systemen üblich, werden auch in Österreich 

Gesetzesinitiativen größtenteils von der Regierung eingebracht, die sich dabei auf 

eine spezialisierte Ministerialbürokratie stützen kann (vgl. Pelinka 2009: 617; Ismayr 

2009: 35). Zusätzlich haben Regierungsvorlagen bereits ein formalisiertes Begut-

achtungsverfahren im vorparlamentarischen Raum durchlaufen, in welchem inte-
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ressierten Akteuren, allen voran den Sozialpartnern und potentiell betroffenen zivil-

gesellschaftlichen Akteuren, die Möglichkeit zur frühzeitigen Stellungnahme einge-

räumt wird. Zahlenmäßig weniger von Bedeutung sind Gesetzesentwürfe, die durch 

ein Volksbegehren oder als parlamentarische Initiative von einer qualifizierten Zahl 

an Mitgliedern des Nationalrates, des Bundesrates oder eines parlamentarischen 

Ausschusses direkt eingebracht werden und grundsätzlich kein vorparlamentari-

sches Begutachtungsverfahren durchlaufen müssen. Der parlamentarische Gesetz-

gebungsprozess ist von einer Reihe von festgeschriebenen Verfahrensabläufen 

strukturiert. Die in den Nationalrat eingebrachten Gesetzesvorhaben werden in ei-

nem ersten Schritt in dem fachlich zuständigen Ausschuss beraten, ehe die (ggf. 

abgeänderte) Vorlage im Plenum debattiert und entschieden wird. Die eigentlich 

vorgesehenen drei Lesungen werden in der parlamentarischen Praxis zumeist auf 

eine (in der Systematik: dritte) abschließende Lesung im Plenum verkürzt (vgl. 

Berka 2005: 158f.; Pelinka 2009: 618). Daran anschließend wird in einem zweiten 

Schritt die vom Nationalrat verabschiedete Vorlage dem Bundesrat zur Befassung 

vorgelegt, der jedoch lediglich mit einem suspensiven Vetorecht ausgestattet ist und 

entsprechend nur über einen begrenzten politischen Handlungsspielraum verfügt. 

Seinen Abschluss findet das jeweilige Gesetzesvorhaben mit den zur Ausfertigung 

nötigen Unterschriften durch den Bundeskanzler, den zuständigen Fachminister 

und durch den Bundespräsidenten. Diese haben dabei kein inhaltliches Vetorecht 

(vgl. Pelinka 2009: 619). 

Das österreichische Parteiensystem hat sich seit der Nationalratswahl 1986 und 

dem erstmaligen Einzug der Grünen von einem konzentrierten Zweieinhalb-Partei-

ensystem zu einem Mehrparteiensystem ausdifferenziert (vgl. Niedermayer 2008: 

371f.; Ismayr 2009: 51; Pelinka 2009: 623). Dominierend sind dabei die Österreichi-

sche Volkspartei (ÖVP), die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) sowie 

die (rechtspopulistische) Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Diese sind auf allen 

föderalen Ebenen vertreten und stellen seit 1945 in variierenden Konstellationen 

auch die Bundesregierung (vgl. Pelinka 2009: 622-625; Hartleb 2011; Hei-

nisch/Hauser 2014; Wineroither/Kitschelt 2017; Poier/Saywald-Wedl/Unger 2017; 

Bundeskanzleramt 2018). Die beiden Volksparteien SPÖ und ÖVP lassen sich als 

im Grundsatz pro-europäisch klassifizieren, unter deren gemeinsamer Regierungs-

verantwortung 1995 nicht zuletzt der Beitritt zur Europäischen Union vollzogen 

wurde (vgl. Kopeinig 2014). Auch die FPÖ setzte sich lange Zeit für eine Teilnahme 
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Österreichs am europäischen Integrationsprojekt ein, vollzog nach der Nationalrats-

wahl 1986 jedoch einen programmatischen Wandel und vertritt seither u. a. eine 

dezidiert EU-kritische Haltung (vgl. Pelinka 2002; Schulze/Schludi 2006: 562; Hart-

leb 2011; Wineroither/Kitschelt 2017: 268f.). 

Tabelle 13: Österreichische Bundesregierungen im Untersuchungszeitraum 

Regierung Amtszeit Partei/Koalition 
Regierungsmehrheit 
(% Sitze Nationalrat) 

Klima 28.01.1997 – 04.02.2000 SPÖ/ÖVP 67,2 % 

Schüssel I 04.02.2000 – 28.02.2003 ÖVP/FPÖ 56,8 % 

Schüssel II 28.02.2003 – 11.01.2007 ÖVP/FPÖ/BZÖ 53,0 % 

Gusenbauer 11.01.2007 – 02.12.2008 SPÖ/ÖVP 73,2 % 

Faymann I 02.12.2008 – 16.12.2013 SPÖ/ÖVP 59,0 % 

Faymann II 16.12.2013 – 17.05.2016 SPÖ/ÖVP 54,1 % 

Quelle: eigene Zusammenstellung, nach Daten von Bundeskanzleramt (2018); Nationalrat (2018). 

Volkswirtschaftliches Umfeld 

Die österreichische Volkswirtschaft befand sich im für diese Arbeit ausgewählten 

Untersuchungszeitraum 1999-2015 auf einem dauerhaften Wachstumspfad, wenn 

auch im Zeitverlauf mit abnehmender Tendenz. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im 

Durchschnitt um 1,6 Prozent pro Jahr, was auch dem Mittelwert der Europäischen 

Union entspricht (vgl. Eurostat 2018). Eine Zäsur setzte jedoch der krisenhafte Ein-

bruch 2009, der die Expansionsphase mit -3,8 Prozent nicht nur kurzzeitig unter-

brach, sondern den österreichischen Wachstumspfad in den Folgejahren auch deut-

lich dämpfte (vgl. Oesterreichische Nationalbank 2014: 14-17). Während in den Vor-

krisenjahren 1999 bis 2008 das Bruttoinlandsprodukt im Durchschnitt noch um 2,5 

Prozent pro Jahr zulegen konnte, halbierte sich das Wirtschaftswachstum in den 

Jahren nach dem Einbruch (2010 bis 2015) auf nur noch 1,2 Prozent pro Jahr (vgl. 

Eurostat 2018). Insgesamt lag die österreichische Wirtschaftskraft am Ende der Un-

tersuchungsperiode 27,2 Prozent über dem Ausgangswert (1999), während die 

Wirtschaftsleistung der Europäischen Union als Ganzes um knapp 26 Prozent zu-

legen konnte (vgl. Eurostat 2018). Der dem Vorzeichen nach positive Wirtschafts-

verlauf im Untersuchungszeitraum spiegelt sich auch in den Zahlen zur Beschäfti-

gungssituation in Österreich wider. Die Arbeitslosenquote bewegte sich im Untersu-

chungszeitraum in einem Korridor von 3,9 bis 5,7 Prozent und rangiert mit einem 
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Mittelwert von 4,9 Prozent gut einen Prozentpunkt unterhalb des europäischen Ni-

veaus (vgl. Eurostat 2018a). Zugleich konnte die Zahl der Beschäftigten im Alter 

von 20 bis 64 Jahren im Verhältnis zur Wohnbevölkerung von 71 Prozent (1999) auf 

74,3 Prozent (2015) gesteigert werden, was gut vier Prozentpunkte mehr als der 

europäische Schnitt sind (vgl. Eurostat 2018b). Das gute volkswirtschaftliche Um-

feld spiegelte sich gleichwohl nicht im Finanzierungssaldo des österreichischen 

Staates wider. Im Untersuchungszeitraum verbuchte der österreichische Staat ein 

durchschnittliches Defizit von -2,5 Prozent pro Jahr und lag damit nur unwesentlich 

unterhalb der europäischen Defizitgrenze von drei Prozent, wie sie im Stabilitäts- 

und Wachstumspakt niedergelegt ist. In Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise ist 

das Finanzierungsdefizit 2009 auf -5,3 Prozent angestiegen, weshalb der Rat der 

Europäischen Union im selben Jahr auch ein Defizitverfahren gegen Österreich ein-

geleitet hat, das erst im Juli 2014 wieder geschlossen wurde (vgl. Rat der Europäi-

schen Union 2010; ders. 2014; Eurostat 2018c). Parallel hierzu hat sich auch der 

Schuldenstand Österreichs entwickelt. Lag dieser vor Ausbruch der Finanz- und 

Wirtschaftskrise 2008 mit 68,4 Prozent bereits signifikant oberhalb der zulässigen 

Schuldengrenze von 60 Prozent, ist er im weiteren Verlauf der Krise sprunghaft auf 

84,3 Prozent am Ende des Untersuchungszeitraums 2015 angestiegen (vgl. Euros-

tat 2018c). 

Abbildung 12: Wirtschaftswachstum und 
Arbeitslosigkeit in AT (1999-2015) 

Abbildung 13: Finanzierungssaldo und 
Verschuldung AT (1999-2015) 

  

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten von 
Eurostat (2018; 2018a). 

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten 
Eurostat (2018c). 
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Demografische Eckwerte 

Die demografische Situation Österreichs gestaltet sich in der Tendenz schlechter 

als der europäische Durchschnitt (s. Tabelle unten). So lag etwa das Medianalter 

der Bevölkerung mit 37,5 Jahren zu Beginn des Untersuchungszeitraums zwar noch 

leicht unter dem europäischen Vergleichswert (37,7 Jahre), hat diesen bis zum 

Ende der Periode mit 43 Jahren aber bereits signifikant überstiegen (42,4 Jahre) 

(vgl. Eurostat 2018e). Wesentlich verantwortlich für diese im europäischen Schnitt 

vergleichsweise schnelle Alterung der Bevölkerung ist eine unterdurchschnittliche 

Fruchtbarkeitsrate, die mit durchschnittlich 1,34 Kindern pro Frau am linken Rand 

der Untersuchungsperiode im unteren europäischen Mittelfeld lag (vgl. Eurostat 

2018d). Zwar wird in den kommenden Jahren eine dem europäischen Trend fol-

gende leichte Zunahme der Fertilitätsrate erwartet, doch wird diese mit prognosti-

zierten 1,53 Kindern pro Frau im Jahr 2030 auch weiterhin deutlich hinter dem eu-

ropäischen Vergleichswert (1,68) und auf einem insgesamt niedrigen Niveau blei-

ben (vgl. Europäische Kommission 2015a: 355). Nur geringe Rückwirkungen hatte 

der demografische Wandel im Untersuchungszeitraum auf die gruppierte Zusam-

mensetzung der österreichischen Bevölkerung. Konstant blieb zunächst noch die 

Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre), die in Relation zur 

Gesamtbevölkerung mit 67,3 Prozent überdies signifikant über dem europäischen 

Durchschnitt lag (2015: 65,6 Prozent). Bis zum Jahr 2030 wird allerdings ein be-

schleunigter Rückgang auf 61,9 Prozent erwartet. Gleichzeitig ist der Anteil der äl-

teren Personen (65 und mehr Jahre) von 15,4 Prozent auf 18,5 Prozent angestiegen 

(vgl. Eurostat 2018i). Setzt man beide Bevölkerungsgruppen ins Verhältnis, hat sich 

diese sog. Alterslastenquote im Untersuchungsverlauf von 22,9 Prozent auf 27,4 

Prozent erhöht und soll bis zum Jahr 2030 auf dann 38 Prozent weiter ansteigen 

(vgl. Eurostat 2018e; Europäische Kommission 2015a: 355). Österreich folgt damit 

dem europäischen Trend. Deutliche Rückwirkungen hat der demografische Wandel 

auf die Rentenausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Diese sind im Unter-

suchungszeitraum auf 12,9 Prozent angestiegen und lagen damit signifikant über 

dem europäischen Durchschnitt. Zugleich ist mittelfristig ein weiterer deutlicher An-

stieg der öffentlichen Rentenausgaben zu erwarten. Die Europäische Kommission 

erwartet bis zum Jahr 2030 einen Wert von 14,4 Prozent, womit die Rentenausga-

ben Österreichs zu den höchsten in der Europäischen Union gehören werden (vgl. 

Europäische Kommission 2015a: 247; Eurostat 2018h). 
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Tabelle 14: Demografische Eckwerte Österreichs 

 
Österreich Europäische Union 

1999 2015 2030 Δ 1999 2015 2030 Δ 

Medianalter 37,5 43,0 -- -- 37,7 42,4 -- -- 

Lebenserwartung bei Ge-
burt 

78,1 81,3 -- -- 77,7g 80,6 -- -- 

Anteil Erwerbstätige (15-
64)a 

67,3 67,3 61,9 -5,4 62,2 65,6 61,1 -1,1 

Anteil Senioren (65+)a 15,4 18,5 23,5 +8,1 15,4 18,9 24,1 +8,7 

Alterslastenquote (15-64)b 22,9 27,4 38 +15,1 23 28,8 39 +16 

Fruchtbarkeitsrate 1,34 1,49 1,53 +0,19 1,47d 1,57 1,68 +0,21 

Rentenausgaben (öffent-
lich; brutto)c 

10,5 12,9 14,4 +3,9 9,6e 11,1f 11,6 +2,0 

Quelle: eigene Zusammenstellung und Berechnung, nach Daten von Eurostat (2018d; 2018e; 
2018f; 2018g; 2018h; 2018i); Europäische Kommission (2015a). Hinweise: a Anteil an der 

Bevölkerung (in Prozent); b Verhältnis zwischen der Zahl der Personen im Alter von 65 Jahren und 
älter und der Zahl aller Personen zwischen 15 und 64 Jahren; c ohne Hinterbliebenenrente als 

Anteil am Bruttoinlandsprodukt (in Prozent); d im Jahr 2000; e EU-15; f im Jahr 2014 für EU-28; g im 
Jahr 2002 

Zwischenfazit 

Das politische System Österreichs ist von einer augenfälligen Zurückhaltung des 

Bundespräsidenten in der Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlich verbrieften 

Kompetenzen geprägt. Kompensiert wird diese „defensive Rolle“ durch die Bundes-

regierung (Helms/Wineroither 2017: 195). Zugleich besitzt der Bundespräsident im 

Gesetzgebungsprozess keine Kontroll- und Eingriffsrechte, weshalb er aus institu-

tioneller Perspektive keinen Vetopunkt darstellt. Selbiges gilt für die Akteure der Le-

gislative. Während etwa in Dänemark das Parlament für Minderheitsregierungen ei-

nen gesonderten Vetopunkt darstellt, da die Oppositionsparteien in den legislativen 

Aushandlungsprozess für eine parlamentarische Mehrheit eingebunden werden 

müssen, entfällt dieser Kompromisszwang in Österreich aufgrund der eigenen par-

lamentarischen Mehrheit im Nationalrat, auf die sich die Koalitionsregierungen re-

gelmäßig stützen können. Weil zudem der Bundesrat nur über ein suspensives Ve-

torecht bei einfachen Gesetzen verfügt, fällt dieser als Vetopunkt im Institutionen-

gefüge ebenfalls aus. Die Stellung des Verfassungsgerichtshofs als potentieller Ve-

topunkt wiederum entfällt, wenn die Regierungsfraktionen über eine für eine „Ver-

fassungsdurchbrechung“ (Berka 2005: 266) notwendige Zweidrittelmehrheit im Na-

tionalrat verfügen. Dies war im Untersuchungszeitraum bei den Regierungen Klima 

(1997-2000) und Gusenbauer (2007-2008) gegeben. In der Untersuchung des 
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volkswirtschaftlichen Umfelds wird deutlich, dass Österreich im Untersuchungszeit-

raum die europäischen Haushaltsvorgaben dauerhaft nicht einhalten konnte. Im 

Durchschnitt verbuchte der österreichische Staat ein Defizit von -2,5 Prozent pro 

Jahr und lag damit nur unwesentlich unterhalb der europäischen Defizitgrenze von 

drei Prozent, wie sie im Stabilitäts- und Wachstumspakt niedergelegt ist. Kompen-

siert durch den ausgeprägten Wachstumspfad der Wirtschaft in der ersten Hälfte 

des Untersuchungszeitraums konnte der Schuldenstand jedoch zunächst auf einem 

Niveau knapp oberhalb der Maastricht-Grenze von 60 Prozent gehalten werden. Mit 

der Eurokrise und der in der zweiten Untersuchungshälfte insgesamt gedämpften 

Wachstumsdynamik ist der Schuldenstand jedoch dauerhaft auf über 80 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts angestiegen. Für Österreich kann deshalb ein mittlerer 

haushaltspolitischer Druck konstatiert werden, der mit der Eurokrise weiter anstieg. 

Die demografische Situation Österreichs gestaltet sich in der Tendenz schlechter 

als der europäische Durchschnitt. Bereits am linken Rand des Untersuchungszeit-

raums wendete Österreich 10,5 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für sein öffent-

lich-rechtliches Rentensystem auf, was den viertgrößten Wert in der Europäischen 

Union darstellt. Die Alterslastenquote als zentrale demografische Kennziffer ist im 

Untersuchungsverlauf von 22,9 Prozent auf 27,4 Prozent angestiegen und soll bis 

zum Jahr 2030 auf dann 38 Prozent weiter ansteigen (s. o.), was im hier vorliegen-

den Untersuchungsfeld den zweithöchsten Wert nach Portugal (44 Prozent) dar-

stellt und insgesamt einen eheblichen demografischen Druck auf die österreichi-

sche Volkswirtschaft und das im Umlageverfahren ausgestaltete Alterssicherungs-

system signalisiert. 

4.2.2 Das österreichische Alterssicherungssystem 

Das österreichische Alterssicherungssystem ruht mit einem öffentlich-rechtlichen 

Pflichtsystem, Instrumenten der betrieblichen Altersabsicherung und allen Formen 

der privaten Vermögensbildung heute auf insgesamt drei Säulen (vgl. Poteraj 2008: 

84; Blank et al. 2016: 30). Rechtliche Grundlage der ersten Säule sind das Allge-

meine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) aus dem Jahr 1955 und das Allgemeine 

Pensionsgesetz (APG) aus dem Jahr 2004, während die betriebliche Altersvorsorge 

durch das Betriebspensionsgesetz (BPG) geregelt wird. Das öffentlich-rechtliche 
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Pflichtsystem wird durchgeführt von fünf Rentenversicherungsträgern, die als öf-

fentlich-rechtliche Körperschaften ausgestaltet sind und dem Hauptverband der ös-

terreichischen Sozialversicherungsträger angehören. Aufsicht führt das Bundesmi-

nisterium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (vgl. Missoc 2017g). 

Die öffentlich-rechtlich organisierte (erste) Säule ist als umlagefinanziertes (PAYG) 

und leistungsdefiniertes (defined benefit) System ausgestaltet (vgl. Missoc 2017b; 

Fink 2014: 6). Pflichtversichert sind alle gegen Entgelt beschäftigten Arbeitnehmer, 

Bundes- und (teilweise) Landesbeamte sowie alle Selbstständigen und deren mit-

arbeitende Familienangehörige. Versicherungsfreiheit besteht bis zu einem addier-

ten Gesamteinkommen von höchstens 425,70 Euro pro Monat. Eine freiwillige Mit-

gliedschaft ist möglich (vgl. Missoc 2017b). Das öffentlich-rechtliche Pflichtversiche-

rungssystem finanziert sich aus Beiträgen auf das monatliche Erwerbseinkommen 

der Versicherten und aus staatlichen Zuschüssen („Bundesbeitrag“). Der Beitrags-

satz beträgt 22,8 Prozent, wobei der Arbeitgeberanteil bei 12,55 Prozent und der 

Arbeitnehmeranteil bei 10,25 Prozent liegt (vgl. Blank et al. 2016: 35). Als Beitrags-

bemessungsgrenze sind 4.980 Euro festgelegt (vgl. Missoc 2017b). Für Selbststän-

dige beträgt der Beitragssatz 18,5 Prozent und für Bauern 17 Prozent, wobei deren 

Beiträge mittels einer „Partnerleistung des Bundes“ aus Steuermitteln aufgestockt 

werden (vgl. Blank et al. 2016: 35). Der Bundesbeitrag ist als Ausfallhaftung konzi-

piert, nach der „der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe des 

Betrages [leistet], um den die Aufwendungen die Erträge [in der Pensionsversiche-

rung] übersteigen.“ (§ 80 Abs. 1 Satz 1 ASVG). Defizite im öffentlich-rechtlichen 

Pflichtversicherungssystem sind demnach dem Grundsatz nach nicht über eine Bei-

tragserhöhung, sondern aus dem Bundeshaushalt auszugleichen, weshalb der Bei-

tragssatz auch seit 1988 unverändert bei 22,8 Prozent liegt (vgl. Kommission zur 

langfristigen Pensionssicherung 2017: 27). Der Bundesbeitrag belief sich im Jahr 

2015 auf 26,1 Prozent der gesamten Rentenausgaben (vgl. Missoc 2017b). 

Der Bezug einer Altersrente ist in Österreich an den Eintritt des Versicherungsfalls 

mit Erreichen der Regelaltersgrenze und die Erfüllung einer Mindestversicherungs-

zeit geknüpft (vgl. Pensionsversicherungsanstalt 2018: 2). Mit der Pensionsreform 

2004 und dem Allgemeinen Pensionsgesetz (APG) wurden individuelle leistungs-

definierte Rentenkonten eingeführt sowie die Rentenformel und die Zugangsvoraus-

setzungen geändert. Hiervon abweichende Regelungen finden sich allerdings teil-

weise für Personen, die zum Stichtag 31.12.1954 bereits geboren waren und bei 
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Inkrafttreten der Rentenreform am 1. Januar 2005 entsprechend bereits über 50 

Jahre alt waren. Die Regelaltersgrenze liegt für Männer bei 65 Jahren. Für Frauen 

erhöht sich die Altersgrenze im Zeitraum von 2024 bis 2033 schrittweise von 60 auf 

65 Jahre (vgl. Missoc 2017b; BGBl. Nr. 832/1992). Ein vorzeitiger Bezug der Alters-

rente ist für Versicherungsnehmer in der Form einer „Korridorpension“ möglich, 

wenn bei Vollendung des 62. Lebensjahres bereits 40 Versicherungsjahre erreicht 

wurden. Die Korridorpension wird für Versicherungsnehmer, die nach dem Stichtag 

geboren wurden, um 5,1 Prozent für jedes Jahr des früheren Renteneintritts gekürzt. 

Der Abschlag für Versicherungsnehmer, die vor dem Stichtag geboren wurden, be-

trägt 4,2 Prozent pro Jahr (vgl. Pensionsversicherungsanstalt 2017: 4f.). Versiche-

rungsnehmer, die in den letzten 20 Jahren nachweisbar mindestens zehn Jahre 

Schwerarbeit geleistet und mindestens 45 Versicherungsjahre erreicht haben, kön-

nen bereits mit Vollendung des 60. Lebensjahres vorzeitig eine Alterspension be-

ziehen. Der Abschlag beträgt in diesem Fall 1,8 Prozent pro Jahr. Welche Tätigkei-

ten dabei als Schwerarbeit gelten, regelt eine Verordnung des Sozialministeriums 

(vgl. BGBl. II Nr. 104/2006). Zudem besteht mit der als „Hacklerregelung“ bekannten 

Langzeitversicherungspension eine dritte Form der Frühverrentung (vgl. Pensions-

versicherungsanstalt 2018a). Anspruch auf diese Langzeitversicherungspension 

haben nach dem 01.01.1954 geborene Männer und nach dem 02.06.1965 gebo-

rene Frauen, sobald sie 45 Beitragsjahre erworben und das 62. Lebensjahr vollen-

det haben. Für früher geborene Frauen und Männer gelten davon abweichende Zu-

gangsvoraussetzungen. Der jährliche Abschlag bei der Hacklerregelung orientiert 

sich an der Korridorpension. Ein Aufschieben des Renteneintritts über die Regelal-

tersgrenze hinaus ist möglich und wird mit einem Aufschlag von 4,2 Prozent pro 

Jahr, höchstens jedoch mit insgesamt 12,6 Prozent vergütet (vgl. Missoc 2017b). 

Versicherungsnehmer, die vor dem Stichtag geboren wurden, müssen für den Be-

zug einer regulären Altersrente entweder mindestens 180 Versicherungsmonate 

(15 Jahre) in den letzten 360 Kalendermonaten (30 Jahren), oder insgesamt 180 

Beitragsmonate oder 300 Versicherungsmonate gesammelt haben. Versicherungs-

nehmer, die nach dem Stichtag geboren wurden, müssen eine Mindestversiche-

rungszeit von 180 Versicherungsmonaten (15 Jahren) erfüllen, von denen mindes-

tens 84 Monate (7 Jahre) aufgrund einer Erwerbstätigkeit erworben wurden (vgl. 

Pensionsversicherungsanstalt 2018: 2f.; Missoc 2017b). In Teilen angerechnet und 
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durch den Staat als „Teilversicherungszeiten“ finanziell übernommen werden Kin-

dererziehungszeiten, solche der Arbeitslosigkeit, Zeiten mit Bezug von Wochen- o-

der Krankengeld sowie Wehrdienstzeiten (vgl. Missoc 2017b). Die Höhe der Alters-

rente folgt dem Grundsatz „80/45/65“, demzufolge bei einer Versicherungszeit von 

45 Jahren und einem Renteneintritt mit 65 Jahren eine Bruttoersatzrate von 80 Pro-

zent erreicht wird (vgl. Blank et al. 2016: 30). Seit der Rentenreform 2004 werden 

die Rentenanwartschaften jährlich auf individuellen Rentenkonten mit Leistungsga-

rantie gutgeschrieben. Für jedes Versicherungsjahr werden 1,78 Prozent der Bei-

tragsgrundlage (Kontoprozentsatz) als Teilgutschrift auf dem individuellen Renten-

konto verbucht und der allgemeinen Lohnentwicklung folgend aufgewertet. Die 

Summe der Teilgutschriften ergibt bei Renteneintritt die Jahrespension ohne Zu- 

oder Abschläge, die in Teilen zu 14 Monatspensionen ausgezahlt wird (vgl. Pensi-

onsversicherungsanstalt 2017a: 42). Versicherungsnehmer, die bereits vor der Ein-

führung des individuellen Rentenkontos 2005 Rentenanwartschaften erwirtschaftet 

haben, wurden mittels einer „Erstgutschrift“ auf das neue System umgestellt und 

eingegliedert (vgl. Blank et al. 2016: 35). Versicherungsnehmer, deren monatliche 

Rentenzahlung (unter Berücksichtigung sonstiger Einkünfte) unterhalb eines Min-

destrichtsatzes liegt, erhalten eine bedarfsgeprüfte Ausgleichszulage in Höhe der 

Differenz. Für Alleinstehende mit weniger als 30 Beitragsjahren liegt der Richtsatz 

(und damit die Mindestrente) bei 889,34 Euro, mit mindestens 30 Beitragsjahren bei 

1.000 Euro und für Ehepaare bei 1.334,17 Euro (vgl. Missoc 2017b). Die Pensionen 

und Pensionssonderzahlungen unterliegen der Einkommensteuer. Eine Anpassung 

der Rentenzahlungen erfolgt jährlich anhand der Inflationsentwicklung (vgl. Blank et 

al. 2016: 35). 

Die zweite und dritte Säule des österreichischen Alterssicherungssystems spielen 

eine untergeordnete Rolle (vgl. Fink 2014: 6). Grundlage der betrieblichen Alters-

vorsorge sind zumeist Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen, die kapitalge-

deckte und beitragsdefinierte (DC) Systeme etwa in der Form von Pensionskassen 

vorsehen (vgl. Blank et al. 2016: 36f.). Das Leistungsniveau ergibt sich in diesen 

Fällen aus der Höhe der individuell eingezahlten Beiträge, der erzielten Wertent-

wicklung und der statistisch ermittelten restlichen Lebenserwartung bei Rentenein-

tritt. Für Arbeitnehmer, die nach dem 31.12.2002 einen Arbeitsvertrag geschlossen 

haben, gilt zudem das  novellierte Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvor-
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sorgegesetz (BMSVG) und damit das „neue Abfertigungsrecht“. Im Grundsatz han-

delt es sich bei der „Abfertigung“ um ein außerordentliches Entgelt, das zur Über-

brückung bei Verlust des Arbeitsplatzes dem Arbeitnehmer zusteht (vgl. Bundesmi-

nisterium für Finanzen 2018). Weil aber auch bei Renteneintritt über das angesparte 

Kapital verfügt werden kann, wird die Abfertigung grundsätzlich auch als Instrument 

der Altersabsicherung angesehen: „The latter option, however, does not seem to be 

widely used at the moment.“ (Fink 2014: 18) Die Finanzierung erfolgt über ein bei-

tragsorientiertes System, bei welchem über den Arbeitgeber 1,53 Prozent des mo-

natlichen Entgeltes bei einer Betrieblichen Vorsorgekasse (BV-Kasse) angespart 

werden (vgl. Sozialministerium 2018). 

Die dritte Säule umfasst grundsätzlich alle Formen der privaten Zusatzvorsorge. 

Dominierend sind hierbei klassische Lebensversicherungen (vgl. Blank et al. 2016: 

37). Zudem gibt es seit 2003 eine prämienbegünstigte „Zukunftsvorsorge“. Erwerbs-

tätige erhalten hier auf einen Teil ihrer bei einer Rentenversicherung oder einem 

Pensionsinvestmentfonds eingezahlten jährlichen Sparbeträge eine staatliche För-

derung, die gegenwärtig bei 4,25 Prozent liegt und sich an der allgemeinen Entwick-

lung der Kapitalmärkte orientiert (vgl. Bundesministerium für Finanzen 2018). Frü-

hestens nach zehn Jahren kann der Versicherungsnehmer über das Kapital verfü-

gen, wobei eine Verwendung als monatliche Rentenleistung vorgesehen und ent-

sprechend steuerlich begünstigt ist. Bei einer ebenfalls möglichen Auszahlung als 

Einmalbetrag hingegen sind die Hälfte der staatlichen Prämien zurückzuzahlen und 

die bislang steuerfreien Kapitalerträge rückwirkend zu versteuern (vgl. Bundesmi-

nisterium für Finanzen 2018; Blank et al. 2016: 37). Zuletzt gab es knapp 1,4 Mio. 

Verträge mit einem Kapitalvolumen von 8,4 Mrd. Euro (vgl. Österreichische Finanz-

marktaufsicht 2016: 3). 

Tabelle 15: Das österreichische Alterssicherungssystem (vereinfacht) 

 1. Säule 2. Säule 3. Säule 

Träger öffentlich-rechtlich betrieblich privat 

Mitgliedschaft obligatorisch freiwillig freiwillig 

Ziel Lebensstandardsicherung Zusatzabsicherung 

Durchführung 
umlagefinanziertes (PAYG) und leis-

tungsdefiniertes (DB) System 

üblicherweise kapitalgedeckte und 

beitragsdefinierte (DC) Systeme 

Finanzierung 

Beitragssatz: 22,8 Prozent (12,55 

Prozent Arbeitgeber und 10,25 Pro-

zent Arbeitnehmer); Bundesbeitrag 

Individuell je 

nach Kollektiv-

vertrag oder 
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als Ausfallhaftung für Defizite Betriebsverein-

barung. Zudem 

1,53 Prozent 

bei „Abferti-

gung neu“ 

Leistungen 

Höhe der Pension folgt dem 

80/45/65-Grundsatz; personalisiertes 

Rentenkonto mit Kontoprozentsatz 

1,78 Prozent; Mindestrente mittels 

Ausgleichszulage (mind. 889,34 

Euro) 

zumeist Pensi-

onskassen; Ab-

fertigung neu. 

alle Formen der 

privaten Zusatz-

vorsorge, darunter 

„prämienbegüns-

tigte Zukunftsvor-

sorge“ mit staatli-

cher Förderung 

(4,25 Prozent) 

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten von Missoc (2017b), Blank et al. (2016), Fink (2014). 

4.2.3 Up- und Download-Analyse der zentralen Reformen 

Reformprozess im Vorfeld des Untersuchungszeitraums 

Auf dem Höhepunkt der „goldenen Ära“ des österreichischen Sozial- und Renten-

systems Mitte der 1970er Jahre galten als Zugangsvoraussetzung für eine reguläre 

Altersrente eine Mindestversicherungszeit von 15 Jahren und das Erreichen der Re-

gelaltersgrenze, die für Männer bei 65 Jahren und für Frauen bei 60 Jahren lag. Die 

Höhe der Altersrente orientierte sich am Durchschnittsverdienst der letzten fünf 

Jahre vor Renteneintritt (vgl. Obinger et al. 2010: 28; Zeitlberger 2006: 75). Spätes-

tens seit Mitte der 1980er Jahre geriet das österreichische Rentensystem allerdings 

unter einen verstärkten Konsolidierungsdruck, hauptsächlich ausgelöst durch die 

Ölkrise und die sich in der Folge verschlechternden volkswirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen. Die als Defizitausgleich konzipierten Bundeszuschüsse aus dem 

staatlichen Haushalt an das Rentensystem stiegen zwischen 1980 und 1984 von 

19,6 auf 29,1 Prozent der Ausgaben und sollten nach damaligen Projektionen bis 

1990 weiter auf 41,4 Prozent ansteigen. Zeitgleich ist auch die staatliche Schulden-

last bis 1985 um knapp 30 Prozentpunkte auf 38 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

angestiegen (vgl. Schulze/Schludi 2006: 574; Obinger et al. 2010: 39; Zeitlberger 

2006: 75). Als Reaktion darauf wurde bis zum Beginn der dieser Arbeit zugrunde-

liegenden Untersuchungsperiode eine Reihe von Reformen umgesetzt, die auf eine 

Begrenzung der weiteren Kostensteigerungen abzielten. Bereits die von der dama-

ligen sozial-liberalen SPÖ/FPÖ-Regierung angestoßene Pensionsreform 1984 wei-
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tete die Bemessungsgrundlage von fünf auf zehn Jahre aus und schafft den „Grund-

betrag“ ab. Dieser belief sich unabhängig von der Anzahl an Versicherungsjahren 

auf 30 Prozent der persönlichen Bemessungsgrundlage und sollte eine Grundsiche-

rung bieten. Mit der Rentenreform 1987, die von der nachfolgenden großen Koali-

tion aus SPÖ und ÖVP beschlossen wurde, kam es dann zu einer weiteren Aus-

dehnung der Bemessungsgrundlage von zehn auf 15 Jahre. Zudem wurde mit der 

Reform 1987 der Beitragssatz auf den bis heute gültigen Stand von 22,8 Prozent 

angehoben, wobei der Arbeitgeberanteil bei 12,55 Prozent und der Arbeitnehmer-

anteil bei 10,25 Prozent festgeschrieben wurde. Als Reaktion auf ein Urteil des Ver-

fassungsgerichts, welches die Differenzierung der Regelaltersgrenze von Männern 

und Frauen als unvereinbar mit der österreichischen Verfassung ansah, wurde mit 

der Pensionsreform 1992 eine schrittweise Angleichung der Altersgrenze bei 65 

Jahren zwischen 2024 und 2033 beschlossen. Der Konsolidierungsdruck in den 

1990er Jahren wurde durch die geplante Teilnahme an der Währungsunion und die 

damit notwendig gewordene Erfüllung der Konvergenzkriterien zusätzlich verschärft 

und führte zu weiteren parametrischen Änderungen am Rentensystem, hauptsäch-

lich jedoch an den Bestimmungen für einen vorzeitigen Renteneintritt. Mit der Ren-

tenreform 1993 wurde die Indexierung der Rentenzahlungen von einer Bruttolohn- 

auf eine Nettolohnorientierung umgestellt. Die Rentenreform 1997 wiederum erwei-

terte die Bemessungsgrundlage im Falle eines vorzeitigen Renteneintritts von 15 

auf 18 Jahre, um deren Nutzung unattraktiver zu gestalten. Zugleich führte die 

große Koalition ein Bonus-Malus-System ein, welches Zu- bzw. Abschläge in Höhe 

von zwei Prozent pro Jahr für den Fall einer aufgeschobenen oder vorzeitig in An-

spruch genommenen Pension vorsah (vgl. Schulze/Schludi 2006: 571-573). 

Ausgewählte Maßnahmen im Untersuchungszeitraum in Österreich 

Jahr Bezeichnung Zentrale Inhalte 

2000 SRÄG 2000 

Verschärfung Zugangsvoraussetzungen und Ab-

schläge Frührente; Abschaffung der vorzeitigen Al-

terspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit; 

„Hacklerregelung“ 

2003 Budgetbegleitgesetz 

Ausweitung Bemessungsgrundlage und Bonus-Ma-

lus-Regelung für früheren/späteren Rentenantritt; 

Reduktion Zugangsfaktor; Abschaffung der vorzeiti-

gen Alterspension bei langer Versicherungsdauer 

(bis 2017) und bei Arbeitslosigkeit (sofort) 
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Jahr Bezeichnung Zentrale Inhalte 

2004 Pensionsharmonisierung 

Harmonisierung Rentenformen für alle Berufsgrup-

pen im Allgemeinen Pensionsgesetz; Einführung 

individueller Rentenkonten; Einführung Schwerar-

beiterpension und Korridorpension 

2010-

2012 
Krisenmaßnahmen 

Verschärfung „Hacklerregelung“ und Korridorpen-

sion; Harmonisierung nationale Langfristprognose 

mit EU-Szenarien; Kontoerstgutschrift 

2015 Teilpension Einführung staatlich geförderte Altersteilzeit 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 

Sozialrechtsänderungsgesetz SRÄG (2000) 

Die Nationalratswahl am 3. Oktober 1999 hatte weitreichende Folgen für die politi-

sche Landschaft wie die sozialpolitische Ausrichtung Österreichs. Die SPÖ konnte 

ihre Stellung als stärkste parlamentarische Kraft mit knapp 33 Prozent der Stimmen 

zwar verteidigen, musste gegenüber der Wahl 1995 aber einen deutlichen Verlust 

von knapp fünf Prozent hinnehmen und fuhr damit ihr bislang schlechtestes Wahl-

ergebnis ein (vgl. Obinger/Tálos 2006: 23). Auch der bisherige Koalitionspartner der 

SPÖ, die konservative ÖVP, konnte weniger Stimmen als noch bei der letzten Na-

tionalratswahl 1995 für sich gewinnen und erreichte mit nur noch 26,9 Prozent der 

Stimmen ihr ebenfalls schlechtestes Wahlergebnis (-1,4 Prozent). Wahlgewinner 

hingegen waren die rechtspopulistische FPÖ, die mit einem Zugewinn von fünf Pro-

zent auf 26,9 Prozent erstmals gleichauf mit der ÖVP lag, sowie die Grünen, die ihr 

Wahlergebnis gegenüber 1995 um knapp 2,6 Prozentpunkte steigern konnten und 

nunmehr auf 7,4 Prozent der Stimmen kamen (vgl. Obinger/Tálos 2006: 23). Die 

folgenden Koalitionsverhandlungen gestalteten sich schwierig, weil die ÖVP zu-

nächst eine Regierungsbeteiligung ausschloss und die SPÖ wiederum einer Koali-

tion mit der FPÖ eine Absage erteilte (vgl. Schulze/Schludi 2006: 587f.). Auch die 

Idee einer Minderheitsregierung der SPÖ unter Duldung der Grünen scheiterte an-

gesichts nur geringer inhaltlicher Schnittmengen, weshalb die ÖVP Ende Januar 

2000 ihre Bereitschaft für eine Koalition mit der FPÖ signalisierte (vgl. Obin-

ger/Tálos 2006: 24). Die schließlich erfolgreich gebildete Koalitionsregierung von 

ÖVP und FPÖ unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) war aufgrund der 

Regierungsbeteiligung der FPÖ allerdings innen- wie außenpolitisch heftig umstrit-

ten und führte gar zu einer kurzzeitigen Aussetzung der bilateralen Beziehungen 

der übrigen EU-Mitgliedstaaten zu Österreich (vgl. Der Spiegel 2000).  
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Sozialpolitisch bedeutete der Regierungswechsel ebenfalls einen Paradigmen-

wechsel, da beide Parteien den bislang weitreichenden Einfluss der Gewerkschaf-

ten beschneiden wollten und für eine angebotsorientierte Wirtschafts- und Sozial-

politik eintraten (vgl. Schludi 2005: 178; Obinger/Tálos 2010: 113). In diesem Sinne 

rufen die ÖVP und FPÖ in ihrem gemeinsamen Regierungsprogramm einen „neuen 

sozialen Gesellschaftsvertrag“ aus, der die Eigenverantwortung des Einzelnen ge-

genüber dem staatlichen Sozialschutz betont: „Wir vertreten den Standpunkt, dass 

es zum Wesen einer sozialen Gesellschaft gehört, denjenigen zu helfen, die unzu-

reichend oder gar nicht zur Selbsthilfe fähig sind. Moderne Sozialpolitik steht dabei 

im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung, von Leistungsbereitschaft 

und Solidarität. Die Neuordnung der Aufgabenteilung zwischen staatlicher und pri-

vater Sozialverantwortung gehört zu den großen Herausforderungen einer Sozial-

politik, die vor der drohenden Unfinanzierbarkeit und geringer sozialer Treffsicher-

heit immer teurer werdender Leistungen steht. Nur das, was erarbeitet und erwirt-

schaftet wird, kann auch verteilt werden. Grundsätzlich muss Vorsorge Vorrang vor 

Fürsorge haben.“ (Österreichische Bundesregierung 2000: 17) Reformschwerpunkt 

der neuen Mitte-Rechts-Regierung war dabei das Rentensystem, das langfristig zu 

einem Drei-Säulen-Modell umgebaut werden sollte (vgl. Obinger/Tálos 2010: 114). 

Für das gesetzliche Rentensystem sah das Regierungsprogramm zunächst aber 

eine Reihe von kurzfristigen parametrischen Maßnahmen vor, die hauptsächlich mit 

dem Sozialrechtsänderungsgesetz (SRÄG) 2000 umgesetzt werden sollten (vgl. 

Österreichische Bundesregierung 2000a: 12; Schludi 2005: 178). 

Konkret sieht das Reformvorhaben erstens eine Erhöhung des gesetzlichen An-

trittsalters für die vorzeitigen Altersrenten von 55 auf 56,5 Jahre für Frauen bzw. von 

60 auf 61,5 Jahre für Männer vor. Zweitens werden die Abschläge bei einem vor-

zeitigen Bezug der Altersrente von zwei auf drei Prozent pro Jahr angehoben, be-

grenzt auf einen maximalen Abschlag von insgesamt 15 Prozent. Drittens legt das 

Reformgesetz aber auch fest, dass Versicherte mit einer Beitragsdauer von min-

destens 45 Jahren auch weiterhin mit 60 Jahren abschlagsfrei in Pension gehen 

können (sog. „Hacklerregelung“). Viertens wird die vorzeitige Alterspension wegen 

geminderter Arbeitsfähigkeit komplett abgeschafft (vgl. Österreichische Bundesre-

gierung 2000a: 12; Schludi 2005: 178). Die Reform zielt damit primär auf eine finan-

zielle Entlastung des Rentensystems und soll nach dem Willen der Regierung be-

reits bis zum Jahr 2003 Einspareffekte in Höhe von 18,5 Mrd. Schilling bzw. 0,6 
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Prozent des Bruttoinlandsprodukts leisten (vgl. Österreichische Bundesregierung 

2000a: 12). Der Ministerialentwurf wurde am 27.04.2000 vom Bundesministerium 

für Soziale Sicherheit und Generationen in das vorparlamentarische Begutach-

tungsverfahren eingebracht (vgl. Nationalrat 2000). Dort traf das Vorhaben der Re-

gierung auf massiven Widerstand der Gewerkschaften. Kritisiert wurde insbeson-

dere, dass die Regierung die Rentenreform im Alleingang und ohne Einbindung der 

Sozialpartner erarbeitet habe. Zudem werden die einzelnen Maßnahmen und deren 

kurzfristige Umsetzung bereits zum 1. Oktober 2000 als „grobe Mißachtung des ver-

fassungsrechtlich garantierten Vertrauensschutzes“ bezeichnet, da „Menschen, die 

seit Jahrzehnten gearbeitet und Beiträge in die gesetzliche Pensionsversicherung 

einbezahlt haben, […] plötzlich und ohne Notwendigkeit mit einer massiven Ver-

schlechterung ihrer Rechtsposition konfrontiert und – in sehr vielen Fällen – in die 

AItersarbeitslosigkeit abgedrängt [werden].“ (Bundesarbeitskammer 2000: 2) Trotz 

der weitreichenden Ablehnung der Gewerkschaften brachte die Regierung das Re-

formvorhaben aber weitgehend unverändert in den parlamentarischen Prozess ein 

und signalisierte damit ihren Willen, mit der bisherigen Wirtschafts- und Sozialpart-

nerschaft zu brechen. Inhaltlich begründet die Regierungskoalition das Reformvor-

haben im Besonderen mit dem demografischen Wandel und den strukturellen Un-

gleichgewichten im Rentensystem. So beklagen Vertreter der Regierungskoalition 

in der parlamentarischen Debatte zum Gesetzesvorhaben, dass das Rentensystem 

überproportional viele Sonderrenten gewähre, während demgegenüber die reguläre 

Altersrente nur an 14 Prozent der Versicherten ausgezahlt werde: „Schauen Sie 

sich doch um im Land, wir sind doch kein Land von Witwern, Invaliden und Früh-

pensionisten!“ (Nationalrat 2000a: 51) Zudem wird die Befürchtung geäußert, dass 

mit dem demografischen Wandel und der zunehmenden Alterung der Gesellschaft 

der Bundeshaushalt künftig verstärkt zur Finanzierung des Rentensystems heran-

gezogen werden müsse, wenn eine Absenkung des Leistungsniveaus oder eine 

Anhebung des Beitragssatzes vermieden werden soll: „Wir schießen heute, um das 

Pensionsniveau halten zu können, aus dem Bundesbudget 73 Milliarden Schilling 

zu. Im Jahre 2030 […] müssten wir, wenn wir die Maßnahmen, die wir heute vorle-

gen, nicht beschließen würden, 618 Milliarden Schilling aus dem Bundeshaushalt 

zuschießen, um das Pensionsniveau halten zu können. Das entspricht fast dem ge-

samten heutigen Bundesbudget.“ (Nationalrat 2000a: 52) Dem halten Vertreter der 

sozialdemokratischen SPÖ als größter Oppositionspartei aber entgegen, dass 
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durch die verschärften Regelungen für eine vorgezogene Altersrente sehr wohl 

Leistungskürzungen vorgenommen würden, die Regierung dies aber bewusst nicht 

kommuniziere: „So tief greifen Sie in die Taschen der Österreicherinnen und Öster-

reicher und leugnen, dass Sie Pensionskürzungen durchführen, meine sehr verehr-

ten Damen und Herren!“ (Nationalrat 2000a: 49) Zudem erneuerte die SPÖ ihre 

verfassungsrechtlichen Bedenken aufgrund der kurzfristigen Umsetzung des Re-

formvorhabens bereits zum 1. Oktober und kündigte eine Klage vor dem Verfas-

sungsgerichtshof für den Fall an, dass das Gesetzesvorhaben wie beabsichtigt ver-

abschiedet werden sollte (vgl. Schludi 2005: 180). Referenzen zu den rentenpoliti-

schen Strategien und Vorschlägen der europäischen Institutionen oder zu den Ent-

wicklungen und Erfahrungen in anderen europäischen Mitgliedstaaten finden sich 

im parlamentarischen Prozess nicht. Das Reformvorhaben wurde schließlich mit 

den Stimmen der Koalitionsfraktionen am 05.07.2000 und damit nur ein knappes 

halbes Jahr nach Amtsantritt der Regierung im Nationalrat angenommen. Der Bun-

desrat legte keinen Einspruch ein (vgl. Nationalrat 2000). Letztlich keinen Erfolg 

hatte auch die SPÖ mit ihrer wie angekündigt eingereichten Verfassungsbe-

schwerde gegen das Gesetz. Der Verfassungsgerichtshof wertete in seiner Ent-

scheidung G 300-314/02 vom 27.06.2003 die Erhöhung des gesetzlichen Eintritts-

alters für die vorzeitigen Altersrenten und der Abschläge für einen vorzeitigen Ren-

teneintritt als verfassungskonform: „Ein – alles in allem kurzfristiger – Aufschub des 

Pensionsantrittes […] mag für die Betroffenen […] im Einzelfall durchaus belastend 

sein; die Verfassungswidrigkeit der Regelung, die diesen Aufschub vorsieht, folgt 

daraus nicht […].“ (Verfassungsgerichtshof 2003: 135) 

Gegenüber den europäischen Institutionen hat die Bundesregierung die Rentenre-

form erstmals in ihrer Fortschreibung des Stabilitätsprogramms für die Jahre 2000 

bis 2003 angekündigt (vgl. Österreichische Bundesregierung 2000b: 12). Sie wird 

darin als Reaktion auf die Rentenreform 1997 beschrieben, die langfristig zwar zu 

Einsparungen in Höhe von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts führe, „die Dyna-

mik der Pensionsausgaben [aber] nicht ausreichend eingebremst“ habe (Österrei-

chische Bundesregierung 2000b: 12). Vielmehr rechnet die Regierung damit, dass 

der Bundesbeitrag von 65,5 Mrd. Schilling (2000) beschleunigt auf 89,5 Mrd. Schil-

ling (2004) im Berichtszeitraum ansteigen werde, um die auftretenden Defizite im 

Rentensystem auszugleichen. Eine solche Entwicklung steht aber dem von der Re-
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gierung angestrebten Ziel eines ausgeglichenen Haushalts gegenüber und ge-

fährde die Einhaltung der Maastricht-Kriterien. Die Regierung plant einen Rückgang 

des gesamtstaatlichen Haushaltsdefizits von 2,0 Prozent im Jahr 1999 auf 1,3 Pro-

zent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2003, während der Bruttoschuldenstand im 

gleichen Zeitraum von 64,9 auf 61,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinken soll. 

Damit dies gelingen kann, sollen Einsparungen im Rentensystem in Höhe von 0,5 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreicht werden (vgl. Österreichische Bundesre-

gierung 2000b: 12). Insgesamt werden die Konsolidierungsbemühungen von den 

europäischen Institutionen begrüßt. Die Europäische Kommission wertet das Maß-

nahmenpaket der österreichischen Bundesregierung aber als insgesamt „wenig am-

bitioniert“ und zu sehr auf einmalige Spareffekte ausgelegt, weshalb „[t]he required 

minimum budgetary position consistent with the Stability and Growth Pact require-

ments is only met in 2003, the last year of the period covered by the programme.“ 

(Europäische Kommission 2000a: 2) Es sei deshalb aus Sicht der Europäischen 

Kommission ratsam, dass die Bundesregierung strukturelle und in ihrem Umfang 

weitreichendere Konsolidierungsmaßnahmen ergreife, um die Tragfähigkeit der öf-

fentlichen Finanzen dauerhaft sicherzustellen. Nachdrücklich mahnt die Europäi-

sche Kommission deshalb auch an, die angekündigte Rentenreform zügig und voll-

ständig umzusetzen: „it is paramount that the Austrian government pursues these 

reforms rigorously and implements them with utmost determination.“ (Europäische 

Kommission 2000a: 2) Der Rat der Europäischen Union hat sich dieser Bewertung 

angeschlossen und seinerseits eine entschiedene Reform im Rentensystem ange-

mahnt, wenn eine nachhaltige Konsolidierung der öffentlichen Finanzen erreicht 

werden soll (vgl. Rat der Europäischen Union 2000). 

Während der direkte Austausch mit den politischen europäischen Institutionen im 

Vorfeld der Reform somit insgesamt nur oberflächlich ausfiel, hatte der Europäische 

Gerichtshof einen unzweifelhaft deutlichen Einfluss auf die Rentenreform 2000 bzw. 

auf die Abschaffung der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähig-

keit. Die Mitte-Rechts-Regierung hatte in ihrem Regierungsprogramm ursprünglich 

nur eine Reform dieser Rentenform angekündigt und geplant, lediglich das Zu-

gangsalter (bislang 55 Jahre für Frauen/57 Jahre für Männer) anzuheben. Die 

schließlich erfolgte vollständige Abschaffung dieser Frühverrentungsmöglichkeit ist 

aber eine Reaktion auf eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

(Rs. C-104/98; vgl. Risak 2012). Die vorzeitige Alterspension wegen geminderter 
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Arbeitsfähigkeit wurde mit der Rentenreform 1993 eingeführt und hatte zunächst ein 

für beide Geschlechter einheitliches Zugangsalter von 55 Jahren. Als Teil der Kon-

solidierungsbemühungen wurde die Altersgrenze mit der Rentenreform 1996 aber 

für Männer auf 57 Jahre angehoben. Gegen diese Differenzierung im Zugangsalter 

klagte jedoch eine Reihe von Männern vor dem Obersten Gerichtshof, die ebenfalls 

mit 55 Jahren eine vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit er-

halten wollten. Der in Wien ansässige Oberste Gerichtshof hatte Bedenken hinsicht-

lich der Vereinbarkeit der Differenzierung mit den Regelungen der Richtlinie 

79/7/EWG zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 

von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit (s. auch Kapitel 3.3.3). 

Eine Bestimmung dieser Richtlinie erlaubt es den Mitgliedstaaten zwar, „die Fest-

setzung des Rentenalters für die Gewährung der Altersrente oder Ruhestandsrente 

und etwaige Auswirkungen daraus auf andere Leistungen" vom Anwendungsbe-

reich der Gleichbehandlungsrichtlinie auszuschließen (Art. 7 Abs. 1 Lit. a) RL 

79/7/EWG). Das österreichische Gericht bezweifelte allerdings, dass die Alterspen-

sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit unter diesen Ausnahmetatbestand falle 

und eine Differenzierung in der Altersgrenze deshalb zulässig sei und ob es sich 

dabei nicht vielmehr um eine „Invaliditätsleistung" im Sinne der Gleichbehandlungs-

richtlinie handele und unterschiedliche Rentenalter deshalb europarechtswidrig 

seien. Im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof vertrat die (damals noch 

SPÖ/ÖVP-geführte) Bundesregierung jedenfalls den Standpunkt, die Alterspension 

wegen geminderter Arbeitsfähigkeit sei eine Altersrente im Sinne der Gleichbehand-

lungsrichtlinie und sei überdies eng an die reguläre Altersrente angelehnt. Eine wie 

in der regulären Altersrente vorgesehene Differenzierung in der Altersgrenze sei 

deshalb zulässig. Der Europäische Gerichtshof hat sich in seinem Urteil vom 23. 

Mai 2000 letztlich aber der Auffassung des Generalstaatsanwalts angeschlossen 

und die Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit als Invaliditätsleistung 

qualifiziert, weshalb ein für beide Geschlechter unterschiedliches Rentenalter euro-

parechtswidrig sei: „Zwar ist die Gewährung der fraglichen Leistung vom Erreichen 

eines bestimmten Alters abhängig; die Leistung wird jedoch nur Personen gewährt, 

die infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche ihrer körperli-

chen oder geistigen Kräfte außerstande sind, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.“ 

(Europäischer Gerichtshof 2000a: Rn. 22) Die Regierung Schüssel hatte diese Ent-
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scheidung bereits antizipiert und die Abschaffung dieser Pensionsform im Ministe-

rialentwurf zum Sozialrechtsänderungsgesetz 2000 auch explizit mit dem kommen-

den Urteil des Europäischen Gerichtshofs begründet: „Das derzeitige unterschiedli-

che Pensionsalter von Männern und Frauen bei der vorzeitigen Alterspension we-

gen geminderter Arbeitsfähigkeit (55 bzw. 57 Jahre) muss aufgegeben werden, da 

diese Lösung mit großer Wahrscheinlichkeit dem Europarecht widerspricht. Dieses 

Problem ist bereits beim Europäischen Gerichtshof anhängig.“ (Österreichische 

Bundesregierung 2000c: 28) Als Ausgleich für die Abschaffung und die damit ein-

hergehenden „massiven sozialen Probleme“ schafft das Sozialrechtsänderungsge-

setz zugleich die Möglichkeit der Gewährung einer vorzeitigen Alterspension bei 

Arbeitslosigkeit für die betroffenen Personenkreise (vgl. Österreichische Bundesre-

gierung 2000c: 28). Weil der Europäische Gerichtshof eine zeitliche Begrenzung 

seines Urteils ablehnte, befürchtete die Bundesregierung erhebliche Kosten für die 

gesetzliche Rentenversicherung bis zur Umsetzung des Sozialrechtsänderungsge-

setzes, weshalb die Abschaffung der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter 

Arbeitsfähigkeit nach der Verkündigung des Urteils vorgezogen und kurzfristig mit 

dem damals bereits im parlamentarischen Prozess befindlichen Sozialversiche-

rungs-Änderungsgesetz 2000 vollzogen wurde (vgl. Nationalrat 2000b): „Nach der 

vorhergehenden Judikatur des EuGH zu dieser Richtlinie hat dieses Urteil zur Folge, 

dass das benachteiligte Geschlecht so lange Anspruch auf dieselben Vergünstigun-

gen hat, als der nationale Gesetzgeber die EG-Widrigkeit nicht behoben hat. […] 

Mit Rücksicht darauf, dass im Entwurf eines SRÄG 2000 ohnehin die Aufhebung 

des § 253d ASVG samt Parallelbestimmungen mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 

2000 vorgesehen ist, erweist es sich als notwendig, im Interesse der Rechtssicher-

heit sofort wirksame gesetzliche Maßnahmen zu setzen […].“ (Nationalrat 2000c: 3) 

Budgetbegleitgesetz (2003) 

Am 24. November 2002 kam es zu vorgezogenen Nationalratswahlen in Österreich. 

Auslöser hierfür war ein innerparteilicher Konflikt in der FPÖ um das Verhältnis der 

Bundesspitze der Partei zum inoffiziellen Parteivorsitzenden Jörg Haider und deren 

Differenzen hinsichtlich der planmäßigen Durchführung einer für 2003 angedachten 

Steuerreform trotz erheblicher finanzieller Mehraufwendungen als Folge einer 

Hochwasser-Katastrophe im August 2002. Letztlich führte dieser Konflikt erst zum 

Rücktritt der FPÖ-Minister aus der Bundesregierung und schließlich zum Bruch der 
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Koalition, auf den Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) mit dem Ausrufen von 

Neuwahlen reagierte (vgl. Glass/Trinker 2002; Der Standard 2003). Das Wahler-

gebnis brachte zwar erhebliche Verschiebungen zwischen den Parteien, führte 

letztlich aber zu einer Fortsetzung der Mitte-Rechts-Koalition von ÖVP und FPÖ. So 

konnte die konservative ÖVP einen Stimmenzuwachs von knapp 16 Prozentpunk-

ten verzeichnen und wurde mit 42,3 Prozent klar stärkste Kraft im Nationalrat (vgl. 

Obinger/Tálos 2006: 25). Ihr bisheriger Koalitionspartner FPÖ, die bei der Wahl 

1999 noch gleichauf mit der ÖVP bei 26,9 Prozent lag, sackte auf nur noch zehn 

Prozent ab. Die sozialdemokratische SPÖ verzeichnete einen leichten Stimmenzu-

wachs (+3,4 Prozentpunkte) und kam auf 36,3 Prozent, während die Grünen eben-

falls leicht auf 9,5 Prozent zulegen konnten (+ 2 Prozentpunkte). Ähnlich wie nach 

der letzten Nationalratswahl konnten sich die Parteien trotz monatelanger Sondie-

rungsgespräche zunächst nicht auf eine Koalitionsregierung verständigen (vgl. Der 

Spiegel 2003). Erst Ende Februar 2003 gelang es ÖVP und FPÖ, sich auf eine 

Fortsetzung ihrer Regierungszusammenarbeit zu einigen (vgl. Schulze/Schludi 

2006: 590). 

Anknüpfend an ihre sozial- und rentenpolitischen Zielvorstellungen aus der vorheri-

gen Legislatur (s. o.) verfolgte die Mitte-Rechts-Koalition einen weitreichenden Re-

formplan für das österreichische Alterssicherungssystem, obwohl das Rentensys-

tem im Wahlkampf weder von ÖVP noch FPÖ größer thematisiert wurde (vgl. Obin-

ger/Tálos 2006: 89). Vorgesehen war in einem ersten Schritt eine Fortführung des 

graduellen Konsolidierungsprozesses, ehe das gesetzliche Rentensystem in einem 

zweiten Schritt grundlegend zu einem einheitlichen Pensionssystem für alle Erwerb-

stätigen auf Basis eines individuellen Pensionskontos umgebaut werden sollte (vgl. 

Österreichische Bundesregierung 2003: 18-20). Seine Umsetzung fand der erste 

Schritt mit dem Budgetbegleitgesetz 2003, während der paradigmatische Umbau 

mit dem Pensionsharmonisierungsgesetz 2004 (s. u.) vollzogen wurde. 

Inhaltlich setzt das Budgetbegleitgesetz 2003 im Wesentlichen auf eine Verschär-

fung bereits zuvor getroffener Reformmaßnahmen. Nachdem mit der Reform 2000 

die vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit abgeschafft wurde, 

sieht das neuerliche Reformvorhaben nun erstens auch eine Abschaffung der vor-

zeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer bis zum Jahr 2017 vor, was 

dadurch erreicht werden soll, dass das notwendige Rentenalter für diese Pensions-
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form schrittweise an die Regelaltersgrenze (65 Jahre Männer/60 Jahre Frauen) her-

angeführt wird. Zweitens sollen mit der temporären Fortschreibung der „Hacklerre-

gelung“ Personen mit besonders langer Versicherungsdauer dennoch bis zum Jahr 

2010 die Möglichkeit haben, zum derzeit geltenden Frühpensionsalter (61,5 Jahre 

bei Männern, 56,5 Jahre bei Frauen) eine vorzeitige Alterspension in Anspruch zu 

nehmen. Drittens soll die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit sofort abge-

schafft werden. Viertens werden die Abschläge bei einem vorzeitigen Bezug der 

Altersrente von drei auf 4,2 Prozent der Bruttopension pro Jahr erhöht. Analog dazu 

wird der Bonus für einen späteren Renteneintritt ebenfalls auf 4,2 Prozent angeho-

ben. Fünftens wird der Bemessungszeitraum für die Rentenberechnung von den 

besten 15 Jahren auf 40 Jahre ausgedehnt, um eine stärkere Äquivalenz von Bei-

trägen und Leistungen zu erreichen. Sechstens sieht das Reformvorhaben eine Ver-

ringerung der Steigerungsrate von zwei auf 1,78 Prozent vor, wodurch die Höchst-

pension rechnerisch nicht mehr nach 40 Jahren, sondern erst nach 45 Jahren Er-

werbstätigkeit erreicht wird. 

Mit der Rentenreform 2003 im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes verfolgt die 

Mitte-Rechts-Koalitionsregierung drei spezifische Ziele. Erstens soll kurzfristig das 

finanzielle Defizit des gesetzlichen Rentensystems gesenkt und damit die zum De-

fizitausgleich notwendigen Überweisungen aus dem Bundeshaushalt reduziert wer-

den. Die Rentenreform ist damit Teil der von der Regierung angestrebten überge-

ordneten Haushaltskonsolidierung. Zweitens soll die langfristige Tragfähigkeit des 

Rentensystems sichergestellt werden. Und drittens soll das gesetzliche Rentensys-

tem so auf die mittelfristig geplante Einführung eines individuellen Pensionskontos 

und die Zusammenführung der bislang in zahlreiche Berufsgruppen zersplitterten 

Untersysteme vorbereitet werden. Hinsichtlich der finanziellen Nachhaltigkeit stützt 

sich die Koalitionsregierung auf ein Gutachten der Kommission zur langfristigen 

Pensionssicherung aus dem Jahr 2002. Deren zentrale Feststellung war, dass „eine 

nachhaltige Sicherung des Pensionssystems ohne gesetzgeberische Maßnahmen 

nicht möglich sein wird.“ (Pensionsreformkommission 2002: 53) Die Grundlage für 

dieses pessimistische Urteil bilden elf von der Kommission durchgeführte Langfrist-

szenarien, die unterschiedliche Bevölkerungs-, Beschäftigungs- und Produktivitäts-

entwicklungen simulieren und die finanzielle Belastung bis zum Jahr 2050 aufzeigen 

sollen. Bei den Annahmen über die Erwerbsbeteiligung orientierte sich die Kommis-
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sion unter anderem an den beschäftigungspolitischen Zielvorgaben der Europäi-

schen Union. Im Jahr 2000 betrug die Gesamt-Erwerbsquote 67 Prozent und die 

Erwerbsquote der 55 bis 64-Jährigen lag bei 26 Prozent (vgl. Pensionsreformkom-

mission 2002: 73). Die europäischen Zielvorgaben von Lissabon und Stockholm 

(2001) liegen hingegen bei einer Gesamt-Erwerbsquote von 70 Prozent und 50 Pro-

zent für die 55 bis 64-Jährigen. Der Europäische Rat von Barcelona formulierte zu-

dem als Ziel die Anhebung des faktischen Pensionszugangsalters um fünf Jahre bis 

zum Jahr 2010. Die Berechnungen der Kommission zeigten allerdings, dass die 

Gesamtaufwendungen für die Pensionsversicherung von gegenwärtig 10,5 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts selbst in der günstigsten Variante (mit den von der Euro-

päischen Union geforderten hohen Beschäftigungsquoten) auf 12,8 Prozent im Jahr 

2035 ansteigen und erst danach wieder auf 11,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

im Jahr 2050 absinken würden. In der pessimistischen Variante mit niedriger Er-

werbsbeteiligung würden sich die Gesamtaufwendungen bei 15,6 Prozent des Brut-

toinlandsprodukts einpendeln (vgl. Pensionsreformkommission 2002: 71-74). 

Müsste die gesetzliche Rentenversicherung vollständig aus Beiträgen und ohne 

Bundeszuschüsse finanziert werden, würde dies einen Anstieg von 31,3 Prozent 

auf 36,7 Prozent in der optimistischen Variante und 44,4 Prozent in der pessimisti-

schen Variante erfordern (vgl. Pensionsreformkommission 2002: 75). Die Kommis-

sion schlussfolgert aus diesen Langfristszenarien, dass selbst das „optimistischste 

und daher unrealistischste Stockholm-Barcelona-Szenario“ zu einem erhöhten Fi-

nanzierungsaufwand führen würde und eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung al-

lein die langfristige Tragfähigkeit des Rentensystems nicht sicherstellen könne 

(Pensionsreformkommission 2002: 76). Aus Sicht der Kommission sind deshalb zu-

sätzlich weitreichende Leistungsreduktionen notwendig. Konkret spricht sich die 

Kommission dafür aus, die Nettoersatzrate von gegenwärtig durchschnittlich 88 

Prozent auf 80 Prozent abzusenken. Eine solche Reduktion könne die langfristige 

Finanzierbarkeit sicherstellen und trotzdem das Prinzip der Lebensstandardsiche-

rung aufrechterhalten (vgl. Pensionsreformkommission 2002: 77f.). Erreicht werden 

soll dies nach den Vorstellungen der Kommission hauptsächlich durch eine Verrin-

gerung der Steigerungsrate und höhere Abschläge bei vorzeitiger Inanspruch-

nahme der Pension (vgl. Pensionsreformkommission 2002: 58). 

Die Mitte-Rechts-Koalition hat die Vorschläge der Rentenkommission in weiten Tei-

len unverändert für ihr Reformvorhaben übernommen und mit den angestrebten 
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kurz- wie langfristigen Einspareffekten begründet. In der Summe rechnet die Regie-

rung mit kurzfristigen Einsparungen beim Bundesbeitrag zur gesetzlichen Pensions-

versicherung von insgesamt knapp 2,2 Mrd. Euro bis zum Jahr 2007. Dies entspricht 

einem Rückgang der notwendigen Bundesmittel von 3,1 Prozent (2003) auf 2,5 Pro-

zent (2004) des Bruttoinlandsprodukts (vgl. Österreichische Bundesregierung 

2003a: 55f.). Aus finanzieller Perspektive eine nur untergeordnete Rolle spielt dabei 

die Abschaffung der vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die einen kumu-

lierten Einspareffekt von 240 Mio. Euro bis 2007 liefern soll (vgl. Österreichische 

Bundesregierung 2003a: 51). Ausschlaggebend für die Abschaffung war vielmehr 

das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu für beide Geschlechter unterschiedli-

chen Rentenaltersgrenzen in der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Ar-

beitsfähigkeit, die von den Richtern als europarechtswidrig eingestuft wurden (s. o). 

Eine solche Einschätzung befürchtete die Mitte-Rechts-Koalition erneut bei der vor-

zeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit, weshalb diese Pensionsform kurzfristig 

abgeschafft werden soll: „Die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit wird auf-

gehoben, weil gegen sie Bedenken bestehen, ob sie den Anforderungen des Euro-

parechts entspricht. Diese Bedenken gründen sich darauf, dass das Anfallsalter für 

Männer und Frauen unterschiedlich ist und nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften […] dies als einen Verstoß 

gegen die Richtlinie 79/7/EWG zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes 

der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit 

ansehen könnte. An ihrer Stelle wird eine neue Leistung der Arbeitslosenversiche-

rung eingeführt.“ (vgl. Österreichische Bundesregierung 2003a: 44) 

Der Ministerialentwurf wurde am 01.04.2003 vom Bundesministerium für Soziale 

Sicherheit und Generationen in das vorparlamentarische Begutachtungsverfahren 

eingebracht (vgl. Nationalrat 2003). Dort traf das Vorhaben auf heftigen Widerstand 

der Opposition und der Gewerkschaften (vgl. Hacker 2010: 204), die insbesondere 

die Leistungskürzungen als völlig überzogen ansahen und der Regierung die Auf-

gabe der Lebensstandardsicherung durch die gesetzliche Rentenversicherung vor-

warfen. Die Bundesarbeitskammer rechnet in ihrer Stellungnahme zum Ministerial-

entwurf vor, dass die durchschnittlichen Pensionskürzungen in 25 Jahren kumulativ 

bei über 35 Prozent liegen werden (vgl. Bundesarbeitskammer 2003: 8). Einschnitte 

in dieser Größenordnung werden von der Bundesarbeitskammer aber als unsozial 

bewertet und angesichts der Langfristszenarien zur Finanzierbarkeit des System als 
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völlig unverhältnismäßig angesehen: „Einer Pensionsreform in dieser Schärfe hätte 

es in Anbetracht sinkender Gesamtaufwendungen und Bundesbeiträge (in % des 

BIP) nicht bedurft.“ (Bundesarbeitskammer 2003: 10) Die Arbeitskammer weist zu-

dem darauf hin, dass zuletzt knapp 13 Prozent der Rentenausgaben über den Bun-

desbeitrag finanziert wurden und damit sechs Prozentpunkte weniger als etwa noch 

im Jahr 1985. Von einer „akuten, extrem bedrohlichen Finanzkrise der gesetzlichen 

Pensionsversicherung“ (Bundesarbeitskammer 2003: 6) könne [aus Sicht der Bun-

desarbeitskammer] deshalb gar keine Rede sein. Stattdessen wertet die Bundesar-

beitskammer die Reform als Versuch, das gesetzliche Rentensystem „zu Gunsten 

der Wirtschaft und zu Gunsten der neoliberalen Ideologie vom ‚schlanken Staat‘“ zu 

opfern (Bundesarbeitskammer 2003: 10). Die Arbeitgeber begrüßen zwar die Inten-

tion der Mitte-Rechts-Koalition, die langfristige Tragfähigkeit des Rentensystems si-

cherzustellen, kritisieren aber ebenfalls die teils weitreichenden sozialen Auswirkun-

gen der Reform und fordern die Regierung auf, „die Pensionsreform insgesamt in 

ihrer sozial gerechten Ausgestaltung abzurunden“ (Wirtschaftskammer Österreich 

2003: 6). Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) fordert die Regierung zur 

Rücknahme des Gesetzentwurfs auf und bietet an, zusammen mit den Arbeitgebern 

„eine umfassende Reform zur mittel- und langfristigen Sicherung der Pensionen in 

einem harmonisierten Umlagesystem für alle Bevölkerungsgruppen und unter Be-

achtung des Vertrauensschutzes bis zum 30. September 2003 zu erstellen.“ (Ös-

terreichischer Gewerkschaftsbund 2003: 16) 

Trotz dieser teils drastischen Kritik der Sozialpartner hat die Regierung ihr Vorhaben 

größtenteils unverändert in die parlamentarische Beratung eingebracht. Die dortige 

Auseinandersetzung ähnelt in weiten Teilen dem bereits im Begutachtungsverfah-

ren vorgebrachten Argumentationsmuster. Von Seiten der Mitte-Rechts-Regierung 

werden in erster Linie die finanzielle Nachhaltigkeit des Rentensystems und die Not-

wendigkeit der Budgetkonsolidierung hervorgehoben. Bundeskanzler Schüssel 

(ÖVP) etwa kritisiert, dass Österreich innerhalb der Europäischen Union den nied-

rigsten Anteil von in Beschäftigung stehenden Arbeitnehmern zwischen 55 und 

65 Jahren habe (Nationalrat 2003a: 44). Dies belaste nicht nur die öffentlichen 

Haushalte und die Sozialversicherungssysteme, sondern schwäche auch den Wirt-

schaftsstandort Österreich: „Überlegen Sie einmal, was es bedeuten würde, dieses 

Humankapital für Österreichs Wirtschaft und seine Ressourcen nutzbar zu ma-

chen!“ (Nationalrat 2003a: 44) Ähnlich äußert sich der Bundesminister für soziale 
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Sicherheit und Generationen und Vizekanzler Haupt (FPÖ), der auf den engen Zu-

sammenhang von wirtschaftlicher Stärke und einem gut ausgebauten sozialen Si-

cherungsnetz verweist und eine angebotsseitige Entlastung anmahnt: „Daher ist es 

besonders wichtig, dass diese Bundesregierung mit dem Budget und mit den Bud-

getbegleitgesetzen samt dieser Pensionsreform den Wirtschaftsstandort Österreich 

absichert und zukunftsträchtig erhält, denn nur dann werden wir uns auch das hohe 

Niveau des Sozialstaates Österreich für alle leisten können.“ (Nationalrat 2003a: 

46) Verschiedentlich wird von Vertretern der Regierungskoalition die Reform auch 

mit den Verpflichtungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie mit den 

rentenpolitischen Erkenntnissen und Empfehlungen der Europäischen Kommission 

und des Rats der Europäischen Union begründet: „Die Absicht der Bundesregierung 

für eine Reform des Rentensystems wird [von den europäischen Institutionen – 

Anm. des Verfassers] begrüßt. Der gemeinsame Bericht stellt fest, dass durch die 

Schwerpunkte auf der ersten Säule die Aufwendungen aus dem Budget im EU-Ver-

gleich hoch sind – im EU-Vergleich hoch sind! Der gemeinsame Bericht formuliert, 

dass die Reform in der Tat eine Notwendigkeit ist.“ (Nationalrat 2003a: 47) Ähnlich 

wie von den Gewerkschaften im vorparlamentarischen Begutachtungsverfahren 

wird die Reform von der SPÖ und den Grünen in der parlamentarischen Debatte 

hingegen als unsozial beschrieben. Zudem wird von beiden Parteien die Notwen-

digkeit der Reform in ihrer jetzigen Ausgestaltung in Frage gestellt: „Interessant wa-

ren die Aussagen des Herrn Finanzministers, der sich selbst gelobt hat, was er doch 

dafür tut, dass das Wirtschaftswachstum weitergeht. […] Diese Budgetpolitik ist kein 

Beitrag dazu, dass es mehr Wachstum geben wird. […] Kombiniert mit der Geldbe-

schaffungsaktion im Rahmen dieser Pensionskürzungen […] bedeutet dies […] 10 

Milliarden Schilling bei den Pensionisten abkassieren […] , und das ist eine Politik, 

die genau jenes Wirtschaftswachstum verhindert, das wir zur Sicherung der Pensi-

onen bräuchten. Hätten wir ein dynamisches Wirtschaftswachstum, meine Damen 

und Herren, dann bräuchten wir uns um die Sicherung der Pensionen keinerlei Ge-

danken zu machen. Das ist die Wahrheit!“ (Nationalrat 2003b: 56). Angesicht der 

klaren parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse konnten die Koalitionsfraktionen 

ihr Reformvorhaben aber am 11.06.2003 damit erneut nur ein knappes halbes Jahr 

nach Antritt der Regierung im Nationalrat beschließen. Auch der Bundesrat legte 

keinen Einspruch ein (vgl. Nationalrat 2003). 
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Die österreichische Bundesregierung hat ihre Rentenreform 2003 den europäischen 

Institutionen erstmals in der Fortschreibung des Stabilitätsprogramms für die Jahre 

2003 bis 2007 vorgestellt und als integralen Bestandteil der übergeordneten 

Budgetkonsolidierung präsentiert. Als Schwerpunkte ihrer Regierungsarbeit nennt 

die Mitte-Rechts-Koalition unter anderem die nachhaltige Sicherstellung der Finan-

zierbarkeit des österreichischen Pensionssystems, die Fortsetzung von Strukturre-

formen auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte und die Erhöhung der 

Standortattraktivität vor dem Hintergrund der Osterweiterung der EU (vgl. Österrei-

chische Bundesregierung 2003b: 4). Ausdrücklich bekennt sich die konservative 

Bundesregierung zur Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Das öffent-

liche Defizit soll von -1,3 Prozent (2003) auf -0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

(2007) am Ende des Berichtszeitraums gesenkt werden. Zeitgleich soll auch die 

Staatsschuldenquote von 67 Prozent (2003) auf 59,7 Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts (2007) zurückgeführt werden und damit wieder unter der erlaubten Maastricht-

Grenze liegen (vgl. Österreichische Bundesregierung 2003b: 11-16). Die Rentenre-

form stellt aus Sicht der Bundesregierung einen Eckpfeiler in der Erreichung dieser 

Ziele dar. Die Bundesregierung erwartet, „dass die Erwerbsquoten und dadurch das 

Wachstums- und Beschäftigungspotential der Wirtschaft mittel- und langfristig sig-

nifikant gesteigert werden können.“ (Österreichische Bundesregierung 2003b: 22) 

Mittelfristig verspricht die Regierung bis zum Jahr 2006 Einsparungen in Höhe von 

0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Langfristig soll die Ausgabendynamik bis 

zum Jahr 2050 um insgesamt 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gedämpft wer-

den. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um erste Schätzungen; die von der 

Regierung im Stabilitätsprogramm aufgeschlüsselten Auswirkungen der Bevölke-

rungsalterung auf die Nachhaltigkeit in den öffentlichen Finanzen erfolgen ohne Be-

rücksichtigung der Rentenreform 2003. Dieser Umstand wird insbesondere von der 

Europäischen Kommission scharf als „selbstgefällig“ („complacent“)  kritisiert (Euro-

päische Kommission 2003a: 3). Die Europäische Kommission betrachtet die gefor-

derten Ausführungen zur Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen als „one of the 

programme’s corner-stones“, weshalb das vorgelegte österreichische Stabilitätspro-

gramm einen erheblichen Missstand aufweise (Europäische Kommission 2003a: 1). 

In der Breite wertet die Europäische Kommission die von der Bundesregierung an-

gekündigten Konsolidierungsprogramme (auch im Pensionssystem) zwar als richtig 

und sinnvoll, allerdings bestehe die Gefahr, dass die Maßnahmen nur teilweise den 
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von der Regierung erhofften Einspareffekt erzielen würden. Im Falle einer konjunk-

turellen Eintrübung sieht die Europäische Kommission deshalb die Gefahr, dass der 

haushälterische Spielraum nicht ausreiche, um angemessen auf die wirtschaftliche 

Schwäche zu reagieren und die automatischen Stabilisatoren wirken zu lassen. Die 

Europäische Kommission sieht zudem die langfristige finanzielle Stabilität der öf-

fentlichen Haushalte als nicht gegeben an, weshalb die angekündigte Rentenreform 

vollständig umgesetzt werden müsse: „On the basis of current policies, the risk of 

unsustainable public finances in terms of emerging budget imbalances cannot be 

excluded. This is attributable to the high initial level of public spending on pensions, 

amounting to some 15% of GDP, and its projected increase, to a level that would be 

well above that observed in most EU countries.” (Europäische Kommission 2003a: 

3f.) Ähnlich äußerte sich auch der Rat der Europäischen Union, der die angekün-

digte Rentenreform als „unerlässlich” bezeichnete, um das „derzeit niedrige effek-

tive Ruhestandsalter sowie die Erwerbsbeteiligung insbesondere von älteren Arbeit-

nehmern und Frauen zu erhöhen“ und um den kurz- wie langfristig notwendigen 

Konsolidierungsprozess zu unterstützen (Rat der Europäischen Union 2003: 2). Die 

von der Europäischen Kommission angemahnte Analyse der langfristigen Auswir-

kungen der Rentenreform 2003 wurde von der Bundesregierung mit der 2. Fort-

schreibung für die Jahre 2003 bis 2007 nachgeholt. Die Regierung erwartet nun-

mehr als Folge der Rentenreform 2003 einen um 1,1 Prozentpunkte verringerten 

langfristigen Anstieg der Rentenausgaben in der gesetzlichen Sozialversicherung 

von 10,5 Prozent (2005) auf 12,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2050; vgl. Ös-

terreichische Bundesregierung 2003c: 20). Die Präsentation wurde von den euro-

päischen Institutionen begrüßt. Im Ageing Report 2003 des wirtschaftspolitischen 

Ausschusses (EPC) wird die Rentenreform 2003 als ausgewähltes Beispiel präsen-

tiert und in ihren Grundzügen erläutert (vgl. Economic Policy Committee 2003). Die 

Europäische Kommission würdigt die Reform als „comprehensive overhaul of the 

pension system“, was sowohl das versicherungsmathematische Prinzip gestärkt 

habe und das effektive Renteneintrittsalter weiter ansteigen lasse als auch kurz- wie 

mittelfristig einen „major step“ bei der Sicherung der finanziellen Nachhaltigkeit der 

öffentlichen Haushalte und des Rentensystems darstelle (Europäische Kommission 

2004c: 11). Kritisiert wird lediglich insbesondere die lange Übergangszeit bis zum 

vollständigen Auslaufen der Regelungen für einen vorzeitigen Rentenbezug, was 
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die budgetären Einspareffekte unnötig herauszögere. Ähnlich, tendenziell aber et-

was kritischer äußerte sich der Rat der Europäischen Union. Dieser sieht das Land 

durch die Rentenreform „offensichtlich in einer beträchtlich besseren Ausgangspo-

sition, um die durch die Bevölkerungsalterung entstehenden Haushaltsbelastungen 

aufzufangen.“ (Rat der Europäischen Union 2004: 2) Allerdings seien unter Berück-

sichtigung der langen Übergangszeiten die tatsächlichen Einspareffekte ungewiss. 

Zudem äußerte der Rat leichte Zweifel, ob die den Projektionen zur langfristigen 

Nachhaltigkeit des Rentensystems unterstellten reformbedingten starken Erhöhun-

gen der Erwerbsquoten tatsächlich realistisch sind. Die theoretisch gute Bewertung 

der Reform müsse deshalb erst noch „durch die tatsächlichen Entwicklungen bestä-

tigt werden.“ (Rat der Europäischen Union 2004: 2) 

Pensionsharmonisierungsgesetz 2004 

Das Pensionsharmonisierungsgesetz 2004 stellt den zweiten Schritt der Reform-

pläne der Mitte-Rechts-Koalition dar. Kernbestandteil der Reform ist ein neues All-

gemeines Pensionsgesetz (APG), welches künftig für alle Arbeiter, Angestellten, 

Bauern, Selbstständigen und neu eintretenden Bundesbeamten und Politiker gilt, 

sofern sie bis zum 31. Dezember 2004 noch nicht das 50. Lebensjahr erreicht ha-

ben. Die bislang nach Berufsgruppen getrennten Rentensysteme werden damit zu 

einem einheitlichen gesetzlichen Rentensystem zusammengefasst. Zudem wird mit 

der Reform ein individuelles Pensionskonto eingerichtet, auf dem alle geleisteten 

Beiträge und darüber hinaus erworbenen Leistungsansprüche gutgeschrieben und 

aufgewertet werden und das die Grundlage für die spätere Rentenberechnung bil-

det. Dabei gilt der Grundsatz, dass ein Erwerbstätiger nach 45 Versicherungsjahren 

im Alter von 65 Jahren eine Pension in Höhe von 80 Prozent seines durchschnittli-

chen Erwerbseinkommens erhält („65/45/80-Grundsatz“). Das individuelle Pensi-

onskonto ist damit leistungsorientiert, wobei der Kontoprozentsatz von 1,78 Prozent 

der Jahresbeitragsgrundlage aus der Rentenreform 2003 übernommen wurde (s. 

o.). Alle Versicherten erhalten künftig eine „Kontomitteilung“, die Auskunft über den 

Wert des jeweiligen Pensionskontos und die sich daraus ergebenden Rentenan-

sprüche gibt (s. im Detail Kapitel 4.2.4). Neu eingeführt werden zwei Formen einer 

vorgezogenen Altersrente. Mit der sog. „Korridorpension“ ist es künftig möglich, be-

reits mit 62 Jahren in Rente zu gehen, sofern 450 Versicherungsmonate (37,5 
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Jahre) vorliegen. Der Abschlag beträgt dabei dann 4,2 Prozent pro Jahr. Gegen-

sätzlich hierzu wird ein Aufschlag von 4,2 Prozent pro Jahr gewährt, wenn der Pen-

sionsantritt über die Regelaltersgrenze hinaus aufgeschoben wird (höchstens aber 

bis zum 68. Lebensjahr). Eine zweite Sonderregelung steht Arbeitnehmern zu, die 

unter physisch oder psychisch besonders belastenden Bedingungen ihre Arbeit ver-

richten. Diese – von der Regierung in einer Verordnung näher zu bestimmenden – 

Schwerarbeiter können (frühestens) mit Vollendung des 60. Lebensjahres in den 

Ruhestand gehen, sofern 45 Versicherungsjahre erworben und 15 Jahre unter 

Schwerarbeit gearbeitet wurde. Als Abschlag sind dann 2,1 Prozent pro Jahr vorge-

sehen. Letzte zentrale Maßnahme des Reformvorhabens ist eine Umstellung der 

Indexierung laufender Renten. Diese wurden in der Vergangenheit durch „differen-

zierende Eingriffe des einfachen Gesetzgebers in Form von Sonderbestimmungen 

für einzelne Jahre“ (Koch 2013: 488) angepasst, wobei als Orientierungspunkt zu-

meist die Nettolohnentwicklung diente. Künftig soll sich die Anpassung an der Ent-

wicklung der Verbraucherpreise orientieren und damit allein die Kaufkraft der Pen-

sionisten erhalten. 

Die Harmonisierung und Zusammenführung der Teilsysteme in ein einheitliches 

Rentensystem und die Schaffung eines individuellen Rentenkontos wurden von der 

Mitte-Rechts-Koalitionsregierung bereits in ihrem Regierungsprogramm angekün-

digt (vgl. Österreichische Bundesregierung 2003: 18). Zudem forderte der National-

rat mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen in einem Entschließungsantrag im 

Zuge der parlamentarischen Befassung der Rentenreform 2003 die Regierung auf, 

„unter Einbindung der Sozialpartner, der Länder und der Pensionsreformkommis-

sion bis Ende des Jahres 2003 einen Gesetzesentwurf betreffend ein einheitliches 

Pensionsrecht für alle Erwerbstätigen zu erarbeiten und dem Nationalrat bis längs-

tens 31. Dezember 2003 zur Beschlussfassung vorzulegen.“ (Nationalrat 2003b: 

219) Inhaltlich hatte sich bereits die Rentenreformkommission in ihrem zweiten Be-

richt mit „Pensionskontomodellen“ auseinandergesetzt und leistungs- und beitrags-

orientierte Varianten hinsichtlich ihrer finanziellen wie sozialen Nachhaltigkeit unter-

sucht (vgl. Pensionsreformkommission 2002: 53-63). Während die Koalitionsregie-

rung anfänglich noch für ein beitragsorientiertes (DC) System plädierte, sprach sich 

die Rentenreformkommission hingegen für ein leistungsorientiertes (DB) Pensions-

kontomodell aus: „[Dieses] besitzt für den Versicherten die größte Transparenz und 

Sicherheit und ist daher am leichtesten nachvollziehbar. Das Pensionsniveau liegt 
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bei Antritt zum Regelalter je nach Versichertengruppe 9% bis 17% unter dem der-

zeitigen. Eine Veränderung des Pensionsniveaus könnte durch Erhöhung oder Her-

absetzung des Promillesatzes für die jährliche Gutschrift erreicht werden.“ (Pensi-

onsreformkommission 2002: 62) 

Der Ministerialentwurf wurde am 13.09.2004 vom Bundesministerium für soziale Si-

cherheit, Generationen und Konsumentenschutz in das vorparlamentarische Begut-

achtungsverfahren eingebracht (vgl. Nationalrat 2004). Dort traf das Vorhaben auf 

gemischte Reaktionen der Sozialpartner. Im Grundsatz begrüßten diese das Vor-

haben der Koalitionsparteien. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hatte 

im Herbst 2003 selbst noch einen eigenen, als „Österreich-Pension“ bezeichneten 

Vorschlag für ein einheitliches Rentensystem vorgestellt, das ebenfalls dem 

65/45/80-Grundsatz folgte (vgl. Leutner 2003). Weniger die Grundausrichtung als 

vielmehr die konkrete Umsetzung stieß deshalb auf überwiegende Ablehnung der 

Sozialpartner. Die Bundesarbeitskammer wies insbesondere die deutliche Auswei-

tung der Bemessungsgrundlage auf 45 Versicherungsjahre bei der Berechnung der 

Rentenhöhe als sozial unausgewogen zurück, da diese Maßnahme zu deutlichen 

Einbußen für alle jene Versicherten führen werde, die keine geradlinige Erwerbsbi-

ografie hätten: „Hiervon sind vor allem Frauen mit Kindern betroffen, die sehr häufig 

nach Ende der Elternkarenz etliche Jahre Teilzeit arbeiten (müssen). In diesen Fäl-

len führt die im ‚Pensionskonto-Recht‘ vorgesehene Lebensdurchrechnung zu er-

heblichen Pensionsminderungen, die durch die vorgesehene Bewertung der Kin-

dererziehungszeiten bei weitem nicht ausgeglichen werden.“ (Bundesarbeitskam-

mer 2004: 3) Zudem kritisierte die Bundesarbeitskammer, dass Frauen aufgrund 

des geforderten Mindestalters von 62 Jahren „auf Jahrzehnte“ von der Korridorrente 

ausgeschlossen seien und aufgrund früherer Rentenreformen damit nicht vorzeitig 

in Renten gehen könnten: „Für die Bundesarbeitskammer ist das eine krasse Un-

gerechtigkeit und auch arbeitsmarktpolitisch nicht vertretbar.“ (Bundesarbeitskam-

mer 2004: 4) Abschließend kommt die Bundesarbeitskammer nach einer ausgiebi-

gen Aufzählung von weiteren „unsozialen Härten“ zu dem Schluss, dass „sich die 

Bundesregierung nach der misslungenen Pensionsreform 2003 nunmehr auch bei 

der Pensionsharmonisierung in erster Linie von budgetpolitischen Überlegungen lei-

ten ließ.“ (Bundesarbeitskammer 2004: 7) Die Arbeitgeber hingegen begrüßten den 

Reformentwurf als „weitgehend gelungen“, schaffe er doch ein „faires Pensions-

recht für alle Erwerbstätigen, in dem auch ein ausgewogener Ausgleich zwischen 
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den Generationen“ hergestellt werde (Wirtschaftskammer Österreich 2004: 2). Zu-

dem begrüßten die Arbeitsgeber die Einführung eines individuellen Pensionskontos 

als transparente und für jeden Versicherten nachvollziehbare Beitragsaufschlüsse-

lung. Allenfalls kleinere Korrekturen und Ergänzungen wurden von der Wirtschafts-

kammer vorgeschlagen (vgl. Wirtschaftskammer Österreich 2004: 2-4). Letztlich hat 

die Mitte-Rechts-Regierung das Vorhaben aber unverändert in das parlamentari-

sche Verfahren eingebracht. Die dortige Auseinandersetzung mit den Oppositions-

parteien SPÖ und Grünen kann als Fortsetzung des bereits im vorparlamentari-

schen Begutachtungsverfahren ausgebrochenen Grundkonflikts bezeichnet wer-

den. Denn obwohl auch die beiden Oppositionsparteien das Hauptziel einer Harmo-

nisierung und die Ausrichtung am 65/45/80-Grundsatz begrüßten (vgl. Hacker 2010: 

218), lehnten sie die von der Mitte-Rechts-Regierung gewählte Ausgestaltung ent-

schieden ab und kritisierten den vorgelegten Gesetzentwurf wie bereits die Gewerk-

schaften als unsozial. Hauptkritikpunkt der sozialdemokratischen SPÖ ist dabei die 

von der Bundesregierung gewählte Fortsetzung der bereits mit der Rentenreform 

2003 eingeschlagenen „Kürzungspolitik“, die in der Spitze Einbußen von bis zu 40 

Prozent bedeuten würde und nunmehr die Basis für das Allgemeine Pensionsge-

setz (APG) bilde (vgl. Nationalrat 2004a: 2). Aus Sicht der Sozialdemokraten müsste 

deshalb erst die Rentenreform 2003 wieder rückabgewickelt werden, ehe man eine 

Zusammenführung der Systeme vornimmt: „Man kann nicht zuerst den Arbeitern 

und den Angestellten ihre Pensionsansprüche zusammenstreichen und dann auf 

niedrigem Niveau ‚harmonisieren‘.“ (Nationalrat 2004a: 4) Erschwerend aus Sicht 

der Sozialdemokraten kommt noch hinzu, dass für breite Bevölkerungsschichten die 

Renten mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf noch weiter sinken werden, insbe-

sondere durch die geplanten hohen Abschläge in der Korridorrente und die nur ge-

ringe Aufwertung von Ersatzzeiten. Zudem beklagten die Sozialdemokraten eine 

eklatante Benachteiligung von Frauen, die einerseits zumeist keine geradlinige Er-

werbsbiografie hätten und deshalb nur geringe Rentenanwartschaften erwirtschaf-

ten könnten und andererseits aufgrund der unterschiedlichen Altersgrenzen vom 

Bezug einer Korridorrente gänzlich ausgeschlossen seien. Letzteres könnte nach 

Meinung der Sozialdemokraten sogar europarechtswidrig sein (vgl. Nationalrat 

2004a: 8). Ergänzend wurde von den Grünen beklagt, dass das Vorhaben trotz des 

eigentlichen Grundkonsenses unter allen beteiligten Akteuren schlussendlich von 
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der Bundesregierung unter Ausschluss der Oppositionsparteien und der Sozialpart-

ner vorangetrieben wurde (vgl. Nationalrat 2004b: 38). Inhaltlich wiederum kritisier-

ten die Grünen das Vorhaben aufgrund zahlreicher Übergangs- und Sonderbestim-

mungen als völlig intransparent und wenig nachvollziehbar: „Sie haben ein einfa-

ches, transparentes System versprochen; Kollege Molterer hat das hier vor 10 Mi-

nuten wieder behauptet. […] Niemand anderer als Professor Tomandl – das ist ja 

nicht irgendjemand, sondern der Vorsitzende der Pensionsreformkommission – gibt 

es Ihnen schwarz auf weiß, dass Sie es zustande gebracht haben, das komplizier-

teste Pensionssystem der Welt zu schaffen. – Wunderbar! Ich gratuliere.“ (National-

rat 2004b: 39) Die Bundesregierung hingegen verteidigte ihre Reform- und Konso-

lidierungsstrategie. Sie verwies darauf, dass dank der dämpfenden Wirkung der 

Rentenreform 2003 die Ausgaben des Pensionssystems auf maximal 12,2 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2035 steigen und bis zum Jahr 2050 wieder auf 

11,6 Prozent zurückgehen werden (vgl. Nationalrat 2004c: 39). Dies entspricht Ein-

sparungen in Höhe von 0,9 Prozentpunkten gegenüber der prognostizierten Lang-

fristentwicklung auf Basis der Rechtslage vor der Reform 2003. Mit der vorliegenden 

Rentenreform könne das Ausgabenwachstum aus Sicht der Bundesregierung in der 

Spitze um weitere 0,7 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts gesenkt werden. 

So rechnete die Bundesregierung damit, dass die Ausgaben des Pensionssystems 

erst auf maximal zwölf Prozent im Jahr 2035 ansteigen werden und im weiteren 

Prognoseverlauf dann wieder auf 10,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2050) 

zurückgehen werden (vgl. Nationalrat 2004c: 40). Überwiegend gehen die Einspa-

rungen dabei zurück auf die Umstellung der Anpassung laufender Renten: „Mit an-

deren Worten, rund drei Viertel der im Zeitraum 2035 bis 2050 erzielten Einsparun-

gen durch die Reform 2004 resultieren aus der Anpassung, die Änderungen bei der 

Pensionsberechnung ergeben eher kleine Einsparungen. Allerdings führt das Pen-

sionskonto zu Verschiebungen innerhalb der Versicherten, Verschiebungen, die je-

doch insgesamt zu einer aktuarisch faireren Leistungshöhe führen sollten.“ (Natio-

nalrat 2004c: 40) Hauptargument der Bundesregierung für die Einführung des Pen-

sionskontos und die Zusammenführung der unterschiedlichen Untersysteme ist 

deshalb die langfristige Vereinfachung des gesetzlichen Pensionssystems. Den von 

den Oppositionsparteien erhobenen Vorwurf, das neue System sei intransparent 

und wenig nachvollziehbar, wies die Bundesregierung deshalb als temporäre Er-
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scheinung aufgrund der gewählten Stichtagsregelung und der damit einhergehen-

den notwendigen Übergangsbestimmungen zurück: „Es ist kompliziert, und das 

Problem, das wir haben – ich möchte ehrlich darauf replizieren –, ist, dass wir heute 

in rund einem Dutzend von Gesetzen pensionsrechtliche Bestimmungen haben, im 

ASVG, GSVG, in der Bauernversicherung, Beamtenversicherung, Notare, Richter, 

Heeresangehörige, Bundestheaterangehörige, alle haben ein eigenes Pensions-

recht. Daher ist es auch ganz interessant, dass das Übergangsrecht so dick ist […] 

und das neue Gesetz, das APG, das Allgemeine Pensionsgesetz, 15 Paragraphen 

beziehungsweise acht Seiten hat. Das […] ist, glaube ich, schon ein Quanten-

sprung.“ (Nationalrat 2004b: 45) Das Gesetzesvorhaben wurde schließlich mit den 

Stimmen der Koalitionsfraktionen am 18.11.2004 im Nationalrat beschlossen. Nach-

dem auch der Bundesrat keinen Einspruch eingelegt hatte, trat das Gesetz am 

15.12.2004 in Kraft (vgl. Nationalrat 2004). 

Die österreichische Bundesregierung hat die Rentenreform 2004 den europäischen 

Institutionen erstmals in der zweiten Fortschreibung des Stabilitätsprogramms für 

die Jahre 2003 bis 2007 angekündigt, ohne allerdings konkrete Reforminhalte zu 

benennen oder fiskal- und sozialpolitische Auswirkungen zu quantifizieren (vgl. Ös-

terreichische Bundesregierung 2003c: 19). Dies holte die Bundesregierung zwar im 

nachfolgenden Stabilitätsprogramm nach, beließ es aber abermalig bei einer rein 

oberflächlichen Aufzählung der Reforminhalte, die als Beitrag „zur Stärkung des 

Vertrauens vor allem junger Menschen in die zukünftige Leistungsfähigkeit der ös-

terreichischen Alterssicherung“ beschrieben werden (Österreichische Bundesregie-

rung 2004: 22). Hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

präsentierte die Bundesregierung die bereits im Gesetzgebungsprozess genannten 

Langfristprognosen und wiederholte ihre Einschätzung, wonach die Rentenrefor-

men 2003 und 2004 die finanzielle Nachhaltigkeit des Rentensystems sicherstellen 

und die Erwerbsquoten und damit auch das Wachstums- und Beschäftigungspoten-

zial der Wirtschaft mittel- und langfristig signifikant steigern würden (vgl. Österrei-

chische Bundesregierung 2004: 23). Für die Bundesregierung sind beide Reformen 

ein integraler Bestandteil ihrer „3-Säulen-Strategie“, die auf einen ausgeglichenen 

Haushalt, eine Senkung der Steuer- und Abgabenquote und eine Erhöhung des 

Wachstumspotenzials abzielt (vgl. Österreichische Bundesregierung 2004: 4). Von 

den europäischen Institutionen wurden die Reformen 2003 und 2004 positiv aufge-
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nommen. Insbesondere die mittel- und langfristigen Kosteneinsparungen im gesetz-

lichen Rentensystem wurden begrüßt. Die Europäische Kommission etwa wies 

noch einmal darauf hin, dass im Jahr 2001 noch ein Anstieg der Ausgaben im Pen-

sionssystem auf 18,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2030 erwartet wurde: 

„The pension reforms of 2003 and 2004 are set to provide substantial budgetary 

relief in the long term.“ (Europäische Kommission 2005c: 4) Auch der Rat sieht das 

Land nach den Reformen und trotz der projizierten hohen Kosten einer alternden 

Bevölkerung in einer „relativ günstigen Lage“ (Rat der Europäischen Union 2005d). 

Auch im sozialpolitisch motivierten Gemeinsamen Bericht von Europäischer Kom-

mission und  Rat der Europäischen Union im Rahmen der Koordinierungsmethode 

werden beide Reformen als „große[r] Schritt“ in Richtung finanzieller Nachhaltigkeit 

des Systems anerkannt. Gleichzeitig wird die Frage aufgeworfen, ob die vorgese-

henen Leistungskürzungen vollständig durch eine bessere betriebliche oder private 

Zusatzvorsorge kompensiert werden können, zumal diese Vorsorgeinstrumente bis-

lang nur eine untergeordnete Rolle spielten. Als zentrale Herausforderung sehen 

die sozialpolitischen Akteure der Europäischen Union aber die noch immer geringe 

Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer, deren Beschäftigungsrate mit 30,1 Pro-

zent den niedrigsten Wert in der Europäischen Union darstelle (vgl. Europäische 

Kommission/Rat der Europäischen Union 2005: 81f.).  

Krisenmaßnahmen (2010-2012) 

Die Jahre 2005 bis 2010 stellen eine „rentenpolitische Ruhephase“ in Österreich 

dar, in der nur kleinere Klarstellungen und Korrekturen vorgenommen wurden. Nach 

den weitreichenden Reformen 2003 und 2004 hatte die auf die Mitte-Rechts-Koali-

tion aus ÖVP und FPÖ folgende große Koalition unter Führung von Bundeskanzler 

Alfred Gusenbauer (SPÖ) ebenso wenig eine Rentenreform vorgesehen wie die seit 

der vorgezogenen Nationalratswahl Ende September 2008 regierende große Koa-

lition um Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ; vgl. Österreichische Bundesregie-

rung 2007: 107-109; Österreichische Bundesregierung 2008: 174-178). Letztere 

Regierung sah sich allerdings in Folge der auch in Österreich als Wirtschafts- und 

Schuldenkrise auftretenden Eurokrise zu parametrischen Änderungen am gesetzli-

chen Pensionssystem gezwungen. Diese in den Jahren 2010 bis 2012 durchgeführ-

ten Maßnahmen sollen nachfolgend zusammengefasst untersucht werden. Konkret 
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wurden von der großen Koalition vier Maßnahmen in der Hochphase der Wirt-

schafts- und Schuldenkrise umgesetzt. Erstens wurde die als „Hacklerregelung“ be-

kannte und mit der Rentenreform 2003 eingeführte Langzeitversicherungsregelung 

mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 verschärft (vgl. Nationalrat 2010). Die Alters-

grenze wird zum 01.01.2014 für männliche Versicherte ab dem Jahrgang 1954 um 

zwei Jahre auf 62 Jahre angehoben und entspricht damit dem Antrittsalter der Kor-

ridorpension. Selbiges Antrittsalter gilt künftig auch für weibliche Versicherte, die 

nach dem 2. Juni 1965 geboren sind. Für weibliche Versicherte der Jahrgänge 1959 

bis 1965 wird das Antrittsalter schrittweise von 55 Jahren auf 62 Jahre angehoben. 

Zudem führt das Budgetbegleitgesetz 2011 erstmals auch Abschläge für diese Form 

der Frühpensionierung ein (vgl. Nationalrat 2010a: 8f.). Künftig gelten die aus der 

Korridorpension bekannten jährlichen Abschläge in Höhe von 4,2 Prozent auch in 

der Langzeitversicherungspension. Mit dem 2. Stabilitätsgesetz 2012 wiederum 

wurde zweitens die Korridorpension verschärft (vgl. Nationalrat 2012). Bislang 

konnte diese in Anspruch genommen werden, wenn das 62. Lebensjahr vollendet 

wurde und mindestens 450 Versicherungsmonate (37,5 Jahre) vorlagen. Künftig 

soll dies erst bei mindestens 480 Versicherungsmonaten (40 Jahren) möglich sein 

(vgl. Nationalrat 2012a 3). Zudem wird der Abschlag im Pensionskonto von derzeit 

4,2 Prozent pro Jahr des vorzeitigen Pensionsantritts auf 5,1 Prozent für alle Jahr-

gänge ab 1955 erhöht. Der maximale Abschlag bei einem Pensionsantritt mit 62 

Jahren beträgt dann 15,3 Prozent statt bislang 12,6 Prozent (vgl. Nationalrat 2012a: 

15). Drittens wurde mit dem 2. Stabilitätsgesetz 2012 eine Kontoerstgutschrift als 

Ersatz für die bisherige Parallelrechnung umgesetzt. Bislang kamen bei Versiche-

rungsnehmern, die bereits vor der Einführung des individuellen Rentenkontos 2005 

Rentenanwartschaften erwirtschaftet hatten, abweichend von den Bestimmungen 

des Allgemeinen Pensionsgesetzes (APG) komplexe Übergangs- und Sonderbe-

stimmungen bei der Berechnung der Rentenhöhe zur Geltung. Alle bis zum 

31.12.2013 nach „Altrecht“ erwirtschafteten Versicherungszeiten wurden nun ein-

malig bewertet und als aufsummierte Erstgutschrift für das Jahr 2013 auf dem indi-

viduellen Pensionskonto gutgeschrieben. Ab dem 01.01.2014 wird dann nur noch 

das Pensionskonto auf Grundlage des Allgemeinen Pensionsgesetzes fortgeführt 

(vgl. Nationalrat 2012a: 2). Eine vierte Änderung wird schließlich mit dem Sozial-

rechtsänderungsgesetz 2012 durchgeführt und betrifft die Arbeit der Kommission 

zur langfristigen Pensionssicherung (vgl. Nationalrat 2012b). Diese legte bisher alle 
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drei Jahre einen Bericht über die langfristige Entwicklung und Finanzierbarkeit der 

gesetzlichen Pensionsversicherung bis zum Jahr 2050 vor, allerdings in einem an-

deren Rhythmus als der Wirtschaftspolitische Ausschuss (EPC) auf europäischer 

Ebene mit seinem Ageing Report. Um Synergien zu gewinnen und eine größere 

inhaltliche Kongruenz und Vergleichbarkeit zu erreichen, soll die nationale Reform-

kommission ihre Langfristprognose künftig zeitgleich zum Wirtschaftspolitischen 

Ausschuss vorlegen (vgl. Nationalrat 2012c: 22). 

Die Verschärfungen der Hacklerregelung und der Korridorpension dienen unzwei-

felhaft der allgemeinen Budgetkonsolidierung und der mittel- und langfristigen Fi-

nanzierung der gesetzlichen Pensionsversicherung. Durch die schrittweise Anhe-

bung des Eintrittsalters für die Hacklerregelung an die Korridorpension soll der in 

der Vergangenheit hohe Zustrom in diese Form der Frühpensionierung kurz- und 

mittelfristig drastisch eingeschränkt werden. Langfristig läuft die Regelung durch die 

Angleichung mit der Korridorrente ohnehin aus. Von den strengeren Anspruchsvo-

raussetzungen bei der Korridorpension verspricht sich die Bundesregierung bereits 

in den Jahren 2013 bis 2017 Einsparungen in Höhe von 616 Mio. Euro (vgl. Natio-

nalrat 2012a: 8). Die Erhöhung der Abschläge im Pensionskonto von 4,2 auf 5,1 

Prozent für die Jahrgänge ab 1955 wird erst ab dem Jahr 2017 budgetwirksam. 

Langfristig rechnet die Bundesregierung aber mit Einsparungen in Höhe von 400 

Mio. Euro pro Jahr (vgl. Nationalrat 2012a: 15). Die beiden anderen parametrischen 

Änderungen sind eher struktureller Natur und dienen primär nicht der Budgetkon-

solidierung. Die „Erstgutschrift“ wird von der großen Koalition vielmehr mit dem er-

höhten Verwaltungsaufkommen begründet, das das 40-jährige Übergangsrecht er-

zeugt. Zudem sieht die Bundesregierung das Problem, dass die bis zum Auslaufen 

des „Altrechts“ parallel laufenden Rechtslagen und Vergleichsberechnungen nur 

schwer zu verstehen und kaum zu erklären seien, weshalb den betroffenen Versi-

cherten das wahre Pensionsausmaß trotz der eingeführten Kontomitteilung zumeist 

nicht bekannt sei. Darunter leide aus Sicht der Bundesregierung auch die Wirksam-

keit von Anreizeffekten für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben: „Die Konto-

erstgutschrift wird positive Auswirkungen sowohl auf die Akzeptanz und Transpa-

renz des Pensionssystems als auch auf die Vollziehung haben: Neben einer einfa-

cheren, verständlichen und gut erklärbaren Pensionsberechnung (auf Basis nur ei-

ner Rechtslage) wird diese Maßnahme zu einer maßgeblichen Verwaltungsverein-

fachung führen, indem zwei von drei Rechtslagen entfallen.“ (Nationalrat 2012a: 2) 
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Die Bundesregierung hat die Ermittlung und Durchführung der Erstgutschrift nach 

eigenem Bekunden langfristig kostenneutral ausgestaltet und erwartet, dass die in-

dividuellen Verluste bzw. Hinzugewinne mit +/-1,5 Prozent gegenüber der bisheri-

gen Parallelrechnung äußerst gering ausfallen (vgl. Nationalrat 2012a: 10f.). Die 

zeitliche Angleichung des Arbeitszyklus der Kommission zur langfristigen Pensions-

sicherung mit dem des Wirtschaftspolitischen Ausschusses der EU (EPC) wiederum 

begründet die Bundesregierung mit dem Versuch, Synergien zu erzielen und den 

Verwaltungsaufwand zu reduzieren (vgl. Nationalrat 2012c: 22). 

Die Maßnahmen wurden in den Jahren 2010 bis 2012 in insgesamt drei Gesetzes-

paketen umgesetzt. Das Budgetbegleitgesetz 2011 wurde am 02.11.2010 in das 

vorparlamentarische Begutachtungsverfahren eingebracht. Dort trafen die für das 

Pensionssystem vorgesehenen Maßnahmen auf gemischte Reaktionen seitens der 

Sozialpartner. Die Bundesarbeitskammer erkennt die Notwendigkeit der Bundesre-

gierung zur krisenbedingten Budgetkonsolidierung zwar an, sieht allerdings keinen 

merklichen Handlungsbedarf im Rentensystem. Dieses sei trotz Krise sicher(,) und 

den Umstand, dass der Bundesbeitrag derzeit deutlich angestiegen ist, wertet die 

Bundesarbeitskammer als Ausdruck der (gewünschten) Wirkung des Rentensys-

tems als automatischer Stabilisator (vgl. Bundesarbeitskammer 2010: 3). Die Anhe-

bung der Altersgrenze von 60 auf 62 Jahre für Männer und von 55 auf 62 Jahre je 

nach Jahrgang für Frauen kritisiert die Bundesarbeitskammer aber als Bruch des 

Vertrauensgrundsatzes, da die betroffenen Versicherten eine solche abrupte Ände-

rungen nicht antizipieren könnten. Die Bundesarbeitskammer spricht sich deshalb 

für eine zeitliche Streckung der Maßnahme aus (vgl. Bundesarbeitskammer 2010: 

12). Ähnlich argumentiert auch der Österreichische Gewerkschaftsbund (2010: 7f.). 

Die Arbeitgeber hingegen kritisieren die pensionsrechtlichen Änderungen des Bud-

getbegleitgesetzes als verfehlt, da „erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten" im 

Rentensystem bestehen würden (Wirtschaftskammer Österreich 2010: 3). Statt die 

Hacklerregelung abermalig, wenn auch mit strengeren Zugangsvoraussetzungen 

zu verlängern, spricht sich die Wirtschaftskammer für ein Auslaufen dieser Pensi-

onsform aus. Unabhängig davon hält die Wirtschaftskammer die unterschiedlichen 

Antrittsalter in der Hacklerregelung für europarechtswidrig (vgl. Wirtschaftskammer 

Österreich 2010: 3). Deutlich positiver fällt die Kritik der Sozialpartner am 2. Stabili-

tätsgesetz 2012 aus, das von der Bundesregierung am 17.02.2012 in das vorparla-
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mentarische Begutachtungsverfahren eingebracht wurde. Die Arbeitgeber begrü-

ßen den Versuch der Bundesregierung, das faktische Pensionsantrittsalter zu erhö-

hen. Neben der Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen plädiert die Wirt-

schaftskammer aber zusätzlich für eine höhere Altersgrenze in der Korridorpension. 

Zudem sprechen sich die Arbeitgeber für noch deutlich größere Abschläge in einer 

Größenordnung von sechs oder sieben Prozent aus (vgl. Wirtschaftskammer Ös-

terreich 2012: 3f.). Die Bundesarbeitskammer lehnt die Maßnahmen zwar nicht ab, 

merkt aber an, dass die österreichische Rentenversicherung nunmehr einen der 

höchsten Abschläge im internationalen Vergleich habe (vgl. Bundesarbeitskammer 

2012: 6). Zudem mahnt die Bundesarbeitskammer stärkere Anstrengungen in der 

Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik an. Die einseitige Konzentration auf eine 

Budgetkonsolidierung trage nicht zur Belebung der Wirtschaft und des Arbeitsmark-

tes bei und konterkariere damit letztlich die rentenpolitischen Anstrengungen: „Die 

Anhebung des faktischen Pensionsalters bei Alterspensionen ist nur dann sozialpo-

litisch sinnvoll, wenn PensionsbezieherInnen nicht zu Arbeitslosen werden.“ (Bun-

desarbeitskammer 2012: 3) Von beiden Sozialpartnern ausdrücklich begrüßt wird 

die Kontoerstgutschrift, „die eine Vereinfachung der Pensionsformel und daher auch 

mehr Transparenz im Pensionssystem für die Versicherten und für die Verwaltung 

(Verwaltungsvereinfachung) bringen wird.“ (Bundesarbeitskammer 2012: 8) Der ge-

änderte Arbeitsrhythmus der Kommission spielte im vorparlamentarischen Begut-

achtungsverfahren zum Sozialrechtsänderungsgesetz 2012 keine Rolle. Alle drei 

Vorhaben wurden mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von SPÖ und ÖVP be-

schlossen (vgl. Nationalrat 2010; Nationalrat 2012; Nationalrat 2012b). 

Von der Wirtschafts- und Schuldenkrise war auch Österreich betroffen, wenn auch 

vergleichsweise weniger stark und andauernd als andere Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union (s. Kapitel 4.2.1). In ihrem Stabilitätsprogramm für die Periode 2009 

bis 2013 rechnete die Bundesregierung mit einem kurzzeitigen Rückgang des Brut-

toinlandsprodukts um -3,4 Prozent im Jahr 2009 und einem danach abgeschwäch-

ten Wachstum von 1,5 bis 2,0 Prozent pro Jahr bis 2013 (vgl. Österreichische Bun-

desregierung 2010: 11). Dies hätte nach Berechnungen der Bundesregierung ein 

übermäßiges Defizit von in der Spitze -4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

(2010) zur Folge, das erst 2013 mit -2,7 Prozent wieder unterhalb des erlaubten 

Referenzwertes liegen sollte. Analog hierzu erwartete die Bundesregierung einen 

deutlichen Anstieg der öffentlichen Schuldenquote von 62,6 Prozent (2008) auf 74,3 
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Prozent (2013; vgl. Österreichische Bundesregierung 2010: 21f.). Der Rat der Eu-

ropäischen Union hat im Dezember 2009 deshalb ein Defizitverfahren gegen Öster-

reich eröffnet und das Land aufgefordert, die entsprechenden Maßnahmen zu er-

greifen, um das übermäßige Defizit wie angekündigt bis zum Jahr 2013 zurückzu-

führen (vgl. Rat der Europäischen Union 2010). Kein Bestandteil der Re-

formempfehlungen war damals noch das öffentliche Rentensystem, dass nach An-

sicht der Europäischen Kommission und des Rates finanziell nachhaltig aufgestellt 

sei: „With regard to the long-term sustainability of public finances, the long-term 

budgetary impact of ageing in Austria is lower than the EU average, with pension 

expenditure projected to decrease as a share of GDP over the long-term.” (Europä-

ische Kommission 2009d: 4) Allerdings rückte im weiteren Verlauf der Krise und 

angesichts sich verschlechternder makroökonomischer Rahmenbedingungen auch 

das Rentensystem in den Blickpunkt der europäischen Institutionen. Bereits im 

Nachhaltigkeitsreport 2009 befürchtete die Europäische Kommission (2009e: 128f.) 

eine Verdoppelung der altersbedingten Rentenausgaben, falls der wirtschaftliche 

Abschwung längere Zeit andauern sollte („Crisis scenario: lost decade“). Der Ageing 

Report 2012 schließlich revidierte die Langfristprognosen in diesem Sinne deutlich 

nach oben: Während in der vorherigen Ausgabe noch Rentenausgaben in Höhe von 

13,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2060 erwartet wurden, sieht der 

aktualisierte Ageing Report 2012 bereits Ausgaben in Höhe von 16,1 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts vor (+2,5 Prozentpunkte). Zwar erwartete der Wirtschaftspo-

litische Ausschuss (EPC) auch in anderen Ländern höhere Rentenausgaben, doch 

fiel die Revision allein in Österreich derart hoch aus (vgl. Europäische Kommission 

2012b: 142-144). In den ersten „Krisenjahren“ stand deshalb zunächst eine Ver-

schärfung der Frühpensionierungsregelungen im Fokus des Dialogs zwischen Bun-

desregierung und Europäischer Kommission. Bereits im Stabilitätsprogramm für die 

Jahre 2010 bis 2014 hatte die Bundesregierung die Verschärfung der Zugangsvo-

raussetzungen zur Hacklerregelung angekündigt, um die verstärkte Nutzung dieser 

Frühpensionierungsmöglichkeit einzudämmen und die Beschäftigungsquote älterer 

Arbeitnehmer weiter anzuheben (vgl. Österreichische Bundesregierung 2011: 34f.). 

Dies wurde von der Europäischen Kommission im Grundsatz zwar begrüßt, doch 

erinnerte sie daran, dass die Hacklerregelung ursprünglich nur als Übergangslö-

sung eingerichtet wurde und eine weitere Verschärfung ratsam sei (vgl. Europäi-

sche Kommission 2011f: 13). In den länderspezifischen Empfehlungen 2011 wurde 
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Österreich deshalb allgemein aufgefordert, den Zugang zu Frühpensionierungsre-

gelungen für Langzeitversicherte noch weiter zu begrenzen, um die langfristige 

Tragfähigkeit und die Angemessenheit des Pensionssystems sicherzustellen (vgl. 

Europäische Kommission 2012c: 30). Zudem erinnerte die Europäische Kommis-

sion daran, dass die Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer (55-64 Jahre) im 

Jahr 2010 mit 42,4 Prozent noch immer knapp vier Prozentpunkte unter dem euro-

päischen Durchschnitt lag, weshalb „noch einiges getan werden [kann], um geeig-

nete Bedingungen und Anreize zu schaffen, damit ältere Personen länger arbeiten“ 

(Europäische Kommission 2011f: 13). Die zusätzliche Einführung von Abschlägen 

in der Hacklerregelung und die mit dem 2. Stabilitätsgesetz 2012 erfolgte Verschär-

fung der Korridorpension setzen an diesem Punkt an: „Die Reformen zur Frühver-

rentung […] bergen das Potenzial, die Frühpensionierungen mittelfristig zu verrin-

gern, jedoch mit anfänglich eher begrenzten Auswirkungen, da sie erst ab 2014 oder 

später umgesetzt werden sollen.“ (Europäische Kommission 2013a: 33f.) Im weite-

ren Verlauf der Eurokrise rückten schließlich noch die geschlechterspezifischen Al-

tersgrenzen und eine generelle Kopplung der Altersgrenze an die Lebenserwartung 

verstärkt in den Fokus. Die Europäische Kommission forderte Österreich erstmals 

(und seither wiederkehrend) in den länderspezifischen Empfehlungen 2011 auf, die 

Harmonisierung des gesetzlichen Pensionsalters für Frauen und Männer vorzuzie-

hen. Die Europäische Kommission erkennt in dieser Differenzierung eine Benach-

teiligung von Frauen, da diese deutlich weniger Zeit für den Erwerb von Rentenan-

sprüchen als Männer hätten, was zu einem größeren Armutsrisiko im Alter führe 

(vgl. Europäische Kommission 2012c: 7). Die Kopplung der Altersgrenze an die Le-

benserwartung wird von der Europäischen Kommission als hilfreiches Instrument 

zur Begrenzung der altersbedingten Kostensteigerungen im Rentensystem ange-

sehen (s. Kapitel 3.2). Allerdings werden beide Maßnahmen bislang von der Bun-

desregierung abgelehnt, und dies „[…] obwohl beide Maßnahmen bereits in den 

länderspezifischen Empfehlungen und in der Arbeitsunterlage von 2012 angemahnt 

worden waren und außerdem zu einer Verlängerung des Erwerbslebens und zur 

finanziellen Nachhaltigkeit beitragen würden.“ (Europäische Kommission 2013a: 

22f.) Begründet wird die Nichtbefolgung beider Empfehlungen von der Bundesre-

gierung einerseits mit der als Verfassungsgesetz festgeschriebenen und in den Jah-

ren 2024 bis 2033 geplanten schrittweisen Angleichung der Altersgrenze für Männer 

und Frauen (vgl. Österreichische Bundesregierung 2013: 3) und andererseits mit 
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sozial- und fiskalpolitischen Überlegungen, wonach eine Kopplung der Altersgrenze 

solange nicht notwendig sei, wie das faktische Pensionsantrittsalter noch unter der 

Regelaltersgrenze liege (vgl. Interviews #3; #15; #25). 

Einführung Teilpension als erweiterte Altersteilzeit (2015) 

Bei der Nationalratswahl am 29. September 2013 mussten die beiden bislang zu-

sammen regierenden Volksparteien SPÖ und ÖVP zwar leichte Verluste hinneh-

men, konnten ihre rechnerische Mehrheit im Parlament aber verteidigen. Nachdem 

die ÖVP einer Dreierkoalition mit den Grünen und der neugegründeten liberalen 

Partei NEOS schon früh eine Absage erteilt hatte (vgl. Der Standard 2013), verstän-

digten sich die SPÖ und ÖVP im Dezember 2013 auf eine Neuauflage der großen 

Koalition unter Führung von Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ; vgl. Der Stan-

dard 2013a). Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen stehen dabei er-

neut unter dem übergeordneten Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts bis 

2016 (vgl. Österreichische Bundesregierung 2013: 4). Unterstützt werden soll dieser 

Konsolidierungsprozess im Bereich der Pensionsversicherung durch eine dauer-

hafte Begrenzung der für das Rentensystem notwendigen Bundesmittel, die nach 

dem Willen der Koalitionsparteien künftig „einen stabilen, entsprechend der wirt-

schaftlichen Entwicklung vertretbaren Verlauf nehmen“ sollen (Österreichische Bun-

desregierung 2013: 70). Erreicht werden soll dies vornehmlich über eine Anhebung 

des faktischen Renteneintrittsalters, das bislang noch bei 58,4 Jahren liegt, bis zum 

Ende der Legislaturperiode aber auf 60,1 Jahre ansteigen soll (vgl. Österreichische 

Bundesregierung 2013: 70). Damit diese Anhebung gelingen kann, haben sich die 

Koalitionsparteien auf die Einführung einer sog. „Teilpension“ geeinigt. Dabei han-

delt es sich im Kern um eine neue Form der Altersteilzeit, die vom Gesetzgeber 

entsprechend institutionell in der Arbeitslosenversicherung verankert worden ist. 

Weil die Teilpension aber unmittelbar auf den (Nicht-) Bezug der Korridorpension 

abzielt und damit die Rahmenbedingungen für diese Form des vorgezogenen Ru-

hestands wesentlich ändert, kann sie als eine gesonderte Pensionsart aufgefasst 

werden. Konkret steht die Teilpension allen Versicherten offen, die die Anspruchs-

voraussetzungen der Korridorpension erfüllen, das 62. Lebensjahr vollendet haben 

und bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze noch in Teilzeit weiter im Berufsleben 

bleiben möchten und damit auf den Bezug der Korridorpension verzichten wollen. 

Mit der Teilpension kann die wöchentliche Arbeitszeit dann zwischen 40 und 60 
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Prozent reduziert werden, wobei die daraus resultierenden Gehaltseinbußen zu 50 

Prozent von der Arbeitslosenversicherung aufgefangen werden. Zudem fallen bei 

der Teilpension im Gegensatz zur Korridorpension keine Abschläge an und es wer-

den weiter Rentenbeiträge abgeführt, weshalb die künftige reguläre Alterspension 

höher ausfällt. Die den Arbeitgebern resultierenden Kosten durch die Teilpension in 

der Form von Lohnausgleich und der vollen Sozialbeiträge werden ebenfalls von 

der Arbeitslosenversicherung getragen. Durch die Kopplung der Teilpension an die 

Voraussetzungen der Korridorpension können bis zur Angleichung der Regelalters-

grenze für beide Geschlechter bislang allerdings nur Männer eine Teilpension be-

antragen. 

Der Ministerialentwurf wurde am 16.04.2015 vom Bundesministerium für Arbeit, So-

ziales und Konsumentenschutz in das vorparlamentarische Begutachtungsverfah-

ren eingebracht (vgl. Nationalrat 2015). Von Seiten der Sozialpartner wird das Vor-

haben im Grundsatz begrüßt und als geeignetes Instrument zur Anhebung des fak-

tischen Pensionsantrittsalters und zur Begrenzung des sich abzeichnenden Fach-

kräftemangels gewürdigt (vgl. exemplarisch: Bundesarbeitskammer 2015; Industri-

ellenvereinigung 2015; Österreichischer Gewerkschaftsbund 2015). In der parla-

mentarischen Debatte allerdings wird das Vorhaben von den Oppositionsparteien 

heftig kritisiert. So bezeichnen Vertreter der liberalen Partei Neos die Maßnahme 

der Regierungskoalition etwa als „statistische Schönfärberei“, die langfristig die 

Ausgaben im Rentensystem weiter erhöhe (Nationalrat 2015a: 1). Zwar könnten 

durch die Maßnahme kurzfristig die Ausgaben im gesetzlichen Rentensystem tat-

sächlich sinken, sofern wie von der Regierung erhofft die Teilpension an Stelle der 

Korridorpension genutzt werde. Allerdings sei der Bezug einer Teilpension, obwohl 

aus öffentlichen Mitteln teilfinanziert, ohne Abzüge bei der späteren Altersrente 

möglich. Diese falle durch die fortgesetzte Abführung von Rentenbeiträgen letztlich 

sogar noch höher aus, weshalb die staatlichen Verpflichtungen entgegen den Be-

teuerungen der Koalitionsregierung weiter zunähmen: „Zahlen dürfen das die Jun-

gen über zusätzliche Staatsverschuldung.“ (Nationalrat 2015a: 2) Die Regierung 

selbst geht davon aus, dass die Ausgaben für die Teilpension und die höheren Al-

terspensionen durch die Einsparungen in der Korridorpension gedeckt werden kön-

nen. Allerdings legt die Regierung ihrer Folgeabschätzung lediglich eine Teilneh-

merzahl von fünf Prozent der Versicherten zugrunde, die anstelle einer Korridorpen-

sion eine Teilpension wählen werden. Für das Jahr 2016 wären dies insgesamt nur 
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238 Versicherte, was zu Gesamteinsparungen von knapp sechs Millionen Euro füh-

ren würde (vgl. Nationalrat 2015b: 5). Letztlich dürfte dies auch erklären, warum der 

Maßnahme von Seiten der europäischen Institutionen keine Aufmerksamkeit zu-

kommt. Erstmals erwähnt wurde die Teilpension in der Fortschreibung des österrei-

chischen Stabilitätsprogramms für die Jahre 2013 bis 2018, ohne aber weiter aus-

geführt zu werden (vgl. Österreichische Bundesregierung 2014: 10).  

Weitergehende Up- und Download-Prozesse 

Jenseits des konkreten, auf einzelne Reformmaßnahmen bezogenen Austauschs 

mit den europäischen Institutionen berichten die Gesprächspartner auch von einem 

übergeordneten Upload Österreichs, der auf eine stärkere Balance der Ziele Ange-

messenheit und Nachhaltigkeit abziele. Obwohl beide rentenpolitischen Ziele in der 

europäischen Debatte von offizieller Seite als gleichrangig beschrieben werden, do-

minieren in der politischen Praxis nicht erst seit Ausbruch der Wirtschafts- und 

Schuldenkrise zweifelsohne haushaltpolitische Überlegungen, was auch darauf zu-

rückzuführen ist, dass die haushaltspolitischen Instrumente primärrechtlich stärker 

verankert sind als etwa die breiter angelegte Koordinierungsmethode. In diesem 

Sinne ist die europäische Rentenpolitik bislang ein Spiegelbild zur von sozialpoliti-

schen Akteuren kritisierten marktwirtschaftlich orientierten Integrationsgeschichte. 

Die Gesprächspartner berichten, dass Österreich zu den wenigen Ländern gehöre, 

die mit Nachdruck eine Neuausrichtung der rentenpolitischen Debatte und eine stär-

kere Berücksichtigung des Faktors Angemessenheit fordern: „Wir treten eigentlich 

seit Beginn der Koordinierungsmethode dafür ein, dass in der Rentenfrage die Fi-

nanzierbarkeit der Systeme, aber auch die Angemessenheit der Leistungen und 

eine stärkere Berücksichtigung von angrenzenden Fragen, wie etwa Arbeitsmarkt 

und Invalidität, zusammen gedacht und behandelt werden müssen. Und wir vertre-

ten diese Position bis heute offensiv in jeder Debatte.“ (Interview #3) Offen zeigt 

sich das Land deshalb auch für eine europaweit abgestimmte Definition angemes-

sener Rentenleistungen, zumindest soweit es sich dabei um einen qualitativen Zu-

gang handelt (vgl. Österreichische Bundesregierung 2010a). Die bislang vorge-

brachten Ansätze, die Angemessenheit quantitativ zumeist in Relation zum Durch-

schnittslohn oder an der Ersatzrate festmachen, hält die Bundesregierung aber für 

nicht zweckmäßig, da diese die unterschiedlichen und häufig komplexen Mehrsäu-
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lensysteme und die vorhandenen Wohlfahrtsunterschiede innerhalb der Europäi-

schen Union zumeist nur unzureichend abbilden würden. Österreich setzt sich des-

halb vielmehr für eine qualitative Bestimmung angemessener Rentenleistungen ein, 

die sowohl die nationalen Kontextfaktoren berücksichtigt als auch die Vergleichbar-

keit mit anderen Mitgliedstaaten ermöglicht und damit die Grundlage für eine ver-

besserte Koordinierungsmethode bilden kann. Maßgeblich für die Beurteilung der 

Angemessenheit sind aus Sicht der Bundesregierung „sowohl der allgemeine Le-

bensstandard als auch derjenige der betroffenen Person (durchschnittliches Aktiv-

einkommen) im jeweiligen Mitgliedsstaat“ (Österreichische Bundesregierung 

2010a). Mit Unverständnis reagierte die Bundesregierung deshalb auch auf den von 

der Europäischen Kommission erneut in der Europäischen Säule sozialer Rechte 

gewählten unbestimmten Zugang: „Die ‚Säule‘ enthält zahlreiche unbestimmte Be-

griffe, womit die Tradition der EU-Sozialpolitik im Rahmen der unverbindlichen Ko-

ordinierungsprozesse fortgesetzt wird. Die unbestimmten Begriffe sollten und sollen 

die Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten und verschiedenen Interessensgrup-

pen verbergen. Sie bieten aber in ihrer Unbestimmtheit keinen Mehrwert. […] Was 

aber ist angemessen? Auch dazu können diametral entgegengesetzte Ansichten 

vertreten werden.“ (Österreichische Bundesregierung 2016: 4) Unberührt von der 

Festlegung eines angemessenen Ruhestandseinkommens und einer davon ausge-

henden Neuausrichtung der europäischen Rententhematik hält aber auch Öster-

reich die bestehende kompetenzrechtliche Ausgestaltung und das vorhandene In-

strumentarium für ausreichend. Eine Übertragung von Kompetenzen in diesem Be-

reich lehnt die Bundesregierung entschieden ab. Dies gilt sowohl für die haushalts-

politische Überwachung, die aus Sicht der Bundesregierung die Rentensysteme er-

folgreich in das Europäische Semester integriert und mit den Stabilitäts- und Kon-

vergenzprogrammen und dem Ageing Report einen hilfreichen Mehrebenendialog 

geschaffen habe, als auch für die Koordinierungsmethode, die den Austausch von 

Good Practices gefördert habe. Allerdings wünscht sich Österreich, dass die Koor-

dinierungsmethode künftig auch die zweite und dritte Säule stärker mit einbezieht, 

um eine bessere Vergleichbarkeit der Mehrsäulensysteme zu gewährleisten (vgl. 

Österreichische Bundesregierung 2010a). 

Im Rahmen des Konsultationsprozesses zur Weiterentwicklung der Währungsunion 

hat Österreich eine zurückhaltende Position eingenommen. Zwar hält die Bundes-
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regierung langfristig eine stärkere Vergemeinschaftung von Risiken und eine ge-

teilte Fiskalkapazität für grundsätzlich denkbar, stellt selbst aber keine weitergehen-

den Überlegungen und Vorschläge in diese Richtung an und äußert bereits vorsorg-

lich vielmehr schon Bedenken hinsichtlich möglicher Fehlanreize und verfassungs-

rechtlicher Hindernisse (vgl. Österreichische Bundesregierung 2015: 2). Kurzfristig 

spricht sich die Bundesregierung für einen stärkeren politischen Dialog zwischen 

den Mitgliedstaaten und den europäischen Institutionen im Rahmen des Europäi-

schen Semesters aus, damit die länderspezifischen Empfehlungen die nationalen 

Begebenheiten und Restriktionen besser abbilden können und die spätere Umset-

zung durch die Mitgliedstaaten besser gelingen kann. Zudem plädiert die Bundes-

regierung für eine flexiblere Handhabung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. 

Analog zur Forderung einer gleichwertigen Behandlung der Ziele Angemessenheit 

und Nachhaltigkeit im Rentenbereich fordert die Bundesregierung zudem ganz all-

gemein eine stärkere Berücksichtigung sozialpolitischer Belange im Europäischen 

Semester: „One of the fundamental goals according to the Treaty is to achieve eco-

nomic and social progress simultaneously. Social divergence undermines the cred-

ibility and acceptance of the European project. The social dimension of EMU is one 

of the topics that has been neglected in the past years and needs much more in-

depth discussion.“ (Österreichische Bundesregierung 2015: 2) 

Die politischen Gestaltungsmöglichkeiten Österreichs auf europäischer Ebene fal-

len nach einhelliger Meinung der Gesprächspartner im Vergleich zu Mitgliedstaaten 

wie Deutschland, Frankreich oder Italien fallweise geringer aus. Dies zeige sich zum 

Beispiel bei thematisch relevanten Abstimmungen in den zahlreichen Vorberei-

tungsgremien des Rates, in denen im Rahmen des Europäischen Semesters auch 

rentenpolitische Empfehlungen formuliert werden. So berichten die Gesprächs-

partner, dass Österreich die an sich seit mehreren Jahren gerichtete Empfehlung 

zur automatischen Kopplung der Altersgrenze an die Lebenserwartung gerne um 

einen abschwächenden Zusatz ergänzen möchte, dies aufgrund des geringen poli-

tischen Gewichts und der fehlenden Abstimmungsmacht bislang aber nicht durch-

setzen konnte: „Wir wollen natürlich einen Zusatz zu dieser Empfehlung. Dieses 

Jahr waren es 21 Mitgliedstaaten, die wir auf unserer Seite hatten. Das ist viel. Aber 

die Gewichtung ist letzten Endes ausschlaggebend, und da zum Beispiel Deutsch-

land und Spanien gegen uns gestimmt haben, konnten wir uns nicht durchsetzen.“ 
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(Interview #3) Zudem merken die befragten Experten an, dass große Mitgliedstaa-

ten im Allgemeinen einen anderen Stellenwert etwa bei der Europäischen Kommis-

sion besäßen als kleinere Mitgliedstaaten. Dies falle bei rentenpolitischen Themen 

bislang aber noch nicht sonderlich ins Gewicht, was von den Gesprächspartnern 

auch damit begründet wird, dass die kompetenzrechtliche Ausstattung der Europä-

ischen Union auf diesem Gebiet noch beschränkt sei. Jenseits konkreter Abstim-

mungen können die befragten Experten also keinen merklichen Unterschied zwi-

schen großen und kleinen Mitgliedstaaten in der Upload-Dimension ausmachen. Als 

für Österreich erfolgsversprechende Upload-Strategie hat sich nach Ansicht der be-

fragten Experten die Abstimmung mit anderen Ländern erwiesen. Natürlicher Be-

zugspunkt für eine Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Mitgliedstaaten 

in der Rentenpolitik ist dabei zumeist die gleiche Ausgestaltung des Rentensystems 

als Sozialversicherungsmodell (Bismarck-System), wenngleich durch die Schnitt-

mengen mit anderen Themenbereichen (z. B. Wirtschafts- und Steuerpolitik) die In-

teressenlage im konkreten Einzelfall zumeist nicht kongruent dazu ausfällt. Wieder-

kehrende Kooperationspartner für Österreich seien vor diesem Hintergrund nach 

Auskunft der Gesprächspartner aber insbesondere Belgien, Malta, die Tschechi-

sche Republik, Luxemburg und Slowenien (vgl. Interviews #3; #15; #25). Bei dem 

eingangs erwähnten Versuch Österreichs, in der europäischen Rentendebatte den 

Faktor Angemessenheit von Rentenzahlungen stärker zu gewichten und auch an-

grenzende Themenfelder einzubeziehen, hat sich nach Auskunft der Gesprächs-

partner abweichend von der sonst gewählten Strategie der Absprache mit anderen 

Mitgliedstaaten eine gewisse Hartnäckigkeit als erfolgsversprechend herausge-

stellt: „Einen einmaligen, konzertierten Upload, mit allen Ministerien und Ebenen, 

wie kurzzeitig von Italien Mitte der 2000er Jahre zur Überarbeitung der OMK, hat es 

bei uns nicht gegeben. Aber wir vom Sozialministerium haben immer wieder im Aus-

tausch mit dem Finanzministerium dieses Thema gegenüber der Europäischen 

Kommission angesprochen, wiederholt und eigentlich seit Beginn der Koordinie-

rungsmethode. Dass Pensionspolitik heute nicht mehr allein als budgetäre Heraus-

forderung diskutiert wird, dazu haben wir sicherlich beigetragen.“ (Interview #3) 
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4.2.4 Interload-Analyse 

Die Interload-Dimension hat für die österreichische Alterssicherungspolitik aus Sicht 

der befragten Experten in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewon-

nen: „Österreich als kleines Land hat in der Pensionspolitik in den letzten fünfzehn 

Jahren einiges von anderen EU-Mitgliedstaaten gelernt und punktuell auch in ange-

passtem Maße übernommen.“ (Interview #3) Zurückführen lassen sich die verstärk-

ten Lern- und Austauschprozesse auf eine Reihe von Faktoren. Die Mitgliedschaft 

in der Europäischen Union bildet zunächst die Grundlage und die notwendige Aus-

gangsbedingung für eine verstärkte Interload-Aktivität, hat sie doch die Möglichkeit 

für solche Policy- und Wissenstransfers in der Alterssicherungspolitik nachhaltig 

vereinfacht, etwa durch die Etablierung persönlicher Kontakte und Netzwerke auf 

Arbeitsebene der an der Pensionspolitik beteiligten Ministerien mit Ministerialbeam-

ten und Fachexperten in anderen Mitgliedstaaten: „Über Jahre konnten persönliche 

Kontakte und Netzwerke aufgebaut werden, die eine solche Interaktivität und ein 

solches Lernen erst ermöglichen.“ (Interview #3) Andererseits war das österreichi-

sche Pensionssystem im hier vorliegenden Untersuchungszeitraum einem erhöhten 

Reformdruck ausgesetzt, der im Sinne eines Push-Faktors die Politik und die Sozi-

alpartner zu einem Blick auf die Reformbemühungen anderer EU-Mitgliedstaaten 

und deren Erfahrungen in der Alterssicherungspolitik motiviert hat. Begünstigt wur-

den solche Interload-Aktivitäten dabei nach Ansicht der befragten Experten einer-

seits durch die kulturell begünstigte generelle Bereitschaft der am Reformprozess 

beteiligten Akteure, überhaupt erst einen solchen Blick auf die Alterssicherungspo-

litik anderer Mitgliedstaaten zu werfen. So berichten die im Sozialministerium be-

fragten Experten etwa davon, dass einzelne Minister explizit zu einem solchen Blick 

auf andere Mitgliedstaaten und zur Übernahme geeigneter Reformvorhaben aufge-

rufen haben. Andererseits verweisen die befragten Experten auf die durchaus be-

grenzten Ressourcen und Möglichkeiten im Vergleich zu größeren Mitgliedstaaten, 

weshalb es rational sei, das Knappheitsproblem durch einen Rückgriff auf das durch 

die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zugreifbare und bereitgestellte Wissen 

zu umgehen: „Größe ist sicherlich nicht singulär ursächlich für eine solche Interak-

tivität. Aber ein relevanter Faktor. Es ist sicherlich eine Mischung aus beiden Fak-

toren.“ (Interview #3) Ihren Ausdruck finden solche Lern- und Austauschprozesse 

beispielhaft in einer Reihe von Fachtagungen des für das Pensionssystem vorran-
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gig zuständigen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsu-

mentenschutz, auf denen mit Vertretern aus anderen europäischen Mitgliedstaaten, 

allen voran aus Deutschland, Finnland, Dänemark und den Niederlanden, beispiels-

weise über mögliche Reformansätze in der Invaliditätsrente und über denkbare 

Nachhaltigkeitsmechanismen in der ersten Säule diskutiert wurde. Zudem beteiligte 

sich Österreich in der Vergangenheit an Peer-Review-Seminaren im Rahmen der 

Offenen Methode der Koordinierung (vgl. Europäische Kommission 2018). Zu ei-

nem konkreten Policy-Niederschlag haben Lern- und Austauschprozesse nach An-

sicht der befragten Experten schließlich im Falle des Pensionsharmonisierungsge-

setzes (2004) und der damit verbundenen Einführung eines Informationsrechts über 

die jeweiligen Altersrentenansprüche geführt. Letzteres ist in Österreich für die ge-

setzliche Altersrente als „Kontomitteilung“ bekannt, die jedem Versicherten ab dem 

Geburtenjahrgang 1955 mit zumindest einem Beitragsmonat auf Verlangen auszu-

händigen ist (§ 13 Allgemeines Pensionsgesetz). Die Kontomitteilung kann persön-

lich beim zuständigen Pensionsversicherungsträger beantragt oder online mit Hilfe 

der sogenannten „Bürgerkarte“ eingesehen werden. Neben rechtlichen Erläuterun-

gen liefert die Kontomitteilung insbesondere einen Überblick über die bisherigen 

Beitragsleistungen und Gutschriften auf dem Pensionskonto und eine (fiktive) Be-

rechnung der sich daraus ergebenden Altersrente, wobei dieser Vorhersage keine 

Prognosen über künftige Beitragsentwicklungen und Kontogutschriften zugrunde 

gelegt werden. Zudem nennt die Kontomitteilung den frühestmöglichen Zeitpunkt 

zum Bezug der Altersrente beziehungsweise weist gegebenenfalls noch fehlende 

Beitragsmonate aus. Art und Umfang dieser „Kontomitteilung“ orientieren sich nach 

Auskunft der befragten Experten ausdrücklich an den Renteninformationsmitteilun-

gen in Schweden und Deutschland: „Beide Mitteilungen wurden dem Minister vor-

gelegt und auf dessen Entscheidung hin als Kombination für das österreichische 

Pensionskonto übernommen.“ (Interview #3) In Deutschland erhalten alle Versi-

cherten mit mindestens fünf Beitragsjahren ab dem 27. Lebensjahr eine jährliche 

Mitteilung über die derzeit erworbenen Rentenansprüche für die reguläre Alters-

rente ohne weitere Einzahlungen, eine Hochrechnung der Altersrente bei konstan-

tem Verdienst bis zum Rentenantritt und den aktuellen Rentenanspruch für den Fall 

der vollen Erwerbsminderung. Zusätzlich bietet die Renteninformation Hochrech-

nungen der Altersrente mit unterschiedlichen Rentenanpassungen ohne Berück-

sichtigung des Kaufkraftverlustes (vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund 2018). 
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Die als „Orange Envelope“ bekannte Renteninformation in Schweden wurde mit der 

paradigmatischen Rentenreform 1999 eingeführt und gilt als „cornerstone of com-

munication“ (Sundén 2006: 330) mit den Versicherten. Neben einem Überblick über 

die bislang geleisteten Beiträge (Income Pension) und die Wertentwicklung der ka-

pitalgedeckten Prämienrente (Premium Pension) bietet die schwedische Rentenin-

formation zudem eine Aufstellung der sich daraus ergebenden monatlichen Ren-

tenzahlungen bei unterschiedlichen Rentenantrittsaltern (vgl. Kritzer/Smith 2016). 

Auch die paradigmatische Rentenreform 2004 selbst wurde nach Auskunft der be-

fragten Experten maßgeblich von den Systemen in anderen europäischen Staaten 

und deren Erfahrungen beeinflusst. Für die Einführung individueller Rentenkonten 

wurden im Vorfeld Schweden und Dänemark als anerkannte Benchmark-Setter in 

der Rentenpolitik als Vorbilder herangezogen und tiefergehenden Analysen seitens 

der beteiligten Ministerien und Sozialpartner unterzogen, wobei letztlich aber aus 

politischen Gründen kein Defined-Contributions-System (DC), sondern ein Defined-

Benefit-System (DB) umgesetzt und der Sozialversicherungscharakter des österrei-

chischen Pensionssystems beibehalten wurde: „Ohne solche Lernprozesse, aus ei-

genem Antrieb und teilweise mit Unterstützung der Europäischen Kommission, 

wüsste ich nicht, ob unser Pensionskonto und unsere Pensionsinformation so aus-

sehen würden, wie sie aussehen.“ (Interview #3) 

Austausch- und Lernprozesse haben somit seit dem Beitritt zur Europäischen Union 

einen stellenweise nicht unwesentlichen Niederschlag in der österreichischen Al-

terssicherungspolitik hinterlassen, auch jenseits paradigmatischer Reformen. Nach 

Auskunft der befragten Experten werden entsprechende Interloadprozesse von den 

beteiligten politischen Akteuren auch aktiv angestoßen und gefördert, erfolgen aber 

zumeist themenspezifisch und einzelfallbezogen. Eine systematische und institutio-

nalisierte Auswertung und Beobachtung von Rentensystemen und Reformen in an-

deren Mitgliedstaaten, etwa in der Form von „Country Desks“, wie sie etwa bei der 

Europäischen Kommission zu finden sind, findet in Österreich jedoch nicht statt. Die 

Komplexität der einzelnen europäischen Alterssicherungssysteme und deren Ein-

bettung in heterogene volkswirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Kontexte 

machen eine direkte Übernahme von einzelnen Lösungen und Reformen naturge-

mäß schwierig. Der Blick richtet sich deshalb auch zumeist auf Länder, die ein ver-

gleichbares, dem Sozialversicherungsmodell folgendes Alterssicherungssystem 
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haben. In umgekehrter Weise wird Österreich regelmäßig von anderen europäi-

schen Mitgliedstaaten aufgrund der vergleichsweise starken Betonung des Faktors 

Angemessenheit und des hohen Leistungsniveaus des Pensionssystems als Inter-

load-Partner ausgewählt. So berichten die befragten Experten aus dem österreichi-

schen Sozialministerium davon, dass insbesondere politische Akteure und Vertreter 

der Sozialpartner aus Deutschland regelmäßig den Austausch suchen und sich über 

Spezifika des österreichischen Pensionssystems informieren lassen. Die Linkspar-

tei hat in ihren rentenpolitischen Plänen für Deutschland das österreichische Modell 

als Vorbild übernommen und etwa eine Rücknahme der Teilprivatisierung gefordert: 

„Dass ein umlagefinanziertes Rentensystem bezahlbare und deutlich bessere Leis-

tungen erbringen kann, zeigt das Beispiel Österreich: Auf eine massive Senkung 

des Leistungsniveaus, wie es in Deutschland mit der Riester-Reform erfolgte, wurde 

verzichtet. Stattdessen wurde das gesetzliche Rentensystem behutsam reformiert 

und zu einer Erwerbstätigenversicherung ausgebaut. […] Dass Österreich wirt-

schaftlich nicht schlechter dasteht als Deutschland beweist: Eine umlagefinanzierte 

gesetzliche Rente ist finanzierbar und sorgt für einen hohen Schutz im Alter.“ (Deut-

scher Bundestag 2017: 2f.) 

4.2.5 Zwischenfazit 

Das österreichische Pensionssystem wurde im Untersuchungszeitraum tiefgreifend 

umgebaut. Inhaltlich hatten die zwischen 1999 und 2016 umgesetzten fünf Reform-

pakete hauptsächlich die Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit des Renten-

systems im Blick und führten zu stellenweise tiefgreifenden Leistungskürzungen. 

Der bereits im Vorfeld des Untersuchungszeitraums einsetzende Konsolidierungs-

prozess wird damit fortgesetzt. Sozioökonomische Probleme, insbesondere eine 

steigende öffentliche Verschuldung und ein sich verstärkt abzeichnender demogra-

fischer Wandel, können dabei als die entscheidenden Auslöser für diese Reformen 

genannt werden (Obinger et al. 2010: 68). Hinsichtlich des Ausmaßes der Reform-

aktivitäten beschränken sich die Reformen mehrheitlich auf eine graduelle und pa-

rametrische Anpassung auf der Leistungsseite des Rentensystems, etwa durch 

eine schrittweise Ausweitung der Bemessungsgrundlage und die Einführung einer 

Bonus-/Malus-Regelung mit dem Budgetbegleitgesetz 2003. Abweichungen von 

dieser Pfadabhängigkeit zeigen sich in Ansätzen bei der vollständigen Abschaffung 
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der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (2000) und der 

vorzeitigen Alterspension wegen Arbeitslosigkeit (2003). Insbesondere aber mit der 

Rentenreform 2004, mit der ein individuelles und harmonisiertes Pensionskonto ein-

geführt und der 65/45/80-Leistungsgrundsatz etabliert wurde, hat die österreichi-

sche Rentenpolitik den bisherigen parametrischen Reformpfad verlassen und eine 

tiefgreifende Umstrukturierung des Pensionssystems vorgenommen. Die Reformen 

der Jahre 2000, 2003 und 2004 können sinnvoll mit der ideologischen Ausrichtung 

der Koalitionsregierung von ÖVP und FPÖ unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel 

(ÖVP) und der politischen Schwäche der Gewerkschaften erklärt werden und be-

stätigen die Relevanz konflikttheoretischer Ansätze. Die Mitte-Rechts-Parteien ver-

folgten in ihrer Regierungszeit eine angebotsorientierte Wirtschafts- und Sozialpoli-

tik, die auf ein strukturell ausgeglichenes Haushaltsumfeld und eine Verbesserung 

der Standortbedingungen abzielte und zu einer Beschneidung des Leistungsni-

veaus der staatlich geregelten Pensionsversicherung führte. In der Durchführung 

ihrer Reformagenda brach die Koalitionsregierung zudem mit dem in Österreich 

sonst etablierten Prinzip des Korporatismus und verzichtete bewusst auf eine Ein-

bindung insbesondere der Gewerkschaften. 

Die Bewertung der Rolle Europas im österreichischen Reformprozess fällt hingegen 

ambivalent aus. Zunächst kann festgehalten werden, dass sich die umgesetzten 

Reformen inhaltlich weitgehend mit den europäischen Zielvorgaben decken. Wäh-

rend die Angemessenheit der Leistungen angesichts einer Nettoersatzrate von über 

80 Prozent aus Sicht der europäischen Institutionen kein drängendes Problem dar-

stellt, wurde die finanzielle Nachhaltigkeit des österreichischen Rentensystems 

schon früh als zentrale Herausforderung benannt und entsprechende Reformen ein-

gefordert (vgl. Europäische Kommission/Rat der Europäischen Kommission 2003: 

155f.). Die österreichischen Reformen wurden von den europäischen Institutionen 

deshalb auch in ihrer inhaltlichen Stoßrichtung begrüßt. Die Offene Methode der 

Koordinierung (OMK/R) hatte hierbei in der Gesamtschau keinen Einfluss auf die 

österreichische Reformaktivität. Die Reform 2000 wurde bereits vor Implementie-

rung der Koordinierungsmethode umgesetzt, weshalb allein aus zeitlichen Gründen 

ein Zusammenhang ausgeschlossen werden kann. Diskutabel ist die Rolle der Ko-

ordinierungsmethode bei der Reform 2004, zumindest hinsichtlich der Zuschreibung 

der deutlich erkennbaren Lern- und Austauschprozesse. Nach Auskunft der Ge-
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sprächspartner wurde die mit der Reform 2004 eingeführte Kontomitteilung in we-

sentlichen Teilen den Informationsschreiben Deutschlands und Schwedens nach-

empfunden, während die Einführung des Pensionskontos das Ergebnis von Lern-

prozessen und eines Abgleichs entsprechender Arrangements in Dänemark und 

Schweden ist (s. im Detail Kapitel 4.2.4). Der Koordinierungsmethode als institutio-

nalisierter Lernplattform können diese Austauschprozesse zwar grundsätzlich zu-

geschrieben werden, allerdings fanden die Lernprozesse nach Auskunft der Ge-

sprächspartner nicht im Rahmen der Koordinierungsmethode statt. Eine Zuordnung 

zur Interload-Dimension scheint deshalb naheliegender, da die Mitgliedschaft in der 

Europäischen Union die Anbahnung eines solchen Austauschprozesses zwar be-

fördert hat, diesen aber nicht ausgelöst oder institutionell geleitet hat. Mit dem fak-

tischen Auslaufen der Koordinierungsmethode zum Ende der Lissabon-Strategie 

hin scheint wiederum auch ein Zusammenhang mit den in der zweiten Untersu-

chungshälfte durchgeführten Reformen unwahrscheinlich. Die befragten Experten 

sehen jedenfalls keinen Einfluss der Koordinierungsmethode auf die österreichische 

Pensionspolitik und bestätigen damit diesen Befund (Interviews #3; #15; #25). 

Einen deutlich stärkeren, wenngleich auch nur indirekten Einfluss scheinen die In-

strumente der makroökonomischen Steuerung auf das österreichische Pensions-

system im Untersuchungszeitraum gehabt zu haben. Ein wesentlicher Punkt hierbei 

ist die im gesamten Untersuchungszeitraum unterdurchschnittliche Erwerbsbeteili-

gung insbesondere von älteren Arbeitnehmern und Frauen, die von den europäi-

schen Institutionen regelmäßig kritisiert wurde. Im politischen Prozess zur Renten-

reform 2003 haben insbesondere Vertreter der Mitte-Rechts-Koalition regelmäßig 

die niedrigen Beschäftigungsquoten als Begründung für ihre Reform herangezogen 

(vgl. Hacker 2010: 312). Auch die Pensionsreformkommission (2002), die an der 

Erarbeitung der Eckpunkte der Rentenreform 2003 und 2004 maßgeblich beteiligt 

war, nimmt in ihrem Abschlussbericht an zentralen Stellen Bezug zu den beschäfti-

gungspolitischen Zielvorgaben der Europäischen Union und begründet den aus ih-

rer Sicht erhöhten Reformbedarf mit der Einschätzung, dass selbst bei Erreichung 

der europäischen Zielvorgaben das Ausgabenwachstum nicht nachhaltig sei. Zu-

dem begründet die Mitte-Rechts-Regierung die Rentenreform 2003 im parlamenta-

rischen Prozess mit wirtschaftspolitischen Überlegungen zum Wirtschaftsstandort 

Österreich, der nicht zuletzt durch die damals unmittelbar bevorstehende Osterwei-

terung der Europäischen Union perspektivisch verstärkt unter Druck geraten 
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könnte: „Even though Austria's export economy and financial sector massively be-

nefited from EU enlargement, it was at the same time perceived as a threat since 

north-eastern Austria was now surrounded by low-wage and low-tax economies.“ 

(Obinger et al. 2010: 73) Hauptkritikpunkt der europäischen Institutionen waren ins-

besondere in der ersten Untersuchungshälfte aber die hohen Rentenausgaben und 

das insgesamt nicht nachhaltige budgetäre Umfeld. Zwar wurde erst im Zuge der 

Eurokrise ein formales Defizitverfahren gegen Österreich eingeleitet, doch hat die 

Europäische Kommission bereits im Nachgang der Rentenreform 2000 wiederholt 

strukturelle und in ihrem Umfang weitreichendere Konsolidierungsmaßnahmen 

auch in der Pensionsversicherung angemahnt, um die Tragfähigkeit der öffentlichen 

Finanzen dauerhaft sicherzustellen. Deutlich tritt dieser indirekte europäische Haus-

haltsdruck im Zuge der Rentenreform 2003 zu Tage. In der parlamentarischen Aus-

einandersetzung werden die erheblichen Leistungskürzungen von Regierungsver-

tretern regelmäßig auch mit dem Verweis auf die Verpflichtungen des Landes aus 

dem Stabilitäts- und Wachstumspakt begründet. Allerdings scheinen diese Ver-

weise mehr eine Argumentationshilfe für die Mitte-Rechts-Regierung zu sein, die 

dem Ziel der strukturellen Haushaltskonsolidierung ideologisch verhaftet ist und ihre 

Reformstrategie bereits bei ihrem Regierungsantritt 2000 in den Grundzügen vor-

gestellt hat. Insofern kann dem europäischen Haushaltsdruck in dieser Phase zwar 

ein unterstützender, sicherlich aber kein lenkender oder gar auslösender Faktor un-

terstellt werden. Bestätigt wird dieser Befund durch die Einschätzung der Ge-

sprächspartner, die den europäischen Instrumenten der Haushaltsüberwachung 

zwar einen „größeren, aber in unserem Falle nur indirekten Einfluss“ unterstellen 

wollen (Interview #3). Diskutabel ist die Frage, ob dieser Befund auch für die Zeit 

der Eurokrise gültig ist. Zwar finden sich im Defizitverfahren, welches im Dezember 

2009 gegen Österreich eröffnet wurde und eine Rückführung des übermäßigen De-

fizits bis zum Jahr 2013 vorschreibt, keine Reformempfehlungen für das Pensions-

system. Doch bereits im Nachhaltigkeitsreport 2009 befürchtete die Europäische 

Kommission (2009e: 128f.) eine Verdoppelung der altersbedingten Rentenausga-

ben, falls der wirtschaftliche Abschwung längere Zeit andauern sollte, und im Ageing 

Report 2012 werden die Langfristprognosen der Rentenausgaben schließlich sogar 

deutlich angehoben: Während in der vorherigen Ausgabe noch Rentenausgaben in 

Höhe von 13,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2060 erwartet wurden, 
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sieht der aktualisierte Ageing Report 2012 bereits Ausgaben in Höhe von 16,1 Pro-

zent des Bruttoinlandsprodukts vor (+2,5 Prozentpunkte). Zwar erwartete der Wirt-

schaftspolitische Ausschuss (EPC) auch in anderen Ländern höhere Rentenausga-

ben, doch fiel die Revision allein in Österreich derart hoch aus (vgl. Europäische 

Kommission 2012b: 142-144). Die zusätzliche Einführung von Abschlägen in der 

Hacklerregelung und die mit dem 2. Stabilitätsgesetz 2012 erfolgte Verschärfung 

der Korridorpension können deshalb als Reaktion auf den auch von den europäi-

schen Akteuren beförderten Konsolidierungsdruck gesehen werden, zumal die mit-

regierende sozialdemokratische SPÖ einer solchen Kürzungsmaßnahme traditio-

nell kritisch gegenübersteht. Dass der europäische Haushaltsdruck aber in Öster-

reich bislang nicht stark genug ausfällt, um auch politisch umstrittene Reformemp-

fehlungen durchzusetzen, zeigen die Beispiele der Kopplung der Altersgrenze an 

die Lebenserwartung und einer generellen Angleichung der Altersgrenzen für Män-

ner und Frauen. Beiden Forderungen der Europäischen Kommission widersetzt sich 

Österreich bislang hartnäckig. Einen unzweifelhaften Einfluss auf das österreichi-

sche Alterssicherungssystem hatte jedenfalls der Europäische Gerichtshof (EuGH). 

Die mit der Rentenreform 2000 erfolgte vollständige Abschaffung der vorzeitigen 

Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit ist eine direkte Reaktion der ös-

terreichischen Regierung auf eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichts-

hofs (Rs. C-104/98). In dieser hat das europäische Gericht die unterschiedlichen 

Altersgrenzen in der vorzeitigen Alterspension als Verstoß gegen Richtlinie 

79/7/EWG zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 

von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit gewertet, woraufhin 

die österreichische Politik sich für eine vollständige Abschaffung dieser Pensionsart 

entschieden hat. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der Abschaffung der vorzeitigen 

Alterspension bei Arbeitslosigkeit im Rahmen der Rentenreform 2003. Auch hier 

hatte die Mitte-Rechts-Koalition Bedenken, dass die unterschiedlichen Rentenal-

tersgrenzen für Männer und Frauen europarechtswidrig sein könnten, und hat sich 

für die Abschaffung dieser Pensionsart entschieden. 

Tabelle 16: Zusammenfassung Download-Europäisierung in Österreich 

Reform Kongruent zu 
EU-Zielen und 
Vorgaben? 

Referenzen 
im parl. Pro-
zess? 

Einfluss mittels 
welchen Kanals er-
kennbar? 

Ausmaß Eu-
ropäisie-
rung 

SRÄG 2000 Ja Vorhanden 
Unmittelbar durch 
EuGH; indirekt durch 

Absorption 
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SWP 

Budgetbe-
gleitgesetz 
2003 

Ja Vorhanden 
Unmittelbar durch 
EuGH; indirekt durch 
SWP 

Absorption 

Pensions-
harmonisie-
rung 2004 

Ja Nein 
Mittelbar durch 
Haushaltsdruck 

Absorption 

Krisenmaß-
nahmen 
2010-2012 

Ja Vorhanden 
Mittelbar durch 
Haushaltsdruck 

Absorption 

Teilpension Unklar Nein Nein - 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 

Jenseits des konkreten, auf einzelne Reformmaßnahmen bezogenen Austauschs 

mit den europäischen Institutionen fallen die österreichischen Upload-Bemühungen 

in der Alterssicherungspolitik insgesamt betrachtet zurückhaltend aus. Wie aus in-

tergouvernementaler Perspektive zu erwarten, spricht sich das Land gegen eine 

weitere Übertragung von Kompetenzen auf die europäische Ebene aus. Innerhalb 

der bestehenden Polity sieht Österreich aber die Notwendigkeit einer teilweisen 

Neuausrichtung der europäischen Sozial- und Alterssicherungspolitik. So fordert 

Österreich eine stärkere Balance der Ziele Angemessenheit und Nachhaltigkeit und 

eine stärkere Berücksichtigung von angrenzenden Themenfeldern und Fragen bei 

der Bewertung von Alterssicherungssystemen und Reformen, wobei aus österrei-

chischer Sicht insbesondere der Arbeitsmarkt und das Thema Invalidität eine grö-

ßere Berücksichtigung finden müssen. Zudem setzt sich das Land für eine einheit-

liche und verbindliche qualitative Definition des Faktors Angemessenheit ein, die 

sowohl die nationalen Kontextfaktoren berücksichtigt als auch die Vergleichbarkeit 

mit anderen Mitgliedstaaten ermöglicht und damit die Grundlage für eine verbes-

serte Koordinierungsmethode bilden kann. Unberührt von der Festlegung eines an-

gemessenen Ruhestandseinkommens und einer davon ausgehenden Neuausrich-

tung der europäischen Rententhematik hält aber auch Österreich die bestehende 

kompetenzrechtliche Ausgestaltung und das vorhandene Instrumentarium für aus-

reichend. Eine Übertragung von sozial- und rentenpolitischen Kompetenzen lehnt 

die Bundesregierung entschieden ab. Im Bereich der Finanz- und Wirtschaftspolitik 

hält die Bundesregierung eine weitere Vergemeinschaftung perspektiv zwar für 

überlegenswert, kurz- und mittelfristig plädiert die Bundesregierung aber für eine 

flexiblere Handhabung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und eine stärkere Be-

rücksichtigung sozialpolitischer Belange im Europäischen Semester. 
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4.3 Tschechische Republik 

4.3.1 Rahmenbedingungen 

Das politische System Tschechiens 

Die heutige Tschechische Republik ist aus der Samtenen Revolution 1989 und der 

Auflösung der Tschechoslowakei 1993 hervorgegangen (vgl. Ash 2010: 87; Vodicka 

2010: 275). Erklärtes Ziel der von der Oppositionsbewegung vorangetriebenen Sys-

temtransformation nach dem Kollaps des Sozialismus war die „Rückkehr nach Eu-

ropa“ (Lorenz 2011: 49; vgl. auch Eckert 2008: 63f.). Verfassungsrechtlich knüpft 

die 1993 in Kraft getretene Verfassung an die demokratisch ausgestaltete tsche-

choslowakische Vorkriegsverfassung an (1918-1938) und lässt zugleich Bezüge 

etwa zum deutschen Grundgesetz erkennen. Teil der Verfassungsordnung ist zu-

dem die noch von der tschechoslowakischen Bundesversammlung 1991 verab-

schiedete Charta der Grundrechte und Grundfreiheiten (vgl. Vodicka 2010: 276f.; 

Kimmel 2008: 67; Lorenz 2011: 52). In der Summe konstituieren beide Dokumente 

Tschechien als demokratischen und unitarischen Rechtstaat mit einem parlamen-

tarischen Regierungssystem (vgl. Steffani 1979; Döring/Hönnige 2008: 455; Stern 

2008: 417; Beichelt/Keudel 2011: 71). 

Staatsoberhaupt Tschechiens ist der Präsident, der seit 2013 von der wahlberech-

tigten Bevölkerung für eine Amtszeit von fünf Jahren direkt gewählt wird. Eine ein-

malige Wiederwahl ist möglich. Gewählt ist, wer in der ersten Wahlrunde die abso-

lute Mehrheit erreicht. Gelingt dies keinem der Kandidaten, kommt es zur Stichwahl 

zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen (Art. 56 Verf.). Bis zur 

Wahlrechtsreform 2012 wurde der Präsident noch von beiden Kammern des Parla-

ments in einer gemeinsamen Sitzung gewählt (vgl. Hartmann/Kempf 2011: 316). 

Seine Kompetenzen übt der Präsident teils selbständig, teils im Zusammenwirken 

mit der Regierung aus (vgl. Vodicka 2010: 278). Von Bedeutung für die Stabilität 

des politischen Systems ist dabei insbesondere die Berufung (und Entlassung) des 

Ministerpräsidenten und auf dessen Vorschlag auch der weiteren Regierungsmit-

glieder (Art. 62 Verf.). Die so vom Präsidenten berufene Regierung ist jedoch allein 

der Abgeordnetenkammer politisch verantwortlich und muss von dieser innerhalb 
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eines Monats in einer Vertrauensabstimmung bestätigt werden (Art. 68 Verf.). Fin-

det die Bestellung des Präsidenten wiederholt keine Zustimmung der Abgeordneten 

der ersten Parlamentskammer, kann der Präsident die Abgeordnetenkammer auf-

lösen und Neuwahlen ausschreiben (Art. 35 Verf.). Die parlamentarische Abhängig-

keit der Regierung zeigt sich zudem in der Möglichkeit der Abgeordneten, eine be-

reits im Amt befindliche Regierung über ein Misstrauensvotum wieder abwählen zu 

können (vgl. Vodicka 2010: 282). An Sitzungen der Regierung und des Parlaments 

darf der Präsident uneingeschränkt teilnehmen (Art. 64 Verf.). In den legislativen 

Prozess kann der Präsident jedoch allein über sein suspensives Vetorecht eingrei-

fen, sofern es sich dabei nicht um ein Verfassungsgesetz handelt (Art. 50 Verf.). 

Einen nur indirekten, zugleich aber langfristig angelegten politischen Einfluss kann 

der Staatspräsident mitunter über die Ernennung der Richter des Verfassungsge-

richts ausüben, sofern dessen Kandidaten die Zustimmung des Senats finden (vgl. 

Vodicka 2010: 305). 

Tschechien kann ähnlich wie das Fallstudienland Österreich zu den Ländern mit 

einem schwachen Bikameralismus gezählt werden. Das Parlament besteht aus der 

Abgeordnetenkammer und dem Senat, wobei die 200 Abgeordneten des Unterhau-

ses nach dem Verhältniswahlrecht für eine Wahlperiode von vier Jahren gewählt 

werden. Der Senat als Oberhaus setzt sich demgegenüber aus 81 Senatoren zu-

sammen, die nach dem Mehrheitswahlrecht für sechs Jahre gewählt werden, wobei 

jeweils ein Drittel der Sitze alle zwei Jahre zur Wahl steht (Vodicka 2010: 287f.). Die 

Regierung ist allein der Abgeordnetenkammer politisch verantwortlich und wird 

auch nur von dieser kontrolliert. Zudem dominiert die Abgeordnetenkammer den 

Gesetzgebungsprozess, sofern es sich nicht um Wahl- oder Verfassungsgesetze 

handelt. Zwar besitzt auch der Senat das Initiativrecht, kann bei von der Abgeord-

netenkammer verabschiedeten einfachen Gesetzesvorlagen jedoch nur ein auf-

schiebendes Veto einlegen, das vom Unterhaus mit absoluter Mehrheit überstimmt 

werden kann. Der Senat fällt deshalb regelmäßig als bikamerales Korrektiv wie par-

teipolitisches Oppositionsinstrument im tschechischen Institutionengefüge aus (vgl. 

Vodicka 2010: 283). 

Tschechien verfügt über eine dem österreichischen Modell folgende spezialisierte 

Verfassungsgerichtsbarkeit, die außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit bei ei-

nem politisch unabhängigen Verfassungsgericht angesiedelt ist (vgl. Kneip 2008: 
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635; Vodicka 2010: 304f.; Hönnige 2011). Die Verfassung weist dem Verfassungs-

gericht zur Kontrolle allen staatlichen Handelns auf Verfassungsmäßigkeit eine 

Reihe von Kompetenzen zu. Politisch mitunter folgenreich ist dabei insbesondere 

die Normenkontrolle als Verfassungsgerichtsbarkeit im engeren Sinne (Art. 87 

Verf.). In diesem Verfahren prüft das Verfassungsgericht die Vereinbarkeit von Ge-

setzen mit der Verfassung und Rechtsvorschriften auf ihre Gesetzmäßigkeit und 

kontrolliert damit die demokratisch legitimierten und parlamentarisch vermittelten 

Mehrheitsentscheidungen auf ihre Rechtmäßigkeit. Je nach Verfahrensgegenstand 

klageberechtigt sind bei der abstrakten Normenkontrolle die Regierung, der Präsi-

dent sowie eine Gruppe von mindestens 41 Abgeordneten (= 20,5 Prozent) oder 17 

Senatoren (= 20,9 Prozent; § 64 Abs. 1 Verfassungsgerichtsgesetz). Die Wahl der 

insgesamt 15 Richter für eine Dauer von zehn Jahren folgt dem US-amerikanischen 

Vorbild, bei dem die Kandidaten durch den Staatspräsidenten nominiert und vom 

Senat bestätigt werden müssen, was dem Präsidenten zumindest in der Theorie die 

Möglichkeit eröffnet, die (politische) Ausrichtung des Verfassungsgerichts länger-

fristig zu beeinflussen (vgl. Kneip 2008: 638; Hönnige 2011: 276f.).  

Wie in den meisten europäischen Systemen üblich, werden auch in Tschechien Ge-

setzesinitiativen in der Mehrzahl der Fälle von der Regierung eingebracht, die dabei 

auf eine spezialisierte und ausdifferenzierte Ministerialbürokratie zurückgreifen 

kann (vgl. Schüttemeyer/Siefken 2008: 490; Vodicka 2010: 286; Ismayr 2010: 41). 

Neben der Regierung steht die Gesetzesinitiative darüber hinaus auch jedem ein-

zelnen oder einer Gruppe von Abgeordneten des Unterhauses, sowie dem Senat 

und den Kreistagen zu (vgl. Vodicka 2010: 286; Art. 41 Abs. 2 Verf.). Der parlamen-

tarische Gesetzgebungsprozess ist von einer Reihe von festgeschriebenen Verfah-

rensabläufen strukturiert (Art. 41-52 Verf.). Vorgesehen sind dabei zunächst drei 

Lesungen in der Abgeordnetenkammer. Nach der ersten Lesung, in welcher über 

die Annahme zur Beratung des eingebrachten Gesetzesvorhabens entschieden 

wird, folgt die eigentliche Bearbeitung des Vorlage in dem dafür zuständigen Fach-

ausschuss. In der zweiten Lesung können anschließend noch Ergänzungs- und Än-

derungsanträge vorgebracht werden, ehe in der dritten Lesung über das Vorhaben 

abgestimmt wird. Nach der Verabschiedung durch die Abgeordnetenkammer wird 

das Gesetzesvorhaben dem Senat zugeleitet, wobei dieser zur Teilnahme nicht ver-

pflichtet ist (Art. 45 Verf.; Vodicka 2010: 286). Befasst sich der Senat nicht mit der 

Vorlage, gilt die Vorlage automatisch als angenommen. Befasst sich das Oberhaus 
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dagegen mit der Vorlage und legt ein Veto ein oder schlägt Änderungsvorschläge 

vor, kann die Abgeordnetenkammer dies mit einer absoluten Mehrheit seiner Stim-

men zurückweisen (Art. 46 Verf.). Seinen Abschluss findet der parlamentarische 

Gesetzgebungsprozess schließlich in der Ausfertigung durch den Staatspräsiden-

ten, wobei auch dieser analog zum Senat über ein suspensives Vetorecht verfügt 

(Art. 50-52 Verf.; Vodicka 2010: 286). 

Das tschechische Parteiensystem war nach seiner Neuformierung Anfang der 

neunziger Jahre lange Zeit von einem Konzentrationsprozess bestimmt, der zu ei-

ner im Vergleich mit den übrigen ostmitteleuropäischen Mitgliedstaaten nur mode-

raten Fragmentierung führte (vgl. Vodicka 2010: 290; Tiemann 2011: 135). Kenn-

zeichnend für die erste Untersuchungshälfte dieser Arbeit (2004-2009) war dabei 

die zentrale Stellung der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) und der Sozialdemo-

kratischen Partei Tschechiens (ČSSD), die als Volksparteien abwechselnd die Re-

gierung stellten. Niedermayer (2008: 362) spricht für diese Periode deshalb auch 

von einem Parteiensystem mit Zweiparteiendominanz. Spätestens seit 2013 kann 

jedoch ein verstärkter Wandel der tschechischen Parteienlandschaft beobachtet 

werden, der von einer Reihe von Parteiabspaltungen und Neugründungen geprägt 

ist (vgl. Barner/Resl 2017). Mit teilweise sieben in der Abgeordnetenkammer vertre-

tenen Parteien muss das Parteiensystem in der zweiten Untersuchungshälfte als 

hoch fragmentiert eingestuft werden, wobei die beiden Volksparteien ODS und 

ČSSD ihre bisherige dominierende Stellung zwar zweifelsohne verloren haben, zu-

mindest aber auch weiterhin alternierend an der Regierung beteiligt waren (vgl. Nie-

dermayer 2008: 362; Eckert 2008: 102; Vodicka 2010: 290). Zu den dominierenden 

cleavages, die das Parteiensystem strukturieren, gehört dabei die Wirtschaftspolitik 

(vgl. Vodicka 2010: 291). Die Demokratische Bürgerpartei (ODS) vertritt als liberal-

konservative Partei ein dezidiert marktwirtschaftliches Programm („Marktwirtschaft 

ohne einschränkende Adjektive“), das insbesondere vor dem Hintergrund der sozi-

alistischen Vergangenheit des Landes weitreichende Privatisierungs- und Deregu-

lierungsmaßnahmen vorsieht und auch auf die Sozialpolitik übertragen werden soll 

(Kipke 2002: 71; Eckert 2008: 103f.). Dem europäischen Integrationsprojekt steht 

die Partei ambivalent gegenüber. Einerseits hat die Demokratische Bürgerpartei 

(ODS) als damalige Oppositionspartei den Beitritt zur Europäischen Union unter-

stützt (vgl. Kipke 2002: 71), andererseits ist sie Gründungsmitglied der 2009 gebil-
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deten Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) im Europäi-

schen Parlament, die in der wissenschaftlichen Literatur allenfalls in ihren Anfangs-

jahren noch als „moderat euroskeptisch und nationalkonservativ“ beschrieben wird 

(Dialer/Maurer/Richter 2015: 138). Die Sozialdemokratische Partei Tschechiens 

(ČSSD) wurde bereits 1878 gegründet und ist damit die älteste Partei Tschechiens 

(vgl. Vodicka 2010: 293). Die Partei verfolgt ein klassisch sozialdemokratisches Pro-

gramm, das die marktwirtschaftliche Ordnung durch (sozial-) politische Maßnahmen 

und Interventionen flankieren und die durch marktwirtschaftliche Prozesse entste-

henden Härten ausgleichen möchte (vgl. Eckert 2008: 104f.). Teile der Partei stre-

ben jedoch eine Zusammenarbeit mit der linksextremistischen Kommunistischen 

Partei von Böhmen und Mähren (KSČM) an (vgl. Novotný 2011: 397). Außenpoli-

tisch setzt sich die Sozialdemokratische Partei Tschechiens für die Westintegration 

des Landes ein (vgl. Kipke 2002: 72). Dem europäischen Integrationsprozess steht 

die Partei entsprechend positiv gegenüber, ist Tschechien doch nicht zuletzt in ihrer 

Regierungszeit 2004 der Europäischen Union beigetreten. 

Tabelle 17: Tschechische Regierungen im Untersuchungszeitraum 

Regierung Amtszeit 
Partei/Koalition 
(Unterstützung) 

Regierungsmehrheit 
(% Vertrauensabstim-
mung Abgeordneten-
kammer) 

Špidla 12.07.2002 – 04.08.2004 
ČSSD/KDU-
ČSL/US-DEU 

50,5 % 

Gross 04.08.2004 - 25.04.2005 
ČSSD/KDU-
ČSL/US-DEU 

50,5 % 

Paroubek 25.04.2005 - 16.08.2006 
ČSSD/KDU-
ČSL/US-DEU 

50,5 % 

Topolánek I. 04.09.2006 - 09.01.2007 ODS/parteilos 48 % (kein Vertrauen) 

Topolánek II. 09.01.2007 - 08.05.2009 
ODS/KDU-
ČSL/SZ 

50 % 

Fischer 08.05.2009 - 13.07.2010 
parteilos (ODS, 
KDU-ČSL/SZ/ 
ČSSD) 

78 % 

Nečas 13.07.2010 – 10.07.2013 
ODS/TOP 
09/LIDEM 

59 % 

Rusnok 10.07.2013 - 29.01.2014 
parteilos (ČSSD, 
SPOZ, KDU-ČSL) 

46,5 % (kein Vertrauen) 

Sobotka 29.01.2014 - 13.12.2017 
ČSSD, ANO, 
KDU-ČSL 

55 % 

Quelle: eigene Zusammenstellung, nach Daten von Regierung der Tschechischen Republik (2018), 
Parlament der Tschechischen Republik (2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2013; 2014). 
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Volkswirtschaftliches Umfeld 

Die tschechische Volkswirtschaft entwickelte sich im Untersuchungszeitraum 2004 

bis 2015 überdurchschnittlich positiv und befand sich, mit einzelnen Ausnahmen, 

auf einem dauerhaften Wachstumspfad. Das Bruttoinlandsprodukt konnte im Mittel 

um 2,7 Prozent pro Jahr gesteigert werden, was deutlich über dem Schnitt der Eu-

ropäischen Union mit 1,2 Prozent pro Jahr liegt. Entsprechend lag die Wirtschafts-

leistung der Tschechischen Republik 2015 gut 30 Prozent über dem Niveau zum 

Beitrittszeitpunkt 2004, während die Wirtschaftsleistung der Europäischen Union im 

selben Zeitraum nur um gut 13 Prozent zulegen konnte (vgl. Eurostat 2018). Mit 

einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,8 Prozent hat sich der 

Wachstumspfad in der zweiten Untersuchungshälfte (2010-2015) im Nachgang der 

Finanz- und Wirtschaftskrise dabei jedoch deutlich abgeschwächt, nachdem er in 

den ersten Jahren nach dem Beitritt zur Europäischen Union (2004-2008) noch bei 

durchschnittlich 5,3 Prozent lag (vgl. Eurostat 2018). In ähnlichem Maß hat sich 

auch die Beschäftigungssituation in der Tschechischen Republik entwickelt. Die dy-

namische konjunkturelle Entwicklung in der ersten Untersuchungshälfte führte zu 

einem signifikanten Rückgang der Arbeitslosenquote von 8,3 Prozent im Beitritts-

jahr 2004 auf 4,4 Prozent im Vorfeld der Finanz- und Wirtschaftskrise. In deren 

Nachgang ist die Arbeitslosenquote zunächst wieder zwischenzeitlich auf 7,3 Pro-

zent (2010) angestiegen, ehe sie am rechten Rand des Untersuchungszeitraums 

wieder deutlich um 2,2 Prozentpunkte gesunken ist (vgl. Eurostat 2018a). Spiegel-

bildlich hierzu hat sich Zahl der Beschäftigten im Alter von 20 bis 64 Jahren im Ver-

hältnis zur Wohnbevölkerung entwickelt, die mit 74,8 Prozent am rechten Rand 

(2015) gut vier Prozentpunkte über dem europäischen Schnitt lag (vgl. Eurostat 

2018b). 

Das gute volkswirtschaftliche Umfeld fand gleichwohl keinen Niederschlag im Fi-

nanzierungssaldo der öffentlichen Hand. Im Untersuchungszeitraum 2004 bis 2015 

weist das Finanzierungssaldo der Tschechischen Republik durchgehend ein nega-

tives Vorzeichen auf und lag mit durchschnittlich -2,5 Prozent pro Jahr nur knapp 

unterhalb der Maastricht-Defizitgrenze. Entsprechend wurden gegen die Tschechi-

sche Republik zwei Defizitverfahren im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstums-

pakts eröffnet. Das erste Defizitverfahren lief im Zeitraum 2004 bis 2008, das zweite 

Defizitverfahren im Zeitraum 2009 bis 2014 (vgl. Rat der Europäischen Union 2005; 
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ders. 2008; ders. 2010b; ders. 2014b). Bedingt durch das gute konjunkturelle Um-

feld konnte der staatliche Schuldenstand in der ersten Untersuchungshälfte jedoch 

zunächst bei knapp 28 Prozent stabilisiert werden und stieg erst in den Folgejahren 

der Finanz- und Wirtschaftskrise über die 40 Prozent-Marke. Der konsolidierte Brut-

toschuldenstand des Staates lag damit im gesamten Untersuchungszeitraum signi-

fikant unterhalb des europäisch festgelegten Referenzwertes von 60 Prozent des 

Bruttoinlandproduktes. 

Abbildung 14: Wirtschaftswachstum und 
Arbeitslosigkeit in CZ (2004-2015) 

Abbildung 15: Finanzierungssaldo und 
Verschuldung CZ (2004-2015) 

  

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten von 
Eurostat (2018; 2018a). 

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten 
Eurostat (2018c). 

Demografische Eckwerte 

Der demografische Wandel fällt in Tschechien zumindest mittelfristig weniger stark 

aus als im europäischen Durchschnitt (s. Tabelle unten). Das Medianalter der Be-

völkerung ist von 38,6 Jahren am linken Untersuchungsrand (2004) auf 41,4 Jahre 

am rechten Untersuchungsrand angestiegen und lag damit über den gesamten Zeit-

raum signifikant unter dem europäischen Vergleichswert (vgl. Eurostat 2018e). Zu-

gleich markierte eine Fertilitätsrate von 1,23 Kindern pro Frau im Jahr 2004 jedoch 

den niedrigsten Wert im europäischen Vergleich (vgl. Eurostat 2018d). Diese ist im 

Untersuchungszeitraum aber stark angestiegen (2015: 1,57 Kinder pro Frau) und 

soll nach Prognosen der Europäischen Kommission bis zum Jahr 2030 weiter auf 

dann 1,72 Kinder pro Frau ansteigen (vgl. Europäische Kommission 2015a: 304). 

Auch wenn die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer damit noch immer deutlich 

unterhalb der bei entwickelten Gesellschaften für eine konstante Bevölkerungszahl 

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Wachstumsrate BIP Arbeitslosenquote

25

30

35

40

45

50

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Finanzierungssaldo

Schuldenstand (rechte Achse)



268 

 

notwendigen Rate von 2,1 Kindern pro Frau liegen sollte (vgl. Müller/Raffelhü-

schen/Weddige 2009: 41), hätte sie sich damit auf den europäischen Durchschnitts-

wert eingependelt (vgl. Europäische Kommission 2015a: 214). Nur geringe Rück-

wirkungen hatte der demografische Wandel im Untersuchungszeitraum auf die 

gruppierte Zusammensetzung der tschechischen Bevölkerung. So ist etwa die Zahl 

der Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) in Relation zur Gesamtbe-

völkerung von 70,8 Prozent nur geringfügig auf 67 Prozent gesunken und lag damit 

im gesamten Untersuchungszeitraum deutlich über dem europäischen Durchschnitt 

(2015: 65,6 Prozent). Bis zum Jahr 2030 wird allerdings ein weiterer Rückgang auf 

63 Prozent erwartet. Gleichzeitig ist die Zahl der älteren Personen (65 und mehr 

Jahre) von 14,0 Prozent auf 17,8 Prozent angestiegen (vgl. Eurostat 2018i). Setzt 

man beide Bevölkerungsgruppen ins Verhältnis, hat sich diese sog. Alterslasten-

quote im Untersuchungsverlauf von im europäischen Vergleich niedrigen 19,7 Pro-

zent auf 26,6 Prozent erhöht und soll bis zum Jahr 2030 auf dann 35 Prozent weiter 

ansteigen (vgl. Eurostat 2018e; Europäische Kommission 2015a: 304). Tschechien 

folgt damit dem europäischen Trend, wenn auch versetzt. Deutliche Rückwirkungen 

hat der demografische Wandel auf die Rentenausgaben gemessen am Bruttoin-

landsprodukt, wenn auch insgesamt auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Diese 

sind im Untersuchungszeitraum von 6,4 Prozent auf 8,1 Prozent angestiegen und 

lagen damit signifikant unter dem europäischen Niveau. Zugleich ist langfristig ein 

weiterer deutlicher Anstieg der öffentlichen Rentenausgaben zu erwarten. Die Eu-

ropäische Kommission erwartet bis zum Jahr 2030 einen Wert von neun Prozent, 

womit sich die Rentenausgaben Tschechiens im unteren europäischen Mittelfeld 

bewegen würden (vgl. Europäische Kommission 2015a: 247; Eurostat 2018h). 

Tabelle 18: Demografische Eckwerte Tschechiens 

 
Tschechien Europäische Union 

2004 2015 2030 Δ 1999 2015 2030 Δ 

Medianalter 38,6 41,1 -- -- 37,7 42,4 -- -- 

Lebenserwartung bei Ge-
burt 

75,9 81,6 -- -- 77,7g 80,6 -- -- 

Anteil Erwerbstätige (15-
64)a 

70,8 67,0 63 -7,8 62,2 65,6 61,1 -1,1 

Anteil Senioren (65+)a 14,0 17,8 22,3 +8,3 15,4 18,9 24,1 +8,7 

Alterslastenquote (15-64)b 19,7 26,6 35 +15,3 23 28,8 39 +16 

Fruchtbarkeitsrate 1,23 1,57 1,72 +0,49 1,47d 1,57 1,68 +0,21 

Rentenausgaben (öffent-
lich; brutto)c 

6,4 8,1 9,0 +2,6 9,6e 11,1f 11,6 +2,0 
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Quelle: eigene Zusammenstellung und Berechnung, nach Daten von Eurostat (2018d; 2018e; 
2018f; 2018g; 2018h; 2018i); Europäische Kommission (2015a). Hinweise: a Anteil an der 

Bevölkerung (in Prozent); b Verhältnis zwischen der Zahl der Personen im Alter von 65 Jahren und 
älter und der Zahl aller Personen zwischen 15 und 64 Jahren; c ohne Hinterbliebenenrente als 

Anteil am Bruttoinlandsprodukt (in Prozent); d im Jahr 2000; e EU-15; f im Jahr 2014 für EU-28; g im 
Jahr 2002 

Zwischenfazit 

Tschechien gehört zu jener kleinen Gruppe parlamentarischer Staaten in der Euro-

päischen Union, bei welchen das Staatsoberhaupt eine aktive Rolle in der Regie-

rungsbildung einnimmt (vgl. Döring/Hönnige 2008: 460). Zwar muss der Präsident 

bei der Ernennung des Regierungschefs faktisch die Mehrheitsverhältnisse in der 

Abgeordnetenkammer berücksichtigen, um eine erfolgreiche Investiturabstimmung 

der Regierung zu gewährleisten, ist verfassungsrechtlich daran jedoch nicht gebun-

den. In den legislativen Prozess kann der Präsident hingegen allein über sein sus-

pensives Vetorecht eingreifen, sofern es sich dabei nicht um ein Verfassungsgesetz 

handelt, weshalb er aus institutioneller Sicht auch keinen Vetopunkt im Gesetzge-

bungsprozess darstellt. Dies gilt auch für den Senat als Oberhaus, das bei von der 

Abgeordnetenkammer verabschiedeten einfachen Gesetzesvorlagen ebenfalls nur 

ein aufschiebendes Veto einlegen kann und deshalb regelmäßig als bikamerales 

Korrektiv wie parteipolitisches Oppositionsinstrument im tschechischen Institutio-

nengefüge ausfällt. Anders verhält es sich mit dem tschechischen Verfassungsge-

richt, das dem Modell der spezialisierten Verfassungsgerichtsbarkeit nach ausge-

staltet ist und über seine Normverwerfungskompetenz in das legislative Tätigkeits-

feld eingreifen kann. Dies konstituiert das Verfassungsgericht als potentiell wirk-

mächtigen Vetopunkt, zumal im abstrakten Normenkontrollverfahren auch Gruppen 

von Abgeordneten und Senatoren antragsberechtigt sind und das Antragsquorum 

im europäischen Vergleich niedrig ausfällt (vgl. Kneip 2008: 645f.). In der Untersu-

chung des volkswirtschaftlichen Umfelds wird deutlich, dass sich die tschechische 

Wirtschaft im Untersuchungszeitraum auf einem dynamischen Wachstumspfad be-

fand, der durch die Wirtschafts- und Finanzkrise nur kurzfristig unterbrochen wurde. 

Das gute volkswirtschaftliche Umfeld fand gleichwohl keinen Niederschlag im Fi-

nanzierungssaldo der öffentlichen Hand, das mit einem durchschnittlichen Defizit in 

Höhe von -2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nur unwesentlich besser ausfiel 

als nach den Maastricht-Defizitregeln zulässig und überdies Gegenstand zweier De-

fizitverfahren war. Weil der konsolidierte Bruttoschuldenstand des Staates im ge-
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samten Untersuchungszeitraum aber signifikant unterhalb des europäisch festge-

legten Referenzwertes von 60 Prozent des Bruttoinlandproduktes lag, kann insge-

samt von einem mittleren haushaltspolitischen Reformdruck ausgegangen werden. 

Auch die demografische Entwicklung Tschechiens folgt dem europäischen Trend 

und ist von einer generellen Alterung der Bevölkerung geprägt, wenn auch mittel-

fristig in der Tendenz langsamer. Die Alterslastenquote als zentrale demografische 

Kennziffer ist im Untersuchungsverlauf von 19,7 Prozent auf 26,6 Prozent angestie-

gen. Bis zum Jahr 2030 wird ein weiterer Anstieg auf 35 Prozent erwartet, was im 

hier vorliegenden Untersuchungsfeld den niedrigsten und im Vergleich mit allen Mit-

gliedstaaten den siebtniedrigsten Wert überhaupt darstellt und insgesamt einen nur 

gemäßigten demografischen Druck auf die tschechische Volkswirtschaft signalisiert 

(vgl. Europäische Kommission 2015a: 245). 

4.3.2 Das tschechische Alterssicherungssystem 

Das tschechische Alterssicherungssystem hat seine Wurzeln in der Österreichisch-

Ungarischen Monarchie, in deren Endphase ein staatliches Rentensystem für An-

gestellte und Arbeiter nach dem Vorbild Deutschlands eingeführt wurde. In der de-

mokratischen Tschechoslowakei wurde das System weiter ausgebaut und ausdiffe-

renziert, ehe es nach dem Zweiten Weltkrieg unter Führung der Kommunistischen 

Partei der Tschechoslowakei sozialistischen Prinzipien folgend weitreichend umge-

baut wurde (vgl. Mácha 2002: 78; Poteraj 2008: 122). Heute besteht das tschechi-

sche Alterssicherungssystem aus zwei Elementen, einer verpflichtenden öffentlich-

rechtlichen Säule und einer freiwilligen privaten (in der Weltbank-Terminologie: drit-

ten) Säule. Ihre rechtliche Grundlage findet die staatliche Säule dabei im Allgemei-

nen Rentengesetz „Zákon o důchodovém pojištění“ (No. 155/1995) aus dem Jahr 

1995. Es regelt die Zugangsvoraussetzungen zur Altersrente, legt die Rentenformel 

und damit das Leistungsniveau fest und bestimmt die Regelaltersgrenze. Fragen 

der Finanzierung und dabei insbesondere die Beitragshöhe und deren Bemes-

sungsgrundlage regelt ein gesondertes Gesetz über die Finanzierung der Sozialen 

Sicherheit (Nr. 589/1992 Coll.). Verwaltet wird die öffentlich-rechtliche Säule von 

der Tschechischen Sozialversicherungsverwaltung (ČSSZ; Gesetz Nr. 582/1991 

Coll.) unter politischer Aufsicht des Ministeriums für Arbeit und soziale Angelegen-
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heiten (Ministerstvo práce a sociálních věcí; vgl. Missoc 2017f). Die freiwillige pri-

vate dritte Säule wiederum gründet sich auf Gesetz Nr. 42/1994 Coll. (vgl. 

Škorpík/Suchomel 2011: 142). Die öffentlich-rechtlich organisierte Säule ist als um-

lagefinanziertes (PAYG) und leistungsdefiniertes (defined benefit) System ausge-

staltet (vgl. Holub 2014: 8). Die Teilnahme ist verpflichtend für alle Erwerbstätigen, 

was zu einer Abdeckungsquote von nahezu 100 Prozent führt (vgl. Škorpík/Such-

omel 2011: 142; Holub 2014: 8). Leistungen werden gewährt in Form einer Alters-, 

Hinterbliebenen- und Invalidenrente, wobei gut drei Viertel der Rentenausgaben in 

die klassische Altersrente fließen (vgl. Chlon-Dominczak/Mora 2006: 551f.; Kratoch-

víl 2012: 16). Die erste Säule finanziert sich aus Beiträgen auf das Erwerbseinkom-

men. Der Beitragssatz liegt gegenwärtig bei 28 Prozent des Bruttolohns, wobei 6,5 

Prozent vom Arbeitnehmer und 21,5 Prozent vom Arbeitgeber getragen werden. 

Selbstständige müssen den vollen Beitragssatz auf ihre individuelle Beitragsbemes-

sungsgrundlage abführen (vgl. Missoc 2017a; Poteraj 2008: 127). Elternzeit, Wehr-

dienst, Pflege-, Ausbildungs- und Studienzeiten sowie Arbeitslosigkeit werden (teil-

weise) als beitragsfreie Zeiten anerkannt und in der Leistungsberechnung ange-

rechnet (vgl. Chlon-Dominczak/Mora 2006: 552; Missoc 2017a). Finanzierungsde-

fizite in der ersten Säule werden durch die öffentliche Hand ausgeglichen (vgl. Holub 

2014: 8). Die Leistungen der Alters- und Invalidenrente setzen sich zusammen aus 

einer universellen Grundkomponente (Základní složka) und einer variablen einkom-

mensabhängigen Komponente (Procentní část). Die monatliche Grundkomponente 

wird unabhängig von der individuellen Versicherungszeit und Erwerbsbiografie ge-

währt und beläuft sich fix auf neun Prozent des durchschnittlichen Monatslohns, 

was gegenwärtig CZK 2.550 (97 Euro) entspricht (vgl. Missoc 2017a; Holub 2014: 

8). Die variable Komponente spiegelt das im Erwerbsleben erzielte Einkommen wi-

der und berechnet sich aus der persönlichen Bemessungsgrundlage (Osobní 

vyměřovací základ), den geleisteten Beitragsjahren und einer Zugangsrate von 1,5 

Prozent pro Versicherungsjahr. Die persönliche Bemessungsgrundlage bemisst 

sich hierbei aus dem durchschnittlich erzielten Monatseinkommen, wobei das Ar-

beitsentgelt und Arbeitseinkommen bis zu einer Grenze von CZK 12.423 (472 Euro) 

vollständig und darüber hinaus nur anteilig (26 Prozent) bis zur Bemessungsgrenze 

von CZK 112.928 (4.294 Euro) bei der Berechnung berücksichtigt werden. Zugleich 

ist in der variablen Komponente eine Mindestgröße von CZK 770 (29 Euro) pro Mo-

nat festgeschrieben, während die Höhe nicht gedeckelt ist (vgl. Missoc 2017a). Die 
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Hinterbliebenenrente schließlich leitet sich aus dem ursprünglichen Renteneinkom-

men des Verstorbenen bzw. dessen Rentenanwartschaft ab und umfasst neben der 

universellen Grundkomponente in der Witwenrente 50 Prozent und in der Waisen-

rente 40 Prozent der variablen einkommensabhängigen Komponente des Verstor-

benen (vgl. Škorpík/Suchomel 2011: 146). Für die Gewährung einer Altersrente ist 

eine Mindestversicherungszeit von 33 Jahren vorgesehen (davon 30 Beitragsjahre), 

bzw. von 20 Jahren (davon 15 Beitragsjahre), wenn die Regelaltersgrenze um fünf 

Jahre bei Renteneintritt überschritten wird. Die Mindestversicherungszeit wird bis 

zum Jahr 2019 schrittweise auf 35 Jahre angehoben, nachdem sie 2009 noch bei 

25 Jahren lag (vgl. Škorpík/Suchomel 2011: 143; Missoc 2017a). Die Regelalters-

grenze liegt für Männer gegenwärtig bei 63 Jahren und 4 Monaten. Für Frauen rich-

tet sich die Altersgrenze bislang noch nach der Anzahl der aufgezogenen Kinder 

und bewegt sich abgestuft für Frauen ohne Kinder zwischen 62 Jahren und 8 Mo-

naten und 58 Jahren und 8 Monaten für Frauen mit mehr als fünf Kindern. Die Al-

tersgrenze wird für beide Geschlechter schrittweise um zwei Monate pro Jahr für 

Männer und um sechs Monate pro Jahr für Frauen angehoben, bis die Altersgrenze 

für beide Geschlechter bei 65 Jahren liegt. Weitere Anhebungen können von der 

Regierung alle fünf Jahre vorgenommen werden (Missoc 2017a). Ein vorzeitiger 

Bezug der Altersrente ist grundsätzlich ebenso möglich wie über die Regelalters-

grenze hinaus im Erwerbsleben zu verbleiben. Das tschechische Alterssicherungs-

system sieht für diese Fälle jedoch Zu- bzw. Abschläge in einer Höhe von bis zu 1,5 

Prozent vor, je nach Dauer der Über- bzw. Unterschreitung der Regelaltersgrenze. 

Im Falle einer vorgezogenen Altersrente muss der Versicherte das 60. Lebensjahr 

erreicht haben und eine Mindest-Versicherungszeit von 33 Jahren vorweisen kön-

nen (vgl. Missoc 2017a). Renten, die mehr als das 36-fache der Basisrente betra-

gen, unterliegen der Einkommenssteuer (vgl. Missoc 2017a). Eine Anpassung der 

Renten ist von der Regierung jährlich anhand der Entwicklung des Verbraucher-

preisindex und der Reallöhne festzulegen (vgl. Holub 2014: 9; Missoc 2017a).  

Die private dritte Säule ist als kapitalgedecktes und beitragsdefiniertes (DC) System 

ausgestaltet (vgl. Slavik 2006: 218; Holub 2014: 9). Die in dieser Säule zusammen-

gefassten Fonds werden von privatwirtschaftlich organisierten Gesellschaften ver-

waltet, unterliegen aber einer staatlichen Regulierung. So liegt das Investitionsrisiko 

bei diesen DC-Systemen hinsichtlich der erzielten Rendite zwar grundsätzlich beim 
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Versicherungsnehmer, das eingezahlte Kapital ist aber in Gänze gesetzlich garan-

tiert. Eine negative Kapitalentwicklung ist damit ausgeschlossen (vgl. Škorpík/Such-

omel 2011: 148; Holub 2014: 9). Die Teilnahme an der dritten Säule ist freiwillig und 

steht all jenen Versicherten offen, die auch über die öffentlich-rechtliche Säule ab-

gesichert sind. Knapp drei Viertel der Erwerbstätigen nehmen so an der dritten 

Säule teil (vgl. Holub 2014: 9). Der Versicherungsnehmer muss mindestens CZK 

100 pro Monat einzahlen. Die Beiträge zur dritten Säule werden staatlich mit CZK 

90-230 bezuschusst und sind steuerlich begünstigt. Teilweise erhalten abhängig 

beschäftigte Arbeitnehmer zusätzlich noch eine finanzielle Zulage ihres Arbeitge-

bers (vgl. Slavik 2006: 219; Holub 2014: 9). Dessen ungeachtet wird in der dritten 

Säule insgesamt allerdings nur wenig Kapital akkumuliert, weshalb deren Bedeu-

tung für die Lebensstandardsicherung im Alter nur marginal ausfällt (vgl. Slavik 

2006: 220; Poteraj 2008: 128; Holub 2014: 10; Škorpík/Suchomel 2011: 148). 

Tabelle 19: Das tschechische Alterssicherungssystem (vereinfacht) 

 1. Säule 3. Säule 

Träger öffentlich-rechtlich privat 

Mitgliedschaft obligatorisch freiwillig 

Ziel Lebensstandardsicherung Zusatzabsicherung 

Durchführung 
umlagefinanziertes (PAYG) und leis-

tungsdefiniertes (DB) System 

kapitalgedecktes und beitragsdefi-

niertes (DC) System 

Finanzierung 

Beitragssatz: 28 Prozent (21,5 Prozent 

Arbeitgeber und 6,5 Prozent Arbeit-

nehmer) 

Beitrag mind. CZK 100 pro Monat; 

staatlich bezuschusst (CZK 90-230) 

und steuerlich begünstigt; Zu-

schuss durch Arbeitgeber möglich 

Leistungen 

universelle Grundkomponente 

(Základní složka): neun Prozent des 

durchschnittlichen Monatslohns (ge-

genwärtig CZK 2.550) + variable ein-

kommensabhängige Komponente 

(Procentní část), mindestens aber CZK 

770 

Leistungen ergeben sich aus der 

Höhe der eingezahlten Beiträge, 

der Rendite des jeweiligen Fonds 

und der durchschnittlichen Lebens-

erwartung bei Renteneintritt 

Quelle: eigene Zusammenstellung, nach Daten von Škorpík/Suchomel (2011), OECD (2013), 
Holub (2014), Missoc (2017a). 
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4.3.3 Up- und Download-Analyse der zentralen Reformen 

Reformprozess im Vorfeld des Untersuchungszeitraums 

Das tschechische Alterssicherungssystem hat seine Wurzeln zwar in der Österrei-

chisch-Ungarischen Monarchie, in deren Endphase ein staatliches Rentensystem 

für Angestellte und Arbeiter nach dem Vorbild Deutschlands eingeführt wurde. Unter 

Führung der Kommunistischen Partei wurde das Rentensystem in der Tschecho-

slowakei dann jedoch grundlegend sozialistischen Prinzipien folgend um- und aus-

gebaut (vgl. Mácha 2002: 78). Ähnlich wie die Systeme in den anderen sozialisti-

schen Staaten Mittel- und Osteuropas wies das tschechische Rentensystemsystem 

zwar einerseits eine hohe Abdeckungsquote und weitgehend identische Leistungen 

für alle Arbeitnehmer mit nur geringen Zugangsvoraussetzungen auf, doch waren 

diese Leistungen andererseits zumeist nur auf einem geringen Niveau angesiedelt, 

während gleichzeitig bestimmte Bevölkerungsgruppen aus politischen Gründen pri-

vilegiert wurden und höhere Rentenleistungen zugesprochen bekamen. Zudem war 

die Rentenversicherung direkt bei der Regierung angesiedelt und wurde vollständig 

aus dem öffentlichen Haushalt beglichen, ohne dass Arbeitnehmerbeiträge zur Fi-

nanzierung herangezogen wurden (vgl. Mácha 2002: 75-78; Müller 2003; Schmähl 

2003). In der Folge war das tschechische Alterssicherungssystem nach der Samte-

nen Revolution 1989 und der Auflösung der Tschechoslowakei 1993 ebenso wenig 

auf die demokratische und marktwirtschaftliche Ordnung vorbereitet wie die Ren-

tensysteme der übrigen mittel- und osteuropäischen Staaten: „The old system of 

pensions, although perhaps well-adapted to the old economic order, is ill-adapted 

in several ways to the needs of a market economy.“ (Barr 2001: 185) 

Parallel zur wirtschaftlichen Transformation wurde in den Folgejahren deshalb auch 

das Alterssicherungssystem grundlegend reformiert (vgl. Müller 2002; Mácha 2002; 

Müller 2003; Slavik 2006; Chlon-Dominczak/Mora 2006; Škorpík/Suchomel 2011). 

Institutionell wurde die Rentenversicherung dabei zunächst auf die neugegründete 

tschechische Sozialversicherungsverwaltung übertragen und als Sonderposten im 

öffentlichen Haushalt finanziell und buchhalterisch von den übrigen Staatsaufgaben 

getrennt (vgl. Mácha 2002: 78-80). Zudem wurde bereits 1993 das Prinzip der Bei-

tragsfinanzierung wieder eingeführt und ein Rentenbeitrag von 27,2 Prozent des 

Bruttolohns festgesetzt, wobei der Arbeitgeberanteil bei 20,4 Prozent und der Ar-

beitnehmeranteil bei 6,8 Prozent veranschlagt wurde (vgl. Škorpík/Suchomel 2011: 
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150). Mit dem im Jahr 1995 von der liberal-konservativen Regierung Václav Klaus 

eingeführten „Allgemeinen Rentengesetz“ wurden schließlich die Grundlagen des 

heutigen „modernen“ Rentensystems festgelegt. Eingeführt wurde mit dem Gesetz 

eine transparente Rentenformel, die einerseits eine fixe Basisrente als einkom-

mensunabhängige Grundleistung und andererseits eine einkommensbezogene va-

riable Komponente vorsah (vgl. Mácha 2002: 82). Zudem wurde eine schrittweise 

Anhebung des Rentenalters bis zum Jahr 2007 für Männer von 60 auf 62 Jahre und 

für Frauen (in Abhängigkeit von der Kinderzahl) von 53-57 auf 57-61 Jahre be-

schlossen. Weil sich die Transformation des Rentensystems wie auch der tschechi-

schen Volkswirtschaft insgesamt bislang positiv entwickelte und das Rentensystem 

dauerhafte Überschüsse aufwies, wurde mit der Reform zudem der Beitragssatz 

wieder auf 26 Prozent gesenkt (19,5 Arbeitgeber/ 6,5 Arbeitnehmer; vgl. 

Škorpík/Suchomel 2011: 150). Bereits im Jahr zuvor (1994) wurde außerdem eine 

private dritte Säule eingeführt, die eine kapitalgedeckte und staatlich geförderte frei-

willige Zusatzvorsorge bietet und in den Folgejahren einen hohen Verbreitungsgrad 

erreichen sollte (vgl. Mácha 2002: 84-88). Während in den ersten Jahren der demo-

kratisch geprägten tschechischen Alterssicherungspolitik somit noch eine Moderni-

sierung des staatlichen Rentensystems im Vordergrund stand, rückten ab Ende der 

1990er Jahre angesichts wirtschaftlicher Probleme verstärkt Konsolidierungsbemü-

hungen in den Fokus. Trotz moderater Wachstumsraten in den Jahren vor dem Bei-

tritt des Landes zur Europäischen Union stieg die Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent 

im Jahr 1995 auf 8,3 Prozent im Jahr 2004 (vgl. Eurostat2018a), was nicht zuletzt 

zu einem Anwachsen des jährlichen Fehlbetrags im Rentensystem auf bis zu -1,0 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts führte (vgl. Škorpík/Suchomel 2011: 154; Chlon-

Dominczak/Mora 2006: 555; Mácha 2002: 79). Zudem musste die tschechische Re-

gierung im selben Zeitraum ein durchschnittliches Finanzierungsdefizit in Höhe von 

knapp fünf Prozent verbuchen (vgl. Eurostat 2018c). Allerdings konnten sich die 

politischen Akteure erst im Jahr 2003 auf ein erstes weitreichendes Reformpaket 

einigen, mit dem sowohl die kurz- und mittelfristigen Finanzierungsengpässe beho-

ben als auch der sich langsam abzeichnende demografische Wandel adressiert 

werden sollten (vgl. Chlon-Dominczak/Mora 2006: 554f.; Slavik 2006: 222f.). Zu den 

zentralen Maßnahmen der Reform zählten erstens eine gänzlich von den Arbeitge-

bern zu tragende Erhöhung des Rentenbeitrags um zwei Prozentpunkte von 26 auf 
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28 Prozent und zweitens eine weitere schrittweise Anhebung des Renteneintrittsal-

ters um ein Jahr auf dann 63 Jahre im Jahr 2008 (unter Beibehaltung der Staffelung 

für Mütter; vgl. Škorpík/Suchomel 2011: 141; Chlon-Dominczak/Mora 2006: 555). 

Keine ernsthaft in Erwägung gezogene Reformoption zu dieser Zeit war die Mög-

lichkeit einer (Teil-) Privatisierung des Alterssicherungssystems, wie sie etwa von 

der Weltbank propagiert wird (vgl. Müller 2002). Die damalige tschechische Alters-

sicherungspolitik steht damit im starken Kontrast zu den übrigen mittel- und osteu-

ropäischen Staaten, die überwiegend einen solchen Reformweg eingeschlagen und 

eine kapitalgedeckte zweite Säule eingeführt haben. Als Grund für diese divergie-

rende Entwicklung wird zumeist auf den für den Transformationsprozess verant-

wortlichen damaligen Ministerpräsidenten und späteren Staatspräsidenten Václav 

Klaus verwiesen, dessen libertäre wirtschaftspolitische Vorstellungen in starkem 

Kontrast selbst zu den eigentlich wirtschaftsliberalen Vorstellungen der Weltbank 

standen: „However, his favourite pension reform path involved very low replacement 

rates in the public tier, to create incentives for Czechs to join the supplementary tier 

voluntarily. In this sense, he may be considered ‘too liberal’ for the orthodox tem-

plate.” (Müller 2002: 298) Zudem waren die ihm nachfolgenden Regierungen Miloš 

Zeman (1998-2002) und Vladimír Špidla (2002-2004) als Minderheits- bzw. lager-

übergreifende Koalitionsregierungen politisch nicht zur Durchsetzung einer solchen 

paradigmatischen Reform fähig und gewillt (vgl. Mácha 2002: 99-101). Selbiges gilt 

für die vom Ministerium für Arbeit und Soziales im Jahr 2001 erstmals vorgeschla-

gene Idee eines Notional-Defined-Contribution System(s) (NDC) anstelle des klas-

sischen Umlageverfahrens in der ersten Säule (vgl. Chlon-Dominczak/Mora 2006: 

555). Letztlich konnten somit nur parametrische Reformen im Vorfeld des in dieser 

Arbeit angelegten Untersuchungszeitraums durchgeführt werden, wenngleich die 

Debatte um einen paradigmatischen Umbau des Alterssicherungssystems die fol-

genden Jahre noch nachhaltig prägen sollte (s. u). 

Ausgewählte Maßnahmen im Untersuchungszeitraum in Tschechien 

Jahr Bezeichnung Zentrale Inhalte 

2008 

EuGH Rs. C-343/08 Umsetzung Richtlinie 2003/41/EG 

Gesetz 306/2008 

Erhöhung Renteneintrittsalter; Änderung Früh-

verrentungsmöglichkeiten; Ausweitung Mindest-

versicherungszeiten 
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Jahr Bezeichnung Zentrale Inhalte 

2011 
„Small Pension Reform“ 

Erhöhung, Vereinheitlichung und Kopplung Ren-

teneintrittsalter an Lebenserwartung; Änderung 

Berechnung persönliche Bemessungsgrundlage 

„Large Pension Reform“ Einführung kapitalgedeckte zweite Säule 

2012 „Slowakische Renten“ 
Auslegung VO. 1408/71/EG; Gewährung Son-

derzulage; Ultra-Vires-Urteil Verfg./EuGH 

2015 Gesetz 376/2015 Beendigung kapitalgedeckte zweite Säule 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 

Rentenversicherungsgesetz 306/2008 

Das Rentenversicherungsgesetz 306/2008 ist die erste weitreichende Reform des 

tschechischen Alterssicherungssystems, die in der dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Untersuchungsperiode umgesetzt wurde. Die Reform setzt sich aus einer Reihe von 

Einzelmaßnahmen zusammen (vgl. Tschechische Regierung 2008: 98-101; Tsche-

chische Regierung 2008a: 36; Háva 2010: 6-8; Škorpík/Suchomel 2011). Dazu ge-

hört eine erneute Anhebung der Regelaltersgrenze, nachdem diese bereits mit der 

Reform 2003 schrittweise auf 63 Jahre für Männer und auf 59 bis 63 Jahre für 

Frauen angehoben wurde (s. o.). Vorgesehen ist nun eine weitere Anhebung der 

Altersgrenze für Männer um zwei Jahre auf dann 65 Jahre. Für Frauen wird die 

Altersgrenze unter Berücksichtigung der Zahl der geborenen Kinder ebenfalls an-

gehoben. Sie liegt für kinderlose Frauen und für Mütter mit einem Kind künftig bei 

65 Jahren, während für Mütter mit mehreren Kindern die Altersgrenze bei mindes-

tens 62 Jahren (bei vier oder mehr Kindern) und höchstens 64 Jahren (bei zwei 

Kindern) liegen wird. Die Reform sieht außerdem eine schrittweise Ausweitung der 

Mindestversicherungszeiten vor. Bislang war für den Bezug einer Altersrente eine 

Wartezeit von 25 Jahren notwendig. Diese wird nun ab dem Jahr 2010 schrittweise 

bis 2019 um zehn Jahre auf dann 35 Jahre angehoben. Als dritte zentrale Maß-

nahme verschärft die Reform die Abschläge bei einem vorzeitigen Rentenbezug. 

Bislang wurden die Rentenzahlungen für jeden 90-Tage-Zeitraum, die sie vor Errei-

chen der regulären Altersgrenze in Anspruch genommen wurden, um 0,9 Prozent 

der regulären Altersrente gekürzt. Künftig beträgt der Abschlag ab dem dritten Jahr 

für jeden darüber liegenden 90-Tage-Zeitraum 1,5 Prozent. Abschließend ersetzt 

die Reform die bisherige Unterscheidung von teilweiser und völliger Erwerbsunfä-
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higkeitsrente durch eine dreiteilige Klassifizierung anhand der Schwere der Invalidi-

tät, um die Höhe der Rentenzahlung stärker an den tatsächlichen Invaliditätsgrad 

zu koppeln.  

Die Reform zielt mit ihren verschiedenen Einzelmaßnahmen auf eine mittel- und 

langfristige Dämpfung der erwarteten Kostensteigerungen im Rentensystem. In ih-

rem ersten Konvergenzbericht nach dem Beitritt zur Europäischen Union 2004 prog-

nostizierte die damalige tschechische Regierung um Ministerpräsident Vladimír 

Špidla (ČSSD) einen Anstieg der Rentenausgaben von damaligen 6,8 Prozent auf 

12,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2050 (vgl. Tschechische Regierung 

2004: 53). Ohne entsprechende Reformen würde dies nach Berechnungen des Fi-

nanzministeriums zu einem Primärdefizit in Höhe von knapp 17 Prozent und einem 

exponentiellen Anstieg der staatlichen Schuldenlast auf 900 Prozent des Bruttoin-

landsprodukts führen: „Reaching a sustainable fiscal position necessitates further, 

long-lasting consolidation efforts concentrated in the areas of pensions and health 

care. The sustainability, manageability and quality of public finance would otherwise 

be jeopardized.” (Tschechische Regierung 2004: 53) Bestätigt wurde dieser nega-

tive Trend durch Berechnungen des Wirtschaftspolitischen Ausschusses (EPC), der 

in der Tendenz sogar noch höhere Ausgabensteigerungen prognostizierte. Auf 

Grundlage der gemeinsam vereinbarten Methodologie bezifferte der europäische 

Ausschuss in seinem Ageing Report 2006 die öffentlichen Rentenausgaben des 

Landes rückblickend für das Jahr 2004 auf 8,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, 

was zwar einerseits deutlich unterhalb des europäischen Durchschnitts lag (EU-25: 

10,6 Prozent), andererseits zugleich aber auch 1,7 Prozentpunkte oberhalb des zu-

vor noch von der Regierung genannten Wertes. Zugleich ermittelte der Ausschuss 

einen beschleunigten Anstieg der öffentlichen Rentenausgaben auf 14,0 Prozent im 

Jahr 2050, was sowohl hinsichtlich des absoluten Niveaus als auch mit Blick auf die 

Zuwachsrate deutlich über dem europäischen Mittel liegen würde (EU-25: 12 Pro-

zent; +2,2 Prozentpunkte; vgl. Europäische Kommission 2006b: 71). Als Haupt-

grund für den beschleunigten Anstieg der öffentlichen Rentenausgaben und die in 

der Folge zu erwartenden langfristigen Haushaltsungleichgewichte nennt die Re-

gierung die sich abzeichnende Alterung der Gesellschaft: „Its pace of population 

ageing is unambiguously one of the fastest compared with the EU-15’s.“ (Tschechi-

sche Regierung 2004: 51) Die noch vor dem Beitritt zur Europäischen Union durch-
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geführte Rentenreform 2003 und die damals erfolgte Anhebung der Regelalters-

grenze auf 63 Jahre (bzw. 59-63 für Frauen) sind für die Regierung deshalb zwar 

ein erster Schritt „to curtail the magnitude of the long-term fiscal imbalance.“ (Tsche-

chische Regierung 2004: 51) Zugleich kündigte die Regierung aber die Einsetzung 

einer unabhängigen Expertenkommission an, die mögliche weitere parametrische 

wie paradigmatische Reformoptionen prüfen sollte (s. u.; vgl. Tschechische Regie-

rung 2004: 51). Dies wurde von den europäischen Institutionen ausdrücklich be-

grüßt. In ihrer Bewertung des Konvergenzprogramms für die Periode 2004-2007 

sieht die Europäische Kommission Tschechien „serious risks of budgetary imbalan-

ces in meeting the cost of an ageing population“ ausgesetzt (Europäische Kommis-

sion 2004a: 17). Die bislang durchgeführten Reformen werden von der Europäi-

schen Kommission zwar grundsätzlich begrüßt, in ihrer Wirkung zur Stärkung der 

finanziellen Nachhaltigkeit der öffentlichen Haushalte insgesamt aber als nicht aus-

reichend bewertet, weshalb „the budgetary strategy based on a gradual consolida-

tion over the programme period needs to be complemented by measures that 

address directly the expected surge in age-related expenditures, including a com-

prehensive reform of pension and healthcare systems.“ (Europäische Kommission 

2004a: 18) Ähnlich nachdrücklich forderte auch der Rat der Europäischen Union im 

Rahmen eines im Sommer 2004 gegen Tschechien eröffneten Defizitverfahrens 

eine tiefgreifende Reform des Rentensystems (vgl. Rat der Europäischen Union 

2005). Dieses wurde eröffnet, weil das tschechische Haushaltsdefizit mit 6,4 Pro-

zent (2002) bzw. 12,9 Prozent (2003) des Bruttoinlandsprodukts zuletzt deutlich 

über den erlaubten drei Prozent lag, obwohl das Wirtschaftswachstum in den be-

treffenden Jahren vor dem Beitritt zur Europäischen Union (1999-2003) bei durch-

schnittlich 2,8 Prozent lag (vgl. Europäische Kommission 2004b: 2). 

Die unabhängige Rentenkommission, bestehend aus sechs Ökonomen und Sozial-

rechtsexperten unter Vorsitz des Ökonomen und späteren Namensgebers der Kom-

mission Vladimír Bezděk, wurde wie von der Regierung angekündigt im Herbst 2004 

einberufen. Ihren Abschlussbericht legte die Rentenkommission bereits Ende 2005 

vor (vgl. Bezděkovy komise 2005). Das Mandat der Rentenkommission bestand aus 

der makroökonomischen Analyse der von den größeren im Parlament vertretenen 

Parteien eingebrachten Reformvorschläge. Diese reichten von parametrischen Än-

derungen am bestehenden Umlageverfahren bis zu paradigmatischen Reformen 

ebenso wie von einem Erhalt der bismarckschen Lebensstandardsicherung bis zur 
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Reduzierung des staatlichen Rentensystems auf eine beveridgesche Mindestsiche-

rung und einer (Teil-) Privatisierung der Alterssicherung. Die Sozialdemokratische 

Partei Tschechiens (ČSSD) sprach sich dabei für die Einführung eines NDC-Sys-

tems nach dem Vorbild Schwedens aus, ergänzt durch die Bereitstellung eines Exis-

tenzminimums in der Form einer Mindestrente (vgl. Bezděkovy komise 2005: 17-

20). Vorgesehen war zudem eine schrittweise Angleichung der Regelaltersgrenze 

für Männer und Frauen bei 65 Jahren, während der Beitragssatz moderat von 28 

auf 29,6 Prozent angehoben werden sollte. Demgegenüber forderte die liberal-kon-

servative Demokratische Bürgerpartei (ODS) eine Beschränkung des öffentlich-

rechtlichen Alterssicherungssystems auf die alleinige Bereitstellung einer Mindest-

sicherung in Höhe von 20 Prozent des Durchschnittslohns („Flat-Rate“; vgl. Be-

zděkovy komise 2005: 30-33). Dies sollte den Versicherten die Möglichkeit geben, 

selbst über Form und Umfang ihrer zusätzlichen privaten Altersvorsorge zu be-

stimmten. Finanziert werden sollte dies durch einen reduzierten Beitragssatz in 

Höhe von 20 Prozent. Zugleich sieht der ODS-Vorschlag eine schrittweise Erhö-

hung und Angleichung der Regelaltersrente für beide Geschlechter auf 71 Jahre 

vor. Die christdemokratische KDU-ČSL wiederum optierte für die Möglichkeit einer 

freiwilligen (aber irreversiblen) Übertragung eines Teils der Rentenbeiträge auf eine 

kapitalgedeckte zweite Säule (vgl. Bezděkovy komise 2005: 21-25). Die Regelal-

tersgrenze sollte für Männer und Frauen schrittweise auf 65 Jahre angehoben wer-

den, wobei für Mütter in Abhängigkeit von der Zahl ihrer Kinder auch weiterhin ein 

früherer Renteneintritt ohne Abschläge möglich sein sollte. Zugleich sollte der Bei-

tragssatz für Eltern in Abhängigkeit von der Zahl ihrer Kinder ebenfalls um bis zu 

drei Prozentpunkte reduziert werden. Etwaige Einnahmeausfälle in der öffentlich-

rechtlichen Säule sollten durch eine Erhöhung des ermäßigten Mehrwertsteuersat-

zes von fünf auf acht Prozent ausgeglichen werden. Die Kommunistische Partei 

(KSČM) schließlich sprach sich als einzige Partei für eine moderate Weiterentwick-

lung des bestehenden staatlichen Rentensystems aus (vgl. Bezděkovy komise 

2005: 26-29). Im Gegensatz zu den Vorschlägen der übrigen Parteien sollte sich 

die Einnahmepolitik dabei grundsätzlich an der Ausgabenpolitik orientieren, wes-

halb die Partei insbesondere einen langfristigen Anstieg des Beitragssatzes von 28 

auf 34,5 Prozent des Bruttolohns für angemessen erachtete, ergänzt durch eine 

zusätzliche Erhöhung einzelner Verbrauchssteuern. Als einzige ausgabendämp-
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fende Maßnahme sah die Kommunistische Partei eine Erhöhung der Regelalters-

grenze für beide Geschlechter auf einheitliche 65 Jahre vor. 

Die Arbeit der Rentenkommission wurde von der Europäischen Kommission und 

dem Rat der Europäischen Union ausdrücklich begrüßt. Der Rat der Europäischen 

Union erneuerte seine Bewertung, wonach das Risiko für die Tragfähigkeit der öf-

fentlichen Finanzen hoch sei, und verwies auf die beschäftigungspolitischen Wir-

kungen einer nachhaltigen Reform des Rentensystems: „Eine richtig gestaltete 

Rentenreform könnte sich auch positiv auf das Wachstumspotenzial auswirken.“ 

(Rat der Europäischen Union 2008b: Rn. 2) Auch die Europäische Kommission for-

derte die tschechische Regierung in ihrer Bewertung des Konvergenzprogramms 

2006 nachdrücklich auf „[to] take steps to implement reforms of the pension and 

healthcare systems, in particular on the basis of the 2005 all-party pensions report, 

and fix a timetable for their implementation” (Europäische Kommission 2007a: 48). 

In der Bewertung des nachfolgenden Konvergenzprogramms 2007 führte die Euro-

päische Kommission zudem eine eigene Analyse und Bewertung der einzelnen Re-

formvorschläge der Parteien durch (vgl. Europäische Kommission 2008: 14-18). Die 

Europäische Kommission kommt dabei zu dem Schluss, dass die von der liberal-

konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) vorgeschlagene „Flat-Rate-Lö-

sung“ die Nachhaltigkeitslücke am stärksten zurückführen könnte, merkt aber zu-

gleich an, dass die Angemessenheit der Rentenzahlungen bei der Gestaltung von 

Rentenreformen nicht unberücksichtigt bleiben dürfe. Bei einer deutlichen Reduzie-

rung der Ersatzquote des gesetzlichen Rentensystems bestehe die Gefahr, dass 

die Angemessenheit des Alterseinkommens nicht gewährleistet werde, was wiede-

rum die Bereitstellung von Sozialleistungen erforderlich mache und damit doch wie-

der zu einer Belastung der öffentlichen Haushalte führe: „This could, in particular, 

be the case with the flat-rate proposal which has a benefit ratio of 20%.“ (Europäi-

sche Kommission 2008: 17) Der Vorschlag für die Einführung einer (obligatorischen) 

kapitalgedeckten Säule wird demgegenüber von der Europäischen Kommission be-

grüßt, denn eine solche Maßnahme „should lead to higher rates of return, set better 

work incentives, foster financial market development and may increase savings.“ 

(Europäische Kommission 2008: 16) Zudem sei der Zeitpunkt für eine solche Re-

form angesichts des jüngsten wirtschaftlichen Aufschwungs gegenwärtig günstig: 

„In any case, the further reforms are delayed and the smaller the implemented re-
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forms are, the more ambitious will the short- and medium-term structural fiscal ad-

justments in other areas need to be in order to create a sufficiently favourable posi-

tion for absorbing the future cost of ageing.” (Europäische Kommission 2008: 18). 

Letztlich konnte allerdings keine der vorgeschlagenen Reformen  in der laufenden 

Legislaturperiode (2004-2006) umgesetzt werden, was einerseits an einer ausge-

prägten Regierungsfluktuation und andererseits an Streitigkeiten innerhalb der ein-

zelnen Parteien wie zwischen diesen als Koalitionspartnern liegen sollte. Die seit 

der Parlamentswahl 2002 regierende Mitte-Links-Koalitionsregierung, bestehend 

aus der sozialdemokratischen ČSSD, der christdemokratischen KDU-ČSL und der 

liberal-konservativen US-DEU um Ministerpräsident Vladimír Špidla (ČSSD), auf 

deren Beschluss die Rentenkommission 2004 noch eingesetzt wurde, musste nach 

dem Rücktritt des Ministerpräsidenten im August 2004 aufgelöst werden. Auslöser 

für den Rücktritt waren Streitigkeiten innerhalb der sozialdemokratischen ČSSD 

über die künftige Ausrichtung der Partei, was durch das schlechte Abschneiden bei 

den Europawahlen 2004 zusätzlich befeuert wurde (vgl. Stöhr 2005). Abgelöst 

wurde die Regierung Špidla durch eine erneute Koalitionsregierung selbiger Par-

teien unter Führung des bisherigen stellvertretenden Ministerpräsidenten und In-

nenministers Stanislav Gross (ČSSD), die ihrerseits aber nach Korruptionsvorwür-

fen gegen den neuen Ministerpräsidenten bereits im April 2005 durch eine dritte 

Koalitionsregierung unter Führung des Sozialdemokraten Jiří Paroubek (ČSSD) 

abermalig ausgetauscht wurde (vgl. Novotný 2018: 120). Bei den folgenden Parla-

mentswahlen 2006 konnte die sozialdemokratische ČSSD zwar leichte Stimmenzu-

wächse verzeichnen, fiel aber trotzdem deutlich hinter die Demokratische Bürger-

partei (ODS) zurück. Im Abgeordnetenhaus führte dies zu einer Pattsituation zwi-

schen den beiden großen Parteien ČSSD und ODS und den von ihnen präferierten 

Koalitionen, die erst aufgelöst werden konnte, nachdem zwei Abgeordnete der 

ČSSD ihre Unterstützung für eine schwarz-grüne Koalition der Parteien ODS, KDU-

ČSL und SZ signalisierten (vgl. Háva 2009: 4; Novotný 2018: 121). In ihrem Regie-

rungsprogramm konnten sich die beteiligten Parteien auf eine umfangreiche Ren-

tenreform einigen, die in mehreren Phasen umgesetzt werden sollte (vgl. Tschechi-

sche Regierung 2007: 5; Tschechische Regierung 2008: 43). Das hier diskutierte 

Rentenversicherungsgesetz 306/2008 stellt dabei jene Änderungen dar, die in der 

ersten Phase umgesetzt werden (sollten) und als Kompromisslösung zwischen den 

Koalitionsparteien das bestehende System parametrisch weiterentwickeln sollten. 
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Langfristig sah der Reformplan der Regierung aus ODS, KDU-ČSL und SZ aber die 

Einführung einer zusätzlichen obligatorischen kapitalgedeckten Säule vor, wie es 

insbesondere die konservativen Parteien ODS und KDU-ČSL schon in der Bezděk-

Rentenkommission angedacht hatten (vgl. Tschechische Regierung 2008a: 36). Al-

lerdings traf eine solche als „Opt-Out“ in der tschechischen Diskussion bekanntge-

wordene Reform auf starke Kritik und Ablehnung insbesondere linksgerichteter Op-

positionsparteien, aber auch des Koalitionspartners SZ, und konnte letztlich erst 

2013 umgesetzt werden (s. u.; vgl. Háva 2009: 4; Slaný/Lipovská 2018: 194). 

Die Gesetzesvorlage für das Rentenversicherungsgesetz 306/2008 wurde am 27. 

Februar 2008 von der Regierung in das Abgeordnetenhaus eingebracht (vgl. Parla-

ment der Tschechischen Republik 2008a). In der parlamentarischen Aussprache 

wurde als Begründung für das Vorhaben von der Regierung insbesondere der de-

mografische Wandel angeführt. Dieser führe dazu, dass ohne Reformen das jährli-

che Defizit des Rentensystems im Jahr 2050 auf knapp fünf Prozent des Bruttoin-

landsprodukts ansteige. Zwar weise das im Umlageverfahren organisierte gesetzli-

che Rentensystem gegenwärtig noch einen Überschuss aus, doch sei dieser nur 

„symbolischer“ Natur und dürfe nicht über die strukturellen Ungleichgewichte im 

Umlagesystem hinwegtäuschen (vgl. Parlament der Tschechischen Republik 2008: 

30). Die von der Regierung vorgelegte parametrische Weiterentwicklung wird von 

der Regierung als ein erster gewichtiger Schritt in Richtung der Erreichung der fi-

nanziellen Nachhaltigkeit des Systems angesehen. Zudem betont die Regierung, 

dass die gewählten Maßnahmen die gemeinsame Schnittmenge der von den Par-

teien in der Bezděk-Rentenkommission vorgebrachten Vorschläge darstellen wür-

den und deshalb eine breite politische Legitimität besäßen (vgl. Parlament der 

Tschechischen Republik 2008: 31). Dies gelte insbesondere für die geplante wei-

tere Anhebung der Regelaltersgrenze als Kernstück des vorgelegten Reformvorha-

bens, nachdem eine solche Erhöhung ja bereits von der sozialdemokratischen 

ČSSD mit der Rentenreform 2003 erstmals umgesetzt wurde. Zudem betont die 

Regierung, dass die weitere Anhebung der Altersgrenze sowohl von der OECD als 

auch der Europäischen Kommission und dem Rat der Europäischen Union mehr-

fach gefordert wurde (vgl. Parlament der Tschechischen Republik 2008: 31). Von 

den Oppositionsparteien wird die Reform allerdings aus mehreren Gründen abge-

lehnt. Kritisiert wird insbesondere, dass die Maßnahmen einseitig an der Ausgaben-

seite des Rentensystems ansetzten und die Rentner übermäßig belasteten. Zudem 
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werden die Maßnahmen in ihrer Ausgestaltung als unverhältnismäßig dargestellt, 

wobei die Opposition in der Parlamentsdebatte zur Untermauerung dieses Vorwurfs 

wiederholt auf das europäische Ausland verweist, etwa auf die zumeist höhere Le-

benserwartung in Westeuropa und die insgesamt höheren Rentenzahlungen: „Und 

wenn wir uns dann in den Unterlagen des Ministeriums das Verhältnis von Renten-

ausgaben zum Bruttoinlandsprodukt anschauen, dann erklärt sich auch, warum es 

sich deutsche und österreichische Rentner leisten können im Sommer nach Mal-

lorca zu fahren, während tschechische Rentner oft nicht mal zum Mácha-See reisen 

können […]“ (Parlament der Tschechischen Republik 2008: 42). Kritisiert wird in 

diesem Zusammenhang aber auch der haushaltspolitische Druck der Europäischen 

Union, der etwa von Vertretern der vormals regierenden sozialdemokratische ČSSD 

als (mit-) ursächlich für das Reformvorhaben der Mitte-Rechts-Regierung ausge-

macht wird: „Ich habe es auch in der Rede des Ministers zur Kenntnis genommen, 

und ich weiß es zu schätzen, dass er selbst davon spricht, dass wir von der Euro-

päischen Union zu diesen Änderungen gezwungen werden. Ich denke jedoch, dass 

dies eine starke Regierung ist und die nationalen Interessen der Tschechischen 

Republik und der tschechischen Staatsbürger verteidigen sollte, und dass der Le-

bensstandard unserer älteren Rentner nicht sinken darf, nur weil Brüssel es so will.“ 

(Parlament der Tschechischen Republik 2008: 42) Trotz dieser Einwände wurde 

das Rentenversicherungsgesetz 306/2008 schließlich am 25. Juni 2008 mit den 

Stimmen der regierenden Mitte-Rechts-Koalition verabschiedet und nach Zustim-

mung des Senats und des Präsidenten am 21. August 2008 veröffentlicht (vgl. Par-

lament der Tschechischen Republik 2008a). Die Reform wird von den europäischen 

Institutionen im Grundsatz begrüßt. Allerdings wiederholt sich die Einschätzung wie 

bei der Rentenreform 2003, wonach die getroffenen Maßnahmen in der Summe 

nicht ausreichend seien, um das Rentensystem langfristig tragfähig aufzustellen (s. 

o.). So gibt die rasche Bevölkerungsalterung für den Rat der Europäischen Union 

(2009a: Rn. 2) „im Hinblick auf die Risiken für die langfristige Haushaltsstabilität 

nach wie vor Anlass zur Besorgnis“. Die europäischen Ausschüsse für Sozialschutz 

(SPC) und Wirtschaftspolitik (EPC) schätzen die langfristigen Kostensteigerungen 

im tschechischen Rentensystem um 30 Prozent höher als der europäische Durch-

schnitt, weshalb die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte einem „hohen“ Risiko 

ausgesetzt sei. Ähnlich wie die Europäische Kommission (2009c: 10) fordern die 

beiden Ausschüsse deshalb das Land dringend zu weiteren Reformen auf: „Further 
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reforms of the pension system that contain the high projected increase in pension 

spending or adjust its financing are indispensable in order to put it on a sustainable 

path.” (Europäische Kommission 2010f: 19) 

EuGH Rs. C-343/08 – Umsetzung der Pensionsfonds-Richtlinie  

Den ersten deutlich sichtbaren Dialog zwischen nationaler und supranationaler 

Ebene in der tschechischen Alterssicherungspolitik löste die als „Pensionsfonds-

Richtlinie“ bekannte Richtlinie 2003/41/EG über die Tätigkeiten und die Beaufsich-

tigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung aus. Die Richtlinie un-

ternimmt einen ersten Schritt in Richtung eines europaweit organisierten Binnen-

markts für die betriebliche Altersversorgung. Konkret legt die Richtlinie Aufsichts-, 

Durchführungs- und Anlagevorschriften für rechtlich selbstständige und kapitalge-

deckte Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung fest. Dabei betont der eu-

ropäische Gesetzgeber, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem Subsidiaritätsprinzips 

auch weiterhin „uneingeschränkt für die Organisation ihrer Altersversorgungssys-

teme und die Entscheidung über die Rolle zuständig sein [sollten], die die einzelnen 

drei ‚Säulen‘ der Altersversorgung in den jeweiligen Mitgliedstaaten zu spielen ha-

ben.“ (Europäisches Parlament/Rat der Europäischen Union 2003: Erwägungs-

grund 9). Er knüpft dabei an die primärrechtlich festgeschriebene Kompetenz- und 

Aufgabenteilung in der Sozial- und Alterssicherungspolitik an (s. Kapitel 3.1.2). Die 

Pensionsfonds-Richtlinie musste von den Mitgliedstaaten bis Ende 2005 in nationa-

les Recht überführt werden. Allerdings ist Tschechien dem nur teilweise nachge-

kommen, weshalb die Europäische Kommission nach einem längeren Mahnverfah-

ren am 23. Juli 2008 ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet hat. Konkret be-

klagte die Europäische Kommission, dass der tschechische Gesetzgeber wesentli-

che Regelungsinhalte der Richtlinie nicht oder nur unvollständig in nationales Recht 

umgesetzt habe, unter anderem etwa zu insolvenzrechtlichen Vorkehrungen (Art. 

8), zu Voraussetzungen für den Betrieb von Einrichtungen der betrieblichen Alters-

versorgung (Art. 9), zu Regelungen für versicherungstechnische Rückstellungen 

(Art. 15-17) und zu Anlagevorschriften (Art. 18). Nach Ansicht der Europäischen 

Kommission komme einem Mitgliedstaat aber nicht das Recht zu, nur bestimmte 

Vorschriften einer Regelung umzusetzen. Zudem schade die nur teilweise Umset-

zung der Wirksamkeit der Richtlinie (vgl. Europäischer Gerichtshof 2009b: Rn. 29-
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32). Die tschechische Regierung begründete die nur selektive Umsetzung der Richt-

linie mit dem – politisch gewollten – Fehlen einer zweiten Säule: Ihr Alterssiche-

rungssystem bestehe allein aus dem gesetzlichen Rentensystem (als erste Säule) 

und Formen der freiwilligen Zusatzabsicherung (als dritte Säule). Eine betriebliche 

Altersversorgung aber verstoße gegen nationales Recht und könne verwaltungs- 

oder strafrechtlich geahndet werden, weshalb es in Tschechien auch keine Einrich-

tungen der betrieblichen Altersversorgung gebe, die von der Richtlinie betroffen 

seien. Mit der Verpflichtung zur vollständigen Umsetzung der Richtlinie befürchtete 

die tschechische Regierung aber, ein System der betrieblichen Altersversorgung 

einrichten zu müssen, was erhebliche Rückwirkungen auf die Statik und Balance 

des Alterssicherungssystems habe: „From the above, it appears that the purpose of 

the Directive was certainly the mandatory introduction of institutions for occupational 

retirement provision in all Member States.“ (Tschechische Regierung 2006: Rn. 6) 

Dies verstoße aus ihrer Sicht aber gegen die europäischen Verträge, da es in der 

alleinigen Kompetenz der Mitgliedstaaten liege, über Grundprinzipien ihres Systems 

der sozialen Sicherheit zu entscheiden (vgl. Europäischer Gerichtshof 2009b: Rn. 

37-44). Der Europäische Gerichtshof ist in seinem Urteil letztlich allerdings der Ar-

gumentation der Europäischen Kommission gefolgt und hat die Tschechische Re-

publik zur vollständigen Umsetzung der Richtlinie verpflichtet: „Selbst wenn sich da-

her nach der geltenden nationalen Regelung keine Einrichtung der betrieblichen Al-

tersversorgung im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats niederlassen darf, da es an 

einer zweiten Säule im nationalen Altersversorgungssystem fehlt, ist dieser Mit-

gliedstaat verpflichtet, die Bestimmungen der Richtlinie vollständig umzusetzen, in-

dem er in seinem nationalen Recht die hierfür erforderlichen Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften erlässt und in Kraft setzt.“ (Europäischer Gerichtshof 2010: Leit-

satz 2) Zudem bekräftigt der Europäische Gerichtshof die Zielsetzung der Richtlinie, 

wonach diese allein der Herstellung eines Binnenmarkts für Systeme der betriebli-

chen Altersversorgung durch Einführung von Mindestaufsichtsstandards auf euro-

päischer Ebene diene und die Mitgliedstaaten nicht zur Einrichtung einer zweiten 

Säule in ihren nationalen Alterssicherungssystemen zwinge (vgl. ebd.). Mit der Ver-

ordnung 260/2011 vom 31.08.2011 hat die tschechische Regierung das Urteil 

schließlich umgesetzt und die Pensionsfonds-Richtlinie vollständig in nationales 

Recht überführt. Zugleich endet die Verordnung mit der Festlegung, dass „Einrich-
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tungen der betrieblichen Altersversorgung in der Tschechischen Republik nicht ein-

gerichtet werden dürfen“ (Paragraf 10h). Letztlich hat die Pensionsfonds-Richtlinie 

damit keinen Europäisierungsprozess und keine von der tschechischen Regierung 

befürchtete Neuordnung des nationalen Alterssicherungssystems ausgelöst. Die 

Pensionsfonds-Richtlinie wurde zwar am Ende in nationales Recht überführt, bleibt 

aufgrund des festgeschriebenen Verbots von Einrichtungen der betrieblichen Alters-

versorgung faktisch aber ohne Regelungswirkung, was von den Akteuren auf nati-

onaler Ebene so aber auch angestrebt wurde (vgl. Interviews #14; #27). 

Small Pension Reform (Gesetz 220/2011) 

Die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2010 hat die politische Landschaft Tschechiens 

massiv verändert (s. Kapitel 4.3.1). Die beiden Volksparteien ODS und ČSSD muss-

ten erhebliche Stimmenverluste im zweistelligen Bereich verkraften und kamen auf 

Werte von lediglich knapp über 20 Prozent (vgl. Parlament der Tschechischen Re-

publik 2010). Die bislang mit der ODS regierenden Christdemokraten (KDU-ČSL) 

und Grünen (SZ) scheiterten sogar an der Sperrklausel und verfehlten den Einzug 

in das Abgeordnetenhaus. Gleichzeitig gelangten mit der liberal-konservativen 

„TOP09“ um Karel Schwarzenberg und mit der liberalen Partei für „Öffentliche An-

gelegenheiten“ („Věci veřejné“) zwei neue Parteien ins Abgeordnetenhaus (vgl. Par-

lament der Tschechischen Republik 2010). Diese bildeten in der Folge auch mit der 

Demokratischen Bürgerpartei (ODS) eine Koalitionsregierung, nachdem Petr Nečas 

(ODS) von Präsident Vaclav Klaus zum Ministerpräsidenten ernannt und mit der 

Regierungsbildung beauftragt wurde (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung 2010). 

Die so neugeformte Mitte-Rechts-Regierung hat in ihrer Amtszeit zwei weitrei-

chende Rentenreformen umgesetzt, die in der tschechischen Debatte als „Small 

Pension Reform“ und „Large Pension Reform“ (s. u.). bekannt sind. Die kleine Ren-

tenreform (Gesetz 220/2011) sieht dabei drei parametrische Änderungen am beste-

henden gesetzlichen Rentensystem vor (vgl. Tschechische Regierung 2012: 13-15; 

Holub/Havá 2012: 9; Vostatek 2012: 4-6; Saxonberg/Sirovátka 2014: 450-461). Ers-

tens wird die Regelaltersgrenze für Männer und Frauen bis zum Jahr 2041 auf ein-

heitliche 67 Jahre angehoben. Die bislang für Frauen vorgesehene Differenzierung 

der Altersgrenze in Abhängigkeit von der Kinderzahl entfällt. Zudem soll die Alters-

grenze danach jährlich automatisch um zwei Monate angehoben werden, um die 

zunehmende Alterung der Gesellschaft auszugleichen. Eine Obergrenze sieht das 
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Reformvorhaben nicht vor. Zweitens folgt die Indexierung der Rentenzahlungen 

künftig automatisch in voller Höhe der Inflationsentwicklung und um ein Drittel der 

Reallohnentwicklung. Bislang galt dies als Untergrenze für eine ansonsten diskreti-

onäre Entscheidung der Regierung. Die Änderung soll damit dämpfend auf künftige 

Rentenanpassungen wirken. Drittens stärkt die kleine Rentenreform das versiche-

rungsmathematische Prinzip durch Änderungen bei der Berechnung der persönli-

chen Bemessungsgrundlage. Bislang wurde der monatliche Bruttoverdienst in Ab-

hängigkeit von seiner Höhe gestaffelt berücksichtigt. Einkommen bis CZK 10.500 

wurden zu 100 Prozent einbezogen, von CZK 10.500 bis CZK 27.000 anteilig zu 30 

Prozent, und über CZK 27.000 anteilig nur zu zehn Prozent. Die kleine Rentenre-

form definiert die Schwellenwerte nun in Abhängigkeit vom Durchschnittslohn und 

ändert ihre anteilige Berücksichtigung. Bis zum ersten Schwellenwert, der künftig 

bei 44 Prozent des Durchschnittslohns liegt, wird der monatliche Bruttoverdienst zu 

100 Prozent bei der Berechnung der persönlichen Bemessungsgrundlage berück-

sichtigt und zwischen 44 Prozent und 400 Prozent des Durchschnittslohns anteilig 

nur zu 26 Prozent. Übersteigt der monatliche Bruttoverdienst den zweiten Schwel-

lenwert, wird der darüber liegende Teil bei der Berechnung nicht mehr berücksich-

tigt. Folge dieser Änderung ist, dass höhere Einkommensgruppen künftig eine hö-

here Rente erhalten werden, während kleine und mittlere Einkommensgruppen Ein-

bußen zwischen zwei und sechs Prozent zu verkraften haben (vgl. Škorpík/Such-

omel 2011: 159f.). 

Mit der kleinen Rentenreform verfolgt die liberal-konservative Regierung zwei Ziele. 

Erstens soll mit der Reform eine Vorgabe des nationalen Verfassungsgerichts um-

gesetzt werden. Dieses hatte in seiner Entscheidung Pl. ÚS 8/07 vom 23. März 2010 

festgestellt, dass die bisherige Berechnungsweise der persönlichen Bemessungs-

grundlage mit der Verfassung unvereinbar sei (Tschechisches Verfassungsgericht 

2010). Geklagt hatte ein Rentner, dessen Rentenanspruch bei lediglich 19 Prozent 

seines früheren Einkommens festgesetzt wurde, was dieser als Verstoß gegen den 

Gleichheitsgrundsatz und als Verstoß gegen Art. 30 Abs. 1 der Charta der Grund-

rechte und Grundfreiheiten ansah, wonach alle Bürger das Recht auf eine ange-

messene Absicherung im Alter hätten: „As the average level of pension in 2004 was 

44% of average gross income (or 57% of average net income), the plaintiff believed 

that the pension granted to him established absolute inequality between him and 

other beneficiaries of the pension system.“ (Tschechisches Verfassungsgericht 
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2010: Rn. 3). Konkret beanstandet hatte der Kläger dabei die ursprünglichen 

Schwellenwerte und Zugangsfaktoren in der Berechnung der persönlichen Bemes-

sungsgrundlage, die ihn aufgrund seines überdurchschnittlichen Einkommens be-

nachteiligen und die für eine Versicherung charakteristische Verbindung von Beiträ-

gen und Leistungen missachten würden. Dem widersprach allerdings das zustän-

dige Ministerium für Arbeit und Soziales, demzufolge das Rentensystem neben der 

Beachtung des versicherungsmathematischen Prinzips auch die Solidarität zwi-

schen den und innerhalb der Generationen fördern müsse. Die beanstandeten 

Schwellenwerte und Zugangsfaktoren und die damit bewusst erfolgende Umvertei-

lung seien deshalb auch eine zulässige politische Entscheidung: „Bend points 

strengthen solidarity and reduce the risk of poverty in the older generation, which is 

one of the fundamental objectives of the pension system.” (Potucek/Rudolfova 

2015: 182) Das Verfassungsgericht teilte im Grundsatz diese Auffassung, sah aber 

die Gewichtung beider Ziele als nicht ausreichend ausbalanciert: „The legal frame-

work implemented by the contested § 15 of Act no. 155/1995 Coll. (in particularly 

establishing reduction limits) creates a situation where a participant in the pension 

system who contributes three times more than a participant who contributes an 

amount calculated from an average wage is allocated a pension of – relatively – less 

than half. […] Thus, it is evident that the legal framework, in the attempt to ensure 

adequate material security to all participants in pension insurance, does not ensure 

for some insured persons a proportionate material security that reflects, in a recog-

nizable degree, the principle of a merit basis, i. e. fulfilling the stimulation function of 

social policy.” (Tschechisches Verfassungsgericht 2010) 

Neben dieser verfassungsrechtlichen Anpassung verfolgt die Regierung mit der 

kleinen Rentenreform zweitens eine weitere Reduzierung der Ausgaben im gesetz-

lichen Rentensystem, wobei insbesondere die (automatische) Erhöhung der Alters-

grenze langfristig dämpfend auf die prognostizierte Kostenentwicklung wirken soll 

(vgl. Tschechische Regierung 2012: 14). Gegenüber den europäischen Institutionen 

weckt die tschechische Regierung die Erwartung, mit der kleinen Rentenreform das 

jährliche Defizit im gesetzlichen Rentensystem dauerhaft bei 0,5 Prozent des Brut-

toinlandsprodukts stabilisieren zu können, nachdem vorherige Prognosen noch ein 

Defizit in Höhe von bis zu 4,5 Prozent ausgemacht hatten (vgl. Tschechische Re-

gierung 2011: 24). Aus Sicht der europäischen Institutionen bleibt die Frage der 

finanziellen Nachhaltigkeit allerdings ungelöst. So beklagt etwa die Europäische 
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Kommission, dass die altersbedingten Kosten zwischen 2010 und 2060 voraus-

sichtlich um 6,3 Prozentpunkte ansteigen werden, was deutlich über dem europäi-

schen Durchschnitt liegen würde (+4,6 Prozentpunkte; vgl. Europäische Kommis-

sion 2010e: 16). Der geplante automatische Anstieg der Altersgrenze ab dem Jahr 

2041 komme deshalb auch viel zu spät, „given the funding pressures which are 

already evident now and which will become even more apparent after 2030.“ (Euro-

päische Kommission 2011e: 8) Zudem kritisiert die Europäische Kommission die 

geplante Ausgestaltung der einzelnen Regelungen in der kleinen Rentenreform. So 

sollte ihrer Ansicht nach die Regelaltersgrenze nicht starr um zwei Monate pro Jahr 

angehoben werden, sondern stattdessen an die steigende Lebenserwartung gekop-

pelt werden, was transparenter wäre und Risiken in der Umsetzung reduzieren 

würde. Zudem sprach die Europäische Kommission die Empfehlung aus, die Inde-

xierung der Rentenzahlungen mit der Preisentwicklung gleichzusetzen, um den 

Ausgabenanstieg stärker zu begrenzen (vgl. Europäische Kommission 2011e: 8). 

Auch der Rat der Europäischen Union sieht die Gefahr, dass die Auswirkungen des 

demografischen Wandels in Tschechien deutlicher größer ausfallen werden als im 

europäischen Durchschnitt, weshalb eine nachhaltige Reform des Rentensystems 

eine „vordringliche Aufgabe“ sei (Rat der Europäischen Union 2011a: Rn. 10). Es 

bleibe aus seiner Sicht allerdings fraglich, ob die geplante kleine Rentenreform den 

erhofften Einspareffekt erzielen könne. Der Rat der Europäischen Union empfiehlt 

dem Land deshalb, weiter an der finanziellen Nachhaltigkeit des gesetzlichen Ren-

tensystems zu arbeiten. Konkret schlägt der Rat eine Verknüpfung der Altersgrenze 

mit der Lebenserwartung und einen verstärkten Ausbau privater Vorsorgeelemente 

vor (vgl. Rat der Europäischen Union 2011a: Empfehlung 2).   

Die Regierung hat das Gesetzesvorhaben schließlich in unveränderter Form am 2. 

März 2011 in das Abgeordnetenhaus eingebracht (vgl. Parlament der Tschechi-

schen Republik 2011). In der Parlamentsdebatte stellt der Minister für Arbeit und 

Soziales Jaromír Drábek (TOP09) die Reform zunächst in eine Reihe mit den vor-

herigen parametrischen Reformen, die in der Summe sichergestellt hätten, dass 

das gesetzliche Rentensystem nicht in eine ähnlich prekäre Situation geraten sei, 

wie dies in Frankreich oder Griechenland der Fall sei (vgl. Parlament der Tschechi-

schen Republik 2011a: 19). Neben dem Urteil des Verfassungsgerichts führt der 

Minister den demografischen Wandel und die daraus folgende Notwendigkeit zur 
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Sicherstellung der finanziellen Nachhaltigkeit des Systems als zentralen Beweg-

grund für die Reform an. Dabei hebt er zugleich die europäische Dimension der 

Rentenpolitik Tschechiens hervor, bei der sich das Land nicht nur aktiv beteilige, 

etwa beim Konsultationsprozess für das Grünbuch über Angemessene und nach-

haltige Renten oder dem gemeinsamen Bericht von SPC und EPC, sondern die das 

Land auch in seine Reformbemühungen integrieren würde: „Wir haben uns nicht 

nur aktiv an der Erstellung dieser Dokumente beteiligt, sondern greifen auch auf 

diese zurück bei der Vorbereitung der Rentenreform.“ (vgl. Parlament der Tschechi-

schen Republik 2011a: 19)  Von Seiten der Opposition und dabei insbesondere von 

der Kommunistischen Partei wird kritisiert, dass von der geänderten Berechnung 

der persönlichen Bemessungsgrundlage ausgerechnet jene Bevölkerungsgruppen 

profitieren würden, die bereits über ein überdurchschnittliches Einkommen verfüg-

ten. Zudem wird die geplante Anhebung der Altersgrenze als ebenfalls unsozial kri-

tisiert, da der Gesundheitszustand vieler Arbeiter eine Ausweitung der Erwerbs-

phase gar nicht zulasse (vgl. Parlament der Tschechischen Republik 2011a: 22). 

Der Gesetzesvorschlag wurde trotz dieser Einwände schließlich mit den Stimmen 

der Koalitionsparteien verabschiedet und nach Einbezug des Senats dem Präsiden-

ten am 23. Juni 2011 zur Unterzeichnung vorgelegt (vgl. Parlament der Tschechi-

schen Republik 2011). Allerdings verweigerte der „langjährige Prediger des Mone-

tarismus“ (Schmidt-Häuer 2009) Václav Klaus die Unterschrift und begründete dies 

damit, dass aus seiner Sicht der Staat (auch) in der Alterssicherung nur die Rolle 

als Bereitsteller eines Existenzminimums in Notlagen einnehmen dürfe (vgl. 

Potucek/Rudolfova 2015: 188). Mit der vorliegenden Small Pension Reform würden 

allerdings das Versicherungsprinzip und das Verdienstprinzip verfestigt: “Der Staat 

ist weder eine Finanz- oder Versicherungseinrichtung, noch sind die Empfänger 

staatlicher Renten seine Kunden, wie die Richter des Verfassungsgerichts irrtümlich 

glauben […]. Der Grundsatz der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung 

macht hier ebenso wenig Sinn wie bei anderen Leistungen des Staates […]. Obwohl 

einige unserer obligatorischen Zahlungen an die öffentlichen Haushalte immer noch 

als Prämien bezeichnet werden, handelt es sich tatsächlich nur um eine bestimmte 

Steuer, um die Kosten für die Sicherung dieses besonderen öffentlichen Gutes zu 

decken.“ (Klaus 2011) Allerdings legte der Präsident kein formales Veto ein, wes-

halb das Gesetz bis zum Ablauf der verfassungsrechtlich vorgesehenen Frist am 7. 

Juli 2011 auch nicht zurück in das Abgeordnetenhaus gelangte. Damit wurde das 
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Gesetz am 22. Juli 2011 offiziell verkündet: „Nevertheless, legal experts agreed that 

the procedure was on the verge of constitutionality.” (Potucek/Rudolfova 2015: 188) 

Large Pension Reform (Gesetz 428/2011) 

Die neugeformte Mitte-Rechts-Regierung um Ministerpräsident Petr Nečas (ODS) 

hat zeitgleich zu den parametrischen Änderungen in der Form der kleinen Renten-

reform zusätzlich eine „große Rentenreform“ durchgeführt, die auf eine Teil-Privati-

sierung des Rentensystems abzielt. Damit folgt das Land (wenn auch deutlich ver-

spätet) einem Trend, der die Systemlandschaft in anderen ost- und mitteleuropäi-

schen Mitgliedstaaten bereits nachhaltig geprägt hat (vgl. Orenstein 2013: 274; Żu-

kowski 2013). Konkret sieht die große Rentenreform die Einführung einer privaten 

kapitalgedeckten zweiten Säule mit Beitragsprimat (DC) vor. Versicherte im gesetz-

lichen System sollen die Möglichkeit erhalten, einen Teil ihres Rentenbeitrags mit 

Hilfe eines privaten Rentenfonds am Kapitalmarkt anzulegen, um so (idealerweise) 

später eine höhere Gesamtrente zu erhalten. Die Teilnahme ist grundsätzlich frei-

willig, muss aber bis zum 35. Lebensjahr erklärt werden und kann später nicht mehr 

widerrufen werden. Mit der Teilnahme an der zweiten Säule werden automatisch 

drei Prozent des bisherigen Rentenbeitrags des Versicherten für das gesetzliche 

Rentensystem dem gewählten privaten Pensionsfonds zugeführt. Zugleich ist der 

Versicherte verpflichtet, zusätzliche zwei Prozent seines monatlichen Bruttover-

dienstes an die zweite Säule abzuführen. Durch die Teilnahme an der zweiten Säule 

steigen damit die individuellen Gesamtaufwendungen für die Altersvorsorge von re-

gulär 28 auf 30 Prozent, wobei 25 Prozentpunkte dem gesetzlichen Rentensystem 

zufließen und fünf Prozentpunkte am Kapitalmarkt angelegt werden. Die Versicher-

ten sollen frei zwischen privaten Pensionsfonds wählen können. Diese sind ver-

pflichtet, den Versicherten vier unterschiedliche Anlagestrategien (mit unterschied-

lichem Risikoprofil) anzubieten. Ausgezahlt werden kann die am Kapitalmarkt an-

gelegte (Teil-) Rente entweder in der Form einer lebenslangen Rente oder als Zah-

lung über zwanzig Jahre, wobei im Falle eines früheren Todesfalles die restlichen 

Mittel vererbt werden können (vgl. Tschechische Regierung 2011: 24; Holub/Havá 

2012: 10; Vostatek 2012: 7f.; Batty/Hailichova 2012; Saxonberg/Sirovátka 2014; 

Adascalitei/Domonkos 2015). Die Ausgestaltung der privaten zweiten Säule ist das 

Ergebnis unterschiedlichster Faktoren und Entwicklungen. Bereits während der Ar-

beit der ersten Bezděk-Rentenkommission 2004 sprach sich die konservative ODS 
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mit ihrem Flat-Rate-Modell für einen radikalen Politikwechsel in der Alterssicherung 

aus und forderte mehr Eigenverantwortung der Versicherten ein, konnte eine ent-

sprechende paradigmatische Reform aber in der Folgezeit nicht durchsetzen (s. o.). 

Auch in der seit Juli 2010 bestehenden Koalition mit der liberal-konservativen 

TOP09 und der liberalen Partei für „Öffentliche Angelegenheiten“ gab es starke Vor-

behalte gegen eine (zu) weitgehende Privatisierung des Rentensystems, da beide 

Koalitionspartner eine übermäßige Belastung der Mittelschicht befürchteten und ei-

nen breiten politischen Konsens für einen solchen grundlegenden Umbau des Sys-

tems einforderten (vgl. Saxonberg/Sirovátka 2014: 460). Zugleich traf die Reform, 

die von der Regierung in ihrer allgemeinen Ausrichtung schon im Koalitionsvertrag 

angekündigt wurde, auf erheblichen Widerstand der übrigen Oppositionsparteien 

und Gewerkschaften, aber auch der Arbeitgeber (vgl. Schuster 2011; Adascali-

tei/Domonkos 2015: 94). Letztere kritisierten insbesondere, dass eine solche zweite 

Säule ob ihrer Risiken und der bereits vorhandenen Möglichkeit der privaten Vor-

sorge in der dritten Säule obsolet sei: „Beim zweiten Pfeiler sind wir übereingekom-

men, dass er sehr riskant ist für die jungen Menschen, für die er bestimmt ist, das 

heißt die Dreißigjährigen. Es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, freiwillig sein Geld 

in privaten Rentenfonds anzulegen. Allerdings wird diesem System nicht sonderlich 

vertraut – und das ist ein Problem.“ (zitiert nach: Schuster 2011: o. S.). 

Die konkrete Ausgestaltung der zweiten Säule spiegelt diesen Konflikt innerhalb der 

Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Petr Nečas (ODS) und die allge-

meine politische Ablehnung wider (vgl. Adascalitei/Domonkos 2015: 94). Im Grund-

satz beruht die zweite Säule auf einem Vorschlag der zweiten Bezděk-Rentenkom-

mission, die noch von der Vorgängerregierung im Januar 2010 eingesetzt und mit 

der Erstellung einer Langfristprognose und der Ausarbeitung eines konkreten Re-

formvorschlags beauftragt wurde (vgl. Bezděkovy komise 2010). Namensgeber und 

Vorsitzender der Kommission war erneut Vladimír Bezděk, der bereits die erste 

Rentenkommission 2004 geleitet hatte. Die Kommission konnte sich in ihrem Ab-

schlussbericht allerdings nicht auf einen gemeinsamen Reformvorschlag einigen. 

Streitpunkte waren insbesondere die Frage über die verpflichtende Teilnahme an 

der zweiten Säule und die Rolle des Staates in der Finanzierung. Als Folge dessen 

präsentierte die Rentenkommission zwei Vorschläge, wobei die Mehrheit der Kom-

missionsmitglieder die erste Variante präferierte (vgl. Bezděkovy komise 2010: 
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19f.). Diese sieht eine obligatorische Teilnahme für alle Versicherten des gesetzli-

chen Rentensystems vor (sofern sie bei Einführung der Reform nicht älter als 40 

Jahre sind). Zur Finanzierung sollten drei Prozentpunkte der Sozialversicherungs-

beiträge an die zweite Säule abgeführt werden, zuzüglich zwei weiteren Prozent-

punkten des monatlichen Bruttoverdienstes des Versicherten. Demgegenüber sah 

die zweite Reformvariante vor, dass der Beitragssatz für die erste Säule unverän-

dert bei 28 Prozent belassen werden sollte. Die zweite Säule sollte stattdessen hälf-

tig aus staatlichen Zuschüssen und privaten Beiträgen in Höhe von jeweils drei Pro-

zent des monatlichen Bruttoverdienstes des jeweiligen Versicherten finanziert wer-

den. Die Teilnahme an der Säule wäre grundsätzlich freiwillig, könnte aber später 

auch nicht mehr wiederrufen werden (vgl. Bezděkovy komise 2010: 20f.). 

Die von den Koalitionspartnern gewählte Ausgestaltung der kapitalgedeckten zwei-

ten Säule stellt schließlich einen Kompromiss aus diesen beiden Varianten dar. Ge-

genüber den europäischen Institutionen bewirbt die bürgerliche Regierung die Re-

form als Beitrag zur langfristigen Stabilisierung des tschechischen Alterssicherungs-

systems, sowohl hinsichtlich der finanziellen Nachhaltigkeit durch eine dauerhafte 

Reduzierung des langfristigen Defizits als auch hinsichtlich der zu erwartenden so-

zialen Nachhaltigkeit durch eine breitere Diversifikation des Ruhestandseinkom-

mens (vgl. Tschechische Regierung 2011a: 23). Damit sieht die Regierung die Re-

form auf einer Linie mit der Europa2020-Strategie und den rentenpolitischen Vorga-

ben der Europäischen Kommission. Die zu erwartenden kurzfristigen Einnahmeaus-

fälle im gesetzlichen Rentensystem durch die Übertragung von drei Prozent der 

Beiträge in die zweite Säule sollen nach den Plänen der Regierung durch eine An-

hebung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf 17,5 Prozent ausgeglichen wer-

den (vgl. Tschechische Regierung 2011: 14f.). Damit soll auch sichergestellt wer-

den, dass der eingeschlagene Konsolidierungsweg der öffentlichen Haushalte und 

die Rückführung des übermäßigen Defizits von 4,9 Prozent im Jahr 2010 auf 1,9 

Prozent im Jahr 2014 nicht gefährdet wird (vgl. Tschechische Regierung 2011a: 21). 

Während die kleine Rentenreform von der Europäischen Kommission in ihren 

Grundzügen noch begrüßt wurde (s. o.), fällt die Bewertung der „großen Rentenre-

form“ deutlich kritischer aus (vgl. Europäische Kommission 2011e: 8f.). So beklagt 

die Europäische Kommission erstens, dass die von der Regierung gewählte Form 

der freiwilligen Teilnahme nicht geeignet sei, die angestrebte hohe Verbreitung der 
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Säule zu erreichen. Insbesondere bestehe die Gefahr, dass allein einkommensstär-

kere Bevölkerungsgruppen sich für das „Opt-Out“ entscheiden könnten, was die zu 

erwartenden Einnahmeausfälle in der gesetzlichen Säule weiter vergrößern würde. 

In diesem Zusammenhang kritisiert die Europäische Kommission zweitens, dass die 

von der Regierung geplante Mehrwertsteuererhöhung in ihrem Umfang nicht aus-

reichend sei, um das Finanzierungsdefizit auszugleichen. Zudem sei klar, „that it 

does not address the outstanding funding needs of the pension system.” (Europäi-

sche Kommission 2011e: 9) Drittens beklagt die Europäische Kommission, dass die 

von der Regierung vorgelegten Informationen keine Auskunft über die zu erwarten-

den Betriebs- und Verwaltungskosten der privaten Pensionsfonds bereitstellten. 

Diese Kosten müssten aber zwingend so gering wie möglich ausfallen, wenn die 

erhoffte Diversifikation des Ruhestandseinkommens mit der zweiten Säule erreicht 

werden soll. In Anlehnung daran merkt die Europäische Kommission abschließend 

an, dass das Altersarmutsrisiko in Tschechien bislang noch unter dem europäischen 

Durchschnitt liege, mit dem demografischen Wandel und dem zu erwartenden 

Druck auf das Alterssicherungssystem aber wohl ansteigen werden, weshalb „it is 

important to monitor closely the impact of current and future reforms on the 

adequacy of pensions.“ (Europäische Kommission 2011e: 9) Der Rat der Europäi-

schen Union hat sich den Kritikpunkten der Europäischen Kommission angeschlos-

sen und das Land aufgefordert sicherzustellen, dass die Abdeckungsrate der Säule 

hoch und die Betriebskosten der Pensionsfonds transparent und auf niedrigem Ni-

veau ausgestaltet sind. Zudem fordert der Rat erneut eine direkte Kopplung der 

Altersgrenze an die Lebenserwartung (vgl. Rat der Europäischen Union 2011a: 

Empfehlung 2). 

Die bürgerliche Regierung hat die große Rentenreform als Gesetzentwurf des Fi-

nanzministeriums am 30. Juni 2011 in den parlamentarischen Prozess eingebracht 

(vgl. Parlament der Tschechischen Republik 2011b). Die Parlamentsdebatte verlief 

dabei entlang der bereits im Vorfeld des Reformprozesses erkennbaren ideologi-

schen Konfliktlinien und Differenzen (vgl. Potucek/Rudolfova 2016: 126). Vertreter 

der bürgerlichen Koalitionsparteien stellten insbesondere auf den demografischen 

Wandel und dessen negative Wirkung auf die langfristige Finanzierbarkeit des ge-

setzlichen Rentensystems ab. Finanzminister Miroslav Kalousek von der liberal-

konservativen TOP 09 betonte zugleich die Übereinstimmung der Reform mit den 

Vorgaben der Europäischen Kommission und den Erwartung der Finanzmärkte: 
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„Ansonsten möchte ich nur daran erinnern, dass die Europäische Kommission die 

Einführung der zweiten Säule nachdrücklich empfohlen hat und dass die Tatsache, 

dass ein klarer politischer Wille zur Einführung und Umsetzung dieser zweiten Säule 

besteht, einer der Gründe war, warum Standard & Poor's das Rating für die Tsche-

chische Republik zuletzt heraufgesetzt hat“ (Parlament der Tschechischen Republik 

2011c). Demgegenüber beklagen die auf der linken Seite des politischen Spektrums 

verbleibenden Oppositionsparteien die Schwächung der Finanzierungsbasis der 

gesetzlichen Säule durch die Übertragung eines Teils der Rentenbeiträge zur zwei-

ten Säule. Zudem wird die Reform als unsozial kritisiert, da hauptsächlich die obe-

ren Einkommensgruppen und die privaten Pensionsfonds profitieren würden. Der 

Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei (ČSSD), Bohuslav Sobotka, bezwei-

felt zudem die von der Regierung vorgetragene Notwendigkeit einer solchen para-

digmatischen Reform und meint, die sich abzeichnenden Finanzierungsdefizite 

auch durch parametrische Änderungen am gesetzlichen System auffangen zu kön-

nen. Zur Untermauerung seines Arguments verweist er auch auf die Rentenausga-

ben im europäischen Ausland, die deutlich über dem tschechischen Niveau lägen 

und dem von der Regierung propagierten Handlungsdruck widersprächen: „Zwi-

schen 2030 und 2050 geht die Bevölkerung der 1970er Jahre in den Ruhestand. 

Dies ist in der Tat ein Problem, das wir lösen müssen, und es ist wichtig, es im 

Voraus zu lösen. Die Jahre 2030 bis 2050 können die öffentlichen Haushalte stark 

belasten. Wenn Sie sich jedoch ansehen, wie hoch der Anteil der Rentenausgaben 

in der Tschechischen Republik heute im Vergleich zu anderen Ländern der Europä-

ischen Union ist, liegen wir deutlich unter dem Durchschnitt der Europäischen 

Union. Unser Anteil der Rentenausgaben liegt bei weniger als neun Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts, der EU-Durchschnitt bei 12,5 Prozent. Uns bleibt also Spiel-

raum für eine ungünstige demographische Entwicklungen.“ (Parlament der Tsche-

chischen Republik 2011c: o. S.) Der Gesetzentwurf wurde am 9. September 2011 

mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen und dem Senat zugeleitet 

(vgl. Parlament der Tschechischen Republik 2011b). Dieser lehnte das Vorhaben 

allerdings mit den Stimmen der sozialdemokratischen Senatoren ab, die zu diesem 

Zeitpunkt den Senat dominierten. Weil der Senat aber nur ein aufschiebendes Veto 

einlegen kann (s. Kapitel 4.3.1), überstimmte die Koalitionsmehrheit im Abgeordne-

tenhaus den Einspruch des Senats am 6. November 2011 und legte es dem Präsi-
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denten zur Unterzeichnung vor. Wie schon bei der kleinen Rentenreform verwei-

gerte Präsident Václav Klaus  die Unterschrift, legte aber auch kein (suspensives) 

Veto ein, weshalb die große Rentenreform am 28. Dezember 2011 Gesetzeskraft 

erhielt (vgl. Parlament der Tschechischen Republik 2011b). 

„Slowakische Renten“ (2012) 

Mit der offiziellen Auflösung der Tschechoslowakei am 31. Dezember 1992 und der 

Gründung der beiden Nachfolgerepubliken Tschechien und Slowakei wurde eine 

Reihe von rechtlichen und politischen Fragestellungen aufgeworfen, wie die bislang 

gemeinsam getragenen Verpflichtungen künftig zwischen den beiden Staaten auf-

geteilt werden können und sollen. Davon betroffen war auch die bislang gemeinsam 

durchgeführte Sozial- und Alterssicherungspolitik, weshalb beide Staaten bereits 

Ende 1992 einen völkerrechtlichen Vertrag zu Fragen der sozialen Sicherheit (ST-

Vertrag) geschlossen haben (vgl. Tschechische Republik/Slowakische Republik 

1992). Für die Alterssicherungspolitik von Relevanz ist dabei insbesondere die 

Frage, welcher Nachfolgestaat für die Gewährung und Berechnung der Renten von 

Bürgern zuständig ist, die ihre oder einen Teil der notwendigen Versicherungszeiten 

in der Tschechoslowakei erworben haben. Beide Staaten haben im ST-Vertrag dies-

bezüglich festgelegt, dass das entscheidende Kriterium bei der Festlegung der Zu-

ständigkeit der Sitz des Unternehmens sein soll: „Die vor dem Datum der Teilung 

der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik erworbenen Versiche-

rungszeiten gelten als Versicherungszeiten jenes Vertragsstaats, in dessen Ho-

heitsgebiet der Arbeitgeber des Bürgers zum Zeitpunkt der Teilung der Tschechi-

schen und Slowakischen Föderativen Republik oder unmittelbar vor diesem Zeit-

punkt seinen Sitz hatte.“ (Art. 20 Abs. 1 ST-Vertrag) Folge dieser Bestimmung ist, 

dass eine Vielzahl von tschechischen Staatsbürgern eine „slowakische Rente“ er-

hält, da ihr ehemaliger tschechoslowakischer Arbeitgeber seinen Hauptsitz auf dem 

Gebiet der heutigen Slowakei hatte. Allerdings fallen diese slowakische Renten auf-

grund der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung beider Staaten regelmä-

ßig deutlich niedriger aus als eine vergleichbare tschechische Rente (vgl. Faix 2012: 

597; Zbiral 2012: 2). Als Ausgleich gewährte der tschechische Rententräger in eini-

gen wenigen Härtefällen eine Sonderzulage, um die Rente auf ein vergleichbares 

tschechisches Niveau anzuheben. Allerdings erfolgte diese Praxis zumeist willkür-
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lich und intransparent, was in mehreren Verfassungsbeschwerden vor dem tsche-

chischen Verfassungsgericht als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz und ge-

gen Art. 30 Abs. 1 der Charta der Grundrechte und Grundfreiheiten angefochten 

wurde, demzufolge alle Bürger das Recht auf eine angemessene Absicherung im 

Alter hätten (vgl. Komarek 2012; Petschko 2012). Diese Argumentation wurde vom 

Verfassungsgericht auch aufgegriffen und festgestellt, dass der tschechische Ren-

tenversicherungsträger tschechischen Bürgern mit einer slowakischen Rente 

grundsätzlich immer eine Sonderzulage gewähren müsse, um deren Renten an das 

Niveau einer vergleichbaren tschechischen Rente anzugleichen. Kriterium für die 

Gewährung der Sonderzulage sei allein die tschechische Staatsbürgerschaft sowie 

ein Wohnsitz im Gebiet der Tschechischen Republik (vgl. exemplarisch: Tschechi-

sches Verfassungsgericht 2003). 

Mit dieser Entscheidung geriet das Verfassungsgericht jedoch in einen Konflikt mit 

dem Obersten Verwaltungsgericht. Dieses musste in einer Reihe von Fällen über 

die (Nicht-) Gewährung der Sonderzulage entscheiden und hielt die Auslegung der 

Praxis durch das Verfassungsgericht für europarechtswidrig (vgl. Komarek 2012; 

Petschko 2012). Vereinfacht erkannte das Oberste Verwaltungsgericht in der Ge-

währung der Sonderzulage allein für tschechische Staatsbürger eine Diskriminie-

rung anderer Unionsbürger, was sowohl durch das Primärrecht, insbesondere aber 

auch durch Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 verboten sei. Diese Verordnung koor-

diniert die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit, um Sozial-

versicherungsansprüche auch bei einem Wohnortwechsel innerhalb der Europäi-

schen Union zu schützen. Festgeschrieben wird dabei, dass „Personen, die im Ge-

biet eines Mitgliedstaats wohnen und für die diese Verordnung gilt, […] die gleichen 

Rechte und Pflichten auf Grund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats [haben] 

wie die Staatsangehörige dieses Staates […]“ (Art. 3 Abs. 1 VO (EWG) Nr. 

1408/71). In einem Vorabentscheidungsverfahren ersuchte das Oberste Verwal-

tungsgericht deshalb den Europäischen Gerichtshof zu entscheiden, ob in der Vor-

gabe des tschechischen Verfassungsgerichts zur Verknüpfung der Zulage mit der 

tschechischen Staatsbürgerschaft eine unzulässige Diskriminierung im Sinne der 

Koordinierungsverordnung und des Primärrechts vorliege. Dies hat der Europäische 

Gerichtshof in seinem Urteil vom 22. Juni 2011 zur Rechtsache Landtová schließlich 

auch bestätigt: „Daraus folgt, dass die Entscheidung des Ústavní soud [Verfas-
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sungsgerichts; Anmerkung des Verfassers] eine unmittelbare Diskriminierung auf-

grund der Staatsangehörigkeit sowie ein mittelbare, sich aus dem Wohnortkriterium 

ergebende Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit gegenüber denjeni-

gen enthält, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben.“ (Eu-

ropäischer Gerichtshof 2011a: Rn. 49) Während die europäischen Richter somit die 

Sonderzulage selbst für europarechtskonform entschieden, sei die Gewährung al-

lein für tschechische Staatsbürger unzulässig. Die tschechische Regierung hat das 

Urteil zum Anlass genommen, die Zulage künftig gänzlich zu streichen, und hat eine 

entsprechende Regelung im Rahmen der großen Rentenreform umgesetzt (Gesetz 

428/2011), da vielfach befürchtet wurde, dass mit der Auflage zur Gewährung der 

Sonderzulage unabhängig von der tschechischen Staatsbürgerschaft auch slowa-

kische Rentner die Zulage beantragen könnten und dies zu erheblichen Mehraus-

gaben für das tschechische Rentensystem führen werde (vgl. Zbiral 2012: 5f.). Das 

tschechische Verwaltungsgericht wiederum hat die Gewährung der Sonderzulage 

im konkreten Fall Landtová aber mit der Begründung verweigert, dass die Sonder-

zulage erst durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts universell einge-

führt worden sei, diese Rechtsprechung aber vom Europäischen Gerichtshof ver-

worfen wurde, weshalb die Sonderzulage selbst unzulässig sei. Allerdings ließ das 

Oberste Verwaltungsgericht eine verfassungsrechtliche Überprüfung seiner Ent-

scheidung zu, nicht ohne aber darauf hinzuweisen, dass eine Gewährung der Son-

derzulage unabhängig von der Staatsbürgerschaft gewaltige Kosten verursachen 

würde und eine Gewährung der Sonderzulage nur für tschechische Bürger einen 

direkten Konflikt mit dem Europäischen Gerichtshof zur Folge hätte (vgl. Faix 2012: 

599; Zbiral 2012: 6f.; Komarek 2012). 

Das Verfassungsgericht selbst hatte zwischenzeitlich in einem ähnlich gelagerten 

Fall die Möglichkeit, sich erneut zur Sonderzulage und zur Rechtsprechung des Ver-

waltungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs zu äußern. Im Verfahren Pl. 

ÚS 5/12 (Holubec) vor dem Verfassungsgericht machte der Beschwerdeführer mit 

tschechischer Staatsbürgerschaft geltend, dass er durch seine zeitweilige Tätigkeit 

für ein auf dem Gebiet der heutigen Slowakischen Republik ansässiges Unterneh-

men eine geringere „slowakische Rente“ erhalte, weshalb er Anspruch auf eine Son-

derzulage habe (vgl. Tschechisches Verfassungsgericht 2012). Diese wurde ihm 

aber letztinstanzlich vom Obersten Verwaltungsgericht unter Zuhilfenahme der 

oben genannten Argumente verweigert. Das Verfassungsgericht nahm den Fall 
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zum Anlass, sich zunächst grundlegend zum Verhältnis von tschechischem Recht 

zum Europarecht zu äußern (Tschechisches Verfassungsgericht 2012: Kapitel VII.). 

Betont wurde von den tschechischen Verfassungsrichtern dabei einleitend, dass 

das tschechische Verfassungsrecht grundsätzlich europarechtsfreundlich auszule-

gen sei. Zudem erinnerte das Verfassungsgericht an sein in früheren Entscheidun-

gen entwickeltes Prinzip der „doppelten Bindung”, demzufolge in nationales Recht 

überführtes europäisches Recht sowohl mit der tschechischen Verfassung als auch 

mit dem Europarecht vereinbar sein müsse. In Anlehnung an die Solange I-, So-

lange II- und Maastricht-Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsge-

richts stellte das tschechische Verfassungsgericht dann aber klar, dass die im Span-

nungsverhältnis von nationalem und supranationalem Recht auftretenden Konflikt-

fälle im Zweifel allein in nationalstaatlicher Kompetenz zu entscheiden seien: „If the 

national methodology for the interpretation of constitutional law does not enable a 

relevant norm to be interpreted in harmony with European Law, it is solely within the 

Constituent Assembly’s prerogative to amend the Constitution.“ (Tschechisches 

Verfassungsgericht 2012: o. S.) Daraus leitet das tschechische Verfassungsgericht 

für sich die Befugnis zur „Ultra-Vires-Kontrolle“ europäischen Handelns ab, mit der 

Konsequenz, ultima ratio ausbrechende Rechtsakte für unanwendbar zu erklären: 

„The Constitutional Court remains the supreme protector of Czech constitutionality, 

including against possible excesses by Union bodies or European law […]. In ac-

cordance with this, the Czech Constitutional Court also intends to review, as ultima 

ratio, whether the legal acts of European bodies remain within the bounds of the 

powers that were provided to them.“ (Tschechisches Verfassungsgericht 2012: o. 

S.) Ausgehend von dieser verfassungsrechtlichen Einordnung europäischen Rechts 

unterzogen die Verfassungsrichter anschließend das Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs in der Rechtssache Landtová einer Prüfung (Tschechisches Verfas-

sungsgericht 2012: Kapitel VII.). Sie kommen dabei zu dem Schluss, dass der Eu-

ropäische Gerichtshof die Koordinierungsverordnung (EWG) Nr. 1408/71 gar nicht 

hätte anwenden dürfen, da diese erstens den ST-Vertrag explizit in Anhang III als 

weiterhin gültig erkläre. Zweitens fassen die Verfassungsrichter den ST-Vertrag als 

völkerrechtlichen Vertrag außerhalb des Europarechts stehend auf, weshalb die An-

wendung und Interpretation des ST-Vertrages sich nicht nach den Grundsätzen des 

Europarechts oder der konkreten Koordinierungsverordnung richten müsse: „In 

terms of European Union law, the provisions of Annex III are of a declaratory, not 
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constitutive nature“ (Tschechisches Verfassungsgericht 2012: o. S.). Drittens ver-

weisen die Richter auf den Zweck der Koordinierungsverordnung, nämlich die er-

worbenen Sozialversicherungsansprüche auch bei einem Wohnortwechsel inner-

halb der Europäischen Union zu schützen. Dies setze aber einen Wohnortwechsel 

in ein „fremdes“ Land voraus: „[…] the key factor for applying the Regulation is its 

object and the nature of the reviewed legal relationships, which must contain a ‘for-

eign’ element.” (Tschechisches Verfassungsgericht 2012: o. S.) Aus Sicht des 

tschechischen Verfassungsgerichts kann die Ausübung einer Tätigkeit auf dem Ge-

biet der heutigen Slowakei zur Zeit des Bestehens der Tschechoslowakei aber nicht 

als Tätigkeit im Ausland charakterisiert werden: „Failure to distinguish the legal re-

lationships arising from the dissolution of a state with a uniform social security sys-

tem from the legal relationships arising for social security from the free movement 

of persons in the European Communities, or the European Union, is a failure to 

respect European history, it is comparing things that are not comparable.” (Tsche-

chisches Verfassungsgericht 2012: o. S.) Daraus folgert das Verfassungsgericht, 

dass der Europäische Gerichtshof bei der Bewertung der Sonderzulagen für tsche-

chische Bürger mit „slowakischen Renten“ gar nicht hätte auf die Koordinierungs-

verordnung referieren dürfen. Zudem erkennt das Verfassungsgericht – und das ist 

aus rechts- wie politikwissenschaftlicher Perspektive besonders bemerkenswert – 

„[…] that in that case there were excesses on the part of a European Union body, 

that a situation occurred in which an act by a European body exceeded the powers 

that the Czech Republic transferred to the European Union under Art. 10a of the 

Constitution; this exceeded the scope of the transferred powers, and was ultra 

vires.” (Tschechisches Verfassungsgericht 2012: o. S.) Das tschechische Verfas-

sungsgericht hat damit als erstes nationales Verfassungsgericht überhaupt einen 

ausbrechenden Rechtsakt durch ein Organ der Europäischen Union festgestellt und 

das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtsache Landtová für unan-

wendbar in der Tschechischen Republik erklärt (vgl. Kruis 2013; Faix 2012: 600; 

Zbiral 2012: 7-9; Komarek 2012; Petschko 2012). 

Auflösung zweite Säule (2015) 

Nachdem Ministerpräsident Petr Nečas (ODS) aufgrund einer Korruptions- und Be-

spitzelungsaffäre am 17. Juni 2013 von seinem Amt als Ministerpräsident zurück-
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getreten ist, endete auch die Amtszeit der bestehenden Mitte-Rechts-Regierung au-

tomatisch vorzeitig (vgl. Kachlíková 2013). Weil sich die bisherigen Koalitionspar-

teien aber nicht auf eine Fortführung ihrer Zusammenarbeit einigen konnten und 

auch der von Präsident Miloš Zeman gegen den Willen aller Parlamentsparteien 

zum Ministerpräsidenten ernannte parteilose Jiří Rusnok keine Mehrheit in der In-

vestiturabstimmung erhielt, löste sich das Abgeordnetenhaus im August 2013 

schließlich nach längerem Streit selbst auf (vgl. Zimmermann 2013; Kachlíková 

2013a). Ausden daraufhin im Oktober 2013 durchgeführten vorgezogenen Parla-

mentswahlen ging die sozialdemokratische ČSSD zwar erneut als stärkste Kraft 

hervor, blieb mit 20,5 Prozent der Stimmen aber deutlich hinter den Erwartungen 

zurück (vgl. Kachlíková 2013b). Erheblich abgestraft wurden die bisherigen Regie-

rungsparteien. Die konservative Demokratische Bürgerpartei ODS konnte nur noch 

7,7 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Deutliche Verluste musste auch die 

liberal-konservative Partei TOP09 verkraften, die mit 12 Prozent aber sogar noch 

vor der ODS lag. Die neugegründete „liberal-populistische“ (Barner/Resl 2016) „Ak-

tion unzufriedener Bürger“ (ANO) wurde mit 18,7 Prozent auf Anhieb zweitstärkste 

Kraft und lag nur knapp drei Punkte hinter der sozialdemokratischen ČSSD. Zu den 

Wahlgewinnern gehörte zudem die christdemokratische KDU-ČSL, die mit knapp 

sieben Prozent wieder in das Abgeordnetenhaus einziehen konnte, nachdem die 

Partei bei der Parlamentswahl 2010 erstmals an der Sperrklausel gescheitert war 

(vgl. Kachlíková 2013b). Ausgehend von diesen tiefgreifenden Umwälzungen der 

Parteienlandschaft gestaltete sich die Regierungsfindung schwierig, da klassische 

Koalitionen innerhalb eines ideologischen Lagers rechnerisch nicht möglich waren. 

Letztlich konnten sich aber die sozialdemokratische ČSSD, die christdemokratische 

KDU-ČSL und die liberal-populistische ANO auf ein lagerübergreifendes Dreier-

Bündnis verständigen (Parlament der Tschechischen Republik 2014) und Präsident 

Miloš Zeman ernannte Bohuslav Sobotka (ČSSD) Ende Januar 2014 zum Minister-

präsidenten (vgl. Schneibergová 2013; Kachlíková 2014). 

Teil der Koalitionsvereinbarung war auch die Einsetzung einer neuen Rentenkom-

mission, mit der ein breiter gesellschaftlicher und politischer Konsens über die wei-

tere Entwicklung und Ausgestaltung des Rentensystems erreicht werden sollte (vgl. 

Tschechische Regierung 2014). Dazu wurden Vertreter aller Parteien, von Gewerk-

schaften und Arbeitgebern, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft in eine Ren-
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tenkommission berufen. Insgesamt umfasste die Rentenkommission so 21 dauer-

hafte Mitglieder, die in drei Arbeitsgruppen aufgeteilt insgesamt sechs Problem- und 

Fragestellungen erörtern und entsprechende Reformvorschläge erarbeiten sollten 

(vgl. Expert Committee on Pension Reform 2017: 3). Dazu gehörten u. a. die Mög-

lichkeit einer Beendigung der kapitalgedeckten zweiten Säule, die Frage nach ei-

nem neuen Rentenanpassungsmechanismus und die Überarbeitung der bestehen-

den Regelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze. Die von der Rentenkommis-

sion zu erarbeitenden Vorschläge sollten nach den Vorstellungen der Sobotka-Re-

gierung den solidarischen Charakter und die Äquivalenz von Beiträgen und Leistun-

gen ebenso berücksichtigen wie die finanzielle wie soziale Nachhaltigkeit des Ren-

tensystems. Zudem stellte die Regierung die Bedingung auf, dass die 

Reformvorschläge „[…] must also take into account the obligations arising from 

membership in the European Union, particularly the obligations of the Czech Re-

public within the European Semester and the objectives of the strategies of Europe 

2020.” (Tschechische Regierung 2014: 2) 

Innerhalb der Regierungskoalition war die Beendigung der zweiten Säule überra-

schenderweise kein Streitpunkt, trotz der ideologischen Differenzen zwischen den 

Parteien. Die sozialdemokratische ČSSD gehörte von Beginn an zu den größten 

Kritikern einer Teil-Privatisierung des Rentensystems, obwohl die bürgerliche Vor-

gängerregierung etwa durch die freiwillige Ausgestaltung der Säule noch versuchte, 

die größten Kritikpunkte abzumildern. Die christdemokratische KDU-ČSL wiederum 

hatte in der ersten Bezděk-Rentenkommission 2004 noch selbst für eine derartige 

Teilprivatisierung optiert und einen Vorschlag unterbreitet, der mit der jetzigen Säule 

weitgehend deckungsgleich ist (s. o.). Allerdings hat die Partei nach ihrem erstma-

ligen Ausscheiden aus dem Abgeordnetenhaus 2010 einen personellen Neuanfang 

vollzogen, der in der Folge auch in der Sozialpolitik wieder zu einer stärkeren Ak-

zentuierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts führte (vgl. Schuster/Janzer 

2010). Die liberal-populistische ANO wiederum, die 2011 vom tschechischen Unter-

nehmer und Politiker Andrej Babiš gegründet wurde, spricht von der Tschechischen 

Republik regelmäßig als „Familienunternehmen“, bei dem die Wähler „nach vier 

Jahren als Aktionäre auf der Hauptversammlung entscheiden können, ob die Re-

gierung effizient und wirtschaftlich damit umgeht.“ (Ano 2018) In diesem Sinne hatte 

sich die Partei im Vorfeld der Parlamentswahl noch für die Beibehaltung der zweiten 
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Säule ausgesprochen, lenkte in den Koalitionsverhandlungen dann aber auf die Li-

nie der beiden übrigen Parteien ein und stimmte einer baldigen Beendigung der 

zweiten Säule zu (vgl. Potucek/Rudolfova 2016: 127). 

Die Arbeit der Rentenkommission war geprägt von den anhaltenden Differenzen 

zwischen Befürwortern und Kritikern der kapitalgedeckten zweiten Säule (vgl. 

exemplarisch: Expert Committee on Pension Reform 2016). Hinsichtlich der mögli-

chen Ausgestaltung der Beendigung der zweiten Säule wurden mehrere Varianten 

diskutiert, wobei insbesondere eine rechtssichere Ausgestaltung und die Vermei-

dung von übermäßigen Kosten für den Rententräger im Mittelpunkt standen. Am 

31.07.2014 konnte sich die Rentenkommission schließlich auf einen gemeinsamen 

Vorschlag einigen. Dieser sieht eine Beendigung der zweiten Säule zum 01.01.2016 

vor. Die Versicherten, die sich für die Teilnahme an der zweiten Säule entschieden 

haben, sollen wählen können, ob sie ihr angespartes Kapital bis Ende 2016 in bar 

ausgezahlt bekommen oder dieses in ein vorhandenes Vorsorgeprodukt in der drit-

ten Säule eigezahlt werden soll (vgl. Expert Committee on Pension Reform 2014). 

Die Sobotka-Regierung hat sich dem Vorschlag der Rentenkommission weitgehend 

angeschlossen und einen entsprechenden Gesetzesentwurf am 26.05.2015 in den 

parlamentarischen Prozess eingebracht und mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-

nen und der Kommunistischen Partei verabschiedet. Gegen die Beendigung der 

zweiten Säule stimmten die Fraktionen von ODS und TOP09, unter deren Regie-

rung diese ursprünglich eingeführt wurde. Die parlamentarische Debatte war dabei 

auffallend kurz und erstreckte sich lediglich auf die oberflächliche Wiederholung ei-

niger grundlegender Argumente (vgl. Parlament der Tschechischen Republik 

2015a). Insgesamt schien die Debatte angesichts der überdeutlichen parlamentari-

schen Mehrheitsverhältnisse für das Vorhaben und der bereits in der Rentenkom-

mission stattgefundenen parteipolitischen Auseinandersetzung rein formeller Natur 

zu sein. Nachdem dann schließlich auch der Senat und der Präsident kein Veto 

eingelegt haben, ist das Gesetz am 17. Dezember 2015 in Kraft getreten (vgl. Par-

lament der Tschechischen Republik 2015). 

Die europäischen Institutionen haben die Ausgestaltung der kapitalgedeckten Säule 

in der Vergangenheit wiederholt kritisiert und bemängelt, dass es zu Fehlanreizen 

bei der Teilnahme kommen könne (s. o.). Noch in der Bewertung des Nationalen 

Reformprogramms (NRP) und des Konvergenzprogramms 2013 hat die Europäi-

sche Kommission zudem einen größeren politischen Rückhalt für die zweite Säule 
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angemahnt und die sich abzeichnende geringe Teilnehmerzahl auf die von den Ver-

sicherten wohl antizipierte baldige Rücknahme der Reform zurückgeführt. Wenn 

aber die Angemessenheit der Rentenleistungen auch langfristig gesichert werden 

soll, sieht die Europäische Kommission eine hohe Verbreitung der zweiten Säule 

als essentiell an (vgl. Europäische Kommission 2013: 15f.). Allerdings finden sich 

darüber hinaus keine weitergehenden Empfehlungen der europäischen Institutio-

nen, die direkt auf die zweite Säule abzielen. Vielmehr konzentrieren sich die Euro-

päische Kommission und der Rat der Europäischen Union in den Jahren nach der 

Einführung der zweiten Säule (2013-2015) auf eine automatische Kopplung der Al-

tersgrenze an die Lebenserwartung und auf eine Überprüfung des Indexierungsme-

chanismus (vgl. Rat der Europäischen Union 2013: Empfehlung 3). Die Beendigung 

der zweiten Säule wird von der Europäischen Kommission schließlich lediglich als 

„Beeinträchtigung der Stabilität des Rentensystems“ bezeichnet, ohne aber auszu-

führen, welche Konsequenzen daraus für die langfristige finanzielle wie soziale 

Nachhaltigkeit erwartet werden (vgl. Europäische Kommission 2015f: 14). Auch der 

Rat der Europäischen Union gab keine Stellungnahme im Rahmen des Europäi-

schen Semesters ab. Zudem haben die europäischen Institutionen im Rahmen des 

Europäischen Semesters ab 2015 keine rentenpolitischen Empfehlungen mehr aus-

gesprochen, „mainly due to a better demographic outlook and improved macroeco-

nomic assumptions.“ (Europäische Kommission 2015f: 13) Im Ageing Report 2015 

rechnet der Wirtschaftspolitische Ausschuss (EPC) nur noch mit einem marginalen 

Anstieg der Rentenausgaben bis zum Jahr 2050 um 0,6 Prozentpunkte auf 9,6 Pro-

zent des Bruttoinlandsprodukts (vgl. Europäische Kommission 2015a). 

Weitergehende Upload-Bemühungen 

Jenseits des konkreten, auf einzelne Reformmaßnahmen bezogenen Austauschs 

mit den europäischen Institutionen finden sich auch weitergehende Upload-Bemü-

hungen Tschechiens, mit denen unmittelbar auf die weitere Entwicklung der euro-

päischen Alterssicherungspolitik Einfluss genommen bzw. die mittelbaren Rückwir-

kungen europäischer Politik auf das nationale Alterssicherungssystem moderiert 

werden sollen. Allerdings fallen diese Upload-Bemühungen deutlich geringer und 

zurückhaltender aus als etwa beispielsweise bei Portugal (s. Kapitel 4.4.3). So be-

richten die Gesprächspartner aus den tschechischen Ministerien, dass Tschechien 

keine rentenpolitische Strategie verfolge, die das Land in die europäische Debatte 
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einbringen möchte: „There are a lot of areas we seek more cooperation, for example 

the Banking Union or the Capital Markets Union. Pension is clearly not an issue for 

us.“ (Interview #30) Als Gründe für die Zurückhaltung bei der Beeinflussung der 

europäischen Rentendebatte führen die Gesprächspartner insbesondere die beste-

hende Kompetenzordnung und die Heterogenität der nationalen Sozial- und Ren-

tensysteme an: „There is no European pension policy in a strict sense. That is why 

there is no holistic pension strategy of the Czech Republic.“ (Interview #26) Vielmehr 

würden sich die Upload-Bemühungen auf eine fallweise Bereitstellung von Informa-

tionen und eine umfassende Erklärung des Rentensystems beschränken: „We try 

to influence the general picture about our country and our pension system. To this 

end, we provide facts, data and information to clarify matters and to prevent any 

negative repercussions and developments. But this is more a damage control than 

a pro-active influence.” (Interview #2610) Als konkretes Beispiel führen die Ge-

sprächspartner übereinstimmend die mit der Europäischen Kommission seit Jahren 

geführte Diskussion um die tschechische Altersgrenze und deren Interpretation an. 

Ursprünglich sollte die Regelaltersgrenze mit der kleinen Rentenreform 2011 bis 

zum Jahr 2041 für beide Geschlechter bei 67 Jahren angeglichen werden und von 

da an automatisch um zwei Monate pro Jahr ohne Endpunkt weiter ansteigen (s. 

o.). Ziel der Reform war es, die steigende Lebenserwartung durch eine Verlänge-

rung der Erwerbszeit auszugleichen. Die Europäische Kommission bemängelte die 

Regelung allerdings als zu ungenau, da die steigende Lebenserwartung durch die 

lineare Erhöhung der Altersgrenze allenfalls indirekt abgebildet und im Zweifel un-

ter- oder überzeichnet werde. Dies stieß aber auf Unverständnis seitens der tsche-

chischen Regierung, die ihre Regelung als in Übereinstimmung mit der generellen 

Forderung der Europäischen Kommission nach einer Kopplung der Altersgrenze mit 

der Lebenserwartung sah: „In our view, we had linked the age limit in a transparent 

and comprehensible way to life expectancy. However, the European Commission 

took a different view and did not accept our solution. So we tried to convince the 

European Commission every time we met.” (Interview #29) Mit Gesetz Nr. 203/2017 

hat die Sobotka-Regierung schließlich die Regelaltersgrenze wieder auf 65 Jahre 

festgesetzt. Zudem wurde die automatische Erhöhung abgeschafft und durch einen 

                                            

10 Die Upload-Bemühungen Tschechiens ähneln damit jenen Polens, fallen in der Tendenz aber 
insgesamt schwächer aus (vgl. Varwick/Eichenhofer/Windwehr/Wäschle 2016: 238f.). 
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Mechanismus ersetzt, demzufolge die Regierung alle fünf Jahre anhand der ermit-

telten tatsächlich gestiegenen Lebenserwartung eine Erhöhung diskretionär vorneh-

men muss. Dies wird von der Europäischen Kommission aber erneut kritisiert, da 

aus ihrer Sicht wieder keine automatische Kopplung eingebaut wurde und die Al-

tersgrenze zunächst auf 65 Jahre begrenzt wurde: „Is it really a cap if the govern-

ment is required to decide on an increase every five years? We believe that we are 

fulfilling the demands of the European Commission, and so we are again trying to 

convince them.” (Interview #26) 

Ausgehend von der bestehenden rentenpolitischen Kompetenzverteilung hat sich 

das Land im Rahmen des Konsultationsprozesses zum Grünbuch „Angemessene, 

nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme“ (Europäische 

Kommission 2010) für eine Fortführung der Koordinierungsmethode ausgespro-

chen, die sich als hilfreiches Instrument für den Austausch von Informationen, Er-

fahrungen und bewährten Praktiken erwiesen habe (vgl. Tschechische Regierung 

2010: 2). Dem Versuch der Europäischen Kommission, verbindlich zu definieren, 

was unter einem „angemessenen“ Renteneinkommen zu verstehen ist, stellt sich 

die tschechische Regierung aber entgegen. Zwar könne Angemessenheit durchaus 

als das Verhältnis von Beiträgen zu Leistungen ausgelegt werden, allerdings betont 

die Regierung, dass es sich dabei letztlich um eine politische Kategorie handele: 

„Die Festlegung eines angemessenen Renteneinkommens ist für jeden Mitglied-

staat eine individuelle Angelegenheit, wobei die Vielfalt der Rentensysteme zu be-

rücksichtigen ist. Grundlage für die Bestimmung der Angemessenheit sind in erster 

Linie die sozialen, wirtschaftlichen und demografischen Bedingungen des Staates. 

Daher sollte die EU nicht die Aufgabe haben, eine einheitliche Definition eines an-

gemessenen Alterseinkommens bereitzustellen.“ (Tschechische Regierung 2010: 

3) Auch bei der Frage, ob der bestehende EU-Rahmen für Pensionen und Renten 

ausreiche, um nachhaltige öffentliche Finanzen zu gewährleisten, sieht die tsche-

chische Regierung keine Notwendigkeit für Änderungen oder weitergehende Kom-

petenzübertragungen auf die supranationale Ebene. So hätten sich aus Sicht der 

Regierung die Instrumente der haushalts- und wirtschaftspolitischen Koordinierung 

grundsätzlich ebenso bewährt wie die Institutionelle Ausgestaltung, etwa in der 

Form des wirtschaftspolitischen Ausschusses (EPC) und des Ausschusses für So-

zialschutz (SPC; vgl. Tschechische Regierung 2010: 3f.) Allerdings bemängelt die 

Regierung in diesem Zusammenhang, dass die Ausrichtung des Stabilitäts- und 
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Wachstumspakts auf kurz- und mittelfristige Defizite ein Hindernis für paradigmati-

sche Rentenreformen darstellen könne, da diese üblicherweise kurzfristig Defizite 

erzeugen würden. Die tschechische Regierung spielt dabei auf die (Teil-) Privatisie-

rung der Rentensysteme in einigen ost- und mitteleuropäischen Mitgliedstaaten an, 

bei denen durch die Einführung eine kapitalgedeckten Säule kurzfristige Einnahme-

ausfälle in den Umlagesystemen durch staatliche Zuschüsse ausgeglichen werden 

mussten und in der Folge die staatlichen Defizite anstiegen: „Diese Transformati-

onsdefizite im Zusammenhang mit Rentenreformen sollten daher nicht als wesent-

licher Verstoß gegen die Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten betrachtet werden.“ 

(Tschechische Regierung 2010: 3) 

Neben der Ablehnung einer stärkeren Vergemeinschaftung oder Harmonisierung 

der gesetzlichen Rentensysteme steht das Land auch einem institutionellen Umbau 

der Währungsunion zu einer Fiskalunion kritisch gegenüber. Dies zeigen die Bei-

träge der tschechischen Regierung im Vorfeld des Fünf-Präsidenten-Berichts 2015 

und im Rahmen des Konsultationsprozesses zur Europäischen Säule sozialer 

Rechte (s. Kapitel 5.3.2; vgl. Tschechische Regierung 2015). Als Nichtmitglied der 

Eurozone betont die Regierung dabei zunächst, dass die Diskussionen über eine 

mögliche Weiterentwicklung der Währungsunion nicht allein von deren Mitgliedstaa-

ten geführt werden dürften, da potentiell alle Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union davon betroffen sein werden, entweder indirekt über geänderte institutionelle 

Arrangements und über ihre wirtschaftlichen Verflechtungen untereinander, oder di-

rekt als zukünftiges Mitglied der Eurozone (vgl. Tschechische Regierung 2015: 2). 

Hinsichtlich des Umfangs und Zeitplans der Reformdebatte spricht sich die Regie-

rung dafür aus, sich auf eine kurzfristig umsetzbare Vereinfachung des Europäi-

schen Semesters zu konzentrieren. Zudem sollten sozialpolitische Überlegungen 

darin eine größere Rolle spielen. Konkret schlägt die tschechische Regierung eine 

zeitliche Entzerrung des Europäischen Semesters vor, damit die nationalen Parla-

mente und Sozialpartner besser eingebunden werden könnten: „The Member Sta-

tes should also have the opportunity and enough time to engage their political, eco-

nomic, social and other professional stakeholders, including the national parliament, 

in discussions on the European Semester in all its stages. It might enhance better 

acceptance at the national level.“ (vgl. Tschechische Regierung 2015: 3) Zudem 

mahnt die Regierung einen generell engeren bilateralen Dialog bei der Durchfüh-
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rung des Europäischen Semesters an, um die jeweilige (wirtschaftliche und politi-

sche) Situation in den Mitgliedstaaten bei der Erstellung der Reformempfehlungen 

umfangreicher berücksichtigen zu können: „According to the Czech Republic, the 

Member States should be involved more closely in drafting recommendations 

through bilateral consultations at technical and political level so that national spe-

cificities (current economic situation and program priorities of the government) are 

better taken into account.“ (vgl. Tschechische Regierung 2015: 2) Dies deckt sich 

mit den obigen Aussagen der Gesprächspartner zu ihren Upload-Bemühungen, die 

auf ein besseres Verständnis der nationalen Situation durch die Europäische Kom-

mission abzielen. Zwar lehnt die tschechische Regierung grundlegende Reformen 

und eine Weiterentwicklung der Eurozone in Richtung einer Fiskalunion zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt ab, merkt zugleich aber an, dass ein solcher Solidaritätsme-

chanismus zwischen den Mitgliedstaaten durchaus das Potential habe „[…] [to] re-

duce excessive economic and social costs (e. g. obsoleting material and human 

capital, unemployment) of self-perpetuating economic downturns.“ (Tschechische 

Regierung 2015: 4) Allerdings beschränken sich die Ausführungen der Regierung 

dazu dann auf eine Aufzählung von allgemeinen Zielen und Beschränkungen einer 

solchen Fiskalkapazität, etwa deren zwingende konditionalisierte und antizyklische 

Ausgestaltung und die finanzielle Neutralität über den gesamten Konjunkturzyklus. 

Hinsichtlich der Politics-Dimension berichten die befragten Experten, dass der Fak-

tor Größe stellenweise durchaus von Relevanz im europäischen Politik- und Uplo-

adprozess sei (Interviews #20; #26; #29; #30). Dies zeige sich aber zumeist in klei-

nen Details und im bilateralen Verhältnis mit der Europäischen Kommission. So 

schildern die Gesprächspartner ihren Eindruck, wonach die Europäische Kommis-

sion in Ausschusssitzungen und Peer-Review-Seminaren gegenüber den Vertre-

tern Tschechiens und anderer kleinerer Staaten mitunter strenger und penibler auf-

trete als gegenüber größeren Staaten: „We certainly have the impression that the 

European Commission is tougher on us than on larger states. Sometimes they de-

mand more information from us or they ask questions that go beyond what is clearly 

necessary. We do wonder if this could happen with Germany.” (Interview #29) Zu-

dem sei erkennbar, dass größere Staaten leichter Zugang zur Europäischen Kom-

mission fänden, was aber nicht verwunderlich sei, da die großen Staaten in politi-

scher wie wirtschaftlicher Hinsicht das „powerhouse“ (Interview #30) der Europäi-
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schen Union darstellten. Insgesamt erkennen die Gesprächspartner im rentenpoli-

tischen Upload aber trotz dieser Einschränkungen keinen generellen und signifikan-

ten Nachteil zulasten Tschechiens, was wiederum einerseits mit den nur einge-

schränkten kompetenzrechtlichen Möglichkeiten der europäischen Institutionen in 

diesem Politikfeld begründet wird und andererseits auf die umfassende und konti-

nuierliche Damage-Control-Strategie der tschechischen Regierung zurückzuführen 

sei (s. o.). Hilfreich seien zudem immer auch der Austausch und die Absprache mit 

anderen Mitgliedstaaten, um der eigenen Position ein stärkeres Gewicht zu verlei-

hen. Allerdings werden von den Gesprächspartnern hierbei keine festen und wie-

derkehrenden Gruppenkonstellationen beobachtet. Auch die Visegrád-Gruppe wird 

von den Gesprächspartnern für die Rentenpolitik als nicht zentral charakterisiert. 

Vielmehr sei die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten üblicherweise vom 

jeweiligen Verhandlungsgegenstand abhängig und variiere fallweise, was mit der 

variierenden Ausgestaltung der Rentensysteme und den komplexen volkswirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Kontextfaktoren begründet wird (vgl. Interviews 

#14; #20; #26; #27; #29; #30). 

4.3.4 Interload-Analyse 

Interload-Aktivitäten lassen sich in der tschechischen Alterssicherungspolitik in den 

unterschiedlichsten Formen und Ausmaßen feststellen. Insbesondere seit dem Bei-

tritt zur Europäischen Union 2004 kommt es nach Auskunft der Gesprächspartner 

zu einem verstärkten formellen wie informellen Austausch mit anderen europäi-

schen Staaten: „To a certain extent there is always learning and an exchange of 

knowledge and ideas when you are a member of the European Union.“ (Interview 

#24; ähnlich: #14; #20; #26; #27; #29; #30) Grundlage für solche Lern- und Trans-

ferprozesse bilden einerseits die zahlreichen europäischen Gremien und Arbeits-

gruppen, in denen etwa Peer Reviews zu Details der Alterssicherungssysteme 

durchgeführt und thematische Berichte wie der Ageing Report und der Pension 

Adequacy Report erstellt werden: „this is always a good way for experts to come 

together, to discuss specific details and to broaden everybody's horizons.“ (Inter-

view 30) Andererseits konnten durch die Mitwirkung in den europäischen Gremien 

auch zahlreiche persönliche Kontakte geknüpft und Netzwerke etabliert werden, die 



311 

 

einen informellen Austausch mit den jeweiligen Fachreferenten aus anderen Mit-

gliedstaaten ermöglichen und auf die in der täglichen Arbeit auch regelmäßig zu-

rückgegriffen werde (Interviews #20; #26; #29). Mit dem „System zur gegenseitigen 

Information über den sozialen Schutz“ (MISSOC) findet sich auf europäischer 

Ebene zugleich noch ein umfangreiches kollaboratives Wissensmanagement, das 

von den befragten tschechischen Experten als wertvolle Datenquelle für die eigene 

Arbeit beschrieben wird (Interview #26). Das Missoc-System wurde bereits 1990 

von der Europäischen Kommission als „Instrument für einen kontinuierlichen und 

umfassenden Austausch von Informationen über den sozialen Schutz zwischen den 

Mitgliedstaaten“ (Europäische Kommission 2010b: 6) eingerichtet. Die dazugehö-

rige Datenbank wird von einem eigens eingerichteten Sekretariat unter Mitwirkung 

der Mitgliedstaaten zweimal jährlich aktualisiert und enthält neben vergleichenden 

Tabellen zu den Kernbereichen der sozialen Sicherungssysteme auch Organi-

gramme und Kurzbeschreibungen der nationalen Sozialschutzstrukturen. Zusätz-

lich finden zweimal jährlich sogenannte „Network meetings“ unter Schirmherrschaft 

der jeweiligen Ratspräsidentschaft statt, auf denen die Missoc-Vertreter der Mit-

gliedstaaten neben technischen und inhaltlichen Fragen zur Missoc-Datenbank 

auch aktuelle sozialpolitische Entwicklungen und Rechtsetzungsvorhaben auf nati-

onaler wie europäischer Ebene diskutieren (vgl. exemplarisch: Missoc 2018; Euro-

päische Kommission 2010b: 6). 

Nach Auskunft der befragten Experten werden Interloadprozesse von den beteilig-

ten politischen Akteuren aktiv angestoßen und gefördert, erfolgen aber zumeist the-

menspezifisch und einzelfallbezogen. Eine systematische und institutionalisierte 

Auswertung und Beobachtung von Rentensystemen und Reformen in anderen Mit-

gliedstaaten findet in den einzelnen tschechischen Ministerien nicht statt. Insbeson-

dere die Slowakei ist nach Auskunft der Gesprächspartner aufgrund der gemeinsa-

men Geschichte und der vergleichbaren wirtschaftlichen wie sozialen Gegebenhei-

ten regelmäßiger Gesprächspartner. Andere wiederkehrende Muster in der Aus-

wahl der gewählten und kontaktierten Länder, etwa anhand grundsätzlicher Sys-

temmerkmale (Bismarck/Beverdige o. ä.), lassen sich indes nicht feststellen. Übli-

cherweise richtet sich der Blick auf Länder mit zur konkreten Fragestellung passen-

den Merkmalen und einem grundsätzlich nachhaltigen Rentensystem: „We are loo-

king at countries that have a well-functioning pension systems." (Interview #30) In 
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ihrer Arbeit wissenschaftlich unterstützt und begleitet werden die tschechische Re-

gierung und die einzelnen Ministerien vom “Research Institute for Labour and Social 

Affairs” (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí; RILSA). Die öffentliche For-

schungseinrichtung mit Sitz in Prag wurde bereits 1992 gegründet und untersteht 

formell dem Arbeits- und Sozialministerium. Hauptaufgabe der Forschungseinrich-

tung mit ihren knapp 70 Mitarbeitern und Wissenschaftlern ist die wissenschaftliche 

Forschung auf dem Gebiet der nationalen wie internationalen Arbeits- und Sozial-

politik und daraus abgeleitet die Beratung der am legislativen Prozess beteiligten 

politischen Akteure sowie die direkte Formulierung von Handlungs- und Reformop-

tionen (Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic 2018; Rese-

arch Institut for Labour and Social Affairs 2018). Auch auf dem Gebiet der Alterssi-

cherungspolitik ist das öffentliche Forschungsinstitut in vielfältiger Weise tätig. Die 

in der Vergangenheit auf diesem Untergebiet der Sozialpolitik durchgeführten Pro-

jekte und die angefertigten Studien nehmen dabei auffallend oft eine (international 

wie europäisch) vergleichende Perspektive ein, so etwa zur Einführung von berufs-

ständischen Versorgungseinrichtungen (vgl. Vylítová et al. 2002), zur Frage der Or-

ganisation von Rentenversicherungsanstalten und der Übertragbarkeit von Renten-

anwartschaften (vgl. Pollnerová et al. 2008), zu unterschiedlichen Mindestversiche-

rungszeiten und Bemessungsgrundlagen und  den sich daraus ergebenden Vertei-

lungseffekten (vgl. Holub 2010; Holub/Šlapák 2015) oder zu Möglichkeiten der au-

tomatischen Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung (vgl. Ho-

lub/Pollnerová/Šlapák 2015). Die dabei vergleichend in die Analysen einbezogenen 

(europäischen) Länder folgen keinem spezifischen und wiederkehrenden Muster, 

sondern orientieren sich nach Auskunft zweier Gesprächspartners zumeist am spe-

zifischen Forschungsinteresse und sollen ein möglichst differenziertes Bild über den 

jeweiligen Gegenstand liefern (Interviews #14; #27). Auch wenn die ausgesproche-

nen Handlungs- und Reformempfehlungen naturgemäß nicht automatisch von der 

Politik aufgegriffen oder unmittelbar umgesetzt werden, kann die Tätigkeit des For-

schungsinstituts doch aufgrund seiner institutionellen Verankerung und der oftmals 

gewählten vergleichenden Perspektive als institutionalisiertes Interloadinstrument 

beschrieben werden: „The political actors are very interested in our work and appre-

ciate it.“ (Interview #14)11  

                                            

11 Die institutionelle Ausgestaltung und Verankerung in der tschechischen Alterssicherungspolitik 
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Die (kurzzeitige) kapitalgedeckte zweite Säule fußte in ihrer konkreten Umsetzung 

in weiten Teilen auf den Ergebnissen und Empfehlungen der beiden Bezděk-Ren-

tenkommissionen (s. Kapitel 4.3.3; vgl. zudem: Bezděkovy komise 2005; Be-

zděkovy komise 2010). Im Wesentlichen lässt sich die Einführung einer kapitalge-

deckten zweiten Säule auf parteipolitische Motive und ideologische Vorstellungen 

der damaligen bürgerlichen Regierung von Premier Petr Nečas zurückführen (Inter-

views #20; #29). Lern- und Austauschprozesse im Sinne eines Interload haben 

demgegenüber nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Im Abschlussbericht der ers-

ten Bezděk-Rentenkommissionen werden lediglich einzelne Punkte und Projektio-

nen mit entsprechenden Eurostat-Daten kontrastiert. Die makroökonomische Ana-

lyse der von den Parteien eingereichten Reformvorschläge und die daraus abgelei-

tete Empfehlung für ein Mehrsäulensystem wiederum erfolgen ohne Rückkopplung 

an vergleichbare Alterssicherungssysteme in der Europäischen Union (vgl. Be-

zděkovy komise 2005: 57-64). Zur in der politischen Debatte strittigen Frage über 

die grundsätzliche Notwendigkeit einer Diversifikation des Ruhestandseinkommens 

weist die erste Bezděk-Rentenkommissionen darauf hin, dass das (damalige) 

tschechische Ausgabenniveau für das öffentlich-rechtliche Pflichtsystem mit acht 

Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt zwar offiziell deutlich unterhalb des eu-

ropäischen Durchschnitts liege, diese Zahlen aber nur bedingt vergleichbar seien: 

Berücksichtige man das unterdurchschnittliche Lohnniveau der tschechischen 

Volkswirtschaft, die sich abzeichnende überdurchschnittliche Alterung der tschechi-

schen Gesellschaft und wende eine dem europäischen Ausland vergleichbare Be-

steuerung des Ruhestandseinkommens an, läge das tschechische Ausgabenni-

                                            

unterscheiden das Research Institute for Labour and Social Affairs dabei deutlich von anderen wis-
senschaftlichen Beiräten und Beratungsgremien in der Europäischen Union. So unterstützt etwa in 
Deutschland ein sog. Sozialbeirat seit 1958 die Bundesregierung in Fragen der Alterssicherung, wo-
bei dessen Kernaufgabe die Anfertigung einer Stellungnahme zum jährlichen Rentenversicherungs-
bericht der Bundesregierung ist (vgl. §155 Abs. 1 SGB VI). Zudem beschäftigt sich der Sozialbeirat, 
der sich aus Versicherten- und Arbeitgebervertretern, drei Wissenschaftlern und einem Vertreter der 
Deutschen Bundesbank zusammensetzt, in seinem Gutachten in begrenztem Maße mit aktuellen 
rentenpolitischen Reformmaßnahmen, bleibt damit in seiner wissenschaftlichen Tiefe wie Breite aber 
hinter dem Research Institute for Labour and Social Affairs zurück. Allenfalls das bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund angesiedelte Forschungsnetzwerk Alterssicherung (FNA) mit seinen zahl-
reichen externen Förderinstrumenten dient explizit dem „Erkenntnisgewinn für die selbstverwaltete 
Rentenversicherung“ und soll „Voraussetzungen für eine zielgerichtete Alterssicherungspolitik“ 
schaffen (Deutsche Rentenversicherung Bund 2018a: 3) und lässt sich damit zumindest in seiner 
grundsätzlichen Aufgabenstellung mit dem Research Institut for Labour and Social Affairs verglei-
chen. 
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veau nach Ansicht der Rentenkommission bereits im oberen europäischen Mittel-

wert (Bezděkovy komise 2005: 77f.). Weitergehende Verweise auf Daten und Er-

fahrungen des europäischen Auslands finden sich nicht. Die zweite Bezděk-Ren-

tenkommission (2010) schließlich baut auf den Analysen der Vorgängerkommission 

auf und hat in kurzer Zeit zwei Varianten entwickelt, wie eine kapitalgedeckte zweite 

Säule umgesetzt werden könnte (vgl. Bezděkovy komise 2010: 15-21). Nur ober-

flächlich wird dabei auf die Erfahrungen anderer Länder mit der Einführung einer 

kapitalgedeckten Säule eingegangen. Die entsprechenden Länderkapitel zu Un-

garn, Polen, Chile, Slowenien, Litauen und Estland beschränken sich zumeist auf 

eine Genese des politischen Entscheidungsprozesses und bieten nur eine kurzen 

Überblick über die institutionelle Ausgestaltung und Entwicklung der kapitalgedeck-

ten Säule (vgl. Bezděkovy komise 2010a: 71-88). Zudem betont die zweite Bezděk-

Rentenkommission, dass die institutionelle Vielfalt und der zum damaligen Zeit-

punkt vergleichsweise geringe Erfahrungshorizont mit einer kapitalgedeckten Säule 

ein Lernen von diesen Staaten erschwerten; die ersten Erfahrungswerte dieser Län-

der deuteten aber darauf hin, dass die Einführung eines derartigen Mehrsäulensys-

tems erfolgreich und sinnvoll sein könne (vgl. Bezděkovy komise 2010a: 27). Als 

zentrale Herausforderung bei der Einführung einer kapitalgedeckten Säule identifi-

ziert die Kommission die anfallenden Transformationskosten, wenn ein Teil der 

Rentenbeiträge nicht mehr dem Umlageverfahren zur Verfügung stehe und in Ab-

wesenheit einer nachhaltigen Gegenfinanzierung mit Transferzahlungen aus dem 

öffentlichen Haushalt ausgeglichen werden müsse. Die von der Rentenkommission 

in den Blick genommenen Länder greifen zumeist auf Privatisierungserlöse zurück, 

was von der Rentenkommission allerdings als langfristig nicht tragbar angesehen 

wird. Weil ein dauerhafter und signifikanter Rückgriff auf Steuermittel aber im Wi-

derspruch zu den Haushaltsvorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts stehen 

kann, empfiehlt die Rentenkommission die Durchführung einer gesonderten Studie 

zur Finanzierung der zu erwartenden Transformationskosten (vgl. Bezděkovy ko-

mise 2010a: 27-29). 
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4.3.5 Zwischenfazit 

Das tschechische Rentensystem wurde in der Untersuchungsperiode 2004-2016 

mehrfach reformiert und unterlag einigen tiefgreifenden Richtungswechseln. Inhalt-

lich stand bei den insgesamt sechs Reformen hauptsächlich die Sicherung der lang-

fristigen Finanzierbarkeit des Rentensystems im Vordergrund, womit an den bereits 

im Vorfeld des Untersuchungszeitraums einsetzenden Konsolidierungsprozess 

nahtlos angeknüpft wurde. Zentraler Treiber dieser Entwicklung ist der demografi-

sche Wandel, der im europäischen Vergleich zwar  durchschnittlich verläuft, das 

junge tschechische Rentensystem aber vor besondere Herausforderungen stellt. 

Hinsichtlich des Ausmaßes der Reformaktivitäten findet sich neben kleineren para-

metrischen Änderungen und Anpassungen am Rentensystem auch ein, wenngleich 

nur kurzzeitiger, paradigmatischer Wechsel in der Alterssicherungspolitik. Während 

mit dem Rentenversicherungsgesetz 2008 und der kleinen Rentenreform 2011 das 

Renteneintrittsalter vereinheitlicht und erhöht, Frühverrentungsmöglichkeiten be-

schnitten und die Mindestversicherungszeiten ausgeweitet wurden, kam es mit der 

kurzzeitigen Einführung einer kapitalgedeckten und privaten zweiten Säule 2011 

bzw. deren vollständiger Rücknahme 2015 zu zwei paradigmatischen Änderungen 

am Rentensystem. Kennzeichnend für die tschechische Rentendebatte im Untersu-

chungsverlauf ist dabei eine hohe ideologische Konfrontation, die entlang der klas-

sischen Parteienfamilien verläuft. Besonders deutlich wird dies an der kurzzeitigen 

Teil-Privatisierung des Rentensystems, wie sie schon seit den späten 1990er Jah-

ren auch in Tschechien diskutiert, politisch aber erst 2011 realisierbar wurde. In den 

Jahren zuvor scheiterte eine solche Privatisierung an den fehlenden politischen 

Mehrheiten und traf überdies auf starken Widerstand der Gewerkschaften und links-

gerichteter Parteien. Als letztere nach der Parlamentswahl 2010 ihre parlamentari-

sche Veto-Position verloren, gelang schließlich auch in Tschechien die Einführung 

einer privaten und kapitalgedeckten zweiten Säule: „The introduction of a funded 

and private pillar was an ideological project of the right-wing government.” (Interview 

#29) Gleichzeitig spiegelt die konkrete Ausgestaltung der Säule mit ihrer auf Frei-

willigkeit beruhenden Teilnahme die allgemeine politische Ablehnung und die Vor-

behalte der übrigen Koalitionspartner der ODS wider (vgl. Adascalitei/Domonkos 

2015: 94). Für Orenstein (2013) ist die tschechische Form der zweiten Säule damit 

ein Beispiel für den weltweit zu beobachtenden Trend eines sich im Wandel befind-
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lichen Privatisierungskonzeptes: „In summary, the 2011 Czech reform differs signi-

ficantly from precrisis reforms elsewhere in Central and Eastern Europe and its de-

sign is in line with trends in transnational pension policy discourse that have 

emerged more strongly since the mid-2000s.” (Orenstein 2013: 274) Die im Jahr 

2015 beschlossene Auflösung der zweiten Säule durch die wieder ins Amt gekom-

mene sozialdemokratische ČSSD unter Führung von Ministerpräsident Bohuslav 

Sobotka ist ein weiteres Beispiel dieser parteiideologisch getriebenen Rentenpolitik. 

Die Bedeutung der nationalen Verfassungsgerichtsbarkeit als potentiell weitreichen-

der politischer Veto-Spieler wiederum wird insbesondere deutlich an der kleinen 

Rentenreform 2011, mit der u. a. eine Vorgabe des nationalen Verfassungsgerichts 

umgesetzt wurde. Dieses hatte in seiner Entscheidung Pl. ÚS 8/07 vom 23. März 

2010 festgestellt, dass die bisherige Berechnungsweise der persönlichen Bemes-

sungsgrundlage mit der Verfassung unvereinbar sei, und eine Neuordnung verlangt 

(Tschechisches Verfassungsgericht 2010). Im Kontext der „slowakischen Renten“ 

ist das tschechische Verfassungsgericht gar selbst sozialpolitisch aktiv geworden 

und hat mit dem generellen Anspruch tschechischer Bürger auf eine Sonderzulage 

eine substanzielle und originäre Rentenleistung geschaffen. 

Die Relevanz der europäischen Dimension in der tschechische Alterssicherungspo-

litik in den Jahren 2004 bis 2016 kann als insgesamt hoch eingestuft werden, muss 

aber zwischen einzelnen Kanälen und Kontexten differenziert betrachtet werden. 

Neben den Instrumenten der europäischen Haushaltsüberwachung waren insbe-

sondere das Europarecht und dessen Auslegung durch den EuGH von Bedeutung. 

Zudem bedienten sich die politischen Akteure in den parlamentarischen Auseinan-

dersetzungen regelmäßig eines Verweises auf das europäische Ausland, um ein-

zelne Reformmaßnahmen wahlweise zu legitimieren oder abzulehnen. Bereits im 

Vorfeld der Rentenreform 2008 haben die europäischen Institutionen mit Blick auf 

die fehlende finanzielle Nachhaltigkeit des Rentensystems wiederholt und eindring-

lich entsprechende Reformen angemahnt. Im Ageing Report 2006 des Wirtschafts-

politischen Ausschusses (EPC) und den wirtschaftspolitischen Stellungnahmen der 

Europäischen Kommission finden sich solche Reformempfehlungen und Aufforde-

rungen ebenso wie im bereits im Sommer 2004 gegen Tschechien eröffneten Defi-

zitverfahren. Von einem erhöhten europäischen Reformdruck kann deshalb zwei-

felsohne ausgegangen werden, der in der parlamentarischen Auseinandersetzung 
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zum Reformvorhaben auch deutlich sichtbar wird. Vertreter der schwarz-grünen Ko-

alition haben die europäischen Reformempfehlungen wiederholt aufgegriffen und 

ihr konkretes Reformvorhaben als in Übereinstimmung damit präsentiert. Vertreter 

der Opposition wiederum halten den europäischen Haushaltsdruck gar für ursäch-

lich für die Rentenreform 2008 und haben in der parlamentarischen Auseinander-

setzung die Regierung explizit aufgefordert, diesem Druck zu widerstehen und die 

Reform nicht durchzuführen. Ob der europäische Einflussversuch letztlich aber tat-

sächlich ursächlich für die Reform 2008 war oder der Regierung nur als Argumen-

tationshilfe für ihre eigene parteiideologisch motivierte Policy diente, lässt sich nicht 

zweifelsfrei klären. Zweifelsohne deckten sich die haushaltspolitischen Empfehlun-

gen der europäischen Institutionen jedenfalls mit denen der konservativen Parteien 

ODS und KDU-ČSL. Zudem war der tschechischen Regierung bereits früh das lang-

fristige finanzielle Ungleichgewicht bekannt, weshalb ein politisches Handeln mittel-

fristig ohnehin notwendig war. Angenommen werden kann aber, dass der europäi-

sche Haushaltsdruck diesen Reformdruck verstärkt hat. Ein ähnliches Muster zeigt 

sich erneut bei der kleinen Rentenreform 2011, in deren parlamentarischen Bera-

tungen seitens der Regierung erneut auf die Rentenstrategie der Europäischen 

Kommission als Begründung für die inhaltliche Ausgestaltung der Reform verwiesen 

wird. Zudem hielten die europäischen Institutionen ihren haushaltspolitischen Re-

formdruck auf die tschechische Regierung im Nachgang der Reform 2008 aufrecht, 

da die aus ihrer Sicht nicht die gewünschten Einspareffekte brachte. Auch Agos-

tini/Lisi/Natali/Sabato 2016: 37) führen die erfolgte Erhöhung des Rentenalters und 

die (indirekte) Kopplung an die steigende Lebenserwartung auf den „specific EU 

pressure related to this concern“ zurück. Keinen Einfluss hatte die europäische 

Ebene wohl auf die Teil-Privatisierung des tschechischen Rentensystems im Zuge 

der großen Rentenreform 2011. Zwar begründet die Regierung ihr Vorhaben u. a. 

mit einem Verweis auf (vermeintliche) Empfehlungen der Europäischen Kommis-

sion, ausschlaggebend dürften aber primär parteiideologische Überlegungen der li-

beral-konservativen Regierung von Petr Nečas (ODS) gewesen sein. Bestätigt wird 

diese Einschätzung durch die Gesprächspartner (s. o.), wobei zwei Gesprächs-

partner noch ergänzend darauf hinweisen, dass die Weltbank durch ihr Mehrsäulen-

Konzept die Reform grundsätzlich angeleitet habe und entsprechend einen ideolo-

gischen Einfluss hatte. Allerdings hätten Vertreter der Weltbank die konkrete Aus-

gestaltung und den gewählten Zeitpunkt (während der Finanz- und Wirtschaftskrise) 
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für unklug befunden: „We know from discussions with representatives of the World 

Bank that they were surprised about the reform and advised the government not to 

implement a pillar like that. In particular, the timing was criticised, but also the non-

binding participation.“ (Interview #29) Von Seiten der Opposition wird in der parla-

mentarischen Auseinandersetzung die Notwendigkeit einer solche Reform jeden-

falls erneut auch mit Verweisen auf das europäische Ausland und die im Vergleich 

unterdurchschnittlichen Aufwendungen für das tschechische Rentensystem abge-

lehnt. In der Gesamtschau kann der europäischen Haushaltsüberwachung damit 

sicherlich mindestens eine unterstützende Wirkung auf den Reformprozess unter-

stellt werden, die insbesondere bei der Rentenreform 2008 und der kleinen Renten-

reform 2011 den Umfang mitbestimmt und die Umsetzung erleichtert hat. Ähnlich, 

in der Tendenz aber schwächer, schätzen auch die Gesprächspartner die Auswir-

kungen ein und sprechen von einem „indirect pressure“ (Interviews #14; #20; #27; 

#29; #30). Die Koordinierungsmethode wiederum hatte offenkundig keinen Einfluss, 

wie auch die Gesprächspartner übereinstimmend bestätigen (vgl. Interviews #14; 

#20; #27; #29; #30). In den politischen Prozessen der hier untersuchten Reformen 

finden sich keine Hinweise auf die OMK/R und deren inhaltlichen Ziele der Moder-

nisierung des Rentensystems und der Angemessenheit der Rentenleistungen. Zwei 

Gesprächspartner führen zudem an, dass die Koordinierungsmethode auch in der 

öffentlichen und medialen Debatte zu rentenpolitischen Themen nicht präsent war 

und damit auch über Umwege keinen Druck auf die tschechischen Akteure in der 

Rentenpolitik ausüben konnte (Interviews #24; #30). Zwar merken zwei Gesprächs-

partner an, dass die Koordinierungsmethode anfänglich insbesondere von sozial-

politischen Akteuren noch als vielversprechendes Politikinstrument aufgefasst 

wurde, letztlich habe sie aber keine Auswirkungen für die tschechische Rentenpoli-

tik gehabt, was auch mit dem Fokus der Rentenpolitik auf finanzpolitische Überle-

gungen zusammenhängen dürfte (Interview #14). Einen unzweifelhaft deutlichen 

Einfluss auf die tschechische Alterssicherungspolitik hatte demgegenüber die 

Rechtsprechung des EuGH. Während die richterlich geforderte vollständige Umset-

zung der Pensionsfonds-Richtlinie 2008 an der institutionellen Ausgestaltung des 

Rentensystems letztlich nichts geändert hat und Systeme der betrieblichen Alters-

vorsorge auch künftig in Tschechien nicht eingerichtet werden dürfen, hat die Ent-

scheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Causa „slowakische Renten“ einen 
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erheblichen politischen wie rechtlichen Prozess ausgelöst. Während die europäi-

schen Richter die Sonderzulage selbst für europarechtskonform beschieden, wurde 

das vom tschechischen Verfassungsgericht entwickelte notwendige Wohnortkrite-

rium für unzulässig erklärt. Die tschechische Regierung hat das Urteil zum Anlass 

genommen, die Zulage aus haushaltspolitischen Gründen gänzlich zu streichen, 

und hat eine entsprechende Regelung im Rahmen der großen Rentenreform 2011 

umgesetzt. Das tschechische Verfassungsgericht allerdings hat die Kontroverse um 

die Zulage für slowakische Renten zu einer grundsätzlichen Neubestimmung seiner 

eigenen Position zum Obersten Verwaltungsgericht in Brünn und zum EuGH in Lu-

xemburg genutzt und bei letzterem als erstes nationales Verfassungsgericht über-

haupt einen ausbrechenden Rechtsakt festgestellt. Die Wertung, dass die Relevanz 

der europäischen Dimension in der tschechischen Alterssicherungspolitik in den 

Jahren 2004 bis 2016 also als insgesamt hoch eingestuft werden kann, wird ab-

schließend noch durch den Befund gestützt, dass die europäische Rentenpolitik re-

gelmäßig einen markanten Referenzpunkt in der parlamentarischen Auseinander-

setzung darstellt. Politische Akteure auf beiden Seiten des politischen Spektrums 

haben in den Reformprozessen wiederkehrend Bezug genommen auf Reformemp-

fehlungen und Strategien der europäischen Institutionen oder ihre Unterstützung 

bzw. Ablehnung einzelner Reformmaßnahmen mit einem Verweis auf das europäi-

sche Ausland begründet. Selbst ohne konkreten Einflussversuch europäischer Ak-

teure auf konkrete Policies hat sich die Wahrnehmung der tschechischen Renten-

politik damit offenkundig schon in Ansätzen europäisiert. 

Tabelle 20: Zusammenfassung Download-Europäisierung in Tschechien 

Reform Kongruent zu 
EU-Zielen und 
Vorgaben? 

Referenzen 
im parl. Pro-
zess? 

Einfluss mittels 
welchen Kanals er-
kennbar? 

Ausmaß Eu-
ropäisie-
rung 

Gesetz 
306/2008 

Ja Vorhanden 
Mittelbar durch 
Haushaltsdruck 

Absorption 

EuGH-Urteil 
Pensions-
fonds-RL 

- - 
Unmittelbar durch 
EuGH-Urteil 

Inertia 

Small Pen-
sion Reform 

Ja Ja 
Mittelbar durch 
Haushaltsdruck 

Absorption 

Large Pen-
sion Reform 

In Ansätzen Ja Nein - 

Slowaki-
sche Ren-
ten 

- - 
Unmittelbar durch 
EuGH-Urteil 

Absorption 
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Auflösung 
zweite 
Säule 

Unklar Nein Nein - 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 

 

Jenseits des konkreten, auf einzelne Reformmaßnahmen bezogenen Austauschs 

mit den europäischen Institutionen fallen die tschechischen Upload-Bemühungen in 

der Alterssicherungspolitik insgesamt betrachtet zurückhaltend und defensiv aus. 

So berichten die Gesprächspartner aus den tschechischen Ministerien davon, dass 

Tschechien keine originäre rentenpolitische Strategie verfolge, die das Land in die 

europäische Debatte einbringen möchte, und begründen dies mit der bestehenden 

rentenpolitischen Kompetenzverteilung, die eine solche ganzheitliche Upload-Stra-

tegie unnötig mache (Interviews #26; #30). Vielmehr beschränkt sich die Regierung 

einerseits auf eine fallweise Bereitstellung von Informationen und eine umfassende 

Erklärung des Rentensystems, um negative Rückwirkungen europäischer Politik zu 

verhindern: „But this is more a damage control than a pro-active influence.” (Inter-

view #26) Andererseits steht die Regierung auch einer stärkeren Vergemeinschaf-

tung oder Harmonisierung der gesetzlichen Rentensysteme und einem institutionel-

len Umbau der Währungsunion zu einer Fiskalunion kritisch gegenüber und lehnt 

entsprechende Forderungen von anderen Mitgliedstaaten und der Europäischen 

Kommission ab. Letztlich schwankt die langfristige Upload-Strategie Tschechiens 

damit zwischen einem „Fence-Sitting“, in dem keine eigene Rentenstrategie verfolgt 

und eine reine einzelfallbezogene „damage-control“ betrieben wird, und einem 

„Foot-Dragging“, bei welchem weitergehende übergeordnete Integrationsschritte in 

der Sozialpolitik ebenso abgelehnt werden wie eine parametrische Weiterentwick-

lung der europäischen Alterssicherungspolitik etwa durch eine verbindliche Defini-

tion des Faktors Angemessenheit. Interload-Aktivitäten in der Form von Lern- und 

Austauschprozessen lassen sich zwar in einer institutionellen Ausgestaltung fest-

stellen, allerdings scheinen diese bislang keinen nennenswerten konkreten Nieder-

schlag in der Rentenpolitik gefunden zu haben. Im Zuge der Einführung einer kapi-

talgedeckten privaten Säule hat die vorbereitende Reformkommission zwar punktu-

elle Vergleiche mit entsprechenden Reglements in anderen europäischen Ländern 

angestellt, allerdings fallen diese nur oberflächlich aus und erscheinen weniger als 

Ausdruck des Versuchs eines „echten“ Lernens als vielmehr als selektive ideolo-

gisch motivierte Argumentationshilfe. 
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4.4 Portugal 

4.4.1 Rahmenbedingungen 

Das politische System Portugals 

Bis zur friedlichen Nelkenrevolution 1974 galt Portugal als die „stabilste Rechtsdik-

tatur Europas“ (Merkel 1999: 244). Die aus diesem Militärputsch hervorgegangene 

und bis heute bestehende dritte Portugiesische Republik gründet sich auf die 1976 

in Kraft getretene Verfassung (Constituição da República Portuguesa). Erst mit den 

weitreichenden Verfassungsnovellen 1982 und 1989 entwickelte sich Portugal je-

doch zu einer liberalen Demokratie westlicher Prägung mit einem semi-präsidenti-

ellen Regierungssystem (vgl. Döring/Hönnige 2008: 455; Fonseca 2009: 768f.; 

Hartmann/Kempf 2011: 321). 

Staatsoberhaupt Portugals ist der Staatspräsident, der für eine Dauer von fünf Jah-

ren direkt von der wahlberechtigten Bevölkerung gewählt wird. Voraussetzung ist 

eine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang. Wird diese von keinem der Kandidaten 

erreicht, kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten 

Stimmen. Eine Wiederwahl ist möglich, wobei die Verfassung nach der zweiten 

Amtsperiode eine Wartezeit von fünf Jahren vorschreibt (vgl. Fonseca 2009: 770). 

Die politischen Kompetenzen des portugiesischen Staatspräsidenten reichen über 

rein repräsentative und notarielle Befugnisse hinaus, entfalten ihr volles politisches 

Potential allerdings erst bei instabilen Mehrheitsverhältnissen im Parlament und 

konstituieren den Staatspräsidenten so als potentielles Regulativ im politischen In-

stitutionengefüge (vgl. Merkel/Stiehl 2003: 656). Von besonderer Bedeutung für die 

Stabilität des politischen Systems ist dabei vornehmlich die Ernennung des Premi-

erministers und der Regierung, wobei er in seiner Entscheidung nicht an das Wahl-

ergebnis gebunden ist (Art. 187 Verf.). Eine Investiturabstimmung im klassischen 

Sinne ist verfassungsrechtlich zwar nicht vorgesehen, allerdings kann das Parla-

ment das Regierungsprogramm, welches innerhalb von zehn Tagen nach Einset-

zung durch den Präsidenten eingebracht werden muss, mit einer absoluten Stim-

menmehrheit ablehnen, was den Rücktritt der Regierung zur Folge hat (Art. 195 

Verf.). Diese negative Investiturabstimmung, verbunden mit einer erforderlichen ab-
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soluten Mehrheit, eröffnet dem Präsidenten somit auch die Möglichkeit zur Einset-

zung von Minderheitsregierungen, sofern die im Parlament vertretenen künftigen 

Oppositionsparteien eine Tolerierung in Aussicht stellen. Für die Bestimmung des 

Verhältnisses von Präsident und Regierungschef in semi-präsidentiellen Systemen 

entscheidend ist die mögliche Kompetenz des Präsidenten zur Entlassung des Re-

gierung (vgl. Döring/Hönnige 2008: 465). Diese spricht die portugiesische Verfas-

sung dem Staatspräsidenten zu, sofern das „ordnungsgemäße Funktionieren der 

demokratischen Institutionen“ gefährdet ist (Art. 195 Verf.). Nach welchen Maßstä-

ben der Präsident dabei zu prüfen hat, ist verfassungsrechtlich allerdings nicht nor-

miert, weshalb dem Präsidenten letztlich ein weitreichender politischer Entschei-

dungsraum zusteht (vgl.  Fonseca 2009: 780). Politisch ebenso folgenträchtig ist 

zudem die Kompetenz des Präsidenten, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen 

auszuschreiben (Art. 133 Verf.). Von letzterer Möglichkeit wurde in der Vergangen-

heit bereits mehrfach Gebrauch gemacht (vgl. Fonseca 2009: 775; Hart-

mann/Kempf 2011: 321). Weitreichende Kontrollbefugnisse besitzt der Staatspräsi-

dent im Gesetzgebungsprozess, auch wenn er selbst kein Initiativrecht hat (vgl. 

Chuliá/Asensio 2006: 610; Schüttemeyer/Siefken 2008: 494). Gelangt der Präsident 

zu der Auffassung, dass ein vom Parlament beschlossenes Gesetz verfassungs-

widrig ist, kann er das Verfassungsgericht mit einer Normenkontrolle beauftragen. 

Folgt das Gericht dieser Einschätzung und stellt die Verfassungswidrigkeit fest, 

muss der Staatspräsident ein juristisches Veto gegen die Norm einlegen (Art. 279 

Abs. 2 Verf.). Dieses Veto kann vom Parlament jedoch mit einer Zweidrittel-Mehrheit 

überstimmt werden. Verweigert der Staatspräsident einem Gesetzesentwurf hinge-

gen aus politischen Gründen die Zustimmung, kann das suspensive Veto vom Par-

lament bereits mit absoluter Mehrheit aufgehoben werden (vgl. Fonseca 2009: 771). 

Bei Gesetzesdekreten, die von der Regierung ohne Beteiligung des Parlaments er-

lassen werden können (s. u.), verfügt der Staatspräsident hingegen über ein abso-

lutes Veto (vgl. Merkel/Stiel 2003: 664). 

Portugal gehört zur zahlenmäßig größten Gruppe unitarischer Staaten in der Euro-

päischen Union (vgl. Dieringer 2008: 551). Dies spiegelt sich auch in einem Einkam-

mersystem wider. Das Parlament (Assembleia da República) setzt sich aus 230 Ab-

geordneten zusammen, die in einer Verhältniswahl für vier Jahre gewählt werden 

(Art. 148 Verf.). Die Azoren und Madeira haben jedoch eigene Regionalparlamente. 

Die Regierung ist, auch wenn sie sich durch die Ernennung durch den Präsidenten 
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institutionell von diesem ableitet, politisch vom Parlament abhängig. Seinen Aus-

druck findet dies in weitreichenden Kontrollfunktionen des Parlaments gegenüber 

der Regierung, etwa in der Möglichkeit eines Misstrauensantrags gegen die Regie-

rung, der von einer Fraktion oder einem Viertel der Abgeordneten eingebracht wer-

den kann und zur Entlassung der Regierung die Zustimmung einer absoluten Mehr-

heit benötigt (vgl. Döring/Hönnige 2008: 467; Fonseca 2009: 776). 

Portugal folgt mit seinem 1982 eingerichteten Verfassungsgericht (Tribunal Consti-

tucional de Portugal) dem Modell der spezialisierten Verfassungsgerichtsbarkeit 

(vgl. Kneip 2008: 635; Fonseca 2009: 806; Schulz 2010: 4). Dem Gericht gehören 

13 Richter an, wovon zehn durch das Parlament gewählt und drei durch das Gericht 

selbst berufen werden (vgl. Merkel/Stiehl 2003: 677). Das portugiesische Verfas-

sungsgericht weist eine im europäischen Vergleich überdurchschnittliche institutio-

nelle Stärke auf, die sich in einer breiten Kompetenzausstattung und einem ver-

gleichsweise leichten Gerichtszugang ausdrückt (vgl. Kneip 2008: 643ff.). Zu den 

zentralen Kompetenzen des Verfassungsgerichts gehört dabei die Normenkontrolle 

als Verfassungsgerichtsbarkeit im engeren Sinne. Noch vor Ausfertigung einer 

Norm können der Staatspräsident, der Premierminister und ein Fünftel der Parla-

mentarier das Verfassungsgericht mit einer Normenkontrolle beauftragen (Art. 278 

Verf.). Stellt das Gericht die Verfassungswidrigkeit der Norm fest, muss der Staats-

präsident sein juristisches Veto einlegen (s. o.). Antragsberechtigt für die nachgela-

gerte abstrakte Normenkontrolle sind der Staatspräsident, der Premierminister, der 

Parlamentspräsident, der Ombudsmann, der Generalstaatsanwalt und ein Zehntel 

der Parlamentsabgeordneten. Stellt das Gericht die Verfassungswidrigkeit fest, wird 

die fragliche Rechtsvorschrift für nichtig erklärt. Individuelle Verfassungsbeschwer-

den können über den Ombudsmann eingereicht werden. Die konkrete Normenkon-

trolle erfolgt erstinstanzlich durch die ordentlichen Gerichte, kann aber vor dem Ver-

fassungsgericht einer Überprüfung unterzogen werden (Art. 204, 280 Verf.; vgl. Tri-

bunal Constitucional de Portugal 2018). Von politischen Akteuren wird dem Verfas-

sungsgericht regelmäßig eine übermäßige Rechtsfortbildung (judicial activism) vor-

geworfen, die den demokratisch legitimierten Entscheidungsraum des Gesetzge-

bers begrenze. Merkel/Stiehl (2003: 677) weisen jedoch darauf hin, dass „parteipo-

litisch eingefärbte Entscheidungen“ die Ausnahme darstellen, auch wenn dies an-

gesichts des Auswahlverfahrens der Richter zu erwarten wäre (vgl. Fonseca 2009: 

807). 
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Die portugiesische Verfassung weist dem Parlament, der Regierung und den Regi-

onalversammlungen Madeiras und der Azoren die gesetzgebende Gewalt zu (Chu-

liá/Asensio 2006: 615; Merkel/Stiehl 2003: 663). Kennzeichnend ist dabei das Prin-

zip eines „Rationalisierten Parlamentarismus“ (Kimmel 2008: 83): So hat das Parla-

ment allein für die in Art. 164 Verf. abschließend aufgelisteten Bereiche die aus-

schließliche Gesetzeskompetenz, die sie für die in Art. 165 Verf. genannten Berei-

che an die Regierung übertragen kann. Unter letzteres fallen auch die Systeme der 

sozialen Sicherheit. Alle übrigen Bereiche fallen automatisch in die Gesetzeskom-

petenz der Regierung, in der diese ohne Mitwirkung des Parlaments Gesetzesdek-

rete erlassen kann (Art. 198 Verf.). Bei Fragestellungen, die allein die Regionen 

Madeira und die Azoren betreffen, haben die Regionalversammlungen die Gesetz-

gebungskompetenz (Art. 227 Verf.). Das Initiativrecht haben die einzelnen Abge-

ordneten, die Fraktionen und die Regierung (vgl. Fonseca 2009: 785). Zudem kön-

nen Gesetzesinitiativen durch die Bevölkerung eingebracht werden, sofern diese 

von mindestens 35.000 Wahlberechtigten unterstützt werden (vgl. Schütte-

meyer/Siefken 2008: 495). Anders als in den übrigen Fallstudienländern und für 

parlamentarische Demokratien üblich ging in der Vergangenheit ein Großteil der 

Gesetzesinitiativen nicht von der Regierung, sondern von der Opposition aus, auch 

wenn diese strukturtypisch nur selten Gesetzeskraft erhielten (vgl. Fonseca 2009: 

787; Ismayr 2009: 35). Der parlamentarische Gesetzgebungsprozess selbst gliedert 

sich in drei Lesungen. Nach einer ersten Aussprache und Abstimmung im Plenum 

schließt sich eine Bearbeitung und zweite Abstimmung in dem für die Vorlage fach-

lich zuständigen Ausschuss an. Gesetzeskraft erhalten die Vorhaben schließlich, 

wenn diese auch in der dritten Lesung im Plenum eine parlamentarische Mehrheit 

erhalten und der Staatspräsident die Verkündung anordnet. Gesetzesdekrete wie-

derum können von der Regierung ohne Mitwirkung des Parlaments in den oben 

aufgeführten Fällen erlassen werden. Innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Ver-

öffentlichung des Dekrets kann sich das Parlament aber auf Antrag von mindestens 

zehn Abgeordneten mit der fraglichen Rechtsvorschrift befassen, diese ändern oder 

annullieren (Art. 169 Verf.). 

Das portugiesische Parteiensystem ist im Nachgang der Nelkenrevolution 1974 ent-

standen (vgl. Jalali/Pinheiro 2011: 301). Charakteristisch ist die im europäischen 

Vergleich niedrige und stabile elektorale Fragmentierung (vgl. Freire 2006: 373; Nie-
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dermayer 2008: 351). Dominiert wird der Parteienwettbewerb seit der ersten Parla-

mentswahl 1976 von der Sozialistischen Partei (Partido Socialista; PS) und der So-

zialdemokratischen Partei Portugals (Partido Social-Democrata; PSD) als Catch-all-

Parteien links und rechts der Mitte, die alternierend die Regierung stellen (vgl. 

Fonseca 2009: 791f.). Die Sozialistische Partei (PS) vertritt dabei ein klassisches 

sozialdemokratisches Programm, während die Sozialdemokratische Partei Portu-

gals (PSD) entgegen ihrer Selbstbezeichnung eine eher liberal-konservative Pro-

grammatik verfolgt (vgl. Freire 2006: 387). Beide Parteien bekennen sich zur West-

bindung des Landes in Form der Europäischen Union und der NATO (vgl. Fonseca 

2009: 811f.). Als Koalitionspartner diente der PSD im Untersuchungszeitraum re-

gelmäßig die Portugiesische Volkspartei (Centro Democrático e Social – Partido 

Popular; CDS-PP), die den rechten Pol des Parteiensystems markiert (vgl. Fonseca 

2009: 791; Freire 2006: 387). In der Sozial- und Wirtschaftspolitik vertritt die CDS-

PP dabei eine in weiten Teilen wirtschafts- und marktorientierte Programmatik 

christdemokratischer Prägung, während sie in der Europapolitik den intergouverne-

mentalen Strang der Europäischen Union betont und dem Integrationsprojekt ins-

gesamt skeptisch gegenübersteht (vgl. Fonseca 2009: 812; Matuschek 2008: 

213f.). 

Tabelle 21: Portugiesische Regierungen im Untersuchungszeitraum 

Regierung Amtszeit 
Partei/Koalition 
(Unterstützung) 

Regierungsmehrheit 
(% Sitze Parlament) 

Guterres I. 28.10.1995 – 25.10.1999 PS 48,7 % 

Guterres II. 25.10.1999 – 06.04.2002 PS 50 % 

Barroso 06.04.2002 – 17.07.2004 PSD/CDS-PP 51,7 % 

Lopes 17.07.2004 – 12.03.2005 PSD/CDS-PP 51,7 % 

Sócrates I. 12.03.2005 – 26.10.2009 PS 52,6 % 

Sócrates II. 26.10.2009 – 20.06.2011 PS 42,2 % 

Passos Coelho 20.06.2011 – 30.10.2015 PSD/CDS-PP 57,4 % 

Costa seit 26.11.2015 PS (BE; KP) 37,4 % 

Quelle: eigene Zusammenstellung, nach Daten von Regierung der Portugiesischen Republik 
(2017); Parlament der Portugiesischen Republik (2011; 2015); Chuliá/Asensio (2006: 621). 

Volkswirtschaftliches Umfeld 

Die portugiesische Volkswirtschaft hat sich im Untersuchungszeitraum 1999 bis 

2015 deutlich schlechter entwickelt als die der drei übrigen Fallstudienländer. Be-
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reits in der ersten Hälfte des Untersuchungszeitraums (1999 bis 2008) fiel das por-

tugiesische Wirtschaftswachstum mit etwa 1,6 Prozent jährlich deutlich geringer aus 

als der europäische Durchschnitt (2,5 Prozent). Entsprechend konnte die Wirt-

schaftsleistung Portugals in dieser Periode nur um gut 13 Prozent zulegen, während 

die Wirtschaftsleistung der Europäischen Union im selben Zeitraum um knapp 22 

Prozent anstieg (vgl. Eurostat 2018). Zudem war das Land in besonderem Maße 

von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen und musste 2011 als drittes europä-

isches Land nach Griechenland und Irland durch einen internationalen Hilfskredit 

der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds gestützt werden. 

Die portugiesische Wirtschaftsleistung betrug 2013 nur 92 Prozent des Vorkrisenni-

veaus (2008) und erst in den Jahren 2014 und 2015 konnte die portugiesische 

Volkswirtschaft die Rezession wieder dauerhaft überwinden und positive Wachs-

tumszahlen vermelden. Gleichwohl lag die Wirtschaftsleistung Portugals am rech-

ten Untersuchungsrand (2015) nur gut sieben Prozent über dem Wert von 1999, 

während die Wirtschaftsleistung der Europäischen Union insgesamt um gut 26 Pro-

zent gesteigert wurde (vgl. Eurostat 2018). Die schwache wirtschaftliche Entwick-

lung in der ersten Hälfte des Untersuchungszeitraums und die Rezession in Folge 

der Finanz- und Wirtschaftskrise in der zweiten Untersuchungshälfte schlagen sich 

in den Zahlen zur Beschäftigungssituation nieder. Die Arbeitslosenquote stieg von 

5,5 Prozent am linken Rand auf zunächst 8,8 Prozent (2008) an und hat sich im 

Verlauf der Wirtschafts- und Finanzkrise auf 16,4 Prozent nahezu verdoppelt. Erst 

am rechten Rand des Untersuchungszeitraums ist die Arbeitslosenquote wieder sig-

nifikant gesunken, lag mit 12,6 Prozent aber noch immer gut drei Prozentpunkte 

über dem europäischen Schnitt und deutlich über dem Vorkrisenniveau (vgl. Euros-

tat 2018a). Der portugiesische Staat verzeichnete im gesamten Untersuchungszeit-

raum ein Finanzierungsdefizit deutlich oberhalb der im Stabilitäts- und Wachstums-

pakt festgelegten Defizitgrenze von drei Prozent. Im Mittel betrug das jährliche 

Haushaltsdefizit  -5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wobei die Betrachtung 

zweifelsohne durch die Finanz- und Wirtschaftskrise verzerrt wird, in deren Spitze 

das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit in der Spitze auf -11,2 Prozent (2009) 

anstieg (vgl. Eurostat 2018c). Gegen Portugal wurden deshalb im Untersuchungs-

zeitraum zwei Defizitverfahren im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts er-

öffnet (2005-2008 sowie 2009-2017; vgl. Rat der Europäischen Union 2005a; ders. 
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2008a; ders. 2010c; ders. 2017). Seinen Niederschlag findet das negative Haus-

haltsumfeld in Kombination mit der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in der 

Staatsschuldenquote, die von 51 Prozent am linken Untersuchungsrand auf über 

128 Prozent am rechten Rand angestiegen ist (vgl. Eurostat 2018c). 

Abbildung 16: Wirtschaftswachstum und 
Arbeitslosigkeit in PT (1999-2015) 

Abbildung 17: Finanzierungssaldo und 
Verschuldung PT (1999-2015) 

  

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten von 
Eurostat (2018; 2018a). 

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten 
Eurostat (2018c). 

Demografische Eckwerte 

Portugal ist unter den hier vorliegenden Fallstudienländern am stärksten vom de-

mografischen Wandel und einer voranschreitenden Alterung der Bevölkerung be-

troffen (s. Tabelle unten). Während das Medianalter der portugiesischen Bevölke-

rung zu Beginn des Untersuchungszeitraums mit 37,2 Jahren noch leicht unter dem 

europäischen Mittel lag, ist es im weiteren Verlauf stark angestiegen und lag mit 

43,5 Jahren am Ende des Untersuchungszeitraums bereits deutlich über dem Me-

dian der Europäischen Union (vgl. Eurostat 2018e). Mitverantwortlich für die be-

schleunigte Alterung der Gesellschaft ist die unterdurchschnittliche und im Untersu-

chungszeitraum weiter abnehmende Fertilitätsrate. Mit 1,31 Kindern pro Frau lag 

diese am rechten Rand der Untersuchung deutlich unterhalb des europäischen 

Durchschnitts und soll bis zum Jahr 2030 nur leicht auf 1,37 Kinder pro Frau anstei-

gen. Dies wäre im europäischen Vergleich die niedrigste zusammengefasste 

Fruchtbarkeitsziffer und läge zugleich deutlich unterhalb der für eine konstante Be-

völkerungszahl notwendigen Rate von 2,1 Kindern pro Frau, wenngleich Migration 

bisher ein zentraler demografischer Faktor Portugals war und kompensatorisch 
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wirkte (vgl. Eurostat 2018d; Europäische Kommission 2015a: 214; Müller/Raffelhü-

schen/Weddige 2009: 135). Deutliche Rückwirkungen hat die Alterung der Gesell-

schaft bereits in der gruppierten Zusammensetzung der Bevölkerung hinterlassen. 

So ist zwar die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) in Re-

lation zur Gesamtbevölkerung von 67,5 Prozent nur geringfügig auf 65,3 Prozent 

gesunken und lag damit im Untersuchungszeitraum im europäischen Durchschnitt 

(2015: 65,6 Prozent). Bis zum Jahr 2030 wird allerdings ein weiterer Rückgang auf 

61,5 Prozent erwartet. Gleichzeitig ist im Untersuchungszeitraum die Zahl der älte-

ren Personen (65 und mehr Jahre) von einem bereits hohen Niveau von 15,8 Pro-

zent auf 20,3 Prozent weiter angestiegen (vgl. Eurostat 2018i). Setzt man beide 

Bevölkerungsgruppen ins Verhältnis, hat sich diese sog. Alterslastenquote im Un-

tersuchungsverlauf von 23,5 Prozent auf im europäischen Vergleich überdurch-

schnittliche 31,1 Prozent erhöht (vgl. Eurostat 2018e). Zugleich rechnet die Europä-

ische Kommission (2015a: 361) mittelfristig mit einem beschleunigten Anstieg auf 

44 Prozent im Jahr 2030, womit Portugal im europäischen Vergleich mit die höchste 

Alterslastenquote zu verzeichnen hätte. Deutliche Rückwirkungen hat der demogra-

fische Wandel bereits auf die Rentenausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt, 

wenngleich die Eurokrise und die daraus resultierenden konjunkturellen Rückwir-

kungen auf das Bruttoinlandsprodukt die Kennziffer verzerren. Die Rentenausgaben 

sind im Untersuchungszeitraum von 6,7 Prozent auf 12,5 Prozent angestiegen (vgl. 

Eurostat 2018h). Prognosen der Europäischen Kommission erwarten bis zum Jahr 

2030 einen weiteren Anstieg auf dann 15 Prozent, was nicht nur deutlich über dem 

europäischen Mittel liegen würde, sondern zugleich den höchsten Wert insgesamt 

darstellen würde (vgl. Europäische Kommission 2015a: 247). 

Tabelle 22: Demografische Eckwerte Portugals 

 
Portugal Europäische Union 

1999 2015 2030 Δ 1999 2015 2030 Δ 

Medianalter 37,2 43,5 -- -- 37,7 42,4 -- -- 

Lebenserwartung bei Ge-
burt 

79,8 84,3 -- -- 77,7g 80,6 -- -- 

Anteil Erwerbstätige (15-
64)a 

67,5 65,3 61,5 -6,0 62,2 65,6 61,1 -1,1 

Anteil Senioren (65+)a 15,8 20,3 26,8 +11 15,4 18,9 24,1 +8,7 

Alterslastenquote (15-64)b 23,5 31,1 44 +20,5 23 28,8 39 +16 

Fruchtbarkeitsrate 1,50 1,31 1,37 -0,13 1,47d 1,57 1,68 +0,21 

Rentenausgaben (öffent-
lich; brutto)c 

6,7 12,5 15 +8,3 9,6e 11,1f 11,6 +2,0 
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Quelle: eigene Zusammenstellung und Berechnung, nach Daten von Eurostat (2018d; 2018e; 
2018f; 2018g; 2018h; 2018i); Europäische Kommission (2015a). Hinweise: a Anteil an der 

Bevölkerung (in Prozent); b Verhältnis zwischen der Zahl der Personen im Alter von 65 Jahren und 
älter und der Zahl aller Personen zwischen 15 und 64 Jahren; c ohne Hinterbliebenenrente als 

Anteil am Bruttoinlandsprodukt (in Prozent); d im Jahr 2000; e EU-15; f im Jahr 2014 für EU-28; g im 
Jahr 2002 

Zwischenfazit 

Portugal gehört ebenso wie Österreich zu den Staaten mit einem semi-präsidentiel-

len Regierungssystem. Während das politische System Österreichs jedoch von ei-

ner auffallenden Zurückhaltung des Bundespräsidenten in der Wahrnehmung sei-

ner verfassungsrechtlich verbrieften Kompetenzen geprägt ist und sich die Verfas-

sungspraxis deshalb eher als parlamentarisches System beschreiben lässt (vgl. Dö-

ring/Hönnige 2008: 457), haben die bisherigen portugiesischen Staatspräsidenten 

ihre Kontrollbefugnisse bisweilen weitreichend ausgeschöpft. Dies gilt sowohl für 

die Ernennung wie Abberufung des Regierungschefs bzw. der Regierung als auch 

für die variierenden Eingriffsrechte in den legislativen Prozess und die Klagebefug-

nisse vor dem Verfassungsgericht. Aus institutioneller Perspektive muss der Staats-

präsident deshalb in der Analyse möglicher Europäisierungsprozesse in der Alters-

sicherungspolitik als Vetopunkt berücksichtigt werden. Im Falle von Minderheitsre-

gierungen, wie sie auch in Portugal im Untersuchungszeitraum drei Mal gebildet 

wurden, stellt das Parlament aus institutioneller Perspektive einen gesonderten zu-

sätzlichen Vetopunkt dar, da die Oppositionsparteien in den legislativen Aushand-

lungsprozess eingebunden werden müssen, um eine parlamentarische Mehrheit für 

das Vorhaben zu finden. Teilweise eingeschränkt wird dieses parlamentarische Ve-

topotential gleichwohldurch die Möglichkeit der Regierung, mittels Gesetzesdekre-

ten innerhalb der zumeist von Rahmengesetzen gesteckten Grenzen ohne Beteili-

gung des Parlaments legislativ tätig zu werden. Das portugiesische Verfassungsge-

richt kann über seine Normverwerfungskompetenz in das legislative Tätigkeitsfeld 

eingreifen und weist eine im europäischen Vergleich überdurchschnittliche instituti-

onelle Stärke auf, die sich in einer breiten Kompetenzausstattung und einem ver-

gleichsweise leichten Gerichtszugang ausdrückt. Dies konstituiert das Verfassungs-

gericht als wirkmächtigen Vetopunkt. Der demografische Wandel fällt in Portugal 

deutlich stärker aus als in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Mit 

verantwortlich für die beschleunigte Alterung der Gesellschaft ist die unterdurch-

schnittliche und im Untersuchungszeitraum weiter abnehmende Fertilitätsrate. Die 
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Alterslastenquote als zentrale demografische Kennziffer ist im Untersuchungsver-

lauf von 23,5 Prozent auf 31,1 Prozent angestiegen und soll bis zum Jahr 2030 auf 

dann 44 Prozent weiter anwachsen (s. o.), was im hier vorliegenden Untersu-

chungsfeld den höchsten Wert darstellt und insgesamt einen hohen demografi-

schen Druck auf die portugiesische Volkswirtschaft signalisiert. Letztere hat sich im 

Untersuchungszeitraum deutlich schlechter entwickelt als die Volkswirtschaften der 

drei übrigen Fallstudienländer und konnte ihre Wirtschaftsleistung insgesamt nur 

um knapp sechs Prozent steigern. Zudem war das Land in besonderem Maße von 

der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen und musste 2011 als drittes europäisches 

Land nach Griechenland und Irland durch einen internationalen Hilfskredit der Eu-

ropäischen Union und des Internationalen Währungsfonds gestützt werden. Ent-

sprechend verzeichnete der portugiesische Haushalt im gesamten Untersuchungs-

zeitraum ein Finanzierungsdefizit deutlich oberhalb der im Stabilitäts- und Wachs-

tumspakt festgelegten Defizitgrenze von drei Prozent, was einen hohen haushalts-

politischen Druck signalisiert. 

4.4.2 Das portugiesische Alterssicherungssystem 

Das portugiesische Alterssicherungssystem ruht mit einem öffentlich-rechtlichen 

Pflichtsystem, einer ergänzenden freiwilligen beruflichen Absicherung und einer 

freiwilligen privaten Vorsorge nominell auf insgesamt drei Säulen (vgl. Mendes 

2014: 4; Europäische Kommission 2015c: 279). Das öffentlich-rechtliche Pflichtsys-

tem ist dabei ein Teilbereich des allgemeinen portugiesischen Systems der sozialen 

Sicherheit (Sistema de Segurança Social) und findet dementsprechend seine recht-

liche Grundlage im Rahmengesetz über die soziale Sicherheit (Gesetz Nr. 4/2007 

vom 16. Januar 2007) und der Verordnung 187/2007 vom 10. Mai 2007 (vgl. Missoc 

2017d). Die Durchführung und Verwaltung des Systems obliegt dem Institut für so-

ziale Sicherheit (Instituto da Segurança Social) unter Aufsicht des Ministeriums für 

Beschäftigung, Solidarität und Soziale Sicherheit (Ministério do Trabalho, da Soli-

dariedade e Segurança Social; vgl. Missoc 2017e). 

Die öffentlich-rechtlich ausgestaltete erste Säule umfasst zwei Teilbereiche: ein all-

gemeines Beitragssystem (Pensão de velhice) sowie eine bedarfsgeprüfte Grund-

sicherung (Pensão social de velhice). Das allgemeine Beitragssystem ist als umla-
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gefinanziertes (PAYG) und leistungsdefiniertes (defined benefit) System ausgestal-

tet (vgl. Missoc 2017d). Versicherungspflichtig sind alle abhängig Beschäftigten und 

Selbstständige(n). Dies gilt auch für Staatsbeamte und Angehörige des öffentlichen 

Dienstes, sofern sie nach dem 1. Januar 2006 in den Dienst eingetreten sind. Das 

bisherige Sondersystem für öffentlich Bedienstete (Caixa Geral de Aposentações, 

CGA) wurde in weiten Teilen bereits an das allgemeine Beitragssystem angeglichen 

und wird langfristig aufgelöst (vgl. Cunha/Paulo/Pereira/Reis 2009: 657; Mendes 

2014: 5). Eine freiwillige Mitgliedschaft im allgemeinen Beitragssystem ist möglich 

(vgl. Missoc 2017d). Finanziert wird das portugiesische System der sozialen Sicher-

heit über einen globalen Sozialversicherungsbeitrag. Davon abgedeckt ist neben 

der Altersrente u. a. auch die Arbeitslosen- und Krankenversicherung. Gegenwärtig 

liegt der globale Beitragssatz bei 34,25 Prozent des Bruttoverdienstes, wovon 23,25 

Prozent durch den Arbeitgeber und 11 Prozent durch den Arbeitnehmer zu tragen 

sind (vgl. Missoc 2017d). Selbstständige haben einen Beitragssatz von 29,5 Pro-

zent. Für die klassische Altersrente sind aus diesem globalen Sozialversicherungs-

beitrag gegenwärtig 26,94 Prozent vorgesehen (vgl. Europäische Kommission 

2015c: 279). Komplementiert werden die Beitragszahlungen mit Mitteln aus dem 

Mehrwertsteueraufkommen (vgl. Mendes 2014: 5). Übersteigen die Einnahmen aus 

dem globalen Sozialversicherungsbeitrag die Ausgaben, wird der erwirtschaftete 

Überschuss einem Reservefonds zugeführt, der vice versa eine temporäre Unter-

deckung ohne Rückgriff auf den Staatshaushalt ausgleichen soll (vgl. Mendes 2014: 

5). Die bedarfsgeprüfte Grundsicherung ist als versicherungsfremde Leistung nicht 

in den globalen Sozialversicherungsbeitrag inkludiert und wird stattdessen in toto 

aus Steuermitteln finanziert (vgl. Europäische Kommission 2015c: 279). Der Bezug 

einer Altersrente ist an das Erreichen einer Altersgrenze und die Erfüllung einer 

Mindestversicherungszeit geknüpft. Die Regelaltersgrenze ist dabei über einen 

Nachhaltigkeitsmechanismus an die statistische Lebenserwartung mit 65 Jahren 

gekoppelt und lag 2017 bei 66 Jahren und 3 Monaten (vgl. Mendes 2014: 6; Missoc 

2017d). Als Mindestversicherungszeit müssen 15 Jahre mit jeweils mehr als 120 

bezahlten Versicherungstagen nachgewiesen werden (vgl. Missoc 2017d). Bei ei-

ner Versicherungszeit von mehr als 40 Jahren reduziert sich das reguläre Renten-

eintrittsalter um vier Monate für jedes Jahr nach dem 40. Versicherungsjahr, maxi-

mal jedoch bis zum 65. Lebensjahr. Ein vorzeitiger Renteneintritt ist möglich für Ver-
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sicherungsnehmer, die mindestens 60 Jahre alt sind und eine Mindestversiche-

rungszeit von 40 Jahren vorweisen können. Dies führt zu einem Abschlag von 0,5 

Prozent für jeden Monat des vorgezogenen Rentenbeginns. Wird der Renteneintritt 

hingegen über die reguläre Altersgrenze hin aufgeschoben, wird ein in Abhängigkeit 

von der Versicherungszeit gestaffelter Aufschlag in Höhe von 0,33-1,0 Prozent ge-

währt (vgl. Missoc 2017d). Die Leistungen der Altersrente im allgemeinen Beitrags-

system bestimmen sich im Sinne eines leistungsdefinierten Systems im Grundsatz 

nach der Versicherungsdauer und dem durchschnittlichen Jahresverdienst. Die 

Rentenformel definiert den Leistungsanspruch dabei konkret als das Produkt aus 

individuellem Referenzverdienst und einem festgeschriebenen Steigerungssatz 

(vgl. OECD 2013: 328; Missoc 2017d). Der Referenzverdienst berechnet sich aus 

dem Durchschnittsverdienst aller zurückgelegten Versicherungsjahre, maximal je-

doch aus den 40 besten Jahren, valorisiert anhand der Entwicklung des Verbrau-

cherpreisindexes (VPI) ohne Wohnimmobilien (vgl. Missoc 2017d; OECD 2013: 

328). Die Steigerungsrate ermittelt sich aus der Versicherungsdauer und dem Ver-

hältnis vom individuellen Einkommen zum Index für Sozialleistungen (Indexante dos 

Apoios Sociais) und liegt zwischen 2,0 und 2,3 Prozent. Aufgrund von Übergangs- 

und Vertrauensschutzregelungen berechnen sich die konkreten Leistungen je nach 

Eintreten des Versicherungsfalls teils abweichend davon mit unterschiedlichen Pa-

rametern (vgl. Mendes 2014: 6; Missoc 2017d; OECD 2013: 328). Im allgemeinen 

Beitragssystem ist eine Mindestrente in Abhängigkeit von der Versicherungszeit 

festgeschrieben. Bei einer Versicherungszeit von weniger als 15 Jahren liegt die 

Mindestrente gegenwärtig bei 264,32 Euro, bei mehr als 30 Jahren bei 382,46 Euro 

(vgl. Missoc 2017d). Eine Anpassung der Rentenzahlungen wird jährlich anhand 

der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes und des Verbraucherpreisindexes 

(VPI) ohne Wohnimmobilien vorgenommen (vgl. Missoc 2017d). Der zweite Teilbe-

reich der ersten Säule ist eine bedarfsgeprüfte Grundsicherung (Pensão social de 

velhice). Leistungsberechtigt sind Personen, die das reguläre Renteneintrittsalter 

erreicht, jedoch keinen Anspruch auf Leistungen aus dem verdienstabhängigen 

System (Pensão de velhice) haben und deren sonstiges monatliches Einkommen 

nicht mehr als 40 Prozent des Indexes für Sozialleistungen (Indexante dos Apoios 

Sociais) beträgt (vgl. Missoc 2017i). Die monatliche Sozialrente liegt 2017 bei 

203,35 Euro. Rentner, die Leistungen aus dem allgemeinen Beitragssystem 

(Pensão de velhice) oder aus der bedarfsgeprüften Grundsicherung (Pensão social 
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de velhice) erhalten und deren verfügbares Vermögen unterhalb von 5.084,30 Euro 

pro Jahr (8.897,52 Euro für Paare) liegt, haben zudem Anspruch auf eine Solidar-

zulage (complemento solidário para pessoas idosas). Diese beläuft sich gegenwär-

tig auf 17,70 Euro pro Monat für Rentner, die nicht älter als 70 Jahre sind, und 35,38 

Euro pro Monat für Rentner, die bereits über diesem Schwellenwert liegen (vgl. Mis-

soc 2017i; OECD 2013: 330f.). 

Tabelle 23: Das portugiesische Alterssicherungssystem (vereinfacht) 

 1. Säule 2. Säule 3. Säule 

Träger öffentlich-rechtlich betrieblich  privat 

Mitgliedschaft obligatorisch freiwillig freiwillig 

Ziel Lebensstandardsicherung Zusatzabsicherung 

Schichten 

(1) allgemeines Bei-

tragssystem (Pensão 

de velhice) 

(2) bedarfsgeprüfte 

Grundsicherung 

(Pensão social de 

velhice) 

  

Durchführung 

umlagefinanziertes 

(PAYG) und leistungs-

definiertes (DB) Sys-

tem 

 

üblicherweise 

kapitalge-

deckte und 

leistungsdefi-

nierte (DB) 

Systeme 

kapitalge-

deckte und 

beitragsdefi-

nierte (DC) 

Systeme 

Finanzierung 

Finanzierung aus Bei-

trägen und Steuermit-

teln; globaler Beitrags-

satz bei 34,25 Prozent 

(23,25 Prozent Arbeit-

geber/11 Prozent Ar-

beitnehmer) 

Finanzierung aus 

Steuermitteln 

 

Leistungen 

abhängig vom Durch-

schnittsverdienst (max. 

40 Jahre) und einer 

gestaffelten Steige-

rungsrate (2-2,3 Pro-

zent) 

pauschal 203,35 

Euro pro Monat 

Solidarzulage (complemento solidário para 

pessoas idosas), bedarfsgeprüft, je nach Al-

ter zwischen 17,70-35,38 Euro pro Monat 

Quelle: eigene Darstellung, nach Daten von Missoc (2017d), OECD (2013), Mendes (2014). 

Die zweite und dritte Säule umfassen Formen der betrieblichen Altersabsicherung 

und der privaten Vermögensbildung. In der betrieblichen Altersabsicherung domi-
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nieren kapitalgedeckte und leistungsdefinierte (defined benefit) Systeme. Die Abde-

ckungsquote fällt mit 3,7 Prozent der Arbeitnehmer jedoch gering aus (vgl. Social 

Protection Committee 2008: 10f.). Auch Angebote der privaten Vermögensbildung 

werden in Portugal nur wenig nachgefragt, nicht zuletzt aufgrund der Eurokrise und 

der damit einhergehenden finanziellen Unsicherheiten und Einschränkungen, 

„which will certainly not constitute the most favourable context for the expansion of 

personal pension saving arrangements.“ (Europäische Kommission 2015c: 290) 

Insgesamt spielen die zweite und dritte Säule nur eine untergeordnete Rolle im por-

tugiesischen Alterssicherungssystem (vgl. Mendes 2014: 11). 

4.4.3 Up- und Download-Analyse der zentralen Reformen 

Reformprozess im Vorfeld des Untersuchungszeitraums 

Obwohl der portugiesische Sozialstaat erst nach der Rückkehr des Landes zur De-

mokratie Mitte der 1970er Jahre langsam einen den übrigen Ländern Westeuropas 

vergleichbaren Entwicklungsstand erreichen sollte, reichen seine Wurzeln zurück 

bis in die erste Republik (1910-1926), als freiwillige berufsständische Versorgungs-

werke elementare soziale Risiken ihrer Arbeiter absicherten. Staatlich aufgegriffen 

und partiell weiter ausgebaut wurde dieses fragmentierte Sicherungsnetz von der 

korporatistisch geprägten autoritären Diktatur unter António de Oliveira Salazar. 

Während nach diesem Prinzip bereits 1929 mit der Caixa Geral de Aposentações 

(CGA) ein gesondertes Rentensystem für Angestellte im öffentlichen Dienst einge-

richtet wurde, geht das allgemeine Alterssicherungssystem in seiner bis heute be-

stehenden Grundstruktur als staatlich organisiertes und weitgehend universelles 

Umlageverfahren für Arbeiter und Angestellte auf ein entsprechendes Gesetz des 

„Estado Novo“ aus dem Jahr 1962 zurück (vgl. Ferreira 2003: 6-15; Correia 2004: 

22-30; Rodrigues 2006: 39-56; Carrera/Angelaki/Carolo 2009: 18; 

Cunha/Paulo/Pereira/Reis 2009: 653-658; Goulart/Camacho 2014: 1). 

Mit der Rückkehr des Landes zur Demokratie im Jahr 1974 wurde das verfassungs-

mäßige Recht auf soziale Sicherheit für alle Bürger festgeschrieben (Art. 63 Abs. 1 

Verf.). Dem Staat wird dabei die Aufgabe übertragen, ein „unified and decentralised 

social security system“ einzurichten und in Absprache mit den Sozialpartnern zu 

verwalten (Art. 63 Abs. 2 Verf.). Auf dem Gebiet der Alterssicherung knüpft die dritte 
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Portugiesische Republik dabei an die bestehenden Sicherungssysteme an. Neben 

der Caixa Geral de Aposentações (CGA) für Angestellte im öffentlichen Dienst wird 

auch das universelle öffentlich-rechtliche Pflichtsystem für Arbeiter und Angestellte 

fortgeführt, wobei letzteres Bestandteil des allgemeinen portugiesischen Systems 

der sozialen Sicherheit (Sistema de Segurança Social) wird. Dessen Grundzüge 

wurden 1984 mit dem ersten Rahmengesetz neu gefasst. Während in den ersten 

Jahren der demokratisch geprägten Alterssicherungspolitik noch eine qualitative 

wie quantitative Ausweitung der Leistungen im Vordergrund stand, rückten ab Mitte 

der 1990er Jahre ähnlich wie in anderen südeuropäischen Mitgliedstaaten ange-

sichts wirtschaftlicher Probleme, eines sich verstärkt abzeichnenden demografi-

schen Wandels und der angestrebten Mitgliedschaft in der sich formierenden Euro-

zone verstärkt Konsolidierungsbemühungen in den Fokus (vgl. Petmesidou/Glatzer 

2015: 160f.). Mit Gesetzesdekret 329/1993 vom 25. September 1993 versuchte des-

halb die liberal-konservative Regierung von Premierminister Aníbal Cavaco Silva 

(PSD) „Unstimmigkeiten und Anachronismen“ des Systems zu beheben und es an 

die „tiefgreifenden sozialen, demografischen und wirtschaftlichen Veränderungen“ 

der vergangenen Jahre anzupassen  (Portugiesische Regierung 1993). Zu den 

Maßnahmen des Dekrets gehören inter alia eine Erhöhung der Mindestbeitragszei-

ten für eine Regelaltersrente von zehn auf 15 Jahre, eine Begrenzung von Frühver-

rentungsmöglichkeiten, die Harmonisierung der Regelaltersgrenze für Männer und 

Frauen auf 65 Jahre und eine Stärkung des versicherungsmathematischen Prinzips 

bei der Berechnung der Altersrenten durch eine Ausweitung der Bemessungsgrund-

lage von zehn auf 15 Jahre (vgl. Chuliá/Asensio 2006: 636). Die im Oktober 1995 

ins Amt gekommene sozialistische Minderheitsregierung um Premierminister 

António Guterres (PS) betonte in ähnlicher Weise zwar einerseits die Notwendigkeit 

eines gut ausgebauten sozialen Sicherungssystems für die soziale Entwicklung des 

Landes, merkte in ihrem Regierungsprogramm aber andererseits auch an, dass ein 

solches System nicht zulasten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der heimi-

schen Volkswirtschaft gehen könne und finanziell nachhaltig aufgestellt sein müsse 

(vgl. Portugiesische Regierung 1995: 104). Welche Reformoptionen in diesem 

Sinne auf dem Gebiet der Alterssicherung zur Verfügung stünden, sollte durch eine 

unabhängige Rentenkommission in einem Weißbuch erarbeitet werden (vgl. Portu-

giesische Regierung 1995: 107). Die daraufhin im Frühjahr 1996 einberufene 17-
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köpfige Expertenkommission legte bereits Anfang 1998 ihr Weißbuch vor (vgl. Chu-

liá/Asensio 2006: 642-644). Neben einer Reihe von parametrischen Reformmaß-

nahmen empfahl die Kommission insbesondere die Einführung einer kapitalgedeck-

ten zweiten Säule, die für Arbeitnehmer oberhalb einer bestimmten monatlichen 

Einkommensschwelle („plafonamento“) verpflichtend sein sollte (vgl. Ferreira 2003: 

17f.). Ohne eine solche tiefgreifende Umstrukturierung des öffentlich-rechtlichen Al-

terssicherungssystems, die von einer Minderheit der Kommissionmitglieder abge-

lehnt wurde, drohe mittelfristig ein finanzieller Kollaps des Systems. Unterstützung 

erfuhr der Vorschlag von den konservativen Parteien PSD und CDS-PP, aber auch 

von Teilen der sozialistischen PS. Er sollte den weiteren Reformprozess noch maß-

geblich prägen (vgl. Campos 2003: 169f.; Chuliá/Asensio 2006: 645). 

Ausgewählte Maßnahmen im Untersuchungszeitraum in Portugal 

Jahr Bezeichnung Zentrale Inhalte 

1999 Gesetzesdekret 9/99  Flexibilisierung des Renteneintritts 

2000 Rahmengesetz 17/2000 
Neuordnung System der sozialen Sicherheit; Of-

fenlassen kapitalgedeckte zweite Säule 

2002 

Gesetzesdekret 35/2002 Stärkung versicherungsmathematisches Prinzip  

Rahmengesetz 32/2002 

Neuordnung System der sozialen Sicherheit; 

Einführung Möglichkeit kapitalgedeckte zweite 

Säule 

2005 
Gesetzesdekret 232/2005 Einführung bedarfsgeprüfter Solidarzuschlag 

Gesetz 60/2005 Beendigung und Konvergenz CGA 

2007 
Rahmengesetz 4/2007 Neuordnung System der sozialen Sicherheit 

Gesetzesdekret 187/2007 Einführung Nachhaltigkeitsfaktor 

2011-

2014 

Haushaltsgesetze 2011-

2015 

Einführung temporärer Solidarbeitrag; Ausset-

zen 13. und 14. Rentenzahlung 

2013 
Gesetz 83-A/2013 

Gesetzesdekret 167-E/2013 

Änderung und Erweiterung Nachhaltigkeitsfaktor 

auf Regelaltersgrenze 

2012-

2015 

Gesetzesdekrete 85-A/2012 

und 8/2015 
Reform Vorruhestandsregelungen 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 

Flexibilisierung des Renteneintritts (Gesetzesdekret 9/99) 

Die erste Reform im hier veranschlagten Untersuchungszeitraum ist das Gesetzes-

dekret 9/99 vom 8. Januar 1999, mit dem die sozialistische Regierung um Premier-

minister António Guterres (PS) den Zeitpunkt des Renteneintritts flexibilisierte und 
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mit einer Bonus-Malus-Regelung verknüpfte. Versicherte konnten nach den Rege-

lungen des Gesetzesdekrets bereits mit 55 Jahren in den Vorruhestand gehen, so-

fern sie mindestens 30 Beitragsjahre vorweisen konnten. Die Höhe der Altersrente 

reduzierte sich in diesen Fällen jedoch um 4,5 Prozent für jedes Jahr, das vor der 

Regelaltersgrenze mit 65 Jahren in Anspruch genommen wird. Bei langjährig Ver-

sicherten, die mehr als 30 Beitragsjahre registriert hatten, blieb für jeweils drei zu-

sätzliche Beitragsjahre ein Jahr des vorzeitigen Rentenbeginns bei der Berechnung 

des Abschlags unberücksichtigt. Auf der anderen Seite setzte das Gesetzesdekret 

9/99 Anreize für einen Aufschub des Renteneintritts. Für Versicherte, die mindes-

tens 40 Beitragsjahre registriert hatten und den Rentenbezug aufschieben wollten, 

erhöhte sich die Altersrente für jedes aufgeschobene Jahr zwischen dem 65. und 

70. Lebensjahr um zehn Prozent. Während Gesetzesdekret 9/99 so einen flexiblen 

Übergang in den Ruhestand ermöglichte und durch die asymmetrische Ausgestal-

tung des Bonus-Malus-Systems Anreize für einen insgesamt späteren Rentenantritt 

setzte, wurde die tatsächliche Wirkung der Reform durch ein weiteres Gesetzes-

dekret der sozialistischen Regierung teilweise aufgehoben. Mit Gesetzesdekret 

119/99 vom 14. April 1999 ermöglichte die sozialistische PS-Regierung Langzeitar-

beitslosen, ebenfalls mit 55 Jahren in den Vorruhestand zu gehen, sofern sie seit 

mindestens fünf Jahren arbeitslos registriert sind und 20 Beitragsjahre vorweisen 

können. Zeiten der Arbeitslosigkeit wurden dabei als Beitragsjahre angerechnet 

(vgl. Hamblin 2013: 68f.).  

Gesetzesdekret 9/99 ist ein Versuch der sozialistischen Regierung, den Kostenan-

stieg im öffentlich-rechtlichen Alterssicherungssystem zu begrenzen und positive 

Beschäftigungsanreize für ältere Arbeitnehmer zu setzen. Die Flexibilisierung des 

Renteneintrittsalters und die Einführung eines Anreizsystems für ein längeres Er-

werbsleben wurden bereits von der Weißbuchkommission im Jahr zuvor vorge-

schlagen (vgl. Chuliá/Asensio 2006: 642-644). Zugleich verweist die Regierung in 

ihrer Gesetzesbegründung explizit auf Empfehlung 82/857/EWG des Rates vom 10. 

Dezember 1982 zu den Grundsätzen für ein gemeinsames Vorgehen betreffend die 

Altersgrenze. Mit dieser „weichen Form“ der Harmonisierung werden die Mitglied-

staaten aufgefordert, als eines der Ziele ihrer Sozialpolitik die Verwirklichung der 

flexiblen Rentenaltersgrenze anzuerkennen und der Europäischen Kommission 

über die flexible Gestaltung der Rentenaltersgrenze Bericht zu erstatten (vgl. Glootz 

2005: 258). Entsprechend wird das Gesetzesdekret 9/99 von der Europäischen 
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Kommission und dem Rat der Europäischen Union auch befürwortet. Eine Flexibili-

sierung des Renteneintritts gilt als „sozial vertretbare[r] Weg, das Problem der fi-

nanziellen Tragfähigkeit anzugehen“ (Europäische Kommission/Rat der Europäi-

schen Union 2003: 49). Zugleich wird hervorgehoben, dass „die flexibleren Möglich-

keiten des Rentenbeginns und die Möglichkeit der Rentensteigerung durch hinaus-

geschobenen Eintritt in den Ruhestand zu einer besseren Angemessenheit der 

Renteneinkommen [in Portugal] beitragen.“ (Europäische Kommission/Rat der Eu-

ropäischen Union 2003: 162) 

Rahmengesetz Soziale Sicherheit 2000 (Gesetz 17/2000)  

Nach Veröffentlichung des Weißbuchs legten alle im Parlament vertretenen Par-

teien Vorschläge für eine Reform des Systems der sozialen Sicherheit vor. Zentraler 

Streitpunkt für den Teilbereich Alterssicherung war dabei die Einführung und Aus-

gestaltung einer kapitalgedeckten zweiten Säule, wie es zuvor von der Weißbuch-

kommission vorgeschlagen wurde und im Grundsatz auch den Empfehlungen der 

Weltbank und der Europäischen Kommission entsprach. Unter den portugiesischen 

Parteien befürworteten insbesondere die liberal-konservativen Parteien PSD und 

CDS-PP die Einführung einer kapitalgedeckten zweiten Säule. Nach den Reform-

vorstellungen der PSD sollte das System der sozialen Sicherheit zweigeteilt werden 

und sich in ein aus Beiträgen finanziertes obligatorisches Sozialversicherungssys-

tem („subsistema previdencial“) und in ein steuerfinanziertes und bedürftigkeitsge-

prüftes Solidaritätssystem („subsistema de solidariedade social“) untergliedern (vgl. 

PSD 1999). Teil des Sozialversicherungssystems sollte dabei auch die für Arbeit-

nehmer verpflichtende Rentenversicherung sein, wobei die PSD den Versicherten 

die Möglichkeit einräumen wollte, selbst zu entscheiden, ob ein bestimmter Bruch-

teil ihres für die Rentenversicherung vorgesehenen Sozialversicherungsbeitrags 

von privaten Pensions- und Versicherungsgesellschaften am Kapitalmarkt angelegt 

werden soll. Diese Wahlmöglichkeit sollte nach den Plänen der PSD allen Versi-

cherten unabhängig von ihrer Einkommenshöhe und ohne Festlegung einer be-

stimmten monatlichen Einkommensschwelle („plafonamento“) offenstehen. Mit 

Blick auf die aus ihrer Sicht positiven Erfahrungen anderer Länder mit kapitalge-

deckten Systemen versprach sich die PSD davon neben einer langfristigen finanzi-

ellen Stabilisierung des Alterssicherungsystems auch insgesamt höhere Renten-

leistungen (PSD 1999: 3f). In ähnlicher Weise sprach sich auch die konservative 
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CDS-PP für eine kapitalgedeckte zweite Säule aus (vgl. CDS-PP 1999). Nach Vor-

stellung der Partei sollte sich das portugiesische System der sozialen Sicherheit 

künftig aus einem verpflichtenden öffentlichen System („sistema público“) und ei-

nem ergänzenden System („sistema complementar“) zusammensetzen, wobei das 

öffentliche System wiederum in ein Sozialversicherungssystem („subsistema previ-

dencial“) und ein Solidaritätssystem („subsistema de solidariedade“) unterteilt 

wurde. Teil des Sozialversicherungssystems, das sich aus Beiträgen von Arbeitneh-

mern und Arbeitgebern finanzieren sollte, war neben der Kranken- und Arbeitslo-

senversicherung unter anderem auch die Rentenversicherung für Arbeitnehmer und 

Selbstständige. Das neben das öffentliche System tretende ergänzende System 

sollte dabei Leistungen ermöglichen, die vom Sozialversicherungssystem nicht vor-

gesehen und von der Beitragspflicht nicht abgedeckt gewesen wären. Dies sollte 

Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, über die Verwendung eines Teils ihres Ein-

kommens oberhalb einer bestimmten monatlichen Schwelle („plafonamento“) selbst 

zu bestimmen und diesen – im Falle der Altersabsicherung – ggf. in einer kapitalge-

deckten zweiten Säule anzulegen. Ziel der Reform war für die konservative CDS-

PP damit nicht nur die finanzielle Nachhaltigkeit des Systems der sozialen Sicher-

heit im Allgemeinen und des Alterssicherungssystems im Besonderen, sondern 

auch eine stärkere Betonung der Eigenverantwortlichkeit der Bürger: „Diese Reform 

soll nicht nur die Zahlungsfähigkeit des sozialen Systems garantieren. Sie muss 

auch eine Gesellschaft mit größerer Verantwortung suchen, Raum schaffen und 

Ressourcen zurückgeben, um soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen.” (CDS-PP 

1999: 1) 

Mit Unterstützung der übrigen linksgerichteten Oppositionsparteien erhielt schließ-

lich der von der sozialistischen Minderheitsregierung unter Premierminister António 

Guterres erarbeitete Entwurf Gesetzeskraft (vgl. Portugiesische Regierung 2000; 

Portugiesisches Parlament 2000). Dieser unterteilt das System der sozialen Sicher-

heit in ein Schutzsystem für Bürger („subsistema de protecção social de cidadania“), 

in ein Schutzsystem für Familien („subsistema de protecção à família“) und ein So-

zialversicherungssystem („subsistema previdencial“). Das Schutzsystem für Bürger 

wird aus Steuermitteln finanziert und umfasst alle Programme und Leistungen, die 

auf die Sicherung eines Existenzminimums abzielen, für den Bereich der Alterssi-

cherung etwa eine beitragsunabhängige Mindestrente. Das ebenfalls aus Steuer-
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mitteln finanzierte Schutzsystem für Familien wiederum sieht Leistungen für Fami-

lien und abhängige Angehörige vor. Das Sozialversicherungssystem schließlich 

wird aus Beiträgen finanziert und ist obligatorisch für alle Arbeitnehmer und selbst-

ständig Erwerbstätigen. Kernbestandteile des Sozialversicherungssystems sind die 

Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung. Die Einführung einer kapitalge-

deckten zweiten Säule für Beiträge oberhalb einer bestimmten monatlichen Einkom-

mensgrenze („plafonamento“) wird von der sozialistischen Minderheitsregierung da-

bei weder ausdrücklich vorgezeichnet noch ausgeschlossen. Artikel 61 des Rah-

mengesetzes überlässt eine solche Diversifizierung der weiteren Entscheidung des 

Gesetzgebers, koppelt sie zugleich aber an die Zustimmung der Sozialpartner und 

einen wissenschaftlichen Nachweis über die langfristige finanzielle wie soziale 

Nachhaltigkeit einer solchen Lösung. Zu den zentralen Maßnahmen auf dem Gebiet 

der Alterssicherung, die das Rahmengesetz konkret vorsieht, gehört hingegen eine 

stärkere Berücksichtigung des versicherungsmathematischen Prinzips. Die Höhe 

der Altersrente soll sich demnach stärker an der gesamten Erwerbsbiografie des 

Versicherten richten; eine entsprechende Regelung bleibt aber ebenfalls einem ge-

sonderten Gesetzesdekret überlassen (s. u.). Der von der sozialistischen Minder-

heitsregierung erarbeitete Entwurf erhielt nicht zuletzt durch das Offenlassen der 

Möglichkeit einer kapitalgedeckten zweiten Säule parlamentarische Unterstützung 

von den übrigen linksgerichteten Oppositionsparteien, während die liberal-konser-

vativen Parteien PSD und CDS-PP das Gesetz vehement ablehnten (vgl. Portugie-

sisches Parlament 2000).   

Stärkung des versicherungsmathematischen Prinzips (Gesetzesdekret 35/2002) 

Gesetzesdekret 35/2002 vom 19. Februar 2002 stellt aus Sicht der sozialistischen 

Minderheitsregierung von Premierminister António Guterres (PS) „the most im-

portant novelty of the new system“ (Portugiesische Regierung 2001: 13) dar, sollte 

zeitlich aber eine ihrer letzten Maßnahmen auf dem Gebiet der Alterssicherung sein. 

Das Gesetzesdekret änderte auf Basis des Rahmengesetzes 2000 die Berechnung 

der regulären Altersrente. Bislang berechnete sich die Höhe der Zugangsrenten ge-

mäß Gesetzesdekret 329/93 vom 25. September 1993 nach dem durchschnittlichen 

Verdienst der besten zehn der letzten 15 Jahre vor Rentenbeginn. Künftig wird der 

Berechnung das Einkommen aus der gesamten Versicherungsdauer, maximal je-
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doch das der letzten 40 Jahre, zugrunde gelegt. Zudem verknüpft das Gesetzes-

dekret die Zugangsraten mit der Anzahl an Beitragsjahren und der Höhe des Refe-

renzeinkommens. Liegen weniger als 21 Beitragsjahre vor, beträgt die Zugangsrate 

unabhängig vom Referenzeinkommen zwei Prozent. Liegen mindestens 21 Bei-

tragsjahre vor, variiert die Zugangsrate je nach Höhe des Referenzeinkommens. 

Maßgeblich ist dabei das Verhältnis zwischen dem individuellen Arbeitsentgelt und 

der Höhe des landesweiten Mindestlohns, wobei mit einem Ansteigen des Referen-

zeinkommens die Zugangsrate von 2,3 Prozent (bis 1,1 des Mindestlohns) auf 2,0 

Prozent (ab dem achtfachten des Mindestlohns) sinkt (vgl. 

Cunha/Paulo/Pereira/Reis 2009: 664f.; OECD 2005: 128). Damit erhalten (langjäh-

rig) Versicherte mit einem niedrigeren Einkommen eine vergleichsweise höhere Al-

tersrente als (langjährig) Versicherte mit einem höheren Einkommen. Das Geset-

zesdekret sieht allerdings lange Übergangszeiten ab dem Jahr 2017 vor, weshalb 

die neue Rentenformel erst mittelfristig volle Anwendung findet (vgl. Mendes 2009: 

9). Die sozialistische Regierung verspricht sich von den geänderten Berechnungs-

regelungen neben einem mehr an intergenerationeller Gerechtigkeit insbesondere 

einen Beitrag zur mittel- und langfristigen Stärkung der öffentlichen Finanzen, da 

einerseits die Leistungen einen stärkeren Bezug zu den zuvor geleisteten Beiträgen 

erhalten und durch den Einbezug der kompletten Erwerbsbiografie andererseits 

Fehlanreize und Ausweichreaktionen auf dem Arbeitsmarkt und in der Lohngestal-

tung verhindert werden sollen: „[…] workers would increase their contributions in the 

last 15 years of active life […] thus increasing the value of their pensions.“ (vgl. 

Portugiesische Regierung 2001: 2, 13) 

Bereits im ersten Ageing Report 2001 des Wirtschaftspolitischen Ausschusses 

(EPC) wurde Portugal zu jenen EU-Ländern gezählt, die im besonderen Maße von 

einem alterungsbedingten Ausgabenzuwachs betroffen sein würden. Erwartet 

wurde ein Anstieg der öffentlichen Rentenausgaben von unterdurchschnittlichen 9,8 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 13,2 Prozent im Jahr 2050 (vgl. Economic 

Policy Committee 2001: 22f.). Von der Europäischen Kommission und dem Rat der 

Europäischen Union wird die Reform deshalb auch ausdrücklich begrüßt („endlich“) 

und als Fortschritt „hinsichtlich der Bewältigung der finanziellen Herausforderungen 

für das Rentensystem“ bewertet (Europäische Kommission/Rat der Europäischen 

Union 2003: 161f.). Allerdings falle der Konsolidierungsbeitrag der Reform insge-
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samt nur gering aus, weshalb aus Sicht beider Akteure unklar bleibe, wie die lang-

fristige finanzielle Stabilität des Rentensystems gewährleistet werden solle. Dies 

bleibe die „main challange“ (Europäische Kommission 2002: o. S.) für Portugal. 

Beide europäischen Akteure sehen deshalb auch das Potenzial für weitere tiefgrei-

fende Reformen (vgl. Europäische Kommission/Rat der Europäischen Union 2003: 

162). 

Rahmengesetz Soziale Sicherheit 2002 (Gesetz 32/2002) 

Nach der Parlamentswahl im März 2002 übernahm eine liberal-konservative Koali-

tionsregierung aus PSD und CDS-PP unter Führung von José Manuel Barroso 

(PSD) die Regierungsverantwortung. Auf die politische Tagesordnung kam damit 

auch wieder die Einführung einer kapitalgedeckten zweiten Säule, nachdem eine 

solche Diversifizierung und Privatisierung von der sozialistischen Vorgängerregie-

rung nicht weiter verfolgt und im von ihr erlassenen Rahmengesetz noch offenge-

lassen wurde. Die liberal-konservative Koalitionsregierung begründete ihr geplantes 

Vorhaben gegenüber der Europäischen Kommission unter anderem mit dem be-

schleunigten Ausgabenwachstum im Bereich der Alterssicherung: Langfristprogno-

sen im Stabilitäts- und Wachstumsprogramm für die Jahre 2003-2006 sahen ein 

Ansteigen der Rentenausgaben auf 15,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 

2050 vor, was zwei Prozentpunkte über den letzten Prognosen des Wirtschaftspo-

litischen Ausschusses lag. Die Regierung führte diese deutliche Korrektur auf das 

noch von der sozialistischen Vorgängerregierung eingeführte bestehende Rahmen-

gesetz zurück,  „[which] increased the pressure on the systems financial sustaina-

bility and did not reduce the incentives to early retirement or strategic behaviours.“ 

(Portugiesische Regierung 2003: 24) Bereits im Juli 2002 legte die liberal-konser-

vative Koalitionsregierung deshalb einen Entwurf für ein neues Rahmengesetz vor, 

das im November 2002 mit Stimmen der Koalitionsfraktionen und gegen die Stim-

men der übrigen Oppositionsparteien verabschiedet wurde (vgl. Portugiesisches 

Parlament 2002). Das System der sozialen Sicherheit wurde in drei Teilbereiche 

unterteilt und gliederte sich in ein öffentliches Sozialversicherungssystem („sistema 

público de segurança social“), ein System der sozialen Inklusion („sistema de acção 

social“) und ein Komplementärsystem („sistema complementar“). Das öffentliche 

Sozialversicherungssystem finanzierte sich aus Beiträgen und Steuern und um-

fasste neben der Kranken- und Arbeitslosenversicherung auch die für Arbeitnehmer 
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und Selbstständige verpflichtende und im Umlageverfahren organisierte leistungs-

bezogene Rentenversicherung (vgl. Ferreira 2003: 20). Zugleich wurde mit dem 

Komplementärsystem die gesetzliche Grundlage für kapitalgedeckte Zusatzsys-

teme geschaffen. Arbeitnehmer, die bei Inkrafttreten der Regelung nicht älter als 35 

Jahre sind und eine Beitragskarriere von nicht mehr als zehn Jahren aufweisen, 

können, sofern sie eine bestimmte monatliche Einkommensgrenze („plafona-

mento“) überschreiten, wählen, ob sie einen Teil ihrer Beiträge bei (privaten oder 

öffentlich-rechtlichen) Pensionsfonds anlegen möchten (vgl. Ferreira 2003: 19). Al-

lerdings konnte sich die liberal-konservative Koalitionsregierung in ihrer Regie-

rungszeit nicht mehr auf ein entsprechendes Gesetzesdekret verständigen, welches 

eine solche kapitalgedeckte zweite Säule tatsächlich realisierte (vgl. Chuliá/Asensio 

2006: 650). Die mit dem Rahmengesetz 2002 eingeführten Änderungen waren da-

mit wie beim vorherigen Rahmengesetz 2000 „[…] mostly ‚cosmetic‘ in terms of in-

stitutional structure and pension outcomes effects.“ (Carrera/Angelaki/Carolo 2009: 

21) 

Einführung Solidarzuschlag für Rentner (Gesetzesdekret 232/2005) 

Mit Gesetzesdekret Nr. 232/2005 vom 29. Dezember führte die seit der vorgezoge-

nen Parlamentswahlen vom 20. Februar 2005 mit absoluter Mehrheit regierende 

sozialistische PS-Regierung unter Premierminister José Sócrates eine bedarfsge-

prüfte Solidarzulage für Rentner ein (complemento solidário para pessoas idosas). 

Rentner, die seit mindestens sechs Jahren im Land leben und Leistungen aus dem 

allgemeinen Beitragssystem (Pensão de velhice) oder aus der bedarfsgeprüften 

Grundsicherung (Pensão social de velhice) erhalten und deren verfügbares jährli-

ches Einkommen und Vermögen unterhalb eines bestimmten Referenzwertes liegt, 

haben seither Anspruch auf die aus Steuermitteln finanzierte Solidarzulage (com-

plemento solidário para pessoas idosas). Die Höhe des Solidarbeitrags ergibt sich 

dabei aus der Differenz des Referenzwertes und des jährlich zur Verfügung stehen-

den Einkommens und Vermögens und wird in zwölf Monatsraten gewährt. Der Re-

ferenzwert wird regelmäßig anhand der Inflations- und Wirtschaftsentwicklung an-

gepasst und lag bei Einführung der Solidarzulage bei 4.200 Euro pro Jahr (350 Euro 

pro Monat). Mittlerweile liegt der Referenzwert bei 5.084,30 Euro für Alleinstehende 

beziehungsweise bei 8.897,52 Euro für Paare (vgl. Missoc 2017i). Die Notwendig-
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keit eines solchen Solidarzuschlags sieht die sozialistische Regierung in der „un-

tragbaren Einkommensasymmetrie“, die zwischen den Bevölkerungsgruppen in 

Portugal bestehe (Portugiesische Regierung 2005a). Tatsächlich lag das Armutsri-

siko für ältere Menschen (+65 Jahre) in Portugal im Jahr 2006 bei 29 Prozent und 

damit elf Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnitt (Europäische Kom-

mission/Rat der Europäischen Union 2006: 239). Die Ausgestaltung als zusätzliche, 

neben die Mindestrente tretende, bedarfsgeprüfte und aus Steuermitteln finanzierte 

Zulage bezeichnete die Regierung als „Stärkung des Grundsatzes der sozialen Ge-

rechtigkeit“ und als „effektives Werkzeug zur Armutsbekämpfung“ und damit als 

„wichtige[n] Schritt zur Neudefinition der Strategie der sozialen Mindestsicherung in 

Portugal“ (Portugiesische Regierung 2005a; vgl. zudem Portugiesische Regierung 

2008: 104f.). Für die portugiesische Regierung erfüllt die Solidarzulage damit das 

im Rahmen der Koordinierungsmethode ausgerufene Ziel, ältere Menschen vor Ar-

mut zu schützen und ihnen die Teilnahme an der wirtschaftlichen Entwicklung des 

Landes sowie am sozialen und kulturellen Leben zu ermöglichen: „In this regard, 

the Solidarity Supplement for the Elderly represented a veritable departure from the 

previous policy of minimum social standards for senior citizens by concentrating 

available resources on the elderly sections of society with the lowest incomes. This 

was aimed at easing situations of need in a more rapid manner by awarding a ben-

efit that will have a significant impact on increasing the overall income of the elderly. 

It will also improve solidarity as a form of expressing a collective responsibility and 

serve as an instrument to foster social cohesion.” (Portugiesische Regierung 2008: 

111) Bereits zum Auftakt der Koordinierungsmethode in der Alterssicherungspolitik 

hoben die Europäische Kommission und der Rat der Europäischen Union das über-

durchschnittliche Armutsrisiko für Rentner in Portugal hervor, das auf das generell 

niedrige Lohnniveau und die kurzen Versicherungszeiten zurückzuführen sei (vgl. 

Europäische Kommission/Rat der Europäischen Union 2003: 40). Die Angemessen-

heit der Renten bleibe deshalb einer der zentralen Herausforderungen für die por-

tugiesische Alterssicherungspolitik, wenngleich beide europäischen Institutionen 

mittel- und langfristig durch die Flexibilisierung des Renteneintritts (s. o.) und insge-

samt längere Versicherungszeiten bei den kommenden Rentnergenerationen eine 

Entspannung der Einkommenssituation erwarteten (vgl. Europäische Kommis-

sion/Rat der Europäischen Union 2003: 160-162; ähnlich Europäische Kommis-

sion/Rat der Europäischen Union 2005: 85). Die Einführung der bedarfsgeprüften 
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Solidarzulage wird von den beiden europäischen Institutionen entsprechend als 

Baustein zur Bekämpfung von Altersarmut unter Rentnern angesehen und führte 

mit dazu, dass Portugal in der nachfolgenden Runde der Koordinierungsmethode 

nicht mehr zu jenen Ländern gezählt wurde, deren „key challenge“ bei der Verbes-

serung der Angemessenheit von „minimum pensions and/or minimum income pro-

vision“ gesehen wurde (Europäische Kommission 2009: 103). 

Reform der Caixa Geral de Aposentações (Gesetz 60/2005) 

Das Sondersystem für öffentlich Beschäftigte wurde bereits 1929 eingerichtet (s. 

o.), erhielt aber erst mit dem „Estatuto da Aposentação“ aus dem Jahr 1972 (Ge-

setzesdekret 498/72 vom 9. Dezember) seine bis heute weitgehend gültige Grund-

struktur hinsichtlich Abdeckung, Leistungsumfang und Finanzierungsverfahren. Be-

schäftigten im öffentlichen Dienst wurde die Möglichkeit eingeräumt, nach (einer 

Wartezeit von) 15 Beitragsjahren eine Altersrente aus dem öffentlichen Sondersys-

tem zu beantragen, wobei die Regelaltersgrenze auf 60 Jahre festgelegt wurde. Die 

Höhe der Altersrente orientierte sich im Sinne eines defined-benefit-Systems am 

erreichten Erwerbseinkommen und war bei 40 oder mehr Beitragsjahren identisch 

mit dem letzten Nettomonatsgehalt. Eine Anpassung der laufenden Renten erfolgte 

diskretionär durch die Regierung, orientierte sich aber zumeist an der Lohnentwick-

lung im öffentlichen Dienst. Von den ab Mitte der 1990er Jahren verstärkt in den 

Fokus rückenden Konsolidierungsbemühungen (s. o.) war auch das Sondersystem 

betroffen. Mit Gesetzesdekret 277/93 vom 10. August 1993 kam es unter der liberal-

konservativen Regierung von Premierminister Aníbal Cavaco Silva (PSD) zu einer 

ersten grundlegenden Reform des „Estatuto da Aposentação“. Für Beschäftigte, die 

nach dem 1. September 1993 in den öffentlichen Dienst eingetreten sind, gelten 

fortan die Regelungen des allgemeinen Rentensystems, darunter auch die Berech-

nung der Höhe der Altersrente. Mit Gesetz 60/2005 vom 29. Dezember 2005 refor-

miert die regierende sozialistische PS-Regierung unter Premierminister José Sócra-

tes das Sondersystem nun weitreichend (vgl. Cunha/Paulo/Pereira/Reis 2009: 657). 

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört das Schließen des Sondersystems. Be-

schäftige, die nach dem 31.12.2005 in den öffentlichen Dienst eingetreten sind, wer-

den nicht mehr in die Caixa Geral de Aposentações aufgenommen, sondern sind 

künftig wie die Beschäftigten in der Privatwirtschaft auch vom allgemeinen Alterssi-
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cherungssystem abgesichert. Zudem beschleunigt das Gesetz die bereits 1993 ein-

geleitete Konvergenz des Sondersystems mit dem allgemeinen Alterssicherungsys-

tem. Die Höhe der Altersrente berechnet sich nun auch für Beschäftigte, die vor 

dem 1. September 1993 in den öffentlichen Dienst eingetreten sind, nach der Ren-

tenformel des allgemeinen Beitragssystems. Zudem wird die Regelaltersgrenze bis 

zum Jahr 2015 schrittweise von 60 auf 65 Jahre angehoben. Das Gesetz 60/2005 

wurde Ende November 2005 mit den Stimmen der sozialistischen Partei bei Enthal-

tung der beiden großen Oppositionsparteien PSD und CDS-PP angenommen (vgl. 

Portugiesisches Parlament 2005). 

Eine Reform des Sondersystems für öffentlich Beschäftigte (CGA) wurde von den 

europäischen Institutionen schon früh angemahnt. Der Ausschuss für Wirtschafts-

politik (EPC) prognostizierte 2001 einen deutlichen Anstieg der Rentenausgaben 

von 9,8 Prozent auf 13,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2040, wobei 

der im europäischen Vergleich überdurchschnittliche Anstieg allein zu einem Drittel 

auf Rentenzahlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zurückzuführen 

sei (vgl. Economic Policy Committee 2001: 22). In ähnlicher Weise mahnte die Eu-

ropäische Kommission in ihrer Bewertung des Stabilitäts- und Wachstumspro-

gramms für die Periode 2003 bis 2006, dass „the pension to the wage replacement 

ratio is estimated to be close to 9/10 for new pensioners in the government sector“ 

(Europäische Kommission 2003: 16). Um die langfristige Tragfähigkeit des öffentli-

chen Haushalts zu gewährleisten, seien deshalb tiefgreifende Reformen notwendig, 

„[as] the compensation of general government employees represents about 15% of 

GDP“ (Europäische Kommission 2003: 16). Die noch von der liberal-konservativen 

Regierung unter Führung von Premierminister José Manuel Barroso (PSD) ange-

kündigten mittelfristigen Konsolidierungs- und Reformmaßnahmen konnten die Eu-

ropäische Kommission allerdings nicht überzeugen, nicht zuletzt, da „the measures 

necessary to complete the reform process of pension regimes are absent from the 

detailed list of structural reforms to be implemented during the programme period.” 

(Europäische Kommission 2004: 3) 

Im Gegensatz dazu spricht die neu ins Amt gekommene sozialistische Regierung 

im Stabilitäts- und Wachstumsprogramm für die Periode 2005 bis 2009 selbst von 

einer „Budgetkrise“ (Portugiesische Regierung 2005: 29). Nachdem in den Jahren 

2002 bis 2004 durch den Einsatz einmaliger und befristeter Maßnahmen noch ein 
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öffentliches Defizit knapp unter dem Referenzwert von drei Prozent des Bruttoin-

landsprodukts gemeldet werden konnte, rechnete die sozialistische Regierung für 

das Jahr 2005 mit einem Anstieg des Finanzierungsdefizits auf 6,8 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts, sofern keine weitreichenden Konsolidierungsmaßnahmen 

getroffen würden. Als Hauptursache hierfür identifizierte die Regierung einen „struc-

tural trend towards growth in social expenditure“ (Portugiesische Regierung 2005: 

3). Aus „Respect for the country’s commitments to the European Union treaties and 

to the Stability and Growth Pact” (Portugiesische Regierung 2005: 32) und mit dem 

Ziel, das Defizit bis zum Jahr 2008 wieder unter den erlaubten Referenzwert von 

drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu bringen, kündigte die Regierung eine 

Reihe von Politikfeldern an, die schwerpunktmäßig hinsichtlich ihrer fiskalischen 

Rückwirkungen auf den öffentlichen Haushalt reformiert werden müssten. Dazu 

zählte die Regierung auch den Bereich der Alterssicherung. Hier gelte es vorrangig 

„[t]o foster the conditions for long-term sustainability for social security and ease the 

short- and medium-term budgetary pressure stemming from an ageing population 

and an inadequate system.” (Portugiesische Regierung 2005: 32) Als „one of the 

most intractable problems of social security sustainability” bezeichnete die Regier-

ung dabei das Sondersystem, da “benefits are much greater than those in the pri-

vate sector social security system.” (Portugiesische Regierung 2005: 9) Konkret 

kündigte die sozialistische Regierung ein Schließen des Sondersystems für neue 

Mitglieder und eine weitere Konvergenz der bestehenden Regelungen mit dem all-

gemeinen Alterssicherungssystem an, wie sie es mit Gesetz 60/2005 vom 29. De-

zember schließlich auch umsetzte (vgl. Portugiesische Regierung 2005: 9). Neben 

den zu erwartenden mittel- und langfristigen Einsparungen versprach sich die Re-

gierung davon auch kurzfristigen Einsparungen in Höhe von knapp einer Milliarde 

Euro bis 2009. Der Rat der Europäischen Union (2005b) begrüßte die geänderte 

haushaltspolitische Strategie der Regierung im Allgemeinen und die angekündigte 

Reform des Sondersystems im Besonderen. Werde die Reform wie vorgesehen 

umfassend umgesetzt, dürften aus seiner Sicht die budgetären Auswirkungen des 

demografischen Wandels (zumindest) abgemildert werden. In ähnlicher Weise be-

wertete auch die Europäische Kommission die Reform, wenngleich „[t]he future dy-

namic of pension expenditure is subject to considerable uncertainty.”(Europäische 

Kommission 2005: 27)  
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Rahmengesetz Soziale Sicherheit 2007 (Gesetz 4/2007 i. V. m. var. Dekreten) 

Nachdem das System der sozialen Sicherheit bereits in den Jahren 2000 und 2002 

sowohl von sozialistischen als auch von liberal-konservativen Regierungen grund-

legend umgebaut wurde, verständigte sich die sozialistische PS-Regierung unter 

Premierminister José Sócrates im Oktober 2006 mit den Sozialpartnern erneut auf 

eine Neustrukturierung des Systems (vgl. Portugiesische Regierung 2008: 103). 

Darin zeigt sich letztlich, dass „in Portugal it was never possible to achieve a social 

pact or consensus to reform social security.” (Carrera/Angelaki/Carolo 2009: 24) 

Gesetzesform erhielt die Vereinbarung mit dem neuen Rahmengesetz 4/2007 vom 

16. Januar 2007, wobei die zentralen Reformmaßnahmen auf dem Teilgebiet Al-

terssicherung mit den Gesetzen 52/2007 und 11/2008 auch auf das Sondersystem 

für öffentlich Beschäftigte (CGA) übertragen wurden. Das System der sozialen 

Sicherheit gliedert sich seither in drei Teilsysteme, “[…] distinct not only in terms of 

funding but also in terms of the type of social protection provided, reflecting the in-

fluence of different social protection models.” (Goulart/Camacho 2014: 3) Das erste 

„Teilsystem des sozialen Schutzes aufgrund von Bürgerrechten“ finanziert sich aus 

Steuermitteln und „dient der Garantie der Grundrechte der Bürger und der Chan-

cengleichheit sowie der Förderung der Wohlfahrt und des sozialen Zusammen-

halts.“ (Missoc 2017e). Die in diesem Teilsystem angesiedelten Programme zielen 

durch die Gewährleistung eines Existenzminimums auf eine Reduzierung von (ab-

soluter) Armut und sozialer Exklusion und sehen neben Unterstützungsleistungen 

für Familien auch bedarfsgeprüfte Leistungen etwa im Falle einer Behinderung, 

Pflegebedürftigkeit oder bei Altersarmut vor (vgl. Goulart/Camacho 2014: 3). Das 

zweite „Teilsystem der Vorsorge“ finanziert sich demgegenüber aus Beiträgen und 

umfasst die klassischen Sozialversicherungssysteme, die auf einen Ersatz des Er-

werbseinkommens bei Krankheit, Invalidität, Alter und Arbeitslosigkeit abzielen (vgl. 

Missoc 2017e). Hierunter fallen auch das allgemeine Rentensystem sowie das (im 

Auslaufen befindliche) Sondersystem für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Das 

ergänzende dritte Teilsystem deckt schließlich alle Formen der freiwilligen, privaten 

oder berufsständigen Zusatzvorsorge ab (vgl. Goulart/Camacho 2014: 3). Neben 

diesen strukturellen Änderungen am Gesamtsystem sieht das Rahmengesetz zu-

dem Anpassungen für das Subsystem Alterssicherung vor, die durch einzelne Ge-

setzesdekrete konkretisiert und umgesetzt wurden. Zu den zentralen Maßnahmen, 
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die schwerpunktmäßig auf die finanzielle Nachhaltigkeit des Alterssicherungssys-

tems abzielen, gehören dabei die Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors, die Um-

stellung der Indexierung laufender Renten auf einen regelbasierten Mechanismus, 

eine weitere Stärkung des versicherungsmathematischen Prinzips und größere 

Strafen für einen vorzeitigen Rentenbezug. Der Nachhaltigkeitsfaktor soll den de-

mografischen Wandel in seiner Ausprägung als steigende Lebenserwartung abbil-

den und bei der Berechnung der Zugangsrenten entsprechend dämpfend berück-

sichtigen. Der Faktor stellt dabei das Verhältnis der geschlechterunabhängigen Le-

benserwartung im Referenzjahr 2006 zur selbigen Lebenserwartung im Jahr vor 

Renteneintritt dar (vgl. Portugiesische Regierung 2015: 8). Daraus ergibt sich für 

das Jahr 2007 ein Wert von 1,00. Durch den prognostizierten Anstieg der durch-

schnittlichen Lebenserwartung um fünf Jahre bis 2060 ergäbe sich für den Nach-

haltigkeitsfaktor ein Wert von 0,77, was einer einmaligen Reduzierung der Zugangs-

renten von fast 25 Prozent entspräche (vgl. Cunha/Paulo/Pereira/Reis 2009: 663). 

Mit dem Rahmengesetz wird auch die Indexierung der Rentenzahlungen geändert. 

Bislang erfolgte eine Anpassung der laufenden Renten diskretionär durch die Re-

gierung, die sich dabei an der Entwicklung des Mindestlohns bzw. der Inflation ori-

entierte. Tatsächlich lagen die Steigerungsraten in der Vergangenheit dabei aber 

zumeist deutlich über der Preisentwicklung. Das neue Rahmengesetz koppelt die 

Aufwertung der Rentenzahlungen deshalb nun regelbasiert an die Entwicklung des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) und des Verbraucherpreisindexes (VPI), wobei kleinere 

Renten stärker angehoben werden (vgl. Cunha/Paulo/Pereira/Reis 2009: 664; 

OECD 2007: 170). Die Differenzierung der Steigerungsraten erfolgt dabei anhand 

des mit dem Rahmengesetz ebenfalls neu eingeführten Indexante de Apoios 

Sociais (IAS). Dieser löst den Mindestlohn als Referenzgröße in der Berechnung 

und Aktualisierung von Sozialleistungen ab und soll das Existenzminimum abbilden. 

Bei seiner Einführung (2007) lag der Index bei 397,86 Euro. Er  wird jährlich unter 

Berücksichtigung der Wirtschafts- und Preisentwicklung durch die Regierung ange-

passt. Gesetzesdekret 35/2002 vom 19. Februar 2002 stärkte das versicherungs-

mathematische Prinzip (s. o.), indem festgelegt wurde, dass zukünftig der Durch-

schnittsverdienst der gesamten Lebensarbeitszeit der Berechnung der Zugangs-

rente zugrunde gelegt werden sollte (maximal jedoch 40 Beitragsjahre). Zudem kop-

pelte das Gesetzesdekret die Zugangsraten in Abhängigkeit von den Beitragsjahren 

an die Höhe des Erwerbseinkommens, wobei niedrigere Einkommensklassen von 
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höheren Zugangsraten profitieren sollten. Allerdings sah das Gesetzesdekret auch 

eine lange Übergangszeit vor, die wiederum erst im Jahr 2017 starten sollte. Das 

Rahmengesetz zieht den Startzeitpunkt dieser Übergangszeit nun auf das Jahr 

2007 vor. Personen, die vor 2001 im allgemeinen System erstmals beitragspflichtig 

registriert wurden, erhalten Rentenbezüge, die anteilig sowohl auf dem Verdienst 

der besten 10 der letzten 15 Erwerbsjahre als auch auf dem Referenzdurchschnitts-

verdienst der gesamten Lebenszeit basieren. Volle Anwendung findet die neue Ren-

tenformel hingegen für Personen, die nach 2002 in das System eintraten (vgl. 

Cunha/Paulo/Pereira/Reis 2009: 665; OECD 2007: 169). Zudem verschärft das 

Rahmengesetz die Flexibilisierungsregelungen, die in ihrer bis dato bestehenden 

Ausgestaltung mit Gesetzesdekret 9/99 vom 8. Januar 1999 eingeführt wurden. Bis-

lang reduzierte sich die Höhe der Altersrente um 4,5 Prozent für jedes Jahr, die sie 

vor der Regelaltersgrenze mit 65 Jahren in Anspruch genommen wurde. Das Rah-

mengesetz stellt die Berechnung nun auf einen monatlichen Betrachtungszeitraum 

um und belegt jeden vorzeitig in Anspruch genommenen Monat mit einem Abschlag 

in Höhe von 0,5 Prozent, was in der Summe einem jährlichen Abschlag in Höhe von 

6 Prozent entspricht.  

Das Rahmengesetz wurde am 14. Dezember 2006 mit den Stimmen der mit abso-

luter Mehrheit regierenden sozialistischen PS und gegen die Stimmen aller übrigen 

Oppositionsparteien verabschiedet (vgl. Portugiesisches Parlament 2006). Die par-

lamentarische Auseinandersetzung war geprägt von den ideologischen Gegensät-

zen der Parteien. Die linksgerichteten Oppositionsparteien kritisierten die weitrei-

chenden Kürzungen und die aus ihrer Sicht einseitige Betonung der finanziellen 

Nachhaltigkeit des Alterssicherungssystems: „Entscheidend ist, ob dieses Abkom-

men auf die gegenwärtige Situation reagiert und ob es auf die Zukunft reagiert. Und 

gegenwärtig, meine Damen und Herren, liegt die durchschnittliche Rente in Portugal 

bei 278 Euro und damit weit unter der Armutsgrenze, die die Regierung selbst bei 

300 Euro festsetzt. […] Dies ist der Konsens, der die Verarmung der Rentner und 

die Verringerung des Sozialschutzes als Lösung für die Krise der sozialen Sicherheit 

fordert. Die Regierung macht genau das, was sie in der Opposition noch kritisiert 

hat.“ (Portugiesisches Parlament 2006b: 40) Die liberal-konservative PSD wiede-

rum erneuerte ihre Forderung nach der Einführung einer obligatorischen kapitalge-

deckten zweite Säule und verband dies mit einem entsprechenden Gesetzesent-

wurf (vgl. Portugiesisches Parlament 2006a): „Kurz gesagt, Portugal braucht ein 
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neues Modell der sozialen Sicherheit, ein Modell, das […] die Nachhaltigkeit der 

sozialen Sicherheit ohne Rentenkürzungen dauerhaft gewährleistet, zu denen der 

Vorschlag der Regierung unweigerlich führt. Es ist für die PSD eine moralische Ver-

pflichtung, im Namen der jüngsten, aber auch aller derjenigen, die seit vielen Jahren 

Beiträge leisten, diesen Vorschlag zu unterbreiten.“ (Portugiesisches Parlament 

2006b: 43) Verweise auf rentenpolitische Empfehlungen der europäischen Instituti-

onen oder auf Entwicklungen in anderen Mitgliedstaaten finden sich in der parla-

mentarischen Auseinandersetzung nicht. 

Das Rahmengesetz 2007 und die im Subsystem Alterssicherung durchgeführten 

Reformen zielen schwerpunktmäßig auf die finanzielle Nachhaltigkeit des Sozial-

versicherungssystems und sind „part of the Government’s strategy to firmly tackle 

the country’s problems – which, besides being due to the economic climate, are also 

structural in nature.“ (Portugiesische Regierung 2005b: 1). Die seit März 2005 unter 

Führung von Premierminister José Sócrates alleinregierende sozialistische PS-Re-

gierung hatte bereits Ende 2005 mit der Reform der Caixa Geral de Aposentações 

(CGA) und der Schließung des Sondersystems für Beschäftigte im öffentlichen 

Dienst einen ersten weitreichenden Umbau des öffentlich-rechtlichen Alterssiche-

rungssystems eingeleitet. Erklärtes Ziel der Reform war ein Beitrag zur Verbesse-

rung der sich seit längerem eintrübenden Haushaltslage des Landes und der Rück-

führung des übermäßigen Defizits bis zum Jahr 2008, was entsprechend sowohl 

von der Europäischen Kommission als auch vom Rat der Europäischen Union be-

grüßt wurde (s. o.). Allerdings mahnte die Europäische Kommission in ihrer Bewer-

tung des Stabilitäts- und Wachstumsprogramms für die Periode 2005-2009 die 

Durchführung einer umfassenden Analyse der langfristigen Tragfähigkeit der öffent-

lichen Finanzen und des Sozialsystems an, um die (alterungsbedingte) Kostenent-

wicklung verlässlicher abschätzen und weiteren Reformbedarf im Alterssicherungs-

system identifizieren zu können (vgl. Europäische Kommission 2005: 26f.). Eine 

entsprechende Analyse auf Basis von Daten und Modellen des europäischen Wirt-

schaftspolitischen Ausschusses (EPC) legte die Regierung deshalb im Dezember 

2005 mit einem aktualisierten Stabilitäts- und Wachstumsprogramm vor. Darin 

kommt die Regierung zu dem Schluss, dass ohne weitere Reformen die öffentlichen 

Rentenausgaben bis 2050 auf 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ansteigen wer-

den, wobei 16,2 Prozent der Wirtschaftsleistung im allgemeinen Rentensystem und 

3,8 Prozent im Sondersystem für Beschäftigte im öffentlichen Dienst aufgewendet 
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werden müssten (vgl. Portugiesische Regierung 2005b: 45). Zugleich sei mit „signi-

ficant primary deficits” (Portugiesische Regierung 2005b: 39) zu rechnen. Aus Sicht 

der Europäischen Kommission benötige Portugal aber „high primary balance for a 

prolonged period of time“ (Europäische Kommission 2006a: 32), um die öffentlichen 

Finanzen langfristig auf tragfähiges Niveau zurück zu führen. Vor dem Hintergrund 

des bereits hohen öffentlichen Schuldenstands bewertete die Europäische Kommis-

sion Portugal deshalb daraufhin als „[…] at high risk on grounds of the projected 

budgetary costs of ageing populations” (Europäische Kommission 2006a: 33) und 

empfahl Portugal eine weitere Reform seines allgemeinen Rentensystems: “The 

structural reform measures enacted to date, in particular in the areas of pension and 

health care should ease the budgetary impact of ageing. However, these reforms 

do not appear sufficient to ensure sustainability.” (Europäische Kommission 2005a: 

8; vgl. zudem Europäische Kommission 2006a: 7) Dieser Empfehlung schloss sich 

auch der Rat der Europäischen Union an, der im Herbst 2005 ein Defizitverfahren 

gegen Portugal eröffnete und neben einer Rückführung des übermäßigen Defizits 

bis 2008 auch tiefgreifende Strukturreformen anmahnte, „[…] including the reform 

of the public administration and of the private sector social security system, aiming 

at tackling the deep-rooted structural problems that have ridden the economy for 

several years.“ (Rat der Europäischen Union 2005c: 5) Verstärkt wurde der Reform-

druck durch eine Aktualisierung des Ageing Reports im Frühjahr 2006, der für Por-

tugal „the largest challenges on pension expenditure in the EU“ voraussagte (Euro-

päische Kommission 2006b: 72). Konkret prognostizierten die Europäische Kom-

mission und der Wirtschaftspolitische Ausschuss (EPC) einen Anstieg der Renten-

ausgaben in Portugal bis 2050 um 9,7 Prozentpunkte auf dann 20,8 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts. Dies entspräche dem höchsten Wert unter allen EU-Mitglied-

staaten und läge zugleich um ein Vielfaches über dem durchschnittlichen Anstieg in 

dieser Periode (EU-25: +2,2 pp.; vgl. Europäische Kommission 2006b: 71). Im nach-

folgenden Stabilitäts- und Wachstumsprogramm für die Periode 2006-2010 kün-

digte die Regierung schließlich das neue Rahmengesetz 2007 und die oben skiz-

zierten Reformen im allgemeinen Alterssicherungssystem als eine ihrer insgesamt 

vier „Main Budgetary Consolidation Measures“ (Portugiesische Regierung 2006: 12) 

an. Das neue Rahmengesetz wird von der Regierung dabei als „the best reform 

strategy to deal with the challenges that the social security system faces in the co-
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ming decades“ beschrieben, wobei die einzelnen Maßnahmen im allgemeinen Ren-

tensystem dazu führen werden, „that it remains in equilibrium as well as providing 

an appropriate response to the challenges of an ageing population.“ (Portugiesische 

Regierung 2006: 19) Kurzfristig verspricht sich die Regierung zudem Einspareffekte 

in Höhe von knapp 3,6 Mrd. Euro bis zum Jahr 2010, was über zwei Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts entspräche (vgl. Portugiesische Regierung 2006: 34). Die 

Reformanstrengungen werden von der Europäischen Kommission positiv bewertet: 

„Portugal has recently enacted pension reforms aimed at strengthening the sustain-

ability of the public finances. Estimates in the programme suggest that the overall 

increase in age-related expenditure over the coming decades would be significantly 

lower as a result of the reform, but remain sizeable.” (Europäische Kommission 

2007: 7). Nachdem das gesamtstaatliche Defizit von 6,1 Prozent (2005) auf 3,9 Pro-

zent (2006) bzw. 2,6 Prozent (2007) des Bruttoinlandsprodukts gesenkt und damit 

schneller als vom Rat festgelegt unter den Maastricht-Referenzwert zurückgeführt 

wurde, hob der Rat der Europäischen Union (2008a) das Defizitverfahren gegen 

Portugal 2008 wieder auf. Im Ageing Report 2009 gehört Portugal zu jenen Ländern, 

deren prognostizierter Anstieg der Rentenausgaben nun deutlicher niedriger ausfällt 

als noch im vorherigen Ageing Report 2006 vorausgesagt. Bis zum Jahr 2060 wird 

ein Anstieg der öffentlichen Rentenausgaben um nur noch 2,1 Prozentpunkte auf 

dann insgesamt 13,4 Prozent erwartet (vgl. Europäische Kommission 2009b: 85). 

Damit läge das Ausgabenniveau nur leicht über dem erwarteten europäischen 

Durchschnitt (12,5 Prozent) und zugleich deutlich unterhalb der noch 2006 von Eu-

ropäischer Kommission und Wirtschaftspolitischem Ausschuss (EPC) erwarteten 

Werten (vgl. Europäische Kommission 2006b: 71). 

Temporäre Sparmaßnahmen in der “Eurokrise” (2011 bis 2014) 

Bis zum Ausbruch der Eurokrise wurden in Portugal keine weiteren Rentenreformen 

umgesetzt. Die sozialistische Minderheitsregierung unter Premierminister José 

Sócrates (PS) reagierte auf die sich verschlechternde Haushaltslage und die sich 

abzeichnenden Refinanzierungsschwierigkeiten mit einer Reihe von Konsolidie-

rungsmaßnahmen, die das Haushaltsdefizit zurückfahren und so das Vertrauen der 

Kapitalmarktakteure sichern sollten. Parlamentarisch unterstützt wurde die PS-Re-

gierung dabei anfänglich noch von der liberal-konservativen PSD. Zu den Konsoli-

dierungsmaßnahmen gehörten unter anderem eine Erhöhung der Einkommens-, 
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Körperschafts- und Mehrwertsteuer, eine Begrenzung öffentlicher Investitionen und 

Subventionen und das Kürzen von Löhnen und Gehältern im öffentlichen Dienst 

verbunden mit einem partiellen Einstellungsstopp (vgl. Portugiesische Regierung 

2009; dies. 2010). Für das Alterssicherungssystem waren hingegen zunächst keine 

Reformen geplant. Die weitreichenden Änderungen im öffentlich-rechtlichen Pflicht-

system für Angestellte im Zuge der Rentenreform 2007 und das bereits angesto-

ßene langfristige Auslaufen des Sondersystems für öffentlich Bedienstete (Caixa 

Geral de Aposen-tações, CGA) bzw. dessen (zwischenzeitliche) Konvergenz mit 

dem öffentlich-rechtlichen Pflichtsystem wurden von der portugiesischen Regierung 

gegenüber der Europäischen Kommission und dem Rat der Europäischen Union 

als ausreichend beschrieben, um die kurz- wie langfristige finanzielle Stabilität des 

Alterssicherungssystems zu gewährleisten (vgl. Portugiesische Regierung 2009: 

15). Auch der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission gaben 

sich bei Eröffnung des Defizitverfahrens im Dezember 2009 zuversichtlich, dass die 

von der Regierung angekündigten Konsolidierungsmaßnahmen geeignet und in der 

Summe ausreichend seien, das öffentliche Defizit des Landes bis Ende 2013 wieder 

unter den Richtwert von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zurückführen zu 

können (vgl. Rat der Europäischen Union 2009: 13). Allerdings mahnte die Europä-

ische Kommission an, die fristgerechte Korrektur des übermäßigen Defizits könne 

nur dann gelingen, wenn die von der Regierung in ihren (aktualisierten) Stabilitäts-

programmen dargelegten Konsolidierungsmaßnahmen vollumfänglich umgesetzt 

werden (vgl. Europäische Kommission 2010c: 43f.). Positiv hervorgehoben wurde 

hingegen ebenfalls die Rentenreform 2007, die nach Meinung der Europäischen 

Kommission (2009a: 9) „helped to contain the projected increase in pension expen-

diture over the coming decades.” Außerparlamentarisch begleitet wurden die Spa-

ranstrengungen der Regierung von landesweiten Protesten der Gewerkschaften 

und linksgerichteter Oppositionsparteien (vgl. Schulze 2010; Wagner 2011). 

Anfang 2011 konnte die Portugiesische Regierung für das zurückliegende Jahr zu-

nächst noch ein öffentliches Defizit in Höhe von 7,3 Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts verkünden, was auch dem geplanten Konsolidierungspfad bis 2013 ent-

sprach. Allerdings korrigierte das nationale Statistikamt (Instituto Nacional de Es-

tatística) aufgrund geänderter Buchungen die Defizitzahlen Ende März 2011 auf 8,6 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Nahezu zeitgleich trat die PS-Minderheitsregie-
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rung um Premierminister José Sócrates (PS) zurück, nachdem das Stabilitätspro-

gramm für die Jahre 2011-14 und die darin konkretisierten weiteren Konsolidie-

rungsmaßnahmen keine parlamentarische Bestätigung erhielten. Die davon ausge-

löste politische Krise in Verbindung mit den auf den Finanzmärkten nun weiter an-

wachsenden Zweifeln über den Fortgang der Sparanstrengungen ließen die Risiko-

aufschläge auf kurz- wie langfristige Staatsanleihen des Landes drastisch anstei-

gen: Die Rendite zehnjähriger portugiesischer Staatsanleihen erreichte im April 

Werte von über neun Prozent und stieg im weiteren Jahresverlauf auf knapp 14 

Prozent weiter an. Portugal musste deshalb im April 2011 die Europäische Union 

und den Internationalen Währungsfonds um finanzielle Unterstützung bitten, nach-

dem das Land den Zugang zu den Kapitalmärkten faktisch verloren hatte. Den Um-

fang der benötigten Hilfskredite bezifferten die Regierung und die portugiesische 

Zentralbank auf insgesamt 78 Milliarden Euro, wovon 52 Milliarden Euro über den 

European Financial Stability Mechanism (EFSM) und die European Financial Stabi-

lity Facility (EFSF) und 26 Milliarden Euro vom Internationalen Währungsfonds be-

reitgestellt werden sollten (vgl. Portugiesische Regierung/Bank von Portugal 2011: 

39). Nachdem sich das Land im Gegenzug zu einem umfangreichen Reformpro-

gramm („Memorandum of Economic and Financial Policies“) „to correct external and 

internal imbalances and boost potential growth and employment“ (Europäische 

Kommission 2011b: 41) verpflichtet hatte, haben der Europäische Rat und der In-

ternationale Währungsfonds der auf drei Jahre angelegten konditionierten Kreditli-

nie schließlich Ende Mai 2011 zugestimmt. Die Konditionen des Hilfs- und Reform-

programms wurden noch von der zum damaligen Zeitpunkt nur noch geschäftsfüh-

rend im Amt befindlichen sozialdemokratischen Regierung unter Premierminister 

José Sócrates (PS) ausgehandelt. An den Gesprächen beteiligt waren aber auch 

Teile der Oppositionsparteien, darunter die liberal-konservative PSD, die nach den 

am 5. Juni 2011 stattgefundenen vorgezogenen Parlamentswahlen mit der rechts-

gerichteten CDS-PP schließlich eine Regierung unter Führung von Pedro Passos 

Coelho (PSD) bildeten (vgl. Garcia 2011; Wagner 2011). Im Gegensatz zu den ers-

ten rein national initiierten Sparpaketen der damaligen PS-Regierung schließt das 

Hilfspaket nun auch das Alterssicherungssystem mit ein, wenngleich die Kreditge-

ber die vorausgegangenen Rentenreformen und deren Beitrag zur langfristigen (fi-

nanziellen) Stabilisierung des System anerkannten und deshalb zunächst auch nur 
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temporäre und einmalige Sparmaßnahmen im System vorgesehen waren (vgl. In-

ternationaler Währungsfonds 2013: 7). Dazu gehörte neben der Einführung eines 

temporären Solidarbeitrags auf Rentenzahlungen (contribuição extraordinária de 

solidariedade, CES) auch das Aussetzen der 13. und 14. Monatsrente. 

Der temporäre Solidarbeitrag wurde in seinen Grundzügen noch vor dem Hilfspro-

gramm von der damaligen sozialistischen Minderheitsregierung mit dem Haushalt 

für das Jahr 2011 eingeführt (vgl. Portugiesisches Parlament 2010a). Er sah für das 

kommende Haushaltsjahr eine anteilige Sonderabgabe in Höhe von zehn Prozent 

für monatliche Rentenzahlungen über 5.000 Euro vor. Die durchschnittliche Monats-

rente lag 2011 bei knapp 470 Euro (vgl. Mendes 2012: 7). Die Regierung begrün-

dete die Sondersteuer auf besonders hohe Renten zwar mit der notwendigen Haus-

haltskonsolidierung, die nach Planungen der Regierung zu einem Drittel über eine 

verbreiterte Einnahmenbasis erfolgen sollte. Angesichts des nur kleinen Anwen-

dungskreises stellte die Einführung einer Sondersteuer auf besonders hohe Renten 

aber vornehmlich einen symbolischen Beitrag für mehr soziale Gerechtigkeit in Zei-

ten der Wirtschaftskrise dar, wie die Regierungsfraktion in der parlamentarischen 

Debatte auch selbst betonte (vgl. Portugiesisches Parlament 2010: 14). Mit dem 

Hilfskredit verpflichtete sich Portugal schließlich für das darauf folgende Haushalts-

jahr 2012 zu konkreten Einsparungen an Rentenzahlungen in Höhe von 445 Millio-

nen Euro, was nach damaligem Stand 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ent-

sprach. Erreicht werden sollte dieses Einsparvolumen unter anderem durch eine 

Kürzung von Renten über 1.500 Euro monatlich (vgl. Europäische Kommission 

2011b: 20; Europäische Kommission 2011c: 68). Die PSD/CDS-PP Koalitionsregie-

rung, die weitere Einsparungen im Sozialbereich zuvor noch abgelehnt hatte (vgl. 

Portugiesisches Parlament 2010), griff zum Erreichen dieses Einsparziels unter an-

derem auf den temporären Solidarbeitrag zurück, der für das Fiskaljahr 2012 mit 

leicht verschärften Bedingungen wieder eingeführt wurde. Rentenzahlungen, die 

5.030,64 Euro monatlich überstiegen, wurden mit einem Sonderabzug in Höhe von 

25 Prozent, Rentenzahlungen über 7.545,96 Euro mit einem Abzug von 50 Prozent 

belegt (vgl. Portugiesisches Parlament 2011). Betroffen vom temporären Solidar-

beitrag im Fiskaljahr 2012 waren damit wie im vorherigen Haushaltsjahr erneut nur 

Bezieher von Renten, die deutlich über dem Durchschnitt lagen. Nachdem die im 

Haushaltsjahr 2012 anvisierten Konsolidierungsanstrengungen aber nicht den ge-

wünschten Erfolg erzielten, wurde der Solidarbeitrag für die Haushaltsjahre 2013 
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und 2014 deutlich verschärft und in seiner Anwendung nun erstmals auch auf große 

Teile der Rentner ausgeweitet, wobei die Regierung feststellte: „While the Pro-

gramme strategy remains appropriate, a recalibration of the fiscal path is needed at 

this difficult juncture to avoid imposing too large a social and output cost.“ (Portu-

giesische Regierung/Bank von Portugal 2012: 51) Im Haushaltsjahr  2013 fiel so für 

Rentenzahlungen bereits zwischen 1.350 und 1.800 Euro eine anteilige Sonderab-

gabe in Höhe von 3,5 Prozent, für Rentenzahlungen zwischen 1.800 und 3.750 Euro 

in Höhe von 16 Prozent und für Rentenzahlungen größer als 3.750 Euro in Höhe 

von zehn Prozent an (vgl. Portugiesisches Parlament 2012). Im Haushaltsjahr 2014 

wurde der Einstiegsschwellenwert schließlich weiter von 1.350 Euro auf 1.000 Euro 

gesenkt (vgl. Portugiesisches Parlament 2013), ehe er mit Auslaufen des Rettungs-

pakets für das Haushaltsjahr 2015 zunächst deutlich angehoben (beginnend mit 15 

Prozent für Renten größer 4.611 Euro) und Ende 2015 auf Initiative der seit Novem-

ber 2015 wieder regierenden sozialistischen Minderheitsregierung unter Premiermi-

nister António Costa (PS) mit Unterstützung linksgerichteter Oppositionsparteien 

gänzlich abgeschafft wurde (vgl. Portugiesisches Parlament 2015). 

Der Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES) war Gegenstand zweier 

Normenkontrollen des portugiesischen Verfassungsgerichts. In einem ersten Ver-

fahren hatte das Gericht auf Vorlage des Präsidenten über die Verfassungsmäßig-

keit des Haushaltsgesetzes 2013 zu entscheiden. Präsident Aníbal Cavaco Silva, 

der liberal-konservativen Partei PSD angehörend, sah durch eine Reihe von Kon-

solidierungsmaßnahmen den Gleichheits- und Angemessenheitsgrundsatz verletzt. 

Zu den beanstandeten Normen gehörte auch der in Artikel 78 des Haushaltsgeset-

zes 2013 niedergelegte temporäre Solidarbeitrag. Das Gericht entschied aber, die 

Sonderabgabe sei „appropriate and proportional and does not include elements that 

would constitute a confiscation”. Vor dem Hintergrund der schweren finanziellen und 

wirtschaftlichen Verwerfungen des Landes „a para-fiscal contribution to be made by 

the universe of pensioners is a measure that is appropriate to the goals pursued by 

the legislator. It also felt that the measure fulfils the principle of need, in that the 

Court was not aware of any alternatives which, while remaining coherent with the 

system of which such measures form a part, would simultaneously cause less dam-

age to the holders of the legal positions at stake and serve the public interest to the 

same extent.” (Verfassungsgericht von Portugal 2013). Die Verlängerung des Soli-
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darbeitrags für das Haushaltsjahr 2014 und die Ausweitung der Bemessungsgrund-

lage wiederum wurden von einer Gruppe von Parlamentsabgeordneten vor dem 

Verfassungsgericht angefochten.12 Das Gericht hat seine grundsätzliche Ein-

schätzung über die Verfassungsmäßigkeit der Abgabe aus dem Jahr 2013 aber 

bestätigt und den Einwand verworfen: „The measure’s reconfiguration in LOE2014 

remained within the limits outlined by the constitutional-law principle of the protec-

tion of trust (legal certainty), defined in the way in which it has gradually been ren-

dered operable in the Court’s unwavering jurisprudence on the subject. Expecta-

tions that laws will remain stable were and still are attenuated in the economically 

exceptional context that justified both the creation of the Contribution and its suc-

cessive amendments.” (Verfassungsgericht von Portugal 2014) 

Die deutliche Verschärfung des Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES) 

in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 war auch Folge einer Normenkontrolle durch 

das Verfassungsgericht zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Suspendierung 

der 13. und 14. Monatsrente (vgl. Mendes 2013: 7). Ausgesetzt wurden die als zu-

sätzliche „Weihnachts- und Urlaubsgelder“ bekannten Zahlungen mit dem Haus-

haltsgesetz 2012, nachdem die angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen 2011 

nicht den gewünschten Effekt erzielten: „As a result, a remaining projected gap of 

about 1.6 percent of GDP on an accrual basis has emerged, with 1.3 percent of 

GDP carrying over into 2012.“ (Portugiesische Regierung/Bank von Portugal 2011a: 

62). Nach Rücksprache mit den Kreditgebern verpflichtete sich die Regierung zur 

vollständigen Aussetzung der 13. und 14. Monatsrente für Rentner mit einer monat-

lichen Rente über 1.000 Euro beziehungsweise zu einer progressiv ansteigenden 

Kürzung beider zusätzlicher Monatsrenten für Rentner mit einer monatlichen Rente 

zwischen 485 und 1.000 Euro (vgl. Europäische Kommission 2011d: 20; Portugie-

sische Regierung/Bank von Portugal 2011b: 47). In den parlamentarischen Bera-

tungen zum Haushaltsgesetz 2012 wurden die Grenzwerte allerdings abge-

schwächt: Die 13. und 14. Monatsrente wurde nunmehr für Rentner ausgesetzt, die 

eine monatliche Rente von über 1.100 Euro erhalten, während für Rentner mit einer 

                                            

12 Mit einer ähnlichen Argumentation wurde der Contribuição Extraordinária de Solidariedade auch 
vor dem Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) behandelt (Application no. 
13341/14). Die Klägerin sah in der Erhebung des Solidarbeitrags eine Verletzung ihres Eigentums-
rechts nach Art. 1 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie der 
Art. 13 und 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das Gericht hat die Beschwerde als 
offensichtlich unbegründet und daher als unzulässig zurückgewiesen. 
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monatlichen Rente zwischen 600 und 1.000 Euro die beiden Sonderzahlungen an-

teilig gekürzt  wurden (vgl. Portugiesisches Parlament 2011): „We are aiming at a 

general government deficit of 4.5 percent of GDP in 2012. […] To achieve this, the 

2012 budget approved by Parliament in late November (prior action) includes dis-

cretionary measures of over 6 percent of GDP against a no-policy-change scenario. 

[…] Two key measures are: (i) suspending the 13th and 14th months’ salaries and 

pensions in 2012 while protecting the lowest salaries and pensions; […].” (Portugie-

sische Regierung/Bank von Portugal 2011b: 62) In seiner Entscheidung vom 5. Juli 

2012 erklärte das Verfassungsgericht die Aussetzung der 13. und 14. Monatsrente 

allerdings für unvereinbar mit der Verfassung, da die Maßnahme (im Vergleich mit 

den übrigen Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2012) Rentner unverhältnis-

mäßig stark belaste: „[…] they violated the aspect of the constitutionally enshrined 

principle of equality that requires the just distribution of public costs. There should 

have been limits to the difference between the extent of the sacrifice made by the 

persons who were affected by this measure and the sacrifice of those who were not; 

and the inequality caused by the difference in situations should have been the object 

of a degree of proportionality.” (Verfassungsgericht von Portugal 2012) Aufgrund 

des bereits laufenden Haushaltsjahres und der angespannten finanziellen Situation 

der öffentlichen Hand entschied das Gericht aber, dass die Aussetzung im Haus-

haltsjahr 2012 nicht rückwirkend aufgehoben werden muss. Die Entscheidung des 

Gerichts wurde von den Kreditgebern kritisiert, zielten die vereinbarten Sparmaß-

nahmen nach Ansicht der Europäischen Kommission doch darauf „[…] to maintain 

a social balance as a variety of measures affect a much larger part of the population. 

[…] Focussing exclusively on one measure provides a misleading picture of the ac-

tual burden on the various groups of the population.” (Europäische Kommission 

2012a: 18). Mit dem Haushaltsgesetz 2013 versuchte die liberal-konservative Koa-

litionsregierung unter Führung von Pedro Passos Coelho (PSD) deshalb auch, die 

Aussetzung in einer modifizierten und abgeschwächten Variante wieder einzufüh-

ren. In der oben bereits zitierten Normenkontrolle des Haushaltsgesetzes 2013 

wurde aber auch diese Variante vom Verfassungsgericht verworfen: „The Court rec-

ognised the seriousness of the current economic/financial situation and the need to 

attain the public-deficit goals included in the specific economic policy conditions laid 

down in the memoranda of understanding between the Portuguese government, the 

European Union and the International Monetary Fund. However, it was of the view 
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that the different treatment imposed on people who receive pay and pensions that 

come from public funds, in the form of the suspension of the holiday month, went 

beyond the limits established by the prohibition on excess where proportional equal-

ity is concerned, and that in the case of pensioners the situation of inequality in 

relation to public costs was even worse.” (Verfassungsgericht von Portugal 2013) 

Die Europäische Kommission hat die portugiesische Regierung deshalb dazu 

aufgerufen, alternative Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, was diese inter 

alia mit der Verschärfung des temporären Solidarbeitrags auch getan hat: „Any de-

parture from the programme's objectives, or their re-negotiation, would in fact neu-

tralise the efforts already made and achieved by the Portuguese citizens, namely 

the growing investor confidence in Portugal, and prolong the difficulties from the 

adjustment. The Commission therefore trusts that the Portuguese Government will 

swiftly identify the measures necessary to adapt the 2013 budget in a way that re-

spects the revised fiscal target as requested by the Portuguese Government and 

supported by the Troika in the 7th review of the programme.” (Europäische Kom-

mission 2013c: 1) 

Reform der Vorruhestandsregelung (Gesetzesdekrete 85-A/2012 und 8/2015) 

Mit Gesetzesdekret 85-A/2012 vom 5. April 2012 setzte die PSD/CDS-PP-Regie-

rung die Möglichkeit eines vorzeitigen Bezugs einer Altersrente für die Laufzeit des 

Rettungsprogramms aus. Bislang konnten Versicherte, die das 55. Lebensjahr er-

reicht haben und mindestens 30 Beitragsjahre vorweisen können, vorzeitig in den 

Ruhestand gehen, wobei die Altersrente dann allerdings um 0,5 Prozent für jeden 

Monat vor Erreichen der Regelaltersgrenze gekürzt wurde (sechs Prozent pro Jahr). 

Ausgenommen von der Suspendierung waren allein Fälle von Langzeitarbeitslosig-

keit und einzelne Berufsgruppen mit erschwerten Arbeitsbedingungen wie etwa Mi-

nen- und Bergbauarbeiter (vgl. Portugiesische Regierung 2014: 21). Die Regierung 

begründete die Suspendierung mit dem Ziel, das finanzielle Gleichgewicht des Al-

terssicherungssystems zu gewährleisten und die Belastung des öffentlichen Haus-

halts zu begrenzen. Die Möglichkeit, bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze in 

den Ruhestand zu wechseln, war mit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 

verstärkt in Anspruch genommen worden. Die Regierung schätzte die dadurch ent-

stehenden Mehrausgaben für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 auf knapp 450 Mil-

lionen Euro (Portugiesisches Parlament 2012a: 58). Obwohl die Suspendierung 
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nicht explizit Bestandteil des Rettungspakets bzw. von dessen Reformprogramm 

war, führte die Regierung in der Gesetzesbegründung dies als Beweggrund an: „In 

diesem Zusammenhang gibt es angesichts der Bedenken hinsichtlich der Haus-

haltsstabilität im Rahmen des Programms für wirtschaftliche und finanzielle Hilfe 

eine Rechtfertigung für die sofortige Aussetzung der Vorruhestandsregelung.“ (Por-

tugiesisches Parlament 2012) Die Maßnahme wurde in der parlamentarischen Be-

ratung von den linksgerichteten Oppositionsparteien als sozial unausgewogen zu-

rückgewiesen: „Wir sprechen über Portugiesen, die im Alter von 12 und 13 Jahren 

angefangen haben zu arbeiten. Was sagt die Regierung nach 50 Jahren Arbeit zu 

diesen Arbeitern? Arbeitet weiter!“ (Portugiesisches Parlament 2012a: 57) Bean-

standet wurde in diesem Zusammenhang auch die Umsetzung als Gesetzesdekret. 

Dadurch waren einerseits weder das Parlament noch die Sozialpartner involviert: 

„Die Regierung greift wieder an, dieses Mal mitten in der Nacht und dieses Mal, um 

die Vorruhestandsregelung auszusetzen.“ (Portugiesisches Parlament 2012a: 60) 

Andererseits konnten die Arbeitnehmer so ihre Erwerbsbiografie nicht anhand der 

planbaren Erwartungen ausrichten: „Wir können fragen: War die Maßnahme im Me-

morandum of Understanding? Nein, war sie nicht! War sie in den Wahlvorschlägen 

der PSD oder der CDS-PP? Nein, war sie nicht! War sie im Regierungsprogramm? 

Nein, war sie nicht! Ist sie Bestandteil des Haushaltes für 2012? Nein, ist sie nicht.“ 

(Portugiesisches Parlament 2012a: 57) Die von den Oppositionsparteien einge-

brachten Anträge zur Aufhebung des Gesetzesdekrets verfehlten allerdings eine 

parlamentarische Mehrheit (Portugiesisches Parlament 2012b, 2012c). 

Mit Auslaufen des Rettungspakets hat die PSD/CDS-PP-Regierung die Suspendie-

rung der Vorruhestandsregelung am 12. Januar 2015 wieder aufgehoben. Gleich-

zeitigt führte Gesetzesdekret 8/2015 Übergangsregelungen für das Jahr 2015 ein, 

womit die einsetzende wirtschaftliche wie haushaltspolitische Erholung des Landes 

unterstützt werden sollte: „Da sich das Land in einer Phase der wirtschaftlichen Er-

holung befindet, ist es ratsam, eine Übergangsregelung einzuführen. Die Regierung 

ist der Ansicht, dass diese Übergangsregelung im Jahr 2015 in Kraft treten sollte, 

was ab 2016 den Weg ebnen wird, um jungen Menschen den Zugang zum Arbeits-

markt zu erleichtern.“ (Portugiesische Regierung 2015c) Die aus der Parlaments-

wahl im Oktober 2015 hervorgegangene sozialistische Minderheitsregierung unter 

Führung von Premierminister António Costa (PS) hat die Übergangsregelungen mit 
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Gesetzesdekret 10/2016 für das Jahr 2016 verlängert, ehe mit Unterstützung links-

gerichteter Parteien im Oktober 2017 schließlich eine dauerhafte Reform der Vorru-

hestandsregelungen umgesetzt wurde. Künftig können Versicherte, die das 60. Le-

bensjahr erreicht und mindestens 48 Jahre Sozialversicherungsbeiträge abgeführt 

haben, bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen 

(vgl. Europäische Kommission 2018a: 36). 

Reform des Nachhaltigkeitsfaktors (Gesetz Nr. 83-A/2013/Decree-Law 167-E/2013) 

Neben den temporären Sparmaßnahmen hat die seit den vorgezogenen Wahlen 

vom 5. Juni 2011 regierende Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Pedro 

Passos Coelho (PSD) im Winter 2013 zudem einen strukturellen Umbau des portu-

giesischen Rentensystems angestoßen. Im Zentrum der Reform stehen die Regel-

altersgrenze und der Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel. Der Nachhaltig-

keitsfaktor wurde mit der Reform 2007 eingeführt und sollte den demografischen 

Wandel in seiner Ausprägung als steigende Lebenserwartung abbilden und bei der 

Berechnung der Zugangsrenten entsprechend dämpfend berücksichtigen. Der Fak-

tor stellte dabei das Verhältnis der geschlechterunabhängigen Lebenserwartung im 

Referenzjahr 2006 zur selbigen Lebenserwartung im Jahr vor Renteneintritt dar. Mit 

der neuerlichen Reform wird der Anwendungsfall des Nachhaltigkeitsfaktors künftig 

aber deutlich eingeschränkt. So findet der Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel 

künftig nur noch Berücksichtigung bei Altersrenten, die für Rentenempfänger vor 

Erreichen der Regelaltersgrenze gewährt werden. Demgegenüber bleibt der Nach-

haltigkeitsfaktor unberücksichtigt bei der Berechnung der regulären Altersrente für 

Rentenempfänger, die beim Eintritt des Versicherungsfalls die Regelaltersgrenze 

bereits erreicht haben oder zum Zeitpunkt der Umwandlung einer Invaliditätsrente 

in eine reguläre Altersrente diese seit mehr als 20 Jahren bezogen haben (vgl. Por-

tugiesische Regierung 2015: 7f.). Parallel dazu wird der Nachhaltigkeitsfaktor durch 

ein neues Referenzjahr in seiner Berechnung teilweise verschärft. Während in sei-

ner ursprünglichen Fassung noch das Jahr 2006 als Referenzjahr diente, legt die 

Reform nun das Jahr 2000 als Referenzwert bei der Berechnung einer vorzeitigen 

Altersrente fest. Bei der Berechnung von Altersrenten, die von einer längstens 20 

Jahre lang gewährten Invaliditätsrente umgewandelt werden, verbleibt das Refe-

renzjahr 2006 (vgl. Portugiesische Regierung 2015: 12). Der Nachhaltigkeitsmecha-

nismus wird durch die Reform zudem auf die Bestimmung der Regelaltersgrenze 
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ausgeweitet. Dieser neue Nachhaltigkeitsmechanismus im weiteren Sinne koppelt 

die Regelaltersgrenze an die Entwicklung der durchschnittlichen Lebenserwartung 

mit 65 Jahren, wobei ein Anstieg der Lebenserwartung anteilig auf die Basisregel-

altersgrenze mit 65 Jahren angerechnet wird (vgl. Portugiesische Regierung 2014: 

22; Portugiesische Regierung 2015: 4). Nachdem für die Jahre 2014 und 2015 das 

Rentenalter noch diskretionär auf 66 Jahre festgelegt wurde, kam der Nachhaltig-

keitsfaktor erstmals im Jahr 2016 zur Anwendung. Im Jahr 2018 lag das Regelren-

teneintrittsalter für Männer und Frauen so bereits bei 66 Jahren und vier Monaten 

(vgl. Missoc 2017d). Bis zum Jahr 2030 wird ein weiterer Anstieg auf über 67 Jahre 

erwartet (vgl. Portugiesische Regierung 2015: 6). Die Reform führt neben diesen 

Leistungskürzungen für besonders langjährig Versicherte allerdings auch die Mög-

lichkeit einer vorzeitigen abschlagsfreien Altersrente ein. Die Regelaltersgrenze 

sinkt bei Versicherten mit mindestens 40 Beitragsjahren um je vier Monate für jedes 

Beitragsjahr, das über diesem Schwellenwert erwirtschaftet wurde, höchstens aber 

auf 65 Jahre (vgl. Portugiesische Regierung 2014: 20). Gänzlich ausgenommen von 

der automatischen Kopplung sind zudem einige Berufsgruppen, denen aus Sicher-

heitsgründen eine Beschäftigung über eine bestimmte Altersgrenze hinaus gesetz-

lich untersagt ist. Dazu gehören zum Beispiel Berufspiloten in der zivilen Luftfahrt 

und Berufskraftfahrer, für die weiterhin eine Regelaltersgrenze von 65 Jahren gilt 

(vgl. Portugiesische Regierung 2014: 21). 

Eingebracht wurde das Gesetzesvorhaben von der Regierung am 21. Oktober 2013 

(vgl. Portugiesisches Parlament 2013a). In der parlamentarischen Auseinanderset-

zung begründet die Regierung den Umbau des Nachhaltigkeitsfaktors und die au-

tomatische Kopplung der Altersgrenze an die durchschnittliche Lebenserwartung 

mit dem demografischen Wandel. Der Minister für Soziales und Wirtschaft (Pedro 

Mota Soares; CDS-PP) verweist dabei einerseits auf den Umstand, dass das dop-

pelte Problem einer Alterung der Bevölkerung und eines „besorgniserregenden Be-

völkerungsrückgangs“ nicht allein in Portugal zu beobachten sei, sondern „sich aus-

nahmslos auf alle Nationen des alten Kontinents ausgebreitet“ habe und „ein erns-

tes Problem für die Nachhaltigkeit der Sozialsysteme“ darstelle (Portugiesisches 

Parlament 2013b: 9). Andererseits merkt der Minister an, dass etwa Länder wie 

Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien ihre Altersgrenzen bereits deutlich an-

gehoben oder entsprechende Maßnahmen bereits angekündigt hätten. Zudem, 
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führt der Minister weiter aus, bleibe die finanzielle Nachhaltigkeit des portugiesi-

schen Rentensystems angespannt, auch wenn die Reform 2007 dazu beigetragen 

habe, dass die Europäische Kommission das Risiko finanzieller Ungleichgewichte 

in Portugal nicht mehr als „hoch“ einschätze (vgl. Portugiesisches Parlament 2013b: 

9f.). Die nun vorgestellte automatische Kopplung hält die Regierung deshalb für ei-

nen sozial ausgewogenen und transparenten Weg, die Finanzierbarkeit des Ren-

tensystems langfristig zu sichern. Zugleich merkt der Minister an, dass sich seine 

Regierung mit diesem Ansinnen auch gegen die Kreditgeber habe durchsetzen kön-

nen: „Wie Sie wissen, und es waren langwierige und schwierige Verhandlungen, 

wollte die Troika das Rentenalter in Portugal bei 67 Jahren festlegen. Dies war nicht 

das Verständnis der Regierung. Wir haben uns gegen die Troika gestellt und es 

vorgezogen, mit größerer Mäßigung zu handeln, um so sicherzustellen, dass das 

Rentenalter moderat und mit der notwendigen zeitlichen Streckung angehoben 

wird.“ (Portugiesisches Parlament 2013b: 10). Die linksgerichteten Oppositionspar-

teien kritisierten die Reform insbesondere als unsoziale Kürzungspolitik, die es der 

Regierung erlaube, künftig unter dem Deckmantel der steigenden Lebenserwartung 

die Renten zu kürzen: „Die Regierung möchte grünes Licht von diesem Parlament 

erhalten, damit sie sich in Zukunft auf die Entwicklung der durchschnittlichen Le-

benserwartung oder die Nachhaltigkeit des Sozialversicherungssystems berufen 

kann, um die Berechnung der Altersrente zu ändern und auf diese Weise die Renten 

nach eigenem Ermessen zu kürzen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Regie-

rung bei der Kürzung der Renten bereits die Grenzen des gesunden Menschenver-

stands und sogar die Grenzen der Moral überschritten hat.“ (José Luís Ferreira, 

CDU; in: Portugiesisches Parlament 2013b: 11) Vertreter der sozialdemokratischen 

PS lehnen die Reform zudem mit einem Verweis auf die im europäischen Vergleich 

unterdurchschnittliche verbleibende Lebensdauer der Portugiesen ab: „Aber die Re-

gierung ignoriert noch mehr: Während […] die Iren mit 65 Jahren noch eine gesunde 

Lebenserwartung von 10,5 Jahren haben; die Spanier von 8,4 Jahren; die Griechen 

von 6,6 Jahren, haben die Portugiesen in diesem Alter nur noch eine gesunde Le-

benserwartung von 5,4 Jahren.“ (Maria de Belém Roseira, PS; in: Portugiesisches 

Parlament 2013b: 17). Trotz dieser Einwände wurde die Reform am 13. Dezember 

2013 mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen beschlossen (vgl. Portugiesisches 

Parlament 2013a). 
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Die allgemeine Haushaltssituation entwickelte sich 2013 besser als im Konsolidie-

rungsplan vorgesehen, nicht zuletzt aufgrund wieder positiver Wachstumsraten ab 

dem zweiten Quartal 2013. Mit 4,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts lag das Haus-

haltsdefizit 0,6 Prozentpunkte unter dem vereinbarten Wert von 5,5 Prozent (vgl. 

Europäische Kommission 2014: 3). Für das Jahr 2014 wird ein Defizit von 4,0 Pro-

zent des BIP angestrebt, wobei die portugiesische Regierung dies durch weitere 

strukturelle Einsparungen in einer Größenordnung von 2,3 Prozent des BIP errei-

chen möchte (ebd.). Ein Großteil der geplanten Einsparungen soll durch eine Re-

duzierung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und durch die Rentenreform er-

reicht werden. Insgesamt beziffert die Regierung deren Einsparpotential auf insge-

samt drei Mrd. Euro, was 1,8 Prozent des BIP entspricht (vgl. Europäische Kommis-

sion 2014: 19). Hiervon sollen allein 600 Millionen Euro auf die diskretionäre Erhö-

hung des Rentenalters von 65 auf 66 Jahre entfallen, womit die Reform nicht allein 

zur langfristigen Finanzierbarkeit des Rentensystems beitragen soll: „Specifically, 

the reform takes into consideration the need to reduce the current differences 

between the civil servants’ regime and the general social security regime, aiming at 

enhancing the fairness of the overall pension system. Moreover, while reforms im-

plemented over the past two decades have contributed to long-term sustainability, 

the amount of pension benefit payments for which the government is currently liable 

makes the system excessively costly under the current circumstances reassessing 

the need to take into account demographic developments.“ (Portugiesische Regier-

ung, in: Europäische Kommission 2014: 94). Bereits im Frühjahr 2013 hatte der In-

ternationale Währungsfonds (IWF) darauf hingewiesen, dass „Portugal has both 

one of the largest projected increases in pension spending over 2010–2020 and one 

of the smallest projected increases in pension spending over 2020–2060 […].“ (In-

ternationaler Währungsfonds 2013: 37). Tatsächlich prognostizierte auch der Wirt-

schaftspolitische Ausschuss (EPC) einen Anstieg der öffentlichen Rentenausgaben 

von 12,5 Prozent des BIP im Jahr 2010 auf 13,5 Prozent im Jahr 2020, ehe die 

Ausgaben danach langfristig auf 12,7 Prozent des BIP bis 2060 wieder sinken sollen 

(vgl. Europäische Kommission 2012b: 442). 
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Weitergehende Upload-Bemühungen 

Jenseits des konkreten, auf einzelne Reformmaßnahmen bezogenen Austauschs 

mit den europäischen Institutionen finden sich auch weitergehende Upload-Bemü-

hungen Portugals, mit denen unmittelbar auf die weitere Entwicklung der europäi-

schen Alterssicherungspolitik Einfluss genommen bzw. die mittelbaren Rückwirkun-

gen europäischer Politik auf das nationale Alterssicherungssystem moderiert wer-

den sollen. Ähnlich wie das Fallstudienland Österreich gehört Portugal dabei nach 

eigener Auskunft zu jenen Ländern, die für eine stärkere Balance der Ziele Ange-

messenheit und Nachhaltigkeit im europäischen Diskurs eintreten (vgl. Interviews 

#5; #9; #22). Insbesondere in den Jahren der Eurokrise sei von Seiten der europä-

ischen Institutionen die Nachhaltigkeit der öffentlichen Haushalte einseitig zulasten 

sozialpolitischer Notwendigkeiten betont worden, was „das soziale Europa stark un-

ter Druck gesetzt und das Vertrauen der Bürger in das europäische Integrationspro-

jekt beeinträchtigt“ habe (Portugiesische Regierung 2016: 1). Im Rahmen des Kon-

sultationsprozesses zum Grünbuch für „Angemessene, nachhaltige und sichere eu-

ropäische Pensions- und Rentensysteme“ (Europäische Kommission 2010) spricht 

sich die portugiesische Regierung deshalb dafür aus, die finanzielle, soziale und 

wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Systeme künftig als gleichwertige Ziele zu berück-

sichtigen (vgl. Portugiesische Regierung 2010a: 17f.). Zudem sollten die jeweilige 

Situation der Mitgliedstaaten und die konkreten Kontextfaktoren in der Bewertung 

und der Formulierung von (Reform-) Empfehlungen stärker berücksichtigt werden 

(vgl. Portugiesische Regierung 2010a: 17). Dies wird auch von den Gesprächspart-

nern erneuert und als zentrales Ziel Portugals in der europäischen Alterssicherungs-

politik beschrieben: „A reform may work well in theory or in a specific country, but it 

cannot always be automatically applied to every other country. Context matters. 

How is the economy doing? How is the tax system structured? What is the labour 

market like? That is what we keep trying to tell the European Commission.” (Inter-

view #9)  

Der auf europäischer Ebene angesiedelte fachliche Austausch, etwa im Wirtschafts-

politischen Ausschusses (EPC) oder im Ausschuss für Sozialschutz (SPC), sowie 

die angefertigten europäischen Studien und Reports hätten für die Mitgliedstaaten 

und die nationale Alterssicherungspolitik aber grundsätzlich einen „echten Mehr-

wert“ (Portugiesische Regierung 2010a: 3). Zugleich deutet die Regierung an, dass 

die Europäische Union aus ihrer Sicht primärrechtlich noch Spielraum habe, „[…] 
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um die Koordinierung der Beschäftigungspolitiken und der Sozialpolitik der Mitglied-

staaten zu gewährleisten […]“ (Portugiesische Regierung 2016: 4). Grundsätzlich 

spricht sich die portugiesische Regierung (2010a: 3) auch für eine Fortführung der 

Offenen Methode der Koordinierung aus, die als hilfreiches, aber ausbaufähiges 

Politikinstrument beschrieben wird, um „Erfahrungen auszutauschen, Ergebnisse 

zu überwachen und neue Strategien zu bewerten“ (Portugiesische Regierung 

2010a: 17f.). Anknüpfend an die allgemeine Forderung nach einer stärkeren Be-

rücksichtigung des Faktors Angemessenheit sollte sich dies aus Sicht der portugie-

sischen Regierung auch in den der Koordinierungsmethode zugrundeliegenden In-

dikatoren widerspiegeln. Während die finanzielle Nachhaltigkeit durch quantifizier-

bare Indikatoren relativ eindeutig messbar sei, fehle es bislang an vergleichbaren 

Indikatoren für angemessene Ruhestandsleistungen. Die portugiesische Regierung 

spricht sich deshalb dafür aus, dass solche Indikatoren „unter Berücksichtigung der 

jeweiligen nationalen Besonderheiten“ entwickelt und in der Koordinierungsme-

thode flexibel eingesetzt werden (vgl. Portugiesische Regierung 2010a: 3). Maß-

geblich für eine realitätsnahe Erfassung der Angemessenheit eines Alterssiche-

rungssystems sei dabei insbesondere der Blick auf das im Alter tatsächlich zur Ver-

fügung stehende Gesamteinkommen und weniger die isolierte Betrachtung einzel-

ner Rentenleistungen. Mitunter könne es nämlich dazu kommen, dass eine niedrige 

Rentenzahlung als Hinweis auf ein unzureichendes Leistungsniveau des Alterssi-

cherungssystems genommen werde, obwohl zusätzliche außerhalb des Rentensys-

tems angesiedelte Einkommensquellen existieren: „Ohne eine solche Präzisierung 

wäre es möglich, dass die Definition eines ausreichenden Ruhegehalts auf europä-

ischer Ebene in einigen Mitgliedstaaten wie Portugal zu einer Umverteilung der öf-

fentlichen Mittel auf Empfänger führt, die zwar niedrige Renten beziehen, aber über 

anderweitige hohe Einkommensarten verfügen“ (Portugiesische Regierung 2010a: 

4). Mit dem Solidarzuschlag für ältere Menschen gebe es in Portugal aus diesem 

Grund auch eine bedarfsgeprüfte Sonderleistung, die zielgenau das Problem von 

Altersarmut angehe (vgl. Portugiesische Regierung 2010a: 3f.) 

Zwar spricht sich Portugal somit grundsätzlich für eine Stärkung des europäischen 

Koordinierungsrahmens aus, lehnt eine etwaige Harmonisierung der gesetzlichen 

Rentensysteme aber ab (vgl. Portugiesische Regierung 2010a: 5). Offen zeigte sich 

die Portugiesische Regierung kurzzeitig hingegen für ein auf europäischer Ebene 
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angesiedeltes Zusatzrentensystem für Arbeitnehmer, die in mehreren Mitgliedstaa-

ten arbeiten. Ausgangspunkt für die Forderung nach einer solchen europäischen 

zweiten Säule waren die zum damaligen Zeitpunkt auftretenden Verzögerungen bei 

der Umsetzung eines bereits 2005 von der Europäischen Kommission vorgelegten 

Vorschlags für eine Richtlinie, die Mobilitätshindernisse in Betriebsrentensystemen 

reduzieren sollte (sog. Portabilitätsrichtlinie). Ähnlich der Koordinierungsverordnung 

für gesetzliche Rentenansprüche sollte mit dieser Richtlinie auch der grenzüber-

schreitende Erwerb und Erhalt von Betriebsrentenansprüchen geregelt werden (vgl. 

Zagorskis/Jacob 2014; Fath/Urbitsch 2017: 79f.). Allerdings konnten sich die Mit-

gliedstaaten erst Ende 2013 auf einen Kompromiss einigen (Richtlinie 2014/50/EU), 

weshalb sich Portugal im Rahmen des Grünbuchprozesses für den Fall eines end-

gültigen Scheiterns der Portabilitätsrichtlinie zwischenzeitlich für ein solches Zu-

satzsystem ausgesprochen hatte, ohne aber bereits eine konkrete Ausgestaltung 

im Blick zu haben: „In diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit vorgeschlagen, 

auf europäischer Ebene ein Zusatzsystem für Arbeitnehmer mit hoher Mobilität zu 

schaffen“ (vgl. Portugiesische Regierung 2010a: 12-14). 

Während eine stärkere Vergemeinschaftung oder Harmonisierung der gesetzlichen 

Rentensysteme noch abgelehnt wird, setzt sich Portugal zugleich für einen instituti-

onellen Umbau der Währungsunion zu einer Fiskalunion ein. Dies zeigen die Bei-

träge der portugiesischen Regierung im Vorfeld des Fünf-Präsidenten-Berichts 

2015 und im Rahmen des Konsultationsprozesses zur Europäischen Säule sozialer 

Rechte (s. Kapitel 5.3.2; vgl. Portugiesische Regierung 2015a; Portugiesische Re-

gierung 2015b; Portugiesische Regierung 2016). Als „fundamental element of this 

reformed architecture of the euro“ (Portugiesische Regierung 2015b: 6) sieht das 

Land einen zu einem Europäischen Währungsfonds umgebauten Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM). Dieser sollte eine größere (politische) Unabhängig-

keit von den Mitgliedstaaten haben und sich aus Eigenmitteln der Europäischen 

Union speisen und damit für die Mitgliedstaaten im Aufkommen neutral sein: „By 

linking the fiscal capacity of the euro area to national financial resources, any inter-

vention becomes a zero‐sum game and a form of redistribution of the resources of 

some States to other States.“ (Portugiesische Regierung 2015b: 7; zudem: Portu-

giesische Regierung 2015a: 3) Machtpolitisch hätte dies zudem den Vorteil, dass 

es zu keinen derartigen Machtverschiebungen mehr kommen könnte, wie dies noch 
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in der Eurokrise der Fall war, als die stabilitätsorientierten Geberländer in intergou-

vernementalen Verhandlungen zweifelsohne einen deutlichen Verhandlungsvorteil 

gegenüber den finanziell angeschlagenen Mitgliedstaaten besessen hätten: „Euro 

Zone’s institutions should be built in a way that limits ad hoc transfers among mem-

ber states which are politically bruising and may ultimately lead to hard intergovern-

mental bargaining.“ (Portugiesische Regierung 2015a: 3) Hauptaufgabe des Fonds 

sollte in Anlehnung an den Europäischen Stabilitätsmechanismus auch künftig die 

(konditionierte) finanzielle und technische Unterstützung von Mitgliedstaaten mit 

akuten Refinanzierungsschwierigkeiten sein. Zusätzlich möchte die portugiesische 

Regierung mit den Finanzmitteln Strukturreformen und Infrastrukturprojekte in den 

Mitgliedstaaten finanziell unterstützen, von denen „positive spillovers to the euro 

area as a whole“ und „[a] contribut[ion] to internal rebalancing within the euro area 

and therefore to a more symmetric macroeconomic stance“ erwartet werden. Zudem 

wirbt das Land für die Einrichtung von gemeinschaftlichen „shockabsorbing instru-

ments in order to improve the resilience of the euro area as a whole, prevent conta-

gion across the Union, and reduce the economic and social costs associated with 

adjustments.” (Portugiesische Regierung 2015b: 7) Insbesondere eine europäische 

Arbeitslosenversicherung, die die nationalen Systeme entweder ergänzen oder voll-

ständig ersetzen könnte, wird in diesem Zusammenhang von der portugiesischen 

Regierung als „most obvious“ Instrument vorgeschlagen (vgl. Portugiesische Regie-

rung 2015b: 7). Insgesamt verspricht sich die Regierung von der institutionellen 

Weiterentwicklung und fiskalpolitischen Vertiefung der Währungsunion neben der 

erhofften Stabilisierung der nationalen Volkswirtschaften und des Währungsraums 

auch einen stärkeren Konvergenzprozess zwischen den Mitgliedstaaten, der die so-

zialen Unterschiede verringern soll (vgl. Portugiesische Regierung 2016: 1). 

Hinsichtlich der Politics-Dimension berichten die befragten Experten, dass Portugal 

als kleineres Land durchaus mit strukturellen Nachteilen im europäischen Politik-

prozess konfrontiert sei. So sei es für größere Mitgliedstaaten grundsätzlich einfa-

cher, Gehör bei der Europäischen Kommission zu finden. Zudem hätten die kleine-

ren Mitgliedstaaten für die Europäische Kommission erkennbar nicht immer den 

gleichen Stellenwert wie größere Mitgliedstaaten: „The European Commission has 

a bias against smaller states like Portugal. But this is no surprise. The European 

Commission needs first and foremost the support of the larger Member States for a 

proposal.” (Interview #5) Insgesamt könne Portugal aber durchaus seine Positionen 
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gegenüber den europäischen Institutionen und den übrigen Mitgliedstaaten erfolg-

reich vertreten. Als wirksame Strategie hätten sich dabei nach Auskunft der befrag-

ten Experten ein argumentativer Dialog und die Bereitstellung von „technical work“, 

Zahlen und Fakten erwiesen. Zudem sei es immer hilfreich, „if one has other Mem-

ber States on his side.“ (Interview #5) Spanien sei dabei für Portugal regelmäßiger 

Ansprech- und Kooperationspartner. Grundsätzlich sei die Zusammenarbeit mit an-

deren Mitgliedstaaten aber vom jeweiligen Verhandlungsgegenstand abhängig und 

variiere fallweise. Feste und wiederkehrende Gruppenkonstellationen gebe es nicht. 

Im Nachgang der Eurokrise zeige sich aber, dass es in sozial- und wirtschaftspoliti-

schen Fragen eine zunehmende Divergenz zwischen Nord- und Südeuropa gebe 

(Interviews #5; #9; #22). 

4.4.4 Interload-Analyse 

Die befragten Experten aus den für die Alterssicherungspolitik zuständigen Res-

sorts sind nach eigener Auskunft „eager to learn“, halten eine solche grundsätzliche 

Lernbereitschaft und den damit verbundenen Blick über den eigenen Tellerrand 

aber auch für selbstverständlich: „Why should we not benefit from the experiences 

of others?“ (Interview #5). Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bezeichnen 

die portugiesischen Gesprächspartner dabei, ähnlich wie ihre Kollegen in den an-

deren Fallstudienländern, als entscheidenden Faktor dafür, dass derartige Inter-

load-Aktivitäten in verstärktem Maße vorkommen. Dies wird insbesondere mit der 

Mitwirkung in den unterschiedlichen europäischen Gremien und der Mitarbeit an 

thematischen Reports wie dem „Ageing Report“ und dem „Pension Adequacy Re-

port“ begründet. So betonen die befragten Experten aus den für die Alterssicherung 

zuständigen Ministerien für Finanzen und Arbeit und Soziales einerseits, dass sich 

durch den fachlichen Austausch fraglos der eigene Problem- und Lösungshorizont 

erweitert habe. Andererseits ergäben sich aus der Mitwirkung auf europäischer 

Ebene zwangsläufig persönliche Kontakte und Netzwerke mit den jeweiligen Fach-

referenten aus anderen europäischen Mitgliedstaaten, auf die nach Auskunft der 

Gesprächspartner in der täglichen Arbeit bei konkreten Fragestellungen auch regel-

mäßig auf informellem Weg zurückgegriffen werde, insbesondere per E-Mail oder 

bei persönlichen Treffen am Rande von Sitzungen europäischer Gremien. Ein sys-

tematisch-institutionalisierter Austausch mit anderen Mitgliedstaaten findet jedoch 
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nicht statt. Neben dem informellen Rückgriff auf persönliche Kontakte in den ande-

ren Mitgliedstaaten ist die in den fachlich primär zuständigen Ministerien betriebene 

Alterssicherungspolitik zudem durch eine ausgeprägte Analysetätigkeit bestimmt. 

Die Gesprächspartner berichten davon, dass bei bestimmten Frage- und Problem-

stellungen regelmäßig vertiefte hauseigene Analysen und Studien zu den Alterssi-

cherungssystemen anderer europäischer Staaten bzw. einzelnen Arrangements 

und Regelungen angefertigt und der eigenen Arbeit zugrunde gelegt würden: „We 

do that frequently. It helps to widen the view and to get to know different ap-

proaches.“ (Interview #5; ähnlich: #2) Die von den Fachreferenten dabei in den Blick 

genommenen europäischen Staaten orientieren sich üblicherweise am konkreten 

Erkenntnisinteresse und lassen kein wiederkehrendes Muster erkennen. Allenfalls 

eine gewisse Systemähnlichkeit bzw. eine grundsätzliche Übertragbarkeit der je-

weiligen in den Blick genommenen Lösung wird von den Gesprächspartnern als 

notwendige Voraussetzung genannt. Eine Sonderposition nimmt allerdings Spanien 

als Vergleichs- und Untersuchungsland ein, dass aufgrund der geografischen Nach-

barschaft und der gewachsenen Verbindungen regelmäßig beobachtet oder auto-

matisch in die Untersuchungen einbezogen werde: „Spain is always an important 

point of reference for us. We look at what they do, we ask them why they do it and 

we ask ourselves whether it would make sense for us or not.” (Interview #9; ähnlich: 

#5; #22)  

Nach Auskunft der Gesprächspartner gibt es eine Reihe von Reformen und 

Maßnahmen in Portugal „that have been influenced by such learning processes, 

sometimes more, sometimes less.“ (Interview #5; ähnlich #28) Insbesondere die 

Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors und die Kopplung der Regelaltersgrenze 

an die Lebenserwartung werden von den befragten Experten als Reformen genannt, 

die sich unmittelbar auf die Entwicklungen und Erfahrungen in anderen Mitglied-

staaten zurückführen lassen und als das konkrete Ergebnis von Lernprozessen be-

zeichnet werden können. Leistungsdefinierte Rentensysteme (DB) sehen sich im 

Gegensatz zu beitragsdefinierten Systemen (DC) qua ihrer Ausgestaltung einem 

erhöhten Insolvenzrisiko ausgesetzt, da insbesondere durch die steigende Lebens-

erwartung die durchschnittlichen Rentenbezugszeiten ansteigen und somit der fi-

nanzielle Druck auf die im Umlageverfahren organisierten Systeme zunimmt: „A 

successfully PAYGO system require a balance between the expenditure on pensi-

ons and the income from contributions made by the active workers over time, that 
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is known as intergenerational solidarity, and long-term sustainability.“ (Godinez-

Olivares/Boado-Penas/Haberman 2015: 2) Eine Reihe von Staaten hat ihr Alterssi-

cherungssystem deshalb auf nicht-finanzielle (fiktive) beitragsdefinierte Umlagesys-

teme (NDC) umgestellt. Als Vorreiter und Ideengeber gelten dabei Schweden und 

Italien, die bereits Anfang der 1990er Jahre einen solchen paradigmatischen Wan-

del vollzogen haben. In NDC-Systemen wird durch die Akkumulierung von (fiktiven) 

Beiträgen auf personalisierten Konten die individuelle Verbindung zwischen Leis-

tungen und Beiträgen wie bei kapitalgedeckten Leistungssystemen (DC) erhalten. 

Zudem wird bei Renteneintritt das fiktive Vermögen anhand der verbleibenden 

(durchschnittlichen) Lebenserwartung in eine lebenslange Rente umgewandelt. Un-

ter Verwendung kohorten- und geschlechterspezifischer Sterblichkeitstabellen sind 

NDC-Systeme damit theoretisch versicherungsmathematisch neutral (Börsch-Su-

pan 2006: 39). Auch wenn NDC- und DB-Systeme durch die Ausgestaltung als Um-

lageverfahren und die buchhalterische Notwendigkeit, dass ihre „liabilities need to 

be smaller or at a maximum equal to their unfunded (pay-as-you-go/PAYG) assets“ 

(Holzmann 2017: 7), eine Reihe von strukturellen Gemeinsamkeiten aufweisen, 

zeichnen sich NDC-Systeme durch automatische Anpassungsmechanismen aus, 

die in traditionellen DB-Systemen klassischerweise fehlen und von „repeated com-

plex political decisions“ (Holzmann 2017: 7) übernommen werden müssen und folg-

lich meist „large, infrequent and unpredictable“ (Turner 2007: 3) ausfallen. Hierzu 

gehört zuvorderst die Anpassungsfähigkeit an die zunehmende Alterung der Ge-

sellschaft, die in NDC-Systemen durch die Berechnung der Rentenhöhe zumeist 

anhand der verbleibenden statistischen Lebenserwartung automatisch berücksich-

tigt wird und in der Summe zu geringeren (monatlichen) Rentenzahlungen führt. In 

klassischen DB-Systemen erfolgt eine solche Anpassung durch diskretionäre Ent-

scheidungen des Gesetzgebers, zumeist durch eine einmalige Anhebung der Re-

gelaltersgrenze oder durch eine Reduzierung des Rentenanspruchs, wobei unter 

Berücksichtigung bereits erworbener Rechtsansprüche üblicherweise eine kom-

plexe Differenzierung der Regelungen anhand einzelner Jahrgänge vorgenommen 

wird. Entsprechend unübersichtlich und intransparent gestalten sich im Detail die 

konkreten Regelungen für einzelne Rentenjahrgänge (vgl. Valdés-Prieto 2006). An-

gelehnt an die NDC-Reformen in Schweden und Italien und später in Lettland und 

Polen hat eine Reihe von Staaten deshalb sog. Nachhaltigkeitsmechanismen in ihre 
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Systeme eingebaut, die ähnlich wie in NDC-Systemen automatisch auf Verände-

rungen im demographischen und/oder makroökonomischen Umfeld reagieren und 

so die finanzielle Tragfähigkeit der Systeme erhöhen sollen (vgl. Turner 2007: 7). 

Zu den ersten Ländern, die einen solchen Automatismus implementiert haben, ge-

hören Deutschland und Finnland. Im finnischen Rentensystem werden die Zu-

gangsrenten in Abhängigkeit von der Lebenserwartung berechnet, wobei als Grund-

lage hierfür ein Lebenserwartungskoeffizient dient, der die Differenz der erwarteten 

Restlebensdauer im Alter von 62 Jahren bei Renteneintritt gegenüber der Restle-

bensdauer im Alter von 62 Jahren im Basisjahr 2009 darstellt (vgl. Europäische 

Kommission 2012b: 94). In Deutschland wiederum wurde mit dem RV-Nachhaltig-

keitsgesetz 2004 ein „Second-generation factor“ (Pérez-Díaz et al. 2013) eingeführt. 

Dieser überträgt nicht die steigende Lebenserwartung als numerische Kennziffer in 

die Rentenformel wie in Finnland, sondern berücksichtigt das zahlenmäßige Ver-

hältnis von Beitragszahlern zu Rentenbeziehern und integriert damit den demogra-

fischen Wandel in seiner Ausprägung als Abhängigkeitsquotienten in das gesetzli-

che Rentensystem. Bei einer Zunahme von Rentenbeziehern im Vergleich zu Bei-

tragszahlern wirkt sich der Nachhaltigkeitsfaktor dabei dämpfend auf die jährliche 

Rentenanpassung aus, während eine Zunahme an Beitragszahlern im Vergleich zu 

Rentenbeziehern vice versa entsprechend zu einer gesteigerten Rentenanpassung 

führt (vgl. Deutscher Bundestag 2003: 1f.; Seiter 2012: 423; Europäische Kommis-

sion 2012b: 93f.). Beide Lösungen wurden nach Auskunft der befragten Experten in 

Portugal eingehend untersucht und waren der Ausgangspunkt für einen eigenen 

Nachhaltigkeitsfaktor. Portugal entschied sich dabei ähnlich wie Finnland für einen 

Mechanismus, der auf die steigende Lebenserwartung abzielt und entsprechend die 

Zugangsrenten modifiziert. Ein solcher Mechanismus ist nicht zuletzt für die Versi-

cherten deutlich transparenter und verständlicher als der „Abhängigkeitsfaktor“ in 

Deutschland, so zumindest die Wertung der Gesprächspartner. Tatsächlich fiel die 

Wirkung des portugiesischen Nachhaltigkeitsfaktors kurz- und mittelfristig jedoch 

geringer aus als erhofft, insbesondere da „a good part of the system’s financial un-

sustainability is due to structural forces, namely the maturing process“ (Rodrigues 

2006: 414). Zudem haben vergleichsweise großzügige Frühverrentungsmöglichkei-

ten im Zusammenspiel mit Zulagen und Mindestzusagen (insbesondere in der Form 

des Solidarzuschlags für Ältere; s. o.) die angestrebte Reduzierungswirkung des 

Faktors konterkariert. Mit Gesetz Nr. 83-A/2013 und Gesetzesdekret 167-E/2013 
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wurde der Nachhaltigkeitsfaktor deshalb nur wenige Jahre nach seiner Einführung 

grundsätzlich reformiert (s. o.). Mit der Kopplung der Regelaltersgrenze an die stei-

gende Lebenserwartung steigt Portugal schließlich auf das „natürlichste Verfahren“ 

um, wie auf die zunehmende Alterung der Gesellschaft nachhaltig reagiert werden 

kann (vgl. Börsch-Supan 2006: 36). Ein zweites Beispiel für eine Maßnahme, die 

unmittelbar auf die Erfahrungen anderer Mitgliedstaaten zurückgeht, ist die im Jahr 

2007 eingeführte regelbasierte Indexierung bestehender Rentenzahlungen (s. o.). 

Bis dahin erfolgte eine Anpassung der laufenden Renten diskretionär durch die Re-

gierung. Das neue Rahmengesetz 2007 koppelt die Aufwertung der Rentenzahlun-

gen nun regelbasiert an die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und des 

Verbraucherpreisindexes (VPI), wobei kleinere Renten stärker angehoben werden. 

Die Differenzierung der Steigerungsraten erfolgt dabei anhand des mit dem Rah-

mengesetz ebenfalls neu eingeführten Indexante de Apoios Sociais (IAS), der den 

Mindestlohn als Referenzgröße in der Berechnung und Aktualisierung von Sozial-

leistungen ablöst und das Existenzminimum abbilden soll: „Throughout the design 

and implementation of these measures, Portugal took advantage of EU mem-

bership, as the experts with responsibility for designing these measures were di-

rectly influenced by the ideas and policy solutions already in place in other Member 

States.” (Interview #28) 

4.4.5 Zwischenfazit 

Das portugiesische Rentensystem wurde in der Untersuchungsperiode 1999-2016 

mehrfach reformiert und unterlag einigen tiefgreifenden Veränderungen. Inhaltlich 

stand bei den insgesamt zehn hier untersuchten Reformkomplexen zumeist der Ver-

such im Vordergrund, die langfristige Finanzierbarkeit des Rentensystems sicher-

zustellen, womit an den bereits im Vorfeld des Untersuchungszeitraums einsetzen-

den Konsolidierungsprozess nahtlos angeknüpft wurde. Zentraler Treiber dieses 

budgetären Drucks ist der demografische Wandel, der in Portugal deutlich stärker 

ausfällt als in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und  „[…which] 

put pension reform on the agendas of all political parties.“ (Chuliá/Asensio 2006: 

650) Kurzfristig massiv verschärft wurde dieser Reformdruck zudem durch die Eu-

rokrise, von der das Land besonders schwer betroffen war und in deren Verlauf die 

staatliche Solvenz nur durch ein internationales Hilfsprogramm gesichert werden 
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konnte. Hinsichtlich des Ausmaßes der Reformaktivitäten finden sich neben kleine-

ren parametrischen Änderungen und Anpassungen am Rentensystem auch ein-

zelne Maßnahmen, die durchaus als paradigmatische Reformen klassifiziert werden 

können. Zu ersterer Gruppe gehören etwa die bereits direkt zu Beginn der Untersu-

chungsperiode umgesetzte Flexibilisierung des Renteneintrittsalters und die Einfüh-

rung von Zu- und Abschlägen, aber auch die im Jahr 2005 erfolgte Einführung einer 

bedarfsgeprüften Solidarzulage für Rentner, die nur über ein geringes Einkommen 

verfügen und von Altersarmut betroffen oder bedroht sind. Als paradigmatische Re-

formen eingestuft werden können prinzipiell die Reformen der Jahre 2005 und 2007, 

mit denen die Struktur und die grundsätzliche Logik des Rentensystems geändert 

wurden. Mit ersterer Rentenreform wird das Sondersystem für öffentlich Beschäf-

tigte (CGA) geschlossen und bis zum vollständigen Auslaufen schrittweise an die 

(weniger generösen) Regelungen des allgemeinen gesetzlichen Rentensystems 

angeglichen: „That was a big reform. Not only because it saves a lot of money, but 

also because it represents an ideological change: we are a country of public serv-

ants.“ (Interview #2) Die Rentenreform 2007 schließlich ist Teil eines übergeordne-

ten neuen Rahmengesetzes, welches neben einer weiteren Stärkung des versiche-

rungsmathematischen Prinzips und größeren Abzügen bei einem vorzeitigen Ren-

tenbezug erstmals auch einen Nachhaltigkeitsfaktor in die Rentenformel einbaute 

und die diskretionäre Anpassung laufender Rentenzahlungen durch einen regelba-

sierten Mechanismus ersetzte: „Although the reform has been presented to the 

public opinion as unavoidable, intended to improve financial sustainability while pre-

serving the overall logic of the system, […] it did not have a limited impact in the 

structure of pension system.“ (Murteira 2013: 77) Größter Streitpunkt in der portu-

giesischen Rentendebatte zumindest in der ersten Hälfte des hier vorliegenden Un-

tersuchungszeitraums war die Frage der Einführung einer kapitalgedeckten zweiten 

Säule, die für Arbeitnehmer oberhalb einer bestimmten monatlichen Einkommens-

schwelle („plafonamento“) verpflichtend sein sollte (vgl. Ferreira 2003: 17f.). Unter-

stützung erfuhr der Vorschlag insbesondere von den konservativen Parteien PSD 

und CDS-PP, aber auch von Teilen der sozialistischen PS (vgl. Campos 2003: 169f.; 

Chuliá/Asensio 2006: 645). Dieser parteiideologisch motivierte Streit manifestierte 

sich in der Verabschiedung von zwei Rahmengesetzen (2000 und 2002), die letzt-

lich aber keine konkreten Auswirkungen auf das portugiesische Rentensystem hat-
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ten. Zwar sah das von der konservativen Regierung um Premierminister José Ma-

nuel Barroso (PSD) erlassene Rahmengesetz 2002 die Einführung einer kapitalge-

deckten Säule vor, doch scheiterte die tatsächliche Umsetzung an der Ausgestal-

tung des politischen Systems Portugals und den strategischen Veto-Möglichkeiten 

für oppositionelle Akteure:: „Nonetheless, executives do not have boundless auto-

nomy to pass decree-laws. First, the members of the Assembleia can demand their 

discussion and vote in Parliament; secondly, the President can veto laws and de-

cree-laws. These constraints help to explain why the PSD governments headed by 

Durao Barroso (2002–04) and later by Santana Lopes (2004–05) have failed to pub-

lish the norms developing the 2002 Framework Law on Social Security. The likely 

mobilization of the parties of the left and the trade unions against the implementation 

of the 2002 Framework Law have been strong disincentives.“ (Chuliá/Asensio 2006: 

651) Tatsächlich hätte insbesondere der damalige Präsident Jorge Sampaio von 

der sozialistischen PS das notwendige Gesetzesdekret für eine solche kapitalge-

deckte Säule durch ein absolutes Veto blockieren können (vgl. Merkel/Stiel 2003: 

664). 

Die Relevanz der europäischen Dimension in der portugiesischen Alterssicherungs-

politik in den Jahren 1999 bis 2016 kann als insgesamt hoch eingestuft werden. 

Zentraler Einflusskanal war hierbei zweifelsohne die haushaltspolitische Überwa-

chung und der Druck zu ausgeglichenen öffentlichen Haushalten und einem lang-

fristig nachhaltigen Rentensystem. Klar erkennbar ist der europäische Einfluss wäh-

rend der Eurokrise, als Portugal auf internationale Hilfszahlungen angewiesen war 

und sich im Gegenzug zu teils weitreichenden Strukturreformen und Sparprogram-

men verpflichtete. Zugleich zeigt sich an diesem Hilfsprogramm deutlich der itera-

tive Charakter von Europäisierungsprozessen, wie es in der Theoriediskussion ins-

besondere von Saurugger (2014) eingebracht wurde. So war das Rentensystem zu 

Beginn des Rettungsprogramms noch kein Bestandteil des Reformprogramms, 

wurde doch langfristig nur ein im europäischen Vergleich unterdurchschnittlicher 

Anstieg der Ausgaben von 11,9 Prozent des BIPs (2010) auf 13,4 Prozent des BIPs 

(2060) erwartet (vgl. Europäische Kommission 2012b: 144). Mit der sich im weiteren 

Verlauf der Krise aber zunächst weiter verschärfenden Haushaltssituation des Lan-

des geriet auch das Rentensystem in den Fokus der internationalen Kreditgeber. 

Die Einführung eines temporären Solidarbeitrags auf Rentenzahlungen (contri-

buição extraordinária de solidariedade, CES) und das Aussetzen der 13. und 14. 
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Monatsrente gehen unmittelbar zurück auf die sich aus dem Hilfsprogramm erge-

benden kurzfristigen Sparverpflichtungen. Zugleich zeigt sich in der graduellen Um-

setzung und Verschärfung dieser Maßnahmen der iterative Charakter von Europäi-

sierungsprozessen, bei denen nationalen Restriktionen und Entscheidungen (etwa 

in der Form eines nationalen Verfassungsgerichtsurteils zur Rechtmäßigkeit der 

Aussetzung der 13. und 14. Monatsrente) und europäische und internationale Ver-

pflichtungen sich gegenseitig bedingen. Auch das temporäre Aussetzen der Vorru-

hestandsregelungen während der Zeit des Rettungsprogramms und die spätere 

Neuregelung können als das Resultat des europäischen Haushaltsdrucks interpre-

tiert werden. Während die Mitte-Rechts-Regierung das Aussetzen der Vorruhe-

standsregelungen noch explizit mit dem Rettungsprogramm und den kurzfristig not-

wendigen Einsparungen begründet hat, obwohl die Maßnahme nie Teil des Hilfs-

programms war, hat die nachfolgende sozialistische Minderheitsregierung unter 

Führung von Premierminister António Costa (PS) die Möglichkeit eines vorzeitigen 

Rentenbezugs zwar ganz im Sinne ihrer Parteiideologie wieder eingeführt, aller-

dings unter erheblich strengeren Zugangsvoraussetzungen. Die weitreichende Re-

form des Nachhaltigkeitsfaktors war ebenfalls zunächst kein Bestandteil des Re-

formprogramms, und schon Anfang 2010 hatte der damalige Finanzminister Portu-

gals Fernando Teixeira dos Santos (PS) eine Anhebung der Altersgrenze auf 67 

Jahre vorgeschlagen, als die ersten Krisenanzeichen deutlich wurden (vgl. Spiegel-

hauer 2010). Im weiteren Verlauf der Krise hat sich die Mitte-Rechts-Regierung aber 

schließlich mit den Kreditgebern auf eine diskretionäre Anhebung des Rentenalters 

von 65 auf 66 Jahre verständigt, um allein im Haushaltsjahr 2014 kurzfristig ein Ein-

sparvolumen von 600 Millionen Euro generieren zu können. Eine solche Maßnahme 

hatte der IWF bereits Anfang 2013 ins Spiel gebracht (Internationaler Währungs-

fonds 2013: 40), weshalb ihm sicherlich ein Einfluss auf die Erhöhung unterstellt 

werden kann (vgl. Mendes 2014: 8). Die anschließende Kopplung der Altersgrenze 

an die statistische Lebenserwartung schließlich dient nach Bekunden der Regierung 

dem Ziel der langfristigen Finanzierbarkeit des Rentensystems. Im parlamentari-

schen Prozess verweist die Regierung zudem wiederkehrend auf entsprechende 

Anpassungen in anderen europäischen Ländern. Zudem kann argumentiert wer-

den, dass der bestehende europäische Haushaltsdruck und das internationale Hilfs-

programm der Mitte-Rechts-Regierung als strategisches Umsetzungsfenster dien-

ten. 
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Dass der europäische Haushaltsdruck aber nicht allein in der Form eines konditio-

nierten Hilfsprogramms während der Eurokrise die portugiesische Rentenpolitik be-

einflusst hat, kann am Beispiel der Rentenreformen der Jahre 2005 und 2007 plau-

sibel gezeigt werden. So wurde etwa eine Reform des Sondersystems für öffentlich 

Beschäftigte (CGA) von den europäischen Institutionen schon früh angemahnt. Der 

Ausschuss für Wirtschaftspolitik (EPC) prognostizierte bereits 2001 einen deutli-

chen Anstieg der Rentenausgaben von 9,8 Prozent auf 13,8 Prozent des Bruttoin-

landsprodukts im Jahr 2040, wobei der im europäischen Vergleich überdurch-

schnittliche Anstieg allein zu einem Drittel auf Rentenzahlungen für die Beschäftig-

ten im öffentlichen Dienst zurückzuführen sei (vgl. Economic Policy Committee 

2001: 22). Ähnlich eindringlich forderte auch die Europäische Kommission das Land 

zu einschneidenden Reformen in diesem Bereich auf, wenngleich die (langfristige) 

vollständige Abschaffung des Sondersystems nie explizit gefordert wurde. Dass die 

Abschaffung des Sondersystems ausgerechnet von einer sozialistischen Regierung 

eingeleitet wird, überrascht aus parteiideologischen Gesichtspunkten aber und 

dürfte mit dem hohen und über Jahre anhaltenden europäischen Haushaltsdruck 

zusammenhängen: So spricht die sozialistische Regierung selbst von einer 

„Budgetkrise“ (Portugiesische Regierung 2005: 29) und möchte den „structural 

trend towards growth in social expenditure“ (ebd.: 3) aus „Respect for the country’s 

commitments to the European Union treaties and to the Stability and Growth Pact” 

(ebd.: 32) eindämmen. Ein ähnliches Muster ist bei der Reform 2007 erkennbar. 

Trotz der Abschaffung des Sondersystems für Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

blieb in den Jahren danach die langfristige Finanzierbarkeit des Rentensystems ein 

zentrales Thema sowohl auf nationaler wie europäischer Ebene. Auf Basis der Me-

thodologie des Wirtschaftspolitischen Ausschusses (EPC) stellte die sozialistische 

Regierung bereits Ende 2005 fest, dass ohne weitere Reformen die öffentlichen 

Rentenausgaben bis 2050 auf 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ansteigen wer-

den, wobei 16,2 Prozent der Wirtschaftsleistung im allgemeinen Rentensystem und 

3,8 Prozent im Sondersystem für Beschäftigte im öffentlichen Dienst aufgewendet 

werden müssten (vgl. Portugiesische Regierung 2005b: 45). Zugleich sei mit „signi-

ficant primary deficits” (Portugiesische Regierung 2005b: 39) zu rechnen. Vor dem 

Hintergrund des bereits hohen öffentlichen Schuldenstands bewertete die Europäi-

sche Kommission Portugal deshalb daraufhin als „[…] at high risk on grounds of the 

projected budgetary costs of ageing populations” (Europäische Kommission 2006a: 
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33) und empfahl Portugal eine weitere tiefgreifende Reform seines allgemeinen 

Rentensystems. Dieser Empfehlung schloss sich auch der Rat der Europäischen 

Union an, der im Herbst 2005 ein Defizitverfahren gegen Portugal eröffnete und 

neben einer Rückführung des übermäßigen Defizits bis 2008 auch tiefgreifende 

Strukturreformen anmahnte, „[…] including the reform of the public administration 

and of the private sector social security system, aiming at tackling the deep-rooted 

structural problems that have ridden the economy for several years.“ (Rat der Euro-

päischen Union 2005c: 5) Verstärkt wurde der Reformdruck durch eine Aktualisie-

rung des Ageing Reports im Frühjahr 2006, der für Portugal „the largest challenges 

on pension expenditure in the EU“ voraussagte (Europäische Kommission 2006b: 

72). In der parlamentarischen Auseinandersetzung finden sich zwar keine Referen-

zen zu diesem anhaltend hohen europäischen Konsolidierungsdruck, doch scheint 

die Wertung schlüssig, dass diese Reform „[…] were clearly the result of the influ-

ence of European institutions and their diagnoses and recommendations, within a 

context of increasing intrusion in public policies designed to transform pension sys-

tems into one adjustment variable for European economies with difficulties, as was 

clearly the case of Portugal.” (Rodrigues/Santos/Teles 2016: 18; ähnlich: Murteira 

2013) Ähnlich sehen es auch Murteira (2013) und Hinrichs (2015): “In the wake of 

an Excessive Deficit Procedure, Portugal negotiated a pension reform package with 

social partners in 2007.” (Hinrichs 2015: 19) Kritischer fällt die Bewertung der Ge-

sprächspartner aus. Zwar erkennen diese an, dass die europäische Haushaltsüber-

wachung den Rahmen für nationale Politiken setzt, insbesondere bei derart ausga-

benlastigen Politikfeldern wie der Rentenpolitik. Als Hauptgrund für die Reformen 

2005 und 2007 sehen sie aber innerstaatliche Gründe und eine allgemeine “political 

awareness that the pension system was not sustainable in the long run.” (Interview 

#5; ähnlich: #9; #22) Gerade dieses Bewusstsein wurde aber sicherlich durch die 

europäische Ebene entscheidend gefördert: “The serious financial imbalance of the 

Portuguese public pension systems by the mid 2000’s decade was in fact revealed 

by several studies and the European Commission classified Portugal as a high risk 

country in terms of the sustainability of public finances (DGECFIN 2006).“ 

(Cunha/Paulo/Pereira/Reis 2009: 9) Die Koordinierungsmethode wiederum hatte of-

fenkundig keinen Einfluss, wie auch die Gesprächspartner übereinstimmend bestä-

tigen (vgl. Interviews #2; #5; #9; #22). In den politischen Prozessen der hier unter-

suchten Reformen finden sich keine Hinweise auf die OMK/R und deren inhaltliche 
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Ziele der Modernisierung des Rentensystems und der Angemessenheit der Renten-

leistungen. Einzige Ausnahme ist die Einführung einer bedarfsgeprüften Sonderzu-

lage für bedürftige Rentner im Jahr 2005, die retrospektiv von der Regierung als in 

Einklang mit der Koordinierungsmethode dargestellt wird. Ob diese allerdings einen 

Einfluss auf die Reform hatte, bleibt ungewiss: Die Gesprächspartner verneinen ei-

nen solchen Zusammengang übereinstimmend (vgl. Interviews #2; #5; #9; #22). 

Ähnlich offen bleibt die Bewertung eines europäischen Einflusses auf die im Jahr 

1999 erfolgte Flexibilisierung des Renteneintrittsalters. Zwar begründet die Regie-

rung diese Maßnahme selbst mit einer entsprechenden Empfehlung des Minister-

rates, die allerdings schon im Jahr 1982 erlassen wurde. Auslöser für die Reform 

war deshalb sicherlich die Weißbuchkommission, die im Jahr 1998 eine solche 

Empfehlung ausgesprochen hatte. 

Tabelle 24: Zusammenfassung Download-Europäisierung in Portugal 

Reform Kongruent zu 
EU-Zielen und 
Vorgaben? 

Referenzen im 
parl. Prozess? 

Einfluss mittels 
welchen Kanals er-
kennbar? 

Ausmaß Eu-
ropäisie-
rung 

Dekret 9/99 Ja Vorhanden 
Geringer Einfluss 
Empfehlung Rat 

Absorption 

Rahmenge-
setze 2000 
und 2002 

Ungewiss Nein Kein Einfluss - 

Solidarzu-
schlag 2005 

Ja Nein Unklar, ob OMK/R Absorption 

Reform 
CGA 2005 

Ja Nein 
Mittelbar durch 
Haushaltsdruck 

Transforma-
tion 

Rahmenge-
setz 2007 

Ja Nein 
Mittelbar durch 
Haushaltsdruck 

Transforma-
tion 

Krisenmaß-
nahmen 

Ja Ja 
Unmittelbar durch 
Rettungspaket 

Absorption 

Aussetzen 
Vorruhe-
stand 

Ja Ja 
Mittelbar durch 
Haushaltsdruck 

Absorption 

Reform 
Nachhaltig-
keitsfaktor 

Ja Ja 
Mittelbar durch 
Haushaltsdruck 

Transforma-
tion 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 

Jenseits des konkreten, auf einzelne Reformmaßnahmen bezogenen Austauschs 

mit den europäischen Institutionen fallen die portugiesischen Upload-Bemühungen 

in der Alterssicherungspolitik insgesamt betrachtet zurückhaltend aus. Die Ge-

sprächspartner aus den portugiesischen Ministerien berichten, dass Portugal zwar 
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keine dezidierte und ganzheitliche Rentenstrategie verfolge, sich aber für einen brei-

teren Ansatz der europäischen Debatte einsetze, bei dem einzelne, zumeist fiskal-

politische Kennziffern nicht den einzigen Bewertungsmaßstab für ein nationales 

Rentensystem darstellen. Ähnlich wie Österreich spricht sich damit auch Portugal 

für eine faktische Gleichbehandlung der übergeordneten Ziele der finanziellen und 

sozialen Nachhaltigkeit (Angemessenheit der Leistungen) aus. Hilfreich wäre in die-

sem Sinne aus Sicht der portugiesischen Regierung auch eine Präzisierung und 

einheitliche Definition des Faktors Angemessenheit, gleichwohl unter Berücksichti-

gung der nationalen Besonderheiten und Begebenheiten. Eine Harmonisierung der 

gesetzlichen Rentensysteme lehnt das Land aber ab, während eine stärkere Ver-

gemeinschaftung und Risikoteilung auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Fiskalpoli-

tik diskutabel erscheint. Von einer solchen institutionellen Weiterentwicklung und 

fiskalpolitischen Vertiefung der Währungsunion verspricht sich die Regierung neben 

der erhofften Stabilisierung der nationalen Volkswirtschaften und des Währungs-

raums auch einen stärkeren Konvergenzprozess zwischen den Mitgliedstaaten, der 

die sozialen Unterschiede verringern soll (vgl. Portugiesische Regierung 2016: 1). 

Insgesamt schwankt die langfristige Upload-Strategie Portugals damit in der Alters-

sicherungspolitik zwischen einem „Fence-Sitting“ und einem „Pace-Setting“, da 

zwar keine ganzheitliche Rentenstrategie verfolgt wird, gleichwohl der Versuch er-

kennbar ist, der Angemessenheit eines Rentensystem ein stärkeres Gewicht in der 

europäischen Rentendebatte zu verhelfen, was sich auch in der Forderung nach 

einer Präzisierung des Faktors Angemessenheit erkennbar ist. In der Interload-Di-

mension gibt es nach Auskunft der Gesprächspartner eine Reihe von Reformen und 

Maßnahmen in Portugal “that have been influenced by such learning processes, 

sometimes more, sometimes less.“ (Interview #5; ähnlich #28) Insbesondere die 

Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors und die Kopplung der Regelaltersgrenze 

an die Lebenserwartung werden von den befragten Experten als Reformen genannt, 

die unmittelbar auf einen „Blick über den eigenen Tellerrand“ zurückgehen und als 

das konkrete Ergebnis von Lernprozessen bezeichnet werden können. 
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5. Zusammenfassung, Einordnung und Ausblick 

Abschließend sollen in einem ersten Schritt zunächst die identifizierten Europäisie-

rungsprozesse für alle drei Teilbereiche kurz zusammengefasst werden (Kapitel 

5.1), ehe darauf aufbauend die eingangs aufgestellten Forschungsfragen und Hy-

pothesen beantwortet und mögliche Anknüpfungspunkte für die weitere Forschung 

genannt werden sollen (Kapitel 5.2). Abgeschlossen wird die vorliegende Arbeit mit 

einem politikfeldspezifischen Ausblick auf potentielle Entwicklungen über das kon-

krete Forschungsinteresse hinaus (Kapitel 5.3). 

5.1 Zusammenfassung der Europäisierungsprozesse 

Die Analyse der vier Fallstudienländer Dänemark, Österreich, Portugal und der 

Tschechischen Republik hat einige interessante Europäisierungsbefunde geliefert, 

die aber zwischen den betrachteten Mitgliedstaaten und den einzelnen Europäisie-

rungsdimensionen unterschiedlich ausfallen. Für Dänemark lässt sich faktisch kein 

rentenpolitischer Download feststellen, zumindest nicht durch die Instrumente der 

Offenen Methode der Koordinierung oder der Haushaltsüberwachung. Allenfalls die 

Reform 2006 bzw. deren Verschärfung 2011 lässt einen mittelbaren Zusammen-

hang zur europäischen Haushaltsüberwachung erkennen. Der allein bei diesem Re-

formprozess erkennbare Dialog der nationalen und supranationalen Akteure gibt 

Hinweise darauf, dass die Reform zwar ihren Ursprung auf nationaler Ebene hat, 

der Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Bindung der dänischen Krone an den 

Euro die Umsetzung der Reform aber unterstützt haben könnten, wie auch einzelne 

der befragten Experten meinen. Die übrigen im Untersuchungszeitraum umgesetz-

ten Reformen weisen deutliche Züge parteipolitischer Überlegungen auf, ohne dass 

die europäische Rentendebatte darin einbezogen wurde. Ein maßgeblicher Grund 

für diese europäische Abstinenz in der dänischen Rentenpolitik dürfte in dem fak-

tisch nicht vorhandenen haushalts- und rentenpolitischen Problemdruck liegen. Das 

dänische Alterssicherungssystem gilt trotz seiner komplexen Struktur sowohl hin-

sichtlich seiner fiskalischen als auch seiner sozialen Nachhaltigkeit als beispielge-
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bend. Die Koordinierungsmethode mit ihren primär sozialpolitischen Zielen ermög-

lichte den europäischen Akteuren entsprechend keinen Zugriff auf die dänische 

Rentenpolitik, während sie den dänischen Akteuren nach Meinung der Gesprächs-

partner selbst keinen „inhaltlichen Mehrwert“ bot und entsprechend auch nicht auf-

gegriffen wurde. Einen zweifelsohne direkten Einfluss hatte gleichwohl das europä-

ische Antidiskriminierungsrecht auf das Efterløn-System, welches nach einer euro-

parechtlichen Prüfung der Europäischen Kommission von der Regierung angepasst 

werden musste. Trotz des Dänemark zugesprochenen Vorbildcharakters fallen die 

längerfristigen Upload-Bemühungen des Landes zurückhaltend aus und folgen der 

Strategie des „Foot-dragging“. Eine eigene Rentenstrategie verfolgt Dänemark 

nicht. Vielmehr beschränkt sich das Land auf den Versuch, eine weitere Übertra-

gung von sozialpolitischen Kompetenzen auf die supranationale Ebene zu verhin-

dern. Von herausgehobener Bedeutung scheint dabei auch das Bestreben, eine 

Verfestigung der Spaltung von Euro- und Nicht-Eurostaaten zu verhindern, wie Dä-

nemarks Bemühen bei der Umsetzung der Europäischen Säule sozialer Rechte 

(ESSR) zeigt, die aus dänischer Sicht rechtlich unverbindlich, aber auch für alle 

Mitgliedstaaten gleichermaßen gültig sein soll. Überraschend gering fallen auch die 

Interload-Aktivitäten Dänemarks aus. Zwar pflegt das Land traditionell einen engen 

Austausch mit seinen nördlichen Nachbarn und koordiniert mit diesen auch weitge-

hend institutionell geregelt sozial- und beschäftigungspolitische Belange, um keine 

neuen „Grenzhindernisse“ aufzubauen. In der Regel fällt Dänemark aber die Rolle 

des passiven „Ansprechpartners“ zu, welcher von anderen europäischen Mitglied-

staaten kontaktiert und als Lernobjekt verwendet wird. Eigene Lern- und Austausch-

prozesse fallen demgegenüber gering aus und hatten bislang offenkundig keinen 

Niederschlag in einer konkreten Policy. 

Für Österreich fällt die Bewertung des rentenpolitischen Downloads ambivalent aus. 

Die Offene Methode der Koordinierung hatte scheinbar keinen Einfluss auf die ös-

terreichische Rentenpolitik. Die in der Koordinierungsmethode ausgerufenen sozi-

alpolitischen Ziele für angemessene Rentenleistungen waren nach Analyse der Re-

formprozesse kein Gegenstand in der parlamentarischen Auseinandersetzung. 

Auch die Regierung begründete ihre Reformen nicht mit Verweis auf die Koordinie-

rungsmethode, weshalb die auch von den Gesprächspartnern geäußerte zurück-

haltende Bewertung des Einflusses der Koordinierungsmethode gerechtfertigt er-
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scheint. Mehrdeutig fällt hingegen die Bewertung der makroökonomischen Instru-

mente aus. In der ersten Hälfte der Untersuchungsperiode hat die Mitte-Rechts-

Regierung den europäischen Haushaltsdruck vornehmlich als Argumentationshilfe 

verwendet, um die eigene parteiideologisch motivierte Konsolidierung des Renten-

systems und der öffentlichen Haushalte voranzutreiben. Stärker scheint der euro-

päische Haushaltsdruck bereits in der zweiten Untersuchungshälfte auszufallen. 

Die von den europäischen Institutionen bereits zu Beginn der Finanz- und Wirt-

schaftskrise identifizierten kurz- wie langfristigen Finanzlücken haben den Reform-

druck zweifelsohne verschärft und das Niveau einer rein oberflächlichen Argumen-

tationshilfe überstiegen. Diese Wertung eines hohen, aber indirekten Reformdrucks 

wird auch von den Gesprächspartnern bestätigt. Einen unzweifelhaften Einfluss auf 

das österreichische Alterssicherungssystem hatte aber allein der Europäische Ge-

richtshof (EuGH), auf dessen Entscheidung hin die Regierung erst die vorzeitige 

Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit und anschließend die vorzeitige 

Alterspension bei Arbeitslosigkeit abgeschafft hat. Die längerfristigen Upload-Be-

mühungen Österreich fallen zurückhaltend aus. Eine weitere Übertragung von so-

zialpolitischen Kompetenzen wird zwar abgelehnt, doch setzt sich die Regierung 

insgesamt für eine stärkere Balance der beiden rentenpolitischen Ziele Angemes-

senheit der Leistungen und finanzielle Nachhaltigkeit des Rentensystems ein. Zu-

dem kann sich das Land eine verbindlichere und konkretere Definition des Faktors 

Angemessenheit vorstellen, weshalb die rentenpolitische Strategie zwischen einem 

„Foot-dragging“ und einem limitierten „Pace-setting“ eingeordnet werden kann. Teils 

einen weitreichenden Niederschlag haben Lern- und Austauschprozesse in der ös-

terreichischen Pensionspolitik hinterlassen. Nach Auskunft der Gesprächspartner 

wurde die mit der Reform 2004 eingeführte Kontomitteilung in wesentlichen Teilen 

den Informationsschreiben Deutschlands und Schwedens nachempfunden, wäh-

rend die Einführung des Pensionskontos das Ergebnis von Lernprozessen und ei-

nes Abgleichs entsprechender Arrangements in Dänemark und Schweden ist.  

Für Tschechien lässt sich in der Gesamtschau ein hoher rentenpolitischer Download 

erkennen. Einen unzweifelhaft deutlichen Einfluss hatte dabei der Europäische Ge-

richtshof (EuGH), auf dessen Urteil hin die Pensionsfonds-Richtlinie 2008 vollstän-

dig implementiert werden musste. Zudem löste die Entscheidung des EuGH zur 

Causa „slowakische Renten“ einen erheblichen politischen wie rechtlichen Prozess 



385 

 

aus, in dessen Verlauf die Sonderzulage von der tschechischen Regierung vollstän-

dig abgeschafft wurde. Das tschechische Verfassungsgericht wiederum hat die 

Kontroverse zu einer grundsätzlichen Neubestimmung seiner eigenen Position zum 

EuGH genutzt und bei letzterem als erstes nationales Verfassungsgericht über-

haupt einen ausbrechenden Rechtsakt festgestellt. Eher indirekt fällt die Wirkung 

der Instrumente der europäischen Haushaltsüberwachung aus, die einen erhöhten 

Reformdruck insbesondere im Vorfeld der Rentenreform 2008 aufbauen konnten 

und von den politischen Akteuren im parlamentarischen Prozess auf vielfältige 

Weise instrumentalisiert wurden. Keinen Einfluss hatte die Koordinierungsmethode, 

wie ein Abgleich des parlamentarischen Prozesses gezeigt hat und wie es auch von 

den Gesprächspartnern bestätigt wird. Jenseits der einzelnen Download-Kanäle 

insgesamt auffällig ist, dass die politischen Akteure auf beiden Seiten des politi-

schen Spektrums in den Reformprozessen wiederkehrend Bezug genommen ha-

ben auf Reformempfehlungen und Strategien der europäischen Institutionen oder 

ihre Unterstützung bzw. Ablehnung einzelner Reformmaßnahmen mit einem Ver-

weis auf das europäische Ausland begründet haben. Selbst ohne konkreten Ein-

flussversuch europäischer Akteure auf konkrete Policies hat sich die Wahrnehmung 

der tschechischen Rentenpolitik damit offenkundig schon in Ansätzen europäisiert 

und an der europäischen Dimension ausgerichtet. Die tschechischen Upload-Be-

mühungen in der Alterssicherungspolitik fallen insgesamt betrachtet zurückhaltend 

aus. Eine rentenpolitische Strategie zur aktiven Gestaltung der europäischen Ren-

tendimension verfolgt das Land nicht („Fence-Sitting“), sondern beschränkt sich al-

lenfalls im Sinne eines „Foot-draggings“ auf die punktuelle Verhinderung von weite-

ren Kompetenzübertragungen auf die supranationale Ebene, sowohl in der Sozial- 

und Rentenpolitik wie auch in der Fiskal- und Wirtschaftspolitik. Interload-Aktivitäten 

in der Form von Lern- und Austauschprozessen lassen sich zwar in einer institutio-

nellen Ausgestaltung feststellen, allerdings haben diese bislang keinen nennens-

werten konkreten Niederschlag in der Rentenpolitik gefunden. 

Für Portugal lässt sich in der Gesamtschau ein ebenfalls hoher rentenpolitischer 

Download erkennen. Klar erkennbar ist der europäische Einfluss während der Eu-

rokrise in der Form eines konditionierten Rettungspakets, als Portugal auf internati-

onale Hilfszahlungen angewiesen war und sich im Gegenzug zu teils weitreichen-

den Strukturreformen und Sparprogrammen verpflichtete. Zugleich zeigt sich an 
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diesem Hilfsprogramm deutlich der iterative Charakter von Europäisierungsprozes-

sen, wie es in der Theoriediskussion insbesondere von Saurugger (2014) einge-

bracht wurde. So war das Rentensystem zwar zu Beginn des Rettungsprogramms 

noch kein Bestandteil des Reformprogramms, rückte im weiteren Verlauf aufgrund 

eines sich weiter eintrübenden Haushaltsumfelds und aufgrund von gegenläufigen 

Interventionen des nationalen Verfassungsgerichts aber in den kurzfristigen Konso-

lidierungsfokus. Der haushaltspolitische Druck war allerdings bereits zu Beginn der 

Untersuchungsperiode hoch und wurde durch entsprechende Langfristprognosen 

und Reformempfehlungen der europäischen Institutionen maßgeblich transportiert. 

Es kann argumentiert werden, dass die weitreichenden Reformen 2005 und 2007 

nur vor dem Hintergrund dieses europäisch vermittelten Reformdrucks umgesetzt 

werden konnten. Ähnlich, in der Tendenz aber skeptischer, bewerten die befragten 

Gesprächspartner den europäischen Einfluss auf diese zwei Reformen und spre-

chen eher von einem indirekten Spardruck, der auf die portugiesische Rentenpolitik 

einwirkte. Die Koordinierungsmethode hatte jedenfalls keinen erkennbaren Einfluss 

auf die Rentenpolitik, wie der Abgleich der Reformprozesse zeigt und wie es die 

Gesprächspartner bestätigen. Die Flexibilisierung des Renteneintrittsalters 1999 

wird zwar von der Regierung explizit mit einer gleichlautenden Empfehlung des Rats 

der Europäischen Union aus dem Jahr 1982 begründet, bleibt angesichts der er-

heblichen zeitlichen Verzögerung wohl aber nur eine Argumentationshilfe. Die lang-

fristige Upload-Strategie Portugals schwankt in der Alterssicherungspolitik zwischen 

einem „Fence-Sitting“ und einem „Pace-Setting“, da zwar keine ganzheitliche Ren-

tenstrategie verfolgt wird, gleichwohl der Versuch erkennbar ist, der Angemessen-

heit der Rentensysteme zu einem stärkeren Gewicht in der europäischen Renten-

debatte zu verhelfen. Erkennbar wird dieser übergeordnete „Meta-Upload“, der 

auch bei Österreich zu finden ist, etwa durch die Forderung nach einer einheitlichen 

und verbindlichen Definition angemessener Rentenleistungen. Teils einen weitrei-

chenden Niederschlag haben Lern- und Austauschprozesse in der portugiesischen 

Rentenpolitik hinterlassen. Nach Auskunft der Gesprächspartner stellen insbeson-

dere die Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors und die Kopplung der Regelalters-

grenze an die Lebenserwartung das konkrete Ergebnis von Lernprozessen dar. 
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5.2 Beantwortung Forschungsfragen und Hypothesen 

Das vorliegende Forschungsinteresse wurde eingeleitet mit der von Eberhard Ei-

chenhofer aufgestellten These, wonach die Europäische Union „[…] bereits heute 

unmittelbar und umfassend Anteil an der Umgestaltung der Systeme sozialer Siche-

rung der Mitgliedstaaten […]“ (Eichenhofer 2007: 16) nehme und der damit erreichte 

Europäisierungsgrad sozialen Schutzes und sozialer Sicherheit deutlich höher 

liege, als dies gemeinhin gesehen und anerkannt werde. Tatsächlich kann nach 

Auswertung der nationalen Reformpresse Dänemarks, Österreichs, Portugals und 

der Tschechischen Republik in den Jahren 1999 bis 2015 diese These für die Ren-

tenpolitik zumindest in Ansätzen bestätigt werden: „Die vertraglichen Regelungen 

spiegeln nicht mehr die tatsächliche Politik wider.“ (Interview #13)  

Forschungsleitend war hierbei zunächst die Frage, wie groß der konkrete rentenpo-

litische Download ausfällt, und ob solche Einflussversuche der Europäischen Union 

jenseits von rechtlichen Interventionen nur dann auftreten, wenn sich ein Mitglied-

staat in einer akuten Krise befindet. Der bisherige Forschungsstand stellt eine sol-

che Abhängigkeit auf, wobei unter Krise insbesondere akute wirtschaftliche und 

haushaltspolitische Notlagen verstanden werden. Abgeleitet aus der Debatte zu be-

sonderen Handlungsbedingungen kleinerer Mitgliedstaaten wurde aber eine gegen-

läufige Hypothese aufgestellt, die eine solche Verknüpfung von Krise und Europäi-

sierung für kleine Länder aufgrund ihrer besonderen Handlungsbedingungen in 

Frage stellt: 

Download-Hypothese 1: Weicht das nationale Alterssicherungssystem gänzlich 

oder in Teilen von den auf europäischer Ebene getroffe-

nen Vorgaben und Vorstellungen ab, werden bei europä-

ischen Small States auch außerhalb eines akuten Kri-

senmoments Downloadprozesse feststellbar sein. 

Die vertiefte Betrachtung der vier Fallstudienländer liefert allerdings keine evidenz-

basierten Hinweise, dass die mit dem Faktor „Größe“ assoziierten politischen Un-

gleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten unmittelbar dazu führen, dass kleinere 

Länder bereits außerhalb akuter wirtschaftlicher und finanzieller Problemlagen ei-

nem erhöhten europäischen Haushaltsdruck unterliegen. Alle Reformen, denen ein 

rentenpolitischer Download zumindest in Ansätzen unterstellt werden kann, wurden 

in einem wirtschafts- und haushaltspolitisch gereizten Umfeld umgesetzt. In diesem 
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Sinne meint ein Gesprächspartner: „Size may be relevant in other European set-

tings, but not in pension policy. The state of the economy is more important here.“ 

(Interview #6) Allerdings kritisieren einzelne Gesprächspartnern, dass kleinere Mit-

gliedstaaten im europäischen Politikprozess durchaus einer Benachteiligung aus-

gesetzt seien, diese (bislang) aber nur mittelbar auf die konkrete europäische Ren-

tenpolitik durchschlage. Ein Gesprächspartner berichtet etwa davon, dass kleine 

Länder bereits in der Phase des Agenda-Settings und der Politikformulierung auf-

grund nur begrenzter zur Verfügung stehender materieller wie personeller Ressour-

cen oftmals nicht den notwendigen fachlichen Input generieren könnten, um den 

europäischen Akteuren in den relevanten europäischen Gremien argumentativ ent-

gegenzutreten. Offenkundig sei diese Benachteiligung nach Auskunft des Ge-

sprächspartners etwa in der Ageing Working Group, die mit ihrem Ageing Report 

die europäische Rentendebatte maßgeblich mitbestimmt: „[…] smaller states do not 

have the capacity and the expertise to argue against the Commission and Eurostat, 

to provide different figures and to foresee possible political implications.” (Interview 

#1) Andere Gesprächspartner berichten zudem davon, dass die Europäische Kom-

mission in Ausschusssitzungen und Peer-Review-Seminaren gegenüber kleineren 

Ländern mitunter „strenger“ und „penibler“ auftrete als gegenüber größeren Län-

dern: „We certainly have the impression that the European Commission is tougher 

on us than on larger states. Sometimes they demand more information from us or 

they ask questions that go beyond what is clearly necessary. We do wonder if this 

could happen with Germany.” (Interview #29) Die in der Small States-Debatte oft-

mals vornehmlich aus institutionellen Überlegungen abgeleitete Vorstellung, nach 

der „the Commission is a small state’s ‚best friend‘“ (Bunse/Magnette/Nicolaïdis 

2006: 6), erscheint vor diesem Hintergrund also fragwürdig. Aber auch was den 

Zugang zur Europäischen Kommission als dem zentralen Akteur auf europäischer 

Ebene angeht, berichten einzelne Gesprächspartner davon, dass in der politischen 

Praxis große Mitgliedsländer leichter Gehör fänden (Interviews #23; #30). Evident 

ist der Größenunterschied in der Phase der Politikentscheidung durch das geringere 

Abstimmungsgewicht kleinerer Mitgliedstaaten: „Voting-power is a good indicator 

for that“ (Interview #4). Mangels direkter politischer Zugriffsrechte ist das Politikfeld 

Rente allerdings bestimmt von einer rechtlich weitgehend unverbindlichen Koordi-

nierung, insbesondere in Form der Koordinierungsmethode Rente (OMK/R), sowie 

mit Abstrichen bei den Instrumenten der makroökonomischen Steuerung. Trotzdem 
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sehen einzelne Gesprächspartner auch in dieser Phase kleine Mitgliedstaaten be-

nachteiligt: “Peer-pressure on smaller states is higher than on larger states” (Inter-

view #1). Bestätigt wird diese Wertung durch einen Abgleich der Umsetzungsge-

schichte der Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts, die bei kleinen Mit-

gliedstaaten teils deutlich besser ausfällt als bei großen Mitgliedstaaten. Die in der 

wissenschaftlichen Debatte vorgebrachten Erklärungsansätze, warum die europäi-

sche Haushaltsüberwachung eine tendenziell disziplinierendere Wirkung auf kleine 

Mitgliedstaaten hat als auf große Mitgliedstaaten, konzentrieren sich dabei in der 

Regel auf ökonomische oder politische Variablen. 

Ein zweiter Komplex dieser Arbeit fragte nach der Relevanz der einzelnen europäi-

schen Wirkkanäle in der Download-Dimension. Aufbauend auf den bisherigen For-

schungsstand und nach Analyse der institutionellen und rechtlichen Ausgestaltung 

der europäischen Rentendimension wurde die Erwartung formuliert, dass in erster 

Linie rechtliche Interventionen und die Instrumente der makroökonomischen Steu-

erung einen europäischen Zugriff auf die nationale Rentenpolitik erlauben. 

Download-Hypothese 2:  Einflüsse der europäischen Ebene werden vornehmlich 

mittels rechtlicher oder haushaltspolitischer Instrumente 

erfolgen. Die Offene Methode der Koordinierung 

(OMK/R) mit ihren primär sozialpolitischen Zielen spielt 

keine Rolle. 

Diese Annahme kann bestätigt werden. In keinem der untersuchten vier Fallstudien-

länder hatte die Koordinierungsmethode einen signifikanten Einfluss auf die natio-

nale Rentenpolitik. Bemerkenswert ist hierbei allerdings der Befund, dass auch in 

Ländern wie Dänemark und Portugal, die anfänglich durchaus kritische Anmerkun-

gen zur Angemessenheit ihrer Rentenleistungen von Seiten der europäischen Insti-

tutionen erhalten haben, die Koordinierungsmethode mit ihren sozialpolitischen Zie-

len den europäischen Akteuren keinen Zugriff auf die nationale Rentendebatte er-

laubte. In allen vier Ländern ist die Koordinierungsmethode faktisch nicht präsent in 

der politischen Auseinandersetzung. Als zentraler Grund hierfür wird von allen Ge-

sprächspartnern die Ausgestaltung als rechtlich unverbindliches und sanktionsloses 

„soft-law“-Instrument angeführt (exemplarisch Interviews #1; #12; #24). Ein Ge-

sprächspartner merkt zudem an, dass die Koordinierungsmethode mit ihrer Fokus-

sierung auf angemessene Leistungen keinen „Mehrwert“ für die politische Diskus-

sion auf nationaler Ebene bereitstellen würde (Interview #6). Ergänzt werden kann 
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zumindest für die zweite Untersuchungshälfte, dass die Koordinierungsmethode 

von den europäischen Akteuren (Europäische Kommission und Rat der Europäi-

schen Union) nicht mehr aktiv als hierarchisches Instrument verwendet wurde, und 

die Koordinierungsmethode damit allenfalls noch als horizontales Lerninstrument 

eine Rolle spielen konnte (s. Interload unten). Einen deutlich größeren Einfluss wird 

demgegenüber den Instrumenten der makroökonomischen Steuerung und dabei 

insbesondere dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zugesprochen: „Die Instrumente 

der europäischen Haushaltsüberwachung haben einen ganz anderen Zug als die 

OMK, das ist klar.“ (Interview #3) Tatsächlich finden sich auch in der Analyse der 

Reformprozesse in den hier untersuchten vier Fallstudienländern einzelne deutliche 

Hinweise auf eine (zumindest) mittelbare Beeinflussung durch den Stabilitäts- und 

Wachstumspakt. Begründen lässt sich dies kontrastierend zur Koordinierungsme-

thode mit der primärrechtlichen Stellung, die dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 

und dessen haushaltspolitischen Zielvorgaben eine stärkere politische Gewichtung 

und Legitimität verleihen. Zudem können die Haushaltsvorgaben in letzter Instanz 

sanktionsbewährt durchgesetzt werden, wenngleich ein solcher „harter“ hierarchi-

scher Eingriff bislang noch nicht vollzogen wurde. Einen direkten und teils folgen-

reichen Einfluss konnten jedenfalls die Europäische Kommission und der Europäi-

sche Gerichtshof (EuGH) über rechtliche Interventionen auf die Rentensysteme der 

Fallstudienländer ausüben. Einschlägig waren hierbei in erster Linie die aus dem 

gemeinsamen Binnenmarkt abgeleiteten Grundfreiheiten und das mittlerweile um-

fassende und weitreichende Antidiskriminierungsrecht. Die in den Fallstudien be-

obachtbaren Europäisierungsprozesse fußten dabei nicht immer auf einem direkten 

hierarchischen Impuls, ausgehend etwa von einem entsprechenden Urteil des 

EuGH, sondern zeigten sich beispielsweise in Österreich auch in der Form einer 

antizipierten Reaktion. In der Gesamtschau zeigt der rentenpolitische Download je-

denfalls eine ähnliche Schlagseite zugunsten finanz- und haushaltspolitischer Er-

wägungen und Handlungsrestriktionen, wie es dem europäischen Integrationspro-

jekt von Kritikern insgesamt unterstellt wird. 

Das Auftreten von Download-Europäisierungsprozessen, aber auch deren be-

obachtbare Varianz zwischen den Fallstudienländern, können schlüssig mit den 

etablierten Ansätzen der Europäisierungs- und Policy-Forschung erklärt werden. 

Insbesondere der Goodness-of-fit-Ansatz kann das Auftreten von Einflussversu-
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chen in der Download-Dimension sinnvoll aufzeigen, wenngleich das in der Renten-

politik vorgegebene Politikmodell auf europäischer Ebene in weiten Teilen unbe-

stimmt ausfällt und damit einen gewissen politischen Interpretations- und Ausweich-

spielraum für alle Akteure bietet. So lässt sich exempli causa das faktische Ausblei-

ben eines rentenpolitischen Drucks auf Dänemark angesichts der hohen Kompati-

bilität des nationalen Rentensystems mit den europäischen Zielvorgaben Angemes-

senheit und Nachhaltigkeit ebenso plausibel erklären wie der hohe haushaltspoliti-

sche Anpassungsdruck auf Portugal bereits in der ersten Untersuchungshälfte: „De-

spite the fact that the new reforms adopted have in many aspects strengthened 

more than changed the intrinsic logic of the Portuguese model […], the EU played 

a key role in setting the national political agenda in this area and giving a broader 

political legitimacy to government reforms. For example, the Maastricht criteria and 

the need to comply with the EMU operating rules have not only introduced significant 

changes in the pension system, but also facilitated the adoption of restrictive rules 

such as EMU membership and respect for the Stability and Growth Pact was con-

sidered crucial for all relevant national stakeholders.“ (Interview #28) Gleichzeitig 

zeigen sich beispielhaft anhand der als Verfassungsgesetz festgeschriebenen un-

terschiedlichen Altersgrenzen für Männer und Frauen in Österreich die Umset-

zungs- und Anpassungsschwierigkeiten bei einem Misfit, der auf einem grundlegen-

den politischen Gegensatz zwischen nationaler und europäischer Ebene beruht. Die 

sich aus der primärrechtlichen Ausgestaltung des Politikfelds ergebende Dominanz 

von Koordinierungsformen und die sich daraus ebenfalls ableitende Ambivalenz der 

europäischen Rentendimension, die von einem Gesprächspartner (vorschnell) mit 

„there is no EU-pension policy“ (Interview #26) zusammengefasst wird, bestätigt 

abschließend auch die von De la Porte/Pochet (2012) aufgestellte Forderung einer 

stärkeren Verzahnung der Europäisierungs- und Policy-Forschung, um die Varianz 

an Europäisierungsprozessen auf nationaler Ebene sinnvoll erklären zu können: „By 

considering policy coordination broadly within the process of domestic reform, the 

scholarship on Europeanisation and comparative welfare state reform should come 

closer together and not move further apart.“ (De la Porte/Pochet 2012: 345). 

Neben dem Umfang und der Ausgestaltung eines potentiellen rentenpolitischen 

Downloads war diese Arbeit auch an der umgekehrten Beeinflussung der suprana-

tionalen Ebene durch die Mitgliedstaaten interessiert. Theoretisch leitet sich die 
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Frage nach der Upload-Dimension aus dem konzeptionellen Verständnis von Euro-

päisierung als zirkulären Prozess ab. Relevanz erfährt die Upload-Dimension zu-

dem durch die in der Small States-Debatte postulierte Behauptung von „structural 

disadvantages in uploading national policies to the EU-level“ (Panke 2010: 18) für 

kleinere Länder. Von herausgehobenem Forschungsinteresse war dabei in erster 

Linie die Frage nach der inhaltlichen Stoßrichtung eines solchen Einflussversuchs 

der Fallstudienländer auf europäischer Ebene: 

Upload-Hypothese: Kurzfristig werden die Upload-Bemühungen eines Small 

States auf das Moderieren oder Begrenzen des europä-

ischen Einflusses in konkreten Einzelfällen gerichtet 

sein, langfristig in der Verhinderung einer weiteren Kom-

petenzübertragung auf die europäische Ebene liegen. 

Diese Annahme kann in einer engen Auslegung bestätigt werden. In den wenigen 

Fällen, in denen ein erkennbarer Dialog zwischen den nationalen und supranatio-

nalen Akteuren stattfand, konzentrierten sich die nationalen Regierungen auf eine 

Begrenzung des europäischen Einflusses, insbesondere durch die Konkretisierung 

von geplanten Reforminhalten oder durch das Bereitstellen von weitergehenden In-

formationen und Erklärungen (Upload-eng). In diesem Sinne beschreibt ein Ge-

sprächspartner die Upload-Bemühungen seines Landes als den allgemeinen Ver-

such „[…] to influence the general picture about our country and our pension system. 

To this end, we provide facts, data and information to clarify matters and to prevent 

any negative repercussions and developments. But this is more a damage control 

than a pro-active influence.” (Interview #26) Die weitergehenden langfristigen Up-

load-Bemühungen differieren zwar im Detail, übergeordnet sprechen sich aber alle 

vier Fallstudienländer gegen eine weitere Übertragung von Kompetenzen in der So-

zial- und Rentenpolitik aus. Allenfalls Portugal spricht sich in einzelnen Punkten für 

eine stärkere Gewichtung der europäischen Rentendimension aus. Deutlicher fallen 

aber schon die Unterschiede bei der Frage einer möglichen Weiterentwicklung der 

Eurozone in Richtung Fiskalunion aus, was langfristig Rückwirkungen auch für die 

nationale Sozial- und Alterssicherungspolitik haben könnte (s. auch Kapitel 5.3). 

Hier ist es wiederum allein Portugal, welches eine dezidiert befürwortende Position 

einnimmt, während Österreich zurückhaltender argumentiert und Dänemark und 

Tschechien eine solche Weiterentwicklung kategorisch ablehnen. Die Frage nach 

festen Gruppen und Koalitionen bei Versuchen der mittelfristigen Beeinflussung 
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(Upload-weit) liefert keine generalisierbaren Erkenntnisse: Ähnlich wie in der Inter-

load-Dimension (s. u.) folgen die Abstimmungen und Kooperation in der Upload-

Dimension keinem festen und wiederkehrenden Muster, sondern erfolgen zumeist 

themenspezifisch den unterschiedlichen Interessenlagen. 

Weniger noch als mit der Upload-Dimension beschäftigt sich die Forschung bislang 

mit der Interload-Dimension. Dies gilt im Besonderen auch für das Politikfeld Alters-

sicherung, weshalb die Arbeit auch der Frage nachging, ob sich in der Rentenpolitik 

der vier Fallstudienländer Lern- und Austauschprozesse mit anderen Mitgliedstaa-

ten (außerhalb bestehender EU-Strukturen) feststellen lassen, wie diese Interload-

Prozesse von den beteiligten Akteuren begründet werden, und welche Muster sich 

hierbei zeigen. Ausgehend von ressourcenbasierten Überlegungen wurde die Ver-

mutung aufgestellt, dass kleinere Länder insbesondere mit auf dem Gebiet der Ren-

tenpolitik anerkannten Benchmark-Settern einen intensiven Austausch pflegen. 

Interload-Hypothese 1:  Kleine Mitgliedstaaten werden auch außerhalb des insti-

tutionalisierten europäischen Rahmens Konsultations- 

und Austauschprozesse mit anderen EU-Mitgliedstaaten 

etablieren, wenn sie nur über eingeschränkte finanzielle, 

ministerielle und/oder fachliche Ressourcen verfügen 

und in diesem Politikfeld Defizite feststellen. 

Diese Vermutung lässt sich allerdings nur in Teilen bestätigen. Tatsächlich sind 

Lern- und Austauschprozesse in einzelnen der hier untersuchten kleinen Mitglied-

staaten umfangreich beobachtbar und haben partiell bereits einen konkreten und 

weitreichenden Niederschlag in den jeweiligen Rentensystemen hinterlassen, so 

etwa in Portugal und Österreich. Die in der Hypothese genannte Bedingung scheint 

hierfür aber keine Gültigkeit zu besitzen. Vielmehr berichten alle Gesprächspartner 

davon, dass sie einen solchen Blick über den eigenen Tellerrand als selbstverständ-

lich erachten: „Why should we not benefit from the experiences of others?“ (Inter-

view #5). Dies steht im deutlichen Kontrast zu den Erkenntnissen von Varwick/Ei-

chenhofer/Windwehr/Wäschle (2016: 262-264), die bei den von ihnen untersuchten 

(großen) Mitgliedstaaten nur vereinzelt Kooperations- und Austauschformate sowie 

Lernprozesse identifizierten konnten, die überdies nur bei paradigmatischen Refor-

men oder in wirtschaftlichen Krisenzeiten auftraten. Bei den hier untersuchten klei-

nen Mitgliedstaaten scheint demgegenüber eine grundlegende Lernkultur veran-
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kert, dank der unkompliziert einzelne Arrangements und Details in Gänze übernom-

men oder für die eigenen Zwecke modifiziert werden: „The size of a country does 

not impact the need to learn. I think it is the normal thing to do.“ (Interview #18; 

Hervorhebung durch Autor) Einzelne Gesprächspartner geben aber zu bedenken, 

dass solche Lern- und Übernahmeprozesse aufgrund der jeweiligen komplexen na-

tionalen Strukturen und Eigenheiten zumeist nicht gelingen (könnten): „In my opin-

ion it is impossible to learn from other member states.“ (Interview #11) Grundsätzlich 

kann aber angenommen werden, dass die Europäische Union die Hürden für solche 

Interload-Aktivitäten zumindest auf der Angebotsseite erleichtert hat und kleine Län-

der diese Angebotserweiterung stärker nutzen als größere Länder: „Knowledge tra-

vels faster because of the European Union.“ (Interview #12; ähnlich: #8) 

Interload-Hypothese 2: Sucht ein kleiner Mitgliedstaat die Kooperation/den Aus-

tausch mit anderen Mitgliedstaaten, wird er sich an (ver-

meintliche) Benchmark-Setter wenden, die bereits eine 

hohe Kompatibilität mit den europäischen Zielvorgaben 

aufweisen. 

Zwar werden von den Gesprächspartnern regelmäßig wiederkehrend einzelne Mit-

gliedstaaten als Vorbilder genannt (insbesondere Dänemark und Schweden), aller-

dings scheinen sich die konkreten Lern- und Austauschprozesse im Einzelfall nicht 

an solchen (vermeintlichen) Benchmark-Settern auszurichten. Vielmehr nennen die 

Gesprächspartner vielfältige andere, sich teils auch widersprechende Muster und 

Gruppenbildungen, die eine Systematisierung nicht zulassen: Während einzelne 

Experten eine gewisse Systemähnlichkeit als Voraussetzung nennen, führen an-

dere Gesprächspartner regionale und kulturelle Faktoren an.  

5.2.1 Offene Forschungsfragen und Anknüpfungspunkte 

Die vorliegende Arbeit hatte eine spezifische Fragestellung und konnte die vielfälti-

gen und komplexen Eigenheiten der Europäisierungsforschung und der Small Sta-

tes-Debatte ebenso wenig in ihrer Gänze berücksichtigen wie in thematischer Hin-

sicht die gesamte Breite der europäischen Rentendimension. Als ausgewählte An-

knüpfungspunkte für die weitere Forschung sollen deshalb genannt werden: 

1. Bestätigen sich die empirischen Befunde und die davon abgeleiteten gene-

ralisierten Aussagen, wenn das Forschungsdesign auf die hier nicht unter-

suchten weiteren 15 kleinen Mitgliedstaaten ausgeweitet wird? 
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2. Welche Konsequenzen für Europäisierungsprozesse und die besonderen 

Handlungsbedingungen kleiner Mitgliedstaaten hat es, wenn das konkrete 

Forschungsinteresse thematisch den Bereich der zweiten Säule in den Fokus 

nimmt und damit einen Politikbereich berücksichtigt, der eine enge Verbin-

dung zum europäischen Binnenmarkt hat und weitaus stärker vergemein-

schaftet ist als die gesetzlichen Rentensysteme? 

3. Bestätigen sich die hier für das abgeschlossene Untersystem Rentenpolitik 

gewonnenen Erkenntnisse in anderen sozialpolitischen Handlungsfeldern 

(Beschäftigung, Familie, Gesundheit) mit ihren ganz eigenen politikfeldspe-

zifischen Problemlagen, Interessenkonstellationen und europäischen Zu-

griffsrechten?13 Und wie gestaltet sich dies wiederum unter Berücksichtig der 

speziellen Handlungsbedingungen für kleine Mitgliedstaaten? 

5.3 Konsequenzen und mögliche Entwicklungsszenarien 

Die Europäische Union sieht sich im Nachgang der Eurokrise und des britischen 

Austrittsvotums mit einer grundlegenden Diskussion konfrontiert, in welche Rich-

tung sich das europäische Integrationsprojekt künftig entwickeln soll. Sinnbildlich 

hierfür steht das von der Europäischen Kommission im März 2017 vorgelegte Weiß-

buch zur Zukunft der Europäischen Union, in welchem mögliche Integrations-, erst-

mals aber auch Desintegrationsszenarien skizziert werden (vgl. Europäische Kom-

mission 2017). Gewichtiger Diskussionsgegenstand ist auch die wiederkehrende 

Frage, in welchem Maße die Europäische Union künftig sozialpolitisch tätig werden 

kann – und muss. Von sozialpolitischen Akteuren wird regelmäßig der Vorwurf er-

neuert, die Sozialpolitik der Europäischen Union beschränke sich noch immer auf 

„Nischen- und Symbolpolitiken“ (Lamping 2008: 118), ungeachtet des eigentlich „in 

den Verträgen durchaus enthaltenen Potenzials des sozialen Acquis“ (Hacker 2018: 

47). Wenn aber das „viel beschworene europäische Gesellschaftsmodell […] auf 

dem inneren Zusammenhang von Sozialstaat und Demokratie“ (Habermas 2014: 

86) beruhe, sei diese selbstgewählte Zurückhaltung fragwürdig, insbesondere dann, 

wenn die einzelnen Sozialschutzniveaus der Mitgliedstaaten noch immer erheblich 

divergierten (vgl. Becker 2015: 27). Zudem habe spätestens die Eurokrise einen 

„insgesamt erhöhte[n] sozial- und arbeitspolitische[n] Steuerungsbedarf“ (Platzer 

                                            

13 Einen vertieften Einblick und Vergleich von Europäisierungsprozessen in unterschiedlichen sozi-
alpolitischer Handlungsfeldern und unter besonderer Berücksichtigung der „Eurokrise“ findet sich bei 
Windwehr (im Erscheinen), die Schweden, Deutschland, Großbritannien, Polen und Italien in den 
Blick nimmt. 
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2015: 38) offenbart. Allerdings werde die Eurokrise von den handelnden politischen 

Akteuren bislang noch immer überwiegend „eindimensional auf das Problem der 

Staatsverschuldung“ (Bofinger 2012: 80) reduziert. Die daraus abgeleitete ver-

stärkte Koordinierung der nationalen Haushaltspolitiken und die einseitige Konzent-

ration auf „harsh austerity measures“ (Busch/Hermann/Hinrichs/Schulten 2013) hät-

ten aber „[…] destructive consequences for the internal stability of the eurozone.“ 

(Nida-Rümelin et al. 2013: 4). Aus soziologischer und integrationspolitischer Per-

spektive beklagen exemplarisch Von Alemann et al. (2015: 358), dass das Ver-

trauen in das europäische Integrationsprojekt und in die Solidarität Europas erschüt-

tert werde, „[…] wenn extreme Sparmaßnahmen der sozialen Absicherung den Bo-

den entziehen und Menschen in größte soziale Unsicherheiten und Schwierigkeiten 

bringen.“ Aus politikökonomischer Perspektive wiederum wird eingeworfen, dass 

„[b]ecause the EU is captive to the faulty design of the Maastricht Treaty and a false 

diagnosis of the crisis the euro crisis has got worse and worse since it began in 

2010.” (Busch/Hermann/Hinrichs/Schulten 2013: 5). Dahinter verbirgt sich das key-

nesianische Argument, dass eine antizyklische Fiskalpolitik und eine stärkere Har-

monisierung und Vergemeinschaftung der Wirtschafts- und Fiskalpolitiken den wirt-

schaftlichen Einbruch verkürzt und in seiner Tiefe abgemildert hätte: „First, a mon-

etary union requires systemic support for the member states, in the form of a fiscal 

stabilisation capacity. Second (but related), there is a limit to the diversity of national 

social systems that can be accommodated in a monetary union […].“ (Vandenbrou-

cke 2017: 7f.) Nicht allein von sozialpolitischen Akteuren wird deshalb die Forderung 

erhoben, die sozialpolitische Dimension der Europäischen Union substanziell zu 

stärken. Die eingebrachten Vorschläge haben dabei entweder einen dezidiert sozi-

alpolitischen Charakter, wie etwa die Forderung nach der Festlegung von Bandbrei-

ten für Sozialleistungsquoten (sog. „Korridormodell“; vgl. Busch 2011) oder wie die 

Forderung nach einer „sozialen Fortschritts-Klausel“ in den europäischen Verträ-

gen, die festschreiben soll, „dass die sozialen Grundrechte Vorrang vor den wirt-

schaftlichen Grundfreiheiten im Binnenmarkt haben.“ (Leinen, in: Scharpf/Leinen 

2009: 7; vgl. zudem Becker 2015: 26) Oder die Vorschläge sind Teil des übergeord-

neten Bestrebens, die Währungsunion in Richtung einer Fiskalunion umzubauen, 

mit deren Hilfe makroökonomische Schocks künftig absorbiert und die betroffenen 

Länder wie auch die Eurozone insgesamt (auch sozialpolitisch) langfristig stabilisiert 
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werden sollen. Kritiker halten dem entgegen, dass die Heterogenität der Mitglied-

staaten, sowohl hinsichtlich ihres verfolgten Sozialmodells als auch hinsichtlich ihrer 

volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, eine weitergehende Integration nicht 

zulasse und diese politisch auch nicht durchsetzbar sei: „Und natürlich stimmt es, 

dass es in Europa gemeinsame Traditionen und Werte gibt. Aber die europäischen 

Staaten haben ihre Sozialpolitik national entwickelt und dabei ganz unterschiedliche 

Strukturen und Niveaus durchgesetzt.“ (Scharpf, in: Scharpf/Leinen 2009: 6). Der 

Forderung nach einer Fiskalunion wird mit dem Argument widersprochen, dass den 

Mitgliedstaaten bereits die nötigen Instrumente auf nationaler Ebene zur Verfügung 

stünden, um auf die makroökonomischen Schocks angemessen zu reagieren. Zu-

dem wird befürchtet, dass es zu bedeutenden Fehlanreizen und in der Folge zu 

dauerhaften Transfers zwischen den Mitgliedstaaten komme, wenn auf europäi-

scher Ebene Versicherungsmechanismen etabliert werden sollten (vgl. Sachver-

ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2018: 213-

217). Dem oftmals erhobenen Vorwurf der mangelnden Solidarität begegnen 

Gerhards/Lengfeld (2013) mit einem Verweis auf die in der Eurokrise gewährten 

Hilfskredite und den mittlerweile dauerhaft institutionalisierten Europäischen Stabi-

litätsmechanismus (ESM): „Die finanzielle Größenordnung der Hilfsmaßnahmen ist 

dabei ganz außergewöhnlich. So viel – gleichsam erzwungene – inter-nationale So-

lidarität ist ein historisches Novum. Umverteilung in einem solchen Ausmaß kennen 

wir nur als Solidarität innerhalb von Nationalstaaten.“ (Gerhards/Lengfeld 2013: 10).  

In welche Richtung sich die Europäische Union in den kommenden Jahren entwi-

ckeln wird und welche Auswirkungen dies auf die europäische Sozial- und Alterssi-

cherungspolitik haben könnte, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt (noch) nicht seriös 

abzuschätzen. Dies ist auch die einhellige Meinung der Gesprächspartner. Offen 

bleibt etwa, welche politische Dynamik sich aus dem Austritt Großbritanniens ergibt, 

wenn der regelmäßig größte Kritiker einer stärkeren (auch sozialpolitischen) In-

tegration die Europäische Union verlässt (s. Kapitel 3.1). Damit bot Großbritannien 

als politisch mächtiger Gegenspieler zu Frankreich und Deutschland regelmäßig 

„souveränistischen Strömungen […] eine Art Rückversicherung gegen das Konzept 

einer »immer engeren Union«, aber auch gegen ein Abkoppeln der Gesamtunion 

von inneren Staatengruppen.“ (Lang 2016: 2) Tatsächlich scheint einerseits die Eu-

rozone durch das Ausscheiden Großbritanniens als (in ihren Interessen und Präfe-
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renzen vermeintlich homogene) Gruppe innerhalb der Europäischen Union unzwei-

felhaft an politischem Gewicht zu gewinnen, was die von Von Ondarza (2012) in der 

Eurokrise beobachtete weitreichende Verschiebung der politischen Gewichte in der 

Union zusätzlich verstärken dürfte. Andererseits sieht eine Reihe von Autoren lang-

fristig jene Mitgliedstaaten gestärkt, die einen Umbau der Europäischen Union in 

Richtung einer Transfer- und Sozialunion anstreben: „Dies wird als Gelegenheit ge-

sehen, nun in der Eurozone und der EU als ganzer den »großen Sprung nach vorn« 

in eine politische Union, Sozialunion oder Fiskalunion zu wagen.“ (Wohlgemuth 

2016: 15; vgl. zudem Cameron 2013; Zuleeg 2014; Oliver 2016) Die in diesem Sinne 

bereits vom französischen Präsident Emmanuel Macron in seiner „Initiative für Eu-

ropa“ (vgl. Macron 2017) vorgelegte Vision einer Fiskalunion wurde zwar von deut-

scher Seite noch nicht aufgegriffen, trifft aber schon auf erbitterten Widerstand acht 

nordeuropäischer Staaten, die sich gegen eine weitgehende Vertiefung der Wäh-

rungsunion aussprechen (vgl. Dams 2018). Angesichts der fluktuierenden politi-

schen Debatte soll deshalb auf eine kleinteilige und ausschweifende Gesamtdar-

stellung möglicher Szenarien verzichtet werden. Stattdessen scheint es angebracht, 

zunächst die Pole einer möglichen Weiterentwicklung der Europäischen Union, na-

mentlich die Konzepte einer Stabilitätsunion und einer Fiskalunion, kursorisch vor-

zustellen und im Hinblick auf ihre möglichen Rückwirkungen auf die Alterssiche-

rungspolitik der Mitgliedstaaten zu diskutieren. Zudem sollen mit der Europäischen 

Säule sozialer Rechte (ESSR) und dem europaweiten privaten Altersvorsorgepro-

dukt (PEPP) zwei Maßnahmen analysiert werden, die jüngst umgesetzt bzw. ange-

stoßen wurden und bereits mittelfristig konkrete Auswirkungen auf die nationale Al-

terssicherungspolitik vermuten lassen. 

5.3.1 Grundsatzentscheidung: Stabilitäts- oder Fiskalunion? 

Teil der breit geführten politischen wie wissenschaftlichen Grundsatzdebatte über 

den weiteren Fortgang des europäischen Integrationsprojekts ist auch die Wäh-

rungsunion, für die im Wesentlichen mit der Stabilitätsunion und der Fiskalunion 

zwei gegenläufige Konzepte diskutiert werden, die bereits bei der Konstruktion der 

Währungsunion ventiliert wurden. Für die nationale Alterssicherungspolitik ist diese 

zuweilen abstrakte Diskussion allein schon deshalb von Bedeutung, weil die gesetz-

lichen Rentensysteme trotz primärrechtlicher Beschränkungen in die Wirtschafts- 
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und Währungsunion eingebettet sind und damit nicht losgelöst von deren institutio-

neller wie politischer Ausgestaltung operieren können. Das ist auch ein zentrales 

Ergebnis dieser Arbeit. Es scheint deshalb lohnenswert, beide Pole einer möglichen 

Weiterentwicklung der Eurozone knapp vorzustellen und denkbare Rückwirkungen 

auf die nationale Alterssicherungspolitik und die in diesem Politikfeld festgestellten 

Europäisierungsprozesse aufzuzeigen.  

Stabilitätsunion 

Vertreter einer Stabilitätsunion stellen die Preis- und Währungsstabilität der Ge-

meinschaftswährung in den Vordergrund, die als notwendige Voraussetzung für 

nachhaltiges wirtschaftliches Handeln angesehen werden. Die Einrichtung des Sta-

bilitäts- und Wachstumspakts, das primärrechtliche Festschreiben einer Nichtbei-

standsklausel (Artikel 125 AEUV) und die Ausgestaltung der Europäischen Zentral-

bank (EZB) sind Ausdruck des Versuchs einer stabilitätsorientierten Ausgestaltung 

der Währungsunion, bei der zwar die Geldpolitik vergemeinschaftet, die Fiskal- und 

Wirtschaftspolitik aber in mitgliedstaatlicher Verantwortung verbleibt. Ziel ist die Be-

grenzung des öffentlichen Finanzierungsdefizits und das Vermeiden eines Regimes 

fiskalpolitischer Dominanz (s. Kapitel 3.3.2). Tatsächlich hat aber die Eurokrise in 

ihrer Ausgestaltung als Schuldenkrise offenbart, dass das intendierte Ziel einer Be-

grenzung öffentlicher Schulden zumindest in einzelnen Mitgliedstaaten nicht einge-

halten werden konnte. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt wird dabei in der wis-

senschaftlichen Wahrnehmung mehrheitlich als „zahnloser Tiger“ (Mankiw/Taylor 

2008: 943) beschrieben, der insbesondere (aber nicht ausschließlich) größere Mit-

gliedstaaten in der Vergangenheit nicht von übermäßigen Defiziten abhalten 

konnte. Zudem entfiel offenkundig die den Kapitalmärkten zugesprochene diszipli-

nierende Wirkung, wie ein Blick auf die auf einem historisch niedrigen Niveau 

konvergierten Zinssätze für Staatsanleihen zeige. Grund hierfür dürfte sein, dass 

trotz primärrechtlichen No-Bailout-Versprechens die Finanzmarktakteure die Euro-

zone von Anfang an als Haftungsgemeinschaft angesehen haben, bei der die Mit-

gliedstaaten sich im Falle von Refinanzierungsschwierigkeiten finanziell unterstüt-

zen würden. In der Tat können der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) und 

die einzelnen Rettungspakete auch in diesem Sinne interpretiert werden (vgl. Fu-

est/Heinemann/Schröder 2014). Vertreter des stabilitätspolitischen Ansatzes for-

dern deshalb die glaubwürdige Wiederherstellung der Nichtbeistandsklausel. Die 
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konkreten Vorschläge reichen dabei von der Einführung einer Ausschlussklausel 

gegen Mitgliedstaaten, die anhaltend gegen die Defizitgrenzen verstoßen oder be-

reits ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr bedienen können, bis zur Einführung 

einer freiwilligen Austrittsoption für „Staaten, die den Nutzen der Teilnahme niedri-

ger bewerten als die Vorteile“ (Dieter 2012: 6). Prominentester Reformvorschlag ist 

aber zweifelsohne die Einführung einer Insolvenzordnung für Staaten. Ein solches 

Regime würde aus Sicht der Befürworter nicht nur das Haftungsrisiko wieder auf 

nationaler Ebene verankern, sondern auch die disziplinierende Wirkung der Finanz-

märkte reaktivieren, die das individuelle Insolvenzrisiko eines Staates in der Form 

von angemessenen Risikoaufschlägen berücksichtigen würden. Zudem wird argu-

mentiert, dass ein geordnetes und im Vorfeld allen Marktteilnehmern bekanntes 

Umstrukturierungsverfahren das unkontrollierte Übergreifen der Krise auf andere 

Mitgliedstaaten verhindern könnte, wie dies in der Eurokrise noch der Fall gewesen 

ist (vgl. Dullien/Schwarzer 2010: 30-33). In ihrer Ausgestaltung wie Zielstellung un-

terscheidet sich eine Insolvenzordnung für Staaten dabei grundlegend von einem 

privatrechtlichen Insolvenzverfahren (vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Technologie 2011: 20f.). Während in letzterer der 

Schuldner unter Zwangsverwaltung gestellt und das noch vorhandene Vermögen 

zur Deckung der bestehenden Forderungen vollständig liquidiert wird, dient ein 

staatliches Insolvenzrecht zuvorderst der Umstrukturierung und Rückführung der 

staatlichen Schuldenlast auf ein langfristig wieder tragbares Niveau. Zudem operiert 

ein solches Verfahren im Spannungsfeld von staatlicher Souveränität und der Auf-

rechterhaltung staatlicher Aufgaben und Funktionen einerseits und den berechtigen 

Interessen der Gläubiger andererseits.  

Die Idee einer staatlichen Insolvenzordnung ist nicht neu. Bereits 2001 behandelte 

der Internationale Währungsfonds mit dem „Sovereign Debt Restructuring Mecha-

nism“ (SDRM) einen Vorschlag für einen globalen Schuldenumstrukturierungsme-

chanismus, der seinerzeit aber vom Exekutivdirektorium als nicht praktikabel be-

wertet und fallengelassen wurde (vgl. Berensmann/Herzberg 2007: 3). Für die Eu-

rozone gesondert existiert seit dem Beginn der Eurokrise ebenfalls eine Reihe von 

Vorschlägen für eine solche Insolvenzordnung, etwa von Paulus (2010), Fuest/Hell-

wig/Sinn/Franz (2010), Dullien/Schwarzer (2010), Berensmann (2010), Gros/Mayer 

(2010), Gerken et al. (2013), vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministe-
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rium für Wirtschaft und Technologie (2011) und vom Sachverständigenrat zur Be-

gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2015). Gemein ist allen Vor-

schlägen, dass die Gläubiger sowohl auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten 

(„Hair-Cut“), als auch einer Umstrukturierung der verbleibenden Forderungen zu-

stimmen müssen. Zudem koppeln die Vorschläge die Umstrukturierungsverfahren 

zumeist mit einem makroökonomischen Anpassungsprogramm, um überschuldeten 

Staaten einerseits im Vorfeld keinen Anreiz für eine erhöhte Schuldenaufnahme zu 

geben und um andererseits die strukturellen Schuldenursachen zu beseitigen. 

Von Kritikern einer solchen staatlichen Insolvenzordnung wird insbesondere einge-

worfen, dass überhaupt nicht klar sei, wann ein Staat „insolvent“ sei und folglich zu 

welchem Zeitpunkt eine Umstrukturierung der staatlichen Schulden nötig sei. 

Schmidt (2014) beispielsweise argumentiert, dass weniger die Höhe der Staatsver-

schuldung ausschlaggebend für die Bewertung der Solvenz eines Staates sei als 

vielmehr die Möglichkeit der Verschuldung in eigener Währung, in welchem Fall die 

nationale Notenbank als Kreditgeber letzter Instanz („lender of last resort“) die Re-

finanzierung jederzeit sicherstellen könne. Dies ist für Bofinger (2015: 44) auch der 

Grund, warum eine staatliche Insolvenzordnung die Eurozone auch weiter destabi-

lisieren, mithin kontraproduktiv wirken würde: „Die Marktteilnehmer müssten dann 

davon ausgehen, dass es grundsätzlich zu einer Umstrukturierung von Staatsanlei-

hen kommt, sobald ein Land auf den Kapitalmärkten unter Druck gerät. Somit 

könnte es schon bei kleineren Störungen zu einem Bond-run kommen, der dann 

nicht mehr zu stoppen ist.“ Lindner (2015) wiederum wirft ein, dass mit dem ge-

wünschten Anstieg der Risikoprämien der ohnehin schon schleppende wirtschaftli-

che Konvergenzprozess der Eurozone gefährdet sei, da typischerweise jene Mit-

gliedstaaten höhere Refinanzierungskosten zu tragen hätten, deren wirtschaftliches 

Niveau unter dem europäischen Durchschnitt lägen: „Sind höhere Zinsen für Staats-

anleihen zu zahlen, dann auch höhere Zinsen für Unternehmenskredite.“ 

Die (sozial-) politischen Auswirkungen einer solchen staatlichen Insolvenzordnung 

werden bislang nicht eingehender behandelt, was sicherlich auch darin begründet 

liegen mag, dass etwaige Vorschläge zwar in der (ordnungspolitisch orientierten) 

ökonomischen Fachöffentlichkeit periodisch behandelt werden, eine Umsetzung po-

litisch bislang aber weder angedacht ist noch langfristig absehbar erscheint. In den 

einschlägigen Publikationen der europäischen Institutionen zur möglichen Weiter-

entwicklung der Eurozone jedenfalls finden sich – im Gegensatz zu einer möglichen 
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Fiskalunion – keine Hinweise und Verweise auf eine solche Reformoption (vgl. Dul-

lien 2016: 544). Angenommen werden kann aber sicherlich, dass eine solche staat-

liche Insolvenzordnung (wie auch die anderen genannten Reformvorschläge) die 

Governance-Struktur der Europäischen Union erheblich verändern würde, wovon 

dann ceteris paribus auch die Europäisierungsprozesse in der Alterssicherungspol-

tik betroffen wären. Dies folgt aus der in dieser Arbeit bestätigten These, dass die 

haushaltspolitischen Instrumente der Europäischen Union in der Download-Dimen-

sion jene Instrumente sind, die regelmäßig den nationalstaatlichen Handlungsraum 

begrenzen und in variierendem Maße die nationale Alterssicherungspolitik beein-

flussen. Sinnbildlich hierfür steht das in den betroffenen Mitgliedstaaten dann oft-

mals bemühte Bild eines „europäischen Spardiktats“, welches zu Einschnitten in 

den Sozialsystemen führe. Wenn, wie von ihren Befürwortern erhofft, die Einführung 

einer Insolvenzordnung den Gläubigern eine glaubhafte Verlustbeteiligung vermit-

teln kann, werden diese die jeweiligen Ausfallrisiken von Staatsanleihen wieder in 

der Form von angemessenen Risikoaufschlägen berücksichtigen. Die bislang impli-

zit auf die supranationale Ebene ausgelagerte Haftung für nationalstaatliche Haus-

haltsentscheidungen würde damit zurück auf die nationale Ebene fallen und den 

dortigen politischen Akteuren Anreize für eine solide Haushaltsführung geben. Zu-

mindest ex ante würde dies den europäisch induzierten Druck zur Haushaltsdiszip-

lin in der Form der Maastricht-Grenzwerte durch die Kapitalmärkte ersetzen und 

entsprechende Europäisierungsprozesse in ihrer Ausgestaltung und Wirkung dann 

wohl deutlich herabsetzen. 

Fiskalunion 

Während Forderungen nach einem weiteren Ausbau stabilitätsorientierter Elemente 

in der politischen wie akademischen Auseinandersetzung im Verlauf der Eurokrise 

zunehmend an Rückenwind verloren haben und auf ordnungspolitische Kreise be-

schränkt bleiben, erfährt das Konzept einer Fiskalunion anhaltenden und vielfältigen 

Zuspruch. Die Präsidenten der europäischen Institutionen sprechen sich in ihrem 

gemeinsamen „Fünf-Präsidenten-Bericht“ (vgl. Europäische Kommission 2015e) 

ebenso für eine solche Weiterentwicklung der Eurozone aus wie der französische 

Präsident Emmanuel Macron in seiner „Initiative für Europa“ (vgl. Macron 2017). Für 

Jürgen Habermas ist die weitere fiskal- und wirtschaftspolitische Integration gar „[…] 

the key fault-line – namely, whether a currency union operating under sub-optimal 
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conditions should just be made ‘weatherproof’ against the risk of further speculation, 

or whether we should hold fast to the broken promise about developing economic 

convergence in the euro area and therefore develop the monetary union into a pro-

active and effective European political union.” (Habermas 2017) Ausgangspunkt für 

die Forderung nach einer Weiterentwicklung der Eurozone ist auch hier die asym-

metrische Konstruktion der Gemeinschaftswährung, in der die Geldpolitik verge-

meinschaftet ist, die Fiskal- und Wirtschaftspolitik aber in nationalstaatlicher Kom-

petenz verbleibt. De Grauwe (2015) beschreibt dies als eines der zentralen „design 

failures of the Eurozone“, das dazu geführt habe, dass sich in der Eurozone als nicht 

optimalem Währungsraum makroökonomische Ungleichgewichte hätten aufbauen 

können. Kritiker bemängeln zudem, dass die Haushaltsregeln des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts und die einseitige Konzentration auf Strukturreformen auf der An-

gebotsseite in der Eurokrise eine antizyklische Wirtschafts- und Konjunkturpolitik 

verhindert und damit den wirtschaftlichen Abschwung noch erheblich verlängert und 

vertieft hätten (vgl. Bofinger 2012: 111; Nida-Rümelin et al. 2013: 4-6; Dullien 2014: 

2). Damit die Eurozone künftig besser auf asymmetrische Schocks reagieren und 

langfristig bestehende Ungleichgewichte abbauen könne, sprechen sich Befürwor-

ter einer Fiskalunion deshalb für eine stärkere fiskal- und wirtschaftspolitische In-

tegration aus. Die eingebrachten Vorschläge reichen dabei von der Ausgabe von 

gemeinschaftlichen Staatsanleihen (sog. Eurobonds) über die Einführung eines ge-

meinsamen Budgets, aus welchem öffentliche Güter und Investitionen angestoßen 

und gefördert werden sollen, bis zur Weiterentwicklung des Europäischen Stabili-

tätsmechanismus (ESM) zu einem dauerhaften Europäischen Währungsfonds, „[…] 

der sich selbst verstärkenden Liquiditätskrisen glaubhaft entgegentreten kann.“ 

(Bogdandy et al. 2013). Gekoppelt wird dies zumeist mit der Forderung nach einer 

weiteren „Demokratisierung“ der Europäischen Union und der Eurozone durch eine 

Aufwertung des Europäischen Parlaments und die Einrichtung einer demokratisch 

kontrollierten europäischen Wirtschaftsregierung (vgl. Featherstone 2018). Der zu-

mindest aus sozialpolitischer Perspektive wohl prominenteste Vorschlag ist jedoch 

sicherlich die Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Eine solche 

Versicherungslösung auf europäischer Ebene wird bereits seit geraumer Zeit disku-

tiert (vgl. Dullien 2007), hat aber erst mit Ausbruch der Eurokrise und den sichtbar 

gewordenen wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichten zwischen den Euro-

staaten einen Schub erfahren. Erstmals auf die politische Agenda gesetzt wurde die 
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Idee vom damaligen  EU-Sozialkommissar László Andor, der sich bereits 2014 für 

eine europäische Basisversicherung ausgesprochen hatte (vgl. Andor 2014; ders. 

2016). Befürworter einer solchen europäisch organisierten Arbeitslosenversiche-

rung argumentieren einerseits, dass eine solche Maßnahme die soziale Dimension 

der Europäischen Union stärken und „Europa ein konkretes Gesicht bei den Uni-

onsbürgern“ geben würde, wenn diese beim Verlust ihres Arbeitsplatzes künftig ei-

nen Teil der Arbeitslosenunterstützung von der Europäischen Union erhalten wür-

den (Bogdandy et al. 2013). Andererseits wird auf die potentielle Wirkung einer Ar-

beitslosenversicherung als automatischer Stabilisator verwiesen, die bei konjunktu-

rellen Einbrüchen fiskalpolitische Impulse gegenläufig zum Konjunkturverlauf setz-

ten und so die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in einem Mitgliedstaat stützen 

könnte (vgl. inter alia Dolls/Fuest/Neumann/Peichl 2014; Dullien 2014; Beblavý/Ma-

selli 2014; Andor 2016). In der Debatte stehen sich dabei zumeist zwei Varianten 

gegenüber. In der ersten Variante werden die nationalen Arbeitslosenversicherun-

gen durch eine europäische Basisversicherung ergänzt. Ein Teil der Beiträge der 

Versicherten würde in einem solchen System künftig in einen europäischen Versi-

cherungstopf eingezahlt, aus dem jedem abhängig Beschäftigen im Versicherungs-

fall eine vom letzten Lohn abhängige Ersatzleistung auszahlen würde. Den Mitglied-

staaten frei stünde es in diesem Modell, über die europäische Basisabsicherung 

hinaus zusätzliche Leistungen über ihre eigenen nationalen Arbeitslosenversiche-

rungen bereitzustellen (vgl. Dullien 2014: 2f.). Die zweite Variante sieht demgegen-

über eine europäische Rückversicherung vor, die nicht selbst Leistungen bereitstel-

len, sondern die nationalen Arbeitslosenversicherungen bei Auftreten eines wirt-

schaftlichen Schocks finanziell unterstützen würde. Zuletzt hatte sich etwa das unter 

sozialdemokratischer Führung befindliche deutsche Finanzministerium für einen 

solchen „European Unemployment Stabilization Fund (EUSF)“ ausgesprochen (vgl. 

Schäfers 2018). Dank der von diesem europäischen Topf bereitgestellten Überbrü-

ckungskredite müssten die betroffenen Mitgliedstaaten idealerweise die Leistungen 

der Arbeitslosensysteme in einer Konjunkturkrise nicht zurückfahren bzw. könnten 

den Beitragssatz stabil halten, weshalb die nationalen Systeme ihr Potential als au-

tomatische Stabilisatoren voll ausschöpfen könnten. Zudem könnten die Überbrü-

ckungskredite den Mitgliedstaaten den finanziellen Spielraum erhalten, anderwei-

tige konjunkturstützende Ausgabenprogramme aufzusetzen. Finanziert werden soll 

die europäische Arbeitslosenrückversicherung aus Beiträgen der teilnehmenden 
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Länder, wobei die Überbrückungskredite nach einigen Jahren vollständig zurückge-

zahlt werden müssten. Kritiker bemängeln an den Vorschlägen – unabhängig von 

der konkreten Ausgestaltung – hauptsächlich, dass diese „die Verantwortung der 

Mitgliedstaaten für die Schaffung funktionstüchtiger Arbeitsmärkte“ (Eichhorst 2013: 

5) mindern und damit notwendige Strukturreformen in den einzelnen Mitgliedstaaten 

verhindern würden. Dies führe aus Sicht der Kritiker dazu, dass die wirtschaftlichen 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten dauerhaft festgeschrieben würden und 

der nur über strukturelle Reformen zu erreichende langfristige Konvergenzprozess 

ausbleibe. Dies mache die Eurozone entgegen der eigentlichen Intention anfälliger 

für wirtschaftliche Schocks und damit insgesamt instabiler. Zudem befürchten Kriti-

ker, dass ein solches System zu permanenten Transfers zwischen den Mitgliedstaa-

ten führen werde. Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 

etwa zeigen, dass allein Deutschland aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke knapp 

30 Prozent des finanziellen Volumens einer europäischen Basisversicherung stellen 

müsste und seit 2006 ein negatives Finanzierungssaldo in Höhe von -20 Mrd. Euro 

verzeichnen würde (vgl. Rhein 2013). Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch 

Fichtner/Haan (2014: 850), die für Deutschland eine „überwiegend negative Wir-

kung auf das Bruttoinlandsprodukt“ sehen. Strittig bleibt zudem, auf welcher primär-

rechtlichen Grundlage eine europäische Arbeitslosenversicherung eingeführt wer-

den könnte. Kullas/Sohn (2015) sehen allein für eine europäische Rückversiche-

rung unter engen Voraussetzungen eine europäische Kompetenz vorliegen, wo-

nach einem Mitgliedstaat bei „[…] Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Er-

eignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, […]“ (Art. 122 Abs. 2 AEUV) ein fi-

nanzieller Beistand der Union gewährt werden könne. 

Die Debatte über automatische Stabilisatoren auf europäischer Ebene konzentriert 

sich bislang im Wesentlichen auf eine Arbeitslosenversicherung. Dieser wird auf-

grund ihrer unmittelbaren Verknüpfung mit den nationalen Arbeitsmärkten der 

größte Beitrag zur Stützung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage unterstellt. Mein-

hardt/Rietzler/Zwiener (2009), Döring/Greß/Logeay/Zwiener (2009) und Leiber 

(2011) merken aber an, dass auch die gesetzlichen Rentensysteme als automati-

sche Stabilisatoren wirken und zum Konjunkturverlauf gegenläufige Impulse setzen 

können, sofern sie im Umlageverfahren ausgestaltet sind und sich aus Beiträgen 

finanzieren. Die Einnahmen in einem Umlagesystem folgen im Grundsatz dem Kon-
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junkturverlauf, da sie sich aus den Löhnen der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten generieren, wobei kurzfristige Einnahmeschwankungen zumeist über Reser-

vefonds ausgeglichen werden. Die Ausgaben der Rentensysteme in der Form von 

Rentenzahlungen hingegen folgen dem Konjunkturverlauf versetzt, da die Leistun-

gen der Rentenversicherungen zumeist (direkt oder indirekt) an die zurückliegende 

wirtschaftliche Entwicklung gekoppelt sind und erst zeitverzögert angepasst wer-

den. Die Rentenzahlungen steigern aber das verfügbare Einkommen der Leistungs-

empfänger und stärken so über einen erhöhten Konsum die gesamtwirtschaftliche 

Nachfrage. Jenseits der Forderung nach einem auf europäischer Ebene angesie-

delten einheitlichen Rentensystem (so etwa bei Holzmann 2006) ist dem Grundsatz 

nach das Modell einer europäischen Rückversicherung, wie sie für den Zweig der 

Arbeitslosenversicherung diskutiert wird, damit auch für die Rentenversicherung 

denkbar. Die Krisenreaktionen Portugals und das Aussetzen der 13. und 14. Ren-

tenzahlung haben gezeigt, dass zur kurzfristigen Haushaltssanierung regelmäßig 

auch auf die gesetzlichen Rentensysteme und deren Leistungen zurückgegriffen 

wird (s. Kapitel 4.4.3). Eine solche temporäre Sparmaßnahme kann aber prozyk-

lisch wirken und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage weiter schwächen. Die für die 

europäische Arbeitslosenrückversicherung vorgebrachten (Gegen-) Argumente 

scheinen in diesem Sinne deshalb auch für die gesetzlichen Rentensysteme schlüs-

sig. Anzumerken ist gleichwohl, dass in den gesetzlichen Rentensystemen regel-

mäßig weitaus größere Mittel aufgebracht werden als in den Arbeitslosensystemen, 

weshalb die finanziellen und damit auch politischen Hürden für ein solches System 

noch weitaus höher liegen. Grundsätzlich kann aber angenommen werden, dass 

mit dem Einstieg in eine Fiskalunion, etwa über die Einführung einer europäischen 

Arbeitslosenversicherung, die politischen Diskussionen und Begehrlichkeiten für 

eine Ausweitung auf andere Zweige der Sozialversicherungssysteme nicht mehr 

unterdrückt werden können und – zumindest aus ordnungspolitischer Perspektive – 

die „Büchse der Pandora“ für eine weitere Ausdehnung damit geöffnet ist. Die Mög-

lichkeit eines solchen mittel- und langfristigen Spill-Overs wird auch von einer Reihe 

von Gesprächspartnern benannt, und sie wird mit dem Ausscheiden Großbritanni-

ens sicherlich nicht unwahrscheinlicher (s. o.; vgl. Interviews #1; #30): „Insgesamt 

muss konstatiert werden, dass der Binnenmarkt ohne Sozialraum nicht vollständig 

ist. Die Entwicklung dahin wird graduell, inkrementell und technisch sein – der Funk-

tionalismus lässt grüßen.“ (Interview #17) 
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5.3.2 Konkrete Einzelmaßnahmen – ESSR und PEPP 

Jenseits der andauernden Grundsatzdiskussion um die künftige Ausrichtung der 

Europäischen Union und die Ausgestaltung der Eurozone hat die Europäische Kom-

mission mit der Europäischen Säule sozialer Rechte (ESSR) und dem europaweiten 

privaten Altersvorsorgeprodukt (PEPP) bereits in jüngerer Vergangenheit zwei 

Maßnahmen umgesetzt bzw. angestoßen, die qua ihrer Ausgestaltung und Zielstel-

lung Rückwirkungen auf die nationale Alterssicherungspolitik erwarten lassen. Sie 

sollen deshalb nachfolgend in der gebotenen Kürze vorgestellt werden. 

Die Europäische Säule sozialer Rechte (ESSR) 

Zu den zweifelsohne sichtbarsten Maßnahmen für ein sozialeres Europa gehört die 

Europäische Säule sozialer Rechte. Bereits im Jahr 2016 legte die Europäische 

Kommission einen ersten Entwurf für eine solche Säule vor und stellte diesen im 

Rahmen eines öffentlichen Konsultationsverfahrens zur Diskussion. Anfang 2017 

schließlich wurde die Europäische Säule sozialer Rechte dann in der Form einer 

Empfehlung von der Europäischen Kommission verabschiedet sowie als interinsti-

tutionelle Proklamation von Europäischer Kommission, Europäischem Parlament 

und Rat der Europäischen Union angenommen (vgl. Europäische Kommission 

2017e; Rat der Europäischen Union 2017b). In der Säule werden 20 Grundsätze 

aufgestellt, die „im Europa des 21. Jahrhunderts für faire und gut funktionierende 

Arbeitsmärkte und Sozialsysteme unerlässlich sind.“ (Europäische Kommission 

2017e: Rn. 14) Die Grundsätze unterteilen sich in die drei Kapitel „Chancengleich-

heit und Arbeitsmarktzugang“, „Faire Arbeitsbedingungen“ sowie „Sozialschutz und 

soziale Inklusion“ (s. Tabelle unten). Für die Alterssicherungspolitik sind dabei vor 

allem zwei Grundsätze von Bedeutung. Im zwölften Grundsatz wird zunächst noch 

allgemein festgehalten, dass Arbeitnehmer und unter vergleichbaren Bedingungen 

Selbstständige unabhängig von Art und Dauer ihres Beschäftigungsverhältnisses 

das Recht auf angemessenen Sozialschutz haben sollen (vgl. Europäische Kom-

mission 2017b: 54-57). Für die Alterssicherung spezifiziert wird dies dann im 15. 

Grundsatz, der festlegt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Selbststän-

dige im Ruhestand das Recht auf ein Ruhegehalt hätten, das ihren Beiträgen ent-

spricht und ein angemessenes Einkommen sicherstellt. Zudem sollen Frauen und 
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Männer gleichberechtigt beim Erwerb von Rentenansprüchen sein (vgl. Europäi-

sche Kommission 2017b: 64-67). 

Tabelle 25: Die Europäische Säule sozialer Rechte (Überblick) 

Chancengleichheit und 
Arbeitsmarktzugang 

Faire Arbeitsbedingun-
gen 

Sozialschutz und soziale 
Inklusion 

1. Allgemeine und berufli-
che Bildung und lebenslan-
ges Lernen 

5. Sichere und anpas-
sungsfähige Beschäftigung 

11. Hochwertige, bezahl-
bare frühkindliche Bildung 
und Betreuung 

2. Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit von 
Männer und Frauen 

6. Gerechte und lebens-
standardsichernde Löhne 
und Gehälter 

12. Angemessener Sozial-
schutz für Arbeitnehmer 
und Selbstständige, unab-
hängig von Art und Dauer 
ihres Beschäftigungsver-
hältnisses 

3. Chancengleichheit unab-
hängig von individuellen 
Merkmalen (z.B. Rasse, 
Geschlecht, Alter, Religion)  

7. Informationen über Be-
schäftigungsbedingungen 
und Kündigungsschutz 

13. Angemessene Leistun-
gen bei Arbeitslosigkeit 

4. Aktive Unterstützung für 
Beschäftigung 

8. Sozialer Dialog und Ein-
beziehung der Beschäftig-
ten 

14. Angemessene Mindest-
einkommensleistungen 

 

9. Vereinbarkeit von Be-
rufs- und Privatleben 

15. Angemessene und bei-
tragsgerechte Altersein-
künfte und Ruhegehälter 

10. Gesundes, sicheres 
und geeignetes Arbeitsum-
feld und Datenschutz 

16. Rechtzeitige, hochwer-
tige und bezahlbare Ge-
sundheitsvorsorge und 
Heilbehandlung 

 

17. Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen 

18. Bezahlbare und hoch-
wertige Langzeitpflege-
dienste 

19. Wohnraum und Hilfe für 
Wohnungslose 

20. Zugang zu essenziellen 
Dienstleistungen wie Was-
ser-, Sanitär- und Energie-
versorgung, Verkehr, Fi-
nanzdienste und digitale 
Kommunikation 

Quelle: eigene Darstellung, auf Grundlage von Europäische Kommission (2017b). 

Bei der Europäischen Säule sozialer Rechte handelt es sich um eine rechtlich un-

verbindliche Empfehlung der Europäischen Kommission nach Artikel 292 AEUV. 

Allerdings umfasst die Säule sowohl Themenbereiche, in denen die Europäische 

Union legislativ tätig werden darf und die bereits weitreichend europäisch gestaltet 
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sind (z. B. Antidiskriminierung), als auch Gebiete, auf denen die Europäische Union 

nur unterstützend und ergänzend tätig werden darf (Sozial- und Rentenpolitik) oder 

in denen sie über keinerlei Befugnisse verfügt (Allgemeine und berufliche Bildung) 

(vgl. Rasnača 2017: 11). Mit der Europäischen Säule sozialer Rechte kommt es 

damit zu keiner Änderung der primärrechtlichen Kompetenzaufteilung zwischen 

supranationaler und mitgliedstaatlicher Ebene. Die Europäische Kommission erhofft 

sich dennoch, dass die bereits im gemeinschaftlichen Besitzstand verbindlich fest-

geschriebenen sozialen Grundsätze und Rechte durch die erneute Proklamation 

und Zusammenfassung in der Säule „[…] sichtbarer, verständlicher und eindeutiger 

für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Akteure aller Ebenen [werden].“ (Eu-

ropäische Kommission 2017b: 4). Zudem soll die Säule den Mitgliedstaaten bei ih-

ren sozial- und beschäftigungspolitischen Aktivitäten und Reformen als „Kompass 

für einen erneuerten Konvergenzprozess in Richtung besserer Arbeits- und Lebens-

bedingungen“ dienen (Europäische Kommission 2017c: 2). Damit dies gelingt, hat 

die Europäische Kommission bereits angekündigt, im Rahmen des Europäischen 

Semesters verstärkt auf die Grundsätze der Säule als Referenzrahmen zurückzu-

greifen und sozialpolitische Trends in den Mitgliedstaaten stärker zu berücksichti-

gen: „Im Europäischen Semester geht es nicht nur um Wirtschaft und Finanzen. Im 

Europäischen Semester, in den länderspezifischen Empfehlungen, die die Kommis-

sion vorlegen wird, dürfen die sozialen Aspekte der wirtschaftlichen und monetären 

Architektur Europas nicht fehlen.“ (Juncker 2014) Ergänzend hat die Europäische 

Kommission ein begleitendes „Sozialpolitisches Scoreboard“ entwickelt, mit dessen 

Hilfe die soziale Lage und die Umsetzung der Grundsätze in den Mitgliedstaaten 

jährlich quantitativ abgebildet werden sollen (vgl. Europäische Kommission 2017d). 

Insgesamt umfasst das Scoreboard 14 Indikatoren, die sich an den drei Kapiteln der 

Säule orientieren. Vorgesehen ist, dass die Indikatoren sowohl die nationale Situa-

tion isoliert abbilden als auch dem europäischen Durchschnitt vergleichend gegen-

übergestellt werden: „Ein solches Benchmarking kann als empirische Grundlage für 

einen neuerlichen Prozess dienen, bei dem ausgehend von den bewährten Verfah-

ren voneinander gelernt wird.“ (vgl. Europäische Kommission 2017d: 2) Das 

Scoreboard der Europäischen Säule sozialer Rechte tritt damit neben das bereits in 

der Koordinierungsmethode vorhandene Indikatoren-Set, welches aber letztlich nur 

vom Ausschuss für Sozialschutz (SPC) betrieben wird und im Europäischen Se-

mester nicht zum Einsatz kommt. 
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Die Bewertung der Europäischen Säule sozialer Rechte fällt mehrheitlich kritisch 

aus. Insbesondere die Ausgestaltung als rechtlich unverbindliche Empfehlung wird 

in der Literatur als zentraler Schwachpunkt der Säule identifiziert. Für Rasnača 

(2017: 15) ist die Säule deshalb vorerst „[…] more of a promise rather than a binding 

pledge to use the principles and rights embedded in it for fashioning a more sub-

stantial social dimension and achieving better future protection for workers in Eu-

rope.“ Seikel (2017: 10) bezweifelt aber, ob die Säule so langfristig an der Dominanz 

haushalts- und binnenmarktrechtlicher Zwänge etwas ändern könne, da diese „are 

all based on binding law that can be enforced either judicially or by the use of sanc-

tions.” Ähnlich sieht es auch Bonciu (2018: 60), weshalb die Säule “may represent 

too little for achieving substantial and sustainable results.” Stärker noch fällt die Be-

wertung bei Mason (2018: 312) aus, der die Europäische Säule sozialer Rechte 

aufgrund ihrer fehlenden rechtlichen Verankerung als „[…] the latest example of a 

serious failing in European social policy […]“ bezeichnet. Hacker (2018) beklagt in 

einer breit angelegten Studie zur (erstmaligen) Nutzung der Säule und des 

Scoreboards im Europäischen Semester 2018, dass diese durchaus „hohes Poten-

zial zur Kenntlichmachung sozialer Missstände in der EU“ hätten, von Seiten der 

Europäischen Kommission bislang aber nur eingeschränkt verwendet würden und 

„auf weitgehend reservierte Mitgliedstaaten“ träfen (Hacker 2018: 48). Von einer 

Reihe von Autoren wird zudem kritisiert, dass inhaltlich unklar bleibe, welchen Mehr-

wert die Säule überhaupt biete und auf welchen sozialpolitischen Zielvorstellungen 

sie beruhe. Lörcher/Schönmann (2016) etwa bemängeln, dass die Europäische 

Kommission keine Auskunft darüber gebe, was letztlich unter den von ihr propagier-

ten „fairen und gut funktionierenden“ Arbeitsmärkten und Sozialsystemen zu verste-

hen sei: „Is a well-functioning welfare system one in which, for example, social 

security offers a high level of protection or in which minimum protection is proposed, 

possibly coupled with conditionality, time constraints and a financial participation 

requirement?” (Lörcher/Schömann 2016: 22) Ähnlich fragen sich Busch/Bi-

schoff/Funke (2018: 40), was die Europäische Kommission konkret unter angemes-

senen Leistungen verstehe: „Ständig ist die Rede von ‚angemessenen‘ Löhnen, 

Mindestlöhnen, Leistungen, Unterstützungen und einem ‚angemessenen‘ Lebens-

standard. Was das sein soll, wird [...] nicht erläutert.“ Trotz der rechtlich unverbind-

lichen Ausgestaltung und der inhaltlichen Unzulänglichkeiten wird der Säule verein-



411 

 

zelt aber durchaus auch das Potential zugesprochen, eine ähnliche politische (Ei-

gen-) Dynamik zu entwickeln, wie es bei der Charta der Grundrechte der Europäi-

schen Union der Fall war: “It also started a reflection on fundamental rights in the 

EU and this led to our current (binding) Charter of Fundamental Rights of the EU, 

legally much more important than the Social Pillar. So, where the Pillar will lead us, 

may be further than we could expect.” (Hendrickx 2018: 6)  

Die Bewertung durch die Gesprächspartner deckt sich weitgehend mit diesen Kri-

tikpunkten. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Durchsetzbarkeit erwartet keiner der 

befragten Experten, dass die Säule einen unmittelbaren Einfluss auf die nationale 

Rentenpolitik haben wird (vgl. exemplarisch: Interview #18). Letztlich sei die Säule 

wohl nur ein Versuch der Europäischen Kommission, sich „selbst zu profilieren und 

einen sozialeren Anstrich zu verpassen“ (Interview #3). Interessanterweise berich-

ten einige Experten, dass anfänglich nicht klar war, welche Richtung die Europäi-

sche Kommission mit der Säule einschlagen werde, weshalb es in der Folge zu 

einiger Aufregung unter den haushaltspolitischen Akteuren auf europäischer Ebene 

gekommen sei: „We have analysed the pillar in detail. In the beginning, there were 

fears that the pillar could generate costs in the long term. However, we are no longer 

nervous. The Pillar is merely a decoration.” (Interview #1)  

Ein europaweites privates Altersvorsorgeprodukt (PEPP) 

Im Juni 2017 hat die Europäische Kommission einen Verordnungsentwurf für ein 

„europaweites privates Altersvorsorgeprodukt“ (Pan-European Personal Pension 

Product; PEPP) vorgelegt (vgl. Europäische Kommission 2017a). Entgegen der aus 

dem Titel der Verordnung ableitbaren Vermutung handelt es sich dabei allerdings 

nicht um ein eigenständiges europäisches Rentenprodukt. Vielmehr beabsichtigt 

die Europäische Kommission mit der Verordnung die Etablierung eines europäi-

schen Rahmens, der neben die bestehenden 27 nationalen Systeme der dritten 

Säule treten soll. Hierfür schlägt die Europäische Kommission ein europäisches 

Lasten- und Pflichtenheft für private Altersvorsorgeprodukte hinsichtlich „Zulassung, 

Vertrieb (einschließlich der Bereitstellung von Informationen und der Beratung), An-

lagepolitik, Anbieterwechsel und grenzüberschreitende[n] Bereitstellung und Mit-

nahmefähigkeit“ vor (Europäische Kommission 2017a: 6). Dies soll es privaten An-

bietern erlauben, weitgehend standardisierte und in allen Mitgliedstaaten erhältliche 

Altersvorsorgeprodukte anbieten zu können, die von den Sparern auch bei einem 
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grenzüberschreitenden Wohnortwechsel innerhalb der Europäischen Union weiter-

geführt und genutzt werden können. Die so konzipierten privaten Produkte sollen 

nach dem Willen der Europäischen Kommission zwar auch weiterhin unter nationa-

ler Aufsicht stehen, müssen vor ihrer Zulassung aber durch die Europäische Auf-

sichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung 

(EIOPA) zertifiziert werden. Konkret sieht der Verordnungsentwurf vor, dass die ein-

zelnen Anbieter den Sparern maximal fünf Anlageoptionen mit unterschiedlichen 

Risikostufen zur Auswahl stellen dürfen. Zwingend angeboten werden muss dabei 

eine Standard-Anlageoption, die eine Garantie des eingezahlten Kapitals beinhaltet 

und eine vorsichtige Veranlagungsstrategie vorsieht (Art. 37 Verordnungsentwurf). 

Außerdem wird den Sparern die Möglichkeit eingeräumt, in der Ansparphase alle 

fünf Jahre sowohl die Anlagestrategie als auch den Anbieter zu wechseln, wobei 

erstere Option für den Sparer kostenfrei sein soll. Der Entwurf der Europäischen 

Kommission sieht insgesamt vier mögliche Leistungsformen vor (Einmalauszah-

lung, befristete Entnahmepläne, lebenslange Rente oder kombinierte Leistungsfor-

men), die von den Anbietern angeboten werden können (Art. 52 Verordnungsent-

wurf). In der Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten verbleibt aufgrund fehlender 

legislativer Kompetenzen die steuerrechtliche Behandlung der Altersvorsorgepro-

dukte, wobei die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten aufruft, „nach Einfüh-

rung des PEPP die steuerliche Förderung, die sie nationalen privaten Altersvorsor-

geprodukten zukommen lassen, auch dem PEPP einzuräumen […].“ (Europäische 

Kommission 2017g: Rn. 9) Zudem müssten die Mitgliedstaaten bei Umsetzung des 

Vorhabens rentenpolitische Parameter in der Auszahlungsphase individuell festle-

gen, etwa durch die Verknüpfung des Leistungsbeginns mit der in der gesetzlichen 

Säule geltenden Regelaltersgrenze oder der Festlegung von Mindestversicherungs-

zeiten (Art. 51 Verordnungsentwurf). 

Das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene „europaweite private Al-

tersvorsorgeprodukt“ gründet sich auf den Versuch, sowohl die soziale Dimension 

der Europäischen Union zu stärken als auch das Beschäftigungs- und Wirtschafts-

wachstum in den Mitgliedstaaten zu fördern. Beide Ziele werden von der Europäi-

schen Kommission im Nachgang der Eurokrise als prioritär angesehen (vgl. Euro-

päische Kommission 2015d: 2). Integraler Bestandteil des europäischen Sozialmo-

dells seien dabei aus Sicht der Europäischen Kommission die nationalen Sozial-

schutzsysteme, welche die Mitgliedstaaten zu den „gerechtesten Gesellschaften 
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der Welt“ machen würden, die ihrerseits aber mit Herausforderungen konfrontiert 

seien (Europäische Kommission 2017f: 11). Bei den nationalen Alterssicherungs-

systemen plädiert die Europäische Kommission deshalb für die Aufteilung des Ru-

hestandseinkommens auf mehrere Säulen (s. Kapitel 3.2). Tatsächlich hat in den 

vergangenen Jahren auch eine Reihe von Mitgliedstaaten versucht, die private Zu-

satzvorsorge zu steigern. Allerdings beruhen in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten 

die Ruhestandseinkommen noch immer zu einem dominierenden Teil auf Leistun-

gen aus den gesetzlichen Rentensystemen (vgl. Demary/Kochskämper 2017). Als 

Hauptgrund für die variierende, in der Mehrzahl aber noch immer unterentwickelte 

Bedeutung der – in der Weltbank-Terminologie – dritten Säule macht die Europäi-

sche Kommission den auf diesem Gebiet faktisch nicht existierenden europäischen 

Binnenmarkt verantwortlich: „Die Marktfragmentierung hindert private Vorsorgean-

bieter daran, Risikodiversifizierung, Innovation und Skaleneffekte zu maximieren.“ 

(Europäische Kommission 2017a: 2) Folge des fehlenden Wettbewerbs und der ge-

ografisch abgegrenzten Märkte seien eine beschränkte Auswahl an verfügbaren 

Produkten und tendenziell höhere Kosten für die Verbraucher. Zugleich beklagt die 

Europäische Kommission, dass die bestehenden privaten Altersvorsorgeprodukte 

in der Regel nicht mitnahmefähig seien und damit der Personenfreizügigkeit entge-

genstünden (vgl. Europäische Kommission 2017a: 2). Bei der Frage, wie das Be-

schäftigungs- und Wirtschaftswachstum in den Mitgliedstaaten gesteigert werden 

kann, verweist die Europäische Kommission auf die Notwendigkeit von größeren 

Investitionen in europäische Unternehmen und in die Infrastruktur (vgl. Europäische 

Kommission 2015d: 2). Auf dem Höhepunkt der Eurokrise sollte dies kurzfristig 

durch eine mehrjährige „Investitionsoffensive für Europa“ (sog. „Juncker-Plan“) ge-

lingen, die im November 2014 aufgelegt wurde. Abgesichert von der Europäischen 

Investitionsbank und durch Eigenmittel der Europäischen Union, sollten so zusätz-

liche private Investitionen in einer Gesamthöhe von 315 Mrd. EUR angestoßen und 

das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union bis 2020 um zusätzliche 1,3 Pro-

zent gesteigert werden (vgl. Europäische Kommission 2018f). Langfristig lasse sich 

das Investitionsniveau in der Europäischen Union nach Ansicht der Europäischen 

Kommission aber nur durch die Schaffung einer Kapitalmarktunion nachhaltig stei-

gern. Bislang seien die Kapitalmärkte in der Europäischen Union noch weitgehend 

fragmentiert und insgesamt unterentwickelt, was dazu führe, dass die Finanzsys-
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teme instabil seien und ein nur niedriges Investitionspotential böten (vgl. Europäi-

sche Kommission 2015d: 2) Aus diesem Grund startete die Europäische Kommis-

sion im Frühjahr 2015 einen öffentlichen Konsultationsprozess, mit dessen Hilfe ge-

klärt werden sollte, wie bis zum Jahr 2019 die ersten Grundsteine für eine Kapital-

marktunion gelegt werden könnten (vgl. Europäische Kommission 2015d: 3). Im be-

gleitenden Grünbuch wies die Europäische Kommission unter anderem darauf hin, 

dass allein in der Altersversorgung und der Versicherungsbranche Vermögenswerte 

in Höhe von rund 12 Billionen Euro angelegt seien, die für langfristige Investitions-

projekte genutzt werden könnten (vgl. Europäische Kommission 2015d: 18f.). Damit 

lag die Verbindung aus Kapitalmarktunion und Stärkung der dritten Rentensäule in 

der Form eines europaweiten privaten Altersvorsorgeprodukts für die Europäische 

Kommission nahe.  

Gegenwärtig befindet sich der Verordnungsentwurf noch in der Verhandlungsphase 

zwischen dem Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament (vgl. 

Rat der Europäischen Union 2018). Die Europäische Kommission bezeichnet den 

Vorschlag in ihrem Arbeitsprogramm 2019 aber als prioritär und drängt das Parla-

ment und den Rat, den Verordnungsentwurf noch vor der Europawahl anzunehmen 

(vgl. Europäische Kommission 2018d: 5; ders. 2018e: 14) Unklar ist damit noch, 

wann und ggf. mit welchen Änderungen der Verordnungsentwurf letztlich umgesetzt 

werden kann. Dies mag erklären, warum das europaweite private Altersvorsorge-

produkt in der wissenschaftlichen Debatte bislang noch wenig Aufmerksamkeit er-

halten hat. Aus sozialpolitischer Perspektive erscheint die Europäische Säule sozi-

aler Rechte zudem von größerer Relevanz für die soziale Dimension der Europäi-

schen Union. Tatsächlich betrifft das europaweite private Altersvorsorgeprodukt 

auch zunächst nur die kapitalgedeckte freiwillige Altersvorsorge. Zudem zielt es als 

Maßnahme der geplanten Kapitalmarktunion zuvorderst darauf, „[…] mehr Erspar-

nisse der privaten Haushalte weg von traditionellen Instrumenten wie Spareinlagen 

hin zu den Kapitalmärkten“ (Europäische Kommission 2017a: 4) zu lenken und für 

Investitionen in der Realwirtschaft nutzbar zu machen. Primärrechtlich stützt sich 

das Vorhaben entsprechend auf das Verfahren der Rechtsangleichung (Art. 114 

AEUV), mit dem der Binnenmarkt verwirklicht und dessen Funktionieren gewähr-

leistet werden soll (Art. 26 AEUV). Allerdings verspricht sich die Europäische Kom-

mission von der Maßnahme durchaus auch einen Beitrag zur weiteren Diversifizie-
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rung des individuellen Ruhestandseinkommens, was die „Tragfähigkeit und Ange-

messenheit der Pensions- und Rentensysteme“ unterstützen würde (Europäische 

Kommission 2015d: 19). Das Vorhaben hat damit durchaus eine „erhebliche sozial-

politische Bedeutung“ (Roßbach 2017: 11), zumindest für jene Mitgliedstaaten, 

„where the second and third pillar of the pension system is underdeveloped“ (De-

mary/Kochskämper 2017: 3). Langfristig könnte sich so die Gewichtung von gesetz-

licher, betrieblicher und privater Altersversorgung in einzelnen Mitgliedstaaten ver-

schieben, wenn die private Vorsorge in der dritten Säule wie von der Europäischen 

Kommission erhoft deutlich zunimmt. Notwendige, aber nicht hinreichende Voraus-

setzung hierfür ist allerdings, dass das europaweite private Altersvorsorgeprodukt 

jene Hindernisse zu beseitigen hilft, die von der Europäischen Kommission als ur-

sächlich für die bislang unterentwickelte Rolle der dritten Säule in einzelnen Mit-

gliedstaaten festgemacht werden. Demary/Kochskämper (2017: 3) bezweifeln aller-

dings, ob tatsächlich Marktbarrieren zwischen den Mitgliedstaaten den variierenden 

Verbreitungsgrad privater Vorsorgeinstrumente erklären, oder ob nicht vielmehr die 

nationalen Steuerregelungen und entsprechende Förderanreize die Sparneigung 

der Verbraucher bestimmen: „If this is the case, then PEPP alone will probably not 

encourage enough citizens to save more. A prerequisite for PEPP’s success will be 

that the national legislator adjusts the legal framework in that way that private pen-

sion schemes are attractive to citizens, or in the case of occupational pension plans 

to employers and employees.” (Demary/Kochskämper 2017: 3) Tatsächlich hat 

etwa der Deutsche Bundesrat in einer Stellungnahme einer solchen steuerrechtli-

chen Gleichstellung bereits eine Absage erteilt, „schon deshalb, weil der Kreis der 

PEPP-Sparer und -Sparerinnen nach dem Verordnungsvorschlag weiter gefasst ist 

als der Kreis der Riester-Förderberechtigten.“ (Deutscher Bundesrat 2017: Rn. 9) 

Zusätzlich sehen Eckhardt/Baran/Van Roosebeke (2017) unterschiedliche sozio-

ökonomische Vorstellungen und Präferenzen über die Rolle und Notwendigkeit pri-

vater Vorsorge als entscheidend für die Ausgestaltung und Gewichtung der einzel-

nen Säulen in den Alterssicherungssystemen, was der angestrebten Verbreitung 

entsprechender Produkte entgegenstehen würde. Ein Gesprächspartner wirft zu-

dem ein, dass in einer Reihe von Mitgliedstaaten das durchschnittlich zur Verfügung 

stehende Einkommen derart niedrig ausfalle, dass eine zusätzliche private Vor-

sorge von den Bürgern finanziell überhaupt nicht geleistet werden könne (Interview 
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#26). Aus dezidiert sozialpolitischer Perspektive kritisiert wird zudem, dass im Ver-

ordnungsentwurf der Europäischen Kommission vornehmlich nur finanztechnische, 

nicht aber die für ein Altersvorsorgeprodukt entscheidenden Aspekte festgelegt wer-

den: „Das gilt etwa für die Beitragsgestaltung, die Details der Leistungsgestaltung, 

Rechnungsgrundlagen, Risikoeinschlüsse, Risk-Sharing, Leistungsstörungen, 

Rückkauf, Mindestinhalte des PEPP-Vertrages, Vermögensbewertung, Gewinnbe-

teiligung, Garantien, Art und Höhe der Kosten etc..“ (Reiner/Horvath 2018: 8). Ob 

damit aber das von der Europäischen Kommission angestrebte „quality label for EU 

personal pension products“ (Ungureanu 2017: 355) und die erhoffte Eigenschaft als 

„trustworthy product“ (Demary/Kochskämper 2017: 3) erreicht werden können, ist 

zweifelsohne fraglich, lässt sich aber auch erst nach Umsetzung der Verordnung 

bewerten. Auch die Gesprächspartner bewerten das Vorhaben zurückhaltend. 

Überwiegend vertreten diese die Meinung, dass zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht 

seriös über das Vorhaben geurteilt werden könne. Einzelne Gesprächspartner er-

kennen in dem Vorhaben aber „die klassische europäische Vorgehensweise“, über 

angrenzende Politik- und Themenfelder in die nationalstaatliche Alterssicherungs-

politik einzudringen (Interview #26). Interessanterweise bewerten Vertreter der Ge-

neraldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration (DG EMPL) den sozial-

politischen Nutzen eines europaweiten privaten Altersvorsorgeprodukts in den Ge-

sprächen zurückhaltender, als dem Vorhaben offiziell von der Europäischen Kom-

mission zugeschrieben wird: „It is part of the Capital Markets Union and thus framed 

by DG FISMA. Mobile worker will clearly benefit mostly. But it will not alter national 

pension systems.” (Interview 31; ähnlich: #19) 
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